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DIE ERRICHTUNG

DER BERNISCHEN LANDESHOHEIT
ÜBER DEN OBERAARGAU
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VORWORT

Die vorliegende Arbeit möchte Beitrag sein zu einer umfassenderen

Darstellung der bernischen Territorialpolitik und soll aufzeigen, welche

Bedeutung der Eingliederung des Oberaargaus für die bernische Staatsbildung

zukam. Es ist dabei von einer historischen Abgrenzung des

Untersuchungsgebietes auszugehen. Aus Gründen der Quellenlage muss dabei

unsere Betrachtung für die Frühzeit über den Oberaargau im engern,
heutigen Sinn hinausgehen, um brauchbare Resultate zu liefern.

Der bernische Expansionswille, der zum Erwerb des Oberaargaus im
Laufe des i S.Jahrhunderts bis zur Reformation führte, traf in unserem
Gebiet aufeine wohldurchgebildete Feudalstruktur, die auch in der Struktur

des alten Staates Bern weiterhin wirksam blieb. So muss denn der

mittelalterlichen Herrschaftsbildung im Oberaargau ein besonderes Kapitel

gewidmet sein. Dann würdigen wir die Mittel und Wege bernischer

Erwerbspolitik im allgemeinen und anhand von Beispielen unseres Gebietes.

Besondere Marksteine für die Errichtung einer eigentlichen Landeshoheit

- deren Begriffes zu umreissen gilt- stellen der Erwerb der Landgrafschaft

Burgund, das Privileg König Sigismunds und die Säkularisierung des

geistlichen Besitztums in der Reformation dar.

Die Errichtung und der Ausbau der einzelnen Landvogteien und die

Auseinandersetzung mit den Twingherren - die sich in unserem Gebiet

nicht explosiv entlud, sondern überJahrhunderte hinzog - geben uns
Einblick in das Werden des bernischen Staates, der im Bauernkrieg seinen

krisenhaften Tiefpunkt, im 18.Jahrhundert aber seine höchste Blütezeit - und

Erstarrung zugleich - erlebte. Das Regionenbuch Ryhiners zeigt uns den

Staat Bern am Vorabend des Untergangs in seiner historisch gewachsenen,

altes Recht respektierenden und wohlgeordneten Form.

Vorbild und mannigfaltige Anregung fanden wir in Fritz Häuslers

Darstellung «Das Emmental im Staate Bern» und in Bruno Amiets « Solothur-
nischer Territorialpolitik». Freilich setzen wir die Akzente etwas anders,

indem es uns wesentlich auch um die Erhellung der hochmittelalterlichen
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Zustände geht, deren ausführliche Darstellung wir aber einer separaten
Publikation vorbehalten. Aus der Entwicklung nach der Reformation

möchten wir nur summarisch einige Aspekte herausgreifen. Von einer

Landesgeschichte des Oberaargaus im Staate Bern kann also keine Rede

sein.

Von wichtigen Vorarbeiten zu unserem Thema verdienen an erster

Stelle Paul Kassers «Geschichte von Amtsbezirk und Schloss Aarwangen»
und Hans Morgenthalers «Beiträge zur Geschichte der Herrschaft Bipp»
Erwähnung. Für die vielen andern ortsgeschichtlichen und regionalhistorischen

Schriften verweisen wir auf das Literaturverzeichnis und eine

demnächst erscheinende Bibliographie zur Geschichte des Oberaargaus.

Die vorliegende Arbeit ist durch Anregung und mannigfaltige Förderung

von Herrn Prof. Dr. Hans von Greyerz entstanden, dem dafür besonderer

Dank gesagt sei. Überdies durfte ich mich wertvoller Ratschläge und

Hinweise meiner Lehrer, der Professoren J.Deér und P. Liver, vor allem

auch des Altmeisters bernischer Rechtsgeschichte, Prof. Dr. H. Rennefahrt

seh, erfreuen.

Die Leiter und Mitarbeiter des Staatsarchivs Bern haben - schon vor
zwölfJahren - den jungen Gymnasiasten grosszügig in die Geheimnisse

des Archivwesens und der Paläographie eingeweiht. Den Herren
Staatsarchivaren Dr. Rudolfvon Fischerund Fritz Häusler, den Herren E. Meyer,
Ch. Lerch, Dr. H. Michel, Dr. H. Specker und H. Wandfluh fühle ich mich

zu grossem Dank verpflichtet. Zu danken habe ich ferner auch für die

Hilfsbereitschaft der Beamten der bernischen Bibliotheken, der
Staatsarchive Solothurn, Aargau und Luzern.

Endlich bin ich in der Schuld des Historischen Vereins des Kantons Bern
und meiner Freunde von derJahrbuch-Vereinigung Oberaargau, die den

Druck dieser Arbeit ermöglichen.

Wangen an der Aare, Martini 1967 Karl H. Flatt
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EINLEITUNG1

ZUM BEGRIFF OBERAARGAU2

Der Oberaargau ist der nordöstliche Teil des altbemischen Gebietes, ein

Grenz- und Übergangsland, eine Verengung der Mittelland-Mulde
zwischen Napf und Jura. Der tiefere Oberaargau (zwischen 450 und 600 m
ü. M.) stellt das Endmoränengebiet des letzteiszeitlichen Rhonegletschers

mit Moränenwällen, Schotterebenen, Zungenbecken als Seemulden dar.

Dagegen ist der höhere Oberaargau (zwischen 500 und 800 m) ein aus

Sandstein bestehendes, von Trockentälern durchzogenes Plateau.

Erstmals taucht der BegriffOberaargau in den Urkunden der ausgehenden

Karolingerzeit aufund bezeichnet den obersten Teil des alten Aargaus,
das Gebiet östlich des Aarelaufes vom Thunerseebis Murgenthal. Es handelt

sich aber nicht um eine blosse Landschaftsbezeichnung, sondern um den

Amtsbereich eines Grafen. Als solcher wird die Grafschaft Oberaargau in
der Zeit von 993 bis 1011 und um 1040 noch vereinzelt genannt. Später -
wahrscheinlich aber erst in nachzähringischer Zeit, nach 12183 - erscheint

dieselbe Gegend unter dem Namen Landgrafschaft Burgund, deren Inhaber

bis 1313 die Grafen von Buchegg, bis 1406 die Grafen von Neu-

Kyburg waren. Mit dem Übergang an Bern verschwand im Laufe des

15.Jahrhunderts auch dieser Begriff.
Im altbemischen Staat des 17. und 18.Jahrhunderts heisst ein

Rekrutierungskreis «Oberaargau», der als Kerngebiet die Landvogteien Wangen
und Aarwangen, femer das benachbarte Bipperamt (ehemals im Buchsgau,

Bistum Basel, gelegen) und das Amt Aarburg, gelegentlich Teile der

Ämter Burgdorf, Landshut und Fraubrunnen umfasste. Die Ausbildung

1 Die vorliegende Einleitung ist die Zusammenfassung einer eingehenderen
Untersuchimg über den Oberaargau im Früh- und Hochmittelalter, die später in extenso

publiziert werden soll.
2 Binggeli Valentin, Über Begriffund Begrenzung der Landschaft Oberaargau.

OJB 5,1962. - MeyerJ. R., Von der Entstehimg und vom Wandel des Begriffs
Oberaargau. OJB 1, 1958.

3 Vgl. S. 22f., 60.
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eines eigenen Landschaftsrechtes (für Aarwangen, Bipp und Wangen),
ebenso die Entstehung eines Landesteilbewusstseins blieben in den Anfängen

stecken.

Ein Nationalratswahlkreis Oberaargau des neuen Bundesstaates von
1848, umfassend die Ämter Wangen, Aarwangen, Burgdorf und

Fraubrunnen, fiel mit der Einführung des Proporz-Wahlsystems 1919 dahin.

Hingegen bestehen zum Teil bis heute regionale Vereinsorganisationen im
selben Umfang fort, während sich andere auf die beiden erstgenannten
Kernämter beschränken.

Der Oberaargau ist altbesiedeltes Land, neben Bern und Biel der

dichtbevölkertste bernische Landesteil. Er ist «der diagonalschweizerische
Verkehrskanal» zwischen Jura und Napf, benützt von der transhelvetischen

Heeresstrasse amJurafuss seit der Römerzeit, von der Kunststrasse Zürich-
Bern des i8.Jahrhunderts, der modernen Nationalstrasse Ni Genf-

Romanshorn, endlich von den entsprechenden beiden Eisenbahnlinien.

«Man mag den Begriff Oberaargau fassen, wie man will, stets bleibt er

Kompromiss.1»

DIE BESIEDLUNG2

Die fruchtbaren Moränengebiete und Schwemmlandebenen des tiefern

Oberaargaus lockten schon den Menschen der Mittelsteinzeit zur Ansied-

lung. Aus der nachfolgenden Jungsteinzeit kennen wir sowohl Freilandstationen

als auch Ufersiedlungen an Burgäschi- und Inkwilersee. Bronze-
und Eisenzeit hinterliessen reiches Fundgut in Brandgräbern und

Erdbestattungen.

1 Lerch Christian, Beiträge zur Heimatkunde des Kantons Bern : Der Oberaargau.

Zollikon 1948. - Vgl. Vernehmlassung des bernischen Regierungsrates über den

Begriff «Oberaargau» (amtliche Antwort auf Anfrage des Gemeinderates Langenthal,

der die Bezeichnung «Unterland» vorschlug ; Ablehnung durch die Regierung).
Regierungsratsprotokoll 1942, Nr.3504 vom 28.7.1942. (Freundlicher Hinweis
von Dr.Hans Michel, Staatsarchiv Bern).

2 Flatt Karl H., Das obere Aaregebiet im Frühmittelalter. I. OJB 10, 1967. -
Tschumi Otto, Urgeschichte des Kantons Bern. Einführung und Fundstatistik bis

1950 (1953).-Vgl. zur Besiedlungsgeschichte des Emmentals: Häusler, Emmental 2,

S.2-23.
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Für die Römerzeit können wir erstmals genauer zwischen Streu-

und Einzelfunden einerseits und Siedlungsfunden andererseits

unterscheiden. Demnach waren Emmental und höherer Oberaargau (Molasse-

Hügelgebiet) wohl von den Römern begangen, aber nicht eigentlich
besiedelt.

Die Kartierung der villae rusticae im Hauptsiedlungsbereich zeigt, dass

diese im Abstand von je einer römischen Meile (1,5 km) angelegt waren,
so dass wir mit einer systematischen Kolonisation - wohl durch Veteranen
des römischen Heeres - zu rechnen haben. Dies gilt besonders für das

Bipperamt an der Heerstrasse Solothurn-Olten, wo römische Landhäuser in
Attiswil, Wiedlisbach, Oberbipp und Niederbipp bezeugt sind. In Nie-
derbipp, im Gebiet der heutigen Kirche, lässt eine grössere Siedlung
vielleicht auf eine Pferdewechsel-Station schliessen. - Im Lande südlich der

Aare finden die zahlreichen römischen Villen des solothurnischen Wasseramtes

ihre Fortsetzung im tieferen Oberaargau in Heimenhausen,

Wangenried, Wangen an der Aare, Wynau und Roggwil. Die wichtigsten
Siedlungen im Oberaargau waren aber Herzogenbuchsee (Luxusvilla mit
Mosaikböden, Hypokaust und Bad) und Langenthal (grosse Badanlage).
Römische Villen sind ferner in Bollodingen südlich von Herzogenbuchsee

und, im obern Langetental vereinzelt, in Leimiswil anzunehmen.

Als die Alemannen um 259/260 erstmals den Limes durchbrachen, den

Rhein überquerten und durchs schweizerische Mittelland nach Italien vor-
stiessen, wurden die meisten Landhäuser unserer Gegend zerstört oder

aufgegeben. Daran vermochten auch die Verteidigungs- und Befestigungs-
massnahmen des 4.Jahrhunderts nichts zu ändern. Einzig in den festen

Kastellen hielt sich die gallorömische, christliche Bevölkerung durch die

Völkerwanderungszeit.

Mit einer intensiven alemannischen Besiedlung der Lande südlich des

Rheins ist aber erst seit ungefähr 500 zu rechnen. Laut den Ergebnissen der

Archäologie erreichten die Alemannen um 600 in schmalem Keil die

Gegend von Ölten : die äusserste Spitze germanischer Grabfunde liegt damals

bei Oberbuchsiten-Oensingen. Im Laufe des 7.Jahrhunderts ging dann die

alemannische Infiltration, unter Umgehung von Solothurn, bis ins Gebiet

von Bern, derJuraseen, ja bis zum Genfersee weiter. Allein von der
Westschweiz her begegnete ihr der Vorstoss der Burgunder, die um 443 im

11



Räume Genf angesiedelt worden waren. Wieweit die den Burgundern
zugeschriebenen Gürtelschnallen auf burgundisches Volkstum oder bloss

auf kulturell-politischen Einfluss hinweisen, ist schwer abzuschätzen.

Jedenfalls finden sich solche im Räume Solothurn (Oberdorf, Lommis-

wil), südlich der Aare in Zuchwil und Biberist, sogar - als östlichstes

Beispiel-in Oberbipp, in unserem Untersuchungsgebiet1.
Aus schwer erklärbaren Gründen fehlen im engern Oberaargau germanische

Grabfelder weitgehend. Es sind bloss drei dürftig ausgestattete

Reihengräber aufdem Gsteig bei Burgdorf, in Koppigen un d aufdem Kleben-

rain zu Aarwangen bekannt, deren Aussagewert gering ist2.

Es wäre aber falsch, aus diesem archäologischen Befund auf eine späte

alemannische Besiedlung des Oberaargaus zu schliessen. Die Klus von
Baisthal und das Vorfeld des römischen Castrums von Solothurn blieben

zwar noch längere Zeit in der Hand der gallorömischen Bevölkerung, wie
die Namen von Walliswil bei Wangen und Niederbipp, Welschenrohr

und vielleicht Welschland bei Thunstetten beweisen. Daneben finden sich

aber Ortsnamen auf -ingen, die eine frühe alemannische Besiedlung
nahelegen: imWasseramtetwaDeitingen, Subingen, Oekingen, Derendingen,

Gerlafingen, am Rande des Oberaargaus Willadingen, Koppigen, Aef-

ligen, Rüdtligen, Ersigen, Rumendingen, Wynigen, im engern Oberaargau

nur Thörigen und Bollodingen (als ingen-Namen umstritten). Hingegen

bezeichnen die im nordwestlichen Napfgebiet zwischen Sumiswald

und Huttwil sich häufenden ingen-Namen bloss Höfe und Weiler,
Rodungssiedlungen des Hoch- und Spätmittelalters.

Die Ortsnamen auf -wil, wie sie sich im Langetental, im Tal von

Murg und Roth in grosser Zahl finden, aber auch in Inkwil, Wanz-

wil, Hermiswil, Riedtwil in der Umgebung von Herzogenbuchsee auf-
1 Repertorium der Ur- und Frühgeschichte der Schweiz. Heft 5 : Die Schweiz im

Frühmittelalter. Basel 1959. - Moosbrugger Rudolf, Volks- und Sprachgrenzen in
der Schweiz im Frühmittelalter. Der archäologische Aspekt. SZG 13, 1963. -
Derselbe, Die frühmittelalterlichen Gürtelbeschläge in der Schweiz. Basel 1967.

2 Heimatbuch Burgdorfz, S. löf(i938). -Tschumi, Fundstatistik, S. 175,216,226.
-Tschumi Otto, Beiträge zur Siedlungsgeschichte des Aaregebiets im Frühmittelalter.

JBHM 22 (1943). - Neuerdings kommen dazu ein spätantiker Goldring mit
Gemme, sowie eine Riemenzunge eines Frauenschuhs aus einem Alemannengrab
des 7Jahrhunderts im Bereich der römischen Villa Murrain bei Ersigen. - Vgl.
JBHM 45/46, 1965/66, S.373-478.
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treten, dürften eine Ansiedlung des späten 7. und frühen 8.Jahrhunderts

bezeugen1.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die alemannische Besiedlung des

Oberaargaus um 600 in den günstigeren Lagen einsetzte und sich allmählich,

bis ins 13 .Jahrhundert, auch der höhern Lagen im Hügelgebiet durch

Rodung und Landausbau bemächtigte.

DIE CHRISTIANISIERUNG

Spätantikes Christentum überlebte hinter festen Kastellmauern die

wirrenreiche Völkerwanderungszeit. Dies gilt für unser Gebiet insbesondere

für Solothurn, dessen Stephanskirche an der nördlichen Innenseite des

Castrums, am höchsten Punkt lag. Laut Zeugnis des Chronisten Wipo
wurde sie 1038 als königliche Kapelle vom deutschen Herrscher Konrad II.
und später auch von Heinrich III. besucht. Lässt schon ihre Lage, die

bezeichnend ist für spätantik-frühmittelalterliche Kirchen in Römerstädten

der Rheinlande, auf hohes Alter schliessen, so kommt dazu das frühe

Patrozinium, das sich u.a. auch für die ältesten Kirchen von Mailand,

Strassburg und Chur findet. Über dem Grab der thebäischen Märtyrer
Urs und Viktor entstand - wie neueste Ausgrabungen erweisen - schon im

5 .Jahrhundert ein Memorialraum, derimö., 8. und 10.Jahrhundert erweitert

wurde. Dies stimmt mit der Überlieferung überein, wonach die Mutter

Karls des Grossen kurz nach 740 das St.-Ursen-Stift gegründet und

Königin Bertha es um 960 an die Stelle der heutigen Kirche transferiert

haben soll2.

Wieweit die christliche Gemeinde von Solothurn zur Missionierung
der Umgebung beitrug, wissen wir freilich nicht. Die Stadt blieb jedenfalls

bis in die Neuzeit östlichster Stützpunkt des alten helvetischen

Bistums, dessen Sitz vor den vordringenden Alemannen im Laufe des ö.Jahr-

1 Binggeli, S. 3 5-40. - Flatt, Frühmittelalter, S. 19-21.
2 Amiet Bruno, Solothurnische Geschichte. 1952, S.ii2f., usf., i48f., 162F,

i6yf., 170f., i8off. - Über die neuesten Ausgrabungen von St. Peter, vgl. den vorläufigen

Grabungsbericht vonWerner STÖcio.i,in der Solothurner Zeitung Nr. 75 vom
1.4.1967. - Büttner Heinrich, Frühmittelalterliches Christentum und fränkischer
Staat zwischen Hochrhein und Alpen. Darmstadt 1961, S. II f., 19,78 ff., 164,173.
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hunderts von Avenches nach Lausanne verlegt worden war. Es fehlt nicht

an Anhaltspunkten, dass zum Bistum Lausanne ursprünglich auch Gebiete

gehörten, die später an die Diözesen Basel und Konstanz fielen: vielleicht
das Wasseramt mit der Kirche Kriegstetten, vielleicht das Bipperamt. Die

Aare als Grenze zwischen den Bistümern Konstanz und Lausanne wird
heute auf eine karolingische Verfügung um 740 zurückgeführt, während
das Bistum Basel wahrscheinlich erst ums Jahr 1000 an den Jurasüdfuss

(Buchsgau) vorstiess1.

Für die Christianisierung des zentralschweizerischen Mittellandes
bekam - bereits in vorkarolingischer Zeit - das Herzogtum Elsass besondere

Bedeutung. Das von der Columban-Abtei Luxeuil um 630 angelegte Stift

Münster-Granfelden öffnetenichtnur die Strasse vomBirstal über die Pierre-

Pertuis in die Gegend von Biel, sondern erschloss auch das Längstal hinter

der erstenJurakette bis zur Klus von Baisthal. Als das Kloster um 968

vom hochburgundischen König Konrad I. den Elsässergrafen aus der

Familie des Liutfrid entzogen wurde, gehörten zu seinem Besitz nicht nur
Güter zu Laupersdorfund Matzendorf, sondern auch die Kirche von Oen-

singen und eine Kapelle bei der Burg Bipp (Pippa burgoni capella

una)2. - Im Laufe des frühen 8.Jahrhunderts erwarb auch die elsässische

Abtei Murbach Güter am obern und untern Hauenstein als Verbindung zu

dem ihr unterstellten St.-Leodegar-Stift Luzern. EinigeJahrzehnte später

(778/762) verfügte gar der Bischofvon Strassburg nicht nur über das Stift
Schönenwerd unterhalb Ölten, sondern auch über die Kirchen Spiez und

Scherzligen am Thunersee, Biberist bei Solothurn. Endlich erwarb seit der

Zeit Karls des Grossen auch die Abtei St. Gallen verschiedene Güter und

Kirchen im obern Aaregebiet, ihren westlichsten Besitz3.

1 Büttner, S. 57-106 : Die Entstehung der Konstanzer Diözesangrenzen.
2 Rais André, Moutier-Grandval. Biel 1940. - Büttner Heinrich, Studien zur

Geschichte von Moutier-Grandval und Saint-Ursanne. ZSKG 1964. - Sigrist Hans,
Tausendjahrfeiern im Thal. Lueg nit verby-Kalender. Solothurn 1968, S. 85-90. -
SUB 1, Nr.5, S.u.

3 Büttner, Frühmittelalterliches Christentum, S.27f., 43 f., 77, 82ff. - SUB 1,

Nrn. 1 und 2. - Stettler Bernhard, Studien zur Geschichte des obem Aareraumes

im Früh- und Hochmittelalter. Thun 1964, S. 111-125. -Kocher Alois, Die Anfänge
des Stiftes Schönenwerd. Veröffentlichungen des Solothurner Staatsarchivs 1-2,
1965.
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Die ältesten Kirchenbauten am Oberlauf der Aare datieren, abgesehen

von den frühern Funden von Solothurn, aus dem 8.Jahrhundert. Längst
bekannt sind darunter die Kirchen am Thunersee. Ausgrabungenjüngster
Zeit verdanken wir die Kenntnis der alten Kirchen von Kleinhöchstetten

bei Münsingen, von Lyss und Pieterlen im Seeland, von Messen, Lüsslin-

gen, Zuchwil und Oberdorf in der Umgebung von Solothurn. Im

Oberaargau selbst zählen dazu die 795 urkundlich erwähnte Martinskirche zu

Rohrbach, die 886 indirekt genannte Martinskirche von Herzogenbuch-

see, der Einapsidensaal der Pfarrkirche St.Johann zu Lotzwil und die

grosse Dreiapsidenanlage mit Stiftergrab, ebenfalls Johannes geweiht, zu

Oberbipp. Es dürfte sich bei den meisten um Stiftungen einheimischer

Grundherren handeln1.

BESITZVERHÄLTNISSE IM FRÜH- UND HOCHMITTELALTER

Eine Reihe Sankt-Galler Urkunden, vorwiegend aus dem 9.Jahrhun¬

dert, hat die Schule Marcel Becks veranlasst, im obern Aaregebiet eine

karolingische Adelssippe mit dem Leimamen Adalgoz anzunehmen. Diese

überliess der Abtei St. Gallen nicht nur die bereits 795 erwähnte Martinskirche

zu Rohrbach, sondern in der Zeit von 816 bis 855, zur Ausstattung
eines Familiengliedes als Propst von St. Gallen, weiträumigen Besitz im
Langetental um Rohrbach herum, Grundlage für den späteren sanktgal-
lischen Meier- und Kelnhof. Ihren Sitz hatte die Sippe wahrscheinlich auf
dem festen Kirchhof von Herzogenbuchsee (ursprünglicher Königshof?,

vgl. Forst bei Thunstetten von dem sie 886 den Zehnt von Leimiswil der

Kirche von Rohrbach zugunsten von St. Gallen überliess und sich mit
Gütern in Rumendingen und Oesch entschädigen liess.

Beim Wiedereinsetzen des Urkundenwesens im Hochmittelalter finden

wir den um 855 der Familie vorbehaltenen dritten Teil der Güter, Huttwil
und Umgebung, in der Hand der Grafen von Fenis - Vorfahren der Grafen

von Neuenburg - und in der Hand der Grafen von Rheinfelden, später

1 Stettler, S.xoif. - Moosbrugger Rudolf, Gräber frühmittelalterlicher
Kirchenstifter? JSGU 45, 1956. - Ita Brunhh.de, Antiker Bau und frühmittelalterliche
Kirche. Diss. Zürich 1961.-OJB4,1961, S. 9-26; 5,1962, S.71 f.-BZ i960, S. 8 und 11.
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Fig. I : Der Oberaargau in karolingischer und hochburgundischer Zeit

x Besitz der Abtei Moutier-Grandval (968)

• 9 Besitz der Abtei St. Gallen mit MeierhofRohrbach (ehemals Gut der Adalgoze)
» Erbgut der Adalgoze
o 5 Besitz der Bischöfe von Strassburg (762/778)

o Besitz der Abtei St-Maurice (um 1000)

4 Verwaltungszentren der hochburgundischen Könige

der Herzoge von Zähringen. Da ihrer beider Besitz um Huttwil in
vollkommener Mischlage sich findet, ist die Herkunft aus einer Hand evident :

die Feniser und Rheinfelder haben die Adalgozinger beerbt und stehen

vielleicht in verwandtschaftlicher Beziehung1.

1 Beck Marcel, Ducatus ultraioranus et pagus argaugensis. Bulletin de l'institut
national genevois 58,1955, p. 37-42. - Kappeler Robert, Die Adalgoze als oberaar-

gauische Donatoren der Abtei St. Gallen. Referat, gehalten an der 2. Arbeitstagung
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Eher ist aber an eine Enteignung der Adalgoze zu denken, als das Gebiet

des Oberaargaus um 920/935 unter die Botmässigkeit der Könige von

Hochburgund geriet. Diese hatten in Solothurn einen ihrer Hauptstützpunkte,

verfügten auch über das Stift Münster-Granfelden mit seinem

Besitz in Oensingen und Bipp, ferner über Utzenstorf (curtis Tuotzanis),
nach dem die Grafschaft Oberaargau 1009 comitatus Uranestorfus

genannt wird. - "Während der deutsche König Otto III., auf Bitten seiner

Grossmutter Adelheid von Burgund, den Hof zu Kirchberg mit der

umfangreichen Urpfarrei an der untern Emme 994 der Abtei Selz im Elsass

schenkte, gab König Rudolf III. von Hochburgund um 993/1011 den Hof
von Münsingen mit einer ebenso alten und grossen Pfarrei seinem Pfalzgrafen

Chuno, in dem wir vermutlich den Vater Rudolfs von Rheinfeiden

sehen dürfen1.

So wird es wahrscheinlich, dass das umfangreiche Hausgut der Grafen

von Rheinfelden zwischen Aare, Emme, Roth und Zulg aus der Hand der

Könige von Hochburgund stammt, die es teilweise den Adalgozen entrissen

hatten. Wir finden es später - durch den Investiturstreit ziemlich
unversehrt - in der Hand der Zähringer und nach 1218 der Kyburger.

Verschiedenes davon gelangte freilich - zur Sicherstellung in unsicherer

Zeit und zur bessern Verwaltung - in geistliche Hand. So schenkten die

Fenis ihr ererbtes Gut um Huttwil um 1100/1150 ihrem Hauskloster St.Jo-
hannsen zu Erlach, die rheinfeldische Erbtochter Agnes und ihr Gatte,

Berchtold II. von Zähringen, die Kirchen und umliegenden Güter von
Herzogenbuchsee, Seeberg und Huttwil an die Abtei St. Peter im
Schwarzwald. Zur Verwaltung wurde ein Meierhofmit Propstei zu

Herzogenbuchsee errichtet2.

Um 1130 stifteten die Freiherren von Lützelflüh die Benediktinerabtei

Trub im Emmental, die anfänglich dem Reformkloster St. Blasien im

für Landesforschung im Emmental und Oberaargau, 2.6.1962. Vervielfältigung. -
FI, S.216, 225, 229f., 239f.

1 Betr. Utzenstorf: Wartmann, UB St. Gallen 5, Nr. 800, S. 10. - Stettler, S. 144.

- F I, S. 292 f. - Betr. Kirchberg : FI, S. 287F. -Welti Friedrich Emil, Zur Geschichte

von Kirchberg, BBG 6, 1910. - Betr. Münsingen: F I, S.286f. - Burkhard Ernst,
Dorfund Herrschaft Münsingen in alter Zeit. 1962.-Stettler, S. 165.

2 F I, Nr.82, S.477f.; II, Nrn.21 und 28. - Sigrist Hans, Der mittelalterliche

DinghofHerzogenbuchsee. OJB 1,1958. - FI, Nrn. 147F, S. 3 62 f.
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Schwarzwald unterstellt war. Nach einem Streit zwischen den Stiftern

und der Schwarzwaldabtei verfügten Kaiser und Papst die Lösung dieses

Verhältnisses. Vermutlich wurde damals auch das von den Zähringern

gestiftetete Gut im Oberaargau geteilt und ausgeschieden: Trub errich-

Fig. 2: Kyburgische Ämter und Güter im 13.Jahrhundert

tete zur Verwaltung sentes Anteils die Benediktinerpropstei Wangen
an der Aare, St. Blasien einen Dinghof im benachbarten Deitingen/Su-
bingen1.

Die beherrschende Stellung der Herzoge von Zähringen im Aaregebiet
während des I2.jahrhunderts beruhte auf der Erbschaft des rheinfeldi-
schen Allods und der Verwaltung des Reichsgutes in der Stellung als

Rektoren von Burgund. Bei ihrem Aussterben 1218 fiel das Reichsgut an die

'Flatt KarlH., St.Blasiens Dinghofzu Deitingen.JsolG 34, 1961.
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deutsche Krone zurück, wurden Bern und Solothurn reichsfrei, während

die Grafen von Kyburg das Eigengut südlich des Rheins erbten. Die Kybur-

ger waren vor 1218 im burgundischen Raum ohne Güter ; zudem erlaubte

ihnen ihre finanzielle Lage kaum, nach 1218 weiteres Gut zu erwerben. So

dürfen wir den Schluss ziehen, dass alles kyburgische Gut im obern

Aaregebiet, wie es urkundlich zwischen 1218 und 1408 erscheint, ursprünglich
zähringisches, ja rheinfeldisches Eigen gewesen ist.

Es ist hier nur für eine allgemeine Übersicht über dasgenannte Gut1 Platz :

Thun und Umgebung (Sigriswil, Steffisburg, Heimberg, Eriz und

Schallenberg) hatten bis ins späte I2.jahrundert die Freiherren von Thun im
Besitz, die wohl anlässlich des Oberländer-Aufstandes von 1190 durch die

Zähringer verdrängt wurden, aber noch um 1250 mit den Kyburgern um
ihre alten Rechte rangen. Von Kyburg zu Lehen ging das ganze Gebiet

rechts der Aare zwischen Thun und Bern, zum Teil ursprüngliches Reichsgut:

die Herrschaften Diessenberg mit Oberdiessbach, Münsingen,
Schlosswil mit Grosshöchstetten, Worb, ferner links der Aare offenbar

Strättligen mit Reutigen und Wattenwil. Im übrigen Oberland, aufder

linken Seite des Aaretals, im Gürbetal, Schwarzenburgerland und Forst

finden sich überwiegend reichsfreie Freiherrschaften oder direkte Reichslehen.

Nach 1218 sammelten vor allem die Augustiner-Chorherren von
Interlaken, die Deutschritter von Köniz und schliesslich die Burger von
Bern verfallene Reichslehen im genannten Gebiet.

Im Emmental war der kyburgische Einfluss beschränkt. Auf Schloss

Burgdorfhatte der kyburgische Hofseinen Sitz. Ihm unterstanden direkt
die Gerichte Oberburg und Hasle und gewisse Güter im Bigental. Ferner

gingen von Kyburg zu Lehen die Gerichte Ranflüh und Wyssenbach
zwischen Wiggen und Kröschenbrunnen. Der Blutgerichtsbezirk oder das

Landgericht Ranflüh war durch zahlreiche Freiherrschaften, die Immunität

genossen, durchlöchert.

Im nachmals bernischen Mittelland ist die reichste und geschlossenste

Kyburger Herrschaft, Landshut-Utzenstorf, zu nennen, während das

Gebiet westlich des untern Emmenlaufs 1246 zur Dotierung des Klosters

1 Kyburger-Urbar in: QSG XV, 1, 2, Basel 1899. - Fontes rerutn Bernensium,
Bände 1-10. Originalurkunden 1390-1418 im StA Bern. - Eine ausführliche Darstellung

geben wir in der angekündigten Abhandlung. Vgl. oben S. 9, Anm. 1.
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Fraubrunnen Verwendung fand. Das Gebiet von Jegenstorf, Hindelbank
und Urtenen - wohl ursprünglich Reichslehen - entglitt den Kyburgern
schon im Laufe des 13 .Jahrhunderts. Das Reichsgut wie die Besitzungen
der Grafen von Saugern und Thierstein auf dem Frienisberg gingen schon

im 12./13 .Jahrhundert in die Hand der Zisterzienser von Frienisberg über,

die von den Kyburgern auch Rapperswil und Umgebung erwarben.

Im Seeland verfügten die Kyburger in erster Linie über die Herrschaft

Oltigen zwischen Kerzers und Bern, über Grossaffoltern und Umgebung,
Streubesitz um Lyss und im Inselgau bei Brügg, Port, Studen undjens. Die
Herrschaft Schüpfen ging von Kyburg zu Lehen. Der Grossteil des Seelandes

aber gehörte den Nachkommen der Grafen von Fenis - verwandt mit
den Rheinfeldern? den Grafen von Neuenburg, Nidau, Büren-Strass-

berg, Aarberg und Valangin.

Im Oberaargau endlich übten die Kyburger die Kastvogtei über die

Propsteien Wangen und Herzogenbuchsee aus, besassen sie die Städte

Wangen und Huttwil, die Ämter Baumgarten-Graben, Egerden-Ochlen-

berg, Ursenbach, ferner das ganze Gebiet vor den Toren Burgdorfs über

Heimiswil, Wynigen wahrscheinlich bis Bleienbach. Von ihnen zu Lehen

gingen die Herrschaften Aarwangen, Deitingen-Subingen, Äschi, Halten-

Kriegstetten und Etziken, Hüniken, Horriwil im Wasseramt.

DIE STAATLICHE HOHEIT
GRAFSCHAFT UND LANDGRAFSCHAFT

In bezug aufden Charakter der Grafschaft im Früh- und Hochmittelalter
befindet sich die Forschung im Umbruch. Gerade in den Randgebieten des

fränkischen Reiches sind im Frühmittelalter blosse Spuren eines Ämterwesens,

kein gleichmässig erfasstes und verwaltetes Staatsgebiet vorhanden.

Bezeichnenderweise werden bereits in merowingischer Zeit Grafen

genannt, Grafschaften dagegen erst nach der Beseitigung des alemannischen

Herzogtums durch die Karolinger um die Mitte des 8.Jahrhunderts. Wieweit

es selbst zur Zeit Karls des Grossen gelang, das ganze Reich in
Amtsgrafschaften mit jederzeit absetzbaren Grafen als Beamten einzuteilen,

bleibt umstritten. Bereits im 9.Jahrhundert setzte die Reaktion ein, indem
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die Grafen statt königliche Amtsträger wieder zu Herren eigenen Rechtes

über eigenen oder usurpierten Besitz wurden. Indem sich der

Standescharakter einer Familie ihrem Haus- und Grundbesitz mitteilte, gelangten
zahlreiche adlige Herrschaften zu einer gräflichen Stellung. So entstanden

neue Allodialgrafschaften, die klar neben den alten Grafschaften in das

Neuland hinein vorgetrieben wurden1.

Es ist sicher unstatthaft, in der zur Römerzeit bezeugten regio Arurensis

eine unmittelbare Vorläuferin des pagus Aragougensis, des Aargaus, zu

sehen, da im Frühmittelalter von festabgegrenzten Verwaltungsbezirken
keine Rede war2. Ebenso sieht die heutige Forschung in der .Gaugraf¬

schaft' ein bloss historiographisches Gebilde, das weit auseinanderhegende

Begriffe kontaminiert. Die Verbindung eines Flussnamens mit dem

Begriff Gau wird auf fränkischen Einfluss des 8./9.Jahrhunderts zurückgeführt

und gilt primär als Landschafsbezeichnung3. Dies schliesst nicht aus,

dass in Anlehnung an eine solche auch eine Grafschaft benannt wurde.

Gerade die widersprüchliche Lokalisierung von Orten im obern Aaregebiet

nach Aargau und Oberaargau durchs 8-/9.Jahrhundert mahnt uns zur
Vorsicht, wird doch selbst Spiez, links der Aare, im Bistum Lausanne, 762

als zum Aargau gehörig bezeichnet.

Während die Landschaftsbezeichnung Aargau schon 762 bezeugt ist,

taucht der Begriff Oberaargau erst seit 861 auf und wird 891/894 mit der

Grafschaft des Eberhard geglichen4. Graf Eberhard, dem Namen nach

vielleicht ein Nachkomme der elsässischen Etichonen, dürfte im Dienste

des ostfränkischen Königs Arnulfdas Grenzgebiet des Oberaargaus gegen
den hochburgundischen König verteidigt haben, in dessen Machtbereich

bereits Solothurn gehörte.

1 Bauer Albert, Gau und Grafschaft in Schwaben. Stutgart 1927. -Herrschaft und
Staat im Mittelalter, ed. H. Kämpf, Darmstadt 1964 (Wissenschaftl. Buchgesellschaft.

Wege der Forschung, Band2). -Vgl. Exkurs 1, S.348 ff.
2 Alföldi Andreas, Tschumi Otto, Die Gebietseinteilung der Aare- und

Limesgegend in römischer Zeit. AHVB 39, 1948, S. 391-398. - Gloor Georges, Entstehung

und Bewährung des Kantons [Aargau]. Aarauer Tagblatt 1953, 25. April. -
MeyerJ. R., vgl. oben S. 9, Anm. 2.

3 Polenz Peter v., Landschafts- und Bezirksnamen im frühmittelalterlichen
Deutschland. Marburg 1961. - Stettler Bernhard, Studien zur Geschichte des

obern Aareraumes im Früh- und Hochmittelalter. Thun 1964.
4 Stettler, S. 129-13 3 mit allen Belegen.
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An der Jahrtausendwende werden für Orte unseres Gebietes die

Bezeichnungen Aargau, bis 1040 Oberaargau, vereinzelt 1009 Grafschaft

Utzenstorf verwendet. Die in den Einsiedler Traditionsnotizen des

1 I.Jahrhunderts auftretende ,Burgundia minor' stellt nichts anderes als

eine Interpolation des iö.Jahrhunderts durch Aegidius Tschudi dar1.

Wir wissen nicht, wer im 11.Jahrhundert im Oberaargau Grafenrechte

ausübte; jedenfalls waren es nicht die Grafen von Oltigen oder die von
Hochburgund, am ehesten noch die schlecht fassbaren ersten Rheinfelder,

aus dem Dienst der Könige von Hochburgund in den der Salier wechselnd.

Überhaupt taucht injenemJahrhundert im schweizerischen Mittelland

eine ganze Anzahl von Grafenfamilien auf, die sich nach ihren

Stammburgen benennen, sich aber den paar wenigen alten Grafschaften

nicht zuordnen lassen.

In der ältern Literatur werden die zu Beginn des Spätmittelalters
erscheinenden Landgrafschaften des Aaregebietes als Nachfolgerinnen der

fränkischen «Gaugrafschaften» Oberaargau und Bargen angesehen, mit
denen die Zähringer die Grafen von Buchegg bzw. von Neuenburg
betraut hätten. Nun datieren die ältesten deutschen Landgrafschaften -
gemäss den Forschungen Theodor Mayers2 - wirklich aus der Zeit, da die

Zähringer in Burgund ihr Rektorat antraten. Sie dienten zur Wahrung des

Reichsgutes, zur Sicherung des Landfriedens und zur Ausübung der
staatlichen Rechte und Pflichten gegenüber den Freien.

Es ist nun aber sicher kein Zufall, dass die Landgrafschaften in der

Schweiz erst im 13.Jahrhundert genannt werden: sie sind wohl auch erst

damals entstanden. «Nachdem dann auch das alte burgundische Rektorat

aufgehört hatte, war in der Schweiz ein in gewisser Hinsicht verfassungsmässig

leerer Raum entstanden, der durch die Landgrafschaft ausgefüllt
wurde. Die Schweizer Landgrafschaften stellen also grundsätzlich ein

Zerfallsprodukt des Rektorates über Burgund und des zähringischen und

1 Wyss Georg v., Über die Antiquitates Monasterii Einsidlensis und den Liber
Heremi des Aegidius Tschudi .JSG10,1885,8.251 ff. -Kläui Paul, Untersuchungen
zur Gütergeschichte des Klosters Einsiedeln vom 10. bis 14-Jahrhundert. Festschrift
Hans Nabholz 1944. - Vgl. zum Begriff «Burgund» Exkurs 2, S. 358L

2 Mayer Theodor, Über Entstehung und Bedeutung der altern deutschen

Landgrafschaft. In: Mittelalterliche Studien. Lindau/Konstanz 1959, S. 187-201.
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überhaupt schwäbischen Herzogtums dar. Wenn sich die Schweizer

Landgrafschaften mitunter an alte Gaugrafschaften räumlich angeschlossen

haben, so bedeutet das nur, dass sich diese Bezirke in irgendeiner Form
erhalten haben. Ein rechtlicher Zusammenhang mit ihnen liegt aber nicht

vor, denn diese Landgrafschaften smd durchaus späte Gebilde K »

Das deutsche Kaiserhaus der Hohenstaufen hatte den Machtaufstieg seiner

schwäbischen Rivalen, der Zähringer, im schweizerischen Raum

keineswegs gerne gesehen und ihm bei verschiedener Gelegenheit entgegengewirkt2.

Allein schon das Eingreifen der Staufer anlässlich des Aussterbens

der Lenzburger um 1173 beweist ihre Missgunst gegen die Rektoren

von Burgund. So erklärt es sich leicht, warum nach 1218 die Rektorenwürde

nicht mehr erneuert wurde und dass man den Allodialerben der

Zähringer südlich des Rheins die neue Landgrafenwürde in Burgund
vorenthielt. Es lag im Interesse des Reiches, die Grafen von Buchegg zu erküren,

die denn auch in enger Zusammenarbeit mit den Reichsstädten Bern

und Solothurn die Reichsrechte wahrten3.

DER EINHEIMISCHE ADEL

Aufdie beherrschende Stellung im Oberaargau, wie sie die Rheinfelder

den Zähringern und diese den Kyburgern vererbten, haben wir bereits

hingewiesen. Daneben gab es auch andere hochadlige Geschlechter, die in
den Oberaargau hineinwirkten.

Über den benachbarten Buchsgau, amJurasüdfuss zwischen Solothurn

und Ölten, geboten seit dem späten 1 I.Jahrhundert die Grafen von Froburg

im Dienste des Bistums Basel. Wahrscheinlich aus lenzburgischem Erbe

erhielten sie um die Mitte des 12.Jahrhunderts auch südlich der Aare
ansehnliches Gut, vor allem in der Gegend von Zofingen westwärts durch

den Bonwald bis Murgenthal. Im eigentlichen Oberaargau findet sich nur
geringer Streubesitz der Froburger und ihrer Ministerialen von Ifenthal,

'Mayer, S. 200.
2 Büttner Heinrich, Staufer und Zähringer im politischen Kräftespiel zwischen

Bodensee und Genfersee während des 12Jahrhunderts. MAGZ 40, Heft 3,1961.
3 Vgl. S.öiff.
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Büttikon, Pfaflhau und Roggliswil - Besitz, welcher früh ans Kloster

St. Urban vergabt wurde1.

Aus der Gegend von Wolfwil, an der Aare gegenüber Wynau, stammen

wahrscheinlich die Freiherren von Bechburg, die - dank zähringischer

Förderung - um 1130 gräfliche Stellung im Buchsgau in Rivalität zu den

Froburgern erlangten und infolgedessen an der Strasse über den Buchsiter-

berg die Alt-Bechburg erbauten. Zu ihrem ursprünglichen Besitz gehörte
die geschlossene Grundherrschaft mit Kirchensatz in Wynau/Roggwil.
Ob es sich dabei auch um eine zähringische Zuwendung oder ein frobur-
gisches Lehen handelte2?

Die Grafen von Fenis schenkten ihr altererbtes Gut im entlegenen

Oberaargau um Huttwil und Menznau/Geiss herum bereits im Laufe des

12.Jahrhunderts an ihr Hauskloster St.Johannsen bei Erlach, das den Besitz

durch zwei Meierhöfe verwalten Hess3.

Das mächtigste einheimische Geschlecht war im I2.jahrhundert zweifellos

dasjenige der Freiherren von Langenstein mit seiner Stammburg ob

Melchnau. Es tritt leider erst im Zusammenhang mit der Gründung der

Zisterzienser-Abtei St. Urban, die ihm das hauptsächliche Stiftungsgut
verdankte, ins Licht der Geschichte und starb bereits um 1212 aus4. Intensive

Beziehungen zu den Zähringern, an deren Machtbereich die
Herrschaft Langenstein östlich anschloss, sind anzunehmen, urkundlich aber

nicht fassbar. Überhaupt liegt die Bedeutung der zähringischen Epoche

für die Ausbildung der Freiherrschaften (vorwiegend im Oberland,
Emmental und östlichen Oberaargau) im Dunkel.

Haupterben der Langenstein waren die Freiherren von Grünenberg, welche

die Stammburg ob Melchnau übernahmen, die Freiherren von Utzin-

gen auf der Gutenburg ob Lotzwil, die Freiherren von Balm auf Altbüron

1 Merz Walther, Die mittelalterlichen Burganlagen und Wehrbauten des Kantons

Aargau. 2 Bände. 1905/06. Ergänzungsband 1929. - Dürst Hans, Rittertum.
Schweiz.Dokumente. Hochadel im Aargau. 1961, S.223,258f.

2 Sigrist Hans, Die Freiherren von Bechburg und der Oberaargau. OJB 3, i960,
S. 105ff. - Vgl. zum Problem der Bechburger und Froburger neuerdings: Boner
Georg, Laupersdorf. Unsere Heimat imWandel der Zeit. I. Ölten 1968.

3 Vgl. S. 17, Anm.2, und S. 136fr.
4 Plüss August, Die Freiherren von Grünenberg in Kleinburgund. AHVB 16,

1900.
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Fig. 3 : Burgen, Klöster und Städte

Bestehende Städte o Burgruinen
Abgegangene Städte L Burgstellen

• Bestehende Burgen Ô Klöster

und endlich die kyburgischen Ministerialen von Luternau mit einem festen

Haus zu Langenthal.
Aus ihren Besitzungen können wir auf die Ausdehnung der alten

Herrschaft Langenstein schliessen: Abgesehen von zahlreichen Gütern im
Landstrich zwischen Roth und Wiggertal und im Entlebuch zählten im

Oberaargau dazu: die spätere Herrschaft Grünenberg mit Melchnau-

Gondiswil und Madiswil, die spätere Herrschaft Gutenburg-Lotzwil, ferner

Langenthal/Schoren, Ober- und Untersteckholz, Bleienbach (viel-
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leicht als Lehen der Zähringer bzw. Kyburger), möglicherweise Vogtei
und Meieramt Rohrbach als Erblehen der Abtei St. Gallen '.

Es ergibt sich daraus eine geschlossene Herrschaft im Tal von Roth und

Murg sowie im Langetental bis vor Roggwil im Norden, Huttwil im
Süden. Langenthal/Schoren und die beiden Steckholz gerieten im
13./14.Jahrhundert unter die Twingherrschaft der Abtei St. Urban, während

die übrigen Herrschaften aus weltlicher Hand im 15.Jahrhundert an

Bern oder Burgdorfübergingen.
AufBeziehungen zu den Zähringern im 12.Jahrhundert lässt der Besitz

der Grünenberg und Utzingen im Lande Uri schliessen, wobei die Utzin-

ger sich wahrscheinlich nach einem Weiler in der Gemeinde Altdorf nennen.

Die Ansiedlung von Adligen aus dem Aaregebiet ist ja für Uri längst

überzeugend nachgewiesen worden2.

Die Freiherrschaften des östlichen Oberaargaus sind erwiesenermassen

nie von der landgräflichen Gewalt eximiert gewesen. Allein die sanktgal-
lische Twingherrschaft Rohrbach genoss Immunität und galt deshalb als

eigener Blutgerichtsbezirk3.
In der Zeit des kyburgischen Niedergangs erlebten die Freiherren von

Grünenberg im Dienste des Hauses Habsburg einen steilen, aber

vorübergehenden Aufstieg. Sie beerbten um 1350 nicht nur die reichen Ministerialen

von Aarwangen, sondern erwarben pfandweise auch die kyburgischen
Zentren im Oberaargau, Wangen, Herzogenbuchsee und Huttwil, so dass

der Oberaargau um 1385 beinahe wie eine geschlossene grünenbergi-
sche Herrschaft aussah4.

Wieweit die Herrschaften der Ministerialen im westlichen Oberaargau

Eigengut oder bloss zähringisch-kyburgische Lehen waren, ist nicht ein-

1 Vgl. zu den einzelnen Herrschaften die ausführliche Darlegung weiter unten. -
MeyerJ.R., Zur Geschichte der Gutenburg. OJB 2, 1959, S. 81 ff. - MeyerJ.R., Die
Luternau in Langenthal, bei Jeremias Gotthelfund nach den Quellen. OJB 8, 1965,
S. 13-22. - Geiser Karl, Rohrbach. Eine Herrschaft der Abtei St. Gallen im Oberaargau.

Neuj.-Bl. der Lit. Ges. Bern N. F. 3,1925.
2 Kläui Paul, Bildung und Auflösung der Grundherrschaft im Lande Uri. Ausgewählte

Schriften, MAGZ 43, Heft 1,1965, S. 88 f.
3 Vgl. S.74, 121,126.
4 Plüss, Grünenberg, passim. - Historischer Atlas der Schweiz, ed. Ammann/

Schib. Aarau 1951, S.25, 55.
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deutig auszumachen : dies gilt für die Herrschaft Aarwangen, für
Kriegstetten/Halten, für Hüniken und Umgebung, endlich für die Herrschaft

der Edlen vom Stein am Burgäschisee, in Thörigen-Bettenhausen und in
den nördlichen Buchsibergen. Wir halten sie freilich alle für Lehen, wie
dies eindeutig für das Burglehen der Edlen von Deitingen über Wangen
an der Aare, Deitingen und Subingen bezeugt ist1.

Während sie die Herrschaft Wynigen, vor den Toren Burgdorfs, mit
den wichtigen Ubergängen ins Emmental den Fries, Mattstetten und

Rohrmoos anvertrauten, behielten die Kyburger solange, als es finanziell

möglich war, Huttwil und die Kastvogtei über die Propstei Herzogen-
buchsee, bis zuletzt gar die Gegend zwischen Wynigen und Herzogen-
buchsee an der wichtigen Kastenstrasse, ferner Ursenbach und Umgebung,

zum Teil auch Wangen, wo sie nach dem Verkaufder Stadt Burgdorf

1384 ihre letzte kümmerliche Residenz aufschlugen.

Die meisten Burgen wurden schon vor dem Erwerb des Oberaargaus im
Laufe des 14.Jahrhunderts von den Bernern, gelegentlich mit Hilfe der

Solothurner, gebrochen : so Rorberg schon 13 23 (seit 13 3 7 im Auftrag der

Habsburger wieder aufgebaut und später zerfallen), im Gümmenenkrieg

1332 Äschi und Halten (letzteres notdürftig wiederhergestellt), im Burg-
dorferkrieg von 1383 Grimmenstein und Friesenberg bei Wynigen und

Grünenberg ob Melchnau (letzteres wieder aufgebaut und nach 1480

zerfallen) und im Sempacherkrieg Burg Koppigen2. Einzig die Burgen

Aarwangen und Bipp im alten Buchsgau und der feste Stock zu Wangen gingen

unversehrt anfangs des 15.Jahrhunderts in Berns Hände über und

dienten fortan als Sitz der gleichnamigen Landvogteien3. Aufder Lehnfluh

ob Niederbipp waren die Erlinsburgen schon im 14.Jahrhundert
zerfallen. Ein gleiches Schicksal Hess die Stadt Burgdorfauch der Gutenburg
ob Lotzwil widerfahren4.

1 Sigrist Hans, Die Herren von Deitingen. JsolG33, i960, S. 133-163.
2 Vgl. S.255.
3 Vgl. S.267-277.
4 Vgl. S.202, Anm.2, und S.2iof.
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KLÖSTER UND STÄDTE IM OBERAARGAU

Im frühen 12.Jahrhundert entstanden die Benediktiner-Propsteien Herzo-

genbuchsee und Wangen an der Aare, offenbar Meierhöfe mit einem
geistlichen Vorsteher, aber ohne Mönchskonvent. Herzogenbuchsee gehörte
der Abtei St. Peter im Schwarzwald, Wangen der Abtei Trub im Emmental.

Da beide Propsteien aufehemals rheinfeldisch-zähringischem Gut
entstanden, übten auch die Zähringer, bzw. nach 1218 bis 1406 die Kyburger
als ihre Nachfolger, die Kastvogtei aus.

Aus praktischen Gründen legten die Kyburger auch ihre niedergerichtlichen

Rechte im Amt Herzogenbuchsee (in Ober- und Niederönz,
Röthenbach, Heimenhausen und Wanzwil) mit dem seit 1363 bezeugten

Dinghofgericht der Propstei zusammen, so dass hier eine geschlossene

geistliche Twingherrschaft entstand. Ausserhalb der Twingherrschaft gingen

im Hof zu Buchsi Zinsleistungen aus Inkwil, Graben-Berken und

Walliswil-Wangen, aus Wiedlisbach und Niederbipp nördlich der Aare,

aus Äschi, Bolken, Etziken, Horriwil und Subingen ein.

Die Twingherrschaft der Propstei umfasste bloss knapp die Hälfte der

alten, ausgedehnten Urpfarrei Herzogenbuchsee. Die Güter um Huttwil
liess der Propst von Herzogenbuchsee durch einen besondern Meierhofim

dortigen Städtchen verwalten. Zur Propstei gehörten ferner die Kirchensätze

von Herzogenbuchsee, Seeberg und Huttwil mit überaus reichen

Zehnteinkünften1.

Twing und Bann der Propstei Wangen umfasste das Gebiet der Gemeinden

Wangen (ohne Stadt und Burgerzil), Walliswil und Wangenried, bis

1501 auch die Hälfte der Grundherrschaft von Deitingen/Subingen. Ferner

besass das Stift zinspflichtige Güter im östlichen Wasseramt, in Wallis-

wil-Bipp, Berken, Stadönz, Röthenbach,Juchten bei Seeberg und Wil bei

Alchenstorfund den Kirchensatz von Wangen an der Aare, zeitweise die

St.-Ulrichs-Kapelle zu Thörigen2.
Die Komturei des Johanniterordens zu Thunstetten3 (zwischen Langenthal

und Herzogenbuchsee) wurde, wohl zwischen 1190 und 1210, wahr-
1 Sigrist Hans, Der mittelalterliche DinghofHerzogenbuchsee. OJB1,1958.
2 Flatt Karl H., Die Beziehungen der Propstei Wangen zum solothurnischen

Wasseramt. JsolG 32,1959.
3 Kümmerli Arnold/Breiter Otto, Heimatbuch Thunstetten 1,1952.
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Fig. 4 : Kirchenpatronate oberaargauischer Klöster

St. Peter im Schwarzwald
1108 Herzogenbuchsee
1108 Seeberg
1108 Huttwil

Thunstetten

1259 Lotzwil
1294 Egerkingen
1345 Rohrbach

St. Urban

1224 Langenthal
i274"Wynau
1322 Niederbipp
1336 Hägendorf
1390 Dettingen
1390 Madiswil I/2

scheinlich von den Ministerialgeschlechtern von Önz, Aarwangen und

vielleicht Luternau, mit zähringischer Förderung, vielleicht in Konkurrenz

zu St. Urban gegründet. Möglicherweise steht die Stiftung im
Zusammenhang mit dem dritten Kreuzzug.

Zum Stiftungsgut gehörte umfangreicher Grundbesitz in Thunstetten

und Bützberg, wo die Komturei durch weitere Käufe die geschlossene

Grundherrschaft mit Twing und Bann erwarb. Nach Thunstetten war
auch das DorfLangenthal pfarrgenössig und zehntpflichtig ; ihren Grund-
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besitz zu Langenthal aber verloren die Johanniter im Laufe des 14.

Jahrhunderts an die Zisterzienser von St. Urban. Zum weitern Streubesitz des

Hauses Thunstetten gehörten Güter in Lotzwil, Rütschelen, Urwil bei

Leimiswil, Gondiswil, Thörigen und Inkwil, ferner Rebberge am Bieler-

see, Besitzungen im Luzernbiet, Wasseramt und Leberberg.
Bedeutsamer noch als der Grundbesitz waren die zahlreichen Kirchensätze,

verbunden mit anselmlichen Einkünften aus Widum und Zehnten,
welche die Ordensritter von Thunstetten zu betreuen hatten : in Thunstetten

selbst, Lotzwil seit 1259/69, Rohrbach seit 1345, Ursenbach bis 1455,

Egerkingen im Gäu seit 1294, Ätingen im Bucheggberg seit 1345,
zeitweise auch in Waldkilchen bei Niederbipp und in Heimiswil bei Burgdorf.

Den bedeutendsten Einfluss auf die Geschicke des Oberaargaus hatte

sicher die Zisterzienser-Abtei St. Urban1, um 1194 von den Freiherren von
Langenstein in Kleinroth bei Untersteckholz gestiftet, bald danach aber

nach Tundwil aufdie Luzernerseite der Roth verlegt.
St. Urban trat 1252 ins Burgrecht der Stadt Solothurn und erhielt 1256

jenes von Sursee durch die Kyburger geschenkt. Bedeutsam aber wurde in

erster Linie die Beziehung zur Froburgerstadt Zofmgen, wo man 1280

Hausbesitz und Burgrecht erwarb.

Das Stiftungsgut der Abtei war bescheiden und umfasste Streubesitz in
den Tälern von Langeten und Roth sowie im angrenzenden Luzernbiet.

Einzig die Weiler von Oberroth (bei Untersteckholz), Habkerig (bei

Obersteckholz) und Schoren bei Langenthal gehörten dem Kloster
gesamthaft. Hingegen gelang es den Zisterziensern mit bewundernswerter

Ausdauer und Förderung der Grünenberg, Bechburg und Froburg, freilich

im Kampf mit den Luternau und Utzingen, im Laufe des 13. und

1 SchmidJosef, Geschichte der Cisterzienser-Abtei St. Urban. Stiftung, Gründung
und Aufstieg der Abtei St.Urban bis zum Jahre 1250. Luzern 1930. - Häberle
Alfred, Die mittelalterliche Blütezeit des Cisterzienserklosters St. Urban 1250-1375.
Diss. Freiburg i. Üe. 1946. - Kaufmann Ernst, Geschichte der Cisterzienserabtei
St.Urban im Spätmittelalter 1375-1500. Diss. Freiburg i.Ue. 1956. - Wicki Hans,
Die Geschichte der Cisterzienserabtei St. Urban im Zeitalter der Reformation 1500-
1550. Diss. Freiburg i. Ue. 1945. - Vgl. die Abhandlungen von Häberle, Kaufmann
und Wicki über die Beziehungen St. Urbans zum Oberaargau : OJB 4,1961, S. 37-
54; 7,1964, S. 31-77; 10,1967, S. 102-125.
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14.Jahrhunderts die geschlossene Grundherrschaft mit Twing und Bann

über Langenthal-Schoren, Roggwil-Wynau und die Höfe und Weiler im
Gebiet von Ober- und Untersteckholz zu erwerben. Weiterer Klosterbesitz

lag verstreut über den Oberaargau, im Luzernbiet, um Zofingen und

Solothurn. Im 14.Jahrhundert verfügte die Abtei zudem über die Eigenkirche

von Langenthal die Kirchensätze von Wynau, Niederbipp und

teilweise zu Madiswil neben Kirchenpatronaten in andern Landesteilen.

Ein kleiner Konvent von Zisterzienserinnen liess sich um 1230 in dem

von den Mönchen aufgegebenen Kleinroth nieder, wurde aber bereits

1236/37 nach Olsberg bei Rheinfelden verlegt1.

Neben den einheimischen Klöstern besassen auch verschiedene auswärtige

Gotteshäuser im Mittelalter Güter im Oberaargau. Sehr frühe
Nachrichten finden sich aus der im io.Jahrhundert gestifteten Meinradszelle

von Einsiedeln : Ulrich von Ursenbach und Ulrich von Biberist treten um
die Mitte des 1 I.Jahrhunderts als Donatoren auf. Freilich lassen sich die

meisten im Aaregebiet genannten Orte nicht eindeutig bestimmen ; sicher

sind wir bei Buchsiten (Amtei Gäu SO) und Ludligen in der Gemeinde

Pfaffnau. Mit Rudolfshusen ist wahrscheinlich Rufshausen (Gemeinde

Schwarzhäusern, Amt Aarwangen) gemeint; für Walliswil kommen die

gleichnamigen Orte bei Wangen, Niederbipp oder Murgenthal in Frage2.

Von grösserer Bedeutung ist es, dass Abt Seliger (1070-1090) seinem

Stift unter anderem Güter zu Craolteswile (wahrscheinlich Grasswil) und

den vierten Teil der Kirche von Seeberg schenkte. Der Name Seliger ist im
frühen 1 I.Jahrhundert schon am hochburgundischen Hof bezeugt;
vielleicht ist er der Vater des Ulrich von Fenis. Später findet sich der Name
auch im Hause Oberhofen. Johannes Stumpf nennt unsern Abt einen

besondern Freund Rudolfs von Rheinfelden, welcher zur Zeit Seligers der

Abtei Einsiedeln den Hof zu Erlinsbach SO geschenkt haben soll. Diese

Beziehung ist insofern interessant, als ja die Kirche von Seeberg um 1100

aus der rheinfeldischen Erbmasse an St. Peter im Schwarzwald fiel, ohne

1 Boner Georg, Zur altern Geschichte des Klosters Olsberg. ,Vom Jura zum
Schwarzwald' 1961/1963.

2 QUE, Urbare und Rödel, Bände 2 und 3. -Vgl. zur Identifizierung einiger Orte
Häusler, Emmental 2, S. 6. - Vgl. auch S. 22, Anm. x.
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class Rechte von Einsiedeln je wieder erwähnt würden. - Stammt aber

Seliger aus dem Hause der Freiherren von Wolhusen, so sind auch hier

Beziehungen zu Fenis und Rheinfelden nicht unwahrscheinlich, wie deren

Besitz zu Huttwil und Menznau/Geiss (bei Wolhusen zeigt1.

Endlich wird am Ende des I I.Jahrhunderts in den Einsiedler Akten auch

die Adelsfamilie von Altbüron fassbar, welche u. a. Güter zu Melchnau

vergabte. Erst 13 3 4 hat das Kloster seinen Besitz in Melchnau, Busswil und

Gondiswil an Bürger von Willisau verkauft. - Aus dem Gesagten ergibt
sich, dass die Einsiedler Güter im Oberaargau wohl nie sehr bedeutsam

waren, dass aber die Einsiedler Akten willkommenes Licht aufunerhellte

genealogische Zusammenhänge werfen.

Laut ihrem ältesten Einkünfteverzeichnis vom Ende des i2.Jahrhun-
derts besass auch die Benediktiner-Abtei Engelberg nebst Gütern zu Pfaff-

nau und Grossdietwil solche in Madiswil, die immerhin 3 Pfund abwarfen.

Sie wurden 1332 verkauft und gelangten an St. Urban2.

Das von den Kyburgern 1246 an der Strasse zwischen Bern und Solo-

thurn gegründete Zisterzienserinnen-Kloster Fraubrunnen erwarb zwar
zahlreichen Besitz in der Umgebung von Kirchberg und im Wasseramt,

war aber im engern Oberaargau wenig begütert : nebst zwei Schupposen

in Dornegg (Gemeinde Ochlenberg) und einer in Hermiswil besass es einiges

Gut in den Wynigenbergen3.
Ebenso gering war der Besitz des St.-Ursen-Stiftes Solothum, das vereinzelte

Güter im Bipperamt, in Inkwil, den Kirchensatz und einen Hof bei

Wynigen in seinen Besitz brachte4.

Die erst Ende des 14.Jahrhunderts gestiftete Karthause Thorberg verfügte
über die geschlossene Grundherrschaft in Ersigen, Koppigen und Umgebung,

ferner nebst zahlreichem Gut im Wasseramt auch über den halben

1 Liebenau Theodor v., Die Freiherren von Rothenburg und Wolhusen.Jahrbuch
der k. und k. heraldischen Gesellschaft Adler, N. F. 15,1903. -Zelger Franz, Studien
und Forschungen zur Geschichte der Freiherren von Rothenburg und Wolhusen.

I93I.
2 QUE, Urbare und Rödel, Band 2, S. 224 f. - FIV, Nr. 699. - QUE II, Nr. 1632.

3Amiet J., Die Regesten des Klosters Fraubrunnen. In: Mohr Theodor, Die
Regesten der Archive in der schweizerischen Eidgenossenschaft. Band 1,1851.- Zinsrodel

von 1380: F X, Nr.204, S.97-108.
4 AmietJ., Das St. Ursus Pfarrstift der Stadt Solothurn. 1878.
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Fig. 5 : Besitz auswärtiger Klöster im Oberaargau, 12.Jahrhundert

0 Abtei Einsiedeln 1 Abtei Frienisberg
2 Priorat Leuzigen

A Abtei Engelberg 3 Priorat Hettiswil
4 Priorat Röthenbach

Abtei St.Johannsen/Erlach 5 PropsteiWangen a.A.
6 Abtei St. Urban

• Abtei Trub 7 Propstei Herzogenbuchsee
8 Komturei Thunstetten

X Abtei St. Blasien (Schwarzwald) 9 Propstei Rüegsau
10 Abtei Trub
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Twing und Bann zu Obergerlafmgen. Als Streubesitz im engern Oberaargau

können einige Schupposen in Niederauswil bei Rohrbach, Lindenholz
bei Leimiswil und Grasswil gelten1.

Bereits an anderer Stelle haben wir daraufhingewiesen, dass die Abtei

St.Johannsen zu Erlach ihre Güter durch die Meierhöfe Huttwil und Menz-

nau, St. Peter im Schwarzwald durch die Propstei Herzogenbuchsee und

ebenfalls einen Meierhofzu Huttwil, St. Blasien im Schwarzwald durch den

Dinghof Deitingen/Subingen2 und endlich Truh im Emmental durch die

Propstei Wangen verwalten Hessen.

Der älteste Klosterbesitz im Oberaargau ist aber zweifellos derjenige der

Ahtei St. Gallen3 um den Meier- und Kelnhof Rohrbach gewesen. Allein
im Spätmittelalter waren die Rechte des Gallusklosters bis zur Unkenntlichkeit

durchlöchert und vom Feudaladel annektiert. Immerhin lässt sich

der Umfang der Sankt-Galler Grundherrschaft einigermassen abschätzen:

dazu gehörten sicher Eriswil-Wyssachen, Rohrbach und Rohrbachgraben,

wahrscheinlich auch Auswil, Leimiswil und Reisiswil, während sich

Kleindietwil schon sehr früh entfremdet hatte.

Die Reformation haben bloss die Güter der Abtei St. Urban und des

St.-Ursen-Stiftes Solothurn überlebt, während der Grossteil des Klosterbesitzes

der Säkularisation anheimfiel.

Endlich sei am Schluss dieser Einleitung noch aufdie Städte im Oberaargau

hingewiesen. Im Kraftfeld von Burgdorfund Solothurn vermochten

sie nie grosse Bedeutung zu erlangen. Wiedlisbach wurde um 1240 als

westlichste Stadt im Buchsgau, nur zwei Kilometer von Wangen entfernt, von
den Grafen von Froburg an der Strasse Solothurn-Olten angelegt4. Unge-
fähr gleichzeitig stellten ihm die letzten Vertreter des Hauses Kyburg-Dil-
lingen, in Anlehnung an ein frühes Dorfmit Kirche, unter Einbezug der

1 Heimatbuch Burgdorf2,193 8, S. 108-114,175 f. - Urbare BurgdorfNrn. 26 und

27, StA Bern. - Schmid Bernhard, Die Kartause Thorberg. BZ 6, 1944, S.8iff. -
Vgl. unten S. 261 f.

2 Vgl. oben S. 17, Anm. 2, und S. 18, Anm. 1.
3 Geiser Karl, Rohrbach. Eine Herrschaft der Abtei St. Gallen im Oberaargau.

Neuj.-Bl. der Lit. Ges. Bern, N.F. 3,1925.
4 Ammann Hektor, Die Froburger und ihre Städtegründungen. Festschrift Hans

Nabholz. 1934.
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Benediktinerpropstei, die planmässig gegründete Stadt Wangen gegenüber1.

Auch in Huttwil bestand bereits ein älterer Siedlungskern mit den

Meierhöfen von St. Peter und St.Johannsen und der Kirche, bevor die

letzten Kyburger, oder allenfalls Rudolf von Habsburg im Grafenkrieg,

jedenfalls vor 1280, die Stadt anlegten2.

Obwohl die drei Städte wahrscheinlich von ihren Gründern nicht mit
Handfesten ausgezeichnet worden sind, lässt doch ihre Behördenorganisa-

tion, ihre Ummauerung und ihr Marktrecht aufStadtcharakter schliessen.

Kleine Einwohnerzahl und bescheidene wirtschaftliche Basis behinderten

freilich Entwicklung und Aufstieg.
Nach kaum hundertjährigem Bestehen ist die am Rande des Oberaargaus

gelegene Froburgerstadt Fridau (auf dem Nordufer der Aare gegenüber

von Murgenthal) dem Guglersturm von 1375 zum Opfer gefallen,
während sich in Kirchberg vor den Toren der Stadt Burgdorf trotz einer

von Rudolfvon Habsburg 1283 erteilten Handfeste nie städtisches Leben

entfalten konnte3

1 FlattKaklH., 700Jahre "Wangen a.d. A. 1257-1957. Bern 1957.
2Plüss August, Huttwil bis zum Übergang an Bern im Jahre 1408. NBT 13,

1908. - Hermann Samuel, Der dritte Städtlibrand von Huttwil 1834. OBJ 6,1963.
3 Vgl. obenS. 17, Anm. 1, und S.34, Anm.4.
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Fig. 5a: Topographische Übersicht des Oberaargaus mit politischen Grenzen.

Zeichnung Val.Binggeli, Langenthal.
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ERSTER TEIL

BERNISCHE TERRITORIALPOLITIK
IM OBERAARGAU

I. ALLGEMEINE ERSCHEINUNGEN1

1. BÜNDNISPOLITIK2

Die bernische Aussenpolitik spann ihre Fäden seit der Gründung der

Stadt über die umliegende Landschaft. Mit dem Aussterben der Zähringer
fiel auch die Rektoratsgewalt über Burgund dahin: Bern ward freie

Reichsstadt. Das 13.Jahrhundert galt in erster Linie der Sicherung der

Unabhängigkeit gegen eine feindlich expansive feudale Umwelt, dem

politischen und wirtschaftlichen Wachstum im Innern, dem Entscheid

über die künftige Regierungsform und die Beteiligung der verschiedenen

Schichten an der Regierung.
Erhielt Bern in den ersten Dezennien des 13.Jahrhunderts bereits

verschiedene Aufträge des Reiches und Gunstbeweise des staufischen Hauses,

so sah es sich doch schon vor 125 0, dem Todesjahr Friedrichs II., dem Ende

des altdeutschen Kaisertums, infolge des epochalen Ringens zwischen

Imperium und Sacerdotium auf sich selbst gestellt. Erst recht gilt dies für
die Zeit des Interregnums, da Bern freilich nicht die Macht besass, seine

Mündigkeit einer bedrohlichen Umwelt gegenüber zu wahren, sondern

sich freiwillig und befristet dem savoyischen Protektorat unterwarf. Bern

1 Wir würdigen im folgenden Mittel und Wege der bernischen Territorialpolitik

nach den Kategorien, die Amiet und Schaffer aufgestellt haben. Leider
müssen wir dabei die Finanzierung der Territorialpolitik und ihre wirtschaftlichen
Hintergründe wegen der Lückenhaftigkeit der Quellen und mangels befriedigender
Darstellungen hier ausklammern. Welches die treibenden Motive und Ziele bernischer

Territorialpolitik gewesen sind, wird aus dem Folgenden deutlich genug.
Freilich müsste die Untersuchung, um befriedigende Resultate zu zeitigen, sich auf
das ganze Kantonsgebiet ausdehnen.

2 Feller Richard, Geschichte Berns, Band 1,1946, mit einschlägiger Literatur.Wir
zitieren das Werk nach der Edition im AHVB 38, 1946.
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vergass nie, class es Reichsstadt war, und es übernahm mit der Zeit von sich

aus die Mission - in Abwesenheit oder bei Sedisvakanz des Reichsoberhauptes

-, in Burgund das Reich zu vertreten. Es wurde im 13 .Jahrhundert
nicht zur Herrin, aber zum Haupt eines lose föderierten Burgund. Es schuf

-eine erste Manifestation seines politischen Genies -, vor der Eidgenossenschaft

der Waldstätte, eine burgundische Eidgenossenschaft, deren Glieder

nicht nur westschweizerische Zähringer- und Reichsstädte, sondern auch

geistliche Fürsten und freie Länderdemokratien waren. Bern hatte vorerst
weder den Willen noch die Macht, Bündnisse unter seinen Partnern zu

verhindern oder zu verbieten. Allein souveräne Glieder konnten in
freiwilliger Zusammenarbeit den Landfrieden im burgundischen Räume

wahren. Diese Bestrebungen wurden besonders bedeutsam, als mit dem

Tode Friedrichs II. 1250 die kaiserliche Machtstellung auch in Burgund
dahinfiel und infolge des Aussterbens des ältern Hauses Kyburg (1263/64)

die territoriale Expansion Habsburgs und Savoyens das Mittelland aufzuteilen

suchte.

An erster Stelle als Bündnispartner stand die Saanestadt Freiburg, die im
Unterschied zu Bern 1218 zur kyburgischen, 1277 zur habsburgischen
Landstadt wurde1. Das Bündnis von 1243 greift aufein älteres aus zährin-

gischer Zeit zurück und wurde in kritischer Zeit, 1271, erneuert2. Damals

stand Bern unter savoyischem Protektorat, während Freiburg der Regelung

der kyburgischen Erbschaft durch Rudolf von Habsburg harrte.

Beide wollten sich möglichst aus den Streitigkeiten heraushalten. So blieb

Freiburg 1288 der ersten Belagerung Berns durch Rudolfvon Habsburg
fern, musste aber bei der zweiten Heerfolge leisten3. Trotz kriegerischer

Entzweiung hielt man in der Zeit von 1293 bis 1317 stets am Bündnis fest

und beriefsich darauf gegenüber andern Verbündeten. 1298 kam es zum
Waffenstillstand, 1308 zum Friedensvertrag der beiden Städte4. Freiburg

war in jener Zeit Bern in bezug auf Bevölkerungszahl und Exportwirtschaft,

nicht aber politisch-militärisch überlegen.

1 v.Greyerz Hans, Geschichte und Nation im bemischen Denken, 1953, S. I5f.,
Anmerkung 14. -Joho Jean-Jacques, Histoire des relations entre Berne et Fribourg
jusqu'en 1308. Diss. Bern 1954.

2RQIII,Nrn. 5 und 14, S.27Ü, 35-39. -Feller,Bern 1, S.39f., 53f.
3 Feller, Bern 1, S. 60.

4Feller, Bernt, S.70-73,104f., 110-112.
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Neue Feindseligkeiten entstanden erst im Gefolge des kyburgischen
Brudermordes von 1322 und des Kaufs von Stadt und Herrschaft Laupen
durch Bern. Nach dem Laupenkrieg erneuerten Bern und Freiburg 1341

ihren alten Bund; sie gerieten erst in den Achtzigerjahren, im Sempacher-

krieg, wieder aneinander, einem Krieg, der Habsburgs Macht in Burgund
endgültig brach1.

Vor der drohenden Auseinandersetzung mit Hartmann dem Jüngern

von Kyburg hatte sich Bern 1251 mit Luzern versöhnt und schloss 1252

mit dem Bischofvon Sitten ein zehnjähriges Bündnis, das erst 1296 mit dem

wachsenden Interesse am Oberland eine Erneuerung fand2. Im Mai 1255

begaben sich Bern, Murten und Hasli mit Ermächtigung des Reiches unter

savoyischen Schutz, der bis zum Erscheinen eines neuen deutschen Königs

am Oberrhein gelten sollte3.

Der Rückgewinn der Reichsfreiheit ermöglichte nach 1273 wieder eine

aktivere Aussenpolitik, die zu den Bündnissen mit dem Reichsland Hasli

1275 und der bischöflich-baslerischen Stadt Biel 1279 führten. Das Bündnis

mit Biel wurde nach 1297 periodisch erneuert und ebnete Bern den

Weg in den Südjura4. Die Erschütterung des habsburgischen Einflusses

nach 1291 und der Schutz König Adolfs von Nassau ergaben neue
Möglichkeiten: 1295 einen ersten Bund mit der Reichsstadt Solothurn, ferner

1296/97 die Erneuerung der Bündnisse mit dem Bischof von Sitten und

der Stadt Biel, das Burgrecht des Grafen Ludwig von der Waadt5.

Die wachsende Macht Berns ermöglichte es 1324 bzw. 1334, die bisher

souveränen Bündnispartner Laupen und Hasli als - freilich privilegierte -
Untertanen dem werdenden Staat einzugliedern6. Während die

Beziehungen zu Freiburg infolge der schwankenden habsburgischen Politik

periodischen Erschütterungen ausgesetzt waren, blieben diejenigen zu

1RQ III, Nr.60b, S.111 f.; Nr.62, S. 130-136. - Feller, Bern 1, S. 120-123,131-
133,139-144. 203-210.

2 RQ III, Nr. 7, S. 29; Nr. 8, S. 30; Nr. 20, S. 46.
3 RQ III, Nr. 10, S. 32 ; vgl. Nr. 13,8.34.- Feller, Bern 1, S. 5,45 f.
4 RQ III, Nr.16, S.40; Nr.17, S.41; Nr.22, S.47-49; Nr.54, S.ioof; Nr.64,

S. 139; Nr.72, S.152fr. - Feller, Bern 1, S.55fï". - Michel Hans A., Die Grenzziehung

zwischen Bern und dem Fürstbistum Basel, AHVB 50,1966, S. 129 f.

5RQSNr.i9, S.28.-RQIII,Nrn.20,2i,22, S. 46 ff. - Feller, Bern 1, S.7if.
6RQII/, Nr. 42, S.75; Nr. 50, S.86fF. -Feller, Bern 1, S. 117 f., 125 fr.
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Solothurn und Biel durchs ganze 14.Jahrhundert freundschaftlich.

133 5/1340/1351 erneuerte Bern mit Murten, 1343 mit Payerne ältere

Bünde1. Am 6.März 1353 trat Bern in den ewigen Bund mit den drei

Waldstätten, indirekt auch mit Zürich und Luzern : Der Kreis schloss sich ;

zwei Eidgenossenschaften fanden zusammen.

2. BURGRECHT UND SCHIRMHERRSCHAFT

Ein wichtiges Mittel der bernischen Territorialpolitik waren die

Burgrechts- und Schirmverträge mit Klöstern, Twingherren, Landstädten und

Genossenschaften freier Bauern. Gegen finanzielle und militärische

Leistungen verlieh ihnen die Stadt militärischen und rechtlichen Schutz, vor
allem den städtischen Gerichtsstand. Feste Plätze - wie Städte und Burgen

- mussten Bern offene Häuser sein; die Untertanen der Verburgrechteten
wurden schrittweise der Reis- und Teilpflicht unterworfen. Von der alten

Forderung nach Hausbesitz in der Stadt ging man allmählich ab und

verlangte nur noch das jährliche Udelgeld.
Das Burgrecht begründete nach mittelalterlicher Rechtsauffassung kein

Herrschaftsverhältnis, sondern stellt die genossenschaftliche Form, die

Schwurgenossenschaft unter Gleichberechtigten, dar. Der politisch oder

wirtschaftlich stärkere Partner diktierte dabei die Vertragsbedingungen.
Die Burgrechtsverträge sind zu unterscheiden von der Aufnahme von
Herrschaftsleuten (Untertanen) zu Ausbürgern der Städte. Bern, Luzern,
Solothurn und Freiburg verdankten Burgrechtsverträgen wesentliche

Machtsteigerung2.

1. Klöster: Für die Geschichte Berns erhielt das um 1150 gegründete

Augustiner-Chorherrenstift Köniz besondere Bedeutung. Bern war bis

1276 dorthin pfarrgenössig. Kaiser Friedrich II. schenkte das Stift 1226

dem Deutschritterorden. Es brachte im Laufe der Zeit den grössten Teil

1RQ III, Nr. 52, S. 98 ; Nr. 61, S. 130 ; Nr. 71, S. 152. - Feller, Bern 1, S. 144. -Zur
Bündnispolitik um die Mitte des 14Jahrhunderts, vgl. Michel Hans A., S. 130!!".

2 Frey Beat, Ausburger und Udel namentlich im Gebiet des alten Bern, Abh. z.
Schweiz. Recht N.F. 281,1950, S. i-i8,bes. 5-9.
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der Reichslehen in der Umgebung Berns in seine Hand. Die Stadt nahm es

1229 und 1257-in der kaiserlosen Zeit-in ihren Schirm1.

Das Gebiet nordwestlich der Stadt - das Frienisberg-Vlateau mit der

Strasse ins Seeland - beherrschte die 1138 gegründete Zisterzienserabtei

Aurora. Der Bischof von Basel erteilte ihr 1251 Burgrecht in Biel, Graf
Ulrich 1252 in Aarberg. Um 1275 trat sie in ähnliche Beziehungen zu

Solothurn, vor 1285 wohl auch zu Bern. Der bernische Emfluss verstärkte

sich im Laufe des i4.Jahrhunderts ständig: 1365 musste die Abtei ihre

Leute dem Gericht des bernischen Landvogtes in Aarberg unterstellen. Im
Schirmvertrag von 1386 erwarb Bern auch die Steuerhoheit und das

Aufgebotsrecht über die Gotteshausleute2.

Als drittes geistliches Stift in der Umgebung Berns ist die 1180 gegründete

Johanniterkommende Münchenbuchsee zu nennen, die freilich erst

1329 ins bernische Burgrecht trat. Der Vertrag galt auch für Thunstetten

im Oberaargau, wenn beide Häuser den gleichen Komtur hatten. Mindestens

seit 1407 waren auch die Gotteshausleute von Münchenbuchsee nach

Bern reis- und teilpflichtig3.
Die beiden wichtigsten Klöster oberhalb Berns waren das Cluniazenser-

stift Rüeggisberg im Gantrischgebiet und das Augustinerkloster Interlaken.

Rüeggisberg unterstand direkt der Vogtei des Reiches; 1244 übertrug der

deutsche König Schutz und Schirm der Stadt Bern. Die Stadt verpflichtete
sich noch im Laufe des I4jahrhunderts, von den Klosterleuten keine

Steuer zu beziehen4.

Schon 1224 war der Stadt auch der Reichsschutz von Interlaken übertragen

worden. Das Kloster trat 1240 ins Burgrecht Berns, als es den Kirchensatz

von Muri erwerben konnte und der neu ausbrechende Kampf
zwischen Kaiser und Papst auch im Aaretal politische Spannungen schuf3. In

1 RQ III, Nr.3, S.25; Nr. 12, S.33. - Feller, Bern 1, S.30-33. - Zur Gründung,
vgl. Siegwart J., Die Chorherren- und Chorfrauengemeinschaften in der
deutschsprachigen Schweiz vom ö.Jahrhundert bis 1160. Diss. Freiburg i.Ue. 1962. Studia
Friburgensia N. F. 30, S. 31 x ff.

2 RQ III, Nr. 98 d, S. 244fr. - Schmid Bernhard, Das Cisterzienserkloster Frienis-
berg 1138-1300. Diss.phil. Bern 1936, S. 186ff. -Feller, Bern 1, S. 182k

3 RQ III, Nr.44, S.80; Nr. 128, S.444-447.-Feller, Berni, S.ii9f.
4 RQ III, Nr. 6, S. 28 f. ; Nr. 59, S. 104. - Feller, Bern 1, S. 3 3.
5 RQ III, Nr. 2, S. 24. -Feller, Berti 1, S. 30.
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den folgendenjahren musste Interlaken aufdie machtvoll um sich greifenden

Kyburger Rücksicht nehmen, kehrte aber nach erfolgtem Friedens-

schluss 1256 ins bernische Burgrecht zurück1. Der Vertrag wurde 1265

bestätigt. Interlaken war so bedeutsam, nicht zuletzt durch den Erwerb
und die Sammlung von alten Reichslehen im Oberland, dass Bern ihm
,Tell und Schätzung' erliess, d.h. auf die üblichen Leistungen eines Burgers

verzichtete2.

Der habsburgische Druck aufs Oberland wuchs anfangs des 14.Jahr¬

hunderts im Zuge der Blutrache nach König Albrechts Ermordung und

im Morgartenkrieg, so dass Interlaken 1318 Herzog Leopold von Osterreich

zum Vogt wählen musste3. Allein 1323 schenkte es Bern 100 Pfund

an den Kaufvon Stadt und Herrschaft Thun, wogegen Bern seine

Ausnahmerechte im Burgrechtsvertrag erweiterte4. Obwohl Bern dem Kloster
verschiedene Herrschaften der Freiherren von Weissenburg verschaffte,

hielt es im Laupenkrieg die Treue nicht. Nachdem die Aarestadt 1334 die

Reichspfandschaft Hasli erworben hatte, bekam sie auch Interlaken besser

in Griffund entschied schon 1335 einen Streit zwischen beiden5.

Das Burgrecht von 1344 kam einer eigentlichen Versöhnung gleich.
Interlaken versprach, fortan Bern mit all seinen Leuten und seinem Gut
behilflich zu sein und die Feste Weissenau offenzuhalten6. Dafür vermittelte

Bern 1345 zwischen Interlaken und Unterseen, 1348 zwischen der

Abtei und den Unterwaldnern und zwang die Gotteshausleute, dem Kloster

wieder gehorsam zu sein, die Verbindungen nach der Innerschweiz

aufzugeben. Bern erhielt dafür das Recht, die Gotteshausleute zu seinem

Heer aufzubieten7.

In der zweiten Hälfte des 14.Jahrhunderts geriet Interlaken in zunehmende

wirtschaftliche Schwierigkeiten; nur Bern vermochte ihm noch

Kredit zu verschaffen. Seine Vormünder, Fürsprecher und Schützer'

nennt es 1378 den Rat von Bern: Es durfte ohne bernische Einwilligung
keine Handänderungen mehr vornehmen8.

'Feller,Berni, S.48.
2 RQ III, Bemerkung 3 zu Nr. 2, S. 25. - Feller, Bern 1, S. 51.
3 Feller, Bern 1, S. 104, 109ff. 4RQIII, Nr.41, S.74.
5 F VI, Nr. 187, S. 178. - Feller, Bern 1, S.126,134,144 ff.

6RQIII, Nr.65, S. i4off.-Feller,Berni, S.i44ff.
7 RQ III, ibidem. 8 Feller, Bern 1, S. 182.
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Im 13.Jahrhundert sind noch zwei Burgrechte von Klöstern mit Bern

erwähnenswert: Nach dem Aussterben der letzten Kyburger suchte 1265

der Frauenkonvent Magerau bei Freiburg Schutz in Bern1. - Wichtig für
Berns Vordringen ins Emmental wurden die Beziehungen zur Abtei Trub.

Nach Häusler stand das Kloster schon vor 1286 im bernischen Burgrecht
und erhielt damals - nach einem bernischen Kriegszug - erneut Schutz und

Schirm zugesichert2. 1298 nahm es König Albrecht unter des Reichs

Protektion, deren Ausübung er 1301 Bern übertrug3. Trub hatte offenbar

1 Feller, Bern 1, S. 51.
2 Häusler Fritz, Das Emmental im Staate Bern 1, 1958, S.55. - Feller, Bern 1,

S. 59. - Laedrach Walter, Das Kloster Trub und die Hoheit über das Trubertal.
Diss. phil. Bern, Heidelberg 1921.

3 RQ III, Nr. 24, S. 50. -Feller, Bern 1, S. 103.
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einen Überfall seines Kastvogtes Thüring von Brandis zu befürchten, weshalb

es seine Reliquien in die Stadt Bern verbrachte1. Wie weit das Burgrecht

Trubs auch für seine Filialen, den Frauenkonvent Riiegsau und die

Propstei Wangen galt, wissen wir nicht. Wie in Interlaken verstärkte sich

auch in Trub der bernische Einfluss : Aus dem Protektorat wurde allmählich

Landesherrschaft. 1447 erwarb Bern die Kastvogtei2. Nach

fünfzigjährigem Streit wurde endlich 1470 die bernisch-luzernische Grenze

fixiert; für den bernischen Erfolg in jener Auseinandersetzung war das

besondere Verhältnis zur Abtei Trub von entscheidender Bedeutung3.

Aus der Einwilligung Freiburgs ersehen wir, dass das Deutschordenshaus

Sumiswald um 1317 ins bernische Burgrecht trat4. Der Vertrag wurde

1371/1376 erneuert und sah einjährliches Udelgeld von 5 Gulden, bei

Vertragsauflösung eine einmalige Leistung von 50 Gulden vor. Wenn Berns

Mannschaft in den Krieg zog, sollte Sumiswald eigene Leute zur Stadthut

entsenden. Im übrigen wurden dem Ordenshaus alle Rechte und Güter

garantiert; ja Bern versprach sogar, keine Eigenleute als Ausburger
aufzunehmen5.

Zur wichtigsten Abtei im Seeland, SanktJohannsen bei Erlach, trat Bern

erst nach der Eroberung des Seelandes, 1395/1413, in nähere Beziehung6.

Die Kartause Thorberg bei Krauchthal hingegen wurde kurz nach ihrer

Stiftung 13 99 Berns Vogtei unterstellt, aber von allen Abgaben befreit7.

Die Kastvogtei über verschiedene andere Stifte im Bernbiet fiel der

Stadt aus der kyburgischen Liquidation, nach 1406, zu : Hettiswilbei Burgdorf,

Fraubrunnen8, Wangen an der Aare und Herzogenbuchsee. Es handelte

sich dabei eben sozusagen um kyburgische Eigenklöster mitten im alten

zähringisch-kyburgischen Allod.
Am spätesten traten denn auch die Klöster des Oberaargaus in Beziehung

zu Bern. Der Erwerb der Landgrafschaft Burgund und die Erobe-

1FIV, Nr. 106, S.118.
2 Häusler, Emmental 1, S. 85. -Feller, Bern 1, S. 110.
3 Häusler, Emmental 1, S. 102-110. -Laedrach, Trub, S. 95 ff.

4Häusler, Emmental 1, S. 75.
5 RQ III, Nr. 8 5, S. 203 f. -Feller, Bern 1, S. 183, -Häusler, Emmental 1, S. 75 f.
6 RQ III, Nr. 109, S. 317fr.

7RQIff, Nr. 112, S. 331-337.-Feller, Bern 1, S.232.
8 Feller, Bern 1, S. 269.
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rung des Aargaus Hessen es geboten erscheinen, mit dem neuen Landesherrn

übereinzukommen. War die mächtige Zisterzienserabtei St. Urban

schon seit 1252 mit Solothurn durch Burgrecht verbunden1, so vereinbarte

sie sich erst 1413 mit Bern über die Gerichtsrechte in ihren Twing-
herrschaften Langenthal und Wynau-Roggwil2. Nach innerem Widerstand

ging St. Urban 14.15 ein ewiges Burgrecht mit Bern ein, dem 1416

ein solches mit Luzern folgte3.
Es mag sein, dass die engen Beziehungen zu den Ordensbrüdern von

Münchenbuchsee dieJohanniter von Thunstetten schon im 14.Jahrhundert
mit Bern in Berührung brachten. Allein ins bernische Burgrecht traten sie

erst 1466 und bestätigten dies 1474 und 1494. Als Udelzins entrichtete

Thunstetten 3 Gulden jährlich, bei Lösung des Burgrechts 40 Gulden. Es

gelobte, mit seinen Untertanen mit Reisen, Reiskosten und Diensten Bern

gehorsam zu sein und kein anderes Burgrecht einzugehen4.

Während die Benediktinerabtei St. Peter im Schwarzwald zum Schutz

ihrer Propstei in Herzogenbuchsee schon 13 50 ins Burgrecht von Solothurn

getreten war5, fanden die Mönche den Weg nach Bern erst 14166. Bern
hatte die Kastvogtei über den Hof zu Buchsi 1406 von den Kyburgern
übernommen und in den folgenden Jahren verschiedene Pfandrechte

abgelöst. Ende 1407 wurden vor Hofgericht zu Herzogenbuchsee die

Gerichtsrechte von Propst und Landesherr ausgeschieden7. St. Peter

verpflichtete sich nun 1416 zurjährlichen Leistung von einer halben Mark
Silber, bei Auflösung des Vertrags von 50 Gulden. Die Güter der Propstei

Herzogenbuchsee hafteten für diese Summe. Überdies wurde das

Fronfastengericht des Rats zu Bern als letzte Instanz in Streitigkeiten um
Gotteshausgüter eingesetzt; nur Priester und Mönche unter sich durften ihre

Zwiste vor geistliches Gericht ziehen.

2. Adel: Aus Gründen der Überlieferung sind uns nur relativ wenige

BurgrechtsVerträge mit dem Adel erhalten. Der Adel wurde zur Heerfolge

und zur Öffnung seiner Festen in Verteidigungskriegen verpflichtet,

1RQS Nr. 8, S. 13 f. 2 RQ III, Nr. 134, S. 488 f.
3 RQ III, Nr. 13 51, S. 503 ff - Feller, Bern 1, S. 269.
4 RQ IV2, Nr. 176, S. 514f. 5 RQS Nr. 49, S. 91 f.
6 RQ IV2, Nr. 138, S. 8ff. 7 RQ III, Nr. I27f, S.402-405.
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so dass diese Abkommen der Erhaltung des Landfriedens dienten.

Anfänglich waren die Burgrechte oft befristet und galten nur für einen

bestimmten Hilfskreis. «Der Verburgrechtete hatte in der Stadt ein Udel zu

erwerben, das für die Erfüllung seiner Pflichten haftete. » Dafür genoss er
Schutz und Schirm, Militär- und Rechtshilfe der Stadt. «Mit der wachsenden

Macht Berns mehrten sich in seinen Burgrechtsverträgen die

herrschaftlichen Elemente auf Kosten der genossenschaftlichen und erweiterten

sich die territorialen Machtbefugnisse der Stadt»: der Adel trat
Besteuerungsrecht und Heerfolge seiner Herrschaftsleute ab, verzichtete auf
Bündnisfreiheit, unterwarf sich dem obligatorischen bernischen Schiedsgericht,

gestand Bern ein Vorkaufsrecht auf seine Herrschaften zu1. Seit

1459 beanspruchte Bern als Landesherrin das Vorkaufsrecht ganz
allgemein2.

Im Oberland hielten die Freiherren vom Thum, Inhaber der Talschaft

Frutigen, seit 1293 Burger von Bern, in der Auseinandersetzung von 1298,

im Gümmenen- und Laupenkrieg die Treue nicht. Erst 1345 bequemten
sie sich zum Frieden. - Während sein Sohn sich schon 1336 an Bern
angeschlossen, ging Peter von Raron, Herr über die Lenk, erst 1348 ein Bündnis

aufdreiJahre mit Bern ein. Endgültig ins bernische Burgrecht trat das

Geschlecht erst 13933.

Mit den Raron verwandt waren die Freiherren von Ringgenberg. Kurz
nach der Ermordung König Albrechts gingen das Haslital und der am

Brienzersee massgebende FreiherrJohann mit Bern ein Burgrecht ein. In
den Dreissigerjahren hielten sie mehr zu Kaiser Ludwigs Parteigängern als

zu Bern, waren aber ,eigener Politik nicht mächtig und mit den Bubenberg

verschwägert'. Kurz vor dem Sempacherkrieg erst erneuerten sie

unter dem Zwang der Umstände das Burgrecht4. - Mit Heeresmacht

setzte sich Bern im Gümmenenkrieg mit den Freiherren von Weissenburg
auseinander und nahm sie schliesslich unter seine Protektion. Die jungen

1 Frey Beat, S. ii, 14 ff.
2 RQIV2, Nr. 172a, S. 486; RQI, Nr. 239, S. 148.
2 Feller, Bernr,S.72, i2if., 142,147.-BLÖSCHE., Festschrift zur VII. Säkularfeier

der Gründung Berns, Bern 1891, Teill, S.28. -RQ III, Nr. 68, S. 148 f.

4FIK,Nr.293,S.326.-RQ/fJ,Nr.98c, S.242F-Feller, Bern 1, S.105,124,127,
201.
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Freiherren traten 1336/37 mit ihrem widerstrebenden Oheim ins bernische

Burgrecht. Bern nützte ihre Schuldenlast und zerschlug die
Herrschaft 1341/421.

Diese paar Beispiele zeigen deutlich, wie unsicher Burgrechte mit dem

Adel (im Gegensatz etwa zu andern, mit Städten oder Klöstern) waren.
Wiederholt sammelten sich um Berns Rivalin Freiburg mächtigte Adelsbünde,

die Bern zu vernichten trachteten. Die Lage der Aarestadt

verschlechterte sich jedesmal, wenn die Habsburger im Reich und besonders

in den Vordem Landen die Oberhand gewannen. So war denn der ewige
Bund mit den Waldstätten für Bern von lebenswichtiger Bedeutung.
Erst im Sempacherkrieg schaltete Bern die österreichische Macht in
Burgund aus, zerbrach die Einkreisung endgültig. Der Adel im Bernbiet und

die Stadt Freiburg verloren damit ihre kraftvolle Stütze und mussten sich

mit Berns Hegemonie abfinden.

Die Kyburger hatten sich 1301/1311 unter Führung Ulrichs von Thorberg

eng mit Bern verbunden, waren aber, von Herzog Leopold umgarnt,
1313 wieder abgefallen2. Perioden der Anlehnung wechselten mit solchen

offener Feindschaft. -1336 traten diejungen Rudolfundjakob von Neuen-

burg-Nidau unter Vormundschaft Ritter Rudolfs von Erlach ins bernischc

Burgrecht, während ihr Vater Haupt der feindlichen Adelskoalition war
und schliesslich bei Laupen fiel. Treu zu Bern hielt hingegen seit 13 31 Graf
Albrechtvon Werdenberg, durch seine Frau, Katharina von Kyburg, Herr

zu Oltigen, und der letzte Grafvon Buchegg, Hugo, seit 13 3 53.

Im Emmental hatte Bern zur Sühnung zugefügten Schadens 1277 den

Freiherrn Heinrich von Signau ins Burgrecht gezwungen. Dies schloss

nicht aus, dass die Signau anfangs des 14.Jahrhunderts in enger Beziehung

zu Osterreich standen, dass Matthias 1364 Bern die Reichsacht zuzog und

im Burgdorferkrieg vom Elsass her zu Berns Gegnern stiess4. - Treu zur
Stadt hielten dagegen die durch die habsburgische Blutrache geschädigten

1RQ III, Nr. 51, S. 89-98. - Feller, Bern 1, S. 124-128,144 f.

2RQIII, Nr.25, S.5ofF.;Nr.3ö, S.60ff.-Feller, Bcrni, S.103,107f.-Vgl.unten
S. 67 ff.

3 RQ III, Nr. 53, S. 98 ff. ; Nr. 49, S. 85 f. -Feller, Bern 1, S. 122,128.
4 F III, Nr. 238, S. 227. - Häusler, Emmental 1, S.16, 18 f. - Feller, Bern 1, S.57,

170.
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Freiherren von Brandis, seit 1337 für ihre Herrschaft Simmenegg, seit

13 51 für Brandis im Emmental Burger zu Bern1.

Der oberaargauische Adel ist erst spät zu Bern in Beziehung getreten. Die
Freiherren von Balm starben kurz nach der Ermordung König Albrechts

aus; die Utzingen auf Gutenburg/Lotzwil verlegten um 1360 ihre Tätigkeit

in die Innerschweiz.

Die mächtigen Freiherren von Grünenberg, denen in der zweiten Hälfte
des 14.Jahrhunderts fast der ganze Oberaargau zu eigen oder als Pfandschaft

gehörte, hatten eine Anlehnung an Bern nicht nötig. Sie dienten

vielmehr Habsburg als Räte und Landpfleger, Vögte in Rothenburg und

Entlebuch. Während aber Petermann (13 29-13 75) als Schwiegersohn des

Berner Schultheissen Philipp von Kien der Reichsstadt ebenso verpflichtet

war wie Österreich und zudem gute Beziehungen zu Luzern pflegte,
führte sein ältester Sohn, Henmann, aufRothenburg ein hartes Regiment,
so dass die Luzerner in der Altjahrswoche 1385 die Feste zerstörten2.

ZweiJahre zuvor hatten die Berner im Burgdorferkrieg die Stammfeste

Grünenberg verbrannt, um den kyburgischen Parteigänger Henmann

Schnabel von Grünenberg zu strafen. Erst nach dem Rückzug Österreichs

ausBurgund 1389/1394 und nach der Liquidation Kyburgs 1406 traten die

Häupter der beiden Linien des Hauses Grünenberg 1407 ins bernische

Burgrecht3.

Von den kyburgischen Ministerialen genossen die Herren von AarWangen

(f 1350) im Hause Habsburg besonderes Ansehen, ohne deswegen

Bern zu befehden. Vielmehr war die Tochter Walters von Aarwangen
(1266-1320 erwähnt) mitjohann I. von Bubenberg vermählt4.

Von den mit den Aarwangen verwandten Herren von Stadönz war der

mit Katharina von Blankenburg vermählteJunker Peter schon 1312 Burger

zu Bern; in der Leutkirche beging man seineJahrzeit. Sein Sohn war
Leutpriester in Stettlen, seine Tochter Meisterin des Deutschordenshauses

Bern, dem sie die halbe Herrschaft Graben-Berken vermachte. Aber die

1RQ III, Nr. 56, S. 102f. mit Bemerkung; Nrn. 83 und 85. - Hausier, Emmental

1, S. 81 f. - Feller, Bern 1, S. 128.
2 Plüss August, Die Freiherren von Grünenberg in Kleinburgund. AHVB 16,

1902, S.191-199, S.204-206, 211-213.
2RQ III, Nr. 127e, S. 399-402. -Plüss, Grünenberg, S. 261 ff., I74ff, 230.
3 GHB III, S. 6. - NBT .13,1908, S. 54 f.
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Abbildung i
Backsteinplatte aus St. Urban, um 1275: frühgotisches Antlitz Christi. Aufnahme Peter Amnion, Luzern.



Abbildung 2

Kloster St. Urban vor dem Neubau, um 1700. Ausschnitt aus dem Chorgestühl der Abteikirche St. Urban.
Aufnahme Felbcr, Langenthal.



Önz hatten schon im 14.Jahrhundert im Oberaargau nichts mehr zu
bedeuten1.

Hartmann vom Stein (1358-1403) war mit der Tochter des Berner
Schultheissen Peter von Balm (f 1364) verheiratet und begründete in Bern

ein blühendes Geschlecht. Er gehörte zu den reichsten Bernern. Seinen

Teil der angestammten Herrschaft Burgäschi überliess er Verwandten2.

Im Gümmenenkrieg war 1332 nicht nur die Burg Aschi, sondern auch

der Turm zu Halten von Solothurnern und Bernern zerstört worden3. Die

Herren von Halten zogen hierauf ins Oberland, wo Ulrich 1337 Schult-
heiss von Thun, Konrad Mannlehenträger der Weissenburger in Weissen-

au/Rothenburg, Peter 1379 österreichischer Lehenträger in Grindelwald

war. Die Herrschaft Halten aber kam in die Hand der Spiegelberg
und damit unter den Einfluss Solothurns4.

Aus unserer Betrachtung ergibt sich, dass Burgrechte mit dem Adel für
Bern anfänglich nur unsichere Erfolge bedeuteten, dass Bern durchs ganze

14.Jahrhundert im oberaargauischen Adel keinen Rückhalt fand.

3. Andere: Autonome Genossenschaften freier Leute hielten sich im
Spätmittelalter in Mitteleuropa nur in den Alpen. Dagegen bestanden

kleinere Gruppen von freien Leuten überall im schweizerischen Mittelland;

sie unterstanden der Vogteigewalt der Landgrafen im Auftrag des

Reiches.

Der Ammann und die Gemeinschaft der Leute des Tales Hasli, einer

freien Reichsvogtei, traten 1275 mit Bern in ein Schutzbündnis (Erneuerung

1308/09). Als Bern die Reichspfandschaft 1334 erwerben konnte,

wurden die Hasler wohl seine Untertanen, behielten aber das Recht auf
freie Wahl ihres Landammanns5. 1330 traten auch Ammann und Landleute

gemeinlich von Guggisberg ,usser der obren gewalt von Underwas-

1 Stettler Karl Ludwig, Genealogie 4, S. 122-126. Mss.h.h. XII, 10. Burger-
bibliothek Bern.

2 Stammtafel, von Hans Sigrist, im SUB 1, 1952. - Feller, Bern 1, S.198. -
Eggenschwiler Ferdinand, Die territoriale Entwicklung des Kantons Solothurn,
1916, S.99ff.

3Justinger Conrad, Berner Chronik, ed. G. Studer, Bern 1871, S. 65 f.
4 Eggenschwiler, S. 91 f.
5 RQ III, Nr. 50, S. 86-89. - Feller, Bern 1, S. 57,125 f.

49 4



sern' mit Bern in ein Hilfsbündnis und behielten sich nur das Heilige
Römische Reich und ihre Zinsleistung an die Herrschaft Grasburg vor1. -
Als Bern 1400 die Rechte des Anton vom Thum über das Frutigtal erwarb,
brachten die Landleute selbst die Kaufsumme von 6400 Gulden auf, wofür
sie Steuerfreiheit erhielten2. - Als Graf Rudolf von Greyerz 1403 starb,

erneuerten Saanen und Château-d' Oex von sich aus das 1401 mit Bern
abgeschlossene Burgrecht. Überall blieb das alte Landschaftsrecht weitgehend
in Kraft3.

Schwieriger war es für Landstädte, mit Bern in Beziehung zu treten.
Grundsätzlich genossen nur Reichsstädte Bündnisfreiheit. Allein weite

Entfernung und Ohnmacht des Landesherrn boten doch einigen bürgerlichen

Gemeinwesen die Möglichkeit zum Anschluss an Bern. Wir haben

schon an anderer Stelle4 auf die bischöflich-baslerische Stadt Biel
hingewiesen. - Mit Einwilligung der im Krieg geschlagenen Freiherren von
Weissenburg konnten Schultheiss, Rat und Gemeinde der Stadt Unterseen

mit Bern 1337 einen Schirmvertrag abschliessen. Vor Ausbruch des Sem-

pacherkrieges noch sicherte Unterseen der Stadt Bern Hilfe gegen seine

Oberherrschaft Österreich zu und huldigte dann am 14. August 1386 dem

neuen Landesherrn, der ihm seine Treue mit besondern Freiheiten lohnte5.

- Im Laufe desselben Krieges war aber Bern auch energisch ins Seeland

vorgedrungen und nahm im Oktober 1388 - mit Erlaubnis des Bischofs

von Basel - die Stadt Neuenstadt ins ewige Burgrecht und des Reiches

Schirm auf: Neuenstadt entrichtete eineJahressteuer von einer Mark Silber

und leistete Zuzug zum bernischen Heer6.

1RQIII, Nr.46, S. 82f. -Feller, Bern 1, S. 120.
2 RQ III, Nr. 117, S.351, mit Verweis aufRQ Frutigen, 1937, Nr. ioff. - Feller,

Bern 1, S.210.
3 RQ III, Nr. 120, S. 354, mit Verweis auf RQ Saanen, 1942, Nr. 15 f. - Feller,

Berni, S.235.
4 Siehe S. 39, 59.
5 RQ III, Nr. 57, S. 103 ; Nr.98a-b, S.239-241. - Feller, Bern 1, S.201,204.
6 RQ III, Nr. 100, S.271 ff.-Feller, Bern 1, S.207f.
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3. AUSBURGERWESEN1

Ein wichtiges Mittel zur Infiltration in die feindlich feudale Umwelt
stellte für die Reichsstädte der Eidgenossenschaft die Aufnahme von
Landleuten als Ausburger dar, die freilich durch Reichsgesetzgebung seit 1231

verboten war. Vom Adel wurden solche Leute als Pfahl-, d. h. Falschburger

bezeichnet.

Mochte für Zürich und Luzern das wirtschaftliche Moment im Vordergrund

stehen, so nahm Bern Ausburger vorwiegend aus machtpolitischen
Gründen auf. Damit konnte die Stadt auf der Landschaft Fuss fassen und

dem Erwerb neuer Territorien vorarbeiten. Deutlich wird dies etwa im
Frutigtal und im Saanenland, wo die meisten Einwohner Bernburger

waren, lange bevor Bern die Flerrschaften erwarb2. Zum zweiten stiessen

die Ausburger als wertvolles Kontingent in Kriegszeiten zum städtischen

Heer oder bildeten Berns fünfte Kolonne im Feindesland. Drittens leisteten

Ausburger einenjährlichen Udelzins und hinterlegten in der Stadt eine

Garantie, ein Udel auf einem Stadthaus3. So bildete das Ausburgerwesen
eine wertvolle Ergänzung der Burgrechte mit adligen und geistlichen

Herren, Landstädten und Landschaften.

Grundsätzlich durften die Städte nur freie Leute als Ausburger aufnehmen4.

Solche waren dann - gemäss Verträgen mit den Grafen von Kyburg

- von der Landgrafschaft eximiert und hatten ihren Gerichtsstand in der

Stadt5. In Kriegszeiten hielt sich die Stadt aber nicht an solche Bestimmungen.

Der Einzug von Leibeigenen des Adels in die Stadt, wo sie nach

Jahresfrist freie Burger wurden, und die Aufnahme von Ausbürgern aufdem

Land gehören zu den wichtigsten Gründen für den Ausbruch von Güm-

menen- und Laupenkrieg, von Burgdorfer- und Sempacherkrieg. Hieraus

wird die Äusserung des Chronisten nach dem Sieg von Laupen, Gott
selbst sei Burger zu Bern geworden, erst recht verständlich6.

1 Frey Beat, Ausburger und Udel namentlich im Gebiet des alten Bern. Abh. z.
Schweiz. Recht. N.F. 281, 1950.

2Frey, S.25Ü 3FREY, S.48-53. 4FREY, S.25ff.,3if.
5 Häusler, Emmental 1, S.6-10. - Vgl. RQ III, Nrn.25, 36, 60e. - F X, Nrn. 513

und 602.

'Justinger, S. 102.
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Wo Bern Twing und Bann erwarb, förderte es den Loskauf der

Leibeigenen und hielt darauf, dass diese gesamthaft das bernische Ausburgerrecht

erwarben. Jedenfalls legte man den Leuten der Herrschaft Aarwangen

bei ihrem Loskauf 1439 die Bedingung auf, dass sie nur in Bern Burgrecht

nehmen durften1. Die 1508 losgekauften Angehörigen der Vogtei

Bipp zahlten als bernische Ausburger bis i52oje 2 Schilling Udelzins2.

Mit dem Ubergang der meisten Herrschaften an Bern verlor sich im
Laufe des 1 S.Jahrhunderts der Reiz, in Bern Ausburger zu werden, da dieses

Institut nun keine besondern Vorzüge, sondern nur vermehrte Abgaben

mit sich brachte. 1479 wurde auch der Gerichtsstand der Ausburger

vor Stadtgericht aufgehoben3. Zählt das Udelbuch von 1466 noch 3359

Namen, so waren es 1537 bloss noch 1189. Auch die Reduktion des Udel-
zinses von 3 auf 1 Gulden (1501) und besondere Werbeaktionen (z.B.
1519) vermochten daran nichts zu ändern4.

Während der mittelalterliche Staat auf dem Personalprinzip aufgebaut

war, wurde nun das Territorium immer mehr zum massgebenden Faktor.

So zogen die Grenzbereinigungen des 15./i6.Jahrhunderts auch die

Ausscheidung von Ausbürgern verschiedener Städte nach sich. Insbesondere

musste sich Bern auch mit der Ausburgerpolitik der Stadt Burgdorf
auseinandersetzen, die dieses Institut - freilich unter gewandelter Bedeutung

- bis 1798 beibehielt5.

Für die Erfassung der Ausburger sind die bernischen Tellbücher von der

Wende des 14. zum ij.Jahrhundert die beste Quelle6. Das Land jenseits
der Emme gegen Willisau, d. h. Emmental, Oberaargau und anschliessendes

Luzernbiet, bildeten jeweilen einen Veranlagungsbezirk. Seit 1383

erhob Bern eine Teile von 12/3 %, ab 13 89 von 21 /2% vom Vermögen. 1395

reduzierte sich der Ertrag auf rund einen Drittel desjenigen von 1389.

Während die Teile von 1389 in der Stadt 10560 Pfund abwarf, steuerten

'Frey, S. 32,129-131.
2 Frey, S. 83, Anm. 5. - Vgl. Morgenthaler Hans, Beiträge zur Geschichte der

Herrschaft Bipp, 1928, S.l7lf.
3 Frey, S.34, Anm.2. 4Frey, S.33, 37f.
5 Frey, S. 39-48. - Heimatbuch Burgdorf2,1938, S. 146-152.
6 Frey, S.32f. - Welti Friedrich Emil, Die Teilbücher der Stadt Bern aus dem

Jahre 1389. AHVB 14, 1896. - Festschrift zur VII. Säkularfeier der Gründung Berns,
Bern 1891, Beilage zu Teil I, S. 91-96. - StA Bern, B V1Ï 2469-2474.
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Emmental und Oberaargau 2542 Pfund. 1394 machte die Teile aller

Ausburger 8400 Pfund aus1.

Freilich leistete der Oberaargau dazu nur einen geringen Beitrag. Auch

hier zeigt sich das relativ späte Vordringen Berns. Bei aller Vorsicht in be-

zug auf Unvollständigkeit unseres Materials lässt sich doch sagen, dass in
den Pfarreien des Bipperamtes, in Wangen, in den Twingherrschaften

von St. Urban zu Wynau-Roggwil und Langenthal, in den grünenbergi-
schen Dörfern Melchnau und Gondiswil keine tellpflichtigen bernischen

Ausburger sassen. Im Oberaargau im engern Sinn, freilich mit Huttwil,
Eriswil und Wynigen, zahlten 1389186Ausburger eine Teile von 335 Pfund;

sowohl Anzahl wie Steuerertrag nahmen später noch ab. Demgegenüber

legten im Emmental 1389 über 700 Personen rund 1750 Pfund zusammen.

Aus dem Kirchspiel Grosshöchstetten gingen 1395 allein 150 Pfund, aus

der PfarreiJegenstorf 110 Pfund ein.

Die stärksten Stützpunkte bernischer Ausburger im Oberaargau waren
Ende des 14.Jahrhunderts Eriswil (29-42 Personen), Huttwil (21-22),
Rohrbach (20-23), Herzogenbuchsee (37-47) und Wynigen (29-36). Im

Bergland finden sich vereinzelte Ausburger in den Pfarreien Ursenbach,

Walterswil, Lünisberg ferner in Madiswil und Grasswil.

Von den 165 Ausbürgern des Jahres 1393 waren 55 Leibeigene: der

Deutschritter von Sumiswald (9), der Herren von Brandis (12), Grünenberg

(21), Aarburg (12) und Spiegelberg (1). Daneben hatten 18 das Burgrecht

von Burgdorf, 7 zu Solothurn und 1 zu Luzern. Diese wertvolle

Angabe zeigt deutlich, dass sich Bern nicht scheute, auch Leibeigene als

Ausburger anzunehmen, was der rechtshistorischen Theorie

widerspricht2.

Flüchtiger und unvollständiger sind die Teilrödel von 1398 bis 14283-

Die Kirchspiele in Emmental und Seeland wurden pauschal veranlagt, nur
die Leute im höhern Oberaargau Mann für Mann. Die Zahl der Ausburger

sank auf 30-38; Herzogenbuchsee, Grasswil, Koppigen u.a. wurden

gar nicht besteuert. Dagegen hat man sorgfältig die Landleute und Freien

der Grafschaft Willisau registriert, die 1398-1406 immer noch 55-63
ausmachten.

1 Feller, Bern 1, S.212. -Häusler, Emmental 1, S.96ff.
2 Frey, S. 25 ff., 31 f. 3 StA Bern, B VII2473 und 2474.
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Endlich verzeichnet das Ausburgerbuch (1479-1537) nur 15 Leute aus

der Grafschaft Wangen, 2 aus dem Bipperamt. 1495 nahm dann Bern im
Amt Trachselwald 28 neue Ausburger an, an derJahrhundertwende 6 zu

Rohrbach, 4 zu Ursenbach, in Huttwil in verschiedenen Kampagnen gar

45 und in Eriswil 47. Es dürfte sich meist um losgekaufte Leibeigene
handeln. Dies ergibt sich deutlich aus einer Notiz von 1506, wonach die sich

loskaufenden 135 Eigenleute der Herrschaft Bipp gesamthaft ins bernische

Ausburgerrecht treten mussten1.

4. BURGENBRUCH UND EROBERUNGEN

Die Errichtung des bernischen Stadtstaates ist nicht in erster Linie

Eroberungen zu verdanken, sondern erfolgte vorwiegend auffriedlichem Wege2.

Kauf und Pfandnahme von überschuldeten Adelsherrschaften stehen im
Vordergrund. Das will nicht heissen, dass Machtpolitik beim Erwerb
keine Rolle spielte. Oft liessen sich Adlige erst nach militärischer
Machtdemonstration zum Eintritt ins bernische Burgrecht (Protektorat) oder zum
Verkauf herbei. Aber auch dort, wo Bern nach Kriegsrecht Feindgebiet
eroberte und konfiszierte, wurde der Geschädigte im Friedensvertrag
meist entschädigt. Bern pochte nicht nur seiner Umwelt und seinen

Untertanen gegenüber aufRecht, es hielt sich selbst ans Recht.

Drei Beispiele mögen das Gesagte beleuchten: Erst nach langwierigen

Kriegen, nach der Erstürmung von Burg Wimmis und der Letzi des

Simmentales, liessen sich die Freiherren von Weissenburg 1336/37 zum Burgrecht

herbei und verpflichteten sich zur Heerfolge. Sie hatten die Pfandschaft

übers Haslital um 700 Pfund erworben und erhielten nun von Bern
1600 Pfund. Überdies stand die Stadt für ihre Schulden gut. «Die Weissenburg

sollten das in denTagen der Not mit Treue vergelten3. »-Im Sommer

1383 misslang trotz eidgenössischer Hilfe und Einsatz von Artillerie die

1 StA Bern, B XIII25, S.152, 161-166,185 ff., 201 ff., 213-216, 231. -Erey, S.34,
83, 162.

2 Blösch, S.35f., 42. - Vgl. zu Adel und Burgen des Oberaargaus unsere Einleitung,

S. 23-27.
3 Feller, Bern 1, S. 127.
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Eroberung von Burgdorf; zwei Tage vor Abschluss des Friedensvertrages

verkauften die Kyburger Burgdorf und Thun um die horrende Summe

von 37800 Gulden an Bern1. - Nach der Eroberung des Aargaus 1415

nahm Bern die betreffenden Gebiete um 5000 Gulden von König
Sigmund zu Pfand2.

Gelegentlich ist es aber auch zu gewaltsamem Erwerb ohne Entschädigung

gekommen. Wenn uns nicht der Quellenmangel täuscht, ist nämlich
anzunehmen, dass Bern sein erstes Territorium um 1300 den Freiherren von
Montenach kraft Kriegsrecht entriss : Muri, Bolligen, Stettlen und Vechi-

gen. Die Herrschaft Belp wurde den Montenach erst nach zehnJahren

zurückgegeben3.

Gümmenen- und Laupenkrieg brachten Bern keine direkten Eroberungen,

aber den politischen Sieg und Machtzuwachs. Der Friede von 1384

nach dem Burgdorferkrieg mit dem Hause Kyburg war schonend: Bern
bezahlte den Erwerb mit guten Gulden und konnte auf die übrige
Erbschaft warten. Allein nach dem Sempacherkrieg kannte Bern für den

langjährigen hartnäckigsten Gegner, das Haus Habsburg und in dessen

Schlepptau die Stadt Freiburg, keine Milde : es zog zu seinen Händen die

Herrschaften Unterseen, Oberhofen, Balm und Unspunnenim Oberland,
entriss Freiburg Laubegg und Mannenberg im Obersimmental und den

Inselgau im Seeland, eroberte und behielt die Herrschaften Büren und

Nidau. Solothurn wurde mit dem Landstrich um Grenchen etwas dürftig

abgefunden. Mit dem Bruch der Burg Spitzenberg in der Göhl wurde

1386 auch Langnau bernisch4.

Obwohl Bern im 14.Jahrhundert wiederholt Kriegs- und Beutezüge in

den Oberaargau unternahm - wir erwähnen bloss diejenigen von 1323,

1332, 1340, 1376, 1383, 1389 -, machte es hier doch keine Eroberungen5.
Erst im alten Zürichkrieg trug die Gegnerschaft Hermanns von Eptingen

1 Häusler, Emmental 1, S. 8 f. -Feller, Bern 1, S. 189 f., 193 f. -Dürr-Baumgart-
ner Marie, Der Ausgang der Herrschaft Kyburg, Diss.phil. Basel 1921, S. 60-71,74 f.

-Blösch, S.3öf.
2 RQ III, Nr. 1350, S. 509fr. - Feller, Bern 1, S. 247.
3 Feller, Bern 1, S. 73. -Blösch, S. ioff.
4 Vgl. die betr. Abschnitte bei Feller, Bern 1. - Zu Langnau: Häusler, Emmental

1, S.83.
5Justinger, S. 65 f., 7i,9öf., 100,142 (Anmerkung zu Zeile 15), 154-157,176.
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seiner Gemahlin, Magdalena Grimm von Grünenberg, vorübergehend
den Verlust der Herrschaft Rohrbach ein (1443-1449), während der Anteil
Wilhelms von Grünenberg an seiner Stammherrschaft durch Bern für

immer konfisziert wurde1. Der Grossteil des Oberaargaus aber ist auf
friedlichem Wege an die Stadt Bern gelangt.

Während die Hirten im Alpengebiet manchen brauchtümlichen und

spontanen Burgenbruch - ohne Wissen oder gar gegen den Willen der

Obrigkeit - unternahmen, sind die Züge der Berner meist staatlich gelenkte

Unternehmungen. Sie dienten weniger der Eroberung neuer Herrschaften

als der Schwächung einer feindlichen feudalen Umwelt, der Öffnung

neuer Wege bernischer Expansion, aber auch der Sicherung des Landfriedens,

wie es etwa in einer Äusserung von Berner Landsknechten von 1517

zum Ausdruck kommt2: ,Wie dann unser altfordern ouch mengs schloss

umb des gemeinen nutz, frid, ruw zu gut und zu behalten land und lüt,
zerbrochen hand.'

Dies schliesst nicht aus, dass die Jungmannschaft der Stadt, von Rauf-

und Raublust getrieben, - etwa zur Fasnachtszeit 1383 - zum Aufbruch

drängte, und ein solcher Zug in Exzessen endete, welche die Obrigkeit
sicher nicht gewünscht hatte.

Schon im 14.Jahrhundert zog Bern berühmte Werkmeister zu, deren

Belagerungsgerät selten eine Burg, eher wohl eine Stadt trotzen konnte.

Die meisten Burgen sind nicht im Zuge der Belagerung zerstört worden :

nach dem Sturm galt es zuerst die Beute einzubringen, alles, was nicht

niet- und nagelfest war, zu bergen, bevor die Feste in Brand gesteckt

wurde. Zu weiterer Zerstörung und Abbruch hatte man meist keine

Geduld. Obwohl ausgebrannte Ruinen einen Wiederaufbau gestattet hätten,

liess ihn Bern in den meisten Fällen nicht zu ; die Mehrzahl der Burgplätze
wurde aufgegeben. Von vielen Burgen kennen wir weder das Datum der

Zerstörung noch den Eroberer. Manche mögen im Laufe der Zeit ohne

Feindeinwirkung einfach zerfallen sein. Das Landvolk bediente sich gerne
des behauenen Steinmaterials.

1 PlüSS, Grünenberg, S. 183 f., 245,265ff.
2 Meyer-Hofmann Werner, Burgenbruch und Adelspolitik im alten Bern.

Festschrift Edgar Bonjour, 1968, S. 317fr., besonders S. 333, 337.-SchaufelbergerWal-
ter, Altschweizerisches und altbernisches Kriegsvolk, wie es nicht im Geschichtsbuch
steht. AHVB 46,1962, S. 323 ff.
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Mochte auch der Stadtbürger ein eigenes Selbstbewusstsein haben und

oft mit Verachtung auf den verarmenden Adel herabblicken - Justinger

nennt z. B. die faire, aber wirkungslose Kampfweise der Ritter einen,Bettlertanz'

-, so ging es Bern doch nicht um die systematische Ausrottung des

Adels. Vielmehr suchte man ihn - nach militärischer Schwächung - ins

Burgrecht oder gar in die Stadt zu ziehen, wo er weiterhin zur
Oberschicht gehörte. Geschlechter adliger Herkunft hatten in Bern seit der

Stadtgründung - und mindestens tiefins 15.Jahrhundert hinein - die

massgebende Rolle gespielt.

«Seit zirka 1270 hatte Bern eigene Vasallen. Die Stadt brachte in ihrem
Machtbereich das Fehdewesen allmählich zum Verschwinden, konnte

aber die Feudalstruktur der ländlichen Herrschaften nicht zerschlagen.»

Vielmehr : «Die Twingherren, die Inhaber der Dorfherrschaften, wurden

unter dem Einfluss Berns aus ursprünglichen Raufbolden zu friedlichen

Junkern. Doch stand kriegerischen Naturen immer eine Stelle im Heere

und später im Solddienst offen. » Werner Meyer kommt gar zum beachtlichen

Schluss : « Und doch ist die Grösse Berns im ausgehenden Mittelalter
im wesentlichen auf die glückliche Verbindung von adligem Leben und

städtischem Denken, von Ritterstand und Kapitalismus, von Adelsherrschaft

und Territorialstaat zurückzuführen1.»

Den Anfang machte die Bürgerschaft zwischen 1268 und 1273 mit der

Zerstörung der Reichsfeste Nydegg, ein Beweis für das Autonomiestreben

Berns in kampferfüllter Zeit2.

Um 1298 forcierte Bern erstmals die Pforte zum Simmental, das

Burgstädtchen Wimmis. Ein zweiter Zug von 1303 brachte weitere Zerstörung.
Aber erst den Belagerungen von 1334/1337 fiel das Städtchen endgültig

zum Opfer, während das Schloss wieder instand gestellt ward. Vor 1300

soll auch dieJagberg (Herrschaft Blankenburg) gebrochen worden sein.

1 Siehe Anm. 2, S. 56.
2 Burgen und Schlösser der Schweiz, Kt.Bern: Seeland undJura 1934/1936, Oberland

1938/39, Mittelland, Emmental, Oberaargau 1942. - Moser Andres,
Mittelalterliche Burgen, Ruinen und Burgplätze. Hinweise für dieArbeit im Kanton Bern.

Schulpraxis 54, Heft 9,1964. - Betr. Eroberung und Zerstörung von Burgen, vgl. die

Angaben in der Chronik von Justinger. Vgl.S.49, Anm.3. Wir verzichten hier
aufdie detaillierten Belege.
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Nach Justinger ist im Gümmenenkrieg 1332 auch das kyburgische
Lehen Burg Strättligen zerstört worden. 1349/50 brachen die Berner im
Interesse der Bubenberg die Festen Laubegg und Mannenberg im Simmen-

tal, um den Einfluss der Raron und Greyerz zurückzudrängen.

Gegen eine allmächtige Adelskoalition unter freiburgischer Führung
hatte sich Bern im Treffen von Oberwangen 1298 siegreich zur Wehr
gesetzt. Hieraufbrach es die Burgen Belp und Geristein am Bantiger der

Freiherren von Montenach, Burg und Stadt Bremgarten, vielleicht auch Kehr-
hübeli bei Oberwangen und die Schwandiburg. Muri und die Dörfer

Vechigen, Stettlen und Bolligen im Worblental wurden als erster Landbesitz

der Stadt angegliedert.

Ein Streit mit dem kyburgischen Ministerialen Burkhard Senn führte

1311 zum Bruch der Festen Balmegg im Bucheggberg und Alt-Münsingen;
im selben Jahr fiel Hohburg bei Belp. Als Ritter Kuno Kerr einen

Bernburger erschlug, verbrannten die Berner im Mai 1318 seine Holzburg in
Kernenried bei Fraubrunnen1. Ungefähr fünf Jahre später fielen Kuno
und seine Gefolgschaft, als die Berner erfolgreich seine Burg Rorberg bei

Rohrbach im Oberaargau belagerten. Das Jahrzeitbuch Fraubrunnen

gedenkt der Unglücklichen. Die Feste aber wurde in den Dreissigerjahren

im Auftrag Habsburgs von den Kriech von Aarburg wiederaufgebaut2.

Im Gümmenenkrieg endlich (13 31-13 3 3) wurde nicht nur das Oberland

heimgesucht und die Freiherren von Weissenburg unter bernische

Protektion gezwungen, sondern auch die Burg Diessenberg bei Oberdiess-

bach (kyburgisches Lehen in der Hand der Senn) zerstört, freilich nach

13 71 wieder aufgebaut. Stadt und Burg Gümmenen eroberte man dank des

Einsatzes von Werkmeister Burkhard. (Ihre endgültige Zerstörung fällt
aber wohl erst insJahr 1386.)

Die Solothurner erlitten im Gümmenenkrieg durch Eberhard von
Kyburg eine Schlappe an der Emme; die Bieler aber schädigten erfolgreich

das Aufgebot der kyburgischen Landstadt Burgdorf. Endlich
unternahmen die Aarestädte einen Rachefeldzug in den Oberaargau: Die

kyburgischen Festen Landshut an der Emme, Halten im Wasseramt und

1 Wyss René, Die Ausgrabung der Kerrenburg.JBHM 194p.
2 Kasser Herrmann, Die Ruine Rorberg. NBT 8,1903, S. 57-75.
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der Kirchhof Herzogenbuchsee wurden später wieder aufgebaut, die Burg
der Ritter vom Stein am Äschisee aber blieb in Trümmern1.

Im Gefolge des Laupenkrieges fiel Burgistein über dem Gürbetal der

Zerstörung anheim, wurde das kyburgische Städtchen Huttwil verbrannt,
aber bald wieder aufgebaut2.

FürJahrzehnte kehrte hieraufRuhe ein, wagte doch der Adel keine neue

Agitation gegen das nach allen Seiten hin verbündete, mächtige Bern.

Allein ein in Biel verübter Marktbrucb bischöflicher Knechte führte

1367/68 zu einem Kleinkrieg mit dem rächenden Bern, in dessen Verlauf
Stadt und Burg Biel in Flammen aufgingen3.

Erst der tollkühne Versuch zu einem Überfall auf Solothurn, den

Graf Rudolf von Kyburg im November 1382 unternahm, brachte neue

Verwicklung. Die Aarestädte konnten zwar Burgdorf, Wangen und

Ölten nicht einnehmen, eroberten aber zahlreiche Burgen kyburgischer
Ministerialer oder Verbündeter: Wartenstein im Emmental, Friesenberg

und Schwanden bei Wynigen wurden erstürmt und zerstört. Die Verteidiger

von Trachselwald und Grimmenstein bei Wynigen mussten ihre Burgen
übergeben und in Berns Dienste treten. Während Trachselwald heute

noch bernischer Amssitz ist, zerfiel Grimmenstein seit dem 16.Jahrhun¬

dert. Endlich gelang es den Bernern, durch Überlistung der Burgknechte
auch den Stammsitz der Freiherren von Grünenberg ob Melchnau in Brand

zu stecken. Die Burg wurde aber später wieder aufgebaut und diente noch

im 15.Jahrhundert als Verwaltungssitz4.
Aus dem Sempacherkrieg fehlen uns eingehende Berichte. Peter von

Thorberg musste seine Stammburg übergeben, die bald darauf mit Berns

Willen zu einer Kartause umgebaut wurde. Seine Feste Koppigen wurde

für immer gebrochen. Ein Gleiches widerfuhr der Feste Spitzenberg in der

Göhl bei Langnau im Emmental5. Nach dem Sempacherkrieg konnte

Bern dank seiner Stärke auf den Burgenbruch zur Sicherung seiner

Existenz verzichten; es fügte nun durch Eroberung oder KaufHerrschaft an

Herrschaft zum Stadtstaat.
1 Justinger, S.65E 2Justinger, S.95E, 9öf.
3 Grosjean Georges, Der Bieler Stadtbrand von 1367... Neues Bieler Jahrbuch

1967, 5 ff.
4Plüss, Grünenberg, S. 262-264.
5 Moser, Burgen, S. 180,182. -Feller, Bern 1, S. 204.
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II. DIE LANDGRAFSCHAFT BURGUND

1. DIE GRAFEN VON BUCHEGG ALS LANDGRAFEN
VON BURGUND1

Die Herrschaft Buchegg umfasste im Mittelalter den Südabhang des

Bucheggberges von der Wasserscheide über das Hochtälchen des Bibernbaches

bis hinunter ins Limpachtal. Mit seinen Ortsnamen auf -wil und

-kofen zeigt sich der Bucheggberg deutlich als Siedlungsgebiet einer

Ausbauphase. Immerhin weisen zahlreiche Funde aus der Römerzeit darauf

hin, dass dieser Südabhang nicht immer stark bewaldet war. Aber die alten

Siedlungen sowie auch die Römerstrasse sind südlich der Aare auf der

Nordabdachung des Bucheggberges anzunehmen, die im Mittelalter zur
Herrschaft Büren-Strassberg gehörte. Die Herrschaft Buchegg selbst lag

im Grenzgebiet von rheinfeldisch-zähringisch-kyburgischem und feni-

sisch-neuenburgischem Allod. Die Leitnamen der Buchegger sind freilich

in keinem dieser beiden Fürstenhäuser anzutreffen.

Im 12.Jahrhundert werden drei Vertreter des Hauses Buchegg namhaft :

um 1130 in einer Truberurkunde GrafHugo, 1175/1180 GrafArnold und sein

Bruder Kuno2. In der frühern Literatur glaubte man nun, man dürfe diese

Buchegger des 12.Jahrhunderts ohne weiteres als Landgrafen von
Burgund im Dienste der Zähringer ansprechen, weil sie eben zu Beginn des

burgundischen Rektorats als Familie erscheinen und ihre Nachfahren als

Landgrafen bezeugt sind3. Aber niemand beweist uns, dass es bereits im
12.Jahrhundert im Aaregebiet Landgrafschaften gab. Einiges spricht

dagegen4.

1 Zum Begriff «Landgrafschaft» vgl. unsere Einleitung S.22f. - Zum Begriff
«Burgund» vgl. Exkurs 2, S. 355-364.

2 SUB 1,1952, Nrn. 38,208,217. Vgl. ebendort S. 127, Zeile 30.
3 Wurstemberger J.L., Geschichte der alten Landschaft Bern 2, 1862, S. 361 f. -

WurstembergerJ. L., Buchegg, Die reichsfreie Herrschaft, ihre Grafen und Freiherren

und die Landgrafschaft Kleinburgund. Bern 1840. - Amiet Bruno, Solothurni-
sche Geschichte, 1952, S.i98f. - Wattenwyl Eduard v., Über das öffentliche
Recht der Landgrafschaft Kleinburgund vom 13. bis Ende des 15-Jahrhunderts.
ASG 13, S.9f. - Vgl. Schweiz. Geschichtforscher 11,1812.

4 Vgl. S. 22f. und Exkurs 2, S. 360ff.
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Als Persönlichkeit fassbar wird erst im 13.Jahrhundert Graf Peter von

Buchegg, erwähnt 1218-1276. Ein Bruder oder eine Schwester dürfte mit
einem Vertreter der freiherrlichen Familie von Sumiswald vermählt

gewesen sein. Peter wird 1218 als Kastvogt des St.-Ursen-Stiftes Solothurn,

12.3 4/3 5 als Vogt der St.-Ursen-Leute zwischen Aare und Leberberg

bezeugt1. Aber er durfte nicht ohne Einwilligung des Stiftes handeln, und

sein Anspruch auf Dienstleistungen der Vogtsleute war vom Stift abgekauft

worden. Wir können nicht entscheiden, ob Graf Peter dieses Amt
schon vor 1218 bekleidete - in diesem Falle im Auftrag der Zähringer -
oder aber erst 1218 gerade wegen des Aussterbens der Zähringer damit
betraut wurde.

Wiederholt bezeugte Peter von Buchegg zwischen 1222 und 1230
Urkunden für das Stift Interlaken betreffend Vergabungen und Streitigkeiten

um die Kirchensätze Sigriswil und Gsteig2. 1241 weilte er am kyburgi-
schen Hoftag zu Suhr mit den Grafen von Froburg, Habsburg und Falkenstein,

1242 als Zeuge am kyburgischen Hof zu Burgdorf3. 1245 schlössen

Graf Peter und sein Sohn Ulrich mit den Deutschrittern zu Sumiswald

eine Vereinbarung betreffend die Erbschaft des letzten Freiherrn von
Sumiswald, Lütold, den GrafPeter seinen Neffen nennt4. Im Februar 1250

berichtet eine Urkunde, dass Rudolf von Schwanden von Graf Peter die

Zehnten von Bundkofen, Kosthofen und Wierezwil im Lyssbachtal zu

Lehen trug ; möglicherweise handelt es sich um Reichsgut im Rodungsgebiet

des Plateaus von Rapperswil, das Peter als Landgraf zu Lehen

ausgab3.

Am 24.Juli 1252, in einer zu Oberhofen ausgestellten Urkunde über den

Verkauf von Gütern in Grindelwald an das Kloster Interlaken, siegelt

nämlich nebst den Freiherren W. und M. von Wolhusen Petrus comes de

Büchecca lancravius. Es ist das erstemal, dass dieser Titel für das Haus

Buchegg bezeugt ist6. Wir haben aber einen deutlichen Hinweis, dass

mindestens schon 1239/40 der Graf von Buchegg Landgraf in Burgund

war. Damals nämlich vergabten Frau Gepa und ihr Sohn Aimo von Mon-

1 SUB 1,1952, Nrn. 296, 371. - Sammlung bemischer Biographien II, S. 607-615.
2 SUB 1, Nrn. 310,316,3 52. - F II, Nrn. 31,40,93 f.
3 SUB 1, Nrn.407-410,414. 4SUB1, Nr.445.
5 F II, Nrn. 294, S.32of. 6 F II, Nrn. 326, S-35ifF.
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tenach, Herren zu Belp, der Propstei Interlaken Kirchensatz und Gut im
DorfMuri bei Bern «in comitatu comitis de Buecca» «secundum ius et

consuetudinem comitatus eiusdem loci»1. Die Allodialherrschaft der

Buchegger reichte niemals in die Gegend von Bern, also ist hier deutlich

von einer Grafschaft und ihrem Recht die Rede, die nicht allodial waren,
sondern im Auftrag des Reiches von den Grafen von Buchegg, offenbar

als Landgrafen, ausgeübt wurden. - ImJahre 1254 aber ist Peter von Buchegg

gar als Schultheiss der Stadt Bern, eindeutig in einer Funktion des

Reiches, erwähnt. «Der Schultheiss, der in Bern seinen Sitz hatte, war
nicht nur Stadtoberhaupt an Königs Statt und übte die Befugnisse

der hohen Gerichtsbarkeit aus mit Königsbann, sondern er war
zugleich oberster Reichsbeamter über den in der Nähe befindlichen

Reichsbesitz und über die Freien und Reichsdienstleute des Kreises

geworden»2.

Bruno Meyer hat unseres Erachtens zu Recht daraufhingewiesen, dass

der Graf von Buchegg nur 1239-1252 und dann seit 1275 ausdrücklich als

Landgraf bezeugt ist. Aus dem Vertrag von Willisau von 1313 gehe

eindeutig hervor, dass die Landgrafschaft der Buchegg österreichisches Lehen

war3. Es fragt sich nur, seit welcher Zeit. Entgegen Meyer halten wir es für
möglich, dass die Landgrafschaft schon kurz nach 1218 den Grafen von
Buchegg übertragen wurde, ja es scheint uns wahrscheinlich, dass die

Landgrafschaft gerade im Zusammenhang mit dem Aussterben der

Zähringer von den Staufern geschaffen ward. Dass imJahre 1313 die Herzoge

von Osterreich darüber verfügten, bedeutet noch nicht, dass sie österreichisches

Lehen war. Wir sehen darin eher ein Reichslehen, das die Herzoge
als Nachkommen der Könige aus dem Haus Habsburg, Rudolf und

Albrecht, usurpierten: ein Zeugnis mehr für die habsburgischePraxis, Allo-
dialrechte und Hausgut mit Reichsrechten und Reichsgut bis zur
Unkenntlichkeit zu vermengen. Dass Heinrich VII. den Herzogen dabei freie

Hand liess, zeigt sich etwa auch darin, dass er den Vertrauten König Al-

1F II, Nrn. 190 f., S. 199-202.
2 F II, Nr. 349, S. 376. - Rennefahrt Hermann, Freiheiten für Bern aus der Zeit

Friedrichs des Zweiten. Bern 1927, Separatdruck, S. 45 f.
3 Meyer Bruno, Habsburg-Laufenburg und Habsburg-Österreich. ZSG 28,1948,

S.335 Anm. 51 mit Exkurs.
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brechts, Otto von Strassberg, als Landvogt inBurgundbeliess, der imMor-
gartenkrieg doch sicher eher das österreichische als das Reichsinteresse

wahrte1.

Bruno Meyer hält dafür, dass König Konrad um 1253 die Landgrafschaft

Burgund an Hartmann den Jüngern von Kyburg «vielleicht auch

mit einem benannten Gedinge für Rudolfvon Habsburg übergeben habe»

(ähnlich wie für Laupen, Grasburg usw.). Bei Annahme des Gedinges

wäre sie 1263 direkt an Rudolfübergegangen, im andern Falle an die

Vormundschaft der kyburgischen Erbtochter, in der Rudolfdas entscheidende

Wort sprach. Diese Ubergabe würde nach Meyer auch erklären, warum
Peter von Buchegg 1254 Schultheiss von Bern war, d.h. quasi als

Entschädigung für die ihm entglittene Landgrafschaft2.
Diese Hypothese lässt sich aber nicht halten, wenn wir die Rolle der

Kyburger und Habsburger im Kampfzwischen Kaiser und Papst betrachten.

Unter der Führung der Kyburger wurde König Konrad IV. 1248 im
Elsass geschlagen und fiel beinahe in Gefangenschaft. Die Kyburger
gehörten zu den entschiedensten Gegnern der Staufer, während Rudolfvon
Habsburg stets treu zur kaiserlichen Partei hielt. Es geschah sicher nicht

mit Billigung König Konrads, dass Hartmann der Jüngere seit 1253 die

Reichsfesten Laupen und Grasburg besetzte, dem Kloster Rüeggisberg
seine Vogtei aufzwang, des Schutzes spottend, den König Konrad 1244

Bern übertragen hatte, ja selbst den Kampfgegen Bern eröffnete, das stau-

fertreue Haupt in Burgund3. Dass er dafür von König Konrad die

Landgrafenwürde erhielt, ist völlig widersinnig. Aber auch bei Konrads

Nachfolger, Wilhelm von Holland, stand Bern, nicht der Kyburger, in Gunst,

wie der Gnadenbriefvom 2. November 1254 beweist4. Erst im Sommer

1256 kam es zum Ausgleich. Die savoyische Schirmherrschaft über Bern,

Murten, Hasli (seit Mai 1255) erst erweckte Rudolfvon Habsburgs Interesse

für dieses Gebiet und schufeine Interessengemeinschaft mit Hartmann
demJüngern. 1261 versprach Rudolf, Frau Elisabeth von Kyburg zu schirmen

und zu schützen.

Und doch gibt es Gründe, die für Meyers These sprechen: Des Kybur-

gers Herrschaft über Laupen, seine Kastvogtei über Rüeggisberg und das

1 Feller, Bern 1, S. 104fr., 109f. 2 Vgl. oben S. 62, Anm. 3.
3 Feller, Bern 1, S. 43-48. 4RQ III, Nr. 9, S. 3if.
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Eingreifen für Interlaken, d.h. Verfügung über Reichsgut und Reichsstifte,

ist bezeugt. 1259 verkauftJunker Ulrich, Grafzu Buchegg, die ihm
erbschaftsweise und aus einer Teilung mit Hartmann von Kyburg zugefallenen

Eigenleute der Herrschaft «Heinberch» an Interlaken1. Ein gemeinsamer

Erbgang der Kyburger und Buchegger wegen Verwandtschaft ist

ausgeschlossen, also erbten sie wohl gemeinsam als Amtsträger des

Reiches, in öffentlicher Stellung. 1263 belehnt König Richard GrafPeter von
Savoyen ausdrücklich mit den «Reichslehen» des verstorbenen Hartmann

von Kyburg2. Ganz sicher handelt es sich um die Festungen an Saane und

Sense. Waren es wirklich Reichslehen der Kyburger gewesen oder

Usurpationen Sprach man aus Unwissenheit von Reichslehen oder in bewuss-

ter Taktik Wir wissen es nicht.

Von der Landgrafenwürde ist jedenfalls nie die Rede. Aber sie ist im
13.Jahrhundert, auch in Aarburgund, so selten erwähnt, dass wir uns an

der Nichterwähnung 1252-1275 nicht zu stossen brauchen. Mit einiger
Wahrscheinlichkeit übte sie durch diese ganze Zeit Peter von Buchegg

aus. Er und seine Nachkommen wurden mit der Königswahl von 1273 zu

Lehensträgern Rudolfs von Habsburg, und daher wohl leiteten die Herzoge

von Österreich ihren Anspruch, 1313 über die Landgrafenwürde zu

verfügen.
Besser bezeugt ist die Landgrafenwürde Heinrichs von Buchegg (1250-

1320 erwähnt). Der Landgrafvon Buchegg war am 20. Oktober 1275 mit
Papst und König bei der Weihe der Marienkirche zu Lausanne3. 1276,

1284 und 1286 hat er den Vorsitz des ,dies generalis', ,placitum generale

quod vulgo lantdac dicitur' in Jegenstorf, Kirchberg und InkwiK Der

erste Landtag gibt dem Schwager des Landgrafen, Ritter Heinrich von
Jegenstorf, Gelegenheit, seiner Frau ein Leibgeding auszusetzen. Der
zweite stellt aufBitte des Abtes von Trub fest, dass Besitzungen, die man 6

Wochen und 3 Tage ruhig besessen hat, von niemandem rechtlich
angefochten werden können. Der dritte gibt Zeugnis, dass Ritter Jakob von
Büetigen und seine Frau, Diemuth von Schwanden, ihren Anspruch auf

5 V2 Schupposen zu Safnern zugunsten der Abtei St. Urban aufgeben.

Offenbar werden Landtage dort angesetzt, wo sie für den Petenten leicht

1 F II, Nrn.470, S.489F 2 F II, Nrn. 548f., S-582ff.
3 F III, Nm. 143, S. 135fr. 4F III, Nrn. 188,391,429.
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erreichbar sind. Die Zeugenreihe ist jeweilen dürftig. Immerhin waren
1276 zwei Freiherren von Grünenberg nebst Ministerialen von Thorberg,
Sumiswald und Messen am Landtag ; 1286 wird der Notar und ein Diener
des Landgrafen bezeugt.

Landgraf Heinrich ist angesehen als Vermittler und Siegler vieler
Urkunden: so besiegelt er 1284 den Verkauf der Burg Wartenstein im
Emmental, vermittelt 1286 und 1289 in Bern zwischen Abtei Frienisberg,
den Schwestern von Detligen und dem Predigerkonvent zu Bern und

bezeugt 1299, dass GrafRudolfvon Neuenburg und Ritter Ulrich, Kastlan

von Erlach, alle Ansprüche gegenüber Bern wegen Zerstörung der Burg
Bremgarten fallenlassen1. Offenbar ist er ein Freund der Stadt Bern gewesen.

Da der kyburgische Hofvon 1284 bis 1299 und nach 1301 neuerdings
verwaist war und deshalb in Burgdorf viel weniger geurkundet wurde,
wuchs die Bedeutung des Landgrafen als Autorität und die der Stadt Bern
als Ort der Verurkundung. Mindestens 13 mal wird er Landgraf genannt,
dreimal Landgrafvon Burgund, während sein Vater nur einmal ausdrücklich

Landgrafgenannt ward2.

Dass der Landgraf wirklich Schirmherr derfreien Leute war, wie Theodor

Mayer herausgearbeitet hat, beweist eindrücklich eine Urkunde vom
2. Mai 12933. LandgrafHeinrich quittiert darin für 14 Pfund, die er von 11

Personen (,omnes et singulos homines seu indigenas liberos, in Swanden et

in Sewile residentes et liberos eorundem utriusque sexus habitos et habendos')

empfangen hat. Er entlässt sie für seine Lebenszeit und solange sie auf
Gut der Johanniter zu Münchenbuchsee sitzen aller ,exactionibus, stûris,

servitiis... petitionibus que nobis competebant aut competere poterant vel

debebant de facto vel de iure, erga ipsos pretextu seu occasione nostri

dominii, iurisdictionis et deffensionis...' Es geht also um freie

Gotteshausleute, die sich von der Vogtsteuer loskaufen. Vogt dieser Freien

ist Heinrich nicht als Herr zu Buchegg, sondern als Landgraf in
Burgund. Schwanden und Seewil liegen in der Nähe von Bundkofen/
Kosthofen, wo der Landgraf 1250 über die Zehnten verfügte4. Weiter

östlich existierte im 18.Jahrhundert das Freigericht Dieterswil, das

verwaltungsmässig direkt dem Berner Schultheissen unterstand. Wir

1F III, Nrn. 383,424,494,740. -Feller, Bern 1, S. 86.
2 Register zu F IIIund IV. 3 F III, Nr. 565, S. 555 f. 4 F IT, Nr. 294, S. 32of.
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haben darin wahrscheinlich ein Überbleibsel einer altern Institution zu
sehen1.

Zu Anfang des ^.Jahrhunderts tritt LandgrafHeinrich einmal mit dem

Reichsvogt für Burgund, Otto von Strassberg, als Friedensstifter auf2.

Wiederholt zeigt er sich in der Nähe des Grafen von Neuenburg-Nidau,
siegelt und zeugt in Bern3. Seine Schwester Elisabeth war mit Heinrich
dem Schreiber von Buchegg eine unstandesgemässe Liebesheirat

eingegangen. Ihre Tochter vermählte sich mit des Grafen Knecht und Ammann
Kuno von Wichtrach. Die Kinder sollten dem St.-Ursen-Stift Solothurn

gehören.

Der Sohn Heinrichs, GrafHugo, war offenbar ein tüchtiger Kriegsmann
und machte mit Heinrich VII. den Romzug mit, wofür er als Entschädigung

statt 120 Mark den Reichszoll und die Kawertschensteuer zu Bern

versetzt erhielt, ebenso am 20. Mai 1313 das Schultheissenamt von
Solothurn4. Das letztere übergab er um 1344 der Stadt selbst. Seine Erben, die

Herren von Signau und Senn von Münsingen, beanspruchten um diese

Zeit die Kastvogtei über das St.-Ursen-Stift, den Twing zu Derendingen
und den halben zu Biberist, Pertinenzien des Stiftes5.

Eine Urkunde vom 15. November 1300 beweist uns, dass Landgraf
Heinrich Lehensträger des Reiches war und auch im Oberland wirkte : Er
verschenkte die von ihm an Ritter Peter den Sennen als Afterlehen

ausgegebenen Güter und Rechte zu Unterseen, Matten bei Interlaken, an der

Alp Isleten und in der Kirchhöri Gsteig an das Kloster Interlaken6.

Im Sommer 1307 ist Heinrich letztmals als Landgraf bezeugt, eine

Würde, der er am 14. Februar 1314 in Basel offiziell entsagte7.

1 Das Amt Fraubrunnen, geographisch-historische Beschreibung. Bern 1925, S. 40.

- StAB, Regionenbuch I, 4.Teil, S.215. - Freundlicher Hinweis von Dr.Hans A.Mi¬
chel, Staatsarchiv Bern.

2FIK,Nr.42,S.48f.
3 F III, Nr. 740 ;IV, Nrn. 42, 79,128,264,266 und 512.
4F IV, Nrn. 491 und 622.-Amiet, Solothurn, S.241.
5 Amiet, Solothum, S.255-258.
6FII/,Nr.33,S.39f.
7 FIV, Nr. 266, S. 299 und Nr. 553, S.57öf.-Vgl. Feller, Bern 1, S.io8f. - Amiet,

Solothurn, S.241, und Meyer B., Habsburg-Laufenburg.
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DAS ABKOMMEN VON WILLISAU 13 13 1

Noch vor dem frühzeitigen Tode des Kaisers in der Toscana war Herzog

Leopold aus Italien in die Vordem Lande zurückgekehrt, um hier die

Blutrache fortzusetzen und neue Fäden zu spinnen. Die eben mündig
gewordenen Grafen Hartmann und Eberhard von Kyburg, durch den Tod
Ulrichs von Thorberg auch ihres Beraters verlustig, gingen leicht ins

Gam. Insgesamt wurden zu Willisau fünfVerträge abgeschlossen.

1. Herzog Leopold urkundete, dass er seinen Oheimen, GrafHartmann
und Graf Eberhard, ihrer Schwester und ihren Leibeserben leihen wolle
und zu leihen gelobt habe ,die lantgrajschaft ze Bürgenden, die grave Heinrich

von Büchegge noh von uns hat ze lehene... also, swen si das erwerben

mugent, das der selbe grave Heinrich oder sine eirben die selben lant-

grafschaft uns ufgebent oder swelhen weg si in unser hand kumet'. Es

kommt deutlich zum Ausdruck, dass man noch nicht weiss, wie der

Grafvon Buchegg zur Aufgabe der Landgrafschaft genötigt werdenkann.

2. Die Grafen von Kyburg versprechen, in den nächsten zehnJahren ,an

dem landgerichte ze Bürgenden' nicht zu klagen und nicht zu richten über die

Diener der Herzoge von Osterreich : Ortolfvon Utzingen, aus dem Hause

Grünenberg die Freiherren Arnold, Johann, Rudolf Rusze, Ulrich und

Werner genannt Brandeis, ferner Burckard und Hartmann Senn, Jordan
und Conrad von Burgistein. Die Herzoge von Osterreich waren offenbar

der kyburgischen Politik nicht ganz sicher, hatte doch der Vormund der

beiden jungen Grafen, Ulrich von Thorberg, 1301/1311 eine ausgesprochene

Anlehnung an Bern betrieben ; zudem soll er die Wirkung der habs-

burgischen Blutrache im Emmental verhindert haben.

Mit Feller nehmen wir deshalb an, dass es sich bei den zehn genannten
Dienern der Herrschaft Österreich eher um Gegner der Städte Bern und

Solothum als primär um solche Kyburgs gehandelt hat. Einige von ihnen

mussten offenbar auch gewärtigen, durch ihre Handlungen Anlass zu

Klage vor dem Landgrafen zu geben2.

Ortolfvon Utzingen, Herr zu Gutenberg-Lotzwil, jedenfalls hatte als

Bedrücker der Klöster St. Urban und Thunstetten nicht den besten Ruf.
1 F IV, Nrn.529-533, S.554-559. - Vgl. auch Nr.437, S.4Ö2ff. (1311, Mai 21.),

wo die Kyburger bereits von ,unser lantgrafschaft' sprechen.
2 Feller, Bern 1, S. 108.
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Zwar haben die Solothurner in königlichem Auftrag die Gutenburg

1309 nicht zerstört, wie Tschudi meldet, sondern sind 1301 zum Schutz

von St. Urban gegen Ortolf ins Feld gezogen, ohne die Burg zu zerstören.

1306 aber zwang Ulrich von Thorberg den Freiherrn von Utzingen im
einem Schiedsgericht zum Verzicht aufseine Ansprüche1. Von den Grü-

nenbergern ist keine besonders bernfeindliche Politik belegt. Die Spannung

dürfte daher rühren, dass es Ulrich von Thorberg gelang, die
Herrschaft Brandis der habsburgischen Blutrache zu entziehen und Thüring
von Brandis zu erhalten, während Werner von Grünenberg, Sohn Mark-
warts und der Adelheid von Brandis, diese Herrschaft gerne übernommen

hätte. Mit Ritter Burkhard Senn von Münsingen, Herr zu Balmegg im
Bucheggberg, fochten die Städte SolothurnundBernim November 1311

einen Strauss aus und brachen seine beiden Burgen2.

3.Die Grafen von Kyburg Urkunden ferner, «daz wir swas wir des

gutes von Brandeis - es si eigen oder vogeteie - in unser gewalt gezogen
haben, den hochgebornen fursten, hertzog Lüpolte von Osterrich

undsinen brudern lidig gelaszen haben». Ferner versprechen sie, Werner

von Kien und Dietrich von Rüti nicht zu schirmen, Leute, die von Habsburg

auch im Zug der Blutrache verfolgt wurden. Die Herzoge
veranlassten kurz darauf die Abtei St. Gallen, Dietrich von Rüti das Lehen

über Meierhof und Vogtei zu Rohrbach zu kündigen und an die Herren

von Signau zu übertragen1. Seinen Anteil am Amt Trachselwald

hatte Dietrich noch rechtzeitig an Konrad von Sumiswald verkauft.
Auch auf Langnau/Spitzenberg legten die Habsburger damals ihre
schwere Hand3.

4. « Umb die vorderunge und die ansprach, die si gegen uns hatten umb
die lantgraveschaft zu Burgundern), übergeben die Grafen von Kyburg
den Herzogen von Osterreich :

- «die eigenschaft der bürge und der stette ze Wangen mit luten und mit

guten und mit allem dem, daz da zû höret»,

- «die eigenschaft ze Hertzogen Buhse mit lüten und mit gûten und allem

dem, daz wir da hatten»,

1 Vgl. S.2o6f.
2 Feller, Bern 1, S. 107, nachJustingers Chronik. -Amiet, Solothum, S. 240 ff.
3 Häusler, Emmental 1, S. 83.
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- «und die eigenschaft ze Hutwile mit lüten und mit güten und mit allem

dem, daz da zü höret».

Sie empfangen alles zurück zu rechten Lehen.

5. Herzog Leopold tut kund, dass er seinen Oheimen, den Grafen von
Kyburg, zu Lehen gegeben :

a) Burg und Stadt Wangen, Herzogenbuchsee und die Stadt Huttwil ;

b) «die landgrafschaft ze Burgunden, wenne sy uns ufgeben wirt von
Grave Heinrich von Buchegge, der sy nun von uns zu lehen hat, oder von
sinen erben, oder wie sy kummet in unser hant».

2. DIE GRAFEN VON KYBURG ALS LANDGRAFEN
VON BURGUND

Die Geschichte des neukyburgischen Hauses ist hinreichend erforscht

und dargestellt worden. Hingegen ist aus den Quellen selten ersichtlich, ob

die Kyburger als Allodial-Fürsten mit ihrem Lehenhof in Burgdorf oder

in der Funktion als Landgrafen amtieren1.

Hatten sich die Grafen unter Vormundschaft Ulrichs von Thorberg
1301/1311 stark an Bern angelehnt, so gerieten sie durch den Willisauer

Vertrag ganz in habsburgische Abhängigkeit2. Nachdem aber Landgraf
Hartmann 1322 auf Schloss Thun ermordet worden war, suchte sein

schwer belasteter Bruder und Nachfolger Anlehnung in Bern. Nach einer

Zeit heftiger Spannung zwischen Bern und Kyburg im Gümmenen- und

Laupenkrieg stellte sich nach 1343 wieder ein erträgliches Verhältnis ein,
das erst in der Folge des Guglerkrieges endete und schliesslich in der

Auseinandersetzung des Burgdorferkrieges dem krisenhaften Höhepunkt
zustrebte. Mit dem Friedensvertrag von 1394 endlich war der habsburgische
Einfluss in Burgund gebrochen; eine adlige Position nach der andern ging
in bernische Hände über, so dass die Aarestadt bald in finanzielle und

verwaltungspolitische Schwierigkeiten geriet, die aber mit Zuversicht und

Opfermut gemeistert wurden. Das Haus Kyburg endete 1418 in völliger
Abhängigkeit von Bern.

1 Vgl. S.2öf. 2 Häusler, Emmental 1, S.2f.
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Im Burgrecht von 1311 mit Bern gestanden die Kyburger die Befreiung
aller bernischen Ausburger und Freien auf bernischen Gütern vom
landgräflichen Gericht zu. Die Bestimmung über die Ausburger wurde im

Vertrag von 1343 bestätigt; aber für Vergehen an Leib und Leben behielt

sich der Landgraf die Aburteilung vor. Alle übrigen Freien schuldeten

dem Grafen überdies Futterhaber, Fasnachtshuhn und Heerfolge1.

Im Friedensvertag von 1384 garantierten Bern und Solothurn den

Grafen den sichern Besitz der Landgrafschaft mit Wildbännen, Federspiel,

Topwäldern, Gerichten, Dingstätten, der Münze und dem Mannschaftsrecht.

«Dafür anerkannte Kyburg die Ausburger der Städte Bern,
Solothurn und Thun, doch versprachen die Städte, keine kyburgischen Eigenleute

als Burger aufzunehmen.» Laut Spruch eines eidgenössischen

Schiedsgerichtes vom 4.Januar 1385 unterstanden Freie in bernischen

Twingen und Bännen oder aufbernischen Gütern weiterhin der Teil- und

Reispflicht des Landgrafen. Dies zeigt deutlich, dass nicht Twing und

Bann, sondern die landgräfliche Gewalt der entscheidende Titel der

Landeshoheit war2.

Die Landgrafschaft Burgund war im ^.Jahrhundert österreichisches

Lehen : So gab GrafEberhard imJuli 13 46 das Landgrafenamt in die Hand

Herzog Albrechts auf, mit der Bitte, es seinem Sohn Hartmann zu übertragen.

Die feierliche Investitur fand am 8. November desselben Jahres auf
der Dingstatt Schnottwil in Anwesenheit des GrafenJohann von Froburg,
Ulrichs von Signau, Peters von Mattstetten, Conrads von Burgistein und

Johanns des Jüngern von Bubenberg statt3.

Die Landgrafenwürde ging normalerweise aufden ältesten Sohn über.

Vereinzelt nannte sich 1360/1362 aber auch Hartmanns Bruder Egon
Landgraf4. Nach dem Tode Hartmanns ward ordnungsgemäss dessen

ältester Sohn Rudolf investiert ; bereits im Januar 1382 heisst aber auch

sein Onkel Berchtold Landgraf, der nach dem unglücklichen Anschlag
seines jugendlichen Neffen auf Solothurn die Verteidigung der kyburgi-

1FIV, Nr.437, S.462; VI, Nr.779, S. 754.
2 F X, Nr. 513, S.255, und Nr. 602, S.289. - Vgl. zum Problem .Landeshoheit'

unsern Exkurs 1, S.343-354.
3 F VII, Nr. 196, S. 193 f; VII, Nr.215, S.213 f.
4F VIII,Nrn.971 und 1228.
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sehen Interessen wahrnahm1. Rudolf starb bereits im Sommer 1383 in
Basel. Im Friedensvertrag vom April 1384 tragen nebst Berchtold auch

dessen Neffen Egon II. und Hartmann IV. den Titel eines Landgrafen.
Berchtold war Exponent der einen, Gräfin Anna mit ihren Söhnen

Exponentin der andern kyburgischen Linie, welche das Hausgut teilten und

im Sempacherkrieg auch politisch verschiedene Wege gingen. Die

Entwertung des landgräflichen Titels zeigt sich auch in dieser Aufteilung auf
verschiedene Träger.

1363 hatten die Kyburger gegenüber Herzog Rudolf von Osterreich

erneut die Lehensabhängigkeit für die Landgrafschaft, für Wangen, Her-

zogenbuchsee und Huttwil anerkannt und zudem auch die Eigentumsrechte

über Burgdorf, Oltigen und Thun abgetreten2.

Burgdorf und Thun verkauften die Grafen notgedrungen im Frühjahr

1384 an Bern. Noch vor der Schlacht von Sempach traten Berchtold und

seine Brüder mit Osterreich in Verhandlung über die endgültige Liquidierung

ihres Herrschaftsanteils. Endlich, am 28. Oktober 13 87, kam der Vertrag

in Baden zum Abschluss : gegen Entschädigung von 3 000 Gulden

verzichteten die genannten Kyburger (nicht aber Gräfin Anna und ihre

Söhne) aufalle von ihrem Hause abhängigen Lehen, aufihre Herrschaften

im Emmental und Oberaargau, endlich auch auf die Landgrafschaft
Burgund von Guttannen bis zur Wagenden Staude beiEriswil (12 Meilen weit)
mit Blutgericht und Geleit, einschliesslich den Blutgerichtsbezirken Wys-
senbach und Ranflüh im Emmental, ebenso aufdas Münzrecht3.

Die Blutgerichtsbarkeit im Emmental und die Gerichte Ranflüh und

Wyssenbach wurden dann in den Neunzigerjahren als habsburgische

Pfänder von Burkhard von Sumiswald verwaltet und gingen von diesem

1408 an Bern über4. Die Verwaltung der oberaargauischen Amter
(Landgericht Murgeten) aber blieb in kyburgischer Hand, bis die Grafen Berchtold

und Egon am 28. August 1406 zugunsten Berns daraufverzichteten.

Die habsburgische Einwilligung erfolgte am 11. Oktober 1407. Damit

hatte Bern den wesentlichen Titel zur Errichtung der Landeshoheit im Gebiet östlich

der Aare errungen5.

1 F X, Nr.317, S. 165f. 2F F7IJ, Nrn. 1317-1322. 3FX,Nrn.507, 844und985.
4 RQ III, Nr. 106. s rq ni, Nr. 127.
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3. UMFANG UND RECHTE DER LANDGRAFSCHAFT
NACH DEN WEISTÜMERN

Im Jahre 1409 liess Bern durch Ivo von Bolligen in den Landgerichten
der Landgrafschaft Burgund die Herrschaftsrechte durch Kundschaft der

Untertanen feststellen und in den sogenannten Offnungen oder Weistü-

mern schriftlich fixieren1. Im Landgericht Ranfliih war eine solche

Rechtsaufzeichnung schon 1400 erfolgt2.
Zuerst stellte man die Grenzen der einzelnen Landgerichte fest. Diese

waren so unbestimmt, dass sich gewisse Präzisierungen aufdrängten: laut

der Öffnung von Ranflüh zog sich die Nordgrenze dieses Landgerichtes

von der Wagenden Staude bei Eriswil zum Glasbach (Rohrbachgraben),
über Friesenberg in die Emme oberhalb Burgdorf. Die Südgrenze des

Landgerichts Murgeten war damit aber nicht ganz identisch, sondern verlief

von der Wagenden Staude zur Schonegg (nördlich von Wasen),
schloss Egerders Amt (Umfang unbestimmt) ein und zog sich über Sankt

Margrethen nach Bickigen und Kirchberg. Von Kirchberg an bildete die

Emme die Grenze bis zur Einmündung in die Aare, dann die Aare bis

Murgeten, hieraufder Laufvon Murg und Roth bis nach Schönentüel südöstlich

von Gondiswil. Über Ängelbrächtigen erreichte die March wieder die

Wagende Staude, schliesslich Niederenzi und Hochenzi im Napfgebiet.
Huttwil war in kyburgischer Zeit durchaus eine oberaargauische

Herrschaft gewesen; Eriswil-Wyssachen gehörte der Abtei St.Gallen und

wurde vom oberaargauischen Rohrbach her verwaltet. Bern legte beide,

zusammen mit dem neuumschriebenen Gericht Affoltern, zum Amt
Trachselwald und damit zum Landgericht Ranflüh. Oberburg, Heimiswil
und endlich auch Hasle wurden von Ranflüh abgetrennt, ähnlich Kirchberg

vor 1465 und Wynigen um 1502 vom Landgericht Murgeten (Grafschaft

Wangen), und damit das Schultheissen-Amt Burgdorfgebildet3.

Zum Landgericht waren alle Einwohner, Freie und Leibeigene, auch

Burger von Solothurn pflichtig. Ein Landtag wurde vierzehn Tage bis drei

Wochen zuvor verkündet; wer nicht erschien, zahlte 3 Pfund 1 Pfennig
Busse. Der Herrschaft war es freigestellt, aufwelcher Dingstätte der Land-

1RQ III, Nr. 127, S. 412-418. 2 RQ III, Nr. 106 e, S. 303 ff.
3 Häusler, Emmental 1, S. 111 f., 116-119.
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tag stattfand. Im Landgericht Murgeten gehörten Murgeten, Melchnau unter

dem Schloss Grünenberg, Gondiswil, Thörigen, Grasswil und Inkwil zu den

alten Dingstätten. Landtage zu Kirchberg und Inkwil sind schon 1284 bzw.

1286 abgehalten worden1. 1316 hatte Landgraf Hartmann von Kyburg
zur Bezahlung eines Hengstes den Freiherren von Grünenberg die Wei-

Fig. 7: Dingstätten Landgericht Murgeten

• nach demWeistum von 1409
urkundlich bezeugte Landgerichtsstätten

bei- oder Gerichtshube zu Melchnau verpfänden müssen, doch unter
Vorbehalt der landgräflichen Gerichtsstätte im Dorf Melchnau: «retento

nobis tribunali seu sede nostri langraviatus in ipsa dicta villa seu nostre
iurisdictionis hactenus per nos seu nostros predecessores langraviatus
habite2. » Diese Belege sprechen deutlich für die Kontinuität der Dingstätten.

- Wir wissen nicht, wieweit Hinrichtungsstätten an alte Dingstätten
1 F III, Nrn. 391 und 429. - RQ III, S.413. 2 F IV, Nr.688.
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anknüpfen : jedenfalls ist aufeinem Plan des 18.Jahrhunderts an der Grenze

von Inkwil und Röthenbach ein Galgen verzeichnet. (Vgl. Abb. 15).

Aus praktischen Gründen wurden aber auch in den Zentren der

Landgerichte Landtage abgehalten : 13 3 5 durch Eberhard von Kyburg in Hutt-
wil, in bernischer Zeit z.B. 1407/1456/1653 in Herzogenbuchsee, 1419 in

Langenthal, seit 1488 meist in Wangen, 1546 in Derendingen und 1653 in
Halten im Wasseramt1.

Alle Weistümer von 1409 nennen übereinstimmend als Frevel, die vor
das Landgericht gehören : Mord, Diebstahl, Totschlag, Brandstiftung,
Notzucht, Meintat und alles, was den Leib angeht. Der Herrschaft gehört in
den umschriebenen Bezirken Wildbann, das gefundene Gut und das

verlaufene Vieh (Mulafe).
Bereits am 11.Dezember 1407 hatte Bern unter dem Vorsitz von Petermann

von Rohrmoos vor Hofgericht zu Herzogenbuchsee über Freiheit

und Recht der Landgrafschaft, des Hofgerichtes und der andern

neuerworbenen Gerichte und Amter (Wangen, Herzogenbuchsee und Langenthal)

Kundschaft aufnehmen lassen2. Diese gibt einen genauen Bussenkatalog

für grössere Frevel. Für Verbrechen, die am Jahrmarkt oder bei

Nacht und Nebel begangen wurden, galt der dreifache Tarif. Trostungsbruch

und Totschlag zogen Güterkonfiskation, letzterer auch Verbannung

zu. Für Totschlag und Mord waren drei Landtage nacheinander

vorgesehen, zu denen man die Leute von Wangen, aus dem Amt Herzogenbuchsee,

von Baumgarten bei Graben, aus Ursenbach und Huttwil aufbot.

Warum hier die Herrschaften Aarwangen, Grünenberg, Ersigen und

Koppigen fehlen, ist rätselhaft. Grundsätzlich gehörten in bernischer Zeit
die Leute aller oberaargauischen Gerichte ans Landgericht. Anstelle von

Landgericht Murgeten - einer Bezeichnung, die 1409 vereinzelt auftritt -
trat bald die Bezeichnung, Grafschaft Wangen'.

Von der Landgrafschaft eximiert war im Oberaargau allein die

Immunitätsherrschaft der Abtei St.Gallen in Rohrbach. Diese fiel 1504 an Bern
und wurde mit der Landvogtei Wangen vereinigt. Im Emmental waren
mindestens Signau und Brandis Adelsherrschaften mit selbständiger hoher

1F VI, Nr. 200. - RQ III, S. 402-405,419F, 434F, 418 F, 421,428F
2 RQ III, Nr. 127F, S. 402-405. - Zollinger Karl, Das Weistum von Herzogenbuchsee

und die landgräFlichen Rechte in Kleinburgund. ZBJV 40,1904, S. 202-210.
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Gerichtsbarkeit; im Gürbetalund Oberland häuften sich die souveränen

Freiherrschaften. Hingegen waren die Freiherrschaften Grünenberg und

Gutenburg-Lotzwil (Freiherren von Utzingen) im Oberaargau von der

Landgrafschaft nicht exempt.
Nach der Meinung Hauslers konnte Bern den Heerbann nicht aus der

Landgrafengewalt ableiten1. Es stimmt zwar, dass diese Befugnis, wie

übrigens auch das Teilrecht, in den Öffnungen nicht genannt wird. Diese

Offnungen betrafen aber in erster Linie nur die gerichtlichen Kompetenzen

und nannten eine ganze Reihe von zweifellos landgräflichen Regalien

nicht. Der eidgenössische Schiedsspruch vom 4.Januar 1385 sagt aber

deutlich, dass (wenigstens) das Tellrecht dem Landgrafen, nicht dem Inhaber

von Twing und Bann gehöre. Die freien Leute, ausser den bernischen

Ausbürgern, müssten der Herrschaft Kyburg «dienen und warten2». -
Überdies haben wir mehrere Belege dafür, dass die Leute von Rohrbach

als einzige sich weigerten, mit dem Fähnli der Grafschaft Wangen
auszuziehen. Bern gestattete ihnen, in Anerkennung alten Rechtes, den Auszug

unter eigenem Feldzeichen. Rohrbach war aber, wie wir gehört haben,

auch die einzige von der landgräflichen Gewalt exempte Herrschaft im
Oberaargau. Diese beiden Hinweise scheinen uns Beweis genug, dass Bern
sehr wohl Teilpflicht und Reispflicht aus der landgräflichen Gewalt herleiten

konnte. Daneben mochte es Fälle geben, wo auch Inhaber der niedern

Gerichte Teil- und Reispflicht für sich beanspruchten.

1419 liess der Landvogt von Wangen vor Gericht zu Langenthal
feststellen, dass das Gut Unehelicher oder Fremder, die ohne direkte Erben im
Bernbiet stürben, der Herrschaft gehöre3. Ein Landgericht der Grafschaft

Wangen bekräftigte 1456 in Herzogenbuchsee, dass der Landvogt zu

Wangen über das Blut und über Trostungsbrüche zu richten habe und dass

ihm Federspiel, Rotwild und Mulafe zustünden4.

All diese Rechte wurden in einer Kundschaft von 1488 vor Landgericht

zu Wangen noch einmal bestätigt5.

Umstritten war gelegentlich die Ahndung der Trostungsbrüche. Der

Landvogt von Wangen stiess 1456 bei der Wahrnehmung dieser Kompetenz

im ganzen Landgericht Murgeten, d. h. im ganzen Oberaargau, auf

'Häusler, Emmental j, S.98ff. 2 F X, Nr.602. 3 RQ III, S.4i8f.
4 RQ III, S. 419L 5 RQ III, Nr. 127k, S. 421.
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den Widerstand seines Amtsbruders in Aarwangen und des Hans Egbrecht

von Mülinen, Inhaber der halben Herrschaft Grünenberg. Aus den

Kundschaften ging eindeutig hervor, dass die Freiherren von Grünenberg von
alters her in Melchnau wie in Aarwangen über Trostungsbrüche und
andere busswürdige grosse Frevel gerichtet hatten, ausgenommen das BlutI.

Der unter kyburgischer Herrschaft nicht zuletzt durch Bern
ausgehöhlte Titel der Landgrafschaft musste im i J.Jahrhundert allmählich mit
neuem Rechtsinhalt gefüllt werden. Häusler hat daraufhingewiesen, dass

der Inhaber der Grafengewalt in den Öffnungen von 1409 kurzweg als

«Herrschaft» bezeichnet wird, dass man aber bereits 1464 von der ,hochher-

likeit' spricht, die ,mine gnedigen heren von Bern' besässen. «In der Steigerung

des alten Begriffes Herrschaft zu Hochherrlichkeit zeichnet sich deutlich

ab, dass die bernische Obrigkeit um diese Zeit zur Vorstellung der

Landeshoheit vorgedrungen war, wie sich dies unmittelbar danach im
Twingherrenstreit offenbaren sollte2.»

1 RQ III, Nr. 127k, S.4i9f. - Plüss, Grünenberg, S.268f. - Kasser Paul,
Geschichte des Amtes und des Schlosses Aarwangen. I9532, S. 34fr.

2Häusler, Emmental 1, S. 113.
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III. DIE VERLEIHUNG LANDESHERRLICHER RECHTE

DURCH KÖNIG SIGISMUND

Nach Erhalt der Handfeste von 1218, deren Echtheit heute neuerdings
bestritten wird1, suchte Bern bei jedem Thronwechsel im Reich um die

Bestätigung seiner Freiheiten nach2. Schon in spätstaufischer Zeit war ihm

1224 der Schirm über das Kloster Interlaken, 1229 über Köniz und 1244
über Rüeggisberg übertragen worden. 1301 empfahl Albrecht von Habsburg

das Gotteshaus Trub bernischem Schutz.

König Wilhelm bestätigte 1254 summarisch Berns Freiheiten. König
Rudolftat ein Gleiches für die von Friedrich II. rechtmässig erteilten

Privilegien, nach Beendigung des savoyischen Protektorates. Im Streit um den

Thron verlieh Adolfvon Nassau 1293 überdies ein privilegium de non evo-
cando und die Befugnis, in Zeiten der Sedisvakanz selbst Blutrichter zu
bestellen. Allein diese besondern Vergünstigungen wurden 1298 von König
Albrecht nicht anerkannt. Hingegen bestätigte Heinrich VTL, noch vor
seinem Besuch in der Aarestadt 1309, die Befreiung Berns von auswärtigen
Gerichten. Als Bern endlich im März 1322 den Habsburger Friedrich den

Schönen anerkannte, liess er sich zum gleichen Gunstbeweis hin. Bern

konnte in jenenJahren den Stadtzoll und die Kawertschen-Steuer an sich

bringen, 1324 die Reichspfandschaft Laupen, 1334 diejenige des Haslitales

erwerben3.

Nach jahrelanger Entfremdung vom Reich unter Ludwig dem Bayer
überschüttete Karl IV. die Stadt mit Gnadenerweisen : Er bestätigte ihre

alten Freiheiten, die erworbenenReichspfandschaften und versprach überdies,

die Berner Münze nie ohne Zustimmung von Bern und Solothurn zu

verleihen, keinem Berner ohne Gerichtsverfahren Huld und Gnade zu
entziehen. Die Reichslehen Mannenberg im Simmental, Schadau und

1 Thieme Hans, Freiburger Stadtrecht und Bemer Handfeste. Freiburger
Rektoratsrede i960. -Zinsmaœr Paul, Zur Kritik der Bemer Handfeste. ZGO111, Heft 1,

1963.
2 Vgl. die entsprechenden Diplomata in RQ III, nach Register S. VÏÏ-XV. - Geiser

Karl, Die Verfassung des alten Bern. Festschrift zur VII. Säkularfeier der Gründung
Berns, Bern 1891, Teil IV.

3 RQ III, Nm. 3 7,42,48,50.
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Scherzligen blieben in der Hand von Bernburgern1. Eine vorübergehende

Begünstigung seines Schwiegersohns, Rudolfs IV. von Osterreich, zu

Lasten von Bern hob Kaiser Karl IV. 1359 wieder auf. - Anlässlich seines

Besuches in Bern bestätigte der Herrscher 1365 den Wortlaut der Handfeste,

die Befreiung von auswärtigen Gerichten, mit Ausnahme des königlichen

Hofgerichtes. Er ermächtigte Bern, Reichspfandschaften im Umkreis

von sechs Meilen einzulösen, Herrschaften und Festen aber nur mit
kaiserlicher Erlaubnis. Ferner dürfe es schädliche Leute im Umkreis von
drei Meilen verfolgen und Ehrbaren Geleit gewähren.

1376 bestätigte Karl Berns Pfandschaft Aarberg und hielt seinen Sohn

Wenzel zu gleicher Gunst an : seit 1379 durfte Bern selbst Reichslehen

ausgeben, genoss sicheres Geleit bei Reichskriegsdienst und Befreiung von
neuen Zöllen. Neue Vergünstigungen erhielt Bern 1382/1392. Hingegen
hat Rennefahrt nachgewiesen, dass die am 2i.Juli 1398 in Nürnberg
ausgefertigte Befreiung Berns vom Reichsgericht und die Erteilung des Bluthannes

in seinem Gebiet eine Fälschung darstellt, befand sich die Stadt damals

doch in der Reichsacht und verfiel kurz daraufder Aberacht. Es dürfte sich

um eine von der königlichen Kanzlei echt besiegelte, gegen hohe Bezahlung

ausgegebene Blanko-Urkunde handeln, die Bern nach eigenem
Gutdünken ausfüllen konnte. Jedenfalls zeigt sich darin, welche Bedeutung

man in Bern schon damals der Ausübung des Blutbannes über ein weiteres

Landgebiet beimass2.

Anlässlich seines Besuches in Bern bestätigte König Sigismund 1414

Berns Recht, Reichslehen auszugeben, und genehmigte den Erwerb von
Schloss und Herrschaft Wangen und des Reichslehens der halben
Herrschaft Aarberg. Wangen war nicht Reichslehen; Aarberg wird seit 1376

als solches genannt; dass dies historisch begründet war, scheint uns
zweifelhaft.

Um Bern für den Kampf gegen den Habsburger Herzog Friedrich zu

gewinnen, erteilte Sigismund der Stadt am 23. März 1415 ein zur Errich-

1 RQ III, Nr. 67.
2 RQ III, Nr.no. - Rennefahrt Hermann, König Wenzel und die Befreiung

Berns von der Königsgerichtsbarkeit. Schweizer Beiträge zur allgemeinen
Geschichte 2, 1944, S.43-68.
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tung der Landeshoheit wichtiges Privileg : er gestattete nämlich, alleLeute,

die in Berns Twingen und Bannen sitzen und ihr Wunn und Weide nutzen

oder Schirm und Hilfe gemessen, mit gemeinen Landkosten und

Steuern zu belegen, sie zum Heeresdienst und zum Landgericht aufzubieten.

Die Bedeutung des Privilegs ist umstritten. Streng genommen galt es

nur für Herrschaften, wo Bern die niedern Gerichte besass, für die Ausburger

aufdem Lande, für die persönlich im bernischen Burgrecht stehenden

Herren oder unter bernischer Vogtei lebenden Personen; vielleicht auch

für Herrschaften und Herrschaftsleute der Verburgrechteten1.

Liver glaubt, das Privileg beziehe sich nur auf Leute, «die in einer

Grund- und Gerichtsherrschaft der Stadt sitzen», und betont, dass der

König nur bisherige Rechte bestätigen oder Legitimationstitel für den

Erwerb neuer Rechte geben, nicht aber Rechte anderer Herren Bern

zusprechen konnte. «Gewerd und posses» twingherrlicher Rechte blieben

also unerschüttert2.

Unseres Erachtens waren die verbrieften Rechte (Truppenaufgebot,
Steuerrecht, obere Gerichtsbarkeit) Pertinenzen der Landgrafschaft und

gehörten also Bern in ,Aarburgund' bereits seit 1388, in ,Kleinburgund'
seit 1406. Freilich war der Gehalt der Landgrafschaften bei ihrem Ubergang

ausgehöhlt und zerlöchert: z.B. beanspruchten das Gebot zum
hohen Gericht, zum Landtag und die Harnischschau mancherorts die

Twingherren2.
«Wenn auch die Berner, wie es scheint, bei der Abfassung der Urkunde

mitwirkten, so war es doch damals unmöglich, die Grenzen des Rechtes

und der Befugnisse durchgehend auszuscheiden. Das Privileg entsprach
den geltenden Verhältnissen nicht; Bern machte auch nicht gleich einen

durchgreifenden Gebrauch von ihm, sondern bewahrte es als Vollmacht
aufdie Zukunft3. »

1 RQ III, Nr. 13 3 e, S. 486 f.
2 Liver Peter, Rechtsgeschichtliche Betrachtungen zum Berner Twingherren-

streit. Festschrift Hans von Greyerz, Bern 1967, S.243,248, besonders 254 f.
3 Feller, Bern 1, S. 245,261 f.
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IV. DER ERWERB DER EINZELNEN HERRSCHAFTEN

1. EHEMALS KYBURGISCHE,
NACHMALS BERNISCHE HERRSCHAFTEN MIT HOHER

UND NIEDERER GERICHTSBARKEIT

PROPSTEI, STADT UND AMT WANGEN AN DER AARE

Wangen liegt ungefähr zehn Kilometer unterhalb Solothurn auf dem

rechten Aareufer. Sein Gemeindebann umfasst die weite Mündungsebene
des Oschbaches, im Süden die Endmoränenerhebungen von Gensberg,

Galgenrain und Unterberg. Die Gegend ist mindestens seit der jüngern
Steinzeit besiedelt. Auf dem Boden der Kirchgemeinde fanden sich Reste

zweier römischer Villen1.

Im Mittelalter gehörte das Gebiet zum rheinfeldisch-zähringischen

Hausgut, das 1218 an die Grafen von Kyburg überging. Es ist wohl möglich,

dass der Kern der Burg Wangen, als Brückenkopf am Aareufer, ins

I2.jahrhundert, in zähringische Zeit zurückreicht.

Gründung von Propstei und Stadt

Dies dürfen wir auch von der Benediktiner-Propstei zum hl.Kreuz

vermuten, die bis zur Reformation im heutigen Pfarrhaus, dem Nordwestturm

des Stadtgevierts, bestand und 1257 mitPropst Kerro vonKernenried
erstmals erwähnt wird. Sie unterstand -wie übrigens auch das Frauenkloster

Rüegsau - der um 113 0 von Thüring von Lützelflüh gestifteten Abtei
Trub im Emmental, die ihrerseits in ihren Anfängen vom Reformkloster

St.Blasien im Schwarzwald abhängig war. Da der dortige Abt sich nicht

an die ihm vom Stifter von Trub auferlegten Bestimmungen hielt,
erwirkte dieser - nach fruchtlosem Bitten bei Bischofund Erzbischof- bald

einmal von König Lothar die Lösung dieser Abhängigkeit.
Im Spätmittelalter besass aber St.Blasien in unserer Gegend immer noch

Besitz, den es vom Dinghofzu Deitingen aus verwalten Hess. Und dieser

1 Mühlethaler Hans, Die ur~ und frühgeschichtlichen Funde von Wangen
a. Aare. OJB10,1967. -Tschumi, Fundstatistik, S. 391 ff.
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Besitz nun lag in bunter Mischlage mit demjenigen der Propstei Wangen.

Wir vermuten deshalb, dass bei der Trennung von Trub und St.Blasien

auch eine Güterausscheidung in Burgund erfolgte: Trub errichtete zur

Verwaltung seines Besitzes hierauf die Propstei Wangen, Sankt Blasien

einen Dinghof zu Deitingen. Nach 1218 wäre das Schwarzwaldkloster

schwerlich zu Besitz in unserer Gegend gekommen. Die Propstei Wangen
muss demnach noch im frühen I2.jahrhundert entstanden sein, wie dies

Ausgrabungen der neuesten Zeit auch für Rüegsau wahrscheinlich

machen.

Wenn das Stiftungsgut von Trub und Rüegsau ursprünglich den

Freiherren von Lützelflüh, Vorgänger derer von Brandis, gehörte, ist dies für

Wangen unwahrscheinlich. Im Unterschied zu Trub und Rüegsau übten

hier seit dem 13.Jahrhundert die Grafen von Kyburg die Kastvogtei aus. -
St.Blasien seinerseits war das Hauskloster der Grafen von Rheinfelden und

unterstand seit 1125 den Zähringern. Wie die Verbindung von St.Peter

im Schwarzwald mit Herzogenbuchsee, so ist auch die Verbindung von
St.Blasien und Trub eine zähringische Massnahme des Brückenschlags
zwischen ihren Landen nördlich und südlich des Rheins. Das Gut des

sanktblasischen Dinghofes zu Deitingen und dasjenige der spätem Propstei

Wangen dürfte also aufrheinfeldisch-zähringische Stiftung zurückgehen'.

Der Propstei gehörte Twing und Bann in der Kirchgemeinde Wangen

(mit Ried und Walliswil) und mindestens seit dem späten I4.jahrhundert
auch zu Deitingen/Subingen, wenigstens halb. Die Identität des Patrozi-

niums der Kirchen von Wangen und Deitingen sowie Zehntbeziehungen
zwischen Ried und Deitingen lassen vermuten, dass das ganze Gebiet

ursprünglich eine einzige Pfarrei bildete2.

Die Stadt Wangen wurde - wahrscheinlich um die Mitte des 13. Jahrhunderts,

vielleicht durch die beiden letzten Alt-Kyburger - auf dem Boden

der Propstei gegründet. Dass sie im fragmentarischen Kyburger-Urbar
von zirka 1260 fehlt, spricht nicht gegen ihre Existenz, die 1267 urkundlich

gesichert ist. Möglicherweise wurde Wangen von den päpstlich gesinnten

1 FlATT Karl H., St. Blasiens Dinghofzu Deitingen. JsolG 34,1961.
2 Flatt Karl H., Die Beziehungen der Propstei Wangen zum solothurnischen

Wasseramt. JsolG32,1959, S.9of.
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Kyburgern Wiedlisbach im Buchsgau, einer Gründung der vorerst auf
kaiserlicher Seite stehenden Froburger, gegenübergestellt1.

Die Stadtgründer mussten zuerst den Grund und Boden von den

geistlichen Herren erwerben, oder - wie es Rudolf von Habsburg z.B. in Säk-

kingen und Laufenburg tat- einfach annektieren. Als Kastvögte der Prop-
stei konnten sie dies ohne weiteres. Schon 1229 hatten die beiden Kybur-

ger den Gotteshäusern Trub und Rüegsau zur Wiedergutmachung
zugefügter Schäden zwei Grundstücke geschenkt2. In Wangen dagegen dürfte
die Einbeziehung der Klostergebäulichkeiten in die Stadt einen Teil der

Entschädigung ausgemacht haben.

Der beinahe rechteckige, rostartige Grundriss des Städtchens ist bis

heute unverändert erhalten geblieben. Die von den Ringmauern umgebene

Siedlungsfläche beträgt bloss etwa 1,2 ha. Im Norden gegen die Aare

wurde das Städtchen durch Torturm, Schloss und Eckturm der Propstei

genügend geschützt. Die östliche und westliche Ringmauer machte ein

Weiher- und Grabensystem unzugänglich. Der südliche Ringmauerzug
wies neben den beiden Ecktürmen noch den starken Zeitglockenturm mit
Tor und Fallgatter auf. - Die Nord-Süd-Verbindung von ungefähr 100 m

Länge und 15m Breite vom Obertor zum Untertor bildet die Hauptgasse.

Ihr parallel verlaufen zwei kleinere Längsgassen, die aber erst mit der

Überbauung des Stadtinnern - vielleicht im 15./16.Jahrhundert - entstanden

sein dürften und von zwei Quergassen geschnitten werden. Noch

1499 zählte das Städtchen nur 24 Feuerstätten.

Von den Haushofstätten in der Stadt schuldetejeder Burger dem kybur-
gischen Stadtherrn einen Jahreszins. Den Burgern zu eigen gehörte die

Allmende um die Stadt im Umfang von zirka 31 ha. Alles übrige Land

gehörte der Propstei, aber die Burger durften deren Wunn und Weide

und die Hochwälder für Brennholz nutzen.

Am 22. Februar 1267 wurde in Wangen eine Schlichtungsurkunde
zwischen Agnes, der Frau des Ritters Burchard von Deitingen, und dem fro-
burgischen Hauskloster Schönthal am Hauenstein ausgestellt. Die
aufschlussreiche Zeugenreihe eröffnen die geistlichen Herren, Ulricus, der

Propst, und Rudolfus, custos (Propsteihelfer, Sakristan, Kirchherr) zu

1 Flatt Karl H., 700Jahre Wangen an der Aare, 1257-1957. Bern 1957.
2 F II, Nr. 86, S.99.

82



Fig. 8 : StadtplanWangen an der Aare mit Schloss und Brücke, von Caesar Steiger,

1714. Verkleinert auf etwa 1 : 2500. StA Bern, Atlanten 6, Plan 66. KKK 667.
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Wangen. Auf den Truchsessen der Grafen von Froburg und dessen Sohn

folgen die Edlen Frieso, Hugo und Chono von Kriechstetten, dann Henri-

cus, scultetus de Vangen, und 18 bürgerliche Zeugen. Ob Schultheiss Heinrich

adligen oder bürgerlichen Standes war, ist ungewiss1.

Jedenfalls gibt seine Nennung für uns den Hinweis, dass die Stadt schon

vor 1267, nicht bloss vor 1313, bestand, setzt doch ein Schultheiss städtische

Verfassung und wahrscheinlich auch eine Handfeste voraus. Der Titel
des Schultheissen bedeutet nicht unbedingt eine Vorwegnähme für den

spätem Burgermeister, sondern eher für die neukyburgischen Vögte des

14.Jahrhunderts. Eine Wahl durch die Burgerschaft ist für jene kampferfüllte

Frühzeit nicht anzunehmen.

«Burgenses in Wangen» werden in einer Urkunde von 1332 ausdrücklich

genannt2. Von einem Burgermeister aber hören wir erst anfangs des

15 .Jahrhunderts. Hingegen sind seit 13 20 eine Reihe kyburgischer Vögte in

Wangen nachgewiesen, die anfänglich ohne Ausnahme aus der Familie

der Edelknechte von Deitingen stammten. Hans Sigrist nimmt an, dass

die Herren von Deitingen ursprünglich froburgische Ministerialen waren,
die mit der Heirat Hedwigs von Froburg mit Berchtold IV. von Zähringen

den Dienst wechselten. «Da sie über fast keinen Eigenbesitz verfügten,
sondern als unmittelbare Untergebene und Hausgenossen am froburgi-
schen Hofe gelebt hatten, wiesen ihnen die Zähringer als allerdings
bescheidene Einkommensquelle den halben Twing und Bann in ihrem Dorf
Deitingen an und erlaubten ihnen, daselbst auch ein kleines Bürglein als

Wohnsitz zu erbauen.» Die andere Hälfte von Twing und Bann befand

sich - wie wir schon wissen - mindestens seit dem 14.Jahrhundert im Besitz

der Propstei Wangen, Kirchensatz und Zehntrechte bis 1390 im Besitz

der Freiherren von Grünenberg.
Die Bedeutung dieses Geschlechtes liegt also nicht in seinem Besitz

begründet, sondern in den Ämtern, die seine Vertreter im Dienste der

Kyburger bekleideten : so als Schultheissen zu Burgdorf und Thun, als

Vögte von Oltigen und Wangen. Erst nach ihrem Aussterben um 1384

wird urkundlich fassbar, dass ihnen die Twingherrschaft über Deitingen

1 StA Basel, Urkunden Schöntal 16. - Boos, Urkundenbuch der Landschaft Basel

1,1881, Nr. 93.
2 F FT, Nr. 8, S. 7.
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und der Stock zu Wangen als kyburgisches Mannlehen gehörten. «Mit
dem Stock ist zweifellos der Bau gemeint, der sich an das auf die Brücke
führende Tor anlehnt und später zum bernischen Landvogteischloss
wurde1.»

Als Vögte zu Wangen werden urkundlich erwähnt: 1333-1342 Heinrich

Sachso von Deitingen, 1358-1367 Johann Sachso genannt Zschöti,

1353-1356 Conrad Sachso, später Schultheis zu Thun und zu Burgdorf,
der letzte seines Geschlechtes2. Obwohl uns die bezüglichen Urkunden

fehlen, ist anzunehmen, dass die Edelknechte von Deitingen seit der Gründung

von Wangen, d.h. schon im 13.Jahrhundert, mit der Burghut
betraut waren.Jedenfalls zeigt schon die Urkunde von 1267 die engen
Beziehungen3. - 1374-1382 ist dann Hug Seeberg als kyburgischer Vogt zu

Wangen genannt, der 1380 in seinem Siegel die gekreuzten Schlüssel

führt, die zum Wappen von Wangen werden sollten4.

Ende 13 8 3 wird der letzte männliche Spross des Hauses Deitingen, Conrad,

Schultheis zu Burgdorf, letztmals erwähnt, und im Frühjahr 1385

verlieh dann GrafBerchtold von Kyburg das Mannlehen der Herren von

Deitingen, Twing und Bann über das Dorfsowie den Stock zu Wangen,

an Edelknecht Heinz von Rütschelen. Dies riefjedoch dem Protest des

vorherigen Inhabers, Hug Seeberg. Pfarrer Johann Spiegier von
Münsingen, ein Vertrauter des Hauses Kyburg, schlichtete den Streit
dahin, dass auch Seeberg im Stock wohnen dürfe und im Stall und Tenn

ein Pferd und zwei Kühe halten könne. Alle übrigen Lehen sollten

sie gemeinsam nutzen5. - Obwohl Wangen von Graf Berchtold 1387

an Osterreich verkauft worden war, behielt der Graf seinen Wohnsitz

hier bei. Noch im Juni 1388 wird sein Münzmeister, Ulrich von
Banmoos, in Wangen erwähnt6. Als Vogt wirkte in jenen Jahren,

1 SigristHans, Die Herren von Deitingen. JsolG 33, i960, S. 139 und passim.
2 Sigrist, Deitingen, S. I5o£, I5öf., I58f. mit Belegen.
3 Vgl. S.84, Anm. 1.

SW1816, S.113; 182g, S.592; 1824, S.436; 1817, S.457.-Merz, Urkunden Stadt

Zofingen, 1915, Nr.63. - Weiland Vogt zu Wangen: FX, Nrn.647 und 651. Als
Bürger von Zofingen 1390-1402 genannt. - Vgl. Merz, Urkunden Stadt Zofingen.

5 FX, Nrn. 647 und 651, S. 309 fr.
6 F X, Nr. 1034, S. 479- Pfandträger des Zolls zu Ölten. 1399 Münzmeister in

Laufenburg : Urkunde 22.12.1399, StA Solothum. - 1397 Pfandträger von Kirchensatz
und Vogtei Grosshöchstetten. Vgl. Häusler, Emmental 2, S.313.
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1390-1392 erwähnt, Ulrich Richli1, im Februar 1391 Rutschmann von

KupfX

Die Herrschaftsrechte

Bereits 1313 hatten die Kyburger dem Hause Habsburg die Eigenschaft

ihrer oberaargauischen Orte, Wangen, Herzogenbuchsee und Huttwil,
aufgeben müssen, um die Landgrafenwürde in Burgund zu erlangen.

Wangen erscheint hier als Stadt und Feste3. In österreichischem Dienst

mussten die Mannschaften dieser Orte 1320 gar an einer Belagerung von
Speyer im Rheinland teilnehmen4. Im Gümmenenkrieg von 1332 wurden

in der Nachbarschaft wohl Herzogenbuchsee und die Burg Äschi von
Bernern und Solothurnern heimgesucht ; von Wangen ist nicht die Rede.

1340, im Gefolge des Laupenkrieges, zog das bernische Banner unter
Schultheiss von Bubenberg gegen Huttwil, das in Flammen aufging.

Im November 1356 sah sich GrafEberhard II. grosser Schulden wegen

gezwungen, Graf Rudolf IV. von Neuenhurg-Nidau, dessen Schwester

Anna den Kyburger Hartmann III. geheiratet hatte, um 2000 Gulden die

Amter Wangen, Herzogenbuchsee, Ursenbach und die Pflegschaft des

Johann Egerder zu verpfänden; «unser vesti Wangen mit graben und

muren» und die zugehörigen Dörfer Walliswil, Bösenried und Gutenried,

Horriwil Amt Wangen). Das Gebiet von Deitingen/Subingen wird
nicht genannt, hingegen das Gericht zu Etziken im drittenJahr5. Als Vogt
im Dienste des Nidauers ist von 1358 bis 1367 Johann Sachs von Dei-

tingen bezeugt, seit 1360 Ritter, dem der Graf in seinem Testament die

Summe von 100 Gulden vermachte. Er war in zweiter Ehe mit Agnes vom
Stein vermählt und wird 1376 als tot bezeichnet6.

1F X, Nr. 1234, S. 570. -RQ III, S. 390. -Thommen R., Urkunden zur Schweizer
Geschichte aus österreichischen Archiven II, S.265fr. - 1378-1386 als Bürger von
Burgdorf bezeugt, vgl. F IX und X, Register. - 1406 in Ölten: vgl. Thommen II,
S- 337- - Vgl. Häusler, Emmental 2, S. 313 betr.Pfand Grosshöchstetten.

2 Boner G., Urkunden Stift Zofingen, 1945, Nr.202, S. 130. - Rutschmann, aus
dem Gäu stammend, war ursprünglich Schneider, ein Vertrauter Graf Rudolfs IV.
von Neuenburg-Nidau. Vgl. F VIII, S.494; IX, S.272, 544; X, S. 38,155,221,432.

3 FIV, Nrn. 529-533. S.554-559-
4 QUE II, Nr. 1024.
5F VIII, Nrn.438 und441, S.l58f.
6 Sigrist, Deitingen, S. I56f.
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Schon 1367 mussten die Kyburger die oberaargauische Pfandschaft mit
weitern 1000 Gulden belasten. In diesem Zusammenhang wird erstmals

die Aarebrücke von Wangen erwähnt1. Graf Rudolf von Neuenburg-
Nidau, gestorben 1375, vermachte dann diese Pfandschaft testamentarisch

seiner Schwester Anna, Gräfin von Kyburg, und deren Sohn Rudolf, so

dass diese Belastung damit hinfällig wurde.

Hingegen hatte der letzte Nidauer seinerseits die Stadt Wangen mit
Nutzungen innert und äussert der Stadt (ist damit das Amt gemeint und
das Amt Herzogenbuchsee im Februar 1372 für 900 Gulden der Margaretha

von Kien, Gattin Petermanns V. von Grünenberg, zum Pfand setzen

müssen. Das Pfand ging freilich nicht in deren Hand über, solange der

Jahreszins von 90 Gulden aus diesen Herrschaften pünktlich aufMartini geleistet

wurde2.

Durchseinen unüberlegtenAnschlag aufSolothurn amMartinitag 1382-
freilich durch Hans Roth von Rumisberg vereitelt - ruinierte der schwer

verschuldete Rudolf von Kyburg sein Haus vollends. Im nachfolgenden

Krieg zerstörten die Berner zahlreiche Burgen im Emmental und belagerten

- freilich vergeblich - Burgdorf und Ölten. Laut den Berner

Stadtrechnungen trafen Solothurn und Bern imJanuar 1383 auch Anstalten zur

Belagerung von Wangen. Schiffleute und Zimmerleute von Solothurn

wurden dabei eingesetzt, wobei dem vorlauten Krämer Claus Streler « dur

ein knù geschossen» wurde3.

Im Friedensvertrag vom 7. April 1384 mussten sich die Kyburger
verpflichten, die neuen Zölle zu Wangen, Herzogenbuchsee und Wiedlis-
bach wieder abzuschaffen4. Graf Rudolfhatte sich von der Verteidigung

von Burgdorf gedrückt und starb noch im Sommer 1383, wohl in Basel.

GrafBerchtold, sein Onkel, grollte deswegen auch dessen Mutter, Anna.

Einer vereinbarten Unterredung in Wangen oder Wiedlisbach wich er aus

und entriss im Frühjahr seiner Schwägerin gewaltsam diese oberaargau-
ischen Herrschaften. Schliesslich musste Anna ihm die Einkünfte der

1FIX, Nrn. 116,117,121, S. 66-69. - Betr. Aarebrücke vgl. SW 182g, S. 3 5.

2FJX, Nr. 581, S.287.
3 Welti Friedrich Emil, Die Stadtrechnungen von Bern aus den Jahren 1375-

1383. Bern 1896: Rechnung 1383/I, S.253b-266b; Rechnung 1384/I, S.322a.
4F X, Nr.513, S.255-260.
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Festen Wangen und Herzogenbuchsee mit Zubehör für eine von ihr
anerkannte Forderung von 4208 Gulden - wohl Anteil an den Kosten des

Burgdorferkrieges - zum Pfand setzenI.

Die alte, 1372 bei den Grünenberg eingegangene Schuld von 900 Gulden

war noch immer nicht beglichen, vielmehr schwoll sie auf 1900 Gulden

an. Deshalb setzten im November 1385 Anna und Berchtold den Freiherren

die Ämter Wangen, Herzogenbuchsee, Ursenbach, Egerden («daz nu
ze disen ziten Steyner enpfliget»), das halbe Gericht zu «Bongarten» und
das Gericht zu Etziken im drittenJahr zum Pfand. Die Grünenberger durften

nun darauf die Hand legen; die Amtleute hatten ihnen zu schwören.

Was sie freilich über die 130 vereinbarten Gulden Jahreszins einnahmen,

mussten sie an Kyburg abführen. Von der Verpfändung ausgenommen
war die Stadt Wangen, die Berchtold nach dem Verkauf von Burgdorf
und Thun als Residenz diente2.

Endlich verkauften Berchtold und seine Brüder am 28. Oktober 1387

um 3000 Gulden ihren Anteil an der ganzen kyburgischen Herrschaft an

Österreich, unter Vorbehalt des Schlosses Landshut als Leibgeding3. Aber

Graf Berchtold durfte trotzdem seine Residenz in Wangen beibehalten.

Nachdem er und sein Vogt Ulrich Richli gegen den habsburgischen Landvogt

im Aargau rebellierten, mussten sie am 3.Januar 1390 in Zofingen
reumütig bekennen, Leib und Leben verwirkt zu haben4.

Herzog Albrecht hatte bereits am 28. August 1387 die Pfandrechte der

Grünenberger bestätigt und zu den 1900 Gulden weitere 100 geschlagen5.

So war es denn eigentlich ein leerer Titel, als am 28. August 1406 GrafBerchtold

und sein Neffe Egon der Stadt Bern alle ihre Mannschaften, Lehen und

Pfandschaften, die Brücke von Aarwangen, die Landgrafschaft Burgund mit Wangen

und Herzogenbuchsee übergaben6.

Nach dem Sempacherkrieg war auch Österreichs Stellung im burgundischen

Bereich unhaltbar geworden, weshalb die Herzöge am 11. Oktober

1407 der Stadt Bern all ihre Rechte an der Landgrafschaft Burgund mit
1 Dürr-Baumgartner Marie, Der Ausgang der Herrschaft Kyburg. Diss.phil.

Basel. ZH 1921, 85f.
2 F X, Nr.740, S.346f. 3 F X, Nr.985, S.450-453.
4FX, Nr. 1234, S. 570. -RQ III, S. 389F. 5 F X, Nr. 972, S. 440.
6 RQ III, S. 393 f. - Kasser/Studer, Denkschrift Ersparniskasse Wangen. 1924,

S. 55 f. mit Faksimile.
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Wangen, am Gericht Ranflüh im Emmental, an den Herrschaften Bipp
und Erlinsburg abtraten1. Weder die Kyburger noch die Habsburger
erhielten von Bern eine Geldentschädigung. Hingegen bezahlte die Aarestadt

laut Vertrag vom 9. November 1407 den Freiherren Henmann und Wilhelm von

Grünenberg 2000 Goldgulden zur Abgeltung der 1372 errichteten und 1383

erneuerten Pfandschaft über die oberaargauischen Amter2.

Der Grundbesitz der Propstei Wangen

Da sich weder ein Stiftungsbriefnoch eine frühe Besitzbestätigung
erhalten hat, sind wir über das ursprüngliche Stiftungsgut nicht unterrichtet.

Beim Grossteil dürfte es sich um altes rheinfeldisch-zähringisches Hausgut
handeln. Die Propstei war recht eigentlich ein Verwaltungshofmit einem

geistlichen Vorsteher, einem Mitglied des Konventes zu Trub. Von einem

eigenen Mönchskonvent ist in Wangen nicht die Rede. Der Propst musste

wohl die geistlichen Weihen besitzen, hatte er doch auch als Leutpriester

von Wangen zu wirken. Erwerb und Verkaufvon Gotteshausgut bedurften

der Bestätigung des Abtes von Trub.

Erwerb und Verkauf von Gotteshausgut

Im Unterschied zu selbständigen Konventen, wie St. Urban und

Thunstetten, hat sich der Besitz der Propsteien Herzogenbuchsee und Wangen

nur wenig verändert. Klöster kamen ja zu neuem Besitz meist durch

Stiftungen anlässlich des Eintritts neuer Konventualen.

Erwerbungen der Propstei Wangen beschränkten sich aufgelegentliche

Jahrzeitstiftungen und Rückkauf von ausgegebenen Erblehen. Da die

Bodenzinse für Gotteshausgüter bereits im Hochmittelalter fixiert worden

waren, machte sich im Laufe der Zeit die Geldentwertung drückend

bemerkbar, so dass im 15.Jahrhundert zur wirtschaftlichen Behauptung
Verkäufe nötig wurden. Überdies zeigte sich eine zunehmende Renitenz

der Erblehenbauern: die Pröpste mussten in Bern Schutz und Schirm
suchen und kostspielige Prozesse ausfechten3.

1343 vergabte der Wangener Bürger Rudolf ab Berg zwei Jucharten
Ackerland zu Recherswil zur ewigen Feier seinerJahrzeit und zum Seelenheil

seiner Vorfahren. Ein Gleiches tat Bruder Heinrich von Messen, spä-

'RQi/J, S.395ff. 2 RQ III, S. 398Ü 3Vgl.S.297f.
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terer Propst, der 1344 von der Propstei ein Gut zu Lüterkofen und eines

zu Madiswil kaufte und sie wieder schenkte1.

Auch kyburgische Dienstleute hatten Propsteigut in Pacht : 1422 verkauften

Heinrich und Rudolf von Rütschelen der Propstei um 16 Pfund ihr
Erblehen, das Wölfligut (vier Mannwerk oben an der Breitmatt, drei

Jucharten im Niedergrund, eine Jucharte «an siben jucharten» und die

Weibelsjuchart zu Wangen). 1429 folgte Hesso von Ersigen diesem

Beispiel und verkaufte um 25 Gulden dreiJucharten hinter dem neuen Haus

beim Zwygarten, zwei in der Werchmatt, je ein Mannmaad in der Breitmatt,

Burgersmatt und ob der Oschbrücke zu Wangen2.

Häufiger aber waren die Verkäufe. 1367 wurden drei Schupposen zu

Deitingen um 43 Gulden veräussert. Günstig war es, einem Bauern das

gepachtete Gut zu eigen zu verkaufen und es sich aufsein Ableben hin wieder

schenken zu lassen : so 13 89 zwei Schupposen zu Waldhaus bei Lützelflüh,

die dann endgültig 1425 um 80 Gulden an Wolfhard von Brandis

verkauft wurden; ähnlich 1422 zwei Schupposen zu Stadönz, die nach

Christian Müllers Tod bis zur Reformation wieder der Propstei gehörten3.

Entlegene Güter wurden abgestossen, so 1425 zwei Schupposen zu
Waldhaus (Lützelflüh) um 80 Gulden, 1426 ein Gut zu Ferrenberg bei

Wynigen um 26 Pfund, 1429 die niedere Rütti zu Recherswil im Wasseramt

um 22 Gulden4.

Neben dem moralischen Zerfall machte sich gegen Ende des 1 s.Jahr-
hunderts die Verschuldung stark bemerkbar, so dass die Berner Regierung

1491 durch den Landvogt von Wangen alle Gläubiger des Propstes von
Wangen zu einer Aussprache einlud. Die Propstei wurde 1494 mit einer

Steuer von 5 Gulden taxiert, wovon ihr aber 3 Gulden erlassen werden

mussten. Unter dem Zwang der Verhältnisse musste sie deshalb 1501 um

300 Pfund die ihr zustehende Hälfte von Twing und Bann und niederem

Gericht zu Deitingen/Subingen an Bern abtreten. Damit verbunden

1 StA Solothurn, Urkunden F. 153 und 155. Urkundiol, S. 188.
2 StA Bern, F. Wangen, Urkunden vom 9.6.1422,28.10.1429.
3 FIX, Nr. 93, S. 53 f., X, Nr. 1152, S. 540.-StA Bern, F. Trachselwald, 19.5.1425.

F.Wangen, 3.11.1422.
4 StA Bern, F. Trachselwald, 19.5.1425; F. Fraubrunnen, 25. ix. 1426. - Pfarreiarchiv

Kriegstetten.
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waren Einkünfte von n % Pfund und 10 Vierteln Haber von den

Hochwäldern, dem Bach, von kleinen Bussen, Twinghaber und Twing-
hühnern. Ihren Grundbesitz in diesen Dörfern behielt die Propstei weiterhin.

Im Zuge der Ausscheidung ihres Hoheitsgebietes verhandelten Bern
und Solothurn anfangs des 16.Jahrhunderts auch über den Austausch von
Eigenleuten. Da Solothurn auf bernischem Gebiet 250 mehr besass als

Bern auf Solothurner Boden, wollte Bern den Rest mit Geld begleichen.
Solothurn aber bestand auf territorialer Entschädigung. So trat denn Bern

im grossen Vertrag von 1516 für den Überschuss an Eigenleuten die halbe

niedere Gerichtsbarkeit in Deitingen/Subingen sowie das Hochgericht
über Deitingen/Subingen, Luterbach, Biberist, Lohn und Ammannsegg

an Solothurn ab.

Die Propstei Wangen aber verstand es, auch noch etwas für sich

herauszuholen: Solothurn und Bern entschädigten sie 1520 mit 120 Gulden für
den Verzieht aufden halben Twing und Bann zu Deitingen h

Der Bestand des Propsteigutes zur Reformationszeit

Auf Anweisung des bernischen Rates vom März 1529 nahm der letzte

Propst von Wangen einen Rodel aller Einkünfte der Propstei auf. Bern

begnügte sich nicht damit, sondern legte im Laufe des Jahres 1530 unter
Mithilfe eines Grossrats, des Landvogts von Wangen und des ehemaligen

Propstes durch Schreiber Hans Bletz ein ausführliches Urbar an, das alle

zinspflichtigen Grundstücke umfasste. Leider stimmt die Bilanz der beiden

Erhebungen nicht überein2.

Wangen : Twing und Bann, Wunn und Weide mit Ausnahme der Burger-
allmend. Hochwälder: Unterberg, Genisberg (beide der Burgerschaft

zur Weide gegeben gegen Jahreszins von 2% Pfund, je zwei Vierteln
Haber und Roggen), Stöckenhölzli, Hofuhrenhölzli von 6 Jucharten,
die Hard, im Twing St. Paul zwischen Deitingen und Hofuhren.

Alte Osch aufHofuhren, der ganze Sagibach.

Matten : Zwygarten und Giessen ohne die Stadtgräben. Blüwmatte bei

der Leutkirche. Garten zwischen Kirchhofund Sagibach.

1 Flatt, Beziehungen, S.98fF.
2 StA Bern, Urbarien Wangen, Nrn 1 und 2. - Flatt, Beziehungen, S. I07Ü.
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Unterhalt von Kirche, Glocken, Kirchhof. Grosser Speicher vor dem

Obertor. Zins von den Häusern in der Stadt: im Winkel, an der Feste,

des Schumachers und Michel Dyslis. Säge, Schleife, Mühle. Unterhalt
der Oschbrücke.

Kornzehnt mit einem Ertrag von je 25 Vierteln beiderlei Kornes. Der

Propst hält gegen Bezug desJungzehnts die Zuchttiere, kann den

Heuzehnt aufstellen lassen oder zu Geld anschlagen.

Zinsleistungen von insgesamt 11 Gütern, u.a. Breite, Mühle, Unterholz,

Hofuhren. Total 136 Maad Mattland, 130 % Jucharten Ackerland.

Die Hälfte aller Pfennigzinse der Propstei geht aus Wangen ein.

Wangenried: Twing und Bann, Hochwald, Buchrain.

Zinsleistungen von 4 Gütern mit total 80 % Maad Mattland, 182 %Juch-

arten Ackerland. Kornzehnt mit einem Ertrag vonje 3 5 Vierteln beiderlei

Kornes. Davon gebühren der Abtei St. Urban jährlich je 4 Viertel

Dinkel, Roggen und Haber.

Walliswil: Twing und Bann, Hochwald, Wunn und Weide, Acherum.

Zinsleistungen von 12 Gütern, durch 6 Erblehenbauern bebaut. Insgesamt

292 Jucharten Ackerland, 93 Maad Mattland. Der Kornzehnt

wurde 1512 - entgegen historischem Recht, aber mangels urkundlicher

Beglaubigung - der Propstei Wangen abgesprochen und der Propstei

Herzogenbuchsee zugesprochen.

Wasseramt: Zinsleistungen von 18 Erblehenbauern zu Deitingen, Subin-

gen, Horriwil ab 165 Jucharten Ackerland, 113 x/2 Jucharten Mattland.

Geringer Geldzins, dafür mehr Naturalabgaben.

Hof Walliswil-Bipp : 21x/2Jucharten Ackerland, &f/2 Maad Mattland. Zins

von 9 Schilling, 1 Viertel Dinkel und 4 Hühnern. Weitere Zinsleistungen

an St. Urban, Landvögte zu Bipp und Aarwangen, Kornherrenamt
Solothurn.

Hof Berken: Zins von ix/2 Jucharten Ackerland: 3 kleine Mäss Dinkel,
1 altes Huhn.

Stadönz: Zwei Schupposen mit rund 84 Jucharten Matt- und Ackerland.

Zins von 10 Schilling, 2 Vierteln Dinkel, 6 Hühnern.
Röthenbach : Eine Schuppose mit einem Zins von 8 Schilling, 4 Vierteln

Dinkel, 6 Hühnern. Von der Furtmatte 5 Schilling, 1 Viertel Dinkel.

Juchten: 30 Schilling Seelgeräte ab dem HofzuJuchten.
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Wil bei Alchenstorf: Ein Hofmit einem Zins von 2 Pfund 2 Schilling, 12

Vierteln Dinkel, 3 Hühnern.

PROPSTEI, HOF UND AMT HERZOGENBUCHSEE

Das kyburgische Amt

Aus dem Erbe der Rheinfelder und Zähringer verfügten die Grafen

von Kyburg über Herzogenbuchsee und Umgebung. 1254 setzte

Hartmann derJüngere seiner Gattin Elisabeth als Morgengabe nicht nur Burgdorf,

Oltingen, Landshut und Utzenstorf, sondern auch seinen Hofim Dorf
Buxie1. Im Willisauer Vertrag von 1313 mussten die Kyburger, um die

Landgrafschaft Burgund zu erhalten, das Eigentum über ihre oberaargau-
ischen Orte Wangen, Huttwil und Herzogenbuchsee an die Habsburger
abtreten und als Lehen empfangen: ,die eigenschaft ze Hertzogen Buhse

mit lüten und mit güten und mit allem dem, daz wir da hatten'2. 1363

wurde das Abkommen erneuert und auf Burgdorf, Thun und Oltingen
ausgedehnt. Die Rechte zu Herzogenbuchsee werden bei diesem Anlass

näher umschrieben: ,den dinkhof, den vesten kilchhof, daz dorf, die lüt
und daz gerichte ze hertzogen Buchse'3.

Den kyburgischen Verpfändungen an die Grafen von Neuenburg-
Nidau 1356/1367 entnehmen wir, dass zum Amt oder Gericht Herzogenbuchsee

die Dörfer Ober- und Niederönz, Heimenhausen, Röthenbach

und Wanzwil gehörten4. Dieses Pfand fiel 1375, mit dem Aussterben der

Neuenburg-Nidau, an Kyburg zurück, wurde aber 1385 bei den Freiherren

von Grünenberg neuerdings belastet. Am 28. August 1406 schenkten die

letzten Kyburger die Landgrafschaft Burgund mit ihren Rechten zu Wangen und

am «hofze Buchsi» der Stadt Bern, die 1407 die Pfandschaft der Grünenberg um

2000 Gulden ablöste5. Damitgehörte Bern auch die hohe und-soweit sie nicht der

Propstei zustand-niedere Gerichtsbarkeit im Amt Herzogenbuchsee im beschriebenen

Umfang.

Als Verwalter der kyburgischen Rechte und Güter lernen wir 1264

einen minister de Bucze kennen6. Im 14.Jahrhundert trägt der Vogt sogar

IFJJ,Nr.346,S.373f. 2FZP,Nr.53i,S.556f. 3F VIII,Nr. 1317,8.504fr.
4 F VIII, Nr. 43 8, S. 158 ; IX, Nrn. 116,117,121, S. 66-69.
5 RQ III, S. 393 f., 398 f. 6 F II, Nr. 574, S.619.
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den städtischen Titel eines Schultheissen, was aber nicht bedeutet, dass

Herzogenbuchsee jemals eine Stadt war. Einen Schultheissen als klösterlichen

OfFizial finden wir z. B. auch in Amsoldingen. Als Schultheissen zu
Buchse werden 13 72/13 79 Hug von Seberg, 13 82 Ruedi Witzig erwähntr.

Im Kyburger Urbar von zirka 1260 werden als Einkünfte in diesem

Bereich genannt: die Vogtei über Hof und Kirche zu Herzogenbuchsee,

1 Pfund von der dortigenTaverne, ein Schwein aus Onz, ein Malter Dinkel,

4 Schüfeli und 17 Schilling von Röthenbach2. - Am 16. Februar 1287

schenkte BischofRudolfvon Konstanz aus dem Hause Habsburg-Laufenburg,

als Onkel und Vormund der Grafen von Kyburg, der Abtei St. Urban

eine Hofstatt zum Bau eines Hauses auf dem Kirchhofzu Herzogenbuchsee,

befreite das Kloster von allen Zöllen und Abgaben und nahm es

in seinen besondern Schirm3. Die Zölle zu Wangen, Herzogenbuchsee

und Bleienbach befanden sich in kyburgischer Hand.

Weitaus die grössten Einkünfte aber bezogen die Grafen aus der Vogtei

über die Propstei der Abtei St. Peter im Schwarzwald. Je 10 Malter Dinkel
und Hafer vom Hof zu Herzogenbuchsee waren bereits 13 31 den Herren

von Aarwangen verpfändet4. Bei der Verpfändung von 1356 an die Grafen

von Neuenburg-Nidau aber behielt man sich die 220 Viertel Korngeld

von der Vogtei des Hofes Buchse vor.
Hingegen verkauften die Kyburger 1376 um 300 Gulden zuhanden der

Jonata von Blauenstein, Gattin des Hans von Neuenstein, Einkünfte von
jährlich 30 Gulden ,uff ünserm hofe und vogtey ze Herzogenbuchse und

uffden gûtern und zinsen, so dar zu hôrent, da von man uns jerliches gibt
100 vierteil dinkeln und 100 vierteil habern'5. Schon zweiJahre später

verpfändeten sie um 800 Gulden Schulden der Frau Verena von Hallwyl,
Gattin des Ritters Johann Grimm von Grünenberg, ,die vôgtye, die wir
haben ufdem hofze Herzogenbuchse, die jerlichs gilt 55 malter korngeltes,

halber an dinkel und halber an haber'6. Und schliesslich wiesen sie im
gleichen Jahre 1378 Heinzmann von Grünenberg für 560 Gulden Schul-

1FIX, S. 300,610,624 ; F X, S. 29, Über sein weiteres Schicksal vgl. unter Wangen.

- Witzig: Merz, Urk. Stadt Zofingen, 1915, Nr. 63.
2 F II, Nr. 511, S. 536. Quellen zur Schweizer Geschichte 15,1899.
3 F III, Nr. 436, S.419. - QUE I, Nr. 1509.
4F V, Nr.774, S.833. 5FIX,Nr. 1067,S.517. 6FIX, Nr. 1249, S.609.
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Fig. 9 : Ausschnitt aus dem Plan der bodenzinspflichtigen Güter des Gerichtes Her-
zogenbuchsee mit Dorfzentrum und altem Propsteibezirk Herzogenbuchsee, von

Kommissar Gaulis, 1765.

StA Bern, Atlanten Nr. 113, Tafel 16, und Nr.276, Tafel 16. KKK 319.
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den als Zins 40 Gulden ,von unser stur ze Buchse oder von anderm linse-

rerm gut, ob es von der stur nit gericht möcht werden' an1.

Bern erwarb 1406 mit den andern kyburgischen Rechten auch das

Lösungsrecht dieser Vogteiabgaben. Die Ansprüche des Heinzmann von
Grünenberg wurden wohl im Vertrag von Herbst 1407 erledigt. Hingegen

behielten die Grimm von Grünenberg ihre Rechte. Laut Spruch

Egons von Kyburg von Oktober 1406 mussten sie freilich Rudolf von
Neuenstein, Sohn der Jonata, jährlich 64 Viertel Getreide (halb Dinkel,
halb Hafer) für seine Ansprüche von 300 Gulden entrichten. Im Juni

1414 vereinbarte Johann Grimm von Grünenberg mit dem Abt von
St. Peter, dass bei Misswachs des Dinkels anderes Korn abgeliefert werden

durfte2.

Johann Grimms reiche Hinterlassenschaft ging um 1430 aufseine Töchter

über: 1434/1439 verkauften Anna und Menta ihren Schwestern

Magdalena und Agnes 29 % Malter Korngeld von der Vogtei zu Herzogen-
buchsee um 570 Gulden. Magdalena vereinigte offenbar später das Ganze

in ihrer Hand und legte die Einkünfte zu ihrer Herrschaft Rohrbach. Mit
dieser zusammen ging das Korngeld von der Vogtei Herzogenbuchsee

1504 an Bern über; es betrug - laut Rodel von Schloss und Grafschaft

Wangen 1529-je noMüttDinkel und Hafer3.

Herzogenbuchsee als Ortfür Verurkundungen

In der Marienkapelle zu Herzogenbuchsee wurde 1220 ein Vergleich
zwischen dem Johanniterhaus Thunstetten und Ritter Rudolf von Onz

gefällt4. Ein Streit zwischen den Herren vom Stein und der Abtei St. Peter

über Rechte am Burgäschisee wurde 1264 in Anwesenheit des Leutprie-
sters von Herzogenbuchsee und des kyburgischen minister beigelegt5. -
Ein Rudolf von Buchse ist 1240, ein Ulrich 1294 Zeuge in Burgdorf6,
während der 1267 genannte Burkhard und der 1287-1332 in der Gegend

1FIX, Nr. 1263, S.616.
2 StA Bern, F. Wangen, Urkunden vom II. 10.1406 und 29.6.1414.
3 Plüss August, Die Freiherren von Grünenberg in Kleinburgund. AHVB 16,

1900, S. i8i£, 183. - StA Bern, Statutarrechte, Rodel der Grafschaft Wangen 1529.
4 F II, Nr. 20, S.29.
5 Vgl. Anm 6, S.93.
6 F II, Nr. 192, S. 202f., III, Nr. 590 S. 582.
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Abbildung 4

Dorfplatz Herzogenbuchsee. Aufnahme Valentin Binggeli, Langenthal.



von Sursee erwähnte Konrad von Buchse eher von Buchs bei Altishofen

stammten1.

Der Dekan Lütprand von Bleienbach urkundete 1296 über Güter zu
Forst ,in curia monachorum nigri ordinis' zu Herzogenbuchsee, in Anwesenheit

des ersten bekannten Propstes von Buchse, Rudolf2.13 04 bezeugte
der Vizepleban Johannes eine Urkunde für St. Urban und Thunstetten3.

Katharina vom Stein bat 1326 bei einer Verurkundung ,hern Snêwis,

probst im hofe ze Buchsse' und den Leutpriester des Dorfes, Hartmann

von Biel, um Besiegelung4.

1342 ist Konrad Scherer von Buchse, 1339/1350 Konrad Klaus von
Buchse als Burger zu Solothurn bezeugt5. Der letztere führte ein eigenes

Siegel. - Anastasia, Witwe des Ritters Ulrich Nünlist, verkaufte 1356 um 8

Pfund dem Chorherrenstift Zofmgen eine Rente von 10 Schilling ,ab

einem hof, ist gelegen ze Büchse, den Thôman von Eriswie und Chunrat

im hofvon Buchs, sin brader, buwent'6.

Anna von Röthenbach, Gattin des Johann Schöni von Herzogenbuchsee,

stiftete 1350 zum Andenken an ihren verstorbenen ersten Mann, Heinrich

von Röthenbach, 7 Schilling Zins von zwei Schupposen zu Nieder-

önz an St. Urban7. 1372 war sie des Schultheissen von Herzogenbuchsee,

Hug Seebergs, Gattin und erhielt von den Zisterziensern eine Schuppose

zu Heimenhausen im Tausch gegen eine Matte auf dem Bützberg,
genannt Fuchsmatt8. St. Urban hatte sein Gut in Heimenhausen um die

Mitte des 13.Jahrhunderts durch Vergabung von Frau Ita von Deitingen,
geborene von Titterten, erhalten9.

Die Propstei Herzogenbuchsee

Die Stiftung

Im Rotulus Sanpetrinus, dem alten Jahrzeitbuch der Abtei St. Peter im
Schwarzwald, steht zumJahr 1108 folgende Notiz: Frau Agnes, Tochter

König Rudolfs von Arles, Gattin Herzog Berchtolds von Zähringen im

1 QUE I, Nr. 994; I, Nr. 1503 ; II, Nrn. 724,850,983,1174, 1544,1640; III, Nr. 19.

2FJII,Nr.66i,S.65if. 3 FIV, Nr. 147, S. 177. 4F V, Nr.486, S.524Ü
5 F VI, Nr. 681, S. 665. -QUE III, Nrn. 254 und 898.

6F VIII, Nr.285, S.112. 7F VII, Nr. 523, S. 501. 8FIX, Nr.620, S.300.
9 StA Luzern, Weissbuch St. Urban, Codex 4a, S. 184.
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Breisgau, hat dem Kloster St. Peter im Schwarzwald in der Diözese

Konstanz, Benediktiner Ordens, übertragen : den Hofin Herzogenbuchsee mit
allen Zugehörden, nämlich Wäldern, Äckern, Wiesen, Fluren und Hainen,

mit den Kirchen Buchse, Seeberg und Huttwil sowie verschiedenen

zum Hofgehörigen Dörfern1.

Die eigentliche Stiftungsurkunde hat sich nicht erhalten. Es besteht aber

die berechtigte Vermutung, dass die Vergabung schon um 1093 erfolgte,
als das Kloster von Weilheim an der Teck nach St. Peter im Schwarzwald

verlegt wurde2. Agnes war die Tochter GrafRudolfs von Rheinfelden, des

1080 gestorbenen Gegenkönigs des gebannten Saliers Heinrichs IV. Sie

war mit Berchtold II. von Zähringen ("j" im) vermählt, dem sie die
reichen rheinfeldischen Hausgüter im schweizerischen Mittelland in die Ehe

brachte. Zu diesem Hausgut gehörten demnach auch Herzogenbuchsee,

Seeberg, Huttwil und Umgebung.
Die einträgliche Vogtei über die Güter der Abtei St. Peter in Burgund

übten im I2.jahrhundert die Herzoge von Zähringen, nach 1218 bis 1406

die Grafen von Kyburg aus. «Der Kastvogt des Hofes Herzogenbuchsee

bezog vom Kloster zunächstjährlich 55 Malter Korn, halb in Dinkel, halb

in Hafer, was rund 70 q Dinkel und 45 q Hafer, nach heutigen Preisen rund

6000 Franken in Geld ausmacht, dazu von allen am Gericht gefällten
kleinern Bussen einen Drittel, zahlreiche höhere Bussen sogar ganz. »

«Obwohl genauere urkundliche Nachrichten hierüber fehlen, ist

entsprechend der Entwicklung anderer Dinghöfe anzunehmen, dass mit der

Schenkung der Agnes von Rheinfelden nicht sogleich auch der Dinghof
Herzogenbuchsee geschaffen wurde. Ihm voraus ging die Errichtung der

Propstei Herzogenbuchsee, indem das Kloster St. Peter einen seiner

Klosterbrüder nach Herzogenbuchsee entsandte, wo er unter dem Titel Propst
die Verwaltung der oberaargauischen Klostergüter übernahm, anfangs

offenbar unter Mithilfe einer Anzahl weiterer Mönche. Die Umstände

und Gründe, wie es überhaupt zur Entstehung von Dinghöfen kam, sind

wegen der Seltenheit von urkundlichen Zeugnissen ausjenen frühenJahr-

1 Rotulus Sanpetrinus, ed. F. von Weech in Freiburger Diözesan-Archiv 15,

1882. - Vgl. F I, Nr. 147, S. 362.
2 Reimann Martha, Über zwei Zähringer Urkunden. ASG NF 11, 1910, S. 18.

- Heyck Eduard, Geschichte der Herzoge von Zähringen, 1891, S.173 und 2i7f.
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hunderten nur vermutungsweise zu erfassen ; der Begriff Dinghof tritt
jedenfalls in den Urkunden vor dem 13.Jahrhundert nirgends auf, in unserer

Gegend sogar erst im 14.Jahrhundert. Fest steht, dass ein Hauptmerkmal

der Dinghöfe das Dinghofgericht war. Zu diesem Hofgericht, das

jährlich zweimal, im Frühling und im Herbst, stattfand, mussten alle Zinsleute

des Hofes, wie weit entfernt sie auch gesessen waren, bei Strafe

persönlich erscheinen. Es kann deshalb angenommen werden, dass ein wichtiger

Zweck der Dinghöfe war, den lockeren Zusammenhang des weit
verstreuten Klosterbesitzes zu stärken und seiner Auflösung entgegenzuwirken1.»

Ein Propst zu Herzogenbuchsee wird 1296 erstmals namentlich

erwähnt, der Dinghof selbst 13632. Ähnlich wie St.Peter in Herzogenbuchsee,

so hatte die Abtei Trub eine Propstei in Wangen an der Aare, St. Blasien

im Schwarzwald einen Dinghof in Deitingen. Wir sehen in diesen

Stiftungen Massnahmen des zähringischen Brückenschlages zwischen

süddeutschem und schweizerischem Besitz im frühen 12.Jahrhundert, vor
dem Einsetzen der Städtegründungen in unserem Land. Übertragung an

geistliche Stifte gewährleistete Schutz im Kriegsfall und bessere Verwaltung.

In Herzogenbuchsee ist neben dem Propst noch ein besonderer Leut-

priester bezeugt3 - bei der Ausdehnung des Kirchspiels verständlich -,
während in Wangen der Propst zugleich auch Pfarrer war. Ob die Erwähnung

der ,curia monachorum nigri ordinis' 1296 in Buchse auf mehrere

Mönche neben dem Propst schliessen lässt, ist zweifelhaft4. Benediktiner-

Propsteien waren offenbar Meierhöfe mit einem geistlichen Vorsteher,

nicht eigentliche Klöster.

Nach der wohlbegründeten Ansicht von Hans Sigrist legten die

Kyburger ihre niedergerichtlichen Rechte im Amt Herzogenbuchsee, in
Ober- und Niederönz, Röthenbach, Heimenhausen und Wanzwil einfach

mit dem Dinghofgericht der Propstei zusammen. «Die Twing- und

Banngewalt des Propstes, die sich ursprünglich nur auf die Dinghofleute

1 Sigrist Hans, Der mittelalterliche Dinghof Herzogenbuchsee. OJB 1, 1958,
S. 18-26, bes. S. 20f.

2 F III, Nr. 661, S. 651 f. ; VIII, Nr. 1317, S. S05 Zeile 15 f.
3F R,Nr.486, S.525. 4F III, Nr.661, S.ö5if.
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und -güter erstreckte, wurde auf die ganze Gemeinde Herzogenbuchsee

ausgedehnt, und obwohl es im Dorfe neben den Klostergütern auch

andern Besitz gab, unterstellte sich die ganze Dorfgemeinde dem Propste
und übertrug diesem das Recht, ihre Vierer, also ihre Dorfvorsteher, zu
wählen1. » Dem kyburgischen Schultheissen blieb demnach nur die

Wahrnehmung der hohen Gerichtsbarkeit und der Schutzvogtei über das

Klostergut im Namen seines gräflichen Herrn.

Die Güter der Propstei

ImRotulus Sanpetrinus, abgeschlossen vor 1203, sind verschiedene

Vergabungen und Zeugen aus dem burgundischen Bereich genannt: so um
1109/1111 Ernest de Steine, Odalricus de Belpa und sein Sohn Rudolf. In
einer Urkunde vom 27. Dezember 1112 verzichteten Berchtold III. und

Conrad von Zähringen aufalle Güter, die ihre Vorfahren dem Kloster
geschenkt hatten, u. a. : ecclesia una in vico quodam Burgundie qui voca-

tur Buhse. Als Herzog Conrad (f 1152) Güter zu Kirchheim unter Teck an

St. Peter schenkte, waren Lütold von Rümligen, Egino von Niffen,

Hupold von Laupen, Odalricus und sein Sohn Burkhard von Belp Zeugen.

Später wird noch Konrad von Belp genannt. In derselben Zeit

übertrugen Rudolf von Ergisingen und sein Sohn Konstantin Güter zu Loch

(bei Seeberg) und Ried. Schliesslich halfen Eberhard von Lotzwilare, Konrad

und sein Bruder von Madelswilare, Dietricus de Langata und Reginge-

rus de Albiurron eine Vergabung von Gütern zu Grisheim (Staufen) und

Tattingen (Müllheim) bezeugen2.

Ein um 1400 angelegter Rodel nennt uns Rechte und Einkünfte der

Propstei Herzogenbuchsee in Heimenhausen, Röthenbach, Önz, in
Seeberg, Grasswil, Bollodingen, in Berken, Rufshausen, Wiedlisbach und

Rumisberg, in Subingen, Oekingen, Horriwil, Willadingen, Osch, Ätig-
kofen und Ried3. Da uns dieser Rodel nicht zur Verfügung steht,
beschränken wir uns aufdie Analyse eines Urbarauszuges von 15574.

1 Sigbist,Herzogenbuchsee, S.23. 2 Vgl. Anm.i, S.98.
3 Schäfer Alfons, Die ältesten Zinsrödel im badischen Generallandesarchiv.

Zeitschr. f. Geschichte des Oberrheins 112,1964, S.351 (Archivsignatur: GLA 14/15).
4 StA Bern, F. "Wangen. Vidimus von Burgermeister und Rat der Stadt Freiburg

im Breisgau aus dem Urbar des Klosters St. Peter im Schwarzwald vom 4Juni 1557.-
Vgl. RQIV2, S.775.
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Fig. io : Propstei Herzogenbuchsee

— Twing und Bann der Propstei Güter ausserhalb von Twing und Bann

Kirchgemeinde Herzogenbuchsee x nur bis 1400 bezeugt
O Kirchensätze • bis 1556 bezeugt

Die Zahl der Schupposen lässt sich freilich nicht ermitteln. Es werden

ausdrücklich 1 % Schupposen zu Baumgarten, eine zu Berken, eine und

eine Hofstatt zu Stadönz und der Jungizehnt dieser Gemeinden genannt.
In Herzogenbuchsee finden wir acht Hofstätten, Wasers, Wilds, Webers,

Lemanns und Rütschels Gut. Ferner werden 3 Schupposen und verschiedene

Güter zu Wiedlisbach, eine in Niederbipp aufgeführt. Die
Zusammenstellung der Zinsleistungen aus der Pfarrei Herzogenbuchsee, aus

Wasseramt und Bipperamt ergibt: 32 Pfund 7 Schilling 1 Pfennig. Um
den Anteil der Zinsgüter in den verschiedenen Gemeinden ermessen zu
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können, geben wir im folgenden den prozentualen Anteil an der Zinslei-

Stung. Zinsleute Zinsleistung in Prozenten

Heimenhausen, Graben-Ber-

ken 6 9

Herzogenbuchsee 24 18

Inkwil 3 1.3

Niederönz 7 12

Oberönz 8 16

Wanzwil 3 2,4
Röthenbach 13 19

Walliswil-Wangen 2 3

Wiedlisbach 8 9

Niederbipp 1 1

Äschi 2 1,2

Bolken 3 2,6

Etziken 4 4

Subingen, Horriwil 4 2

88

Wir sehen aus der Zusammenstellung, dass von 57 Zinsleuten in den

Niedergerichten der Propstei rund 70% der Einkünfte eingingen, aus dem

Wasseramt und Bipperamt je 10% von 13 bzw. 9 Zinsleuten. Die Zinsleistung

aus dem kleinen Dorf Röthenbach übertrifft jene aus Herzogen-
buchsee. Inkwil gehört wohl zur Pfarrei, war aber ein besonderes kyburgi-
sches Niedergericht. Aus der südlichen Kirchgemeinde, Bettenhausen,

Thörigen und den Buchsibergen, gehen gar keine Zinsleistungen ein. In

Seeberg-Grasswil gehört offenbar nur der Kirchensatz, gar kein anderes

Gut der Propstei. Immerhin gilt es zu bedenken, dass unsere Übersicht

einen Spätzustand wiedergibt, dass viele Güter verkauft oder verloren

waren1. Den ursprünglichen Umfang der Vergabung von 1093/1108 können

wir nicht mehr erschliessen.

Die Güter der Propstei Herzogenbuchsee jenseits des Bonisbergs, d.h.

im Langetental, wurden von einem besondern Meierhof in Huttwil ver-
1 Zum Beispiel kaufte das Kapitel Buchsgau am 20.1.1429 Zinsgüter zu Rumis-

berg von der Abtei St. Peter. Urkunde Pfarreiarchiv Fulenbach, StA Solothurn.
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waltet. Mit der Reformation zog Bern den ganzen Besitz, die drei

Kirchensätze, Zehntrechte und Bodenzinsgüter, ein, musste aber nach langen
Prozessen 1557 den Abt von St. Peter mit 5000 Gulden entschädigen1.

Bereits 15 31 Hess Bern ein Urbar der Rechte und Güter anfertigen durch

den Seckelmeister, den Landvogt von Wangen, alt Ammann Bendicht

Müller und andere von Gericht und Gemeinde Herzogenbuchsee2. Bern
berief sich auf die von Grimm von Grünenberg erworbene Kastvogtei
und bezeichnete sich als Oberherrschaft und vollmächtige Landesherrin.

Im Urbar sind neben verschiedenen Urkundenkopien die Abgaben der

Mühlen von Ober- und Niederönz, die Zehntrechte und das dem Pfarrer

gesetzte Pfrundgut enthalten. Der Onzbach (von der obern Onzmatte in
Sempachs Wässerung bis zum Steg von Heimenhausen) ertrug 6 Pfund.

Im Dorf Herzogenbuchsee gab es drei zehntfreie Hofgüter. Bern
anerkannte 1568 die Zehntfreiheit, verlangte aber bei Handänderung den Drittel

eines Jahreszinses als Ehrschatz. Hans Franck entrichtete jährlich 10

Viertel Dinkel von Haus und Hofstatt im hintern Hof (stösst gegen der

Gutenouw an die Strass), von 35 % Jucharten und 13 Maad. Auch die beiden

andern Hofgüter lagen in der Gutenau. Ueli Gerber entrichtete 4

Viertel Dinkel von 13 % Jucharten und 4 Maad, Andres Welti ebensoviel

von 20Jucharten und 7 Maad.

Die übrigen Güter in der Umgebung von Herzogenbuchsee, die wir aus

dem Auszug von 1557 kennengelernt haben, sind hier nicht verzeichnet,

wohl aber die Einkünfte von Huttwil und Umgebung. Hingegen wird die

alte Propstei, nunmehr Pfarrhaus, folgendermassen beschrieben: «Item

und des ersten hus und hof, so vor nacher ein probst allwegen bsässen hat,

so man nempt den hof, da dann allwegen keiserliche fryheit in gsin und

noch ist, von m. g. h. bstättiget. Ouch ghördt zü sölichem huss die Schür

und gartan sampt der Mattan hinden an gartan, ist ungfarlichen sechs gutte
man meder mit sampt dem Bömgarten. »

Der Abschnitt über die Rechte der Propstei zeigt, dass die Tradition der

rheinfeldischen Vergabung in Herzogenbuchsee noch im 16.Jahrhundert

1RQIV2, S. 771-774. Die bezügliche Geldwertangabe bei Sigrist, Herzogenbuchsee,

S.26, ist dahin zu korrigieren ebenso bei Feller, Bern 2, S. 317, und im HBLS.
2 StA Bern, Urbar Wangen Nr. 13. - Vgl. den Pergamentrodel über Freiheiten

des Dorfes Herzogenbuchsee vom 9. Februar 1533 im dortigen Burgerarchiv.

103



lebendig war : « Sindt sôlich fryheitten harkommen durch den grossmech-

tigen wolgeborenen herzogen Bârchtolden von Zähringen, und dys nach

vollgendt artigkel der fryheiten bestetet mit verwilligung der hochgebor-

nen fiirstin fröw angnes, des jetz genanten herzogen eelichen gemacheis,

die do was ein thochter khünig Rudolfs von Arle, von welichem irem vat-
ter sôliche recht und guter von väterlichem erb rechtlich ererbt hat. »

DAS GERICHT BOLLODINGEN-EGERDEN

i. Bollodingen ist eine kleine Gemeinde südlich von Herzogenbuchsee,

westlich von Bettenhausen, in der Nähe der Kastenstrasse. Die Onz ver-
lässt hier ihren Laufnach Osten, fliesst nordwärts als Dorfbach durch

Bollodingen und wendet sich dann gegen Nordwesten Richtung Oberönz.

Zur Gemarkung gehören ein Anteil am Homberg sowie die Weiler

Hegen und Rain am Steinhof.

Wahrscheinlich gehörte Bollodingen zum kyburgischen Gericht Egerden. Der

Übergang von Twing und Bann an Bern ist urkundlich nicht beglaubigt.

Vor 1262 hatte ein Solothurner Bürger, Konrad von Biberist, eine Hube

zu Polatingen an die Abtei St. Urban verkauft1. Mit 30 Mark Silber, die ihr
der Subkustos der Kirche von Basel zur Verfügung stellte, konnte diese

1266 Güter zu Ahorniberg, Bützberg und Bolathingen kaufen, welch letztere

immerhin 1 Pfund 18 Schilling abwarfen2. - Werner von Bollodingen,

Bürger zu Burgdorf, verkaufte dem Kloster 1294 eine Schuppose

,zem Brunnen' um 15 Pfund3. Laut Jahrzeitbuch hatte ferner, wohl um
1260, der Zofinger Chorherr Rudolf von Wile 3 Pfund Zinsleistungen

von Bollodingen an St. Urban vergabt4.

Den Herren vom Stein gehörten im Dorf 1361/1378 eine bis zwei Schup-

posen5. 1378 verkaufte Hensli Hermans von Oberönz ein Mannwerk
Brühlmatte zu Bollodingen an den Burgdorfer Konrad Stampf. Dieser

erwarb ferner 1392 von einem Mitbürger 4% Schupposen ,zem Stein'

(Steinhof)6 und im Januar 1403 vom kyburgischen Dienstmann, Peter-

i QUE I, Nr. 93 3. 2 QUE I, Nr. 984. 3 QUE II, Nr. 69.
4 StA Luzern, Weissbuch St. Urban, Codex 4 a, S. 184.
5F VIII,Nr. 1036, S.389; IX,Nr. 1243, S.606f.
6 FIX, Nr. 1275, S.624. - Burgerarchiv Burgdorf, Urk.v. 12.6.1392.
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mann von Rohrmoos, Mühle, Bläue und eine Matte zu Hegen um 5 5 Pfund.

Schon 1385 hatte Rohrmoos drei Schupposen zu Thörigenund Hermiswil
und drei in der Dorfmarch zu Bollodingen an Michel Sanger vonBurgdorf
verkauft. Es dürfte sich um kyburgisches Lehen handeln1.

2. Hermiswil ist eine kleine Gemeinde im Önztal zwischen Steinhofund

Homberg/Guldisberg. Mit Äschi, Burg, Bolken und Steinhof gehörte es

zur Herrschaft der Edlen vom Stein: wahrscheinlich kyburgisches Lehen:

1378 Hermanswyl. Die eine Hälfte der Herrschaft ging wohl schon zu

Ende des 14.Jahrhunderts, die andere zusammen mit der Herrschaft

Halten-Kriegstetten - 1466 an Solothurn über. Hermiswil wurde erst im

Wynigervertrag von 1665 an Bern abgetreten und zum Gericht Bollodingen in

der Landvogtei Wangen gelegt2. Zusammen mit Bollodingen und Steinhof

gehörte Hermiswil zur Pfarrei Herzogenbuchsee.
Schon 1272 hatte Ritter Ulrich II. vom Stein zwei Schupposen zu

Hermiswil an St. Urban geschenkt und verzichtete 1289 auf Obstgärten und

Wälder am Homberg3. 1290 bedachte er mit einer Schuppose auch das

Kloster St. Peter im Schwarzwald bzw. dessen Propstei zu Herzogenbuchsee4.

Die Abtei Fraubrunnen trat 1352 an Nikiaus und Peter von Rohrmoos

u. a. eine Schuppose zu Hermiswil ab, die Werner der Müller von
Geffelsmühle um 12 Schilling und 3 % Viertel Dinkel bebaute5. Eine

Schuppose zu Hermiswil verkaufte Peter von Rohrmoos 1385 an Michel

Sanger von Burgdorf1.

3. Ochlenberg. Den südlichen Teil der Pfarrei Herzogenbuchsee bildet
die ausgedehnte Berggemeinde Ochlenberg, ein hügeliges Hochplateau,
das im Westen gegen das Önztal, im Norden gegen das Tal der Altachen

steil abbricht und vom Stauffenbachgraben zerfurcht wird. Zur Gemeinde

gehören u. a. die Weiler Stauffenbach, Willershäusern, Wynigshaus, Dup-
pental, Dornegg, Homberg, Spych, Oschwand, Schnerzenbach und

Wäckerschwend.

1 Burgerarchiv Burgdorf, Urk. v. 17.1.1403. - StA Bern, F. Wangen, 25.7.1385.
2JäggiLoras, Ingold Arnold, Solothurnisches Wasseramt, 1966, S. io£, 28,90f.

-SigristHans, 500Jahre solothurn. Wasseramt. Jurablätter 1966, Nr. 7/8, S.ii4ff.-
Schmalz Karl Ludwig, Steinhofund Steinenberg. OJB 9,1966, S. 22-27.

3 QUE I, Nrn. 1073 und 1581.

tJsolGj^, 1961, S.154, Anm.21.
s F Ff/,Nr.653,S.Ö25f.
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Das geschichtliche Schicksal dieses Berglandes wird durch die Quellen

nur wenig beleuchtet. Aufvielen der Höfe sassen wohl freie Bauern. Das

Gebiet von (Gehlenberg ist das einzige im Oberaargau, von dem Bern keinen

eindeutigen Erwerbstitel aufzuweisen scheint. Es muss sich aber um das im 14.

Jahrhundert zusammen mit den Ämtern Wangen, Herzogenbuchsee und Ursenbach

genannte kyburgische Amt Egerden handeln.

Es wird in den Quellen folgendermassen erwähnt :

1356: ,die phlegenschi, dera Johans Egerder phliget und alle die liite, die

darin hôrent':.

1367 : ,die phlegnusse, deraJohans Egerder emphlag'2.

1385 : ,daz ampte ze denEgerden, daz nu zedisenziten Steynerenpfliget'3.

1407: ,daz ampt ze den Egerden, so Steiner ietzwenn inne hatt'4.

1409 : Grenzen des Landgerichtes Murgenthal : ,von der Entzlenflü an die

Wagenden Studen untz an die Schonegg uff, alz der sehne har in
smiltzet und gat iiber sich, alz wit alz Egerders amptgieng, untz fiir
sant Margrethen, und gen Bickingen usshin'5.

Bei der Entzenfluh handelt es sich um die Kette von Hochenzi zum Nie-
derenzi im Napfgebiet. Die Wagende Staude findet sich östlich von Eris-

wil, die Schonegg nördlich von Wasen und Sumiswald als Wasserscheide

zwischen dem Tal des Griesbachs und der Grünen. - Als Nordgrenze des

Landgerichts Ranflüh werden andererseits 1400 die Wagende Staude, der

Glasbach bei Rohrbach und Friesenberg bei Wynigen angegeben6.

Das Amt Egerden würde nach der Marchbeschreibung von 1409 also

nicht nur die Buchsiberge umfassen, sondern weiter südwärts greifen und

aufjeden Fall noch die Orte Oschenbach und Walterswil begreifen.
Sowohl die Egerder als die Steiner sind im 14.Jahrhundert in der Stadt

und Umgebung von Burgdorf bezeugt. Der kyburgische Pfleger, der in
den Urkunden nie handelnd begegnet, ist soviel wie ein Vogt, vor allem

über freie Leute.

'F WIT, Nr.438, S.158. 2FIX,Nr. 116, S.66. 2 p X, Nr.740, S.346Ü

4RQIIT, S.398. 5RQIII, S.412.
6 RQ III, S. 304. - Vgl. zur ganzen Frage: Häusler, Emmental 1, S.93,111-113.

- Nach einem Plan von 1783 über Eriswil, StA Bern, ist der Hof Gruenholz mit der

,waglenden Staud' identisch.
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Mit Wangen, Herzogenbuchsee und Ursenbach ging auch das Amt Egerden

1406 an Bern über, das 1407 die Pfandrechte der Grünenberg ablöste1. Es gehörte

im bernischen Staat zusammen mit Hermiswil (seit 166s), Juchten und Loch in

der Pfarrei Seeberg und dem Hof Oberbützberg in der Einung Bleienbach zum

Gericht Bollodingen in der Landvogtei Wangen.

Grundbesitz von Adel und Klöstern in den Buchsibergen

Die Grafen von Kyburg bezogen laut Urbar um die Mitte des 13.Jahr¬

hunderts von Wäckerschwend ein Malter Dinkel, je sechs Schüfeli und

Hühner, 40 Eier und 18 Schilling, von Howart 1 Pfund an Geld2.

Im Weiler Stauffenbach am gleichnamigen Bach, wo sich der Weg von
Thörigen Richtung Oschwand und Ochlenberg gabelt, stand im Mittelalter

eine Afra-Kapelle, wohl eine Stiftung der Herren vom Stein. Schon

1316 nennt sich Hartmann vom Stein rector ecclesiae de Stoufen3. An
Silvester 1373 bestätigte die Witwe Ritter Ortolfs vom Stein die Vergabung

von zwei Schupposen zu Stauffen ,bi der Kilchen' durch ihren Gatten an

St. Urban. Ruedi von Stauffen bebaute sie um 6 Mütt Dinkel, 1 Mütt
Hafer und 15 Schilling, Hühner und Eier und schuldete als Seelgeräte der

Kirche Herzogenbuchseejährlich 6 Schilling4.

Infolge der Reformation gab Magdalena Sigelmann, Witwe Jakobs

vom Stein, am 30. November 1530 ,das Huß Santt Affra mitt aller siner

Zugehördt, rent und gülte' der Gemeinde Thörigen mit der Verpflichtung,

dort ein Siechenhaus zu bauen. Zwei Höfe ,uffder Egg' und zu Wil-
lershäusern leisteten Zinse dorthin5. Am 1. Mai 1531 verkaufte der Schaffner

der Kapelle im Namen der Herren vom Stein den Hafer- und
Kornzehnten von 4V2 Jucharten im Raüsimoos zu Schmidigen an die Pfarrei

Walterswil6. Noch 1647 erinnerten sich die Bergbauern des Platzes der

Kapelle (.nunmehr aber gantz ruiniert'), wo nicht nur eine Behausung für
den Kaplan, sondern auch eine Mühle gestanden hatten7.

1 RQ III, S.398.
2 F II, Nr. 511, S. 536. - Quellen z. Schweizer Geschichte 15,1899.
3 SW 1825, S.526. 4FIX. Nr.793, S.357f.
5 Henzi Hans, Kirchspiel von Herzogenbuchsee. Bemer Volkszeitung 1966,

12. August. - Dokument im Gemeindearchiv Bettenhausen.

6StABern,F. Wangen, 1.5.1531.
7 StA Bern, Ämterbuch Wangen ES. 191.
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Westlich des Dornegg-Gütsch (Wasserscheide Önztal/Langetental), in
der Nähe der Passstrasse Thörigen-Linden-Leimiswil, hegt der Weiler

Dornegg. Die Witwe Ritter Konrads von Deitingen, Katharina, vergabte
dort 13 48 zwei Schupposen an die Abtei Fraubrunnen, die freilich in ihrem
Urbar von 1380 drei Schupposen bei reduziertem Geldzins aufführt1.

Westlich von Dornegg hegt Duppental, wo St. Urban 1252 eine Schup-

pose von Ritter Heinrich vom Stein und seiner Gattin Judenta erhielt2.

Südlich von Duppental finden sich die Weiler Willershausen! und

Howart. St. Urban kaufte 1327 eine Schuppose zu Willershäusern vom
Burgdorfer Bürger Jakob Sarrassi und erhielt weitere von einer .domina
de Witchin' und Ulrich und Gertrud von Seon3. Durch Kaufund Tausch

erwarben die Zisterzienser 1323/1326 zwei Schupposen zu Howart von
Ritter Conrad von Deitingen und seiner Frau (aus dem Hause Stein oder

Onz) und von Anna, Witwe des Hugo von Durrach, in Solothurn4. Endlich

finden sich eine Schuppose zu Howart und ein Gut zu Willershäusern

(total Ertrag: 5 Mütt Dinkel und 19 Schilling) unter den zahlreichen

Gütern, die der reiche Konrad Egensezzo, Bürger zu Burgdorf und Solo-

thurn, 1287 um 120 Mark Silbers an St. Urban verkaufte5. Vielleicht handelt

es sich um ehemals kyburgisches Gut.

Westlich des Stauffenbachgrabens liegt aufder Höhe bei Oschwand der

Weiler Spyck. Hier treffen sich die Wege von Riedtwil-Oschwand und

Thörigen-Homberg. Die Herren vom Stein besassen hier um 1361/1378

ein Gut, das 10 Viertel Hafer abwarf6. 1333 hatte der Solothurner Petermann

Schriber vom kyburgischen Dienstmann Hartmann von Rohrmoos

4% Schupposen zu Riedtwil und Spych gekauft, die sein Erbe, Arnold
Bumann von Ölten, 1410 an St. Urban verkaufte7. - Östlich von
Oschwand hegt Schnerzenbach, wo die Herren vom Stein eine Schuppose,

der DinghofSt. Blasiens zu Deitingen zinspflichtiges Gut besass. Der Heu-
und Kornzehnt zu Schnerzenbach gehörte vorerst zur St.-Ulrichs-Kapelle

1F VII, Nr. 348, S. 329 ; X, Nr. 204, S. 104.
2 QUE I, Nr. 674.
3 QUE II, Nr. 1371. -StALuzern, Weissbuch St. Urban, Codex 4a, S. 184.
4 QUE II, Nrn. 1186 und 1334.
5 QUE I, Nr. 1526. 6 Vgl. Anm. 5, S. 104.
7 QUE III, Nr. 6, und Weissbuch St. Urban, S. 180. - Über Petermann Schriber

und seine Erben, vgl.JsolG.jo, 1957, S. 186.
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Thörigen und wurde vor der Reformation durch die Propstei Wangen
bezogen.

Nennen wir endlich nochJuchten und Loch, in der Pfarrei Seeberg, die

auch zum bernischen Gericht Bollodingen gehörten: ein Gut zu Loch

zinste 6 Schilling in St. Blasiens Dinghofnach Deitingen, eines von Juchten

gehörte der Propstei Wangen.

Hingegen besass die Propstei Herzogenbuchsee in den Buchsibergen
keine bodenzinspflichtigen Güter, wohl aber die meisten Zehnten.

Fassen wir zusammen, so findet sich in den Buchsibergen Streubesitz der

Propstei Wangen und des Dinghofes Deitingen. Zahlreiche Güter erwarb

hier die Zisterzienserabtei St. Urban. Um ursprünglich kyburgischen Besitz

dürfte es sich bei den Gütern handeln, über die Hartmann von Rohrmoos

und Konrad Egensezzo verfügten. Weitaus den grössten Teil aller

bekannten Güter aber hatten die Herren vom Stein. Dazu gehörten nicht
bloss die Kapelle und das Widum, sowie zwei Schupposen und das Holz zu

Stauffenbach, je eine zu Duppental und Schnerzenbach, sondern auch

Güter zu Spych, Windahusen (Wynigshaus?), Wälder und Obstgärten
aufdem Homberg über dem Önztal.

GERICHT URSENBACH UND HOFGEMEINDEN

Ursenbach

Südlich und im Dorf Ursenbach fliessen aus verschiedenen Gräben des

Oberaargauer Hügellandes der Öschenbach, der Moosbach und der Wal-
terswilbach zusammen, um - vereinigt als Ursenbach - nordwärts bei

Weinstegen in die Langeten zu münden. Im breiten Talgrund liegt das

stattliche Pfarrdorf Ursenbach, im Öschenbachtal die Weiler Hirseren

und Hofen an der wichtigen Durchgangsstrasse über Mühleweg, Hubberg,

Häusernmoos nach Sumiswald. Auf der Wasserscheide gegen die

Buchsiberge liegen die Höfe Richisberg und Lünisberg, während die

Höhe von Schynen Ursenbach gegen das Langetental abschirmt.

In den Traditionsnotizen der Abtei Einsiedeln wird bereits um die Mitte
des I I.Jahrhunderts ein Uolricus de Ursibach im Zusammenhang mit
Vergabungen in Burgund genannt1. Ebenso soll - gemäss dem umstrittenen

'FI,Nr.57, S.291.
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Privileg von 1139 - das Kloster Trub hier begütert gewesen sein1. Das

Frauenkloster Rüegsau, eine Filiale von Trub, veräusserte 1324 die

Seimatte zu Ursenbach an Ritter Thüring von Brandis2.

Im kyburgischen Urbar von etwa 1260 fehlt Ursenbach. Aber seit der

Mitte des I4.jahrhunderts tritt uns doch ein kyburgisches Amt Ursenbach

entgegen, das 1356/1367 - zusammen mit den Ämtern Wangen, Herzo-

genbuchsee und Egerden - an die Grafen von Neuenburg-Nidau verpfän-

det wurde. Mit dem Aussterben dieses Grafenhauses wurde die Pfandschaft

1375 hinfällig, mit Ausnahme dessen, was die Nidauer an die

Grünenberg weitergegeben hatten: Wangen und Herzogenbuchsee. Im
Zusammenhang des Burgdorferkrieges kam es 1384 zum Streit im kyburgischen

Haus selbst, so dass Graf Berchtold seiner Schwägerin Anna und

ihren Söhnen im Frühjahr 13 84 gewaltsam die Rechte über Wangen,
Herzogenbuchsee und Ursenbach entriss. Nach ihrer Versöhnung musste

Gräfin Anna im November 1385 - der wachsenden Schuldenlast wegen -
ihren Anteil an die Grünenberger verpfänden, während Berchtold den

seinen im Oktober 1387 an die Habsburger verkaufte, seine Residenz zu

Wangen aber beibehalten konnte.

Am 28. August 1406gingen die restlichen kyburgischen Ansprüche in den

genannten Orten an Bern über, das am 9. November 1407 um 2000 Goldgulden eine

Hypothek bei den Freiherren von Grünenberg ablöste. Damit wurde die Aarestadt

Inhaberin der hohen und der niedem Gerichte auch zu Ursenbach3. Den Umfang

des kyburgischen Amtes Ursenbach kennen wir freilich nicht. Die
Pfarrei war identisch mit der Gemeinde (in den Grenzen vor 1890), freilich

ohne die Höfe Lünisberg und Richisberg. Das Gericht Ursenbach

im altbernischen Staat umfasste Ursenbach, Walterswil, Lünisberg-
Friesenberg, Oschenbach mit Richisberg.

Weitere Nachrichten vermittelt uns wiederum das Klosterarchiv

St. Urban: so erhielten die Zisterzienser 1260 vom Priester Rudolf von
Wile, Chorherr zu Zofingen, als Jahrzeitstiftung 60 Schilling Zinsen auf
Gütern zu Ursenbach und Huprechtigen (südlich Nottwil, Bezirk
Sursee)4. Ein Gut zu Ursenbach besass 1272 Nikolaus von Berikon in Lan-

1 FI, Nr.14, S.411. 2 F V, Nr.369, S.413.
3 Vgl. die Belege im Kapitel über Wangen, S.86-89.
4 F II, Nr. 498 a, S.523.

112



genthal, dessen Kinder halb St. Urban, halb den Grünenberg eigen
waren1.

Um eine besonders grosse Gütertransaktion handelte es sich 1333,
als Ritter Johann von Aarwangen von Margaretha von Grünenberg,

Witwe des Rudolfvon Rüediswil, um 173 Pfund 6 Schilling Güter zu
Ursenbach erwarb, die Cunrat von Winterseige, Ulrich ze den Eichen,

RudolfZüricher, Niclaus von Richensperg,Johans Bikkinger, Werner ze

den Eichen, RudolfvonJunkton und der Müller von Eschibach bebauten2.

Insgesamt ertrugen sie 3 % Pfund, rund 34 Mütt Getreide, 24 Hühner und

120 Eier. Zu den Gütern gehörte auch die Holzmarch, Rechte in Feld und

Wald. Die Hube zer Eichen vergabte Ritter Johann schon im folgenden
Oktober zu einer Jahrzeitstiftung an St. Urban, und 1341 Hess er die übrigen

5 % Schupposen folgen. Es handelt sich wohl beim ganzen Komplex
um altes Gut der Freiherrn von Grünenberg3.

Eine Schenkung des Freiherrn Dietrich von Rüti an St. Urban 1342

bestätigt, dass gewisse Zehntrechte zu Ursenbach und Urwil (Gemeinde

Leimiswil) zum sanktgallischen Hof von Rohrbach gehörten4. Daraus

lässt sich wohl schliessen, dass auch Ursenbach ursprünglich zur Grosspfarrei

Rohrbach zählte, bevor es - noch vor 1200 - seine eigene Kirche
erhielt5. Als Leutpriester werden 1201 Gerungus, 1275 Heinrich erwähnt,
welch letzterer über 6 Mark Einkünfte verfügte6.

Der Kirchensatz von Ursenbach gehörte mindestens 1353 den Johannitern

von Thunstetten, die ihn 145 5 - des schlechten Ertrags wegen-
unentgeltlich an Hans Heinrich von Banmoos abtraten7. Thunstetten soll ihn

von den Voreltern seiner Frau, den Edlen von Mattstetten, erhalten haben.

Hans Heinrich war mit Adelheid von Buchse verheiratet, die in ihrer
Ahnenreihe Margaretha von Mattstetten, Schwester der Junker Ulrich
und Petermann von Mattstetten, zählte. Überdies waren die Banmoos

und Mattstetten mit den Schweinsberg verschwägert8.

1 QUE I, Nr. 1082. 2F F/, Nr.65, S. 58f.
3 F VI, Nr. 83, S. 76. - QUE III, Nr. 379. 4 QUE III, Nrn.430 und 432.
5 Fi.ATT Karl H., Die oberaargauischen Pfarreien. OJB 5,1962, S. 72-78.
6 FI, Nr. 108, S.498, und F III, Nr. 161, S. 155.
7 F VIII, Nr.82; X, Nr.i04a. - StA Bern, F. Wangen, Urkunden vom 17.3.

und 20.12.1455.
8 Friedli Max, Die Ritter von Mattstetten. Bern 1965.
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Wie aber waren die Mattstetten im 14.Jahrhundert in den Besitz des

Kirchensatzes von Ursenbach gelangt? Entweder handelt es sich dabei um
ein kyburgisches Lehen, oder dann gehörte er ursprünglich zur Herrschaft

Friesenberg, als deren InhaberJohann von Mattstetten schon 13 44 genannt
wird1.

Öschetibach

Oschenbach ist eine nach dem gleichnamigen Bach benannte
Hofgemeinde an der Strasse Ursenbach-Mühleweg-Häusemmoos-Sumiswald.
Obwohl es 6,5 km von der Kirche Rohrbach entfernt liegt - weiter als

Ursenbach und Walterswil -, war es doch bis 1884 dorthin kirchgenössig.
Anlässlich der Vergabung von Rohrbach und Umgebung an die Abtei

St. Gallen wird in der Urkunde von 841/872 (wohl um 855) als westliche

Grenze der .Eschibach' genannt. Besitz in dieser Gemarkung erwähnt

1139 das Privileg für Trub2.

Der reiche Burgdorfer Bürger Konrad Egensezzo verkaufte 1287 der

Abtei St. Urban gewaltigen Streubesitz im Oberaargau, u. a. auch Güter

zu Eschibach mit einer Zinsleistung von 1 Mütt Dinkel und 6 Schilling.
Der Müller von Eschibach wird 1333 urkundlich erwähnt3.

Wohl aus der Erbschaft der Fries von Friesenberg bezog Ende des

14.Jahrhunderts Walter von Erlach, Herr zuJegenstorfund Hindelbank, 4

Mütt Bodenzins von Zulligen bei Oschenbach4. 1480 verkaufte Hans

Scheidegger von Huttwil die Fischenz im Eschibach und das Bächlein im
Rausimoos an Clewi von Zulligen5.

Vom Zehnt zu Eschibach gingen im 15.Jahrhundert von zwei Pächtern

gesamthaft 2 Schilling in den Kelnhofzu Rohrbach6. Edelknecht Konrad

von Ergöw, der eine der Pächter, verkaufte kurz vor Weihnachten 1466

den Zehnten um 130 Gulden der Stadt Burgdorf zuhanden des niedern

Spitals. Zum Zehntbezirk gehörten die Höfe Richisberg, Hirseren, Lünis-

berg, Hofen, Schmidigen, Bleuen, Ober-Stampach und Zulligen. Laut

1F VII, Nr. 62, S. 56. 2 F I, S. 229, 410Ü
* F III, Nr. 416, S. 428; FT, Nr. 65, S. 58 f.

4FX, Nr.939, S.423.
5 StA Bern, F. Trachselwald, Urkunde vom 1.3.1480.
6 RQIV, S. 379, Zeilen 5 und lof.
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Regionenbuch waren sicher Richisberg, Bleuen, Stampach und Zulligen
nach Rohrbach pfarrgenössig1.

Würgler kommt nach der Betrachtung dieser Zustände zum Schluss:

«Damals wie heute war alles dem Wechsel unterworfen; es wurde neu

zugeteilt und abgetauscht, so dass für die Zugehörigkeit einzelner Siedlungen,

besonders in den Randgebieten, für eine grosse Zeitspanne die Frage

nicht beantwortet werden kann, zu welcher Kirche ihre Bewohner einst

kirchgenössig waren2.»

Jedenfalls gehörte Öschenbach im altbernischen Staat zum Gericht Ursenbach

in der Landvogtei Wangen; über das Schicksal von Twing und Bann

schweigen die Quellen.

In einer Urkunde Thürings von Brandis von 1324 tritt Johann von
Schmidigen, der Ammann, auf3. Fraubrunnen verfügte in Schmidigen
über zwei Schupposen, 1304/1312 von den Herren von Friesenberg
erworben4. Laut Marchbeschreibung von 1421 verlief die Nordostgrenze
des Dinghofgebietes des Frauenklosters Rüegsau von Heiligenland (Lueg)
überJunkholz, Schmidigen, Hubberg, Oberwaltrigen und von dort süd-

westwärts über Schweikhofnach dem Schaufelbühl5.

Walterswil

Walterswil liegt südlich von Ursenbach, westlich von Rohrbachgraben,

eingebettet im oberaargauischen Hügelland, im gleichnamigen Graben.

Laut Kyburger Urbar bezogen die Grafen von dort jährlich 10

Schilling Bodenzins6. Der 1257-1298 erwähnte Hugo von Walterswil

gehörte zu den Dienern der Freiherren von Balm, den Inhabern von Vog-
tei und Meieramt Rohrbach im 13 .Jahrhundert7. Da auch Ritter Heinrich

von Pfaffnau und Werner von Luternau die Balm ihre Herren nennen,

1 Holenweg Otto, Der Oeschenbachzehnt. OJB 1, 1958, S.74-92. - Regionenbuch

von Ryhiner im StA Bern, 1782/84.
2 Würgler Hans, Rohrbach - Gericht und Kirchgemeinde. OJB 8,1965, S. 144fr.
3 F V, Nr. 369, S.413.
4 F X, Nr. 204, S. 105. -AmietJakob Ignaz, Die Regesten des Frauenklosters

Fraubrunnen im Kanton Bern. Chur 1851, Nrn. 74 und 102.
5 Würgler Hans, Heimatkunde von Rüegsau, 19C «, S. 20.
6 Quellen zur Schweizer Geschichte 15,1,2, Base, i899f.-F II, S.536.
7 QUE I, Nr. 826,15 3 6 ; II, Nr. 167.
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könnte auch Hugo von Walterswil dem niedern Adel angehören, was wir
freilich nicht für wahrscheinlich halten. Anlässlich des Todes seiner Frau

Gertrud vergabten Hugo und sein gleichnamiger Sohn 1288 eine Schup-

pose Eigen zu Rohrbach an die Abtei St. Urban1.

Zum KelnhofRohrbach gehörte eine Hube und ein Zehnt zu Walterswil

mit einem Ertrag von 3 Schilling 7 Pfennig2. Wahrscheinlich als Perti-

nenz der Burg Rorberg, die sie seit der habsburgischen Blutrache innehatten,

oder dann als kyburgisches Lehen besassen die Kriech von Aarburg im
14.Jahrhundert Walterswil. 1413 verkaufte Margaretha mit ihren Söhnen,

Nikiaus und Hans Georg Kriech, sechs Schupposen zu Walterswil

um 105 Pfund an Hans Juwo von Kaltenegg, der diese 1429/1432 an

das Niedere Spital von Burgdorf vergabte3.

Aufunbekanntem Wege gelangte Walterswil anfangs des ^.Jahrhun¬
derts in die Hand des in Solothurn zu grosser Bedeutung aufgestiegenen

jurassischen Edelgeschlechtes von Spiegelberg. Henmann von Spiegelberg

und Margaretha von Spins traten 1438 Twing und Bann des Dorfes Walterswil

mit Gericht und Kirchensatz, mit Laienzehnten, Holz, Feld, Wald, mit der

Mühlehofstatt, mit Vogteien, Landgarben, Twinghaber und Twinghühnern an

Bern ab. Sie erhielten dafür Twing und Bann des Hofes Winistorfim Wasseramt

und 100 Gulden Aufgeld4.

Mitte April 1439 verkaufte dann Bern der Deutschordens-Komturei

Sumiswald um 50 Gulden einen Teil der Vogtei zu Walterswil ausserhalb

der neuen Märchen, ferner an Hensli Kaltenegg, Clewi Leuenberger und

Nickli Kübli um den gleichen Betrag den andern Teil innerhalb der

neuen Märchen5. Der obere Teil der Gemeinde, mit den Höfen Gründen,

Wiggisberg und Schmidigen, gehörte fortan ins Gericht Affoltern in der

Landvogtei Trachselwald. Zusammen mit dem sogenannten Emmentalviertel

der Gemeinde Ursenbach, mit Hubberg und Waltrigen, bildeten

sie fortan eine eigene Burgergemeinde Kleinemmental, die selbst Auszüger
stellte, Reisgeld zusammenlegte, Fuhrungen nach Trachselwald leistete,

den Zuchtstier hielt und 1777 eine eigene Schule eröffnete6. Die fünfHöfe
1 QUE I, Nr. 1536. 2RQIV, S.378, Zeile 38f.
3 Urkunden vom 28.7.1413,12.5.1429 und 26.6.1432 im Burgerarchiv Burgdorf.
4 StA Bern, F.Wangen, Urkunde vom 18.10.143 8. -RQIV1, Nr. 153, S. 204 f.
5 RQ IV1, Nr. 153, S. 204f.
6 Käser Hans, Walterswil und Kleinemmental. Sumiswald 1925, S. 5 ff.
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hatten offenbar im Mittelalter dem Frauenkloster Rüegsau gehört und
werden zum Teil schon 1139 m einem Privileg für Trub erwähnt1.

Laut UrbarTrachselwald 1640 ging dieneue Grenze von 1439 vomKabis-

berg über Rossweid, Gründeweid, Neuweid, Ursenbachberg zum obern

Öschenbach. Der untere Teil von Walterswil, die eigentliche Dorfgemeinde,

kam damals zum Gericht Ursenbach in der Landvogtei Wangen2.

Mit dem KaufWalterswils hatte Bern 1438 auch das Lösungsrecht einiger

zum Kirchensatz gehöriger, von Klaus und Hans Georg Kriech versetzter

Güter und Zehnten erworben. - Die kleine Kirche - Caecilia, Gangolf
und Maria geweiht - war wohl eine Tochtergründung von Rohrbach und

wird 1275 bereits genannt3. 1324 erklärte der in Avignon residierende

Papst Johannes XXII. den Johannes von Alterswil, Kleriker der Diözese

Konstanz, für fähig, Pfründen zu erlangen, sofern er die Pfarrei Walterswil

und die ständige Vikarstelle an der Kirche zu Rota aufgibt und die

unrechtmässig bezogenen Einkünfte eines Jahres als Subsidium für die

Bekämpfung der Feinde des Papstes abgibt. Als Entschädigung erhielt

Johann eine Chorherrenpfründe zu Solothurn mit mindestens 14 Mark
Silber Einkünften4.

1407 verkaufte Elsa Gasser von Waltrigen um 20 Pfund an Hans Frauenknecht

von Schmidigen ihre Rechte an dem Widemgut, gelegen in der

Dorfmarch Walterswil. Der Kirche gebühre davon jährlich 5 Schilling
und zwei Viertel Dinkel. 1439 konnten die Kirchmeier auch die andere

Hälfte des Widums von Cuni von Otterbach kaufen. Bern, als Inhaber des

Patronats seit 143 8, verpachtete das Widumgut gegen einenJahreszins von
8 Pfund 15 31 an Hans Christen von Gründen5.

Schon 143 8 hatte die Obrigkeit auch Heu- und Kleinzehnt zu Walterswil,

Schmidigen, Gründen, Wiggisberg und die Vogtei ausserhalb der

Hecken von Walterswil um 105 Gulden an Ueli Meyer von Rot, gesessen

zu Gründen, verkauft, der sie 1450 an die Kirche vergabte6.1494 erhoben

1 Würgler, Rüegsau, Tafel bei S. 17, S.20.-FI, S.4i2f.-Käser, Walterswil, S.6.
2 Käser, S.4.
3 F III, S. 155. - Moser Andres, Die Patrozinien der oberaargauischen Kirchen.

OJB 2, 1959. - Häusler, Emmental 2, S. 322 h
4 QUE III2, Nachträge 86 und 88.
5 StA Bern, F. Wangen, Urkunden vom 13.3.1407, 8.1.1439 und 24.2.1531.
6 StA Bern, F. Wangen, Urkunden vom 15.10.1438 und 27.12.1450.
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die Inhaber der Herrschaft Rohrbach Anspruch aufHeu- undJungzehnt,
wurden aber von Bern abgewiesen1.

DIE HERRSCHAFT ROHRBACH2

Rohrbach Hegt im obern Langetental in einer ansehnlichen Schwemmlandebene,

im Südwesten und Norden von Hügeln umgeben. Die heutige

Dorfgemeinde bildete früher mit der Hofgemeinde Rohrbachgraben eine

politische Einheit. Letztere, südlich von Rohrbach gelegen, hiess das Gan-

zenbergviertel. Dazu kam noch das Auswilviertel, heute eine selbständige

Gemeinde.

Die Urpfarrei

Bereits 795 wird die dem fränkischen Nationalheiligen Martin geweihte
Kirche Rohrbach urkundlich erwähnt3. Königlicher Einfluss bei ihrer

Stiftung ist nicht ausgeschlossen4. Heute werden von Rohrbach aus noch die

Dörfer Auswil, Rohrbachgraben, Kleindietwil und Leimiswil betreut, bis

1884 auch Öschenbach5.

Der Zehnt von Leimiswil hatte bis 886 zur Martinskirche Herzogen-
buchsee gehört und wurde damals an Rohrbach abgetauscht6, während

Rütschelen bis ins iö.Jahrhundert nach Herzogenbuchsee pfarrgenössig
blieb und dann zu Lotzwil kam. Zehntverhältnisse und allgemeine Lage
lassen uns vermuten, dass die 1275 genannten Kirchen von Ursenbach und

Walterswil Tochtergründungen von Rohrbach sind. Das Zehntgebiet

von Öschenbach in der Pfarrei Rohrbach umfasste nämlich nicht nur die

Höfe Schmidigen, Bleuen, Ober-Stampach und Zulligen, sondern auch

1 StA Bern, F. Wangen, Urkunde vom 4.6.1494.
2 Geiser Karl, Rohrbach - eine Herrschaft der Abtei St. Gallen im Oberaargau.

Neujahrsblatt Lit. Ges. Bern N. F. 3,1925. - Kasser Fritz, Rohrbach in altbernischer
Zeit. SP 1933, Nrn.24-34. - Würgler Hans, Rohrbach und das Kloster St. Gallen.

OJB 5, 1962. - Würgler Hans, Rohrbach - Gericht und Kirchgemeinde. OJB 8,

1965. 3 F I, S. 216.

4KläuiPaul, Ausgewählte Schriften. MAGZ 43, Heft 1,1965, S.6f., 15.
5 Kasser, Aarwangen, 19532, S. 52, nennt irrtümlich auch Reisiswil, das kirchlich

zu Melchnau gehörte (vgl. Regionenbuch 1782/84 und Ämterbuch Wangen Q,
S. 208 f., 1691, und unten S. 127 und 168.

*F/,S.239f.
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Richisberg, Hirseren, Lünisberg und Hofen1. 1342 wird neben einem

Zehnt zu Zimmertülen bei Urwil auch ein solcher zu Ursenbach

erwähnt2. Damit grenzte die Pfarrei Rohrbach an diejenigen von Wynigen,
Seeberg und Herzogenbuchsee. Seeberg war wahrscheinlich eine

Tochtergründung Herzogenbuchsees, noch vor 1070. - Sindjedoch Ursenbach

und Walterswil nicht mit Billigung von Rohrbach gestiftet worden, so

dürften sie durch Übergriff der Zähringer-Kyburger von Wynigen her

gegründet worden sein, denn Ursenbach gehörte sicher, Walterswil
wahrscheinlich zur kyburgischen Grundherrschaft.

Ums Jahr 860 haben die Adalgozinger bei der Vergabung von Rohrbach

an die Abtei St. Gallen das Gebiet von Huttwil abgetrennt und sich

vorbehalten. Damit wurde auch in Huttwil ein Kirchenbau nötig,
vielleicht in Abhängigkeit von Rohrbach. Jedenfalls gehörte noch im
Spätmittelalter der Zehnt von Niederhuttwil nach Rohrbach3. Zur
Grundherrschaft Rohrbach zählten bis 1504 auch die Gemeinden im Süden Hutt-
wils : Eriswil und Wyssachen samt Kirchensatz.

Die Grundherrschaft der Abtei St. Gallen

Robert Kappeler hat in Gefolgschaft von Marcel Beck in
überzeugender Weise die Geschicke eines karolingischen, in Herzogenbuchsee

ansässigen Geschlechtes der Adalgoze rekonstruiert4. Als 795 Heribold

im Atrium der Martinskirche Rohrbach, Gott und sein Seelenheil bedenkend,

jener Kirche und ihrem custos Adalgoz all sein Gut zu Madiswil

in Prekarie schenkte, war Rohrbach noch nicht Besitztum der Abtei
St. Gallen5. Erst rund sechzigJahre später gehörte die Kirche ausdrücklich

jener Abtei; die Vergabungsurkunde hat sich nicht erhalten. - Hingegen

übertrugen um 816 die Brüder Perchtger, Adalgoz und Ottini ihren Besitz

1 Vgl. S. ii4f.-DieKirche von Ursenbach wird indirekt schon 1201 erwähnt. Vgl.
S.113.

2 F VI, Nr. 709, S.686ff. 2 RQJD1, S.379, Zeile 12.
4 Kappeler Robert, Die Adalgoze als oberaargauische Donatoren der Abtei

St. Gallen. Referat vom 2.6.1962 in Wangen. Vervielfältigung. - Vgl. Würgler,
Rohrbach, 1962, passim. - Beck Marcel, Ducatus ultraioranus et pagus argaugensis.
Bulletin de l'institut national genevois 58,1955, p. 37-42.

5 Dies wurde von der bisherigen Forschung angenommen. Die Urkunde von 795
kam aber - nach Kappeler - erst mit dem Erwerb Rohrbachs im 9.Jahrhundert ins
Klosterarchiv St. Gallen. -F I, S. 216.
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zu Rohrbach, Dietwil und eine Hube zu Leimiswil zur Ausstattung ihres in
den Konvent eintretenden Bruders Keralo an St. Gallen1. Vierzig Jahre

später aber, als es darum ging, Keralo in St. Gallen die Würde eines Propstes

zu verschaffen, «bedurfte es vermutlich eines kräftigen Nachstupfes

der Familie»: «Eine einzige Grenzlinie schlägt zwei Drittel eines Besitztums

von ungewöhnlichen Ausmassen der klösterlichen Rohrbacher

March zu, ein Drittel der herrschaftlichen Huttwiler March.» D.h.

Perchtger schenkte alles Gut nördlich dieser Linie, vor allem in der

Sossauermarch und in Auswil, der Abtei St. Gallen und behielt seiner Familie

Huttwil und Umgebung vor. In der Urkunde werden Rohrbach und

Huttwil, Gondiswil, Sossau und Auswil und die Bäche Langeten, Roth

und Eschibach genannt2.

«Die Grösse des sanktgallischen Klosterbesitzes in Rohrbach und Umgebung

zur Zeit des höchsten Standes ist unbekannt. Immerhin war die

Domäne so gross, dass die Abtei Rohrbach zum Sitz der Verwaltung
erhob, zum Herrenhof.» Möglicherweise versuchte man hier sogar, ein

Zweigkloster zu gründen, denn laut dem ältesten Bücherverzeichnis

St. Gallens wurden in der zweiten Hälfte des 9.Jahrhunderts zweimal

Bücher nach Rohrbach ausgeliehen ; 886 soll sogar der Propst in Rohrbach

gewohnt haben3.

Der Propst stand in der Klosterhierarchie nach Abt und Dekan an dritter
Stelle. Im Hochmittelalter wird ein besonderer Propst für Aargau und

Burgund genannt, der auch über Rohrbach die Oberaufsicht führte.
Örtlicher Verwalter des Klosterbesitzes und des Herrschaftshofes war der

Meier, der Zinsen und Zehnten einzog und als Richter in kleinern Fällen

amtete.

Ihm unterstellt war der Keller, der den Meier in den wirtschaftlichen

Belangen entlastete. Kelnhof kann den ganzen Klosterbesitz bedeuten

oder bloss den vom Keller selbst bebauten Bauernhof.

«Das Nebeneinander von Kelnhof und Meierhof scheint in Rohrbach

aus den Quellen ziemlich deutlich hervor : da das Meieramt schon ziemlich

früh feudalisiert wurde und sich damit verselbständigte, suchte das Kloster

mit dem straffer festgelegten Kelleramt den Rest des Besitzes zu sichern4. »

1 F J, S.225. 2FZ, S.229f. 3 Wübgler, Rohrbach, 1962, S. 87f.
4 Würglee, Rohrbach, 1962, S.87 (nach Kappeler).
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Erst im 13. und 14.Jahrhundert haben wir wieder Kunde von St. Gallens

Besitz im obern Langetental. Die Abtei hatte alle Mühe, ihre Rechte vor
dem Zugriff des Adels zu schützen. So beklagte sich die Abtei 1272 bei

Papst Gregor X. über Übergriffe von Graf Hartmann von Froburg,
H.von Büttikon, Dietrich von Rüti und Bertold von Eptingen1. - 1313

verfügte der Abt, dass die zu dem HofRohrbach gehörenden Güter, die

noch nicht Erblehen seien und von welchen weder Zins und Ehrschatz

noch Todfall entrichtet werde und die keinem Vogt oder Meier
unterstünden, nur durch den Klosterpropst im Aargau übertragen werden könnten2.

Selbst auf dieses Amt aber legte zeitweise der Adel seine Hand, jedenfalls

wird im 14.Jahrhundert Rudolfvon Grünenberg als Propst genannt3.

Nicht nur die einzelnen Gotteshausgüter befanden sich damals als

Erblehen in der Hand des Adels oder von Bauern, sondern auch Vogtei und

Meieramt gehörten erblich den Freiherren von Balm, die damit über eine

geschlossene Gerichtsherrschaft verfügten, stand doch dem Vogt die hohe

und mittlere Gerichtsbarkeit, dem Meier die niedere mit Twing und Bann

zu. Es hatte im 14. und 15.Jahrhundert den Anschein, als ob Rohrbach eine

ganz selbständige Adelsherrschaft sei und gar keine Rechte St. Gallens

bestünden. Einzig der Keller war der Abtei treu ergeben, zog die geringen
Erblehenzinse ein und bebaute den Kelnhof.

Vogtei und Meieramt

1234 und 1236 wird in den Urkunden ein Walter von Rohrbach

genannt. Er führt weder einen besondern Titel noch ein Siegel, aber zusammen

mit Heinrich von Langenstein und den Freiherren von Balm ist er

Herr über das DorfBusswil bei Melchnau. Nach Plüss wäre der Langen-
steiner mit Heinrich von Grünenberg identisch. Für diesen und seinen

Bruder Markwart zeugt Walter von Rohrbach 12364.

Eine nicht genau datierbare Eintragung im Codex traditionum mona-
sterii Sancti Galli5 hält fest, dass «Waltherus miles de Rohrbach in Burgun-

1 Wartmann, UB St. Gallen III, Nr. 995, S. 193.
2 FIV, Nr. 522, S. 546.
3 Wartmann, UB St. Gallen III, S. 814. - Geiser, Rohrbach ,S. 17.
4 QUE I, Nrn. 3 59 und 377. - Plüss August, Die Freiherren von Grünenberg in

Kleinburgund. Diss.phil. Bern. AHVB16,1900, S.46.
5 Nach F III, S. 766: um 1262.-Nach Geiser, Rohrbach, S. 17: um 1272.
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dia» mit Willen seines Herrn, des Propstes Mangold, mit einer Hube im
Glasbach bei Rohrbach, die er kraft Lehensrecht besass, eine Seelenmesse

u.a. für seinen Vater Algoz gestiftet hatte. Walter war demnach

ritterlichen Standes und offenbar Lehensträger sanktgallischen Gutes, das zum
MeierhofRohrbach gehört. Ist er wohl als Sohn eines Algoz Nachkomme

jenes reichen oberaargauischen Geschlechtes der Adalgoze, denen St. Gallen

im 9.Jahrhundert die Vergabung der Rohrbacher Güter verdankte,

oder handelt es sich bloss um eine immerhin bedeutsame Namensreminiszenz?1

Eine imJanuar 1269 aufBurg Altbüron ausgestellte Urkunde2 des

Freiherrn Rudolfvon Balm beweist, dass insbesondere diese Familie, nicht die

Grünenberger, Hauptlehensträger des Klosters St. Gallen in Rohrbach

war. Mindestens befanden sich damals der wichtige Zehnt von Rohrbach

und vier Schupposen in ihrer Hand. Wahrscheinlich übten die Balm Vog-
tei und Meieramt aus.

Nach dem Königsmord von 1308, der die Balm ins Verhängnis stürzte,

übernahm offenbar Freiherr Dietrich von Rüti, Gemahl der Anna von
Balm und damit Schwager des Mörders, die Stellung in Rohrbach und zog
sich damit auch die habsburgische Rache zu. Das Kloster St. Gallen wehrte

sich vergeblich mit einer Erklärung vom I9juni 1313 : Abt Heinrich ur-
kundet, dass er die zum Hof Rohrbach gehörigen Besitzungen niemandem

übertragen könne, da sie zur Propstei seines Gotteshauses im Aargau

gehörten3. Es seien Erblehen, zu deutsch «erbe» genannt, die Zinsen,
Ehrschatz und Todfall ablieferten, oder «hereditates» - «geläste», die keinen

Vogt und Meier hätten. Am Tag zu Willisau erpressten die Habsburger

von denjungen Kyburger Grafen das Versprechen, Werner von Kien und

Dietrich von Rüti nicht zu helfen, noch sie vor der Rache schützen zu wollen4.

Ohne rechtliche Handhabe spielten sie Rohrbach dem Ritter Ulrich

von Signau zu, und der österreichische Pfleger von Aargau, Ritter Heinrich

von Griessenberg, quittierte diesem Ende Dezember 1313 für 100

Mark Silber, «so er mir solte und schuldig waz um Rorbach und daz gut,

1 Ein Adalgoz war 893/896 Grafim Zürichgau. Vgl. QUE I, Nr. 20. -UB St. Gallen

II, Nr.702. - I20l/t255 wird ein Adelgoz/Algotus miles als Ministerialer der
Bechburger bezeugt. Vgl. QUE I, Nrn. 208 und 751.

2 QUE I, Nr.ro22. 2 FIV, Nr.522, S.546. 4FIF,Nr.533,S.558f.
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so dar zo horte». Der Keller zu Rohrbach, Werner Ringli, musste die

Transaktion bezeugen helfen1.

Am 5.Juni 1314 anerkannte endlich der Abt von St. Gallen die

vollendete Tatsache: er verlieh an die Brüder Ulrich und Heinrich von Sig—

nau, Ritter, und ihre Erben: das Meieramt und die Vogtei zu Rohrbach

und was dazu gehört und alle Lehen, die dem Gotteshaus ledig geworden
seien von Dietrich von Rüti durch das von dem Kaiser und dem König
von Rom und König Johann von Böhmen gegen ihn ergangene Urteil,
(«reht und och gerihte, du lehen alle sament»), die Dietrich hatte oder

weiter ausgab2.

Seinen Anteil an der Burg Trachselwald hatte Dietrich schon am

1. April 1313 an Konrad von Sumiswald veräussert, um ihn vor habsburgi-
schemZugriffzu schützen3. Der Misserfolg bei Morgarten, die fehlgeschlagene

Belagerung von Solothurn und schliesslich der unerwartete Tod des

dynamischen Herzogs Leopold 1326 milderten den habsburgischen Druck
in unsern Landen. Jedenfalls konnte auch Dietrich von Rüti, mindestens

seit 1328, wieder über seine angestammten Rechte und Güter verfügen,
vielleicht nur über seine Erblehen, nicht aber über Vogtei und Meieramt.

Mit Urkunde vom 18. April 1328 schenkte er dem Kloster St. Urban zu

seinem Seelenheil ein Eigengut zu Hermandingen, ferner als Erblehengüter

der Abtei St. Gallen fünf Schupposen zu Rohrbach und vier Güter in
der Umgebung (Steinried, Brüggen, Liemberg und Glasbach) sowie die

Zehnten zu Betzlisberg und Ganzenberg. Er hatte davonjährlich 23 Schilling

4 Denar Erblehenzins zu entrichten gehabt, bezog aber selbst von den

Bauern rund 54 Mütt Getreide, 4 Pfund 10 Schilling, 3 Schweine, Hühner
und Eier. St. Gallen erklärte sich mit dem Handel einverstanden, und der

Keller des Gotteshauses zu Rohrbach, der « gewalt het uszenemende und ze

lihende», nahm die Übertragung an St. Urban vor. AufLebzeit empfing
Dietrich kurz darauf das Haus St. Urbans in Zofingen «dem man sprichet

von der Balme». Und Ende Juli des gleichen Jahres versprach die

Zisterzienserabtei, die Jahrzeit von Frau Anna sei. «von der Balme», Dietrichs

Ehefrau, und seines Sohnes Johannes sei. von den Einkünften der obern

und untern Mühle zu Pfaffnau zu begehen4.

1FIV, Nr. 547, S. 571. 2FIZ, Nr. 576, S. 598. 3 Häusler, Emmental 1, S.23.
4 QUE II, Nrn. 1420f., 1432,1462,1508.
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Mit dem Einverständnis der Abtei St. Gallen bedachte 1342 Dietrich

von Rüti, der sich mit Guta von Bonstetten vermählt hatte, neuerdings
St. Urban mit weitern Erblehengütern: «zwen zehenden, die gelegen sint

einer ze Ursibach und der ander ze Urwile, dien man sprichet zü der

Zimertùllen» und ein Malter Korn vom Zehnt zu Rohrbach. Er handelte

mit Hand des Kellers Heinrich von Rohrbach an Stelle des sanktgallischen

Propstes im Aargau, nach Recht und Gewohnheit des Hofes zu Rohrbach1.

Aus der Zugehörigkeit der Zehnten von Ursenbach und Urwil
(Gemeinde Leimiswil) zum Hof Rohrbach kann man unschwer auf die

ehemalige Ausdehnung der Urpfarrei Rohrbach schliessen.

Die habsburgische Übertragung von Vogtei und Meieramt Rohrbach

an den Freiherren von Signau 1314 wurde offenbar doch nicht zugunsten
Dietrichs von Rüti rückgängig gemacht. Jedenfalls versprachen am

23. August 1329 Freiherr und Ritter Ulrich von Signau mit seinen vier
Söhnen in Langenthal ihrem «Oheim» Dietrich von Rüti, ihn nicht zu

bekümmern «an der midi ze Rorbach», noch an anderem Gut «weder mit
andern mulinen in dem twing ze Rorbach ze machenne noch die lute ze

betwingenne anderswa hin ze malende noch holtz ze höwenne in ünsern

hölzern zü der selben miili noch an wasser würen, teichen, Stegen,

wegen»2. ZehnJahre später erwarb Ulrich von Signau von Dietrich von
Rüti Twing und Bann und dessen Güter zu Trachselwald. Die Signau

verfügten im 14.Jahrhundert über bedeutende internationale Beziehungen
und standen in rätselhafter Lehensabhängigkeit vom Bischof von
Lausanne3.

Es sei hier noch aufvereinzelte weitere Nachrichten über Rohrbach

hingewiesen : 1246 erscheint Leutpriester Walter als Zeuge im Kloster St. Gallen.

1267 wird Konrad von Laufen als Leutpriester und Martin als Vize-

leutpriester von Rohrbach erwähnt4. Der Leutpriester wies 1275 von
seinen Kirchen Rohrbach, Madiswil und Lindenfeld 50 Pfund Einkünfte aus

und zahlte davon Kreuzzugszehnt5. Jakob, der Sigrist von Rohrbach, ist

1F VI, Nr. 709, S.686fF., und Nr. 713, S.öcjof.
2 F V, Nr.676, S.707f. 3 Häusler, Emmental 1, S.23.
4 Geiser, Rohrbach, S. 17. - F II, Nr. 638, S.701.
5 F III, S. 155. - Die Herrschaft Laufen bei Neuhausen am Rheinfall wurde

zwischen 1270 und 1290 von den Freiherren vonTengen aufgekauft. Clara vonThengen
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1326 Zeuge in einer Urkunde des Thüring von Brandis. 1328 heisst der

Kirchherr Heinrich. Bei seinen grossen Vergabungen an oberaargauische

Kirchen vergisst Ritter Heinrich von Eriswil 1316 auch Rohrbach nicht1.

1276 verzichtete Utecha, Witwe Ritter Johanns von Halten, auf alle

Güter zu «Rorebach» zugunsten Ritter Jakobs von Büetigen2. - Eine
Urkunde von 1288 bezeugt Eigenbesitz des Hugo von Walterswil, der

Freiherrn Ulrich von Balm seinen Herrn nennt, in Rohrbach; als Bebauer

einen Konrad molendinator (Müller!). An Rohrbacher Bauern werden

1328 die Colmer, Grüner, Wisse, Ganzenberg, Hetzel, an der Matten,
Bannwart, Ramsberg, Suter, von Fliickigen erwähnt3.

Kurz vor 1370 hatten die Freiherren von Signau Dorf und Amt Rohrbach

den Grafen von Kyburg um 700 Gulden verpfänden müssen. Von
einer Einwilligung St. Gallens ist nirgends die Rede. Aber die Kyburger
konnten Rohrbach nicht halten, sondern verkauften am 2.Februar 1371,

mit Erlaubnis der Signau, an Ritter Berchtold von Grünenberg : Dorfund

Amt Rohrbach mit Leuten und Gut, kleinen und grossen Gerichten,

Twing und Bann usw.4.

Durch das Aussterben der Grimm von Grünenberg mit Johann III. fiel

1429 die Herrschaft Rohrbach an dessenjüngste Tochter, Magdalena,
vermählt mit Hermann von Eptingen. Gegen den Willen seiner Gattin fügte
Hermann im alten Zürichkrieg den Bernern Schaden zu und wurde mit
Konfiskation der Herrschaft Rohrbach bestraft. Erst durch Vertrag vom
23.November 1449 konnte Magdalena ihr Burgrecht in Bern erneuern
und erhielt Rohrbach zurück. Freilich sollten die Leute von Rohrbach der

Stadt Bern dienen wie während der Annexion (Teil- und Reispflicht?).
Bern erhielt ferner das Vorkaufsrecht5.

aber war die Gattin Rudolfs II. von Balm, des Inhabers von Vogtei und Meieramt
Rohrbach. Vgl. Meyer Walter, Geschichtliches über Kleindietwil IV, OJB10,1967,
S.9if.

1 F V, Nrn.495 und 586; IV, Nr.638, S.65iff.
2 Fehllesung Röthenbach in F III, Nr. 193, S. 186.
3 F III, Nr. 458, S.449f. ; F V, Nr. 586, S.621.
4 FIX, Nrn. 464 und 497.
5Plüss, Grünenberg, S. 156 f., 183 f. -RQ III, Nr. 102 e, S.28off.
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Johann III. Grimm von Grünenberg

1384-1429

Magdalena 1430-1449, tot 1468

°° Hermann von Eutingen, 1439-1479

Herr zu Blochmont. Landvogt zu

Mümpelgard, Landvogt in den

österreichischen Vorlanden

Agnes 1407-1447
°° Hans Egbrecht von Mülinen

t U69
Herr zu Kastelen, Rauchenstein,

Auenstein und Wildenstein

Barbara

°° Hans Rudolf von Luternau

t I5"/I5I5
Herr zu Liebegg, Dagmersellen,

Egolzwil, Kastelen, Rauchenstein,

Villenachern und Brittnau. Burger
zu Zofingen und Bern. 1473

Mitglied des Grossen Rates.

Am 11. Dezember 1504 verkauften Hans Rudolfvon Luternau und seine

Gemahlin Barbara, geb. von Mülinen, Vogtei und Meieramt Rohrbach um 4200

Gulden an Bern. Inbegriffen waren hohe und niedere Gerichte, Stock und Galgen

zu Rohrbach und Eriswil, Zinsen und Zehnten, Eigenleute und je 110 Mütt
Dinkel und Hafer von der Vogtei Herzogenbuchsee1.

Der Kelnhofzu Rohrbach

Am 12. März 1414 verkaufte die Abtei St. Gallen um 500 Gulden an

Hans von Falkenstein die Kelnhöfe zu Rohrbach und Kölliken mit allen

ihren Einkünften, unter Vorbehalt des Lösungsrechtes. Thomas von
Falkenstein veräusserte 1455 den KelnhofRohrbach um 650 Gulden an

Hermann von Eptingen, der damit alle nutzbaren Rechte in seiner Hand

vereinigte.

1458 gab die Abtei St. Gallen für 1030 Gulden alle ihre Rechte an den

Kelnhöfen von Kölliken und Rohrbach an die Stadt Bern. Mit der Hälfte
der Summe wurden die Rechte des Thomas von Falkenstein und Her-

1RQIV1, Nr. 166d, S. 381. -Häusler, Emmental 1, S.48ff.
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mann von Eptingen abgelöst. Damit hatte Bern wohl die Einkünfte des

Kelnhofs Rohrbach erworben, nicht aber diesen selbst, den Herrenhof.

Diesen verkaufte Hans Rudolf von Luternau im Januar 1507 um 340

Gulden dem Bauern Heinz von Flückigen1.

Gericht und Kirchgemeinde, Güter und Einkünfte2

Zu Herrschaft oder Amt Rohrbach gehörten die Dorfgemeinde, die

Hofgemeinde Rohrbachgraben (Ganzenbergviertel), das Auswilviertel
ohne Ärbolligen, überdies bis 1505 Eriswil und Wyssachen. Kleindietwil
ist schon im Laufe des Mittelalters der Herrschaft Rohrbach entfremdet

worden. Im Gericht Rohrbach lag - laut einem bernischen Entscheid von
1542 - auch das im Mittelalter nach Grossdietwil, seit der Reformation
nach Melchnau pfarrgenössige Reisiswil3.

Laut Verzeichnissen von 1414 und 14554 gingen imKelnhof zu Rohrbach

jährlich rund 14 Pfund an Geld von mindestens 13 Huben, 43 Schup-

posen und 5 Gütern ein. Dieser Betrag mutet gering an; es gilt aber zu
bedenken, dass die Zinsleistungen Jahrhunderte früher bestimmt worden

waren und - einmal fixiert - einer starken Geldentwertung unterlagen.

Von 106 Abgaben des Verzeichnisses von 1414 entfallen 67 aufdas

Gebiet der Herrschaft Rohrbach. An Gütern ausserhalb des Twings werden

aufgeführt: ein Gut zu Balzenwil, die Zinsleistung von 1 Schilling aus

Roggliswil, 2 % Schilling von drei Schupposen in Busswil, von Fribach

und Fiechtenje 6 Denar, je eine Schuppose zu Leimiswil und Urwil zuje 6

Denar, 4 Schilling von Schmidigen, 3 Schilling 7 Denar aus Walterswil.

Dazu kommen die Zehnten von Richisberg, Hueb, Leimiswil, Öschen-

bach und Eriswil-Wyssachen. All diese Einkünfte bezog seit 1458 Bern.

Zur Pfarrei Rohrbach gehörten - laut Regionenbuch von 1783 - auch

Dörfer und Höfe ausserhalb des Gerichts: Kleindietwil (burgdorfisches
Gericht Lotzwil), Leimiswil (Gericht Madiswil, Landvogtei Aarwangen),

Arbolligen (Gericht Gondiswil, Landvogtei Aarwangen), Oschen-

bach, Richisberg, Stampach, Zulligen usw. (Gericht Ursenbach), d.h.

'RQIF'.Nr. 166 bund emit Bemerkungen, S.375-381.
2 Würgler Hans, Rohrbach - Gericht und Kirchgemeinde, OJB 8,1965, S. 131-

147-
3 Würgler, Rohrbach, 1965, S.i42f. - Vgl. oben S.118. 4RQIK', S.378f.
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die Pfarrsprengel von Ursenbach und Walterswil waren Enklaven der

Grosspfarrei Rohrbach1.

Der Kirchensatz zu Rohrbach stand seit 1345 (bis zur Reformation) dem

Johanniterhaus Thunstetten zu. Dieses besass neben der Haushofstatt des

Priesters, der Spycher- und Riedmatte ein grosses Widumgut in Sossau (53

Jucharten und 14 Mannwerk), bebaut von zwei Erblehenbauern. Ferner

bezog es den halben Mueskornzehnt im Gericht (ohne Reisiswil und

Hermandingen), Werch- und Jungzehnt und Gartenhühner von den Höfen

Ober- und Niederauswil, Kaltenegg und Flückigen, mit Berns Willen
auch den Zehnten von Kleindietwil2.

Nachdem die Stadt Bern 1504 die Herrschaft Rohrbach erworben und

am 27.Juni 1505 (mit Ausnahme von Eriswil-Wyssachen) zur Landvogtei

Wangen geschlagen hatte, wurden die Einkünfte in den Zinsrodel von 1485

eingetragen, den man 1529 neu anlegte. 1531 sind dann die einzelnen

Grundstücke im neuen,Urbar des huß und schloß ze Wangen' verzeichnet

worden3 : jede Haushaltung im Gericht schuldet einen Viertel Twing-
hafer, ein Huhn und einen Tagwan proJahr. Bern bestätigt den Ammann
und setzt Wein- und Brotschauer. Jeder Bäcker und Wirt entrichtet jährlich

5 Schilling; die Fischenz gilt 6 Pfund. An gewerblichen Betrieben

werden Mühle, Säge (eine auch im Wyl), Walke und Schmiede erwähnt.

Statt der Naturalien entrichten die Bauern sogenannte Schulterpfennige.

Im Gericht Rohrbach zählte man zur Reformationszeit 44 Haushaltungen,

in Eriswil-Wyssachen 29. Zur Herrschaft gehörten 1504 noch 30

Leibeigene.

Bern bezog also seit 1458 die Einkünfte des Kelnhofes, seit 1504 aus

Vogtei und Meieramt: gesamthaft rund 33 Pfund an Geld, 25 Mütt Dinkel,

10 Mütt Korn, 56 Mütt Zinshafer und 18 Mütt Twinghafer, 480 Eier

und 104 Hühner (29 von Eriswil). Vom Grosszehnt zu Rohrbach (mit
schwankendem Ertrag) gingen 51/2 Mütt an die Abtei St. Urban.

1 Würgler, Rohrbach, 1965, S. 145 f.
2 Vgl. S. i82f. - Urbar Aarwangen Nr.23, StA Bern. - Häusler, Emmental 2,

S.316E
3 Rodel 1485 F. Wangen. - Rodel 1529 bei den Statutarrechten. Urbar Wangen

Nr. 17. StA Bern.
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^ /Qricht Rolodingen.

Abbildung 5 «Plan der Grichts-March zwischen denen Ehrenden Gerillten Ursenbach und Bolodingin» mit den Höfen Liinisberg und Richisberg und einem
Chuzen (Wachtfeuer), von J.J.Brenner, 1761. StA Bern, AA IV,Wangen 11. KKK 413. Aufnahme Cliché Henzi, Bern.



Abbildung 6

Huttwil vor dem Brand von 1834. Aquatinta von S. Weibel, 1825.

Abbildung 7
Huttwil 1841 (Lithographie).



Eriswill Wyssachen

Eriswil und Wyssachen liegen an der Nordabdachung von Bärhegen-
knubel-Fritzenfluh-Ahorni. Bei Schwarzenbach (Huttwil) mündet die

Wyssachen in den Rotbach. Oberhalb Eriswil entspringt die Langeten.
Der Dorfkern von Wyssachen liegt rund 700 m, derjenige von Eriswil 750

m hoch. Geschieden werden beide durch eine nur wenig höhere, stark
gerodete Wasserscheide.

Eriswil und Wyssachen bilden zusammen eine Kirchgemeinde. Die
Kirche wird erst 1275 erwähnt. Patronat und Grundherrschaft gehörten
der Abtei St. Gallen und wurden vom Hof zu Rohrbach aus verwaltet1.

Das Kyburger Urbar verzeichnet als Einkünfte 20 Malter Hafer und je
15 Viertel Dinkel und Hafer vom Zehnten zu Eriswil2.

Die im Gefolge der Grafen von Kyburg seit 1256 bezeugten Dienstleute

von Eriswil wohnten schwerlich einmal auf einer dortigen Burg3. Von
Grundbesitz im Dorfist keine Rede. Sie sind wohl als tüchtige Landleute,

seit 1266 Burger von Burgdorf4, an den kyburgischen Hof gezogen, wo
erst Heinrich (1294-1344) zur Ritterwürde und zum Amt eines Schultheis-

sen aufstieg5. Von seinen Schwestern war Hemma mit Thomas von
Scharnachthal, Gisela mit Ritter Albert von Winterberg verheiratet6. Zusammen

mit seinem Vetter, Ritter Werner, gest. vor 1320, hatte er Anteil am
Lehen des Zehnten von Zuzwil, daneben hatte er einigen Grundbesitz

und Eigenleute in Wynigen7. Sein Sohn Rudolf gab 1364 der Abtei Selz

zwei Schupposen zu Bütikofen, Erblehen, zurück8. Dem geistlichen Stand

gehörten Ludwig, Priester zu Burgdorf, Werner, Pfarrer zu Spiez

(1560/1363), zu Burgdorf (1375/1378) und zu Thun (1382) an, ferner

1 Häusler, Emmental 1, S. 45-50. - Rubi Christian, Die Kirchgemeinde Eriswil.
Alpenkornkalender 15, 1939, S. 79-85. - Zur Kirche und deren Übergang an Bern

vgl. Häusler, Emmental 2, S.3iof.
2 F II, Nr. 511, S. 537.
3 Es ist in der frühern Literatur allzuoft von einer blossen Herkunfstbezeichnung

einer Person aufein Ministerialengeschlecht und von da aufeine ihm gehörende Burg
geschlossen worden. -FIT, Nr. 399, S.417.

4 F II, Nr.606, S. 653. 5 F III, S.590; ÜS.448; VI, S.75Ö.
6 FIV, Nrn.208 und 235.
7 FIV, Nr. 603, S. 673 ; V, Nr. 201, S. 251 f. ; Nr. 702, S. 743.
8 F VIII, Nm. 1396 und 1397.
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Nikiaus, 1390 Konventbruder, 1393 Abt zu Trub1. Ein Ulrich von Eris-

wil, 1265 bis 1311 als Bürger zu Zofmgen bezeugt, stammte wohl aus der

Gegend von Knutwil2.

St. Urban hatte schon vor 1224 von einem seiner Konventualen eine

Schuppose zu Eriswil erhalten, während Konrad von Eriswil eine zu Uffi-
kon schenkte3. 1287 verkaufte der reiche Burgdorfer und Solothurner

Bürger Konrad Egensezzo der Abtei umfangreiche Güter im Oberaargau,
darunter auch solche zu Eriswil und ,Wisagun* mit einem Ertrag von 11

Mütt und 1 Malter Dinkel und 4 Pfund 6 Denar an Geld4. Die Zinse wurden

zum Pitanzamt gelegt, das 1363 von Ueli im Kirchhof zu Eriswil 5

Schilling, von Gütern zu Eriswil und Rekenhüsern 8 Schilling 4 Denar und

1 Mütt Dinkel bezog5.

Ritter Matthias von Sumiswald stiftete 1304 eine Jahrzeit zu Fraubrunnen

mit einem Gut zu Eriswil (Ertrag 9 Schilling und 2 Viertel Dinkel), der

Trüber Konventuale Heinrich von Sinsheim 1346 eine Jahrzeit zu Rüeg-
sau mit einem Gut zu Schweinbrunnen im Kirchspiel Eriswil (Ertrag 2%
Pfund und 1 Viertel Roggen)6.

Grundherrschaft und niederes Gericht zu Eriswil teilten das Schicksal

der Herrschaft Rohrbach. Vogtei und Meieramt über die sanktgallischen

Güter hatten ursprünglich die Freiherren von Balm, dann ihr Verwandter,
Dietrich von Rüti, ausgeübt. Im Zuge der habsburgischen Blutrache

kamen sie an die Freiherren von Signau, an die Kyburger und schliesslich

um 1370/71 an die Grünenberg. Der Rat von Bern sprach Ritter Johann

Grimm von Grünenberg 1421 das hohe Gericht zu Eriswil ab und legte es zum

Landgericht Ranflüh7.1458 erwarb Bern die mit dem Kelnhofvon Rohrbach

verbundenen Zinse und Gülten, schliesslich 1504 auch Twing und Bann. Eriswil
wurde der Landvogtei Trachselwald angeschlossen, obwohl es geographisch und

historisch zum Oberaargau gehörte*.

1 Häusler, Emmental i, S.45. 2 QUE 7, 968; 77,134, 572, 573, 591.
3 F 77, S. 54 und 58. 4 F III, Nr. 446, S. 428.
5 F VIII, Nr. 1294, S.495 ; IX, Nr. 1116, S. 538f.
6 FIV, Nr. 152; VII, Nr. 186, S. 184f.
7 RQIV, Nr. 144 a, S.91.

8Häusler, Emmental 1, S. 50; ferner2, S. 153,269fr.
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STADT, HOFGEMEINDE UND MEIERHÖFE HÜTTWIL

Huttwil ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt im Vorland nördlich
des Napfs. Es liegt längs dem Oberlauf der Langeten. Das Tal des

Rotbaches vermittelt den Verkehr über Häusernmoos nach Sumiswald, das

Lutherntal führt in die Gegend von Willisau. Das Städtchen selbst liegt
rund 650 m hoch und ist rings von Hügeln umgeben : von Fiechtenberg
und Huttwilberg im Norden, während das Gelände im Süden sanft Richtung

Fritzenfluh und Ahorni ansteigt.

Fig. 13 : Huttwil vor dem Brand von 1834. Rekonstruktionsplan von Samuel Her¬

mann, 1963.

b) Gasthof Mohren d) Gasthof Krone 1) Schulhaus u) Rat- und Kaufhaus

w) Gasthof Sonne 5)Wachthaus ö)Waschhaus 11) Pfarrscheune
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Huttivilare wird bereits um die Mitte des 9.Jahrhunderts erwähnt : bei

ihrer beträchtlichen Vergabung von Land um Rohrbach herum an die

Abtei St. Gallen behielt sich die Familie der Adalgoze die Gegend von
Huttwil als Eigen vor: .excepta tertia parte propiore Huttivilare, quam
mihi procreationique mee segregavi'1. Dieses Eigengut erscheint im
ii./i2.Jahrhundert im Besitz der Grafen von Rheinfelden und ihrer zäh-

ringischen Erben einerseits, der Grafen von Fenis-Neuenburg andererseits:

Mangold derJüngere von Fenis vergabte um die Mitte des 12.

Jahrhunderts seinen Huttwilerbesitz der Abtei St.Johannsen bei Erlach2, während

Agnes von Rheinfelden und ihr Gatte, Berchtold II. von Zähringen,
Kirchensatz und einiges Land, wohl schon 1093, der Abtei St. Peter im
Schwarzwald schenkten. Kurz darauf wurden diese letzten Güter aber

dem Kloster entrissen und vom Herzog einem Grafen Diepold übertragen,

wie Berchtold 1109 bei der Rückgabe reumütig bekannte3.

Die Stadt

Die übrigen zähringischen Rechte, insbesondere die Gerichtsbarkeit,

vererbten sich 1218 an die Grafen von Kyburg. Die letzten Altkyburger,
oder möglicherweise Rudolfvon Habsburg in der Zeit des Grafenkrieges,

gründeten um 1250/1270 in der Gemarkung südlich der Langeten die

Stadt Huttwil. Die 1280/1294 am kyburgischen Hofzu Burgdorfals Zeugen

auftretenden Schultheissen, Conrad und Ludwig von Oberburg, setzen

die Existenz der Stadt voraus4, obwohl diese ausdrücklich erst 1313 als

solche genannt wird5.

Plüss hat, gemäss der klassischen Rechtslehre, Huttwil den Charakter

einer Stadt absprechen wollen, vor allem weil das Städtchen keine Hand-

1 F I, Nr. 51, S. 229 f.
2 F I, Nr. 82, S.477f.; II, Nr. 21, S.31
3 FI, Nrn. 147/148, S.3Ö2f.,Nam licet invitus, ob hanc tarnen necessitatem, militis

sui devictus precibus, quendam vicum Uttenwilare vocatum, ad supradictum perti-
nentem locum [Buhse], cuidam comiti nomine Diepoldo fecit beneficiarium.' -
Vgl. Heyck Eduard, Geschichte der Herzoge von Zähringen, 1891, S.2i7f.
- Reimann Martha, Über zwei Zähringer Urkunden, ASG NF 11, 1910, S.18.

- Plüss August, Huttwil bis zum Übergang an Bern im Jahre 1408. NBT15, 1908,

S.168-172.
4 F III, Nr. 302, S. 286 ; Nr. 590 S. 5 82.
5 FIV, Nr. 531 f., S. 556.

132



feste erhielt1. Dem Baue nach war Huttwil sicher eine Stadt, laut der Chronica

deBerno 1340 ,murisetfossatomunita'2; 1404 wird es mit Mauer und

Graben verkauft3. Der Titel eines Schultheissen kann zwar auch in einem

offenen Flecken vorkommen, wie das Beispiel von Herzogenbuchsee

zeigt, ist aber doch meist Titel für ein Stadtoberhaupt. Ob der Schultheiss

von der Herrschaft bestellt oder von der Bürgerschaft gewählt wurde,

besagt nichts über den Stadtcharakter an sich, sondern ist eine Frage der

Macht der Bürgerschaft. Huttwil hatte im 13.Jahrhundert einen

Schultheissen, während grosse umliegende Dörfer erst im 1 J.Jahrhundert einen

Ammann aufweisen.

Für den Stadtcharakter spricht besonders die Tatsache, dass Huttwil -
wohl im 14.Jahrhundert - vom Landesherrn nicht nur das Recht zum Bezug

des Ungelts (Weinsteuer), sondern auch des Zolls erhielt4. Dass

Märkte erst 1467 erwähnt werden5, heisst nicht, dass sie erst in bernischer

Zeit entstanden. Sicher war Huttwil eine Landstadt einfachster Struktur,

wo die Landwirtschaft dominierte. Neben der eigentlichen Stadt- oder

Herdgemeinde bestand als eigene Korporation die Hofgemeinde6. Als

Grossgrundbesitzer hatten die Meierhöfe von St.Johannsen und St. Peter

eine beherrschende Stellung. Dies mag mit bewirkt haben, dass die Stadt

als solche wenig in Erscheinung trat. Da im Mittelalter aber alles Recht

Gewohnheitsrecht war, konnten kleine Städte durchaus auch ohne Handfeste

nach Stadtrecht leben.

Die Herrschaftsrechte

Mit den oberaargauischen Zentren Wangen und Herzogenbuchsee

wurde 1313 auch Huttwil von den Kyburgern dem Hause Habsburg
aufgegeben und neu als Lehen empfangen7. Im Unterschied zu jenen Orten

griff aber Habsburg stärker in das Schicksal von Huttwil ein, das, seiner

Grafschaft Willisau benachbart, einen Schlüssel zu Emmental und

Oberaargau darstellte. Der Brudermord im Hause Kyburg von 1322, in der

Folge die Anlehnung des Grafen Eberhard an Bern, mochten die Habsbur-

1 Plüss, Huttwil, S. 173-185. 2 F VI, Nr. 536, S. 523.
3 RQ III, S. 310-Häuslee, Emmental, 1, S.34f.
4 StA Bern, unt. Spruchb. D, fol. 261. -Vgl.PLÜss, Huttwü, S. 184 f.

5RQI, S.197. 6 Häusler, Emmental 2, S. 164f. 7 Vgl. S. 68f.
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ger bewegen, Huttwil 1323 um 50 Mark Silber SchuldenJohann Grimm

von Grünenberg zu verpfänden1. 1326 wurde auch dessen Bruder Arnold
in die Pfandschaft aufgenommen und angewiesen, 20 Mark in Huttwil
(wohl an den Befestigungen) zu verbauen. Huttwil sollte den Herzogen

von Österreich offenes Haus sein2.1331 war Heinrich von Luternau, Bürger

zu Zofingen, ,unserre stette phleger ze Hutwil', während sein Bruder
Rudolf das Amt eines Schultheissen von Willisau bekleidete3.

In der Folge verbesserte sich das Verhältnis zwischen Habsburg und

Kyburg wieder: Eberhard erhielt die Verfügungsgewalt über Huttwil
zurück und sass 1335 als Landgraf von Burgund ,ze Hutwilein unser graf-
schaft an offenner Strasse' zu Gericht, als Johann von Aarwangen seiner

Frau ein Leibgeding aussetzte. Unter den Zeugen sind vorwiegend
luzernische und aargauische Ministerialen (aus der Grafschaft Willisau!), Konrad,

Rudolfund Ulrich Klotter, die sich auch von Soppensee nennen (im

späten 14.Jahrhundert Vögte zu Erlinsburg!) und Heinrich Geil von
Huttwil4. Geil war schon 13 31 Altschultheiss von Huttwil5. Er war offenbar

ein reicher Mann, kauften doch die Kyburger von ihm das Gut
Schwarzenbach in der Pfarrei Huttwil (Ertrag von 10 Vierteln Getreide, 1

Schwein zu 10 Schilling und 3 Pfund) und das sanktgallische Erblehen des

Wyssachenzehnts (16 Schilling Erbzins an den Hofvon Rohrbach). Beides

verkauften sie 1349 um 150 Pfund und 300 Pfund an Freiherrn Thüring
von Brandis6. Berchtold Geil seinerseits verfügte 1360 über zwei Schup-

posen zu Studen ob Madiswil. Sein Sohn Ulrich war 1378 Gerber zu
Solothurn7.

Eine weitere angesehene Familie finden wir in den Schnell: Heinrich
erscheint 1336 als Zeuge, wohl sein gleichnamiger Sohn 1366/1375 als

Schultheiss und 1363/1385 als Träger von St.-Urban-Besitz8.

Der Frontwechsel GrafEberhards nach 13 31 hatte für Huttwil schwere

Folgen: zogen die Berner im Gümmenenkrieg gegen die Burgen Äschi

1 F V, Nr.285, S. 329 2 F V, Nrn.461/462, S. 503.
3 QUE II, Nr. 1606. - In F VI, Nr. 1 falsch datiert.
4 F VI, Nr. 200, S. 191 f. 5 QUE II, Nr. 1606.
6 F VII, Nrn.452/453, S.437f.
7 F VIII, Nr. 82, S. 30; IX, Nr. 1260, S.615.
8 F VI, Nr.221, S.316; VIII, Nr.1673, S.663; Nr.1294, S.495; IX, Nr.926,

S.427f.; Nr. 1116, S. 538.
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und Halten und den festen Kirchhofvon Buchse, so eroberten sie nach der

Schlacht bei Laupen, im April 1340, Huttwil und steckten es in Brand1. Im

Juni 1378 mussten die Kyburger Huttwil, die Feste, mit Leuten und Gut
und allen Zugehörden innen und aussen, mit Twing und Bann, kleinen

und grossen Gerichten an Johann Grimm von Grünenberg verpfänden.
Dieser zahlte ihnen 200 Gulden bar und verpflichtete sich, 200 Gulden in
Huttwil zu verbauen2. Offenbar waren die Schäden aus dem Laupenkrieg
noch nicht behoben.

Wohl aufBetreiben Berns kaufte am 7. November 1404 Burkhard von
Sumiswald Huttwil mit voller Herrschaft, mit Stock und Galgen, Ungelt,
Zöllen, Fällen, Wildbännen, Fischenzen und Federspiel von den Grünenberg3.

Am 8.Juli 1408 veräusserte er Bern nebst der Herrschaft Trachselwald,

dem Landgericht Ranflüh auch Huttwil4. Endlich erwarb die Aarestadt 1414 noch

das Lösungsrecht der Grünenberg um 300 Gulden. Huttwil wurde mit hohem und

niederem Gericht zur Landvogtei Trachselwaldgeschlagen5.

Huttwil als regionales Zentrum

1270 sassen die Freiherren von Grünenberg in einem Streitfall über

Güter zu Huttwil in Madiswil zu Gericht. 1302 verhandelten in der Stadt

die Freiherren von Wädenswil, Hasenburg, Schweinsberg, Signau und

Riiti über das Schicksal von Willisau6. Andererseits wirkte ein Ulrich von
Huttwil 1305 bei einer Verurkundung auf der Neuhasenburg als Zeuge
mit.Johann von Huttwil trug bis 1333 von Rudolfvon Aarburg einen Teil
der Burg Triengen zu Lehen7.

Ritter Walter von Büttikon schenkte 1275 dem Frauenkloster Ebersekken

den Wald Esche zwischen Huttwil und Ängelprächtigen (Ufhausen),
woraufseine Nachkommen 1295 endgültig verzichteten8.

1 Vgl. Anm.2, S. 59.-Moser Franz, Der Laupenkrieg, 1939, S. 104und 135.
2 FIX, Nr. 1250, S. 610.
3 RQ III, S.310. - Plüss, Huttwil, S.196. - StA Bern, F. Trachselwald,

7.11.1404.
4 RQ III, S. 309 f. - Plüss, S. 197. - Häusler, Emmental, 1, S. 30 und 34. - StA

Bern, F. Trachselwald, 8.7.1408.
5 RQ III, S. 314. - StA Bern, F. Trachselwald, 21.1.1414.
5 F II, Nr. 687, S. 742 ; IV, Nrn. 82,91 f.
7 QUE II, Nr. 393 ; III, Nr. 24. 3 QUE I, Nr. 1173 ; II, Nr. 112.
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Jakob vonNyfwile (Nyffel?),der 1326eineSchupposezuRütschelenan
St. Urban vergabte, wird als Leibeigener Ritter Peters von Hünenberg
bezeichnet1. St. Urban erhielt ferner 13 31 vom Huttwiler Burger Heinrich

Schnell 5 Schilling Zins von einem Gut .Volretscha, gelegen ze

Uwelntal' (Oberthal südlich Huttwil vergabt2.

Die Beziehungen Huttwils gingen aber nicht nur Richtung Luzernbiet :

offenbar war hier auch das solothurnische Edelgeschlecht von Durrach

begütert ; Hugo verkaufte 1336 um 102 Pfund zwei Schupposen anJohannes

Pfister von Huttwil. Möglicherweise waren es dieselben, die Hensli

Pfister 1366 an Ulrich Stumper von Willisau verkaufte:,gelegen vor der

stat ze Hutwile'3.

Der Kirchensatz von Huttwil gehörte seit dem frühen 12.Jahrhundert
der Abtei St. Peter im Schwarzwald. Kirche und Leutpriester werden 1275

im Zehntrodel des Bistums Konstanz erwähnt. Das Patrozinium der Kirche

ist unbekannt. Der Pfarrer von Huttwil bekleidete 1353, 1374 und

1379 die Würde eines Dekans des Kapitels Wynau/Langenthal4.

Die Meierhöfe der Abteien St. Peter im Schwarzwald

und St.Johannsen zu Erlach

Aufdie Entstehung der beiden Meierhöfe im 12.Jahrhundert haben wir
eingangs schon hingewiesen. So gilt es, hier noch einen Überblick über die

zugehörigen Güter zu gewinnen.

Diejenigen St. Peters sind verzeichnet in zwei Rodeln von 1510 und

1529, im Herzogenbuchsee-Urbar von 1531 und einem von der Stadt

Freiburg im Breisgau vidimierten Urbarauszug von St.Peter von 15575.

Der Besitz von St.Johannsen ist festgehalten in zwei Rodeln von 1510 und

15146. Nach der Reformation wurden beide Komplexe gemeinsam von
einem bernischen Schaffner verwaltet, der meist mit dem Schultheissen

von Huttwil identisch war. Von dieser gemeinsamen Verwaltung hat sich

1 F V, Nrn.483, 522 f. 2 QUE II, Nr. 1606.
2 F VI, Nr. 221, S.316; VIII, Nr. 1673, S.663.
4 F III, Nr. 161; VIII, Nr. 82; IX, Nr. 861 ; X, Nr. 104 a. - Vgl. Häusler, Emmental,

2, S.3i2f.
5 Urbarien Trachselwald Nrn. II1 und II4.-Urbarien Wangen Nr. 13.-Urkunde

F.Wangen 4.6.1557.
6 Urbarien Trachselwald Nrn. II2 und II3.
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ein Urbarkonzept mit Urkundenauszügen von 1532 und ein ausführlicher

Urbar von 1588 erhalten1.

Auffällig ist vor allem, dass die Bodenzinse sehr niedrig angesetzt sind;
dies spricht für ihr hohes Alter. Total trugen die Güter von St. Peter bloss 3

Pfund 12 % Schilling ein, der Meierhof an der Strasse nach Nyffel 9-10
Denar. An Gütern ausserhalb Huttwil werden das Zockengut zu Gondis-

wil, Haus und Hofzu Melchnau unter der Feste, ein Hofzu Reisiswil und

zwei grössere Güter zu Urwil südlich von Leimiswil genannt. In Huttwil
selbst sind es zirka 3 5 Zinsleute mit 65 Positionen. In der Nähe des Städtchens

sind folgende Grundstücke aufgeführt : Matte hinter der Stadt, wo
der Mühlebach durchgeht; Baumgarten am Stadtgraben bei der niedern

Brücke, Gredels Hofstatt am Viehmarkt an der Burgdorfstrasse, Baumgarten

,auf ' dem Stadtgraben, Baumgarten beim Weiherlein am Müli-
wuhr. Grössere Komplexe sind das niedere Gut auf dem Stalden zu Nyffel,

Bläuers Gut und der Oberhof zu Fiechten, zwei Höfe zu Niederhutt-

wil, das Gut zu Schwarzenbach, Minders und Marfartz Gut im Oberdorf.
Gesondert aufgeführt werden fünf Hofstätten und Baumgärten, 28 Juch-

arten Ackerland und zahlreiche Wiesen.

St. Peter bezog auch alle Zehnten in Hof- und Herdgemeinde: von den

je zwei Höfen zu Ober- und Niedergummen, an der Hub (halb nach Eris-

wil, halb nach Schwarzenbach), von Schweinbrunnen, Eybach,
Schwarzenbach, den beiden Höfen zu Fiechten, ferner von Nyffel, Unteräbnit,

Elmegg, Nyfifenegg und Tschäppel. Die Herdgemeinde allein lieferte 58

Viertel Dinkel, 57 an Hafer und 6 an Roggen ab, was ein Total von rund

150 Dinkel, 135 an Hafer und 23 an Roggen ergibt. Der besonders ausge-
marchte Kirchenzehnt fiel an die Kirchmeier zum Kirchenunterhalt, der

Heuzehnt der ganzen Gemeinde an den Pfarrer, der zudem 42 Pfund und

78 Mütt Getreide vom Kornzehnt erhielt.

Der Meier des Hofes der Abtei St.Johannsen bezog seinerseits rund 2

Pfund 11 Schilling von Gütern zu Huttwil. Er selbst entrichtete vom
Meierhof (zwischen Wilhelm Walspurgers Haus und der Kirche) 1 Schilling.

An auswärtigen Gütern sind zu nennen zwei zu Wyssbach, zwei

Höfe und drei Schupposen zu Madiswil, die total 12 Schilling und 6 Hüh-

1 Urbarien Trachselwald Nr. 116 und 115.
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ner zinsten. Dazu kommt eine halbe Schuppose im Oberdorf zu Ursenbach

und das mittlere Gut zu Urwil. Im ganzen bezog der Meier 35 Hühner

von denje zwei Höfen von Nyffel, an der Hub, Schwarzenbach, Fiech-

ten, Niederhuttwil und Meibach, von je einem Gut zu Gummen und

Schweinbrunnen. Offenbar war St.Johannsen in der Hofgemeinde stärker

begütert als St. Peter. Die höchsten Zinse gingen ein von den beiden Höfen

zu Niederhuttwil, vom obern Hof zu Fiechten und von der Brunnmatt

am Stalden. - Die Bauern von Nyffel durften in der Heiteren und Chrysen

heuen, alle Huttwiler in des Gotteshauses Wäldern vom Mennweg bis

Butzen Holz hauen.

2. HERRSCHAFTEN DES OBERAARGAUISCHEN ADELS,
NACHMALS BERNISCH MIT HOHEM UND NIEDEREM

GERICHT

DIE HERRSCHAFT AARWANGEN1

Zentrum der Herrschaft Aarwangen ist das gleichnamige Dorf, zirka

zehn Kilometer unter Wangen am rechten Aareufer gelegen. Der
Gemeindebann zieht sich als annäherndes Rechteck (etwa 5 km lang, 1-2 km

breit) dem Aareufer entlang und wird längs durchzogen von einem

Moränenzug von 470 bis 500 m. Aufdem westlichen Teil der Anhöhe liegen die

alten Weiler Haldimoos und Bleuerain; der östliche heisst Muniberg.
Quer zum Moränenzug erstreckt sich eine Senke von der Hard bei

Langenthal von 460 m bis ans Aareufer auf410 m Höhe. Daran reihen sich die

Häuser des Dorfes an der Strasse, die von Langenthal zur Aarebrücke von
Aarwangen führt. Der Dorfkern liegt dort, wo sich diese Strasse mit der

Höhenstrasse Haldimoos-Bleuerain-Muniberg kreuzt. In der letztern

sehen wir den Rest einer alten Verbindung, die sich im Buchwald aufgabelt

Richtung Oberwynau (alter Kirchweg) und Richtung Höchi-Gsteig-
Murgenthal.

1 Kasser Paul, Die Herren von Aarwangen. NBT 13, 1908, S.39-100.-Kasser
Paul, Geschichte des Amtes und des Schlosses Aarwangen. i9532.-Kurz Gottlieb,
Der Übergang der Herrschaft Aarwangen an Bern 1432. OJB 8, 1965, S. 59-95.
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Weitere Siedlungen im Gemeindebann sind Mumenthal aufder Ebene

südlich des Munibergs an der Strasse nach Kaltenherberge-Roggwil, und

Meiniswil, zwei Kilometer westlich des Dorfes, an der Strasse nach Stad-

önz. Vom Schürhofnördlich der Aare wird noch die Rede sein.

Im südwestlichen Gemeindegebiet finden sich verschiedene hallstatt-

zeitliche Grabhügel, ein Erdwerk unbestimmter Zeitstellung im Spichig-
wald an der alten Höhenstrasse1. Aufdem Muniberg und bei Mumenthal
fanden sich nach Jahn im letzten Jahrhundert Münzen von Alexander

Severus bis Valerian und Mauerwerk von sechs Fuss Mächtigkeit, woraus

er auf eine röm. munitio schloss.

Die mittelalterliche Geschichte Aarwangens steht unter zwei Dominanten

: Kirchlich gehörte das Dorfbis 1579 zur alten Eigenkirche der Grafen

von Bechburg in Wynau. Politisch unterstand es dem Geschlecht der

Edlen von Aarwangen.

Die Herren von Aarwangen

Das Nobilaire Militaire Suisse weiss von den «Freiherren» Nikiaus und

Rudolfvon Aarwangen, deren einer 1165 am Zürcher Turnier dabei war.
Ein Nachkomme, Walter, sei 1216 Ritter und des Rats von Bern gewesen
und habe die Söhne Walter und Berchtold gehabt3.

Urkundlich fassbar wird das Geschlecht erst kurz nach 1200 in einer

Vergabung Burkhards und seiner Tochter Ita an St. Urban. Diese Vergabung

des Waldes Rockenbühl führte offenbar später zu Streitigkeiten. Ritter

Berchtold von Aarwangen verzichtete nach erfolgtem Schiedsspruch

1251 darauf und bat «seinen Herrn», Graf Hartmann von Kyburg, - in

Ermangelung eines eigenen Siegels - zu siegeln4.

Schon von Mülinen - ihm folgten Kasser und Türler - nahm auf
Grund der Wappenähnlichkeit (nur in der Farbe verschieden) eine

Verwandtschaft mit den Herren von Sumiswald an. Türler vermutet in den

Edlen von Aarwangen und Sumiswald Vasallen oder gar Bastarde des

1 Tschumi, Fundstatistik, S. 171-175.
2 Jahn Albert, Der Kanton Bern...antiquarisch-topographisch beschrieben...

1850, S.453f.
2 Kasser, 1908, S. 100.
4 F II, Nr. 45, S. 51 ff., besonders 55 f. ; II, Nr. 309, S. 334F
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letzten Freiherrn, Lütold von Sumiswald, gest. 1240/1245, eines Guttäters

des Deutschritterordens. Die Namen Burkhard und Johann kommen in
beiden Geschlechtern vor1.

Mehr Gewicht erhält aber die Tatsache, dass die Aarwangen 1274/1276

verschiedene Güter und Rechte im Emmental und im Entlebuch an die

Kommende Sumiswald, die Klöster Trub und St. Urban veräusserten.

Nebst drei Schupposen befanden sich darunter der Burgbühl bei Sumiswald,

die Mühle zu Grünen, verschiedene Alpen in der Nähe von Trub
und der Kirchensatz zu Langnau2.

Ob es sich um altes Erbgut des Geschlechtes oder allenfalls Heiratsgut
handelt, ist nicht zu ermitteln.Jedenfalls muss man damit rechnen, dass die

Familie wohl von auswärts im Lauf des Mittelalters nach Aarwangen
verpflanzt wurde zur Wacht am Fluss. In der urkundlich bekannten Zeit standen

die Aarwangen im Dienst der Kyburger und später insbesondere der

Habsburger. Der Name Berchtold lässt aufeine Reverenz gegenüber den

Zähringern schliessen.

Das Alter der Burg Aarwangen am Aareufer ist schwierig festzustellen.

Kasser weist auf die besondere Funktion als Brückenkopfhin und datiert

vorsichtig ins 13.Jahrhundert, allenfalls sogar erst in den Anfang des

14.Jahrhunderts3. Jedenfalls ist die Burg vom Dorfisoliert und wohl doch

ohne Brücke undenkbar. Brücken sind aber noch im 13.Jahrhundert selten

- die berühmte Rheinbrücke zu Basel wird erst 1225 gebaut. So gehen

wir wohl nicht fehl, wenn wir den Brückenbau zu Aarwangen erst in die

Zeit um 1300 datieren (erw. 1313)4; auch die grosse Burganlage dürfte

nicht viel älter sein. Ob sich aufdem Muniberg eine ältere Burg der doch

schon um 1212 bezeugten Herren Aarwangens erhob, bleibe dahingestellt.
Als das Geschlecht sich hier ansiedelte, muss das Dorf offenbar schon zur

bechburgischen Kirche Wynau gehört haben. Bechburgischer Besitz in

Aarwangen ist nicht nachweisbar; die Ministerialen besassen offenbar ihre

Herrschaft zu vollem Eigen oder als Lehen der Kyburger.

1 Mülinen Wolfgang Friedrich, Beiträge zur Heimatkunde des Kantons Bern,
Heft 5,1890, S. 2 f. -Türler Heinrich, Das Schloss Trachselwald. NBT1931.

2 F III, Nrn. 78,104 und 182 f. -Kasser, 1908, S.44ff.
3KASSER, 1908, S.40f.-Kasser, 1953, S.214fr.

FIV,Nr.5!7, S.542f.
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Fig. 14: Schloss Aarwangen mit zugehörigen Gebäuden und Aarebrücke. Plan von
D.Wyss, 1775. Verkleinert auf etwa 1 : 430. StA Bern, AA IV, Aarwangen I.

KKK 61.

Die Familie erlangte erst in der zweiten Hälfte des 13 .Jahrhunderts grössere

Bedeutung, in Ritter Walter und seinem Sohn, Ritter Johann von
Aarwangen. An kyburgischen Vasallentagen von 1241 und 1248 ist sie

noch nicht vertreten.
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Über die Güter Walters von Aarwangen sind wir nicht eingehend
informiert. Nur in den Klosterarchiven haben sich seine Vergabungs- und
Verkaufsurkunden erhalten. Es handelt sich einmal um die schon erwähnten

Emmentaler Güter. Ein Komplex von Gütern unbekannter Herkunft -
wohl in früherer Generation durch Heirat erworben- bei Büren zum Hof,
Berchtoldshof, Ätingen und Grafenried wurde 1267/1282 ans Kloster

Fraubrunnen veräussert1.

1320 - es ist die letzte Urkunde, die ihn nennt - veräussert Walter

zusammen mit seinem Sohn Johann um 47 Pfund verschiedene Wälder an

das Haus Thunstetten: den südlichen Teil der Oberhard am Weg nach

Bützberg und das Holz «in dem Schafweg», das an die Flur von Aarwangen,

die Allmende von Langenthal und « das Gereute» der Abtei St. Urban
stiess : das Interesse des Hauses hat sich an die Aare verschoben2. St. Urban
seinerseits kann - zur Arrondierung seines Wynauerbesitzes - 1301 eine

Schuppose in Oberwynau und einen Viertel des Waldes am Kirchweg um
12 Pfund erwerben. Geschenkweise - als Widum zum gestifteten Altar im
Kreuzgang - erhält es 1303 den Rest des Hardwaldes an der Strasse

Aarwangen-Langenthal3.

RitterJohann von Aarwangen

Trotz seines weitausgreifenden Wirkens4 hat Johann die Beziehung zu

seiner näheren Umgebung gepflegt. So tritt er insbesondere in der Umgebung

der Grafen von Neuenburg-Nidau, von Froburg, der Freiherren

von Wädenswil, der Hallwyl, Kien und Stein auf. Er ist Schiedsrichter

zwischen dem Stift Zofmgen und den Herren von Büttikon, zwischen den

Gotteshäusern St. Urban und Thunstetten, zwischen den Freiherren von
Grünenberg und St. Urban5.

Verheiratet warJohann mit Frau Verena Senn von Münsingen, die ihn
als souveräne Burgherrin überleben sollte. Die Erbtochter aus dieser Ehe

heiratete den Freien Philipp von Kien, der 1322 am kyburgischen Brudermord

beteiligt war und 1334-133 8 als Schultheiss von Bern amtete. Politi-

1F II, Nr.623, S.684; III, Nr.335, S.318.
2F V, Nm. 102und 165, S.i55f.und2i9.
3 FIV, Nrn.62 und in, S.70und 123 f. 4 Vgl. S.48,144f.
5 Kasser, 1908, S.Ö7f., 76, passim.

142



sehe Spannungen zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn sind

anzunehmen. Jedenfalls setzteJohann seine Enkelin als Universalerbin ein1.

Die Güter

Johann von Aarwangen war ein trefflicher Haushalter. Offenbar nach

dem Vorbild des Habsburger Urbars hat er 13 31 ein genaues Verzeichnis

der Einkünfte seiner Herrschaft erstellt - für einen Ministerialen des

I4jahrhunderts eine grosse Ausnahme, waren doch sonst nur grössere
Fürstenhöfe und Klöster in der Lage, genau Buch zu führen2.

Vergabungen

DieJahrzeitJohanns und seiner Familie wurde in den Klöstern Ebersekken

und Engelberg gefeiert3. Das Haus Thunstetten erhielt 1336 eine

Schuppose im Dorf Bützberg (bebaut von Heinrich von Mumenthal)
geschenkt4. DaJohann über einiges Barkapital verfügte, war es ihm möglich,

verschiedene Güter im bernischen Mittelland zu kaufen, die er seiner

Gattin zum Leibgeding schenkte und später an St. Urban vergabte :

- so 1333 den kyburgischenTwing und Bann und elfSchupposen zu
Zielebach um 236% Pfund5,

- 1335 alle kyburgischen Eigengüter in Dorfmarch und Pfarrei Utzen-
storfum 861 Pfund6,

- 1332 4 Schupposen der Abtei Engelberg in Madiswil um 43 Pfund7,

- 1333 umfangreiche Güter der Margaretha von Grünenberg (Witwe des

Rudolf von Rüediswil) in Ursenbach samt der Holzmarch um 173

Pfund 6 Schilling8. Diese Käufe kosteten den wohlhabenden Ritter
mindestens 400000-500000 Franken heutiger Währung und trugen
ihm das Obereigentum über rund 42 Schupposen und 8 V2 Huben ein.

Schon 13 39 - bei Abfassung seines Testamentes9 - trug sichJohann mit
dem Gedanken des Eintritts ins Kloster St. Urban und einer grossen
Vergabung, dachte aber immer noch, es könnte ihm ein Stammhalter geboren
werden. Im Sommer 1341 fasste er dann den festen Entschluss. Die prä-

1 Kasser, 1908, S. 69,78 f., 87f.
2F V, Nr.774, S.83iff. - Kasser, 1908, S.79ff.
3 Kasser, 1908, S. 88 f. 4F VI, Nr. 304, S. 296. 5 F VI, Nr. 618, S.607.
6 F VI, Nr. 176, S. 165ff". 7 F W, Nr.22, S. 19. 8 F VI, Nr. 65, S. 58 f.
9F FI, Nr.473, S.458-462.-Kasser, 1908, S.86fF.
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sumtiven Erben, Petermann von Grünenberg, als Gatte der Erbenkelin,
und Verena, die Rittersfrau zu Aarwangen, verzichteten aufdie genannten
Güter, so dass dann am 27. November 1341 die Vergabung von Utzen-
storf, Zielebach, Madiswil und Ursenbach endgültig erfolgen konnte.

Johann stiftet eine Kapelle im Kloster St. Urban und stattet sie mit 15 Mark
Einkünfte an den genannten Orten aus - zu seinem und seiner Frau Seelenheil,

zur Mehrung des Gottesdienstes der Priester, zur Aufnahme armer
Mönche1.

Auswärtige Lehen

AufGrund von Urkunden erfahren wir, dass RitterJohannes verschiedene,

wohl habsburgische Lehen innehatte, nämlich in Murbach (Elsass),

in Böhmen gar und das Burglehen zu Liestal2. Kurz vor 1330 kaufte er um
1200 Pfund vonJohannes von Wolhusen 21 Güter, die zur Burg Kapfen-
berg (Doppleschwand) im Entlebuch gehörten. Der Ertrag daraus war
beträchtlich und vielfältig, wurden doch Schafe, Schweine, Hühner, Eier,

Ziger, Käse, Anken, Molchen, Flachs und Getreide abgeliefert. Die Leute -
offenbar Freie - zahltenjährlich 18 Pfund Steuer in bar. Die 1329 erstmals

als Burg erwähnte Feste Kapfenberg, 791 m hoch im Winkel zwischen

Fontanne und Emme gelegen, gelangte später auf unbekanntem Weg,
wohl durch habsburgische Verfügung, an die Herren von Liechtenberg
und wurde im Sempacherkrieg zerstört3.

Lehen im Oberaargau

Wie der Zinsrodel erweist, hatte Johann im Oberaargau selbst eine

ganze Reihe von Lehen oder Pfändern inne, über deren Transaktion die

Urkunden fehlen. Eine an Thunstetten vergabte Schuppose in Bützberg

nutzte er aufLebenszeit weiter. Zu Moos (wohl westlich von Thunstetten)
hatte er 4 Schupposen als «Erbe von Wangen», in Baumgarten (Gemeinde

Graben) 3 Schupposen als Lehen der Clara von Thengen, Witwe des

1F VI, Nr. 63 5, S. 623 f.
2 Kasser, 1908, S. 75 und 84f. - Österreichische Lehen zu Rothenburg und Langnau.

Vgl. ebendort S. 76, 78
3 Kasser, 1908, S. 80. - Zu Doppleschwand vgl. Merz Walther, Die mittelalterlichen

Burganlagen und Wehrbauten des Kantons Aargau, 2 Bde., 1905/06, S.278f.
Ergänzungsband 1929, S. 54.

144



Abbildung 8

Ansicht von Schloss und Brücke Aarwangen. Aquarellierte Federzeichnung von Albrecht Kauw, 1664. Historisches Museum, Bern.



Abbildung 9
Madiswil : Kirchaufgang mit Pfarrscheune, Säulenbrunnen und Speicher.

Aufnahme Valentin Binggeli, Langenthal.



Königsmörders Rudolf von Balm. Um 1328 erwarb er von Arnold von
Grünenberg - dessen Sohn Petermann die Erbin Aarwangens, Margaretha

von Kien, ehelichte - sieben Schupposen zu Bleienbach. Diese werden als

Lehen von Kyburg bezeichnet. Plüss1 glaubt nun, Arnold habe an die

Kyburger verkauft und diese hättenJohann von Aarwangen mit dem
Lehen betraut. Wir wissen aber, dass die Beziehungen zwischen Johann und

GrafEberhard durch die ganzen Zwanzigerjahre nicht die besten waren,
dass Graf Eberhard gar nicht in der Lage war, Käufe zu tätigen. So bleibt

uns nichts anderes, als Bleienbach überhaupt als altes kyburgisches Lehen

an die Grünenberger zu betrachten. Die Kyburger mussten sogar Johann

von Aarwangen von ihrer Vogteisteuer über den Dinghof Herzogen-
buchsee (je 55 Malter) je 10 Malter Hafer und Dinkel verpfänden.

Eine weitere Lehensschuppose gehörte Johann in Rufshausen, und die

Steuer von 16 Personen unbekannten Orts (9 Pfund jährlich) hatte er von
Grafjohann von Froburg (erw. 13 x 8-13 66) -wohl nach 13 31 - erhalten.

Brückenlehen

Mit Urkunde vom 20. März 1313 bezeugen Ritter Walter und sein Sohn

Johann, dass sie die Brücke zu Aarwangen und «alles dz gut, dz wir hein

ligende in dem ampte ze Bippe» von GrafRudolfvon Neuenburg-Nidau
zu Lehen tragen2. SechzehnJahre später versprach RitterJohann dem
gleichen Grafen die Rückgabe seiner Lehen, wenn dieser einen Sohn hinterlassen

sollte: (Graf Rudolf III. fiel 1339 bei Laupen und hinterliess zwei

unmündige Söhne) « die brugge ze Arwangen, daz gut ze Waloswile und daz

güt ze Waltzwile, daz die von Gisenstein von mir hant, und den zehenden

ze Varnerron, den Sarrassi von mir hat»3.

Es sei hier vorläufig nur von der Brücke die Rede, die 1313 erstmals

erwähnt wird. Zum Brückenschlag bedurfte es stets der Erlaubnis der

beidseitigen Grundeigentümer und wohl auch der Landesherren, diente doch

eine Brücke oft auch als Befestigungswerk, worüber dem Landesherrn ein

Regal zustand4. Bekannt ist etwa um die Mitte des 13 .Jahrhunderts der

1 Plüss, Grünenberg, S. 142 f. 2 FIV, Nr. 517, S. 542 F
3 F V, Nr. 649, S.678.-ZU Waltwil unter Balmegg vgl. F F, Nrn. 542,748,772!
4 1379 gestattet Leopold III. den Kyburgern, ,ze Oltingen bi ir vest, wenn si wel-

lent, ein brugg über di Aren machen'. F X, Nr. 96, S. 44 f.
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Streit zwischen Bern und den Kyburgern um einen Brückenschlag in der

Nydegg1.

Da die Aare nicht nur bei Bern, sondern auch im Oberaargau Bistumsgrenze

bildete, ja sogar verschiedene Landgrafschaften trennte, bedurfte es

auch hier der Rücksichtnahme. Wenn sich Graf Rudolf 1313 als Lehensherr

über die Brücke von Aarwangen bezeichnet, so wahrscheinlich als

Teilhaber an der Landgrafschaft im Buchsgau seit 1307. Später wird diese

Lehenshoheit nicht mehr erwähnt, wohl aber 1406 von anderer Seite. Die
letzten Grafen von Kyburg veräusserten am 28. August an Bern «die

brugg ze Aarwangen, so lehen von uns ist, die lantgrafschaft in Burgendon
mit Wangen und dem hofze Buchsi»2. Wir nehmen an, dass diese Lehenshoheit

einen Bestandteil der Landgrafschaft Burgund darstellt und kommen

damit zum Schluss, dass zu verschiedenen Zeiten die Landgrafen südlich

und nördlich der Aare eine Oberhoheit über die Brücke beanspruchten.

Ziehen wir die Parallele zur Brücke von Wangen a. d. Aare, die ebenfalls

dem Verkehr zwischen Burgund und Buchsgau diente, so ist dort eine

Lehenshoheit nie namhaft gemacht. Die Brücke war immer Bestandteil

der Herrschaft Wangen. Immerhin haben wir die Nachricht von etwa

1440, dass die Landesherren des Bipperamtes, Bern und Solothurn,
Anrecht auf 1 Pfund 5 Schilling am Brückenzoll zu Wangen hatten3.

Schlossgüter

Laut demTestamentJohanns von 1339-im Rodel von 13 31 werden sie

nicht aufgeführt, weil dieser bloss Zinsgüter nennt - bestand der Kern der

Herrschaft aus : « der bürg ze Arwangen und der brugge ze Arwangen, und

dazü der böngarten, der wiger, so bi der selben bürg gelegen sint, sie sien

enod dem wasser oder hie dishalb gelegen», ferner Twing und Bann zu

Aarwangen (und Rufhausen) mit allen Hölzern, den Eigenleuten, dem

Bannwarttum Aarwangen, der Kapelle im Dorf. Der Zinsrodel von 14304

nennt zudem als wichtige öffentliche Bestandteile : den Brückenzoll, die

1 Feiler, Bern 1, S.44.

2RQ/II, Nr. 127b, S.393Ü
3 Flatt Karl H., Handel und Verkehr der Stadt Wangen im 14. und ^.Jahrhun¬

dert. BZ ig, 1957, S. 55. - Amiet, Territorialpolitik, S. 187.
4 Urbarien Aarwangen Nr. 1. StA Bern.
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Gerichte «untz an den tod», den Weiher zu Mumenthal, zwei Fischenzen

aufder Aare ober- und unterhalb der Brücke.

Grundherrschaft Aarwangen

Die Zinsgüter in und um Aarwangen - im Rodel von 13 31 einzeln

aufgeführt - ertrugen laut Testament rund 30 Mark Silbers jährlich. Im Dorf
Aarwangen werden dreissig alte zinspflichtige Schupposen aufgeführt, 13

Hofstätten, 14% offenbar neu gerodete Schupposen westlich und östlich
des Schlosses am Aareufer, im Moosberg und in Batzwil gegen Bützberg,
dazu die Mühle am Gestade und einzelne Äcker jenseits der Aare.

In Mumenthal beträgt das Verhältnis zwischen alten und neuen Zinsgütern

8 zu 2 /2 Schupposen, in Meiniswil (13 31 Oeniswile) 10 zu 7. Dazu
kommen zirka 41/2 Schupposen im Haldimoos. Diese Angaben beweisen,

dass im frühen 14.Jahrhundert das Kulturland in starkem Ausbau

begriffen war. Im Minimum können wir für die ganze Gemeinde Aarwangen

damals 75/80 Schupposen zu 12 Jucharten zu etwa 35 Aren, d.h.

rund 315/3 3 5 ha Kulturland, annehmen (1920: 575 ha).

Wir dürfen also von einer geschlossenen Grundherrschaft über das Dorf
sprechen. Davon zogen die Herren von Aarwangen um 1330 rund je 180

Mütt Roggen und Dinkel, 50 Mütt Hafer, 25 Schweine, 225 Hühner und

1400 Eier. Der Rodel von 143 o nennt die Zahl der Schupposen nicht mehr :

die Kornzinse von Aarwangen und von den Höfen sind ganz massiv, um
etwa 40%, zurückgegangen. Wurden im 14.Jahrhundert gleich viel Roggen

und Dinkel abgeliefert, so tritt der Roggen 1430 gegenüber dem Hafer

zurück. Die Hofbauern um Aarwangen haben offenbar viele Natural- in
Geldzinse umwandeln können. Statt der 25 Schweine erbrachten die

Untertanen eine Barleistung. Galt ein Schwein 1331 nur 10 Schilling, so nun

1-2 Pfund, d. h. den doppelten bis vierfachen Betrag.
Genauere Angaben verdanken wir dem Zinsbuch von Grafschaft und

Schloss Aarwangen von 15221: nebst Schürhof und Mühle werden im
Dorf 30% Schupposen erwähnt. Mumenthal, Meiniswil und Haldimoos

nennt der Rodel mit einem falschen Terminus Meierhöfe, ohne ihre

Schupposenzahl zu nennen. - Die Getreideabgaben von 1522 sind unge-

1 Urbar,Aarwangen Nr. I1. StA Bern.
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fähr gleich wie 1430 : je rund 100 Mütt Dinkel und Hafer, 65 statt 40 Mütt
Roggen.

Weitere Einkünfte gehen 13 31 aus dem Bannwarttum Aarwangen, der

Landgarbe und dem Holzhafer für die Nutzung des Waldes ein. Laut

Testament von 1339 gehörten vier Knechte (Kristan von Mose, Johansen

in der Schüre,Johansen Louberen undJohanse Schüreren) zur Burg. Von
den Leibeigenen und ihrer Steuerleistung wird in einem besonderen Kapitel

die Rede sein. Im Rodel von 1430 sind über 105 Eigenleute in Bann-

wil/Aarwangen und Umgebung verzeichnet, die rund 21 Pfund Steuer

zahlten. Deren Familienangehörige gehörten zum Teil St. Urban, Burgdorf,

den Grimm zu Grünenberg und Bern als Mitherrn im Bipperamt.
Damals bestanden im Dorf bereits zwei Tavernen, die je einen halben

Saum Weisswein als Ehafte-Gebühr entrichteten ; 1522 zahltejeder
Weinschenk ein Pfund. Der Brückenzoll galt jährlich mehr als 100 Pfund, der

Ertrag aus den Waldungen von Wynau bis Stadönz 60 bis 80 Pfund. 1522

ist ferner von Abgaben des Fahrs (von Wolfwil) die Rede; eine Schleiffe

und die alte Mühle werden genannt (die neue wurde offenbar dorfwärts

gebaut). 1482 verlieh Bern den Dorfleuten das grosse Ziegelhaus im
Dorf1.

Berken und Graben

Die beiden kleinen Gemeinden am Unterlaufder Onz gehörten kirchlich

seit jeher zur Grosspfarrei Herzogenbuchsee, seit 1798 auch politisch

zum Amt Wangen. Das westliche Berken mit den Weilern Ober- und

Niederberken grenzt an die Kirchgemeinde Wangen und im Süden an

Heimenhausen. Der Inkwiler Seebach mündet dort in die Aare.

Die Gemeinde Graben « durch den Wald» umfasst eine ganze Reihe von
Weilern : aufder Anhöhe westlich der Onz : Rumschberg/Rumisberg und

Hubel, in der Niederung Stadönz, auf dem östlichen Talrand der Onz

Kleinholz, Graben, Baumgarten, Burach, Schwändi, ferner Schörlishäu-

sern und Gsoll.

Es besteht für uns kein Zweifel, dass der 1220 erwähnte Ritter Rudolfvon

Stadönz ein Vertreter des seit 1166 mehrfach bezeugten zähringisch-

kyburgischen Ministerialengeschlechtes von Onz war, das wohl auf dem
1 Vgl.Anm.i, S.147. (Zinsbuch 1522, S.165).
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Burach seinen bescheidenen Sitz hatte. Wir würdigen die Familie an anderer

Stelle und stellen hier bloss die Notizen über ihren Besitz in der Gegend

zusammen1.

1220 trugen Ritter Rudolf und die Johanniter von Thunstetten einen

Streit um Landgüter und Zehnten im Dorf Ried (Gemeinde Bützberg)

vor ein Schiedsgericht. Offenbar gehörte Ried früher den Önz; fortan

musste Rudolfaber dem Kloster dafür 20 Schilling Erblehenzins ausrichten.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Önz zu den Mitstiftern desJohan-
niterhauses zählten. Die Urkunde wurde in der Marienkapelle zu Herzo-

genbuchsee ausgestellt und als Zeuge gar ein C. sacerdos de Stadonze

genannt. Dem Wortlaut nach müsste man auf einen Priester in Stadönz

schliessen, nicht unbedingt auf einen Familienangehörigen dieses

Namens2.

1272 bezeugen die Brüder Ulrich und Heinrich von Önz, die Güter zu
Ried von Thunstetten nur aufLebenszeit um jährlich 20 Schilling nutzen

zu dürfen. Es handelt sich offensichtlich um eine Bestätigung des Spruches

von 1220. 1278 schenkt die Gattin Walters von Aarwangen, Adelheid,
Tochter Ritter Heinrichs von Önz, eine Schuppose zu Bützberg an

Thunstetten unter Nutzvorbehalt auf Lebenszeit für ihren Gatten. Diese

Eheverbindung der Önz und Aarwangen wird später noch Bedeutung erhalten.

Wie weit die Vergabungen Walters und Johanns von Aarwangen
ehemals önzisches Ehe- oder Muttergut betrafen, bleibe dahingestellt3.

1283 urkundet Ritter Leo von Önz, sieben Schupposen Gut zu Ried nur
aufLebenszeit innezuhaben und dafür fortan einen Jahreszins von einem

Pfund Wachs zu leisten. Offenbar handelt es sich hier um eine Vergabung
aufAbleben hin4.1307 aber musste Thunstetten vier Schupposen zu Ried

und eine im Forst an den Burgdorfer Lateinschulmeister veräussern5. -
Von den Önz ist in unserer Gegend nach 1300 nicht mehr viel zu hören:

die Töchter wurden Klosterfrauen zu Rüegsau, Interlaken, Fraubrunnen;
die letzten männlichen Vertreter aber verlegten ihre Tätigkeit in die

Umgebung von Bern. So feierte man im Berner Münster dieJahrzeit des

1 Stettler Karl Ludwig, Genealogien. Mss. h. h. XII. 10, Band,#, S. 122-126.
Burgerbibliothek Bern.

2 F II, Nr.20, S.29. 3 F III, Nrn. 28 und 240. 4FIII, Nr.372, S. 352.
5 F IX, Nr. 275, S.308.
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Ritters Peter von Önz, 1312 Burger zu Bern, vermählt mit Katharina von
Blankenburg, gestorben vor 13271. In dieser Zeit dürfte der endgültige

Erbgang erfolgt sein. Peters Tochter, Verena, vermählt mit dem
Edelknecht RudolfKerro, trat um 1344 in das Haus der Deutschordensschwestern

zu Ruwenthal in Bern ein (anstelle des heutigen Stiftsgebäudes). Der

Konvent bestand um 1428 bloss noch aus einer Nonne. Er musste dem

Münsterbau weichen, sein Vermögen wurde dem Deutschorden überlassen,

dessen Besitz 1484 an das neue St.-Vinzenzen-Stift überging2.

Verena, die 13 60/13 73 als Meisterin genannt wird, übergab dem Kloster

alle ihre Güter, unter anderem den halben Twing und Bann zu Berken und

Graben. Als Zinspflichtige nennt das Rechnungsbuch des Deutschordenshauses

Bern 14533 Clewi Seemann, Christian Müllers sei. Tochtermann

von Stadönz, Hensli von Moos, Hensli Kopfvon Baumgarten und Hensli

Friedli von Berken. Der halbe Anteil an der Önzfischenz ertrug 30

Schillingjährlich. Total gingen über 5 Pfund, 20 Viertel Getreide, 30 Hühner
und 160 Eier ein. Das Urbar der Stift zu Bern von 15304 erweist, dass die

oberaargauischen Güter bis 1553 einer Schaffnerei Burgdorf, dann dem

Schultheissenamt Burgdorf unterstellt waren. Die Fischenz reichte vom
Steg zu Heimenhausen bis in die Aare. Den Hof zu Stadönz, genannt
Fischers Gut, hielt damals Clewi Dietschi inne; einen Teil seines Zinses

entrichtete er an die Kapelle Aarwangen. Der Hof auf dem Burach, in
einem besondern Einschlag gelegen, umfasste 22 Maad Mattland, 35

Jucharten Ackerland, 10 Jucharten Baumgarten Zeig und 10 Jucharten
Weide « der Vrisperg ». Die andern Güter sind nicht näher beschrieben.

Die andere Hälfte der Hoheitsrechte und Güter zu Graben/Berken

muss, ebenfalls um 1327, an die Herren von Aarwangen übergegangen
sein. Der Erbfall ging auf Ritter Walters erste Frau, Adelheid von Önz,

zurück. Obwohl Johann von Aarwangen Sohn zweiter Ehe war, konnte

er trotzdem das Erbe antreten. In einem Nachtrag zum Zinsrodel von
13 31 werden darum Twing und Bann und alle Gerichte ze Berinkon ge-

1 Vgl. S. 149, Anm. 1, und S.48f.
2 Stettler F., Versuch einer Geschichte des dt. Ritterordens im Kanton Bern,

1842.-Vgl. Anm. 1, S. 149oben!
3 Urbarien Bern II, Nr. 1, StA Bern.
4 Urbarien Bern II, Nr. 12 ibidem.
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nannt. 1430 nennt der Rodel «die gericht halber ze Stadôncz und ze Beri-
ken, die gericht ellu uncz an den tod, der ander halb teil ist der lutschen
herren von Bern, och so sind di hôlzer och halber min».

1522 werden als Erblehenbauern erwähnt: Bendicht Kopfzu Baumgarten,

Clewi Dietschi und Nicli zum Bach in Stadönz (bzw. Burach) und

Cunrat Murer zu Berken. Neu erscheint hier gar eine Mühle zu Stadönz

erwähnt, die erst 1950 abgebrochen wurde1.

Da Graben/Berken zur Pfarrei Herzogenbuchsee zählten, ging auch ihr
Zehnt bis 1528 an die dortige Propstei, dann an den Staat Bern. Der Zehnt

ertrug 1530 gleich viel wie derjenige von Heimenhausen2.

Ein 1272/1287 erwähnter Nikolaus von Berikon, sesshaft in Langenthal
und begütert in Ursenbach, war Eigenmann der Grünenberger und des

Klosters St. Urban gemeinsam. Seine Gattin Hemma vermittelte ihm ein

Lehen der Ritter von PfafFnau. Zu Berken hatte er keine nähere

Beziehung3.

Bannwil*

Auf dem nördlichen Aareufer, gegenüber Graben und Meiniswil, liegt
aufeiner Terrasse am Abhang das alte PfarrdorfBannwil. Der alte Dorfkern

liegt an der Gabelung der Strasse Wangen-Aarwangen und der

eingeschnittenen Dorfgasse im Winkel. Das heutige Dorf erstreckt sich der

ganzen Strasse nach auf über 1,5 km. Die ganze nördliche Gemeindegrenze

liegt im Längwald, und verschiedene Flurnamen beweisen, dass ein

Grossteil des Gemeindeterritoriums Rodungsland ist. An prähistorischen
Funden sind besonders die 21 hallstattzeitlichen Grabtumuli im Längwald
bemerkenswert. Zum Teil enthalten sie völkerwanderungszeitliche

Nachbestattungen.

Im Mittelalter gehörte Bannwil zur Grafschaft Buchsgau und zum
Bistum Basel, 1302 als Bauuilr, 1320 als Bawile erwähnt. Am 19. November

1320 schenkten die Grafen Johann und Hermann von Froburg den Kir-

1 F V, Nr. 774, S. 831 ff. - Urbarien Aarwangen, Nm.I und I1, StA Bern.
2 Zehntrödel Herzogenbuchsee, 10.7.1531, StA Bern, F. Wangen.
3 F III, S.23,174, 659.
4 Leuenberger Walter, Aarwangen und Bannwil in der guten alten Zeit. Langenthal

1954.-Leuenberger Walter, DieKirche von Bannwil. SP 1953, Nrn. 2,3,7.
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chensatz zu Bannwil an ihr Hauskloster Schönthal am Hauenstein, das

bereits seit 1311 auch die Kollatur zu Waldkilchen besass1. Laut Zeugnis des

bernischen Ratsmanuals vom 15. Dezember 1522 war die Kirche der

Muttergottes und dem heiligen Michael geweiht, dürfte also ein erhebliches

Alter aufweisen. Michael zu Bannwil gehört mit der Wallfahrtskirche

Michael zu Oberdorf SO zu den westlichen Zeugnissen dieses schon im
ersten Jahrtausend im schwäbischen Raum beliebten Patrons und

Erzengels.

Höchst wahrscheinlich zählte Bannwil - wie nachgewiesenerweise

Walliswil-Bipp und Rufshausen im Westen und Osten -ursprünglich zur
Herrschaft Erlinsburg-Bipp. Vor 1332 ging es, wohl als Eigen, aus der

Hand der Froburger an die Herren von Aarwangen über. Im Zinsrodel

von 1331 steht als Nachtrag: «Ze Bawile twing und ban und alle ge-
richte, groz und kleine, und 2 schilling geltes phennige von zwein achern

und die lantgarben, giltet 10 mut sweres kornes und 1 mut habern und ze

vogtey von schüposen 6 mut habern, 3 vierdunge, und 8 knechte, ir wip
und kint. Und aber 14 wirte und zwen vogtman. Dise lûte alle gebent alle

jerlich 9 pfund phenningen. Dis wart geköffet von grave Johann von Fro-

burg. »

Bannwil und Berken sind zwar hier in einem Passus zusammengefasst,

allein wir glauben, den ganzen Satz aufBannwil beziehen zu können,
insbesondere wegen der Landgarbe, die die Benutzung der Aarwangener
Brücke voraussetzt. Wir hätten in diesem Fall sehr schön die soziale

Gliederung der Bannwiler Bevölkerung belegt: die acht Knechte mit ihren
Familien wären Leibeigene, die 14 Wirte hörige Erblehenbauern und die

zwei «Vogtman» doch wohl Freie, die nur eine Vogteiabgabe entrichteten.

Die 22 Familienväter liessen aufeine Bevölkerung von zirka 110

Personen schliessen2.

1430 werden im Rodel der Grünenberger über die Einkünfte der Herrschaft

Aarwangen unter Bawilr 10 Leibeigene genannt, die rund 5 Pfund

Steuer entrichteten. «Item dz Gericht ze Bawil ist alz min an dz den tod

berûrt, und dz holcz, so zö dem twing gehört, alz verr ich dz genutzen

mag, ist och min.» Laut Zinsrodel von 1522 waren die zinspflichtigen

"F V,Nr.5i,S.i96f.-SWi&4,S.5i4. 2F V, Nr. 774, S. 831fr.
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Güter zu Barmwil nicht allzu zahlreich: als Pflichtige werden zwei Roth,
ein Christen und ein Born genannt. Die Bauern gemeinlich zahlten je ein

Mütt Roggen und Hafer für Waldnutzung1.
Der Übergang Bannwils an die Herrschaft Aarwangen ist urkundlich

nicht belegt. Jedenfalls zählte das Dorf hochgerichtlich weiterhin zum

Bipperamt: 1413 «aber die von Bawilr, von Waltkilch und Waiden... die

gan Erlispurg gehörent2». Nach Freudiger bezeugen noch Urkunden

von 1484 und 1505, dass «Bawile» wie Rufshausen zum Gericht Nieder-

bipp gehörte3. Laut Ratsmanual vom 15. September 1578 fasste die Regierung

damals folgenden Beschluss: «Mine herren haben die niederen

Gricht zu Bannwyl, so gan Arwangen und mit hohen Grichten gan Bipp
gehört hand, gan Bipp gelegt, welchen Amptmann ouch sy hinfür mit
holtz versechen. »

Schon im 17.Jahrhundert aber - der Zeitpunkt ist nicht genau bekannt-
wurden alle Hoheitsrechte über Bannwil zum Schloss Aarwangen gelegt.
Dabei ist es bis zum heutigen Tag geblieben.

Der Schürhof

Zur Gemeinde Aarwangen gehört am Nord- und Südufer der Aare

auch der Weiler Schürhof, der bis heute eine besondere Korporationsgemeinde

bildet. Diese Erweiterung des Gemeindeterritoriums dürfte in

engstem Zusammenhang mit dem Brückenschlag anfangs des 14.Jahr¬

hunderts stehen. Der Schürhof gehörte wohl nebst der Brücke zu den

Lehen, dieJohann von Aarwangen von den Grafen von Neuenburg 1313

empfing4. Im Zinsrodel von 1331s werden «die acher enhalb Aren», die je
4 Mütt Roggen und Hafer eintragen, genannt, ebenso im Testament von

I34I.
Unter den Knechten der Burgfrau sind damals Johansen in der Schüre

undJohanse Schüreren, 143 0 ein Leibeigener Cuni in der schür. Unter den

Eigenleuten, die sich 1439 loskauften, waren auch Ueli und Cuni Schür-

1 Urbarien Aarwangen, Nrn.I und l1, StA Bern.
2 Morgenthaler Hans, Beiträge zur Geschichte der Herrschaft Bipp. Bern 1928,

S. i07f, 110.
3 Freudiger Hans, Die politisch-wirtschaftliche Entwicklung des Amtes Bipp,

1912, S.94.
4F IV, Nr.517, S.542f. 3 F V, Nr.774, S.83iff.
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meyer1. Nach Kurz2 entrichteten die Leute im Schürhof den besonderen

grossen Bodenzins von 13 Mütt Roggen, 9 Mütt Dinkel, 18 Mütt Haber, 4
Fasnachts- und 12 Stuffeihühnern, 100 Eiern. 1522 waren Urs Marti und

Cueni Blöwstein Inhaber des Schürhofs.

Rufshausen

Ebenfalls im ehemaligen Bipperamt liegt die Gemeinde Rufshausen,

deren Eingliederung in die Herrschaft Aarwangen - im Gegensatz zu
Bannwil - im 15.Jahrhundert rückgängig gemacht ward. Seit der frühen

Neuzeit Schwarzhäusern genannt, grenzt die Gemeinde an Bannwil, Nie-
derbipp und das solothurnische Wolfwil. Im nordöstlichen Gemeindegebiet

erstreckte sich bis im 18.Jahrhundert der Grossweiher oder Fulen-

bacherweiher.

Ob das im 11 .Jahrhundert in den Traditionen des Einsiedlers Liber Heremi

erwähnte Rudolfshausen (Adelbero dedit vineam in valle Nugerula et

beneficiolum in Rudolfshusen) - Datierung und Lokalisierung sind

Interpolationen des Aegidius Tschudi - unser Rufshausen betrifft, bleibe

dahingestellt3. Konrad von Bechburg vergabte um 1100 dem Kloster St. Alban

zu Basel eine Hube zu Rudolfshausen mit 5 Schilling Ertrag4. Um 1224

erhielt Peter von Bechburg im Tausch gegen zwei Schupposen zu Buchsi-

ten vom Kloster St. Urban eine Schuppose zu Rudolfshausen und einen

Acker zu Wynau5.
Laut Zinsrodel desJohann von Aarwangen gehörten ihm in Rufshausen

drei Schupposen zu Eigen, eine als Lehen und eine dem Kapellengut

Aarwangen. Nach Testament von 1339/1341 gehörte offenbar auch der

Twing und Bann zu Rufshausen Ritter Johann. Beim Verkauf der
Herrschaft Aarwangen an Bern 1432 wird auch «daz dorffze Rufshùseren ouch

mit allen zinsen, nutzen und gûttern, als wir dasinne gehept und harbracht

haben», erwähnt6. Am 25.Januar 1421 aber hatte ein dem Namen nach

überparteiliches Gericht unter Schultheiss Hofmeister zu Bern die

Rechtsansprüche auf Rufshausen geprüft7. Obwohl Wilhelm von Grünenberg
betonte, seine Vorfahren hätten in diesem Twing immer Recht gespro-

1 Unt.Spruchb. A, fol. 276 vom 2.2.1439. StA Bern. 2 Vgl. Anm. 1, S. 138.
3 Vgl. S.31. 4 SUB J, 1952, Nr. 24, S. 26, Zeile 23 ff.

3SUBi, 1952, Nr.3i8,S. 179. 6 RQIII, Nr. 102 c, S.27öf. 7 RQ III, S.444.
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chen, hiess es, Bern und Solothurn -Mitherren im Bipperamt - hätten die

bessere Kundschaft: Rufshausen gehörte fortan nieder- und hochgerichtlich

wieder zum Bipperamt. Wie Johann von Aarwangen sich die Herrschaft

über dieses Dorferworben hatte, bleibt aus den Quellen unerhellt.

Graf Sigmund II. von Thierstein - als Miterbe der Grafen von Neuenburg

im Bipperamt - legte 1372/1376 ein Urbar an und verzeichnet unter
der Herrschaft Erlinsburg auch den Zehnten zu Rufshausen (Pfarrei Nie-
derbipp) zum dritten Teil1.

Gemäss einer solothurnischen Erhebung von 1722 gehörten fünf Sechstel

des Kornzehnten von Rufshausen und der ganze Zehnt des Kleben-
hofes (Gemeinde Bannwil) und des Schürhofes der Herrschaft Neu-Bech-

burg/Onsingen. Vom Heu- und Werchzehnt Rufshausen erhielt der

Bechburger Vogt ein Sechstel, der Rest fiel an den Pfarrer von Wolfwil2.
Dies beweist einmal mehr die engen Beziehungen zwischen den

Herrschaften Erlinsburg/Niederbipp und Neu-Bechburg und Fridau über die

Teilung von 1463 hinaus. Erst 1577 endete die gemeinsame Feldfahrt3.

Nach Kundschaften der Vögte Bernhard Wendschatz aufBechburg und

Heinrich Andres zu Aarwangen entschied der bernische Rat am 18. März

1433 einen Streit «von wegen der weyde zu Rufshusen» zu Gunsten der

Dorfleute von Aarwangen. Diese durften weiterhin mit ihrem gezeichneten,

ziehenden Vieh, die «Schürmeyger» gar mit all ihrer Viehware die

Weide von Rufshausen benützen4.

Der Übergang der Herrschaft Aarwangen an Bern

Nach dem Eintritt Johanns von Aarwangen ins Kloster St. Urban fiel
die ganze Herrschaft Ende 1341 an dessen Enkelin Margaretha von Kien,
vermählt mit Petermann von Grünenberg. Sie machte noch 1372 eine

eigene Erwerbung. Ihr Mann ging völlig im habsburgischen Dienste auf
und wohnte seit 1367 aufder Feste Rotenburg bei Luzern. Der Leibeigene

Walter verwaltete in jener Zeit die Herrschaft Aarwangen. Die Burg

1 Roth Carl, Die farnsburgischen Urbare 1372-1461. Basler Zeitschr. f.
Geschichte und Altertumskunde 8,1909.

2 von Arx Ferdinand, Bilder aus der Solothurner Geschichte, Band 1, 1939,
S. 83 ff.

3 RQIV2, Nr. I97n, S. 1008-1013. 4 Ob. Spruchb. B, S.470. StA Bern.
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wurde 1375, im Guglerkrieg, hart mitgenommen, später aber wieder
instand gestellt.

Margarethas Enkel, Wilhelm von Grünenberg, verpfändete um 13 90 aus

Geldnot vorübergehend Aarwangen an einen Basler Bürger. Die Liquidation

der kyburgischen Hausmacht und der Übergang der Landgrafschaft

Burgund an Bern zwangen auch die Grünenberger 1407 zum Eintritt ins

bernische Burgrecht. Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch Aarwangen
der Aarestadt wie eine reife Frucht zufiel : 1432, die niedern Gerichte zu

Aarwangen, Mumenthal, Meiniswil, Haldimoos, Rufshausen, und Bannwil, die

Hälfte von Baumgarten, Stadönz und Berken, von Dorfund Kirchensatz Bleienbach;

die Kapelle zu Aarwangen, der Mumenthaler- Weiher, der See zu Inkwil,
mit allen Rechten und Nutzungen1.

DIE HERRSCHAFT GRÜNENBERG

Die Herrschaft Grünenberg, wie sie im Laufe des 15.Jahrhunderts an

Bern gelangte, war nur ein Restbestand der viel grössern Herrschaft

Langenstein des I2.jahrhunderts. Sie umfasste Madiswil, Busswil, Melchnau

und Gondiswil, wahrscheinlich Reisiswil und - vielleicht als kyburgisches
Lehen- Bleienbach. Madiswil und Bleienbach sind eigene Pfarreien, während

die übrigen Gemeinden bis zur Reformation zur Grosspfarrei Gross-

dietwil LU gehörten und damals zum Kirchspiel Melchnau zusammenge-
fasst wurden.

Die Freiherren von Grünenberg waren das wichtigste Adelsgeschlecht
des Oberaargaus, dessen Wirksamkeit weit über die angestammte
Herrschaft hinausging.

Bleienbach

Bleienbach im Tal der Altachen ist ein ansehnliches Pfarrdorf an der

Kastenstrasse Burgdorf-Langenthal zwischen Thörigen und Langenthal.
Seine Nordwestgrenze gegen Thunstetten verläuft auffällig gerade am
Nordrand des Mooses vorbei. Mit Truebberg und dem Weiler Oberbützberg

greift der Gemeindebann tiefin die Buchsiberge.

1 Kasser, Aarwangen, 19532, S.20-23, 25, 3o£-Kurz, Aarwangen, passim-Vgl.
S.274-277.
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Die 1194 erwähnte Kirche besass Güter aufdem HofHabkerig in
Obersteckholz1. Der Kirchensatz gehörte wie Twing und Bann über das Dorf
zur Herrschaft der Freiherren von Grünenberg, die Zehntrechte zum Teil

zur Propstei Herzogenbuchsee. Als angesehener Mann half Leutpriester

Lütprand von Bleienbach in der zweiten Hälfte des 13.Jahrhunderts
verschiedene Urkunden bezeugen, so schon 1267 in Langenthal. 1296/1301

war er sogar Dekan zu Herzogenbuchsee, nannte sich aber im Siegel
weiterhin decanus in Bleikenbah2. - Das Pitanzamt St. Urban besass hier im
ausgehenden I4.jahrhundert Zinsleistungen von 4 Schilling von den

Gebrüdern Zimmermann3.

Um 1328 erwarb RitterJohann von Aarwangen von Arnold von
Grünenberg sieben Schupposen zu Bleienbach. Diese werden als Lehen von
Kyburg bezeichnet4. An anderer Stelle suchen wir nachzuweisen, dass der

von Plüss angenommene Irrtum unwahrscheinlich ist und wir annehmen

müssen, dass Bleienbach wirklich kyburgisches Lehen in der Hand der

Grünenberger war5.

Die sieben Schupposen warfen um 1330 einen Zins von 37 Mütt
Getreide, fünf Schweinen zu 10 Schilling und 19 Schilling ab und wurden

vom Ritter vorerst seiner Frau als Leibgeding verschrieben6. Nach deren

Tod fielen sie an die Enkelin, Gattin des Petermann von Grünenberg. Deren

Nachkomme, Ritter Wilhelm von Grünenberg, verkaufte 1432 nebst der

ererbten ganzen Herrschaft Aarwangen die Hälfte der grünenbergischen Rechte

zu Bleienbach Twing und Bann, Gerichte, Kirchensatz und Güter) an die Stadt

Bern. Die andere Hälfte gehörte der Linie der Grimm von Grünenberg, die sie

1480 an Bern verkaufte7.

Im Hinblick aufden Verkaufhatte Ritter Wilhelm im November 1430

einen Zinsrodel aufnehmen lassen8. Darin sind ungefähr elfEigenleute zu
Bleienbach verzeichnet, aus den Familien Hofer, Wälchli, Spar, Studer,

Welti, Niggli und Peyer. Von bodenzinspflichtigen Gütern fielen 3 Pfund

8 Schilling 2 Denar, rund 115 Mütt Getreide und 16 Schweine (einJahr in

1 F I, S.490. 2F17, S.701; III, S. 155,158,174,466f., 564,651 f.
3 F X, Nr. 646, S. 309. 4F L S. 833 F 5 Vgl. S. 145.
6F VI,Nr.473, S.458-462.
7 RQI77, Nr. 102 c, S. 276 f. - Urkunde 1.10.1480 StA Bern, F. Aarwangen.
8 Urbar Aarwangen Nr. 1, Rodel 1. StA Bern.
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natura, einJahr in Geld zu i Gulden gerechnet). Dies entspricht ungefähr
dem dreifachen Ertrag der sieben Schupposen, dieJohann von Aarwangen
nutzte. Man kann demnach annehmen, dass diese eine Hälfte der
Herrschaft Bleienbach rund 2i Schupposen umfasste.

Ein weiterer Zinsrodel, offenbar der Grimm von Grünenberg, ist uns

von 1465 erhalten1. Er führt ungefähr 10 Schupposen aufmit einer

Zinsleitung von rund 42 Mütt Getreide, vier Schweinen und 4 Pfund. Daraus

darfman wohl schliessen, dass der Anteil der Grimm an den Gütern bloss

etwa einen Drittel betrug, während zwei Drittel bis 1432 der Hauptlinie
Grünenberg zustanden. Die Studer, Spar und Welchli werden neuerdings

genannt, neu die Fallab, Hödel, Müller, Zingg und Zimmermann. - Laut
dem Zinsbuch der Grafschaft Aarwangen von 1522 gingen von rund 25

Schupposen 135 Mütt Getreide, etwas über 5 Pfund, 70 Hühner und 440

Eier ein, dazu der ansehnliche Schweinezins: in einem Jahr 22 Pfund, im
andern die Hälfte2. -Der Hofzu Oberbützberg schuldete bloss Vogthuhn
und Futterhafer und leistete seinen Bodenzins an die Abtei St. Urban.

Madiswil

Das Pfarrdorf Madiswil, etwas erhöht über dem rechten Langetenufer

gelegen, gehört territorial zu den grössten Gemeinden des Oberaargaus.

Westlich der Langeten zählt zwar nur die Höhe von Bissegg dazu, östlich

dagegen erstreckt sich die Gemeinde bis zur Wasserscheide des Hoch-

wachtgebietes. Vier kleine Täler entwässern von diesen markanten Höhen

westwärts ins Langetental : im nördlichsten liegen Rüppiswil und Bürgis-
weiher, dann folgt der Weiler Ghürn, südlich davon Mättenbach und

schliesslich noch der Weiler Wyssbach mit dem gleichnamigen Bach. Der
Hunzen begrenzt Madiswil gegen Kleindietwil und Rohrbach.

Wie Rohrbach wird auch Madiswil bereits in den Sankt-Galler Urkunden

des späten 8. und des 9.Jahrhunderts erwähnt3. Zahlreiche Erdwerke

aufdem Boden dieser Gemeinde weisen ebenfalls injene für uns so schwer

erhellbare Zeit zurück.

1 Urbar Aarwangen Nr. 1, Rodel 2. StA Bern.
2 Urbar Aarwangen Nr. I1.
2 F I, S. 216 und 240. - Kurz Gottlieb, Bilder aus der Geschichte von Madiswil,

1931, S.3ff., iof.
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Klosterbesitz

Im Hochmittelalter waren in Madiswil verschiedenen Klöster begütert :

so nennt ein Privileg Barbarossas für Beromünster 1173 Güter zu ,Madels-

wile' und ,Erchenboldingen' (Ärbolligen westlich Gondiswil), und 1231

hilft ,Oto des Madelswile', wohl der Leutpriester des Dorfes, eine

Schiedsurkunde zwischen Beromünster und einem Zofmger Bürger bezeugen1. -
Päpstliche Bullen von 1185 und 1221 bestätigen der Abtei St.Johannsen bei

Erlach ,quidquid habetis in... Madelswile'. Es handelt sich um zwei Güter

zu Wyssbach, zwei Höfe und drei Schupposen zu Madiswil, die vom
MeierhofHuttwil aus verwaltet wurden2. -Eine Urkunde von 1236 nennt
ferner Besitz der Abtei Engelberg zu ,Madolwil'3. Laut Urbar von
1309/1316 bezog jene aus ,Madiswile' 3 Pfund an Bodenzinsen4. Im Juli

1332 verkaufte Engelberg vier Schupposen an RitterJohann von Aarwangen,

der sie in einerJahrzeitstiftung St. Urban vergabte5.

Gottlieb Kurz hat in Madiswil überdies Besitz der Propstei Herzogen-
buchsee (MeierhofHuttwil) und - wohl aus dem Allod der Freiherren von
Balm - der Deutschritter von Sumiswald und der Kirche Altishofen
nachgewiesen6. 1515 erwarben die Kirchmeier von Madiswil die Willendings-
matte vom Deutschritterorden. Nach Altishofen aber war der Hof von
Rüppiswil bodenzinspflichtig.

Weitaus den grössten Grundbesitz zu Madiswil konnte im Laufe des

Spätmittelalters die Abtei St. Urban erwerben. Aufdem Ghürn östlich von
Madiswil nimmtJ. R. Meyer den Wohnsitzjener für die Stiftung des Klosters

so wichtigen Adelheid von Hurun (Urun) an. Er hält sie für die

Schwester von Werner, Ulrich und Lütold von Langenstein, Gattin eines

Freiherrn von Balm7. Jedenfalls vergabte sie zwischen 1197 und 1224 dem

Kloster eine Hube zu Steckholz und eine Schuppose zu Langenthal, ferner

- mit Einwilligung ihrer Söhne - ein Gut zu Ludligen. 1239 - nobilis

matrona genannt - spendete sie noch einmal Geld, um Güter zu Langen-
1 QUE I, Nm. 160 und 326.
2F J, S.478; II, Nr. 21, S. 3 of. -Vgl. S. 136-138 oben! - Kurz, Madiswil, S. 13 f.
s QUE I, Nr. 3 74. 4 F IK, Nr. 699, S.718.
5 F VI, Nr. 22, S. 19; Nr.635, S.623 f. -Kurz, Madiswil, S.21.
6 Kurz, Madiswil, S. 14,20 ff.
7 MeyerJ. R., Adelheid von Hurun und die Herren von Ried. OJB 6,1963.
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thai und Steckholz zu kaufen, ferner (zu unbekannter Zeit) Land in Madis-

wil mit 12 Schilling Ertrag1. Nachdem nun Georg Boner für die Zeit
kurz vor 1230 bis 1236 die Existenz einer Frauengemeinschaft in Kleinroth
wahrscheinlich gemacht hat, erklärt sich auch ihre Bezeichnung als ,soror
nostra in Rötha'2.

Im Jahre 1201 tauschte St. Urban zwar eine Schuppose zu Madiswil an

die Kirche zu Wynau ab, erhielt aber 1212/24 von Werner von Sursee

zw ei zu Wyssbach3.1287 kaufte es, nebst vielem anderen Gut, vom Burg-
dorfer Bürger Konrad Egensezzo zwei Schupposen zu Mättenbach, 1295

von Jakob von Madolzwile ein Eigengut in Wyssbach4. Zum Entgelt für
die Schädigung des Klosters durch seine Gefolgschaft schenkte der

Königsmörder Rudolfvon Balm auf Altbüron der Abtei im Januar 1309

seine Güter zu Rüppiswil und Mättenbach. Die Schenkung wurde aber

später mit Recht angefochten, da der Mörder über sein Gut nicht mehr frei

verfügen durfte5. Im Laufe des 14.Jahrhunderts erwarb St. Urban zu

Madiswil mindestens noch 10 Schupposen und die Wiesen an der Bissegg,

vor allem von geldbedürftigen Gliedern des Hauses Grünenberg. Wir
kommen noch daraufzurück.

Grundbesitz des Adels und Herrschaftsrechte

Laut ihrem Einkünfterodel von zirka 1260 waren auch die Grafen von

Kyburg in Madiswil begütert. Es war dies ihr wichtigster Besitz im Lange-
tental: von fünf Schupposen bezogen sie 2 Malter Dinkel, 8 Schüfeli, 12

Hühner, 80 Eier und 3 0 Schilling6.
Eine im Februar 1333 am kyburgischen Hof zu Burgdorf ausgestellte

Urkunde könnte den Eindruck erwecken, als ob die Grafen auch über

Twing und Bann zu Gondiswil und Madiswil verfügten, die sie um 40
Mark Silber ihren Vettern Berchtold und Petermann von Grünenberg
versetzten. Im Grunde genommen verfügten sie aber - als Landgrafen von
Burgund - nur über die Vogtei über freie Leute. Den Grünenbergern

1 Weissbuch St. Urban, Codex 4 a, StALuzern.
2 Boner Georg, Zur altern Geschichte des Klosters Olsberg. ,Vom Jura zum

Schwarzwald', 1961/1963.
3 QUE I, Nrn. 208 und 242.
4 F III, Nr. 446, S. 428 ; III, S. 620. - Kurz, Madiswil, S. 22 ff.
5 Vgl. S.185, Anm.4.-QUE II, Nr.469. 6FJ/,S.53ö.
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wurde nämlich gestattet, ,daz wir uf dien vriien luten, die in die twinge
und gerichte hôrent und uns versetztet sind, sullen nemen jerlich ze sture'

20 lb. Es ist dies einer der seltenen Belege für die Existenz freier Leute im
Oberaargau1.

Ein Knecht Graf Eberhards von Kyburg, Johann von Briigglen,
verkaufte 1348 den Eremiten von Wittenbach im Entlebuch ein Gut zu

Madiswil und empfing es als Erblehen zurück. Ferner veräusserte er im
Frühjahr 1349 zwei Schupposen in Wellenbach bei Madiswil, mit Zustimmung

seines Herrn, an St. Urban2.

Trotz dieser Beziehungen zu Kyburg gehörte Madiswil so oder so zur
Herrschaft Grünenberg. Von diesem Geschlecht wohnte offenbar ein Zweig
eine Zeitlang aufBissegg, einer Anhöhe westlich über dem Langetental3.

Schon 1314 übertrug Ritter Rudolf, zum Seelenheil seiner Gattin, Elisa

von Bechburg, Wiesen zu Bissegg mit einem Ertrag von 26 Schilling an

St Urban4. Die Witwe seines Sohnes Markwart verkaufte 1338 um 50

Pfund weitere Wiesen an diesem Hang, dieJeki von Bützberg zum hohen

Zins von 2 Pfund 6 Schilling bebaute5.

Den ansehnlichsten Erwerb aber tätigte St. Urban imJahre 1343, als es

von den Erben des Freiherrn Walter III. von Grünenberg 6 % Schupposen,

den Lebach-Acker, eine Wiese und Hofstatt um 267 Pfund kaufte. Die

Güter ertrugen insgesamt 24 Mütt Getreide, ein Schwein und 2 Pfund 8

Schilling Bodenzins6. Endlich erwarb das Kloster 1377 vom grünenbergi-
schen Eigenmann, Vogt Walter von Aarwangen, zwei Schupposen zu
Studen ob Madiswil, bedeutsam für die Bestimmung über den Langeten-
lauf7. Egloff vom Stein, aus dem kyburgischen Ministerialengeschlecht
des Wasseramtes, vergabte 1391 den Zisterziensern 10 Mannmad Mattland8.

Wir werden seine Verwandten als Teilhaber am Kirchensatz Madiswil

kennenlernen.

1F LI, Nr. 41, S. 3 8 f. - Kurz, Madiswil, S. 8 f.
2 QUE III, Nrn. 807 und 821. 5 Plüss, Grünenberg, S.89fF.
4 QUE II, Nr. 725 5 QUE III, Nr.206. 6 F VI, Nr.735, S.707fr.

'FIX, Nr. 1154, S. 555.
8 Weissbuch St. Urban, Codex4a, S. 143 ff. StALuzern.
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Die Herrschaftsgüter

Der Grünenberger Zinsrodel von 1465 nennt nebst der Mühle, Matten
und Hofstätten 5 % zinspflichtige Schupposen zu Madiswil und zwei zu

Mättenbach, die rund 33% Mütt Getreide und über 6 Pfund ablieferten.

Im Rodel von 1522 fallen zwei Schupposen weg, und die wichtigen

Bisseggmatten werden vom Landvogt genutzt, was den Bodenzins aufrund
28 Mütt und 3 Pfund verminderte. Neu hinzugekommen ist eine Säge zu

Madiswil1.

ImJahr, wo der Landvogt das Gericht Madiswil besetzt, gehört ihm die

Nutzung des Waldes von Bissegg. Die Bauern von Madiswil entrichten

ihm Vogtroggen und Futterhafer, das Oberdorfgar den doppelten Futterhafer.

Gewisse Rechte und Güter zu Madiswil gehörten nicht zu Grünenberg,
sondern zur Herrschaft Gutenburg-Lotzwil. Deren Inhaber, Thüring von
Aarburg, verkaufte z. B. 1430 der Kirchgemeinde Madiswil den Hof
zwischen Mühlebach und Baumacker um 70 Gulden2. Anlässlich des Verkaufs

der Herrschaft an Burgdorf1431 werden weitere Pertinenzen zu Madiswil

genannt3: die Fischenz hinauf bis nach Weinstegen, pro Haushalt je 1

Fierdung Futterhafer und 1 Fasnachtshuhn von Rüppiswil, 1 Fierdung
oder 1 Huhn vom UnterdorfMadiswil, jedes zweiteJahr Futterhafer und

Fasnachtshuhn vom Oberdorf zu Madiswil, von Mättenbach, im Tal

(zwischen Madiswil und Wyssbach), ferner zu Reisiswil, Auswil und

Betzlisberg (im andernJahr gehörte er der Herrschaft Grünenberg).
Ferner gehörten zur Gutenburg die Wälder Schauberg, Bissegg, Sun-

nen, ja sogar die Hälfte des weitentfernten Schmidwaldes südlich von
Mättenbach und Reisiswil, dazu zwei Schupposen, ein Gütlein, die Blöi-
matt und halbe Mühle zu Madiswil, drei Schupposen zu Wyssbach und

eine zu Mättenbach. Dies scheint uns genügend Beweis, dass die

Herrschaften Grünenberg und Gutenburg auf eine Grossherrschaft Langenstein

zurückgehen. Von 87 Eigenleuten der Herrschaft Gutenburg sassen

17 in Madiswil.

1 Urbar Aarwangen, Nr. 1. StA Bern.
2 Kurz, Madiswil, S.32f., 36.
3 Urkunde vom 5.3.1431 im Burgerarchiv Burgdorf.
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Der Kirchensatz von Madiswil

Die Kirche wird 1275 im Verzeichnis der Kreuzzugszehnten des

Bistums Konstanz erwähnt1. Ob schon der 1231 genannte Otto von Madiswil
hier Leutpriester war, bleibe dahingestellt. 1275 war es Konrad von Laufen2,

1295 ein Priester Rudolf, 1324 ein Konrad3.

Die Kirche zu Madiswil verfügte über ansehnlichen Egenbesitz, u. a.

über den Waldburgwald, der - gemäss einem Zeugnis im Zinsbuch von

1592 - ,von einer edlen Frouwen, Waldburg genent, an die Kilchen vergäbet

worden sye'. Kurz sieht in jener Frau die Willebirk, Schwester der

Freiherren von Langenstein und Gattin des Ritters Arnold von Kapfen-

berg, der den Zisterziensern um 1194 Grund und Boden zu Tundwil zum
Klosterneubau schenkte4.

Dass Madiswil ursprünglich eine Eigenkirche der Langenstein und

Grünenberg war, wird wahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass Melchnau-

Gondiswil bis zur Reformation nach Grossdietwil kirchgenössig waren
und die nächste Kirche, diejenige von Rohrbach, der Abtei St. Gallen

gehörte.

Von den Inhabern des Kirchensatzes hören wir freilich erst 13 5 8, als dieser

zur Hälfte Edelknecht Ulrich vom Stein, genannt Wegler, und zur
andern Hälfte Freiherrn Gerhard von Utzingen auf Gutenburg gehörte.

AufBitte hin übertrug damals der Utzinger die Pfarrstelle an einen der

Söhne Ulrichs vom Stein, den bekanntenjohann5. DaJohann nach einiger
Zeit die Würde eines Chorherrn zu Solothurn erhielt, wo er dann anlässlich

der Mordnacht von 1382 eine verräterische Rolle spielte, brauchte er

in Madiswil einen Vikar, den - aufbischöflichen Befehl - der Dekan von
Huttwil 1374 in sein Amt einsetzte6. Noch 1391 galt aber Johann vom
Stein als Pfarrer zu Madiswil, als man urkundlich feststellte, dass der Zehnt

zu Mättenbach ausschliesslich zum Unterhalt und Bau der Kirche diene7.

Laut einem Lehenrodel im habsburgischen Urbar empfing Freiherr

Gerhard von Utzingen von den Herzogen um 1363 einen Laienzehnten im
IFIII, S. 155. - Kurz, Madiswil, S. 25 f. 2 Vgl. S. 124, Anrnj.
3FZI/,S.ö2o; V, Nr. 373, S. 417.
4Kurz, Madiswil, S.26.ff.-Vgl. OJB7,1964, S.3öf.
5F VIII, Nr.728, S.269f.-Kurz, Madiswil, S.43. 6FIX,Nr.861, S.399.
7 Urkunde vom 20.7.1391 StA Bern, F. Aarwangen. -Kurz, Madiswil, S. 29.
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Dorf Madiswil, Hans und Heinrich, die Sennen, zwei Schupposen im
Dorfund Schnabel von Grünenberg den Zehnten zu Grünenberg. Woher
die Habsburger ihre Rechte leiteten, ist rätselhaft. Laienzehnten, die als

Mannlehen ausgegeben wurden, sind nach der Ansicht von Kurz und

Rennefahrt meist altes Reichs- oder Königsgut. Dieser Hinweis mag im
Zusammenhang mit der Frühgeschichte des Oberaargaus bedeutsam

sein1.

Mit dem Übergang der Herrschaft Gutenburg, kurz vor 1370, von den

Utzingen an die Grünenberg wechselte auch der halbe Kirchensatz zu

Madiswil die Hand. 1390 wurde er von der Erbtochter Anfelisa von
Grünenberg und ihrem Gemahl, Rudolfvon Aarburg, dem Kloster St. Urban

geschenkt2. Einen weitern Viertel erhielt die Abtei 1413 durch Anna vom
Stein, Gattin desJakob von Rümligen, eine Vergabung, die 1478 vom
bernischen Rat geschützt wurde3. Im Tausch mit andern Kollaturen erwarb

Bern 1579 die Rechte St. Urbans am Patronat von Madiswil4. - 1464 hatten

die Zisterzienser gemeinsam mit Hartmann vom Stein in Madiswil
eine der hl. Katharina geweihte Kaplanei gestiftet, bei deren Aufhebung in
der Reformation die Stein von Bern entschädigt wurden5.

Der Laienzehnt von Madiswil aber ging als Mannlehen der Grünenberg
und seit 1455 Berns von Hand zu Hand. VonJakob Thomann und David
Glaner erwarb Bern 1613/1619 die eine Hälfte des Dorfzehnten um 11300

Pfund, während Abraham von Graffenried 1614 um 1425 Kronen den

Korn- und Heuzehnt zu Wyssbach, Rüppiswil, Grund, Auswil und Bissegg

verkaufte5.

Melchnau-Gondiswil

Grundbesitz von Klöstern

1173 bestätigte Kaiser Friedrich Barbarossa dem Stift Beromiinster u. a.

Güter zu Madelswile und Gundoltswilre. Letzteres - am Bach gelegen und

1F VIII, Nr. 1372, S.53öf.-Kurz, Madiswil, S.42f.
2 F X, Nr. 1322, S.600.
3 Urkunden vom 21.8.1413 und 27.6.1478 StA Bern. F. Aarwangen.
4jRQ IVZ, Nr. 199d, S. 1074-1078.
5 Urkunde vom 15.4.1464 StA Bern, F. Aarwangen.-Kurz, Madiswil, S.33f.
6 Zahlreiche Urkunden, u.a. vom 21.12.1613, 4.2.1614 und 9.1.1619, StA Bern,

F. Aarwangen.
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von Bertha von Eschibach bebaut - wird noch 1326/1334 genannt1. - Zu
den Wohltätern des Klosters Einsiedeln zählten die Edlen von Altbüron,
die zu Ende des 1 I.Jahrhunderts einen grössern Güterkomplex zu Melch-

nau vergabten. Laut Urbar von 13 31 gehörte dazu auch ein Zins von 18

Schilling zu Gondiswil2.

Haus und Hofunter der Feste Grünenberg und das Zockengut zu
Gondiswil waren dem MeierhofHuttwil der Abtei St. Peter im Schwarzwald

zinspflichtig3. - Auf unbekanntem Weg gelangten auch dieJohanniter von

Thunstetten zu einer Schuppose in Gondiswil, die sie 1263 einem Bürger

von Lenzburg verliehen und um 1270 mit Werner von Villmeringen
gegen Besitz zu Thörigen tauschten4.

Weder die Freiherren von Langenstein noch ihre Nachfolger, die

Freiherren von Grünenberg, hatten natürlich ein Interesse, das Kernstück ihrer
Herrschaft zu veräussern oder um des Seelenheils willen zu vergaben.

Immerhin verzichtete Ulrich von Langenstein um 1194 zugunsten St.

Urbans aufseine Einkünfte zu Reisiswil, Busswil und Melchnau. Unter dem

Stiftungsgut der Abtei werden je eine Schuppose zu Melchnau und
Gondiswil und sechs zu Busswil genannt. Eine weitere schenkte Ingelt von
Gondiswil, und eine halbe Hube im selben Dorfbeschaffte sich St. Urban

von der Kirche Langenthal5.

Endlich gelangte 1309 von den Herren von Büttikon ein Zins von 18

Schilling zu Gondiswil ans Kloster, dem Markwart von Grünenberg

1334, ,umb min not, die ich nit bas mochte uberkomen', um 17V2 Pfund

eine Schuppose zu Melchnau verkaufen musste6.

Die Herrschaftsrechte

Melchnau ist Kreuzungspunkt wichtiger Wege aus allen Richtungen :

von Langenthal über Habkerig-Gjuch, von Busswil, von Madiswil über

Bürgisweiher-Rüppiswil, von Reisiswil, von Gondiswil, endlich von
Altbüron, von Untersteckholz über Kleinroth, von St. Urban über Berghof.

1 SUBi, 1952, Nr.203, S.i04f.-F VI, Nr. 173.
2 Vgl. S. 32. 3 Vgl. S.137. 4 F II, Nrn. 538 und 704.
5 QUE I, Nr.194. - F FJ, S.49f., 52f., 56f. - Häberle, St.Urban, OJB 7, 1964,

S-34-
6 QUE II, Nr. 496. - QUE III, Nr. 65.
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Im Zentrum der Gemarkung, über dem Oberdorfvon Melchnau, erhebt

sich, nur 2 km von der Ruine Altbüron entfernt, der Schlossberg mit der

Ruine Grünenberg/Schnabelburg/Langenstein, im Mittelalter adliger

Mittelpunkt des Oberaargaus.

Dass die Herrschaft Grünenberg von der landgräflichen Blutgerichtsbarkeit

nicht ausgenommen war, beweist eindrücklich eine Urkunde vom
September 13161. Da Graf Hartmann von Kyburg einen gekauften

Hengst im Wert von 9 Mark Silber nicht bezahlen konnte, musste er
Freiherrn Ulrich von Grünenberg die sogenannte ,Weiphuba' (Weihet- oder

Gerichtshube) zu Melchnau verpfänden, ausgenommen jedoch ,tribunali

seu sede nostri langraviatus in ipsa dicta villa seu nostre iurisdictionis hacte-

nus per nos seu nostros predecessores langraviatus habite'. Noch anfangs
des 15.Jahrhunderts werden die Dingstätten zu Melchnau unter der Feste

und zu Gondiswil erwähnt3.

Als Landgrafen von Burgund übten die Kyburger auch die Vogtei über

die freien Leute aus. Allein 1333 musste Graf Eberhard die Vogtei zu

Madiswil und Gondiswil mit einem Steueraufkommen von jährlich 20

Pfund an die Grünenberg verpfänden3.

ImJahre 1236 hatte die Abtei St.Johannsen zu Erlach die Vogtei, die sie

im Dorf ,Gundolswil' hatte, dem Grafen Rudolfvon Neuenburg übertragen.

Offenbar handelte es sich nicht um die Vogtei über das ganze Dorf,
sondern nur über fünf Schupposen, wie sie bisher Ritter Johannes von
Roggliswil als Lehen der Abtei innegehabt hatte4. Die Roggliswil waren
verwandt mit den Kerr von Kernenried, die - mindestens anfangs des

I4jahrhunderts - die Burg Rorberg ob Rohrbach verwalteten5. 1246

masste sich der genannte Johannes den Besitz der sogenannten Rubel-

Schuppose zu Melchnau an, die eine Frau von Ufhausen an St. Urban

vergabt hatte. Der Ritter durfte das Gut auf Lebzeit nutzen, und erst 1284

gaben es seine Erben (Werner Kerr und Rudolfvon Roggliswil) zurück6.

Endlich gibt uns noch eine Urkunde von 1234 willkommenen Auf-
schluss über die Herrschaftsverhältnisse der Gegend. Auf einer Anhöhe

westlich von Melchnau liegt das kleine Dorf Busswil, eine vom Wald

umgebene Rodungssiedlung. Vor der Kirche Grossdietwil mussten sich

'QUEIT,Nr.853. 2RQIII, S.413. 3F FT, Nr. 41, S. 3 8.

4 F II, Nr. 154Ü, S. 166f. 5 Vgl. S. 58. 6 QUE I, Nrn. 516,1269,1426.
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nun im genanntenJahr die Bauern von Busswil verantworten, weil sie sich

widerrechtlich die Nutzung aufden Weiden des St.-Urban-Hofes Habke-

rig anmassten. Die Abtei wies alle Ansprüche ab, gestattete den Dorfleuten

aber aus besonderer Gunst die Benutzung der Weide. Als Herren von
Busswil werden hier Freiherr Heinrich von Langenstein (im Siegel Heinrich

von Grünenberg genannt!), Ritter Walter von Rohrbach und die

Freiherren von Balm angesprochen. Es gibt wohl keinen bessern Hinweis

aufdie enge Verwandtschaft dieser Geschlechter und auf ihre Erbschaft an

der alten Herrschaft Langenstein1.

Die kirchlichen Verhältnisse

Melchnau, Gondiswil, Reisiswil und Busswil gehörten bis zur Reformation

zur Urpfarrei Grossdietwil. Dem Pfarrherrn gehörten laut einer

Aufzeichnung von 1305 auch der Zehnt der Wälder zu Fribach (Gondiswil)
und Huttwil und des Schmidwaldes bei Reisiswil2. Vor Gericht zu Rohrbach

verfochten die Kirchmeier von Grossdietwil 1542 vergeblich, Lehen,

Eigenschaft und Satz des Hofes Reisiswil gehörten ihrer Kirche3. -
Anstelle der alten Georgskapelle aufBurg Grünenberg bauten die Leute von
Melchnau schon 1509 eine eigene Kirche im Dorf4.

Die Wallfahrtskapelle zu Fribach westlich von Gondiswil ist wahrscheinlich

eine Stiftung der erst lenzburgischen, dann kyburgischen Ministerialenfamilie

von Büttikon. Da Ritter Hartmann I. (1201/1218) mit einer

Schwester Heinrichs von Balm verheiratet war, hegt es nahe, dass der hiesige

Besitz der Büttikon ursprünglich von den Balm aufAltbüron stammt.
1280 gab Ritter Hartmann II. (1235-1296) dem Kloster St. Urban die zur
Kapelle Fribach gehörende Vogtei über das Gut ,Lopringen' (Lauperen
nördlich von Fribach), und noch vor 1300 ging wohl auch das Patronat

1F I/, Nr. 13 3, S. 143. - QUE 7, Nr. 3 59.
2 QUE 71, Nrn. 377 und 401.
3 Urkunde vom 4.10.1542. Abschrift im Dokumentenbuch Wangen 7, Nr. 198,

S. 369fr. StA Bern.
4 Estermann M., Geschichte der Pfarreien Grossdietwil und Grosswangen. Stans

1894. - Kasser Paul, Geschichte des Schlosses und des Amtes Aarwangen. 19532,
S. 49-52. -Plüss August, Die Freiherren von Grünenberg in Kleinburgund. AHVB
16, 1900, S. 272-274. - Die Ausgrabungen von 1949 beweisen, dass es sich um eine

Burgkapelle handelte. Vgl. S. 318.
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über das Wallfahrtskirchlein an die Zisterzienser über. Bereits zwischen

1296 und 1310 erhielt die Kapelle reichen Ablass, so dass die Wallfahrt
wuchs. Im Jahre 1400 wurde eine besondere Bruderschaft zu Ehren der

Muttergottes, 1424 eine Bruderschaft der Schmiede gegründet. Die
Reformation im Bernbiet setzte Wallfahrt und Kapelle 1528 ein rasches

Ende1.

Gondiswil ist die südöstlichste Gemeinde im engern Oberaargau. Das

Dorf liegt am Abhang über einem Hochmoor und dem Lauf des Fri-
baches, je eine Wegstunde von Melchnau und Huttwil entfernt. Der Oberlauf

der Roth bildet die Ostgrenze der Gemarkung, zugleich alte

Grafschafts- und heute Kantonsgrenze.

Der Übergang der Herrschaft Grünenberg an Bern

Die Söhne von Konrad von Grünenberg (1272-1286), Johann I. Grimm
und Arnold I., teilten Herrschaftsrechte und Güter auf die von ihnen

begründeten Linien auf. Letzter männlicher Spross der Linie Arnolds war
Ritter Wilhelm von Grünenberg (13 84-1451), von seiner Grossmutter her

auch Herr über Aarwangen. Er verkaufte die Herrschaft Aarwangen und

seinen Anteil an Bleienbach 1432 an Bern2. Während seiner Abwesenheit

aufdem Stein zu Rheinfelden liess er seinen Anteil an der Herrschaft

Grünenberg durch Vögte verwalten, wobeiJ. R. Meyer die Identität des Hans

von Langenthal mit Hans Scherer nachgewiesen hat, der seit 1440 Vogt zu

Grünenberg war und die Nichte des illegitimen Hans Walter von Grünenberg

ehelichte, der selbst Vogt zu Madiswil und Gondiswil gewesen war3.

Als einem Diener der Herzoge von Österreich sandte Bern Ritter
Wilhelm im August 1443 den Absagebrief, nahm ihm hieraufBurg und Herrschaft

Grünenberg gewaltsam weg und liess die Untertanen den Treueid

schwören. Für kurze Zeit erhielt Wilhelm dank Waffenstillstand seine

Rechte zurück, musste aber zur Deckung bernischer Ansprüche auf

Kriegsreparationen Grünenberg ihnen verpfänden. Nach Ablaufdes Waf-

1 Würgler Hans, Die Wallfahrtskapelle in Fribach-Gondiswil. OJB 6, 1963,

S.7off.
2RQJ/7,Nr.i02c,S.276 fr.
3 Meyer J.R., Ausnahmen vom Schema der mittelalterlichen Dorfbevölkerung.

OJB 4,1961, S.32ff. -Plüss, Grünenberg, S.265, Anm.2, S.27öf.
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fenstillstands im April 1444 nahmen die Berner die Herrschaft ein zweites Mal
nach Kriegsrecht ein. Entgegen Wilhelms Aussage wurde das Schloss aber

dabei nicht verbrannt.

Die Schwiegersöhne und Erben des letzten Grünenbergers versuchten

1454 vergeblich, Bern zum Rückzug zu bewegen. Die Stadt zahlte die auf
der Herrschaft haftenden Schulden von 700 Gulden beim bisherigen Burgvogt

Hans Walter von Grünenberg ab und setzte von 1444 bis 1455 ihre

eigenen Vögte ein, oft in Personalunion mit der Vogtei Aarwangen. Hierauf

wurden die beiden Ämter überhaupt vereinigt und zusammengelegt1.

Die andere Hälfte der Herrschaft Grünenberg brachte Agnes, die Tochter

RitterJohanns III. Grimm (1384-1429), ihrem Manne, Hans Egbrecht

von Mtilinen, in die Ehe. Bern überliess ihm als seinem Burger um 1455

auch die Feste Grünenberg, von wo er selbst oder durch einen Vogt seine

halbe Herrschaft verwaltete. In der Folge kam es unter den Nachkommen

Mülinens selbst zum Streit, der 1472 vom bernischen Rat entschieden

wurde. Schliesslichfiel die halbe Herrschaft Grünenberg an die Tochter, Barbara

von Mülinen, und ihren Gatten, Hans Rudolfvon Luternau, der sie 1480 um 3000

Gulden an Bern verkaufte. Esgehörten dazu das Schloss Langenstein, die Hälfte

von Twing und Bann und Niedergericht zu Bleienbach, Madiswil, Melchnau,

Gondiswil undzum wilden Baumgarten, dieHälfte des Kirchensatzes von Bleienbach

und der Schlosskaplanei aufGrünenberg2.

Die Güter der Herrschaft Grünenberg

Schlossgüter: Ihr Ertrag kommt - laut Zinsbuch von 15223 - grundsätzlich

dem Vogt zu als Entschädigung für die Burghut. Die Waldmatte und
dieErlenmatte werdenvom Müller zu Melchnau genutzt. Auch der Walki-
zins fällt an den Vogt, dem überdies 2 Pfund 4 Schilling, Hühner und

Eier aus Schlossgütern zuflössen.

1482 schuf Bern aus den übrigen Gütern ein Erblehen, das Clewi
Schwitzer von Melchnau um 18 Pfund kaufte und von dem er jährlich
dem Landvogt 2 Pfund Zins schuldete. Dazu gehörte der sogenannte

Wingart, der Berg (wohl Schlossberg), zweiJucharten Ackerland auf der

1 Pi.üss, Grünenberg, S. 265-268.
2 Plüss, Grünenberg, S. 268-271.
3 Urbar Aarwangen Nr. 1, StA Bern.
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Linde und das Schürli, ,das by dem hus stat' (Schlossscheune). Er sollte daraus

ein Sässhaus bauen und die Güter in bessern Ehren halten als bisher.

Einem andern Bauern wurden der Schloss-Baumgarten und die Weiher

zu Grünenberg gegen 5 Pfund Zins hingeliehen, der Dorfgemeinde
Melchnau gegen 1 Pfund der Hofvon Alzenwil. Burg Grünenberg aber

zerfiel.

Melchnau : Nach dem Zinsrodel der Grimm von Grünenberg1 bezogen
diese 1465 von rund zwölfSchupposen, drei Hofstätten, Mühle, Säge, Hof
und Graben zu Alzenwil rund 29 Mütt Getreide und 14 % Pfund an Geld.

Offensichtlich handelt es sich dabei nur um die Güter der Linie Grimm,
denn im Zinsbuch von 1522 werden dann im bernischen Besitz mindestens

32 Schupposen ausgewiesen, neu noch eine Walke, die gesamthaft rund 96

Mütt Getreide, 80 Hühner, 465 Eier und 36 Pfund 15 Schilling ablieferten.

Besonders sprechend ist die Verdoppelung der Zinsablieferung von der

Mühle Melchnau.

Güter in der Umgebung: Der Rodel von 1465 weist ferner eine halbe

Schuppose zu Lotzwil, den Zagelacker von Langenthal, eine Schuppose zu
Reisiswil und ein Gut zu Altbüron aus.

Das Zinsbuch von 1522 nennt eine ganze Schuppose zu Lotzwil, ein Gut

zu Engelsbühl (Steckholz), eine Schuppose zu Reisiswil und die Mühle

von Gondiswil. Es ist auffällig, dass zu Gondiswil kein weiterer Besitz
verzeichnet ist. -Aufdie Güter zu Madiswil und Bleienbach haben wir bereits

oben hingewiesen!

JOHANNITER-KOAtTUREI UND HERRSCHAFT THUNSTETTEN

Das Dorf Thunstetten liegt auf einer anmutigen Moränenerhebung
zwischen der Zürich-Bern-Strasse und der Kastenstrasse Burgdorf-Langenthal,

vier Kilometer östlich von Herzogenbuchsee. Nordwärts davon

erstreckt sich die grosse Strassensiedlung Bützberg, seit dem i8.Jahrhun-
dert vom Durchgangsverkehr gefördert. Daneben gehören die Weiler

Forst, Moos, Rengershäusern, Welschland und Rain zur Gemeinde.

Abgesehen von einigen hallstattzeitlichen Tumuli, fanden sich hier keine

Spuren urzeitlicher Besiedelung.

'Vgl. S. 170, Anm. 3.
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Das DorfThunstetten selbst liegt an einer alten, heute wenig benutzten

Durchgangsstrasse von Herzogenbuchsee über Forst, Erlimoos nach

Langenthal. Dies erklärt, warum gerade hier an der Wende vom 12. zum
13.Jahrhundert eine Komturei des Johanniterordens als Spital für
Durchreisende entstand. Der Name Forst weist wohl auf eine Beziehung zum

vermuteten KönigshofHerzogenbuchsee hin.

Die Stiftung desJohanniterhauses ist bis heute unerhellt. Offenbar fällt sie

in die spätzähringische Zeit, zwischen 1180 und 1210, d.h. nach der Gründung

der Niederlassung Münchenbuchsee1 und vor der indirekt für 1210-

1215 bezeugten ersten Auseinandersetzung Thunstettens mit St. Urban

um Zehntrechte zu Langenthal2. Langenthal war damals nach Thunstetten

kirchgenössig.

Liebenau glaubte, dem Liber censuum der römischen Kirche den Hinweis

entnehmen zu können, Thunstetten habe bereits 1192 als hospitale
bestanden3. Wir fanden die betreffende Stelle nicht. Hingegen stellte Papst

Innozenz III. am 13.Mai 1204,priori et fratribus hospitalis de Thureguno'
(gegründet durch die Zähringer) eine Bulle aus. Laut Liber censuum zahlte

ein,hospitale de Thuregum' einen Aureus an Rom4. Escher und Schweizer

bestritten die Existenz eines solchen Ordenshauses für Zürich, so dass

man die Stelle möglicherweise aufThunstetten beziehen kann5.

Für dasJahr 1192 ist eine Stifter-Inschrift für die Komturei Bubikon ZH
überliefert, und im selbenJahr bestätigte Papst Coelestin III. das Ordenshaus

Münchenbuchsee6. Soll man an eine planmässige Anlage dieser Häuser

unter zähringischem Einfluss denken?

Massgebende Historiker des 19.Jahrhunderts vermuteten in Otto II.

von Meran und Beatrix von Burgund die Stifter von Thunstetten, ohne

dass sie die Quelle namhaft machten7. - Nun sind diese Nachkommen
1 Pfister Rudolf, Kirchengeschichte der Schweiz 1,1964, S. 205.
2 Meyer J. R., Aus der Zehntengeschicht von Langenthal. 1965, S. I4ff.
3 BriefTheodors von Liebenau vom 13.8.1881 an E.F. von Mülinen, in: Beiträge

zur Heimatkunde des Kantons Bern, Heft 5,1890 S. 203. - Vgl. AHVB 7, S. 3 3-62.
4 Liber censuum ecclesie Romanae, ed. Fabre/Duchesne, 2 Bände, Paris 1910,

S. 155 ff., Nr. 620.
5 Zürcher Urkundenbuch 1, S. 240.
6 Pfister, S. 205,206 f.
7 Wurstemberger (durch E.F. von Mülinen) 1862/voN Wattenwyl 1867/voN

Mülinen i 890. -Jahn (1850) lässt die Frage offen, ebenso F. A.Flückiger im AHVB
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Barbarossas, Erben lenzburgischer Güter nach 1173, auch sonst bekannt:

Im April 1230 dotierte Otto aus der Mitgift seiner Frau ein ungenanntes
Deutschordenshaus in Burgund (Sumiswald?) mit einem ungenannten
Dorf1. Ihre Erben aber, Alix und Hugo von Chalon, vergabten 1253 den

Zisterziensern von Hauterive den Kirchensatz von Roth in der Diözese

Konstanz2. Um Melchnau3 oder Kleinroth nördlich Melchnau4 handelt es

sich unseres Erachtens nicht, wahrscheinlich auch nicht um Dürrenroth,

wenigstens, wenn man dieses mit Ascoldesbach gleichsetzt5. Die Frage

bleibt ungeklärt.
Ehemals lenzburgischer Besitz im Oberaargau kann nur spärlich

vermutet werden - in froburgischem Allod, Lehen froburgischer Ministeria-

ler, vielleicht im Besitz der Abtei Engelberg. Auch wenn man Otto von
Meran als Stifter von Thunstetten nicht ausschliessen mag, so ist doch eher

an eine durch die Zähringer geförderte Initiative des einheimischen Adels

zu denken. Die Stifter oder doch Wohltäter Thunstettens dürfen wir wohl
in den zähringisch-kyburgischen Ministerialen von Onz, Aarwangen
und vielleicht Luternau sehen6.

Die Güter der Johanniter-Komturei

Erwerbungen und Verkäufe 1220-1528

Über das Stiftungsgut und die frühen Erwerbungen der Johanniter-
Komturei Thunstetten sind wir bei weitem nicht so gut orientiert wie über

dasjenige der Abtei St. Urban. Wir müssen uns deshalb darauf beschränken,

aus Kaufs- und Verkaufsurkunden sowie aus dem Bestand von 1528

ein Bild zu gewinnen.
Kirchgemeinde Thunstetten. Zum Stiftungsgut gehörte natürlich in erster

Linie der grösste Teil des Grundbesitzes in der Kirchgemeinde Thunstet-

1, 1848. - Glur in der Roggwiler-Chronik von 1835 vermutet als Stifter die Balm,
Rüti, Grünenberg und Luternau. - Stumpf, Tschudi und Leu tragen nichts zur Frage
bei. Frdl. Mitteüung von Dr. H. Specker, Bern.

1F II, Nr. 95, S. 105 f. 2 F II, Nr. 3 3 7, S.363.
3 von Wattenwyl, Geschichte der Stadt und Landschaft Bern... 1,1867, S.350.
4 Wurstemberger J.L., Geschichte der alten Landschaft Bern 2, 1862, S.443,

Anmerkung 110.
5 Häusler, Emmental 1, S. 71 f. Die Identifizierung ist sprachlich sicher anfechtbar.
6 Kümmerli Arnold, Heimatbuch Thunstetten 1,1952, S. 224f, 257,460f.
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ten, im Dorf selbst, in Bützberg, Forst und Weissenried. Aber auch hier

mussten vorerst verschiedene andere Interessenten verdrängt werden,

bevor dieJohanniter über eine geschlossene Grundherrschaft verfügten.
Gemäss bischöflicher Bestätigung war nämlich schon 1243 auch St. Urban

in Thunstetten begütert. In drei Tauschverträgen von 1278, 1317 und

1396 konnte Thunstetten diese Güter erwerben ; 1278 waren es drei Schup-

posenim Forst, zwei und ein Gut in Bützberg, 1317 total sechs Schup-

posen, wovon drei zu Thunstetten selbst. Für 1396 haben wir keine nähern

Angaben1.

Eine Schuppose zu Bützberg schenkte 1278 Frau Adelheid von Aarwangen,

geborene von Önz, eine weitere ihr Sohn, Ritter Johann von

Aarwangen, 1336. Von den Rittern von Aarwangen hatte die Komturei
zudem 1320 zwei Wälder im Oberhard und Schafweg an der Grenze gegen
Langenthal/Aarwangen erworben2.

Verschiedene fremde Leute aus dem Bürgerstand verkauften oder
verschenkten einzelne Schupposen, so 1296 Rudolfus dictus Winesze eine im
Forst, der Solothurner Jakob von Durrach 1340 eine zu Bützberg, 1407

Peter Nikiaus von Berken einen Drittel zweier Schupposen zu Bützberg,
usw.3. Die Güter wurden von der Komturei zum Teil an Fremde in Leihe

gegeben, so 1307 5 x/2 Schupposen gegen 80 Pfund Entschädigung an den

Schulmeister von Burgdorf, 1317 drei an einen Burger von Solothurn4.

Taucht in den Quellen St. Urbans und Thunstetten der BegriffRied auf,

so gilt es wohl zu unterscheiden zwischen dem Riedhof und den Herren

von Ried, Dienstleuten der Grünenberg östlich Langenthal, und dem

Weiler Weissenried westlich Thunstetten5. Um die Güter und Zehnten

von Weissenried stritt Thunstetten 1220 und 1272 mit den Rittern von
Önz6. Die Önz durften sie bloss als Erblehen zu 20 Schilling Jahreszins,

nicht als Eigentum, nutzen. Aufseinen Todesfall hin vergabte Ritter Leo

von Önz 1283 sieben Schupposen zu Ried an die Komturei, unter dem

Vorbehalt, sie aufLebenszeit noch gegenjährlich ein Pfund Wachs nutzen

zu dürfen7. Wir vermuten, dass es sich um die gleichen Güter wie
1 QUE I, Nr. 465 ; III, Nr. 259 ; IV, Nr. 732.
2 Fill, Nr. 240; FLNr.304; K,Nr.i02.
3 F III, Nr. 661 ; VI, Nr. 569. 4 FIV, Nr. 275 ; IV, Nr. 740.

5MeyerJ.R., Adelheid von Hurun und die Herren von Ried. OJB 6,1963, S.67flf.

6FR,Nr.20;II/,Nr.28. 7 F III, Nr.372.
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1220/1272 handelte, die einmal den Önz zu Eigen gehört hatten. Die Önz

dürften, wenn sie nicht selbst Mitstifter der Komturei waren, zu den

Wohltätern derJohanniter gehört haben.

Langenthal. Zur Kirche Thunstetten waren bis 15 3 8 das ganze Dorf
Langenthal und Schoren pfarrgenössig. Der Komturei gehörten auch alle

Langenthaler Zehnten, worüber aber die Johanniter ständig mit der

Twingherrin Langenthals, mit der Abtei St. Urban, in Streit lagen1. Die
ersten Auseinandersetzungen fallen bereits in dieJahre 1212/1215 (indirekt
erste Bezeugung Thunstettens) ; urkundliche Vereinbarungen sind uns von
1228,1260,1269,13i9und I33öbekannt2.1396 endlich zog sich Thunstetten

zurück und überliess St. Urban die einträglichen Zehnten, bezog aber

weiterhin, als Abgabe der Pfarrgenossen von Langenthal, Garten- und

Primizhühner. Thunstetten erhielt als Entschädigung die Zehnten von
Meiniswil und Haldimoos (westlicher Teil der Gemeinde Aarwangen,
kirchgenössig nach Wynau) sowie obendrein noch 1000 Gulden. Die
Zuchttiere zu Langenthal musste fortan der Abt von St. Urban halten3.

Zusammen mit Kirchensatz und Zehntrecht zu Langenthal hatte aber

die Komturei, offenbar bei ihrer Stiftung, noch verschiedene Grundstücke

zu Langenthal erhalten. Ritter Werner von Luternau schenkte ihr 1270 das

Gut Eichholz, 1278 erhielt sie eine Hofstatt, trat aber gleichzeitig das Eichholz

und drei Schupposen, 1315 die Mühle mit den zugehörigen Hofstätten

gegen 30 Pfund und 1317 noch einmal 5 V2 Schupposen und zwei
Hofstätten an St. Urban ab4. So halfen sich die beiden Gotteshäuser, mit der

Zeit ihre Grundherrschaften in Langenthal bzw. Thunstetten zu arrondieren.

Nach gelungener Ausscheidung vereinbarte man 1317 sogar gemeinsame

Feldfahrt für die Leute von St. Urban, Schoren, Langenthal einerseits,

für diejenigen von Thunstetten, Forst, Bützberg und Rengershäusern

anderseits5.

Lotzwil. Eine wichtige Stellung erhielt Thunstetten 1259 in Lotzwil
durch die Schenkung des dortigen Kirchensatzes6. Schon bei ihrer Stiftung

1 Vgl. Anm.2, S.172. 2F J/,Nrn.73,495,670; KNr.76; FLNr.317.
5 Meyer, wie Anm.2, S.172. 4 F II, Nr. 697-, III, Nr. 259; JK, Nrn. 620 und 732.
5 FIV, Nr. 731, S. 748 ff. 6 F II, Nr. 462, S. 482 f.
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hatte auch die Abtei St. Urban von Ulrich von Langenstein «usuaria in

Locewillare in pascuis, aquis, terris et nemoribus» erhalten und zudem den

ganzen Hof zu Habkerig (Gemeinde Obersteckholz, Pfarrei Lotzwil)
«exceptis hiis que pertinent ad ecclesiam Locewillare et ad ecclesiam Blai-
chinbach»1. Da Habkerig näher bei Lotzwil als selbst bei Langenthal liegt
und stets dorthin pfarrgenössig war, erstaunt uns der Besitz der Kirche

Lotzwil nicht weiter, wohl aber derjenige der Kirche Bleienbach. Offenbar

hatten schon bei der Dotation der beiden Kirchen die Freiherren von

Langenstein mitgewirkt.
Am 30. April 1259 übergaben zu Burgdorf, um weitern Streit zu

vermeiden, «cum plures essemus in ecclesia de Lozenwiler présenta tores», die

Freiherren Rudolfund Ulrich von Balm, Ulrich und Markwart von
Grünenberg, Kuno von Rüti sowie die Edelknechte Werner und Rudolfvon
Luternau demJohanniterhaus zu Thunstetten : « totum ius quod in presentation

dicte ecclesie de Lozewiler habebamus»2. Wir wissen bereits, dass

alle diese Donatoren miteinander verwandt waren. Aber noch war Thunstetten

damit nicht unbestrittene Herrin über die Kirche zu Lotzwil.
Offenbar machte auch St. Urban -wir wissen nicht, aufGrund welches

Schenkungstitels - Ansprüche aufden Kirchensatz geltend. Es verzichtete

erst im Vertrag von 1269 daraufund gestand denJohannitern überdies die

Nutzung und Ableitung der Langeten oberhalb und unterhalb des Dorfes

Lotzwil aufeine Breite von zweiJucharten zu3.

Die Herrschaft Lotzwil-Gutenburg gehörte aber weder St. Urban noch

Thunstetten, sondern mindestens um die Mitte des 13.Jahrhunderts den

Freiherren von Utzingen. 1277 vermittelten Rudolf von Balm, Walter

von Büttikon und Albrecht von Rohrmoos zwischen Freiherr Ortolfund

den Johannitern zu Thunstetten im Streit um das Recht am Kirchensatz

und über die Vogtei der Güter der Kirche Lotzwil. Der Freiherr verzichtete

aufalle seine Ansprüche, dafür gaben dieJohanniter seiner Frau Elisabeth

(Herkunft unbekannt. War sie die Erbtochter, die den Utzingen
Gutenburg-Lotzwil einbrachte?) eine Schuppose zu Lotzwil. Twing und

Bann über Leute und Gut des Freiherrn und der Komturei wurden ausge-

1 F I, S. 489 f. - Schmid J., Geschichte der Cisterzienser-Abtei St.Urban...bis
1250. 1930.

2 Vgl. Anm. 6, S. 175. 3 F II, Nr. 670, S. 727fr.
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Abbildung io
Kirchen Rohrbach und Melchnau. Aquatinta von Samuel Weibcl, 1824.

Aufnahme Burgerbibliothek Bern.



Abbildung Ii
Kirche und Pfarrhaus Thunstetten - bis 1528 Johanniter-Komturei.

Aufnahme Valentin Binggeli, Langenthal.



schieden: Ortolf von Utzingen darf als der grössere Twingherr Bannwart

und Hirten setzen und die Einkünfte aus diesen Ämtern beziehen,

doch nur mit Wissen der von Thunstetten. Die Allmende wird gemeinsam

genutzt1.
Aus den Urkunden von 1259/1269/1277 ist zu vermuten, dass auch die

Utzinger zusammen mit den Balm, Grünenberg, Rüti und Luternau

mitberechtigt am Patronat von Lotzwil waren, auch verwandt waren, dass

auch Gutenburg-Lotzwil einst zur langensteinischen Hausmacht gehört
hatte. Es ist verständlich, dass Ortolf als Herr und Erbe zu Gutenburg-
Lotzwil die Vergabung von 1259 seiner an dieser Gegend nicht stark

interessierten Verwandten nicht gern sah, sich nicht daran beteiligte, bis er
dazu genötigt ward.

1322 sah sich die Komturei Thunstetten gezwungen, elf Schupposen

und zwei Häuser Eigen in Lotzwil um 185 Pfund 3 Schilling an die Abtei
St. Urban zu verkaufen. DerJahresertrag der Güter belief sich immerhin
auf26 Miitt Dinkel, 7 Mütt Hafer und 4 Pfund 12 Schilling. Unter anderem

befand sich auch die Schuppose und das Haus des Leutpriesters von
Lotzwil darunter. Ob es sich nicht bei allem um Widumgut der Kirche

Lotzwil handelte, das eigentlich nicht veräussert werden durfte Jedenfalls

machten die Johanniter den Vorbehalt, St. Urban müsste auswechseln,

was allenfalls zum Lotzwiler Widum gehöre2.

Weitere Besitzungen der Komturei im Oberaargau waren nur von kleiner

Bedeutung. So kaufte sie 1249 von RudolfFrieso (wohl von Friesenberg,

Wynigen) um 12 % Mark Güter zu Urwil südlich Leimiswil, die sie 1304

um 31 Pfund an St. Urban veräusserte3. Im Dorfbann von Rütschelen

konnte Thunstetten 1343 eine Schuppose von den Freiherren von
Grünenberg um 20 Pfund und die Güter des Rudolf von Rütschelen, Bürgers

zu Burgdorf, um 147 Pfund erwerben4. Twing und Bann zu Rütschelen

aber gehörte den Grafen von Kyburg. -1373 wird ferner erwähnt, dass

Thunstetten früher zwei Schupposen zu Breitenegg in der Pfarrei Wynigen

besass5. Eine vergabte Schuppose zu Gondiswil vertauschte die Kom-

1F III, Nr. 222, S. 211 f. 2F UNr.258, S.304Ü
3 F II, Nr. 289; IV, Nr. 147.
4F VI, Nr. 736, S.709. 5 FIX, Nr. 692, S.322.
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turei 1270 gegen ein Gut zu Thörigen, und 1274 erhielt sie eine Schuppose

zu Inkwil von einem Burgdorfer Bürger geschenkt1.

Güter in andern Landesgegenden. Durch Vergabungen kam Thunstetten

ferner zu Besitz im Luzernbiet: 1257 vonjudenta (Gemahlin Rudolfs von
Balm) Güter und über 30 Leute zu Tennwil/Willisau, 1262 neun Schup-

posen zu Uffikon/Altishofen/Bennwil. Dieser entlegene Besitz wurde

früh liquidiert2.
Viele Vergabungen galten in erster Linie den Johannitern als Orden,

nicht so sehr dem recht unbedeutenden Haus Thunstetten, das die Güter

nicht zu halten vermochte. So hinterliess etwa Ritter Johann von Halten

seine Erbschaft dem Orden, der sich mit einem Neffen des Testators

vergleichen musste. 1274 trat Thunstetten diese Güter (vier Schupposen,

einen Anteil des Burghügels und des Waldes zu Halten, sowie eine Schuppose

zu Oekingen) an einen Solothurner Bürger ab3. Auch um die

Hinterlassenschaft des Wilhelm Häfeli (in Solothurn, Leuzigen, Selzach, Bellach

und Grenchen) kam es 1294/13 07 zu einem Prozess mit dessen Erben, der

Thunstetten rund 90 Pfund Abfindung kostete4.

Eine Reihe von Urkunden überliefern, wie dieJohanniter seit 1273

Rebberge in der Gegend von Twann kauften und eintauschten, die sie gegen den

halben Ertrag an Einheimische zur Bebauung ausgaben5.

Kollaturen. So bescheiden Grundherrschaft und Streubesitz der Komtu-
rei waren, so bedeutend wurde Thunstetten andererseits als Inhaberin
verschiedener Kirchenpatronate. Leider ist die Überlieferung über den

Erwerb der Kollaturen mangelhaft.

Wir wissen bereits, dass das ganze Dorf Langenthal mit dem Hofzu Schoren

seit alters nach Thunstetten kirchgenössig und bis 1396 zehntpflichtig

war. Ferner haben wir vom Erwerb der Kollatur Lotzwil 1259/1269/1277

Kenntnis genommen.
1262 urkundete Graf Hartmann von Froburg, dass sein verstorbener

Vater, Graf Ludwig, den Kirchensatz zu Waldkilchen bei Niederbipp an

1F II, Nr. 704; III, Nr. 82. 2 F II, Nrn. 441, 529. 3 Fill, Nr. 98, S. 99 f.
4 F III, Nr. 591 ; IV, Nr. 283.
5 FW, Nrn. 42,98; IV, Nrn. 68,149,689; V, Nr. 73 8; VI, Nr. 782; VII, Nr. 673.
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Thunstetten vergabt habe. Die Komturei iiberliess ihn im Tauschvertrag

von 1269 den Zisterziensern von St. Urban1.

In einem Streit zwischen Berchtold von Falkenstein, Abt zu Murbach,
und seinem Bruder, Graf Otto von Falkenstein, mit der Komturei Thunstetten

wurde am 12. November 1294 vereinbart, dass das Patronatsrecht

zu Egerkingen beiden Teilen hälftig zustehen sollte. Sie dürften demnach

abwechslungsweise den Pfarrer präsentieren. Die Falkensteiner versichern

sich, dass Thunstetten nach Egerkingen immer einen Weltpriester (d.h.
keinen Ordensmann) setze und den Nutzen des Kirchen gutes nicht für sich

beziehe. Entgegen Kümmerli halten wir dafür, dass die Ansprüche
Thunstettens bereits früher bestanden, dass es sich 1294 nicht um eine Vergabung

handelte2.

Im Sommer 1308 sah sich Graf Otto von Falkenstein gezwungen, den

Johanniterhäusern Thunstetten und Reiden um 100 Mark Silber den Hof
zu Egerkingen mit vier Schupposen sowie den Rest des Kirchensatzes zu
verkaufen. Vorbehalten blieben für den Grafen Twing und Bann, Leute

und Gerichte und das Gebirge ob dem Dorf. Um 1353 ertrug die Pfrund

jährlich 25 Mark Silber3.

Im Frühjahr 1345 konnte der tüchtige Komtur von Thunstetten, Peter

von Kienberg, von der Abtei St. Gallen die Kirchensätze, Widumgüter
und Zehnten zu Rohrbach undÄtingen im Bucheggberg um noy2 Mark
Silbers erwerben. In Rohrbach gehörte dazu « die hofstat, da der lüpriester uf
sitzet mit der hofreite... mit widmen und mit allen zechenden, nützen und

rechten... ». Die Martinskirche zu Rohrbach wird bereits 795 erwähnt ; die

sanktgallische Grundherrschaft ward im Laufe des 13. bis is.Jahrhunderts
allmählich liquidiert4.

Auf unbekanntem Wege war Thunstetten in den Besitz des Kirchen-

patronates Heimiswil bei Burgdorf gekommen. Da Twing und Bann des

Dorfes bis 1401 kyburgisch war und die kleine, 1275 erstmals erwähnte

Kirche der im Hause Kyburg beliebten hl. Margarethe geweiht war, dürfen

wir aufeine Vergabung der Kyburger oder eines ihrer Ministerialen an

Thunstetten schliessen.Jedenfalls wies 1327 der Bischofvon Konstanz den

Dekan von Lützelflüh an, Peter von Igliswil, der ihm vom Komtur zu

1F II, Nrn. 530 und 670. 2 F III, Nr. 606, S. 597f.
3 FIV, Nr.299; VIII, Nr. 82. 4 F VII, Nr.95, S. 89f.-Vgl. S. 121 ff, 128 oben.
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Thunstetten präsentiert worden war, als Pfarrer zu Heimiswil zu investieren.

Im November 1340 verkaufte Thunstetten den Kirchensatz und sechs

Schupposen Kirchengut zu Heimiswil um 110 Pfund dem Spital zu Burgdorf.

Vor Gericht bestätigte am 29.Januar 1341 Landgraf Eberhard von
Kyburg, dass der Burgdorfer Bürger RuodolfPfruonder, Priester zu

Lützelflüh, mit seinem und des Komturs von Thunstetten Willen den

Kirchensatz und die genannten Schupposen recht und redlich aufgab und zu

einem rechten Erbe nahm. Das heisst unserer Meinung nach, dass sich

Pfruonder einfach vom neuen Patronatsherr bestätigen lassen musste. Wie
weit seine eigenen Rechte am Kirchensatz gingen, können wir nicht
entscheiden1.

Thunstetten besass schon im ^.Jahrhundert den Kirchensatz zu Ursenbach.

Laut zwei Urkunden vom 17. März und 20. Dezember 1455, die eine

ausgestellt von Hans Heinrich von Banmoos und die andere von
Thunstetten, vergabte die Komturei den uneinträglichen Kirchensatz an

Banmoos: «einer ewigen gab» in Ansehung «das sôlichs von wilent den von
madstetten, jetz miner husfrowen vor dannen seliger gedâchtnisse, dasselb

ir hus vordannen ankörnen und ir nutz davon klein ist, den si diser zit
davon über ein lùtpriester nitt mer denn ein guldin gelts für etwas

zechendlis jerlich gehept und davon bischofstüren und recht usgericht».

Von Banmoos verspricht, dafür zu sorgen, dass der Priester existieren

kann und dass er keine Ansprüche an die Komturei stellen werde. - Laut

einer reichlich unklaren Urkunde von 1440 stritten sich die Komture von
Biberstein und Reiden um die Zehnten von Schmidigen, Hubberg und

Waltrigen, die von alters her zur Kirche Ursenbach gehörten und die sie

von weltlichen Personen ausgelöst hatten. Schliesslich sollten sie wieder an

Thunstetten fallen2.

1F V, Nr. 514 ; VI, Nr. 576. - Vgl. Lachat Paul, Die Kirchensätze zu Oberburg,
Burgdorf und Heimiswil bis zur Reformation. BJ 27, i960 S. 37fr., besonders 77f. -
Heimiswil, Heimatbuch einer bernischen Landgemeinde, 1967, S.49, 55, 219.

- Häusler, Emmental, 2, S. 3 i2f. - Ich halte an meiner abweichenden Interpretation
fest.

2 Urkunden vom 5.2.1440, 17.3.1455 und 20.12.1455 StA Bern, F. Wangen. -
Häusler, Emmental 2, S. 320 f.
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Besitz und Einkünfte der Kommende zur Zeit der Säkularisation

Nachdem die Behörden von Bern «alsrecht Landesherren» 1528 das Besitztum

der Kommende Thunstetten zu ihren Händen gezogen, Hessen sie 1530/31 ein

detailliertes Urbar durch Andres Gottfried «geschwornen schryberin den

graffschafften Wangen und Aarwangen», unter Mithilfe von Lienhart

Halbmeyer, Statthalter des Hauses Thunstetten, Seckelmeister Bernhard

Tillmann und Michael Ougspurger, Bauherr vom Rat, aufnehmen1.

Kirchgemeinde Thunstetten. Vom Kloster selbst wurden bisher i8Juchar-
ten Äcker und 14% Mannwerk Mattland in der Nähe von Kirche und

Kirchhof, ferner drei Weiher von je 1-1 % Jucharten genutzt. Davon
existiert heute noch der Sängeliweiher als Naturschutzreservat.

Für die Abgaben der übrigen Bauerngüter besitzen wir nebst dem Urbar

ein fragmentarisches Zinsbuch von zirka 15052. Wir geben hier die

Totaleinkünfte des Hauses in der Kirchgemeinde Thunstetten im
Vergleich :

Geld Dinkel Hafer Hühner Eier

1505: 22 lb. 4 sh. 3d. 77 Mütt 55 Mütt 31 + 60 610

1530: 19 lb. 3 sh. 10 d. 71% Mütt 51 Mütt 26 + 52 520

Die Reduktion erklärt sich aus gewissen Zinserlassen und der

Eigenbewirtschaftung von vorher verpachtetem Gut. Auf sieben Höfen sitzen

1530 die gleichen Familien wie 1505.

Das grösste Gut zu Thunstetten selbst war das wohl ehemals von einem

Klostermeier bewirtschaftete Hofgut mit rund 114 Jucharten und 16

Mannwerk Mattland, 1530 von Clewi Weber bebaut. Daneben gab es im
Dorfvier weitere Bauernhöfe mit zusammen 163 Jucharten und 53 Mannwerk.

Bedeutender waren die beiden Bauernhöfe zu Bützberg mit zusammen

249 Jucharten und 34 Mannwerk. Es zeigt sich hier bereits die Tendenz

zur Teilung, stehen doch auf einem Gut schon zwei Bauernhäuser

zweier Brüder. Im Weiler Forst lagen zwei Bauerngüter mit total 122 %

Jucharten und 38 Mannwerk, in Rengershäusern eines mit 74/24 und

endlich im Ried 40Jucharten.

1 Urbar Aarwangen, Nr. 23, StA Bern.
2 Unnütze Papiere II, Nr. 99, StA Bern.
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Total ergeben sich damit an bodenzinspflichtigem Land 268 ha Äcker,

50 ha Mattland. Nach Angaben des 18.Jahrhunderts mass die Allmende

zirka 220 Jucharten, d.h. rund 75 ha, der Wald 400 bis 500 Jucharten,

d.h. rund 135 bis 170 ha1. Nach moderner Ausmessung beträgt der

Inhalt des Gemeindebannes 965 ha, wovon 243 ha Wald. Aus dem

Vergleich der Zahlen können wir schliessen, dass es zu Thunstetten zur
Reformationszeit neben dem bodenzinspflichtigen Land wohl auch freies

Eigen gegeben hat. Der Hofzu Moos, im südwestlichen Teil des

Gemeindebannes, war den Johannitern nicht bodenzinspflichtig, durfte auch die

allgemeine Weide nicht nutzen, hatte aber den Zehnten zu entrichten.

Der Zehnten von Thunstetten, inkl. Meiniswil und Haldimoos
(Gemeinde Aarwangen), ertrug jährlich i3oMütt Getreide.

Vereinzelte Einkünfte im Oberaargau. Der Besitz in Langenthal war nur
noch bescheiden: Thunstetten löste 3 Pfund aus der Badstube, besass den

Riedwald und sechs Jucharten Riedweid östlich von Langenthal. Ferner

sind geringe Bodenzinse von Baumgarten (Graben), Mättenbach (Madis-

wil) und ein Heuzehnt von Bleienbach beim Stäg zu verzeichnen. 14

Mannwerk zu Alzenwil bei Melchnau entrichteten den Zehnten. Von den

Höfen des Hans Wälchli und Barthlome Hofer zu Riitschelen mit ihren
rund 43 Jucharten und 11 Mannwerk gingen rund 2 V2 Pfund und über 12

Mütt Dinkel ein.

Die Widumgiiter der Pfarreien. In Lotzwil sind diese Güter recht bescheiden.

Drei Bauern entrichten von 46Jucharten und 22 Mannwerk 3 Pfund

11 Schilling und 25 Mütt Getreide. Der Pfarrer erhielt 10 Mütt Roggen, 4

Gerste, je 1 Mütt Erbsen und Hirse sowie 26 Pfund vom Heuzehnten.

Thunstetten bezog den ganzen Zehnten in Lotzwil, Gutenburg und
Obersteckholz (Wolfmatt, Schwendimatt, Habkerig), nicht aber zu Rütsche-

len, das im Mittelalter zur Pfarrei Herzogenbuchsee zählte.

In Rohrbach gehörte laut Urbar dem Hause Thunstetten die Haushofstatt

des Leutpriesters, Spychermatt und Riedmatt. Die Pfrund hatte

Anspruch aufden Werchzehnten der Höfe Ober- und Niederglasbach, Kal-

1 Kümmerli, Thunstetten 2, S. 470-473.
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tenegg und Flückigen und aufden halben Mueskornzehnt im ganzen
Gericht, ausser von Reisiswil und Hermandingen.

Da Kleindietwil zur Pfarrei Rohrbach gehörte, bezog Thunstetten den

dortigen Zehnten: der Heuzehnt wurde zu Geld angeschlagen und ertrug
8 Pfund io Schilling. Bern erwirkte, dass der Kornzehnt von 50 Mütt
Getreide der Pfrund Rohrbach aufzusehen hin zukam; gegen Überlassung
des Jungizehnts durch Thunstetten stellte Bern, sicher schon vor der

Reformation, auch die Zuchttiere für die Dorfsame.

In Sossau gehörten zum Rohrbacher Widumgut 53 Jucharten und 14%

Mannwerk, die 1 Pfund, 16 Mütt Getreide abwarfen; zusätzlich zog
Thunstetten 14 Pfund 12 Schilling für Heuzehnt.

Sehr bedeutsam war das Widumgut der Pfrund Egerkingen, deren Kol-
latur Thunstetten seit 1308 ganz besass. Zu Egerkingen gehörte bis 1805

Härkingen, bis 1649 auch Werd, später Neuendorf genannt1. Insgesamt

waren es wohl rund 15 Schupposen mit 172% Jucharten und 25 Mannwerk,

die einen geringen Posten an Futterhafer, rund 14 Pfund, Hühner
und Eier ablieferten. Vom Heuzehnt gingen 40 Pfund, vom Kornzehnten

total 210 Malter Getreide ein. Die Zehntverhältnisse zwischen Egerkingen,

Buchsiten, Neuendorf, Härkingen und Gunzgen waren reichlich

verworren, gab es doch injeder Einung Grundstücke, die an eine andere Kirche

zehntpflichtig waren.

In Ätingen im Bucheggberg bestand nur ein kleines Widumgut. Dafür
erhielt der Pfarrer aus dem ganzen Dorf 22 Viertel Dinkel, ebensoviel

Hafer, 15 Viertel Roggen, den Heuzehnt von 14 Pfund, einen Drittel des

Kornzehnten, Primizkorn und 20 Pfund. In diesem Falle wissen wir
genau, wieviel für das Haus Thunstetten übrigblieb: der ganze Zehnt zu

Ramsern, zwei Drittel zu Ätingen und ein Drittel in den Dörfern Ätig-
kofen, Mühledorf, Hessigkofen, Brügglen, Buchegg, Küttigkofen und

Tscheppach.

Rebberge zu Twann. Thunstetten gab insgesamt 46 Mannwerk an 16

Personen in Erbpacht aus gegen den halben Weinertrag, dazu etliche

Hofstätten, Häuserund Äcker, für die die Komturei aucheinenWeinzins bezog.
1 Kocher Alois, Der Buchsgau, Dekanat und Kirchen. JsolG59,1966, S. 127fr.
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Die bernische Verwaltung der Güter nach 1530

Der Klostervogt zu Münchenbuchsee bezog fortan die Einkünfte aus

Twann, jener von Fraubrunnen die Zehnten aus der Pfarrei Ätingen.
Dem Landvogt zu Aarwangen wurden vorerst die Bodenzinse zu Baumgarten,

Langenthal, Bleienbach, Mättenbach, Rütschelen sowie Widum
und Zehnten der Pfarrei Lotzwil zur Verwaltung übergeben.

3. DIE TWINGHERRSCHAFTEN DER ABTEI ST.URBAN

LANGENTHAL

Das in jüngster Zeit mächtig angewachsene Dorf Langenthal liegt am
Unterlauf der Langeten, dort wo das Tal sich weitet, wo die Verkehrsfurche

Burgdorf-Bleienbach, das Altachental, mündet. Es ist rings umgeben

von höher gelegenen, ausgedehnten Wäldern : Brandhoiz und Hochrain

imWesten. Inden Hardwald teilt es sich mitAarwangen. Der grösste

zusammenhängende Wald aber dehnt sich im Osten zwischen Langeten
und Rot aus, bloss von einigen Rodungen unterbrochen :

Brüel und Bohärdli, Bernholz, Rickenzopfen, Aspi, Hinterberg und

Moosrain. Aus allen Richtungen treffen sich hier alte Strassen, die Langenthal

schon früh zu einem Zentrum machten.

Die Dorfmark von Langenthal, Langatun, wird in Urkunden von 861

und 894 erstmals genannt, als der freie Alemanne Theathart seine und seines

Bruders Buobo Besitzungen der Abtei St. Gallen vergabte1.

Sankt-Galler Besitz in Langenthal ist noch im 13.Jahrhundert bezeugt,
als GrafHartmann von Kyburg daraufgriff2.

Erst mit der Stiftung der Abtei St. Urban tritt 1194 der Oberaargau

und damit auch Langenthal ins volle Licht der Geschichte. Es

gehörte zur Herrschaft der Freiherren von Langenstein, deren Erbe gerade

um 1200 verschiedene oberaargauische Adlige unter sich aufteilten.

1 MeyerJ.R., Zwei Urkunden zur Geschichte Langenthals. 1959. - Wartmann,
UB St. Gallen II, Nr. 486, S. i02f.; Nr.695, S. 296f.

2 von Arx Ildefons, Buchsgau, S. 79.
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Das Land war in rund 70 Schupposen, kleine Bauerngüter von 12 bis

15 Jucharten, gegliedert, die von rund 400 bis 500 Menschen bewohnt

waren1.

Der Erwerb der Grundherrschaft durch das Kloster St. Urban2

Das erste Augenmerk St. Urbans galt nach der Abrundung seiner

Grundherrschaft über Roggwil derjenigen über Langenthal. Von den

Langenstein erhielt es bei der Stiftung schon fünf Schupposen, kurz nach

1194 noch ihren Anteil an Wischberg, Adelmännli und Hard. Eine

Schwester der Freiherren, Willebirk, Gattin Ritter Arnolds von Kapfen-

berg, vergabte zwei Schupposen. - Es folgten die verwandten Freiherren

von Balm. 1197 verkaufte Ritter Heinrich eine Schuppose, nach dem Tod
seines Oheims, Ulrich von Langenstein (nach 1201), sieben Schupposen zu

Langenthal um 9 Mark Silbers und schenkte zugleich den ganzen Wald

von Schoren und anderes Gut. Sein gleichnamiger Sohn veräusserte 1254

eine weitere Schuppose3. Aus dem Nachlass des Königsmörders Rudolf

von Balm entgingen der Abtei aber 1312 aus rechtlichen Gründen zwei

Schupposen4.

Wahrscheinlich schon vor 1224 hatten die Witwe Walters von Grünenberg

und auch Freiherr Eberhard drei Schupposen geschenkt. Im genannten

Jahr aber überliess Eberhard in einem Tausch sein ganzes Gut zu

Langenthal der Abtei : 11 Schupposen, eine Mühle, alle seine Leibeigenen,

seinen Anteil am Kirchensatz, an den Wäldern Wischberg, Schwendi und

Rotwald. Andere Herren liquidierten ihren Streubesitz in diesem Dorf:
von Graf Otto von Lenzburg (Pfalzgrafvon Burgund, Sohn Barbarossas)

erhielt St. Urban vor 1200 eine Hube, ebenso 1201 von GrafHermann von
Froburg. Der froburgische Besitz südlich der Aare, von Zofmgen-Aar-
burg über Murgenthal bis Langenthal, dürfte Heiratsgut der Sophie von
Lenzburg darstellen, das sie ihrem Gatten, Adalbero von Froburg (f 1146),

1 Meyer, Heimatbuch Langenthal, S. 12 f.
2 Meyer, Geschichte Langenthals, S.i8f. - Schmid, St. Urban, S. 105-108. -

Häberie, St. Urban, S. 29-40. - Häberle im OJB 7,1964, S. 34, 53-58. - Stiftungsurkunde:

QUE I, Nr. 194, S. 92-94. -F I, Nr. 98, S. 489 ff.; II, Nr. 45, S. 48-60.
3 QUE I, Nr. 728, S. 327L - F II, Nr. 3 59, S. 384, mit falscher Interpretation.
4 QUE II, Nr. 63 5, S. 321 ; Nr. 469, S. 225 ; vgl. Nr. 703 ; III, Nachtrag 69, S. 831 f.,

836.
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einbrachte1.-Eine Schuppose spendete ein Lütoldvon Kilchberg, der auch

in Aarwangen begütert war, eine Hube ein unbekannter Berchtold, Anteil

an der Wiese Hopferen 1212 Burkhard von Aarwangen. Zwei Schuppo-

sen wurden von der Kirche Wynau (Eigenkirche der Bechburger)
ertauscht. All ihr Gut in unbestimmtem Umfang schenkten Hugo und

Mechthild von Kien im Einverständnis mit ihrem Sohn Werner, ebenso

Ritter Werner von Ifenthal, ein Dienstmann der Froburger, ein B. von
Bernstein, eine Frau Ita, Gattin desJakob von Schenkon. Meyer vermutet,
sie könnte eine Langenstein gewesen sein, in erster Ehe vermählt mit Heinz

von Luternau2.

Die Abtei St. Urban konnte hoffen, bald einmal im Besitz der geschlossenen

Grundherrschaft über Langenthal zu sein. Allein ohne Streit ging es

nicht ab. Es waren die kyburgischen Ministerialen von Luternau (von
einem Hofbei Buttisholz westlich des Sempachersees stammend), die sich

gegen St. Urbans Expansion zur Wehr setzten3. Auch sie gehörten offenbar

zu den Erben der Langenstein, waren aber als einzige nicht freiherrlichen

Standes. Möglicherweise verwalteten sie nebst ihrem Erbgut zu

Langenthal als Lehensleute auch kyburgische Güter und Rechte : die Grafen

stärkten ihnen insgeheim den Rücken im Streit mit St. Urban. Zwar
gaben sie um 1226 ihr Einverständnis, als Werner von Luternau zwei

Schupposen verkaufte. Dieser aber griffzusammen mit seinem Schwager,

einem Ritter von Elmigrin, das Kloster und seine Güter an und wurde
dafür vom Bischof von Konstanz exkommuniziert. Der Tod der Mutter
und die Intervention der beiden Gemahlinnen - freiherrlicher Herkunft -
führte die Wendung herbei: sie schenkten das Gut Schlatt bei Kaltenher-

berge, das für die Ableitung der Langeten wichtig war. Allein die Söhne

wollten die Vergabung nicht anerkennen. Durch Vermittlung der Kybur-

ger und Grünenberger kam erst 1249 eine Einigung zustande : die Luternau

verzichten auf ihre Ansprüche auf einen Viertel des Kirchensatzes und
behalten nur noch die Jurisdiktion über ihre Eigengüter. Nach weitern

Streitigkeiten setzte ein Schiedsgericht schliesslich 1257 fest, dass beide

1 Dürst Hans, Rittertum. Schweiz. Dokumente. Hochadel im Aargau. i960,
S.258f.

2 Meyer, Geschichte, S. 18.

'Meyer, Geschichte, S. 20-22.-Häberle, St. Urban, S. I52ff.
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Parteien jedes Frühjahr sechs Männer bestellen sollten (vier von St. Urban,
zwei von Luternau), um Feldhüter und Hirten zu wählen. Damit war
St. Urbans Übergewicht anerkannt1.

Die Luternau zogen daraus die Konsequenz : Werner derJüngere über-
liess der Abtei 1273 die Wiese Hopferen, 1276 endlich auch dasfeste Haus

(«domum nostram sive propugnaculum in Langatun») und alle Twing-
rechte. Bloss eine der verkauften Schupposen nahm der vom Kloster zu
Lehen. Das 1270 von den Luternau an Thunstetten vergabte Gut Eichholz
brachte St. Urban mit drei andern Schupposen zu Langenthal 1278/79 an
sich2.

«Bereits um die Mitte des 13.Jahrhunderts betrug der Grundbesitz der

Abtei zu Langenthal etwa 1000Jucharten ; im Zeitraum von 1250 bis 13 75

fügten die Zisterzienser diesen Gütern nur noch ungefähr 150 Jucharten
hinzu3.» Mindestens 36 Schupposen sind nach den Urkunden von den

Langenstein, Grünenberg, Balm und Luternau erworben worden, alles

einst langensteinisches Gut. Dazu kommt das 1194 von den Langenstein als

Ganzes vergabte DorfSchoren, der nach 1197 von Heinrich von Balm
vergabte Wald von Schoren.

Von spätem Erwerbungen nennen wir bloss noch folgende : 1291 über-
liess die Benediktiner-Abtei Trub um 3 5 Pfund «alles, was bisher in Langatun

an Grund und Boden, wahrscheinlich besonders an Waldland, ihrer

Eigenkirche Schönau gehört hatte». 1303 schenkte Walter von Aarwangen

die Niederhard. 1315/1317 kaufte St. Urban altes Stiftungsgut des

Johanniterhauses Thunstetten : eine Mühle, 5 % Schupposen und eine Hofstatt

zu Langenthal4. Im südlichen Gemeindegebiet waren die Freiherren

von Utzingen, Besitzer von Gutenburg/Lotzwil, begütert, die 1363/1380

ihren Langenthaler Besitz abstiessen5.

1F II, Nr. 286, S. 314ff. ; Nr. 413, S. 43 3 ; Nr. 439, S. 460f.
2 QUE I, Nrn. 1098,1196. - F III, Nr. 207,208 ; II, Nr. 697 ; III, Nm. 259 und 266.
3 Häberle, St.Urban, S. 35.
4 QUE I, Nr. 1672, S. 773 ; II, Nr. 328, S. 162f. ; Nr. 792, S. 402; Nr. 900, S. 456E
5 FIäberle, St. Urban, S. 143. -J. R. Meyer, Zur Geschichte der Gutenburg. OJB 2,

1959, S. 86. -F VIII, Nr. 1337, S. 517fr; Nr. 1729, S. 683 ; Nr. 1542, S. 619F
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Tiving und Bann, Gerichtsgewalt1

Mit dem Erwerb von Grundbesitz hatten die Zisterzienser allmählich

auch entsprechende Rechte an Twing und Bann erworben. Der Verzicht

der Luternau setzte 1276 den Schlusspunkt. Gemäss der Ordenspraxis
hatte das Kloster keinen besondern Kastvogt: die hohe Gerichtsbarkeit

übten im Herrschaftsgebiet solcher Abteien die Landgrafen aus, die

niederejedoch stand den Äbten zu.

Da schalteten sich nun aber, kurz vor 1280, die Freiherren von Grünenberg

ein und versuchten, wenigstens über Langenthal, ihre Vogteigewalt

zu errichten. Als Vorwand galt ihnen, dass St. Urban die Güter nicht selbst

bewirtschaftete, sondern in Erbleihe ausgab. Das Kloster gab nach, soweit

es musste. Es belehnte 1279 Ulrich von Grünenberg aufLebenszeit gegen
einenJahreszins von einem Pfund Wachs mit dem festen, von einem Wall
umschlossenen Haus zu Langenthal. Einen Steinbau durfte er dort nur im
Einverständnis mit den Mönchen errichten. Er versprach überdies, aufdie

Vogteigewalt (districtus oder cohercio judicaria), die ihm St. Urban in

Langenthal übertrug, jederzeit nach vorheriger Kündigung willig zu
verzichten2.

Die Abtei vermochte es nicht zu verhindern, dass die Vogteigewalt zu
einem grünenbergischen Erblehen wurde. 1336 kam es darob zum Konflikt,

den ein Schiedsgericht unter der Führung des Ritters Johannes von
Hallwyl, österreichischen Pflegers im Sundgau, entschied. Das volle

Eigentumsrecht St. Urbans am Dorf Langenthal und den Gotteshausgütern

wurde anerkannt. Die Abtei bestelle Bannwart, Weibel und Gerichts-

sässen. Sie verleihe die Tavernen, behüte die Allmend und Waldungen
und wache über dem Lauf der Langeten. Der Inhaber der Vogtei wurde

ermahnt, die Einkünfte aus diesem Amt so bescheiden als möglich zu nutzen,

damit dem Kloster an seinen Zinsen kein Eintrag widerfahre3.

Mit Urkunde vom 24.Juli 1339 erklärte Landgraf Eberhard von
Kyburg, dass ihm keine Rechte an Gütern, Gerichten, Twingen und Bän-

nen, Holz, Wäldern, Wasser oder Wasserrunsen in Langenthal zustünden.

1 Meyer, Geschichte, S.23-26. -Häberle, St.Urban, S. 37-40. - Häberle im OJB
7,1964, s.ssff-

2FUÏ,Nr.27l,S.253-255 3F VI,^.329,8.323-325.
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«Ouch sol man wùssen, dass wir und unser erben oder jeman anders von
unsren wegen in dem egenannten dorfze Langaton nut ze schaffen noch ze

tun hant, noch jeman der unsren da ze richtent, den allein was lib und

gut trifet, und über kein ander Sachen, denn mit gunst und willen der

vorgeschribenen herren von sant Urban und iro nachkommen ...I«

J. R.Meyer sieht darin zu Recht eine extensive Auslegung der hohen

Gerichtsbarkeit: «Es kommt doch wohl zur Hauptsache darauf heraus,

dass die Kyburger dem Gotteshause für ein Stück unterer Gerichtsbarkeit,

wahrscheinlich besonders für mittelschwere Frevelfälle, ihre Dienste

anbieten, und zwar aufeine nur scheinbar nicht aufdringliche Art. »1387 treten

jedenfalls Graf Berchtold und seine Brüder unter ihren Gütern zu

Burgund auch das Gericht Langenthal an Osterreich ab2. Man müsste sich

doch fragen, ob die kyburgischen Ansprüche nicht ihre Berechtigung hatten.

Zu mindest verfügten die Grafen im 14.Jahrhundert noch über

Leibeigene in diesem Dorf. Die nächstliegende kyburgische Grundherrrschaft

war Rütschelen. Vermutungsweise ging aber auch Bleienbach von den

Grafen zu Lehen. Es ist wohl möglich, dass auch das ehemals Luternausche

feste Haus zu Langenthal ursprünglich kyburgisches Lehen war.
ImJahre 1406ging die Landgrafschafi Burgund und damit die hohe Gerichtsbarkeit

über Langenthal aus kyburgischen Händen an Bern über. Das Dorfkam

unter die Verwaltung des Landvogtes von Wangen. « Grund-, Gerichts-, Twing-
und Zehntherrin blieb auch fernerhin das Kloster St. Urban», das sich 1413 mit

Bern über seine Rechte verständigte und 1413 zu Bern Burger wurde.

Pfarrei und Zehntrechte3

Bis zur Reformation, genau bis 1538, gehörte das DorfLangenthal mit
Schoren zur Pfarrei Thunstetten. Mit dem Abgang der Kirche zu Kleinroth

wurde auch Untersteckholz dorthin kirchgenössig. Aber bereits 1197

ist in Langenthal eine Eigenkirche der Langenstein bezeugt, als deren

Patrone Georg und Gallus vermutetwerden und die 13 92 neu geweiht ward4.

3F VI,Nr.505,S.488. 2Meyer,Geschichte,S.25f.
3 Meyer, Geschichte, S. 30-34.-Häberle, St.Urban, S.30-35.-HÄBERLE im OJB

7, 1964, S.58-63.
4 Nach Mitteilung von Dr. Alfred Häberle vom 9.9.1964 bleibt das Patrozinium

der Langenthaler Kirche völlig offen. Auch die Kirchweihe von 1392 bringt keinen
deutlichen Aufschluss. - Vgl. Meyer, Geschichte Langenthals, S.33.
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1224 übertrug Eberhard von Grünenberg den Kirchensatz an St. Urban,
welches 1249 auch den Verzicht der Luternau auf ihren Viertel erwirkte.
Bischof und Papst bestätigten den Übergang 1243/1254 und willigten
1255 gar in die Inkorporation (Einverleibung des Kirchengutes) ein.

Laut dem Rodel der Kreuzzugszehnten verfügte der Leutpriester 1275

über einJahreseinkommen von 17 Pfund. 1317 bekleidete er gar das Amt
eines Dekans. «Zu seiner Pfarrei gehörten freilich nur 14 Hofstätten, das

alte Langenthaler Kirchen- und Pfrundgut und die auf diesen Gütern
sitzenden Leute. 1319 wurden diese Pfarrgenossen als hospites bezeichnet. Es

waren dies meist Handwerker, welche das Kloster St. Urban nach

Zisterzienserbrauch ansiedelte. »

Da Langenthal aber nach Thunstetten kirchgenössig war, gehörte auch

der Zehnt den dortigenJohannitern1. Der Zisterzienserorden hattejedoch
im Laufe des 12.Jahrhunderts von der Kurie Zehntbefreiung für Neubrüche

(Rodungen) und selbstbebaute Eigenbetriebe erlangt. Thunstetten

wollte zumindest das letztere nicht anerkennen und forderte schon 1210

von St. Urban Nachzahlung der versäumten Abgaben. Ein Schiedsgericht

unter dem Vorsitz des Abtes von Muri brachte keinen Vergleich zustande.

Erst durch seine Reise nach Rom erwirkte Abt Otto von St. Urban eine

gütliche Einigung: von Eigenbetrieben zahlte man seit 12x2 den halben

Zehnt, d. h. den Zwanzigsten. Als das Laterankonzil 1215 die Zehntbefreiung

der Eigenbetriebe aufhob, hielt sich Thunstetten dennoch an die alte

Vereinbarung. Die weitere bedrohliche Expansion St. Urbans musste aber

seine Einkünfte stark schmälern. Auf seinen Protest hin riet ein Schiedsgericht

unter dem Abt von Frienisberg St. Urban, den Vertrag von 1212

preiszugeben, den aber Gregor IX. 1228 noch einmal bestätigte. Der
Bischofvon Konstanz suchte im August jenesJahres selbst Langenthal auf
und vermittelte den Vergleich, wonach alte Eigenbetriebe - wie bisher -
bloss den Zwanzigsten, neue Klosterhöfe aber den Zehnten zu entrichten

hätten.

Gemäss einem Abkommen von 1269 beanspruchte dann St. Urban nur
noch für Rodungen Zehntbefreiung ; fortan entrichtete also die Grangie

von Schoren den vollen Zehnt nach Thunstetten. Endlich verzichteten die

Johanniter 1396 ganz auf ihre Zehntrechte zu Langenthal und bezogen
1 Vgl. nun MeyerJ. R., Aus der Zehnten Geschichte von Langenthal. 1965.
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von den Pfarrgenossen bloss noch Garten- und Primizhühner. St. Urban

übergab ihnen dafür die Zehnten von Meiniswil und Haidinioos
(Gemeinde Aarwangen, Pfarrei Wynau), sowie obendrein noch iooo Gulden.

Die Zuchttiere zu Langenthal musste fortan der Abt von St. Urban
halten1.

STECKHOLZ

Ober- und Untersteckholz sind zwei Gemeinden im Hügelland
zwischen Langenthal und dem Tal der Rot, als Rodungshöfe in den Wald
getrieben. Im Süden grenzen sie an Lotzwil, Busswil und Melchnau.
Obersteckholz umfasst die Weiler Habkerig, Hübeli, Wolfmatt, Herrengass,

Kleben und Winkel und gehört kirchlich zu Lotzwil. Untersteckholz,
nach Langenthal kirchgenössig, besteht aus den Weilern Sängi,
Schwarzenbach, Breiten und Kleinroth.

Der Name Steckholz dürfte doch wohl mit dem von Walther Merz
erörterten Begriff «Steckhof» verwandt sein. Es handelte sich bei Steckhöfen

um völlig aus derDorfmarch ausgeschiedene Sondergüter in abgelegenem

Gebiet mit eigenem Waldgang. «Der Steckhofwar eine Welt für
sich; für ihn gab es weder Zeigzwang noch Gemeinweide.» Meist ist ein

solcher Hof im Besitz einer Sippe. «Eine Mehrheit der Eigentümer
bedingt dann, namentlich bei Realteilungen, eine Mehrheit von Behausungen,

wie denn unterschiedenwird zwischen dem rechten alten Sässhaus und

den neuen Häusern. So entsteht schliesslich eine Mehrheit von Betrieben,

und das hat die weitere Folge, dass der einheitliche Steckhofzerfällt und für
die Entrichtung der Bodenzinse eine Tragerei begründet werden muss.»2

Eine grosse Zahl von Steckhöfen lag eben im Waldgebiet westlich von
Zofingen. So dürften auch Ober- und Untersteckholz von den alten Dorf-
marchen Langenthal und Lotzwil ausgeschieden worden sein. Mit der Zeit
entstanden dann mehrere Höfe, die sogenannten Viertel der beiden

Gemeinden.

Das Gebiet gehörte im I2.jahrhundert zur Herrschaft Langenstein und

ging von deren Erben im Laufe des 13 .Jahrhunderts an die Abtei St. Urban

1 Urkunde vom 24.3.1396, StA Luzern.
2 Merz Walther, Die Steckhöfe im ehemals bernischen Aargau. Festschrift Türler.

AHVB31, 1931, S. 123-158, besonders S. 138f.
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über. Zum Stiftungsgut der Abtei gaben die Langenstein 1194 ihre Zelle

Roth mit Zubehör, Steckholz, wie es die Strasse teilt, das ganze Dorf
Habichrein (Habkerig) ohne die Güter der Kirchen Lotzwil und Bleienbach1.

Adelheid von Hurun (Ghürn bei Melchnau?) vergabte eine Hube zu

Steckholz, Ritter Arnold von Kapfenberg fünf Schupposen zu
Schwarzenbach. 1224 kam St. Urban durch Eberhard von Grünenberg in Besitz

des Rotwaldes2. Auf dem Totenbett verzichtete 1255 Burkhard von
Luternau aufseinen Besitz zu Steckholz und «Egelbolzböel» (Engelsbühl
südöstlich von Habkerig3). Auch die Freiherren von Balm waren injenem
Weiler begütert, wie Vergabungen von 1254 und 1309 beweisen4. Endlich

verkaufte im Sommer 1289 der jüngere Ortolfvon Utzingen seine

Erbgüter zu Steckholz, diejährlich 3 Mütt Spelt und 13 Schilling zinsten, um 15

Pfund 4 Schilling an St. Urban5. Aber sein älterer Bruder überfiel um 1300

die Abtei, raubte die Höfe von Schoren und Sängi aus, weil er verschiedene

Vergabungen nicht anerkennen wollte. Erst der Auszug des solo-

thurnischen Banners brachte ihn 1306 zur Vernunft6.

Unsere Zusammenstellung zeigt einmal mehr die Erben der Freiherren

von Langenstein allesamt als Grundbesitzer in diesem Gebiet, wie sie uns

auch als Inhaber des Dorfes Langenthal und des Kirchensatzes Lotzwil

begegnen.

Die Satzungen des Zisterzienserordens schrieben den Mönchen anfänglich

vor, die Klostergüter selber zu bewirtschaften. Dies besorgten die

sogenannten Konversen oder Laienbrüder. Solche Musterhöfe hiessen

grangiae. Wie Schoren und der Riedhofzu Langenthal waren auch Sängi,

Steckholz, Habkerig und Engelsbühl mindestens im 13.Jahrhundert noch

Grangien. Schliesslich gelangte man aber auch hier zum Pachtsystem7.

1F II, Nr. 45, S.48 ff; I, Nr. 98, S. 489 ff.
2 Schmid, St.Urban, S. 105-108. Unter Schwarzenbach ist doch wohl, entgegen

seiner Annahme S. 3 7, der Weiler in der Gemeinde Untersteckholz zu verstehen.
3 QUEI, Nr. 751, S.342; II, Nr. 376, S. 398 f. -Die Identifizierung von Engelsbühl

verdankt man Häbekle.
4 Vgl. Anmerkung 3 und 4, S. 185.
5 QUE I, Nr. 1589, S. 726.
6 MeyerJ. R., Zur Geschichte der Gutenburg. OJB 2,1959, S. 81-87.
7 Häberle, St.Urban, S. I7ff, 24f.
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Abbildung 12

Langenthal um i860: Kaufhaus, Bären und Marktgasse. Lithographienach Zeichnung von J. Klein.
Aufnahme Valentin Binggeli, Langenthal.



Abbildung 13

Gutenburg bei Lotzwil: Ehemaliger Bergfried mit Wassergraben. Plan 1763 (Rest. Bad Gutenburg)
Aufnahme Valentin Binggeli, Langenthal.



1344 bezeugten die Inhaber von Sängi- und Habkerighof, sie und ihre

Vorfahren seien von alters her mit Leib und Gut freies Eigen des Gotteshauses

gewesen. Die Einkünfte des Hofes Sängi, dessen Erwerb durchs

Kloster urkundlich nicht beglaubigt ist, legte der Abt 1335 zum Pitanz-

amt, damit Mönche und Konverse allezeit zwei Eier zum Spätfrühstück
und zur Hauptmahlzeit gemessen konnten1.1471 verkaufte die Abtei den

Brüdern Hans und Konrad Grogg Heu- und Kleinzehnt zu Sängi mit
Wasserrecht an der Roth. Stoffel Grogg hingegen wurde 1494wegen
übertriebenen Holzschlages auf Klagen des Klosters vom Landvogt zu Wangen

und zwei bernischen Vennern vor Gericht zu Langenthal zu 15 Pfund

Busse verurteilt2.

Der HofHabkerig ging im 15.Jahrhundert in zwei Teilen in Pacht und

ertrug 2% Pfund, 2 Malter Dinkel, 4 Miitt Hafer und 12 Hühner. Die
Pächter durften Bau- und Brennholz schlagen und mit ihren Schweinen

das Acherum nutzen. Engelsbühl zinste bloss 3 Mütt Hafer, Steckholz aber

1V2 Pfund, 2 Mütt und 7 Viertel Dinkel und 4 Hühner3.

Im altbemischen Staatgehörten Ober- und Untersteckholz zum Gericht

Langenthal in der Landvogtei Wangen, der Sängibezirk zum Gericht Roggwil unter

dem Landvogt von Aarwangen.

WYNAU

Der Gemeindebann von Wynau gehört zu den kleineren im untern

Oberaargau. Nordgrenze bildet die Aare aufungefähr vier Kilometer, die

im «Wolfwiler-Rank» ihren Laufnach Nordosten brüsk südostwärts wendet.

Über dem Steilabfall zum Aareufer erstreckt sich von Oberwynau
nach Wynau-Dorf das sanft nordwärts geneigte Plateau der Gemeindeflur.

Im Süden der Gemarkung zieht sich als Fortsetzung des Aarwan-

ger Muniberges der Moränenzug Höchi (528 m), der sich nach Osten

langsam abdacht. Die Ostgrenze der Gemeinde bildet der unterste Teil
der Murg, die bei Obermurgenthal die Aare erreicht, zugleich Kantonsgrenze.

1 QUE III, Nr. 524, S. 347; Nr. 109, S. 76f.
2 Kaufmann, St.Urban, S.65, 97.
3 Weissbuch St. Urban, Codex 4 a, StA Luzern, fol. 78 f.
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«Hart an der Aare, auf hochragendem, abschüssigem Bord» liegt die

Kirche Wynau an der alten Verbindungsstrasse Aarwangen-Oberwynau-
Murgenthal, 750 m vom Fahr von Wolfwil entfernt1.

Für die Geschichte von Wynau hat dessen Kirche eine ganz besondere

Bedeutung. Nicht nur weist sie den ältesten noch sichtbaren Baubestand

aller oberaargauischen Kirchen auf, sondern es befassen sich eine Reihe

früher Urkunden mit diesem wichtigen Gotteshaus. Als Patron wird der

heilige Mauritius, der bevorzugte Heilige des hochburgundischen

Königshauses, vermutet, dem auch das Chorherrenstift zu Zofmgen
geweiht war2.

Mit guten Gründen dürfen wir annehmen, dass Wynau Zentrum einer

alten Urpfarrei war, gehörten doch dazu ganz sicher die Dörfer Aarwangen

(vor 1577), Roggwil (vor 1664), nördlich der Aare vielleicht Wolfwil,

Neuendorf, Fulenbach, jenseits der Murg wahrscheinlich auch die

heute aargauischen Riken, Glashütten, Balzenwil und Walliswil3.

Hans Sigrist hat in einer beachtlichen Studie nachgewiesen, dass im
Hochmittelalter im Räume Wynau-Roggwil ein ziemlich geschlossenes

Herrschaftsgebiet des Hauses Bechhurg anzunehmen ist, dem er auch die

Stiftung der Eigenkirche Wynau zuschreibt. Für Roggwil und Umgebung

stellt er mindestens 22 Schupposen Eigengut und das Lehen der Burg
Rotenberg, für Wynau rund 15 Schupposen, Kirchensatz und Zehntrechte

fest4. Das Geschlecht der Bechburger teilte sich kurz nach 1200 in

1 Schedler Robert, Wanderbuch Oberaargau und Unteremmental, S. 62.
2 Moser Andres, Die Patrozinien der oberaargauischen Kirchen. OJB 2, 1959,

S.24.
3 Flatt Karl H., Die oberaargauischen Pfarreien. OJB 5, 1962, S.77. - Laut

freundlicher Mitteilung von Dr. Georg Boner, 24.5.1966, Aarau, sind die

Pfarreigrenzen sehr unklar. Am ehesten lassen sich aus den Zehntgebieten Schlüsse ziehen.

Balzenwil und Gruben waren vielleicht im Mittelalter nach Pfaffnau kirchgenössig,
nach der Reformation nach Wynau, später Roggwil. Riken und Glashütten gehörten
im Mittelalter nach Zoftngen, ungefähr seit dem iö.Jahrhundert nach Wynau,
bezeugt im Aarwangenbuch C, S. 65 und 562 für das l7.Jahrhundert.Walliswil gehörte
wohl immer nach Wynau. Laut Weissbuch St. Urban, fol. 117, gehörten um 1460 die
Zehnten von Murgeten, Walliswil, Eichholz und Laubegg zu Wynau. Ein Marchstein

zwischen Laubegg und Ludligen scheide die Pfarreien Wynau und Dietwil.
4 Sigrist Hans, Die Freiherren von Bechburg und der Oberaargau. OJB 3, i960,

S. 105-111. - Vgl. auch : Eggenschwiler Ferdinand, Zur Geschichte der Freiherren

von Bechburg. Solothurn 1902/1907 mit urkundlichen Regesten.
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die Linien der Freiherren von Bechburg und der Grafen von Falkenstein,

die in der Zeit von 1200 bis 13 71 ihren Besitz südlich der Aare dem Kloster
St. Urban abtraten, das damit allmählich die geschlossene Grundherrschaft

über Wynau-Roggwil erwarb.

Die Bechburger und Falkensteiner verlegten ihr Tätigkeitsfeld immer
mehr in den Buchsgau, dessen Landgrafen sie zeitweise waren und wo sie

grosse Eigengüter besassen. Unter diesen sind erwähnenswert : Twing und

Bann der Dörfer Wolfwil, Neuendorf, Härkingen, Egerkingen und
Holderbank, die Kirchensätze zu Wolfwil, Oberkappel (Kestenholz) und

Egerkingen. Dazu kamen Güter und Eigenleute zu Buchsiten, Oensingen,

Bannwil, Rufshausen, Gunzgen, Kappel, Balsthal, Laupersdorf, Langen-
bruck und Bärenwil.

Sigrist weist darauf hin, dass sich diese Güter deutlich an einer

bestimmten Linie aufreihen: «dem Weg vom Obern Hauenstein über den

Buchsiterberg durch das Gäu zum Fahr von Wolfwil und von da über

Wynau-Roggwil-St. Urban gegen die Innerschweiz»1. Im Mittelpunkt
ihres Güterbesitzes, in der Gegend von Wolfwil, nimmt Sigrist denn

auch den Stammsitz der Bechburger an, die schon im 12.Jahrhundert

gräflichen Rang hatten. Erst später hätten sie an strategisch wichtiger
Stelle, am Pass über den Buchsiterberg, die alte Bechburg errichtet.

Die Verlegung der Zisterzienserabtei St. Urban von Roth im

Oberaargau auf die andere Seite des Tales, nach Tundwil, musste Abt und

Konvent gleich ins Gespräch mit den Bechburgern führen, deren Besitz

zu Roggwil dem neuen Kloster gleich gegenüber lag.

1201 vollzog die Abtei mit den Brüdern Rudolf und Konrad von
Bechburg und ihrem Onkel Ulrich, Vögten der Kirche, einen grossen
Güterabtausch. Die wichtige Urkunde halfen nicht nur die Grafen von
Froburg und Freiherr Ulrich von Langenstein, sondern auch Dienstleute

der Herzoge von Zähringen und der ehemaligen Grafen von Lenzburg

bezeugen2.

Der Besitz der Kirche Wynau und derjenige ihrer Vögte, der

Freiherren von Bechburg, ist nicht genau auseinanderzuhalten. Die Tendenz

1 Sigrist, Bechburg, S. 109.
2 SUB 1,1952, Nr. 249, S. 139 ff-, mit Faksimile. - F I, Nr. 108, S. 496 ff.; II, Nr. 45,

S.54.
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der Abtei St. Urban ging im frühen 13 .Jahrhundert dahin, in erster Linie
Grundbesitz zu Roggwil und Langenthal zu erwerben und dafür

entlegenere Güter abzustossen. Erwerbungen in Wynau selbst wurden erst

nach 1274 möglich.
Die Bechburger als Kirchenvögte, der Leutpriester und die Kirchgenossen

von Wynau traten zwischen 1201 und etwa 1226 der Abtei St. Urban
ab : das Widum und die Zehntrechte und sieben Schupposen zu Roggwil,
ferner allen dortigen Bechburger-Besitz inkl. das froburgische Lehen des

Burgplatzes «Rotinberc», zwei Schupposen zu Langenthal, zwei Schupposen

zu Obertundwil. Dafür erhielten die Bechburger bzw. die Kirche

Wynau : zwei Schupposen zu Altbiiron, eine zu Madiswil, den Kirchensatz

und zwölf Schupposen zu Buchsiten, zwei in Werd, eine in Aarwangen,

drei Matten «zum Brunnen». Weniger wahrscheinlich scheint uns die

Meldung, dass Peter von Bechburg der Abtei zwei Schupposen zu Buchsiten

gab und dafür eine zu Rufshausen und einen Acker «uffder Steig» zu

Wynau erhielt. Dürfte der Tausch wohl nicht umgekehrt erfolgt sein?1.

Der Vergleich der Abtei mit Leutpriester Berchtold von Wynau über

den Zehnten zu Roggwil wurde 1201 vom Konstanzer Bischof, 1212 von
Papst Innozenz III. bestätigt. Berchtolds Nachfolger, Leutpriester Konrad,
focht aber den Vertrag an. Der Bischofzieh ihn der Verleumdung, und der

Propst von Zofingen musste in päpstlichem Auftrag alle Zuwiderhandelnden

mit Kirchenstrafen bedrohen. Erst der Abt von Kappel, der

Johanniterkomtur zu Thunstetten und sein Pleban sowie der Vikar zu

Wynau konnten den streitbaren Herren 1256 veranlassen, aufweitere

Prozesse zu verzichten2.

Anlässlich einer Feierlichkeit in der Kirche zu Wynau übertrugen die

Grafen Ulrich, Heinrich und Otto von Falkenstein, mit Zustimmung
ihrer bechburgischen Vettern, am 12./13 Juni 1274 der Abtei St. Urban
das Patronat von Wynau mit Vogtei und Zehntrecht, das Wäldchen bei

Birch «uffdem Gesteige» östlich von Wynau und zwei Hofstätten. Dafür
1 Schmid, St.Urban, H2ff., 107, 118. Die Identifizierung von ,Rotinberc' mit

Rothberg, Bezirk Dornach (ibidem S. 114), ist unrichtig. Es handelt sich um Rotenberg

/ Rötelberg aufdem Geissrücken im Unterwald, östlich von Roggwil (Nuesch,
Roggwil, S.47, 51). - Zum Tausch mit Peter von Bechburg vgl. Schmid, S.103.

- F II, Nr. 45, S.58.
2 F I, Nr. 108, S.496;I, Nr. 122, S. 511 ; II, S. 345, 398,404.
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erhielten die geldbedürftigen Grafen den Kirchensatz zu Waldkilchen (bei

Niederbipp) und 134 Mark Aufgeld, «was rund 160000 heutigen Franken

entsprechen dürfte»1. Die Bedeutung der Transaktion erhellt daraus, dass

die Urkunde von den Bischöfen von Basel und Konstanz und Graf Eberhard

von Habsburg (Neukyburg besiegelt ward. -Weitere Gütererwerbungen,

in erster Linie von den Bechburgern, tätigte St. Urban zwischen

1298 und 1371. Es handelte sich 1298 um zehn Schupposen und zwei
Hofstätten in Oberwynau und Wynau selbst, 1307 um sämtliche Güter und

Eigenleute Ottos von Falkenstein, 1317 um den Besitzanteil Heinrichs IV.

von Bechburg (ohne die Mannlehen), 1371 um einen Acker am Winkenberg

mit Rechten und Einkünften von der «Zechenhalden»2. «Der genaue

Umfang ihres Besitzes wird in den betreffenden Urkunden nicht genannt ;

die Kaufsumme, die insgesamt rund 60 Mark Silber oder rund 75 000 heutige

Franken beträgt, würde - mit andern Käufen der Zeit verglichen -
dem Preis von rund 15 Schupposen entsprechen3.

1301 erwarben die Mönche ferner von Ritter Walter von Aarwangen
eine Schuppose Eigen zu Oberwynau mit allen Rechten «districti vulgo
dicti gtwing et banni» sowie einen Viertel des dortigen Waldes, der sich

von der Kirche Wynau bis zur sogenannten breiten Strasse erstrecke.

Diese «via lata» dürfte aufeinen alten Römerweg hindeuten4.

In den Besitz von Twing und Bann zu Wynau kam St. Urban vermutlich

mit dem allmählichen Erwerb des Grundbesitzes. Zum Abschluss kam

dieser Erwerb wohl 13 74 mit einerJahrzeitstiftung des Grafen Rudolfvon
Neuenburg-Nidau, Erbe der Froburger und Verwandter der Falkensteiner

: Vogthaber und Vogthühner von Wynau fielen nun an St. Urban5.

Durch Gugler-, Burgdorfer- und Sempacherkrieg wurde unsere

Gegend arg in Mitleidenschaft gezogen. Das Reinurbar St. Urbans meldet:

«Man sol wüssen, das unser gotzhus Sant Urban ze Oberwynow 14 sco-

possen gehebt hat vor den alten kriegen. » Offenbar waren die Lehensleute

vertrieben worden, so dass Abt Hollstein das Land zwischen zwei Bauern

!F III, S.84fF, io3f.-HÄBERLEimOJB7,1964, S-49f.
2 QUE II, Nr. 186 und F III, S. 716 ; IV, Nr. 256, S. 290f. ; IV, Nr. 745, S. 761 f. ; IX,

Nr. 512, S.254f.
3 Sigrist, Bechburg, S. 107.

4FIV, Nr. 62, S. 70f. - Vgl. Häberle im OJB 7,1964, S. 50.
3 Urkunde StA Luzern, Faszikeljé», Nr.21.-Häberle, St.Urban, S.42.
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teilen musste und die Abtei einen Zinsverlust von 3 Pfund 2 Schilling, 2 %

Maltern Dinkel, 27 Hühnern und 200 Eiern erlitt1.

Der Leutpriester von Wynau bekleidete 1220 und 1351 das Amt eines

Dekans. Offenbar gab es in Wynau bereits im 13.Jahrhundert neben dem

Leutpriester einen vicarius perpetuus. 1275 steuerten die beiden von einem

Einkommen von 47 Pfund an den Kreuzzugszehnten 4 Pfund 14 Schilling,
der Leutpriester von Langenthal bloss 1 Pfund 14 Schilling. Im Sommer

13 24 durfte sich die Abtei St. Urban mit päpstlicher Erlaubnis, der grossen,

im deutschen Thronstreit erlittenen Schäden wegen, die Kirchen von

Wynau und Niederbipp inkorporieren, musste aber zum Unterhalt des

Pfarrers ein Pfrundgut ausscheiden2.

Da Aarwangen nach Wynau kirchgenössig war, unterstand auch der

Kaplan der hl. Kreuzkapelle im Dorf von Aarwangen dem Wynauer
Leutpriester.Johann von Aarwangen und seine Erben, die Freiherren von
Grünenberg, ordneten 1341 und 1381 das Verhältnis zwischen dem

Kaplan und dem Leutpriester3.

ROGGWIL

Das Dorf Roggwil liegt auf dem Grossfeld, einem dreieckförmigen

Hochplateau, begrenztvom UnterlaufderLangeten und demTal der Roth.
Bäche vereinigen sich beim Kiltberg (Kilchberg, gesprochen Chilperg).
Der Lauf der Roth, zugleich Kantonsgrenze, senkt sich von 450 m bei

St. Urban bis auf4i9 m an der Nordgrenze der Gemeinde. Am Nordwestrand

der Gemeinde zieht sich das Einzugsgebiet des Brunnbaches mit der

Brunnmatt von Kaltenherberg bis hinunter an die Murg. Der südliche

Teil der Gemeinde ist ein ausgedehntes Waldgebiet, das im Buechwald

und Hagelberg mit 528 m seine Höhe erreicht und dessen grosser
westlicher Teil zu Langenthal gehört.

Wir haben bereits im Abschnitt über Wynau dargelegt, dass Roggwil
im Hochmittelalter zum geschlossenen Herrschaftsbezirk der Freiherren

1 Kaufmann, St. Urban, S. 16,66.
2 Häberle, St. Urban, S. 44-47. -Häberle im OJB 7,1964, S. 51 f.
3 Häberle, St. Urban, S. 46f. - Kaufmann, St. Urban, S. I07f.
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von Bechburg im Oberaargau gehörte, dass es bis 1664 nach Wynau
kirchgenössig war.

Bereits kurz nach der Verlegung der Abtei St. Urban von Roht nach

Tundwil, richtete diese ihr Augenmerk auf die Erwerbung der
Grundherrschaft über das benachbarte Roggwill. Hier winkten weite, wasserreiche,

fruchtbare Fluren, während das hügelige, bewaldete Gebiet im Osten
des Klosters erst der Rodung bedurfte.

Schon 1194 kam die Abtei durch ihre Stifter, die FreiherrenWerner und

Lütold von Langenstein, in den Besitz einer Hube. Vielleicht gehören auch

das Eigengut von 8 Jucharten, das Werner auf seinen Tod hin vergabte,
und ein Gut, das seine Tochter Mechthild mit Einwilligung ihres Mannes

Hugo von Kien schenkte, nach Roggwil. Die reichsten Vergabungen zu

Roggwil aber machten die Brüder Konrad, Kuno und Arnold, Ritter von
Roggwil. Die beiden erstem traten selbst als Mönche ins Kloster ein und

überliessen diesem 19 Schupposen und eine Matte «Wuestin», ferner eine

Hube zu Altbüron, Konrad gar all sein Eigengut2.

Sigrist hat daraufhingewiesen, dass diese Ritter von Roggwil hier ganz
vereinzelt erscheinen, dass die Namen Konrad und Kuno gerade die

Leitnamen im Hause Bechburg waren. Er vermutet deshalb in den Rittern von
Roggwil einen Zweig der Bechburger, der vielleicht auf Burg Rotenberg
sass3.

Über den weitem Gütererwerb zu Roggwil sind wir schlecht orientiert,
da er in erster Linie durch Abtausch entfernterer Güter erfolgte. So gab

St. Urban z. B. die ihm von den Langenstein vergabten fünf Schupposen

mit Mühle und Hofstatt zu Grosswangen LU gegen Güter zu Roggwil um

1197 auf. Ferner tauschte es, wohl mit Hermann von Büttikon, fünf
Schupposen zu Bodenberg (Zell), Seengen(?) und Altbüron gegen Rogg-
wiler Besitz.

Von der Kirche Wynau erwarb sich die Abtei 1201 Widum, Vogteiund
Zehntrechte zu Roggwil, erhielt von Kuno von Bechburg sieben Schupposen

und Güter zu Rätisegg und Winzenhusen geschenkt, zwei
tauschte es gegen solche zu Egerkingen. Der Sohn des Adalgoz
vergabte eine Hube, Burkhard Fleuch dreijucharten und eine Hofstatt2.

1 Häbekle im OJB 7,1964, S. 43 f.
2Schmid, St. Urban, S.ii2-ii4.-FI/, S.52. 3 Vgl. Anm.4, S. 194.
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So konnte die Abtei schon 1201, mindestens aber 1224 behaupten, im
Besitz von nahezu der ganzen Grundherrschaft Roggwil zu sein. Mit der

Mühle zu Langenthal erhielt sie damals auch Wasserrechte in der Langeten

und begann nun, nach allgemeiner Annahme, mit der Ableitung dieses

Baches ostwärts durch die Matten von Roggwil in die Murg1. Dies
wiederum forderte den Zorn anderer Grundbesitzer in der Umgebung von
Langenthal, insbesondere der Herren von Luternau, heraus, die mit
bewaffneter Hand die Klostergüter schädigten. Ein erster Vergleich trug
1226 der Abtei zur Sühne das Gut Schlatt ein, aber erst 1249 anerkannten

die Luternau die Langetenableitung endgültig2.

Roggwil wurde zum Musterhof der Abtei, zu einer zisterziensischen

Grangie, bewirtschaftet von Laienbrüdern und hörigen Bauern als

Helfern. An der Spitze dieses grossen Eigenbetriebes stand der magister gran-
giae. Wirtschaftliche Veränderung, eine Lockerung der strengen
Ordensvorschriften und der Mangel an Konversen im Kloster, zwangen schliesslich

die Abtei, den Eigenbetrieb aufzugeben und Roggwil 1347 an ein

Konsortium von zwölfBauern zu verpachten. Genaue Vorschriften über

die sorgfältige Bebauung wurden erlassen. Der Jahreszins betrug je 200

Mütt Roggen und Hafer, 400 Mütt Dinkel, 2000 Eier und 300 Hühner,
ferner 25 x/2 Pfund in bar. Es war damit Roggwil zweifelsohne der grösste

Landwirtschaftsbetrieb im Oberaargau, aufgeteilt in 100 Schupposen. Die
Pächter nutzten auch die Mühle zu Roggwil selbst, bezogen denJung- und

Heuzehnten für sich und erfreuten sich der Hilfe des Klosters bei

Wässerungsstreitigkeiten.

Es waren wohl dieverheerenden Folgen der Beulenpestvon 1348, die den

Vertrag schon nach zweiJahren auslaufen Hessen. St. Urban fand fünfneue

Pächter, die den in 72 Schupposen geteilten Hofnun, freilich zu einem

reduzierten Zins, übernahmen. Anstelle des Kellers von St. Urban sprach nun
der Abt bei allfälligen Streitigkeiten Recht. Er setzte auch, quasi als erste

Gemeindebehörde, die Vier ein, denen die Pächter Gehorsam schuldeten3.

1 Zollinger Karl, Das Wasserrecht der Langeten. Diss.iur. Bern 1906. - Bieri
Walter, Die Wässermatten von Langenthal. SP 1949, Nr.27/28. -HÄBERLEim OJB
7, 1964, S.44L

2 Vgl. das Kapitel über Langenthal, S. i86f.
3 F VII, Nrn.237 und 500. - Häberle, St.Urban, S.20-24. - Häberle im OJB 7,

1964, S. 45-48.
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Brachen schon um 1313 Frevler gewalttätig in den Hofzu Roggwil ein,
als sich die Zisterzienser-Mönche von St. Urban mit den Deutschrittern zu
Sumiswald um die Erbschaft des Königsmörders von Balm stritten, so

bedeutete die zweite Hälfte des 14.Jahrhunderts Höhepunkt der Schädigung

durch kriegerische Ereignisse1.

Besonders der Guglerkrieg von 1375 hielt sich in unheilvoller Erinnerung

durch die Zerstörung des Hofes Winzenhausen und einer Scheune

im Brunnacker2.

Die neue Landesherrin seit 1406, die Stadt Bern, gestattete nicht mehr, dass

Gerichtsfälle von Roggwil unter dem Tor zu St. Urban auf Luzerner

Boden entschieden wurden. Wynau-Roggwil wurde ein besonderer

Gerichtsbezirk. Immerhin erlangte das Kloster 1480 das Recht, gelegentlich
auch hier die Gerichtsässen von Langenthal einzusetzen, wenn zuwenig
tüchtige Leute vorhanden waren. Gemeindebewusstsein und -organisation
bildete sich in den drei Gemeinden zuerst zu Langenthal, dessen Ammann
schon 13 99 genannt wird und im Laufe des 15 .Jahrhunderts von einem

reinen Klosterbeamten mehr und mehr zum Interessenvertreter der

Gemeinde wurde. In Wynau wird ein eigener Ammann 1448, in Roggwil
1473 genannt3. Im grossen Reinurbar, das um 1460 unter Abt Nikiaus

Hollstein (1441-1480) angelegt wurde, sind die Rechte der Abtei und die

der Dorfleute eingehend aufgezeichnet.

So hatten die Bauern von Roggwil z. B. das Recht, in folgenden Wäldern

«unschädliches Holz» zu hauen: «item in Rätisegg und im Ziegelwald

und nebent dem Brüll auf, item ze Wintzenhusen und uffdem

Rötelberg»4. Nach dem grossen Dorfbrand von 1448 durften die Roggwiler
Bauern mit Erlaubnis des Abtes sogar nach Belieben im Ziegelwald Holz
fällen. 1490/1494 ward in Bern ein harter Span zwischen Abtei und

Dorfgemeinde Roggwil ausgetragen, da St. Urban grosse Waldrodungen
vornahm und die Gemeinde wegen der Bevölkerungszunahme immer weniger

Holz fand5.

1 QUE III, Nachtrag 69, S. 831-836.
2Häberle, St. Urban, S.41, 162. - Kaufmann, St. Urban, S. 1-10. - Winzenhausen

lag östlich der Rot bei,Rebberg'. Vgl. Anm. 1, S. 196, über Rottenberg
3 Kaufmann, St. Urban, S. 46f.
4 Reinurbar St. Urban, Codex Nr.Äö, StA Luzern, S. 80.
5 Kaufmann, St. Urban, S. 97 mit weitern Belegen.
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Unter dem Vorwand, die Abtei hätte langeJahre die Zehnten nicht

bezogen, versuchten die Roggwiler um 1480 in Bern, und als dies nicht

gelang, in Luzern für ihre Güter jenseits der Roth Zehntfreiheit zu erhalten.

Die beiden Städte aber schützten die Rechte der Abtei1.

4. DIE TWINGHERRSCHAFTEN DER STADT BURGDORF
IM ENGERN OBERAARGAU

DIE VOGTEI LOTZWIL
GERICHTE LOTZWIL UND THÖRIGEN

Die Herrschaft GutenburgILotzwil

Am linken Ufer der Langeten, zwei Kilometer südlich von Langenthal,

liegt das grosse Pfarrdorf Lotzwil, östlich und westlich von waldigen
Höhen eingefasst. Zur Kirchgemeinde gehörten seit jeher Gutenburg,
Obersteckholz mit den Weilern Habkerig, Kleben, Winkel und Wolfmatt,

seit dem 16.Jahrhundert auch Rütschelen2. Südlich von Lotzwil, auf
dem rechten Langetenufer, erhebt sich, etwa 40 m über dem Fluss, im kleinen

Gemeindebann der waldige Turmhubel mit der Ruine Gutenburg3.

Die Gutenburg bildete im 13./14.Jahrhundert das Zentrum der gleichnamigen

Herrschaft der Freiherren von Utzingen.

Frühzeit

Sondierungen in der Pfarrkirche Lotzwil ergaben 1955 die Reste eines

wohl karolingischen Einapsidensaals von 14,4 X 6,6m, denPAULHoFERins

späte 8. oder frühe 9.Jahrhundert datieren möchte4. Nur sieben Kilometer

von der bereits 795 bezeugten ältesten Talkirche in Rohrbach entfernt mag
ein so früher Kirchenbau in Lotzwil erstaunen.

Die urkundliche Überlieferung setzt erst im 12.Jahrhundert ein. Eine in
ihrer Echtheit angefochtene Papstbulle nennt 1139 unter den Gütern der

1 Kaufmann, St.Urban, S.8yf. 2 Vgl. S.214.
3 MeyerJ.R., Zur Geschichte der Gutenburg. OJB 2,1959, S. 81-87.
4 Hofer Paul, Lotzwil-Ergebnisse der Sondierungen von 195 5 in der Pfarrkirche.

OJB 4,1961, S.9-26.
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Abtei Trub auch solche zu Lotswiler1. Zur Stiftung der Abtei St. Urban

vergabten 1194 die Herren von Langenstein alle ihre Gefälle in .Locewilla-
re' sowie den ganzen Weiler Habkerig, ausgenommen, was dort den
Kirchen von Lotzwil und Bleienbach gehörte2. Haupterben der Freiherren

von Langenstein wurden um 1220 die Freiherren von Grünenberg, aber

auch diejenigen von Balm und von Utzingen, die EdelknechtevonLutern-
au. Für die umliegenden Gemeinden Madiswil, Steckholz, Langenthal
und Bleienbach ist die Zugehörigkeit zur Grundherrschaft der Griinen-

berger bewiesen. Gutenburg/Lotzwil ist demnach eine Enklave, wohl
durch Erbschaft aus dem Landkomplex der Langenstein ausgeschieden.

Südlich im Langetental schloss die Grundherrschaft des Klosters St. Gallen

mit Zentrum Rohrbach an, die freilich schon im Hochmittelalter sich in
Erblehen des Adels auflöste. Mit dem Twing von Rütschelen und der

Stadt Huttwil stiessen die Kyburger von Westen her ins Langetental vor.
Wir glauben nicht, dass es je einmal ein Adelsgeschlecht von Lotzwil

gab. Jedenfalls war der 1220 in Herzogenbuchsee erwähnte W. de Loce-

wile eher ein Bauer. Der 1224 in den Akten St. Urbans genannte ,herr

Ulrich von Lotzwil' könnte ein früher Vertreter des Geschlechts von

Utzingen oder Grünenberg sein3.

Zur Ehre des Namens Gottes und des hlJohannes des Täufers und zur

Vergebung ihrer Sünden vergabten im April 1259 in Burgdorf die

Freiherren Rudolf und Ulrich von Balm, Ulrich und Markwart von Grünenberg,

Kuno vonRüti und die Edelknechte WernerundRudolfvonLutern-

au den Kirchensatz von Lotzwil ans Johanniterhaus Thunstetten. Dieses

konnte sich aber nicht unangefochten seines Besitzes freuen, sondern

musste 1269 in seinem Streit mit St. Urban die Vermittlung der genannten

Adligen anrufen. Schliesslich verzichteten die Zisterzienser auf ihre, wohl

von den Langenstein herrührenden Ansprüche gegen Abtretung des

Patronats der Kirche Waldkilchen im Bipperamt und gestatteten den

Johannitern, ober- und unterhalb Lotzwil das Langetenwasser seitwärts je
zweijucharten weit zum Wässern zu nutzen4.

"FJ, Nr. 14, S.411. zFJ,Nr.98, S.489fr. 3 F II, Nrn. 20 und 45.
4 F II, Nr.462, S.482f.; Nr.670, S.727fr.
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Die Freiherren von Utzingen

Ihre Herkunft liegt völlig im dunkeln. Beziehungen zum bernischen

Utzingen sind nicht nachgewiesen, es sei denn sie wären von dort durch
die Herzoge von Zähringen in Uri angesiedelt worden, wie dies Durrer
und Kläui für eine ganze Anzahl von Adelsgeschlechtern aus dem

burgundischen Raum nachgewiesen haben1. Wahrscheinlich aber stammen
sie ursprünglich aus dem Oberaargau und nannten sich sekundär nach

Utzingen in Uri.
Die Herrschaft Gutenburg ist wohl ein Teilstück der langensteinischen

Erbmasse, die auf die Freiherren von Grünenberg, Balm, Rüti und die

Herren von Luternau verteilt wurde. Dies beweisen nicht nur die verschiedenen

Anteilhaber am Kirchensatz Lotzwil, sondern auch die Verflechtung

der Herrschaft Gutenburg mit der Herrschaft Grünenberg und mit
Langenthal2.

In Urkunden St. Urbans begegnet uns Ortolfus de Uozingen seit 1250

neben den Freiherren von Grünenberg, Balm und Signau. 1257 bezeugt er

mit den Herren von Wolhusen, Balm, Baldegg u.a. die Schlichtung der

Urner Familienfehde der Izeling und Gruoba durch Graf Rudolf von
Habsburg3. Die Brüder Burkhard und Ortolfverkaufen im März 1277 in

Zofingen, wo sie auch sonst immer wieder, in der Umgebung der Frobur-

ger, auftauchen, dem Kloster Rathausen bisher ungeteilte Güter ihres

Eigenbesitzes im Dorf Utzingen vor dem Haus des Burkhard Leibaniet

und ihr Eigengut Birboumli um 3 8 Pfund. Jener Leibaniet aber war V er-
walter der Güter Rathausens in Uri, wo er auch selbst Besitz hatte, zudem

Bürger von Luzern. Es muss sich um den in der Gemeinde Altdorfgelegenen

Weiler Utzingen (Thurmatt) handeln, den auch eine Fraumünsterurkunde

von 1284 nennt.
Interessanterweise nennt sich Burkhard aufseinem Siegel «DE UZIN-

GEN» und führt Lilie und Rose im Wappen, während sein Bruder Ortolf
sich «DE GUOTENBERG» nennt und ein vierblätteriges Kleeblatt als

Emblem führt4. Burkhard wird 1265, 1277 und 1291 erwähnt und er-

1 Kläui Paul, Ausgewählte Schriften. MAGZ 43, Heft 1,1964, S.88f.
2 Vgl. S. 187, Anm. 5, und 2iof. 3 F II, Nr. 301, S. 328. - QUE I, Nr. 825.
4 QUE I, Nrn. 1222 und 1430. -Vgl. VIII, Nr.205, S. 197f.
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scheint in keinen Beziehungen zum Oberaargau. Er war Ritter und besass

ein Haus in Zofmgen. Das Weissbuch St. Urbans nennt Rudolfund Werner

seine Söhne1.

Anders hingegen Ortolf, der - vom Propst von Zofmgen wegen Behelligung

des Klosters St. Urban gebannt - 1261 geloben muss, sich dem

Schiedsspruch des Abtes von Frienisberg undJohanns von Ifenthal zu
unterziehen2.

Nachdem die Johanniter von Thunstetten 1269 den Kirchensatz von
Lotzwil erfolgreich gegen St. Urban behauptet hatten, erwuchsen ihnen

neue Schwierigkeiten mit dem Hauptinteressenten an dieser Gegend, mit
Freiherrn Ortolfvon Utzingen aufGutenburg. Rudolfvon Balm, Walter

von Biittikon und Albrecht von Rohrmoos wirkten 1277 als Schiedsrichter.

Utzingen verzichtete auf alle Ansprüche auf Kirchensatz und Vogtei
über die Kirchengüter zu Lotzwil. Dafür erhielt seine Frau Elisabeth von
den Johannitern eine Schuppose zu Lotzwil. Twing und Bann zu Lotzwil

gehören grundsätzlich dem Freiherrn, ausgenommen über Güter und

Leute der Komturei Thunstetten. Er setzt - mit Wissen Thunstettens -
Bannwart und Hirten ein. Die Allmende wird von beiden Seiten gemeinsam

genutzt. Die Gattin Elisabeth (wohl aus dem Hause Balm) und die drei

Söhne, Ortolf der Ältere, Ortolf der Jüngere und Rudolf, sind mit dem

Vergleich einverstanden. Zum letztenmal tritt OrtolfI. imJanuar 1280 in
einer Urkunde für dieJohanniter zu Münchenbuchsee auf3.

In der Folgezeit ist es recht schwierig, zwischen den beiden gleichnamigen

Brüdern Ortolfzu unterscheiden. Der jüngere verkauft 1289 der Abtei

St. Urban seine Eigengüter im S teckholz, die 3 MüttDinkel und 13 Schilling

Zins abwerfen, um 15 Pfund 4 Schilling. Beide siegeln mit dem

vierblätterigen Kleeblatt und nennen sich von Utzingen4. Der ältere Ortolfist

im Dezember 1291 mit Ulrich von Balm dabei, wie Ulrich von Thorberg
den Bürgern von Luzern gelobt, sie bei ihrem Recht und den guten
Gewohnheiten lassen zu wollen. ZweiJahre später weist sich Ortolfüber die

Ritterwürde aus und nennt sich im Siegel ,von Gutenburg', als er St. Urban

mit sechs Zeugen verbürgt, dass seine minderjährige Schwester ,swen

1QUE7, Nrn. 968,1222 und 1656. - StA Luzern, St. Urban, Codex 4 a.
2 F II, Nr. 509, S.532. 3 F III, Nr. 222, S. 211 f. und Nr.293, S.274.
4 F III, Nr. 487, S. 475 f-
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sie ze ir tagen kunt', das Gut von Lotzwil, das er der Abtei verkauft habe,

zufertigen lassen werde. Unter den Zeugen ist auch Burkhard von Utzin-

gen1, vielleicht sein Vetter.

Derjüngere Ortolfdürfte mit Katharina vom Stein, Tochter des Ritters

Hartmann und einer Katharina von Aarwangen, vermählt gewesen
sein. Er war schon 1295 tot, da Katharina damals mit Ritter Gottfried von
Ifenthal verheiratet war. Für einen Verkaufvon Eigengütern zuThörigen
konsultierte sie aber ihren Schwager, den ältern Ortolf, als Vormund ihres

Sohnes Johannes2.

1295 schenkte Ortolfden Klosterfrauen von Rüegsau eine Schuppose in
Horgunwile (wohl Horriwil bei Kriegstetten); im Dezember 1297
verzichtete er aufSchloss Bipp aufGüter zu Sarbachen bei Schahs am Bieler-

see, die er vom Grafen von Neuenburg-Nidau zu Lehen trug3. Endlich
verkaufte er 1298 um 50 Pfund vier Schupposen zu Lotzwil an die Abtei
St. Urban. Sein Schwiegervater, Ulrich von Rüssegg, siegelte ; seine

Verwandten, Rudolf von Balm und Ulrich von Grünenberg, Junker, ,min
ôhen', wohl seine Vettern, waren als Zeugen dabei4.

Der Streit mit St. Urban

Wir wissen nicht, aus welchem Grund die guten Beziehungen Ortolfs

zur Abtei St. Urban sich um dieJahrhundertwende trübten, ja -wie vierzig

Jahre zuvor mit seinem Vater - ein heftiger Streit und Kleinkrieg
entbrannte. Das Weissbuch von St. Urban meldet, « das der selb genannt herr

von Uotzingen mit sinen lüten sich unterstund uffunsres gotzhus hoeffen

ze Schorren und in der Sengi unsern hirten das vich ze nen freventlich und

mit gewalt». Die Mönche hätten sich hierauf an die Stadt Solothurn -
ihnen vom Kaiser zum Schutz bestimmt - gewandt, und die Solothurner

seien mit ihrem Hauptbanner vor Gutenburg gezogen. J.R.Meyer hat

sorgfältig nachgewiesen, dass es - entgegen dem Bericht von Aegidius

Tschudi - auch 1309 zu keiner Zerstörung der Gutenburg kam. Vielmehr

beugte sich Ortolfvon Utzingen einem Schiedsgericht und gab imJanuar

1301 den Mönchen von St. Urban zurück: eine Schuppose zu Steckholz,

1 QUE II, Nr. 38, S. i6f.-F III, Nr. 562, S. 552F 2F III, Nr. 643, S. 632F.
3 F III, Nr. 645, S. 634; Nr. 694, S. 697F 4 F III, Nr. 700, S. 702F
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die ihnen sein Bruder sei. verkauft, je zwei Schupposen zu Rütschelen und

Lotzwil, die jener ihnen vergabt hatte, und zudem die vier Schupposen zu

Lotzwil, die Ortolfselbst 1298 verkauft hatte.

Ebenso musste er für den von seinen Knechten angerichteten Schaden

aufkommen, Pferde und Schafe zurückgeben. Aber der Verzicht kam ihn
schwer an, so dass er noch einmal den Streit aufleben liess und erst am

20.Januar 1306 in Burgdorf, auf Betreiben der Gräfin Elisbeth von
Kyburg und des kyburgischen Pflegers Ritter Ulrich von Thorberg -
anstelle des verstorbenen Landgrafen -, sich endgültig beschied. St. Urban
verzichtete auf Schadenersatz1. Noch einmal begegnet uns Ortolf im

August 1313, als die Herzoge von Osterreich ihn und andere Adlige vor
allfälligen kyburgischen Klagen vor Landgericht schützten2.

Ein 1316/17 in Säckingen erwähnter Freiherr Ulrich von Gutenburg,

Vogt der Katharina, Gemahlin Ritter Heinrichs vom Stein (bei Rheinfel-

den Tochter Ritter Hartmannsvon Hünenberg und derMargaretha von
Wädenswil, dürfte nicht zum Oberaargauer Geschlecht gehören. Ebensowenig

der 1311 genannte ,frater Berchtoldus de Gutenburg', Stellvertreter
desJohannitermeisters für Schwaben in Münchenbuchsee3.

Die Letzten von Utzingen

Der 1295 unmündige Sohn Ortolfs des Jüngern sei. und der Katharina

von Stein verkaufte 1307 um 80 Pfund all sein Eigengut in ,Huba'
(Gemeinde Richenthal LU oder Huttwil) an den Konvent von Ebersecken.

Später wird er nicht mehr genannt4.
Freiherr Ulrich von Utzingen war wohl der Sohn Ortolfs des Ältern. Er

bezeugt 1329 eine Urkunde der Freiherren von Signau und Rüti über

Erblehengüter zu Rohrbach undisti335/i338Vormund (Vetter oder Oheim)

von Ulrich und Johann von Grünenberg, Söhnen des Markwart sei. und

der Anna Fries3. Er war mit Küngold von Hohentüfen verheiratet, die sich

nach seinem Tode (8. August 1345 oder 1346) mitJohann von Kien, Bruder

des Berner Schultheissen Philipp von Kien, vermählte6.

'Vgl. Anm. 3, S. 202. - QUE IT, Nrn. 258, 396,400. 2FIV, Nr. 530, S.554f.
3 QUE II, Nrn. 840 und 905. -F IV, Nr. 439, S.466. 4 QUE II, Nr. 419.
5F V, Nr.676, S.707f.; F7,Nrn.234und403.
6 GHB Band 2, S. 120f. (Kläui, Frhr. von Tüfen).
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Im Laufe des 14.Jahrhunderts werden noch einige Edelknechte von

Utzingen genannt, die wohl durch unebenbürtige Heirat des Vaters die

freiherrliche Stellung verloren : so Werner in der genannten Urkunde von
1329, Rudolf 1332 in Wiedlisbach in der Umgebung der Froburger (1366

übertrug Graf Rudolf von Neuenburg-Nidau die Mannlehen Rudolfs
sei. im Buchsgau an Ritter Heinrich von Ifenthal)1, Ulrich 1343/1345
als Vertrauensmann der Kyburger im Vergleich mit Bern über Thun, im
Friedensvertrag und Bündnis Berns mit den Grafen von Neuenburg-
Nidau. - Ein Nikiaus von Utzingen nahm 13 77/13 79 eine bedeutende

Stellung im Kloster St. Gallen als thesaurarius ein2.

Der letzte Freiherr von Utzingen aber, Gerhard, wohl der Sohn Ulrichs
und der Küngold von Hohentüfen, leistete sich um die Jahrhundertmitte
noch einmal einen hartnäckigen Streit mit St. Urban. Dreimal musste das

Schiedsgericht unter dem Vorsitz von GrafJohann von Froburg zwischen

1354 und 1358 im Wässerungsstreit um die Langeten bei Lotzwil urteilen.

I357spraches Utzingen eine Entschädigung von 40 Gulden zu, dasserden

Fluss nicht aus dem alten Bett ableite. Laut Entscheid von 1358 durfte er

nur seine Matten Lebach und Enger bewässern. Schliesslich fand sich

St. Urban am 18. September 1363 in der Kirche Lotzwil, in Anwesenheit

des Grafen von Kyburg, der Herren von Grünenberg und Büttikon,
bereit, Gerhards Wässerungsrechte zu verbürgen : « auf dem Heilgalo, matte
under der bürg ze Gutenberg », 10Jucharten unter dem DorfLotzwil, jenseits

der Langeten gegen St. Urban, 9 Mannwerk gegen Schoren. Ebenso

anerkannte es seine Fischenz in diesem Fluss3.

1355 hatte Gerhard einen Streit mit den Deutschrittern zu Sumiswald

um zwei von seinem Vater vergabte Schupposen vor die Behörden von
Solothurn gezogen. 13 60 verlor er vor dem Rat zu Bern einen Prozess mit
Johann von Kien um Güter zu Steffisburg4. Er trat als Zeuge für die

Grünenberg, Kien, Seedorf, Erlach gelegentlich auch in Bern auf, 1363 für
Rudolfvon Habsburg, 1366 in Luzern5.

*F K,Nr.676; FT,Nr.28; VIII, Nr. 1675.-Rudolfund Wernerwaren Söhne Ritter

Burkhards.
2 F VI, Nm. 779 und 787 ; IX, Nr. 1106 ; X, Nr. 30.
3 Vgl. Meyer, Gutenburg, S. 85f. - Zollinger Karl, Das Wasserrecht der

Langeten. Diss.iur. Bern 1906, S.68-83.-F Fill,Nrn. 187,506,737,1337F
4F VIII,Nrn.231 und936. 3 F VIII,Nrn. 582,712,956,987,1143,1305 und 1705.
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13 65/13 66 verkaufte er verschiedene Güter zu Langenthal um 64 Pfund
und 30 Gulden anjenni Rüeschlin undjeruni Leman von Langenthal, beide

Bürger zu Solothurn1.

In einer Urkunde von 1358 bezeugen Ulrich vom Stein und seine

Söhne, dass der Kirchensatz zu Madiswil halb ihnen und halb ihrem

Oheim, Gerhard von Utzingen, gehöre. AufBitte hin hat Gerhard dem

Johannes, Sohn Ulrichs vom Stein, die Pfarrstelle übertragen. Einen
Laienzehnten im Dorf Madiswil (meist sind solche Reichslehen!) übertrugen
die Herzoge von Osterreich Gerhard von Utzingen 1363. Allein dies

vermochte ihn nicht im Oberaargau zu halten2.

Im Mai 13 69 liess er sich von RitterJohann von Kienberg habsburgische

Güter in der Innerschweiz zufertigen und vereinbarte sich im Dezember in
Baden mit den Herzogen selbst. Der Satz zu Küssnacht, Immensee, Zug
usw. ging 1379, mit Willen Leopolds von Osterreich, von den Erben
Gerhards an Walter von Dottikon über. Zwischen 1373 und 1379 dürfte der

Letzte von Utzingen gestorben sein3.

Die Herrschaft Gutenburg bis zum Übergang an Burgdorf

In den Sechzigerjahren des 14.Jahrhunderts muss die Herrschaft Gutenburg

von Freiherren Gerhard von Utzingen an Peter von Thorberg

übergegangen sein. Der Weg ist unbekannt. Um 3000 Gulden erwarben sie

1370 die Herzoge von Osterreich, um sie Freiherrn Walter von Grünenberg

als Entschädigung zu übertragen. Die TochterJohanns von Wolhu-

sen, Margaretha, Witwe Graf Imers von Strassberg, hatte nämlich Graf

Johann von Aarberg, Herrn zu Valangin, und Walter von Grünenberg als

Universalerben eingesetzt. Um sich in den Besitz der wichtigen
Herrschaft Wolhusen zu setzen, mussten die Habsburger deshalb die beiden

lachenden Erben entschädigen4.

1383 brach noch ein Streit zwischen Walter von Grünenberg und

seinem Schwiegersohn, Rudolfvon Aarburg, mit der Witwe GrafJohanns

1F VIII, Nrn. 1542 und 1729, S. 619 und 683.
2 F VIII, Nr. 728, S.2ö9f.; Nr. 1372, S.536.
3 FIX, Nrn. 310 und 3 57; X, Nr. 36.-Vgl. Geschichtsfreund 27, S. 326.-Schaffer

Fritz, Geschichte der luz. Territorialpolitik bis 1500. Diss. Zürich 1941, S. 169.
4 F IX, Nrn.387 und 398.
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von Aarberg, Maha von Valengin, aus. Da der Grünenberger nicht über

die geschuldeten 544 Gulden verfügte, musste er Maha die Feste Gutenburg

mit allem Zubehör, den halben Kirchensatz von Madiswil sowie den

Kirchensatz von Deitingen zum Pfand setzen1. Allein später scheint diese

Verpflichtung wieder gelöst worden zu sein, denn nach dem Tode Walters

vergabte dessen Tochter Anfelisa mit ihrem Mann, Rudolfvon
Aarburg, 1390 dem durch Krieg geschädigten Kloster St. Urban die beiden

Kirchensätze2.

Die Herrschaft Gutenburg-Lotzwil aber vererbten sie an ihren Sohn Thüritig

von Aarburg (vermählt mit Margaretha von Werdenberg-Heiligenberg), der sie

1431 an die Stadt Burgdorf verkaufte3. Schon 1406 waren die Aarburg ins

Burgrecht Berns getreten4. 1429 verkauften sie an Burgdorf die Twing-
rechte zu Bettenhausen und die Hälfte derjenigen von Thörigen5.

Zum Kaufgegenstand von 1431 gehörten :

- Burg und Burgstall zu Gutenburg.

- Gericht, Twing und Bann zu Lotzwil mit voller Herrschaft ,untz an den

tod'.

- Futterhafer und Fasnachtshuhn von Lotzwil, Rüppiswil, im Holz und

Busswil. Jedes zweite Jahr: von Madiswil-Oberdorf, Mättenbach, im
Tal, Reisiswil, Auswil, Durach und Betzlisberg, von Langenthal Futterhafer

allein. Futterhafer oder Fasnachtshuhn von Madiswil-Unterdorf
und Rütschelen.

- Dienste und Tagwan von allen Leuten im Gericht Lotzwil.

- 40 Pfund Steuer von 87 Leibeigenen zu Roggwil, Langenthal, Schoren,

Lotzwil, Leimiswil und Melchnau.

- Vogtsteuer, wohl von freien Leuten : 12 Schilling 3 Denar, 2 Viertel und

7 Fierdung Getreide.

- SchlosshofGutenburg mit Helgenlo-Matte und Scheune.

- Mühle und Bläue, Säge und Schmiede zu Lotzwil, die Hälfte der Mühle

zu Madiswil.

1 F X, Nr.426, S.216. 2 Vgl. S.165 und253.-UrkundeimStALuzern, 17.6.1390.
3 Urkunde vom 5.3. und 1.4.1431 im Burgerarchiv Burgdorf. - Ochsenbein

Rudolf, Die oberaargauischen Grundherrschaften der Stadt Burgdorf. AHVB 20,

1912, S.225-228.
4 RQ III, Nr. 126, S. 3 83 ff.
5 Urkunde vom 26.7.1429 im Burgerarchiv Burgdorf. -Vgl. S. 220
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- 21% Schupposen zu Lotzwil und. Bleienbach, 10 zu Madiswil, Wyss-
bach, Mättenbach, Reisiswil und Melchnau.

- Drei Weiher (u.a. Bürgisweiher ,zu den alten Burgen'). Wälder, u.a.
Schauberg, Bissegg, Sunnen, der halbe Schmidwald.

Die bedeutsame Stellung des Herrn von Gutenburg in Madiswil und

Umgebung - in der Herrschaft Grünenberg - zeigt noch einmal, dass

wohl vor 1200 eine zusammenhängende Grundherrscbaft von Langenthal
bis Madiswil, von Steckholz bis Melchnau/Gondiswil bestanden hat: die

Herrschaft der Freiherren von Langenstein, deren Erben die Grünenberg,
aber auch die Balm, Luternau und Utzingen gewesen sind.

Klosterbesitz in Lotzwil

Wir wissen bereits, dass dieJohanniter von Thunstetten dank der Vergabung

von Kirchensatz und Widum 1259 in Lotzwil Fuss fassten und wie
sie ihre Rechte gegen St. Urban und die Freiherren von Utzingen
verteidigten. Allein 1322 mussten sie - in finanzielle Not geraten - doch elf
Schupposen und zwei Häuser in Lotzwil den reichen Zisterziensern von
St. Urban überlassen1. Das Widumgut der Kirche, von dem der Pfarrer

besoldet werden musste, umfasste bis zur Reformation noch 46Jucharten
und 22 Mannwerk Mattland. Ferner bezog Thunstetten den ganzen Zehnt

in Lotzwil, Gutenburg und Obersteckholz2.

St. Urban hatte schon bei seiner Stiftung Güter und Gefälle zu Lotzwil
erhalten. Zu acht Schupposen zu Lotzwil gelangte es um 1300 durch Kauf
oder Schenkung der Freiherren von Utzingen3. Endlich kommen dazu die

13 22 von Thunstetten erworbenen elfSchupposen. Laut Weissbuch bezog

die Abtei um die Mitte des I5jahrhunderts von 23 % Schupposen zirka 64

Mütt Getreide, 10 Pfund Pfennige, Hühner und Eier4.

Rütschelen

Rütschelen, eine der kleinsten Gemeinden des Oberaargaus, liegt in
einer windgeschützten Mulde westlich über dem Langetental, nordöstlich

vom Dorneggütsch in den Buchsibergen. Es grenzt an Lotzwil und Madiswil,

Leimiswil, Ochlenberg und Bleienbach. Der Dorfbach entwässert

1 F V, Nr.258, S.304f. 2 Urbar Aarwangen Nr. 23, StABern.
3 QUE II, Nm. 38 und 396. 4StALuzern, St. Urban, Codex 4 a, S. 74-76.
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nordwärts in die Altachen. Rütschelen ist 2,5 Kilometer von Lotzwil,
mehr als fünfKilometer von Herzogenbuchsee entfernt. Es gehörte, wie
die meisten Dörfer im Trockental Wynigen-Riedtwil, zur zähringisch-

kyburgischen Grundherrschaft und gab einem Ministerialen- und Bürgergeschlecht

von Burgdorf den Namen.

1273 bezeugt der Bischofvon Basel, dass Hugo von Ensisheim, Bürger

von Neuenburg am Rhein, keinerlei Rechte an St. Urbans Gütern in
Rütschelen habe. Peter, der Schmied von Wiedlisbach, und seine Schwester

verzichten 1275 zugunsten St. Urbans aufeine strittige Schuppose in
Rütschelen. Im folgenden Jahr ist ein Burgdorfer Bürger, Johannes genannt

von Steffisburg, im Dorfbegütert1.

Anfangs des 14.Jahrhunderts dreht sich der Streit zwischen St. Urban
und dem Herrn von Lotzwil-Gutenburg, Ortolfvon Utzingen, nicht nur
um Güter zu Steckholz und Lotzwil, sondern auch um zwei Schupposen

zu Rütschelen. Weiteres Gut zu Rütschelen erhalten die Zisterzienser 1323

im Tausch mit dem St-Ursen-Stift Solothurn, nämlich Zinsleistungen

von Uolricus in dem Wile, Wilhelmus de Ruscholon und Rudolfus dictus

Ritter im Betrag von 21 Denar2.

Burchard von Brechershäusern, wohl ein freier Bauer, verkaufte 1312

eine Schuppose im selben Wil an die Klosterfrauen von Fraubrunnen.

Das sogenamite Wilegut zu Lotzwil aber verkaufte Ritter Peter von
Hünenberg 1324 an St. Urban. Sein Eigenmann, Jacob von Nyfwile,
folgte 1326 mit einer halben Schuppose3. Ende des 14.Jahrhunderts bezog
das Pitanzamt St. Urban von zwei Schupposen im Wyl 5 Mütt Dinkel und

5 Schilling Zinsen4.

Neben St. Urban interessierte sich auch das Johanniterhaus Thunstetten,

seit 1259/1269 Inhaber des Kirchensatzes Lotzwil, für Besitz im nahen

Rütschelen. So konnte es 1343 von Rudolfvon Rütschelen, Burger zu Burgdorf,

dessen restlichen Familienbesitz von fünf Schupposen, einigen
Hofstätten und Baumgärten um 147 Pfund erwerben und gleichenJahrs noch

eine Schuppose um 20 Pfund von den Grünenbergern5.
1 QUE I, Nrn. 1095 und 1166. -F III, Nr. 194, S. 187.
2 FIV, Nr.43, S.49f.; UNr.330, S-3Ö7f.
2 FIV, Nr. 475, S. 498; V, Nr. 397, S.438f. ; Nr.483, S. 522f.
4 F VIII, Nr. 1294, S. 495 f. ; X, Nr. 646, S. 309.
s F VI, Nrn.734und736,S.7o6und709.
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Der reiche Burgdorfer Bürger Konrad Stampf erwarb 1393 um 80

Pfund sieben Schupposen zu Rütschelen von Hans Kriech dem Jüngern,

1399 eine weitere um 11 Pfund1. Die Edelknechte Kriech waren um 1280

von den Habsburgern in den Aargau versetzt worden, wo Ritter Johann
seit 1329 als Pfleger von Aarburg amtete. Im Auftrag der Herzoge von
Osterreich verwaltete er auch Burg Rorberg, für deren bauliche Instandstellung

er 1337 40 Mark verschrieben erhielt. Edelknecht Hans Kriech

(tot 1417) erwarb durch seine Frau, Margaretha von Deitingen, Ansprüche

aufdieses Dorf im Wasseramt. Im Sempacherkrieg diente er als Vogt
von Wiedlisbach. Margaretha und ihre Söhne verkauften 1413 sechs

Schupposen zu Walterswil, die Söhne 1435 Twing und Bann zu Klein-
dietwil an die Stadt Burgdorf. Die Herkunft ihrer Rechte und Güter im
Oberaargau ist nicht eindeutig abzuklären. Jedenfalls mussten auch hier

die Diener Österreichs nach dem Sempacherkrieg und der Eroberung des

Aargaus vorgeschobene Positionen räumen2. -Eine weitere Schuppose zu

Rütschelen verkauften 1399 die Edelknechte vonMörsburg ZH an Claus

Rüeschlin von Langenthal3.

Die Herrschaftsrechte, d.h. Twing und Bann zu Rütschelen, mussten die

Kyburger noch vor dem Burgdorferkrieg Ritter Petermann von Mattstetten

versetzen. Dieser war bis 1383 Burgherr zu Friesenberg und wurde

wohl im genannten Krieg aufdem Heimweg von Freiburg von den

Bernern hinterrücks ermordet. Sein Sohn, Henmann von Mattstetten, verkaufte

die kyburgische Pfandschaft, für die sein Vater immerhin 400 Pfund bezahlt

hatte, am 26.Januar 1394 der Stadt Burgdorfum 220 Pfund. Die Emmenstadt

aber löste 1402 die letzten kyburgischen Eigentumsrechte über Rütschelen,

Heimiswil, Bickigen, Grasswil und Inkwil um 200 Gulden ab4.

Schon im Jahre 1400 hatte Burgdorf von Götz von Hünenberg den

Twing im Wil, zwei Güter, 12 Schilling Vogtsteuer (wohl von freien Leuten)

und einen Drittel der Wälder zu Rütschelen und Wil - der Rest

gehörte den Bauern! - um 20 Gulden erworben5. Ein weiteres Gut im Wil
1 Urkunden vom 28.7.1393 und 23.4.1399, StA Bern, F. Aarwangen.
2 Vgl. S.216.
3 Urkunde StA Solothurn 15.5.1399.-Vgl. OJB 4,1961, S. 30Ü über die Rüschli.
4 Urkunden vom 26.1.1394 und 10.3.1402 im Burgerarchiv Burgdorf. - Fkiedli

Max, Die Ritter von Mattstetten. Bern 1965, S. 3 5 f.
5 Urkunde vom 30.9.1400 im Burgerarchiv Burgdorf.
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fiel der Stadt 1431 mit der Herrschaft Gutenburg-Lotzwil zu. Obwohl
Rütschelen ursprünglich nicht zu jener Herrschaft gehörte, musste jedes

Haus ein Vierdung Hafer und ein Huhn jährlich auf die Gutenburg
liefern1. Rütschelen gehörte übrigens bis ins späte iö.Jahrhundert zur Ur-
pfarrei Herzogenbuchsee und wurde erst um 1585 zu Lotzwil gelegt2.

Es bleibt noch die Frage zu untersuchen, wie das Zuger Geschlecht der

Herren von Hünenberg zu Besitz in unserer Gegend kam. Ritter Peter II.

(1293-1335, f vor 1348) war mit Agnes von Affoltern-Waldsberg, Tochter

des Freien Werner von Affoltern und derJohanna von Thorberg,
vermählt. Sie brachte ihm nebst Twing und Bann im Lutherntal mit Burg
Waldsberg auch Güter im Oberaargau ein. Die Affoltern, die zusammen

mit den Balm und Grünenberg ihr Erbbegräbnis in Grosswangen hatten,

gehörten zu den frühesten Wohltätern St. Urbans3.

Götz von Hünenberg dürfte der Sohn des bei Sempach gefallenen
Rutschmann von Hünenberg gewesen sein. Seine Schwester Nesa aber

war die Frau Petermanns von Mattstetten. Die Mattstetten, als Erben der

Fries von Friesenberg, hinwiederum waren in der Gegend von Wynigen/
Ursenbach reich begütert4.

So weist uns die Geschichte der kleinen Gemeinde Rütschelen auf
bedeutsame Adelsbeziehungen des Spätmittelalters hin.

Kleindietwil

Kleindietwil liegt im oberen Langetental zwischen Madiswil, Ursenbach

und Rohrbach. Seit jeher gehörte es zur Urpfarrei Rohrbach und

wird bereits um 816, in einer Schenkung an die Abtei St. Gallen, als Dio-
tinwilare erwähnt5. Walter Meyer hat daraufhingewiesen, dass der als

Leibeigener dort genannte Thancharat laut Dannenbauer einen Namen

trägt, der sonst nur in der Gegend von Paris und Reims erscheint6.
1 Vgl. Anm.3, S.210.
2 Junker Fritz, Unsere Kirche. Neujahrsbott Lotzwil 1947/48, S.80. - Ämterbuch

Wangen B, S. 55, StA Bern.
3 Staub E.M., Die Herren von Hünenberg. Diss. phil. Zürich 1943,5.51-54,132,

146. -Plüss, Grünenberg, S. 69.
4 Vgl. S.2Ö2ff. 5 F I, S.225.
6 Meyer Walter, Geschichtbches über Kleindietwil III. OJB 7, 1964, S. 85f. -

Vgl. die Aufsätze desselben Autors in OJB 41961, S. 55-73, und OJB 5,1962, S. 166-
177 über Topographie und Sprachliches. Meyer sagt darin Allgemeingültiges aus.
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Unter dem Namen .Schlosshubel' finden sich auf dem Hunzen östlich

über Kleindietwil Reste einer Ringburg mit Wall, Graben und Zisterne, von
René Wyss als .formschönste, besterhaltene Hochmotte' bezeichnet1.

Über die Besitzer der Holzburg aufdem halbkünstlichen Hügel ist nichts

bekannt, wie denn überhaupt Dunkel über Kleindietwils Schicksal im
Mittelalter waltet.

Drei Urkunden bloss geben einige Hinweise auf die Grundbesitzverhältnisse

im X 3./14.Jahrhundert : Vor Gericht des Offizials der Basler Kurie
erklärten im September 1276 die Ritter Otto undjohann ,dicti Kappeller',
kein Recht zu haben an den mit St. Urban strittigen Gütern im Dorfe Diet-
wil. Als 1287 der reiche Burgdorfer BürgerKonrad Egensezzo seine vielen

Güter im Oberaargau an die Zisterzienser von St. Urban verkaufte, befanden

sich darunter auch zwei Schupposen ,in Dietwile' mit einem Ertrag

von insgesamt 10 Mütt Getreide und 6 Schilling2. Obwohl es nicht
feststeht, sind wir geneigt anzunehmen, es handle sich in beiden Fällen um
Kleindietwil im Gegensatz zum bedeutsamen PfarrdorfGrossdietwil LU.

ImJahre 1316 stiftete Ritter Heinrich von EriswilJahrzeiten in verschiedenen

Kirchen des Oberaargaus : Ufhausen, Rohrbach und St. Urban
erhielten Zinsen von 2 bis 5 Schilling aufje einer Schuppose zu Dietwil
angewiesen, deren eine Mülimatt hiess3. Handelte es sich um Erblehen der

Abtei St. Gallen, zu deren Meierhof in Rohrbach nicht nur Kleindietwil

(wenigstens ursprünglich), sondern auch Eriswil gehörte?
Endlich konnte die Abtei an der Roth 1481 von Hans Wolf zu Madis-

wil noch weitere drei Schupposen zu Kleindietwil um 110 Gulden erwerben,

so dass sie - laut Urbar von 1562 - über sieben Schupposen in der

kleinen Gemeinde verfügte4.

Nach Rohrbach kirchgenössig, entrichtete Kleindietwil auch seinen

Zehnten dorthin. Bern überliess ihn, nach dem Erwerb der Herrschaft

1 Zum Namen Hunzen vgl. Meyer, 1962, S. 169. - Zur Geschichte der Burg sein

neuester Aufsatz, OJB 10, 1967, S.86ff. - Wyss René, Der Büchel von Zunzgen.
Baselbieter Heimatbuch 9,1962, S. 36-84, bes. 73 fr.

2 QUE I, Nr. 1200, S. 549 ; Nr. 1526.
3 QUE II, Nr. 818, S. 418.
4 StA Luzern, Weissbuch St.Urban, Codex4a, S. 154h-Haupturbar .aller zinsen

und zechenden des gottshuses Santt Urban, so wie jerlich im Berngebiett Ingentz
habentt' 1562.
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Rohrbach 1504, der Pfrand. Für den Unterhalt der Zuchttiere bezog die

Obrigkeit denjungizehnt, während der Heuzehnt, zu Geld angeschlagen,

dem Inhaber des Kirchensatzes, derJohanniterkomturei Thunstetten, 8 V2

Pfund eintrug1.
Offenbar schon früh hatte sich Kleindietwil Vogtei und Meieramt

Rohrbach entfremdet, von der Abtei St. Gallen als Erblehen an Adelige

zurVerwaltung gegeben. MitErlaubnis des Freiherrn Heinrich von Rosen-

egg, dessen Pfandträger sie waren, verkauften im Frühjahr 1435 die

Edelknechte Nikiaus und Hans Georg Kriech der Stadt Burgdorf um 40 Gulden

Twing und Bann zu Kleindietwil und um 90 Gulden die Fischenzen in der

Langeten von Weinstegen bis hinauf zu den Fischenzen der Grimm von
Grünenberg2.

Nun, wir haben andernorts auf den Besitz der Kriech im Oberaargau

hingewiesen: sie waren in Rütschelen und Walterswil begütert und bauten

1337 im habsburgischen Auftrag die von den Bernern 1323 zerstörte

Burg Rorberg wieder auf3. Möglicherweise ist ihnen im Zug der habsburgischen

Blutrache, als auch Vogtei und Meieramt Rohrbach die Hand

wechselten4, Twing und Bann zu Walterswil und Kleindietwil übertragen

worden.

Was aber suchten die Freiherren von Rosenegg aus dem Hegau in unserer

Gegend Ritter Hans war 13 72/13 77 Landrichter im Thurgau. Zwei seiner

Söhne stiegen zu Äbten von Reichenau und Einsiedeln auf, während der

dritte, Hans, anfangs des 15.Jahrhunderts durch Heirat die Herrschaft

Wartenfels im Gösgeramt erwarb. Anna von Rosenegg aber war die Mutter

des bernischen Helden Adrian von Bubenberg, der Wartenfels 1465 an

Solothurn verkaufte5.

Gehen wir aber noch weiter zurück, so finden wir um 13 3 o die Erbtoch-

ter Adelheid von Wartenfels mitJohann von Thengen verheiratet und

erinnern uns nun, dass RudolfII. von Balm, Inhaber von Vogtei und Meieramt

Rohrbach bis zum Königsmord von 1308, Clara von Thengen zur

'Urbar Aarwangen Nr. 23, S.205f., 285.-Meyer, 1961, S.68ff.
2 Urkunden vom 20.3. und 9.4.1435 im Burgerarchiv Burgdorf.
3 Vgl. S. 58, Anm.2, und S.213. 4 Vgl. S. i22f.
5 HBLS 5, S. 702. - Amiet Bruno, Burgen und Schlösser der Schweiz, Kt.

Solothurn. 1930, S.82ff.
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Frau hatte. Ist etwa Kleindietwil von den Balm über die Thengen an die Rosen-

egg gelangt1?

1414 verkaufte die Abtei St. Gallen den Kelnhof zu Rohrbach an Hans

von Falkenstein. Dieser aber war nicht nur der Oheim Heinrichs von
Rosenegg, sondern auch des Edelknechtes Hans Kriech, dessen Söhne 143 5

Kleindietwil verkauften2.

Diese verwandtschaftlichen Kombinationen mögen in bezug auf
Kleindietwil nichts beweisen, lassen uns aber doch mögliche Zusammenhänge
ahnen.

Thörigen/Bettenhausen

Auf der unmerklichen Wasserscheide von Onz und Altachen, im
Trockental Wynigen-Langenthal, liegen südöstlich von Herzogenbuch-
see Bettenhausen und Thörigen. Die Gemarkung von Thörigen, wo sich

der Stauffenbach mit der Altachen vereinigt, greift weit nach Süden aus

und umfasst Hombergwald, Mättenberg und Bützbergwald. Thörigen ist

Kreuzungspunkt der Strassen Solothurn-Huttwil-Luzern und Burgdorf-
Langenthal.

Beide Dörfer liegen in der alten Grosspfarrei Herzogenbuchsee, wurden
aber um 1100 von Agnes von Rheinfelden und Berchtold II. von Zähringen

nicht an die Abtei St.Peter vergabt. Es ist unbekannt, wer die
Herrschaft Thörigen-Bettenhausen vom 12. bis 14.Jahrhundert im Auftrag der

Zähringer und Kyburger verwaltete. Möglicherweise waren es die Herren

vom Stein.

Thörigen : 1270 erwarben dieJohanniter zu Thunstetten in Toerinen ein

Gut von Werner von Vilmeringen. Eine Erbtochter des Hauses Stein,

Katharina, zuerst vermählt mit Ortolf demJüngern von Utzingen, dann

mit Gottfried von Ifenthal, verkaufte 1295 2 % Schupposen mit einem

Ertrag von 2 Maltern, 2 Vierteln Dinkel, 21 % Schilling, Hühnern und Eiern

an St. Urban3. Laut Jahrzeitbuch erhielt St. Urban ferner eine Schuppose

von Junker Rudolf vom Stein, zwei weitere von Heinrich und Gertrud

von Wyssbach4.
1 Vgl. S.124, Anm.5.
2 RQ IV1 Nr. 166c, S.378f.-RQS, S.42if. - RQ IV1, S.if. - Urkunde vom

9.4.1435 im Burgerarchiv Burgdorf.
3 F II, Nr. 704, S 760. - QUE II,Nr. 115.
4 StA Luzern, Weissbuch St. Urban, Codex 4 a, S. 184.
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Die Abtei verfügte ferner über den Heuzehnt zu Thörigen bei der

Brücke und zu Moos (Erblehen der Propstei Herzogenbuchsee?), den sie

1367 an Hug Seberg verkaufte1. Jener kyburgische Dienstmann veräusserte

1396 drei Schupposen zu Thörigen und zwei zu Bettenhausen an den

Burgdorfer Bürger Konrad Stampf, der 1392 eine weitere von Edelknecht

Hartmann von Kriegstetten erwarb2.

Im Dorfe stand eine dem hl. Ulrich geweihte Kapelle, deren Priester

1303/1309 erwähnt wird. Ihr gehörte u.a. der Zehnt zu Schnerzenbach. Es

handelt sich wahrscheinlich-wie bei der Kapelle im StaufFenbachgraben -
um eine Stiftung der Herren vom Stein, weisen doch sowohl Ulrich wie
Afra aufeine gemeinsame Herkunft auf Augsburg, hin. Laut Ratsmanual

wollte 1481 dort Christina Schmid ein Schwesternhaus errichten3. - Ein

zinspflichtiges Gut zu Thörigen besass auch das Deutschordenshaus Bern,
wohl aus einer Vergabung der Familie von Önz um die Mitte des ^.Jahr¬
hunderts4.

Bettenhausen : DenEdlenvom Stein gehörte 1361/1378 die Moosmatte zu
Bettenhausen und ein Eigenmann Uli Cunzen5. Geringe Bodenzinse aus

dem Dorf bezog auch St. Blasiens Dinghof zu Deitingen6, während die

Propstei Herzogenbuchsee in Bettenhausen und Thörigen keinen Grundbesitz

hatte. Da aber beide Dörfer nach Herzogenbuchsee pfarrgenössig

waren (und bis heute sind), gehörten auch ihre Zehnten der Propstei. 1335

stritt sich LandgrafEberhard von Kyburg mit Konrad Klaus von
Herzogenbuchsee, Bürger zu Solothurn, Erblehenträger der Propstei Herzogenbuchsee,

um verschiedene Güter in Pfarrei und um den Heuzehnten zu
Bleienbach und Bettenhausen. Als Kastvogt der Propstei zwang der Graf
Klaus zur Entrichtung einer jährlichen Vogtsteuer von 1 Pfund; dafür

geniesse er den kyburgischen Schirm7.

1F VIII, Nr. 1294, S.495L
2 Urkunden vom 28.9.1392 und 14.8.1396 im Burgerarchiv Burgdorf.
3 von Mülinen, Beiträge zur Heimatkunde des Kantons Bern 5, Oberaargau. 1890,

S.200f.
4 StA Bern, Urbarien Bern II, Nr. 1, S. 21 ; Nr. 12, S. 217.
5 F VIII, Nr. 1036, S. 3 89 ; IX, Nr. 1243, S. 606 f.
6 FIX, Nr. 484, S. 246. -Flatt Karl H., St. Blasiens Dinghof zu Deitingen. JsolG

34, 1961.
7 F VI, Nr. 202, S. 193 f.
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Der Übergang an Burgdorf. 1429 verkaufte Freiherr Thüring von
Aarburg der Stadt Burgdorf um 814 Gulden Gericht, Twing und Bann zu

Bettenhausen und die Hälfte von Gericht, Twing und Bann zu Thörigen
mit Tavernen, Fischenzen, Bussen, Zinsen und Eigenleuten. Als Grundbesitz

gehörten dazu drei Schupposen aufdem Homberg, fünfzu Bettenhausen

u. a. m. mit einem Ertrag von 25 Vierteln Dinkel, 8 % Vierteln Hafer,

25 Pfund Hühnern und Eiern1.

Thürings Mutter, Anfelisa von Grünenberg, hatte ihrem Gatten nicht

nur die Herrschaft Gutenberg-Lotzwil, den halben Kirchensatz von
Madiswil und jenen von Deitingen in die Ehe gebracht, sondern offenbar

auch Thörigen-Bettenhausen2. Zwar ist eine grünenbergische Herrschaft

über diese Dörfer urkundlich nicht beglaubigt ; aber die Freiherren trugen
wohl - wie wir es auch für Bleienbach vermuten - jene Gegend von den

Kyburgern zu Lehen.

Schon 1401 hatte Rudolfvon Aarburg dem Burgdorfer Bürger Konrad

Stampf aus Freundschaft die Verwaltung und Nutzung seiner Hälfte des

Twings und des Baches zu Thörigen überlassen, und 1402/03 folgte der

Sohn seiner Tochter, d.h. sein Enkel Henmann von Büttikon, diesem

Beispiel3.

Während aber Bettenhausen und die eine Hälfte Thörigens schon 1429

an Burgdorf übergingen, brachte die andere Hälfte Henmanns Tochter,

Verena von Büttikon (Erbin der Herrschaft Wynigen von ihrer Mutter
her), ihrem Mann Petermann Segenser von Aarau in die Ehe. Eine ihrer

Töchter, Barbara, erbte Wynigen und einen Viertel von Thörigen. Von
deren Tochtermann, Hans Sebastian von Luternau, wurde Wynigen 1497

an Bern, ein Viertel von Thörigen 1510 um 43 Gulden an Burgdorf
verkauft4.

Den letzten Viertel erbte Gertrud Segenser, vermählt mit Heinzmann

vom Stein (1448-1463), in zweiter Ehe mit Nikiaus von Erlach. Wohl
durch Anna von Erlach, vermählt mit Hartmann vom Stein (1449-1473),

1 Urkunde vom 26.7.1429 im Burgerarchiv Burgdorf.
2 Plüss, Grünenberg, S. 109 f.
3 Urkunden vom 15.7.1401, II. Ii. 1402 und 2.4.1403 im Burgerarchiv Burgdorf.

»Urkundevom 11.5.1510ibidem. - Vgl. S.2ö4f.
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Schultheiss zu Solothurn, fiel dieser Viertel an die Familie vom Stein
zurück. Hartmanns Enkel aber, Jakob (1500-1522), vermählt mit Margaretha

Sigelmann, verkaufte ihn an Bern, das ihn 1509 um 80 Gulden an

Burgdorf weitergab1. Margaretha verfügte noch 1530, als Witwe, über
die Kapelle zu Stauffenbach zugunsten der Gemeinden Thörigen/Betten-
hausen2. Bettenhausen/Thörigen gehörte demnach seit 1509/10 als besonderes

Gericht zur burgdorfischen Vogtei Lotzwil. Das hohe Gericht aber

übte der Landvogt von Wangen aus.

DIE VOGTEI GRASSWIL MIT INKWIL

SeeberglGrasswil

Kirchliche Verhältnisse

Aus demJahrzeitbuch der Abtei Einsiedeln ist zu erfahren, dass der 1070

Abt gewordene Edelmann Seliger dem Kloster eine Reihe von Vergabungen

im Luzernbiet und Aargau zukommen liess : u. a. zu Boniswil, Dag-
mersellen und Wauwil. In Craolteswile erkennen wir das heutige Grasswil.

Nebst Grundbesitz übertrug aber Seliger auch noch verschiedene Kirchen

an Einsiedeln, was ein Licht auf seine Machtstellung wirft: die Kirche

Ettiswil, die Kapelle in Bottenwil (Bezirk Zofingen), einen Achtel der

Kirche zu Rued und einen Viertel derjenigen zu Seeberg. Seliger dürfte

dem Haus der Freiherren von Wolhusen entstammt sein3.

Eine Eintragung von 1108 im Rotulus Sanpetrinus überliefert, dass

Agnes, die Tochter des Gegenkönigs Rudolf von Rheinfelden, Gattin

Herzog Berchtolds II. von Zähringen, dem Kloster St. Peter im Schwarzwald

- wohl zwischen 1093 und 1108 - neben dem Hofzu Herzogenbuch-

see auch die Kirchen von Herzogenbuchsee, Seeberg und Huttwil übertragen

hatte4. Dies erweist, dass die genannten wichtigen oberaargauischen

Orte einst zum Hausgut der Grafen von Rheinfelden, wohl ursprünglich

'Urkunde vom 23.3.1509 ibidem.-Zur Genealogie vgl. Merz Waither,
"Wappenbuch der Stadt Aarau. 1917, S. 167, 2l6fF., 25off.

2 Henzi Hans, Kirchspiel von Herzogenbuchsee. Bemer Volkszeitung 12.8.1966.
3 QUE I, Nr. 87. - Vgl. S. 31 f.
4 F I, S.362. - Vgl. die bezüglichen Bemerkungen von Martha Reimann im

ASG NF 11, 1910, S. 18.
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hochburgundischem Königsgut, gehört hatten. Aus genealogischen

Erwägungen, die wir andernorts anstellen1, geht hervor, dass sich die

Schenkungen von 1070 und 1108 nicht unbedingt auszuschliessen brauchen.

Für den Kreuzzugszehnten von 1275 bezifferte der Leutpriester von
Seeberg sein Einkommen, gleich wie der Pfarrer von Huttwil, auf 25

Pfund2. Offenbar versah er damals noch den Gottesdienst in Alchenstorf,
dessen Kirche erst im 15.Jahrhundert einging3. Sankt Martin zu Seeberg

dürfte eine Tochterkirche von Herzogenbuchsee sein. Zur Pfarrei gehörten

bis zur Reformation auch Winistorfund Heinrichswil, vielleicht Her-
siwil, im Wasseramt. Laut Urbar von 1531 gingen Zehntleistungen von
Seeberg, Riedtwil, Ober- und Niedergrasswil, Bittwil, Juchten und Loch,

Hochstetten, Winistorfund Heinrichswil ein4.

1264 war der Pfarrer von Seeberg Dekan des Kapitels Burgdorf. Ein

Nikiaus, Vikar zu Seeberg, wird 1311 erwähnt. 1356 kaufte Kirchherr

Johannes einen Garten vor dem Hermesbühl zu Solothurn5.

Kurz nach 1320 kam es zu einem Streit um Neubruchzehnten zwischen

der Propstei Herzogenbuchsee als Inhaberin des Kirchensatzes und dem

Pfarrer von Seeberg, Magister Ulrich. Mit Brief vom 29. August 13 21

schützte die beschöfliche Kurie von Konstanz diesen in seinem Anspruch
auf die Neubruchzehnten seiner Pfarrei und drohte den Herren von
Buchsi mit Exkommunikation und Suspendierung. Der Streit zog sich

aber weiter. Mitte September ermahnte der bischöfliche Offizial die Zeugen

und die Vermittler zur Wahrheit. In Anwesenheit von LandgrafEberhard

von Kyburg bezeichneten am 26.Januar 1323 der Propst zu

Herzogenbuchsee, Mönch von St. Peter, und der Pfarrherr von Seeberg den

Dekan von Lützelflüh und den Solothurner Kanonikus Nikiaus von Malters

als Schiedleute, als allfälligen Obmann den Magister Johannes von
Burgdorf. Endlich am 26. April fällten die beiden in Burgdorf ihren

Spruch und gaben dem Pfarrer von Seeberg recht. Bei Bruch des Entscheides

wurde eine Busse von 20 Mark Silber vorgesehen6.

'Vgl. S.3if.
2 F III, S. 156. - Vgl. Häusler, Emmental 2, S. 318 f.
3 Vgl. S.256.
"•Urbar Wangen Nr. 13, S. 109fr. StA Bern.
5 F II, Nr. 574, S. 619 ; IV, Nr. 450, S. 477 ; VIII, Nrn. 397 und 401, S. 147fr.
6 F V, S.244,297f., 317, 333.
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Die Herrschaftsverhältnisse

Im Gegensatz zu Herzogenbuchsee, wo die wesentlichen Rechte und
Einkünfte schon anfangs des 12.Jahrhunderts in geistliche Hand übergegangen

waren, blieb die Kirchgemeinde Seeberg mit Grasswil, Riedtwil
und den Höfen im Gebiet der Buchsiberge bis rund um 1400 in der Hand
der Erben der Rheinfelder und Zähringer, der Grafen von Kyburg, wie
denn überhaupt das Trockental zwischen Burgdorf und Langenthal als

wichtige Verkehrsfurche, abgesehen vom vielen bäuerlichen Eigen im
hügeligen Rodungsland, ein ziemlich geschlossenes kyburgisches Hoheitsgebiet

darstellte1.

Laut kyburgischem Urbar von der Mitte des 13.Jahrhunderts bezogen

die Grafen ansehnliche Einkünfte von Howart, Wäckerschwend und
insbesondere von Grasswil und Riedtwil. Von Riedtwil gingen insgesamt 3

Malter Dinkel, 7 Viertel Hafer, 5 Schüfeli, 9 Hühner, 8oEier und 8 Schilling

ein, von den 15 Schupposen zu Grasswil (Zentrum des gleichnamigen

Amtes) 10% Malter Dinkel, 30 Schüfeli, 45 Hühner, 300Eier, 9 Schweine

und 32% Schilling2.

Ungefähr 120Jahre lang gibt es dann keine Kunde mehr über die

Herrschaftsverhältnisse zu Seeberg und Grasswil. Am 23. April 1370 aber

verkauften Anastasia, Gräfm von Kyburg, und Hartmann, Landgraf von

Burgund, ihr Sohn, um 400 Gulden dem bescheidenen Knecht HansJung-
herro dem Kremer, Burger und gesessen zu Solothurn:

«daz dorffze Graswile, lute und gut, twing und ban, holtz und velt, wa
die lute gesessen sint oder du guter gelegen sint, du in daz selbe ampt
und dorff ze Graswile horent, mit dem gerichte und mit allem rechte,

nutze und ehaftige, so deheins wegs von recht oder von gewanheit darzu.

höret und alz wir ez har bracht hein mit lidiger und voller herschaft».

Anna Jungherr brachte Grasswil ihrem Manne, Entz Matter, Burger zu

Bern, in die Ehe. Am 24. November 1395 verkauften sie Dorf und Amt mit

Twing und Bann der Stadt Burgdorf

Bern gab dem Handel nicht nur seinen Segen, sondern hat ihn durch

einen Schiedsspruch recht eigentlich erzwungen3.

1 Vgl. S. 262. 2 F II, S. 536, Nr. 511.
3 Urkunden vom 23.4.1370 und 24.11.1395 im Burgerarchiv Burgdorf.

223



Die Grafen von Kyburg behielten aber offenbar auch nach 1370 gewisse

Rechte und Güter zu Grasswil. Jedenfalls verkauften die Brüder Johann
und Hartmann von Kyburg im März 1374 um 200 Pfund zwei Schuppo-

sen in der Dörfmarch zu Grasswil an RudolfSefrith, Burger zu Solothurn.

Der Ertrag der Güter belief sich auf 12 Viertel Dinkel, 6 Hühner und 20

Schilling1.

In einem Besitzrodel von zirka 13 77 erhoben Gräfin Anna und ihre Kinder

immer noch Anspruch auf den halben Teil des Amtes zu Grasswil ,in
der Grafschaft ze Burgenden', während ihre Schwäger am 25. Oktober

13 8 7 die Eigenschaft an ihrer Hälfte am ,aygen ampt ze Graswile' den

Herzogen von Österreich überliessen. Doch täuschen diese Meldungen nicht
über die Tatsache weg, dass das Amt Grasswil schon 1370 endgültig in
bürgerliche Hände übergegangen war2.

Am 10. März 1402 verzichteten die Grafen von Kyburg zugunsten der

Stadt Burgdorf endgültig auf die Twinge und Bänne von Grasswil, Ink-
wil, Bickigen, Heimiswil und Rütschelen um 200 Gulden und 62 Pfund

und Hessen am folgenden Tag alle ihre Leute in diesen Twingen frei und

ledig3.

Grundbesitzverhältnisse

Aus zahlreichen urkundlichen Zeugnissen geht hervor, dass schon früh
die Beziehungen von Seeberg/Grasswil in starkem Masse nach Burgdorf,
aber auch nach Solothurn gingen.

Laut päpstlicher Besitzbestätigung von 1139 besass die Abtei Trub im
Emmental u.a. Grundbesitz injuncen (Juchten), Grasswil und Önz.,1264

verzichtete die Abtei St. Peter im Schwarzwald, nach langwierigem Streit

mit den Edlen Ulrich und Hartmann vom Stein, auf den äussern See nebst

anstossenden Gütern. Anstösser an den Burgäschisee sind die Gemeinden

Seeberg und Burgäschi. Nach einem um 1500 angelegten bernischen

Verzeichnis soll der See zur Herrschaft Wynigen gehört haben4.

Von den Söhnen des Edelknechtes Heinrich vom Stein erhielt das

St.-Ursen-Stift Solothurn 1311 die Familie des Konrad in der Hube von

1FIX, Nr. 822, S.382. 2FIX, Nr. 1192, S. 578; X, Nr.985, S.450.
3 Urkunden vom 10.3. und 11.3.1402 im Burgerarchiv Burgdorf.
4 Ff, S. 410; II, Nr. 574, S. 619.-RQ IK'S. 633, Bemerkung 2.
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Abbildung 14
Kirche Sccberg, 1516, mit Sommerlinde. Aufnahme W.Zeller, Zürich.





Grasswil geschenkt. - Konrad Egensezzo, Bürger zu Burgdorf und Solo-

thurn, ein freier Mann, verkaufte 1287 derAbtei St. Urban 14% Schuppo-

sen und mehr Eigengut um 120 Mark Silber. Die Einkünfte von 4 Malter,
65 Mütt Getreide und über 11 Pfund in bar zeigen, wie reich ein Bürger
einer kyburgischen Landstadt schon im 13.Jahrhundert sein konnte. Es

handelte sich u. a. um eine Schuppose zu Howart, ein Gut zu Willershäu-

sern, 4 % Schupposen in ÄschibeiHerzogenbuchsee und zwei zu Grasswil1.

Eine Schuppose im Dorf Seeberg erwarb St. Urban 1320 von der

Witwe des Burgdorfer Bürgers Konrad von Eschibach um 30 Pfund, eine

weitere zu Willershäusern 1327 von Jakob Sarrassi in Burgdorf um 24
Pfund2.

Der Solothurner Chorherr Hartmann aus dem kyburgischen
Ministerialengeschlecht von Rohrmoos verkaufte 1333 dem SolothurnerPeter dem

Schreiber um 110 Pfund Güter zu Spych und Riedtwil, die ihm 20 Viertel
Getreide, zwei Schweine, eine Ziege, 4 Bossen Werch, Hühner, Eier und

rund 13 Schilling eintrugen. Ein Schwein galt damals 1 Pfund, eine Ziege
bloss den zehnten Teil, 2 Schilling. Die Erben Schreibers verkauften die

genannten Güter 1410 an St. Urban3. -Vor Gericht zu Burgdorf verfügte

13 3 8 die Tochter eines Burgers testamentarisch über ihre sieben Schupposen

zu Eriswil, Stampach und Riedtwil. Die zwei Güter zu Riedtwil
bebaute Burkhart Banwart um 10 Viertel Getreide, 12 Schilling und ein

SchweinJahreszins4. Zwei Schupposen zu Seeberg verkaufte 1359Johans

Hunno, Bürger zu Burgdorf, um 58 Pfund an den Solothurner Bürger
Johans Rüeschlin von Langenthal. Ein Mitbürger Rüeschlins, Johans von
Bielle, erwarb 1360 von Ritter Werner von Büttikon zwei Schupposen

zu Riedtwil um 105 Pfund5.

Dann traten aber auch Leute des Dorfes selbst schon früh handelnd in
Erscheinung: so etwa 1334 die Kinder des Wirts von Riedtwil, Heinrich
Habchrein seh, Eigenleute des Berchtold von Thorberg, die an Ulrich

Hersing von Riedtwil einen dortigen Heuzehnten um 3 V2 Pfund verkauften.

1342 urkundet Mechthild, .Guten sei. Stophingerren tochter von
1FIV, Nr.450, S.477; III, Nr.446, S.428.
2 QUE II, Nrn. 1019 und 1371.
3 QUE III,Nr.6.-Weissbuch St.Urban, Codex4<j, S.180. StALuzern.
4F VI, Nr.406, S.39of.
s F VIII, Nr. 806, S. 296 ; Nr. 876, S. 327.
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Seberg', die Gattin Burchis, des Vogtes von Wangen. RudolfJurto und
Konrad Schnello von Grasswil kauften 1346 für Heinrich von Bittwil eine

Schuppose von der edlen FrauJohanna von Hatstatt1. Der schon erwähnte

Ulrich Hersing von Riedtwil war Burger zu Burgdorfund übergab 1344

eine Anzahl freier Güter in der Umgebung von Wynigen zur Begehung
seinerJahrzeit dem Spital zu Burgdorf2.

Man könnte mit dieser Aufzählung noch beliebig weiterfahren, finden
sich doch im Burgdorfer Burgerarchiv noch viele Urkunden des 15. und

iö.Jahrhunderts über Güter zu Seeberg. Aus allen urkundlichen Belegen

ergibt sich, welch günstiger Lage sich die Leute im Tal zwischen Riedtwil
und Burgdorf erfreuten, wieviel freies Eigen vorkam, wie selbst

Leibeigene über ihr Gut verfügen konnten, wie leicht man als kyburgischer
Untertan vom Lande zum freien Bürger von Burgdorfwerden konnte.

Inkwil

Inkwil liegt in einer fruchtbaren Ebene nördlich der Moränenerhebung
des Önzberges in der Nähe des gleichnamigen Resteis-Seeleins, drei

Kilometer vom PfarrdorfHerzogenbuchsee entfernt.

Die Bedeutung Inkwils erhellt aus einer Urkunde vom 17.Juli 1286, die

LandgrafHeinrich von Buchegg vor allgemeinem Landgericht bei Inkwil
ausfertigte. Neben dem Notar und Diener des Grafen waren ein Freiherr

vonJegenstorf, Kuno von Halten und Ulrich von Hüniken anwesend, als

Ritter Jacob von Biietigen öffentlich zugunsten von St. Urban auf 5 V2

Schupposen zu Safnern verzichten musste. Ein weiterer Beleg des 15.Jahr¬

hunderts nennt Inkwil als Dingstätte der Landgrafschaft Burgund3.
Im kyburgischen Urbar von zirka 1260 wird zwar Inkwil nicht aufgeführt.

Dass aber Twing und Bann im Dorfzuerst den Rheinfeldern,

Zähringern, dann den Kyburgern gehörte, beweist die Urkunde vom
10. März 1402, laut der die Stadt Burgdorf u.a. Inkwil von den letzten

Grafen erwarb4.

Die in Urkunden der Klöster Frienisberg und Frauenkappelen

1262/1268/1271 genannten Kuno undjohannes von «Inchwile» oder «Ing-

1F VI, Nr. 166, S. 156; Nr.681, S.664; VII, Nr. 173, S. 172.
2 QUE III, Nr. 534.
3 F III, Nr.429, S.413 und RQ III, S.413. 4 Vgl. Anm. 3, S.224.
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wile» stammen wohl aus der Gegend von Wohlen1. Eher zu unserem Dorf
dürfte der 1263 in einer St. Urbaner Urkunde genamite R. de Ingwile
gehören2. Von Edlen von Inkwil ist aber keine Rede.

1274 verkaufte der Burgdorfer Bürger, Rudolf genannt Werdin, den

Johannitern von Thunstetten eine Schuppose zu Inkwil. Die Klosterfrauen

von Fraubrunnen gaben 1278 Güter in Recherswil und Niedergerlafmgen

zur Bebauung in Pacht, die ihnen Heinrich von Inkwil zu seinem Seelenheil

gestiftet hatte3. Aus Inkwil dürften die seit 1291 in Solothurner
Urkunden genannten Ulrich, Heinrich undJohannes Ingolt stammen ; Thomas

war sogar 1300/1303 Chorherr am St.-Ursen-Stift4.

Laut einer in der Stadt Wangen ausgestellten Urkunde vom 27. Februar

1332 konnte der Inkwiler BauerJohannes Matter eine bisher von ihm
bebaute Schuppose um 16% Pfund von Ritter Hessovon Deitingen erwerben.

Von Heini Matter sei. hatte der Solothurner Bürger Heinrich Lerowa

drei Schupposen zu 9 Jucharten, 1 Maad und 2 Hofstätten geerbt, die er

1349 um 60 Pfund dem Stift zu Solothurn verkaufte5.

Eine Schuppose, bebaut von Heini Hun, besass 1363/1377 auch das

Pitanzamt St. Urban; ferner gehörten eine Schuppose und ein Acker zur
selben Zeit zum Dinghof St. Blasiens in Deitingen. Die Propstei Herzo-

genbuchsee bezog von drei Grundstücken 8 x/2 Schilling6.
Nach dem Erwerb von Twing und Bann durch Burgdorfwurde das Dorfvon

1402 bis 1565 vom Grasswilvogt, hieraufvom Lotzwilvogt verwaltet. 1720

erwarb es Hieronymus von Erlach um 8000 Pfund, um damit von Bern dieHerrschaft

Thunstetten einzutauschen. Inkwil gehörtefortan zur Landvogtei Aarwangen,

hochgerichtlich dagegen zu Wangen7.

Wohl als kyburgisches Lehen hatte der See zu Inkwil schon anfangs des

15.Jahrhunderts zur Herrschaft Aarwangen gezählt und ertrug jährlich
10-12 Gulden8.

1F II, S. 548,716,772. 2 F II, Nr. 533, S.572.
3 F III, Nr. 82, S.82; Nr. 234, S.224.
4 F III, S. 501 und 647 ; IV, S. 28,129, 507.
5F FT,Nr.8, S.7; VII, Nr.489, S.468.
6 F VIII, Nr. 1294, S.496; IX, Nr. inö, S. 539; IX, Nr.484, S.246. -Vgl. S.102.
7 Ochsenbein Rudolf, Die oberaargauischen Grundherrschaften der Stadt Burgdorf.

AHVB 20,1912, S.222,229.
8 Urbar Aarwangen Nr. 1, von 1430, StA Bern.

227



5. DAS SCHICKSAL DER RANDHERRSCHAFTEN

DAS BIPPERAMT

Das Bipperamt ist jener Landstrich zwischen ersterJurakette und Aarelauf,

der im altbernischen Staat 1463-1798 eine eigene Landvogtei bildete.

Es ist der westlichste Teil des alten Buchsgaus, der im Mittelalter zum
Bistum Basel gehörte1.

Der Leberberg zwischen Röti und Klus, der dem Land das Gepräge gibt,
ist Zeuge alter geologischer Verwerfungen und Bergstürze. Die überhängenden

Faltungen wurden in der letzten Zwischeneiszeit vom Schmelzwasser

des Rhonegletschers unterspült und stürzten ab. So bildeten sich

Terrassen, aufdenen Farnern, Rumisberg, Wolfisberg im Hochmittelalter
entstanden. Kleine Absätze ermöglichten Einzelhöfen ihre Existenz.

Bäche gruben ihr Bett in den Berghang, lagerten am Unterlauf ihre

Schuttkegel ab. Rittlings dem Bachlauf nach entstanden auf der Schotterebene

zwischen Sigger und Dünnern die Dörfer Attiswil, Wiedlisbach

(nordöstlich und südöstlich des spätem Städtchens), Oberbipp und Nie-
derbipp. Leicht erhöht über der Aareebene war Walliswil-Bipp, eine

Rodung im Längwald, noch im 15.Jahrhundert bloss ein Hof. Weiter
flussabwärts, auf der Geländekante über der Aare, wuchsen Bamiwil,
Schwarzhäusern und Rufshausen.

Wie wir andernorts darlegen, war das Land zwischen den spätrömischen

Kastellen von Solothurn und Ölten, durchzogen von der
transhelvetischen Heerstrasse, seit alters besiedelt. In kurzen Abständen folgten
sich auf der Hochebene Landhäuser römischer Veteranen: in Niederbipp
ist gar eine Pferdewechselstation oder militärische Garnison anzunehmen.

In der Völkerwanderungszeit blieben die Keltoromanen im Vorfeld von
Solothurn lange unbehelligt; die Alemannen wichen dem Gebiet

südwärts aus, wie sie auch die Klus erst spät forciert haben.Jedenfalls bezeugen

die beiden Walliswil (ums Jahr 1000 als Walaswile erwähnt) noch

längeres Fortleben von «Walchen» oder Romanen. Alle Ortsnamen zwischen

1 LeuenbergerJohann, Chronik des Amtes Bipp. Bern 1904. - Freudiger Hans,
Die politisch-wirtschaftliche Entwicklung des Amtes Bipp. Diss. Bern 1912. - Mor-
genthaler Hans, Beiträge zur Geschichte der Herrschaft Bipp. Bern 1928.
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Solothurn und Attiswil belegen eine späte Einwanderung der Alemannen.

-Der Name Bipp hat Chronisten und Historiker seit dem 16.Jahrhundert

immer wieder beschäftigt : bis zu Gotthelfsah man in Bipp dasJagdschloss

Pippins des Kleinen und setzte auch etwa den mittelalterlichen comitatus

Pipinensis dem Bipperamt gleich. Nach Hubschmied aber ist der Name

aus einem gallischen Wort für Birke zu erklären1.

Von der Grabstätte des hl. Ursus zu Solothurn fand der christliche

Glaube früh den Weg ins Bipperamt. Jedenfalls Hess ein Mächtiger zur
Zeit Karls des Grossen (oder doch noch Pippins, vgl. die Tradition von
Solothurn) mitten in den Trümmern eines römischen Landhauses und

eines Friedhofes der Völkerwanderungszeit zu Oberbipp ein ungemein
breites Gotteshaus mit drei Apsiden bauen. Der Stifter erhielt seine

Grablegung am Ehrenplatz unter dem Altar2.

Schon im 10.Jahrhundert wird der Name Bipp in einer burgundischen

Königsurkunde genannt : aus den Tälern und Klüsen des Jura hatte das

Kloster des hl. Germanus in Münster-Granfelden (hinter dem Weissen-

stein) seine Hand auf die Kirche von Bipp gelegt: 968 «pippa burgoni
capella una». Mit «capella» ist nach damaligem Sprachgebrauch durchaus

eine Kirche gemeint. Und das mittellateinische «burgones» ist nach dem

Urteil des Linguisten dem klassischen «castra» Burg gleichzusetzen3.

Noch vor dem Jahre 1000 jedoch verlor das Stift Münster seine

Selbständigkeit und kam durch königliche Verfügung unter die Herrschaft des

Bischofs von Basel. Am 7. Dezember 1080 schenkte der unglückliche
Salier, Heinrich IV., dem treuen Bischofvon Basel, Burkhard, die

Grafschaft Härkingen, identisch mit dem Buchsgau. «Die Grafschaft umfasste

das linksufrige Aaretal von der Sigger unterhalb Solothurn bis zum
Erzbach oberhalb Aarau und das Tal der Dünnern mit ihrem Einzugsgebiet. »

Wohl noch im 1 I.Jahrhundert belehnte der Bischofvon Basel die Grafen

von Froburg, deren Stammburg bei Trimbach lag, mit der Landgrafschaft.

1 FreundlicheMitteilung von Prof. Dr.J. U. Hubschmied, Küsnacht-Zürich, vom
22.2.1962. - Vgl. zu diesem Abschnitt: Flatt Karl H., 500 Jahre Bipperamt beim
Kanton Bern. «Bund» Nr.338, 11.8.1963. - Ähnlich im «Wiediisbacher Kurier»
Nr. 5,1963.

2 OJB 5,1962, S. 71 und 74ff. (Sennhauser und Flatt).
3 SUB 1, 1952, Nr. 5, S. 11. - Freundliche Mitteilung von PD Dr.J. Hubschmied,

Bern.
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Ihre Herkunft ist nicht bekannt. Aus gleichlautenden Namenreihen und

Beziehungen zu Trier und Prüm hat man geschlossen, dass sie ursprünglich

aus dem Moselgebiet stammen. Ein erster bekannter Vertreter war
GrafVolmar (1076/1114), dessen Sohn Adalbero durch Heirat mit Sophia

(von Lenzburg?) dem Haus das Gebiet von Zofingen/Aarburg
verschaffte1.

Zu Beginn des 12.Jahrhunderts werden erstmals die Freiherren von Bech-

burg genannt, deren Herkunft aus der Gegend von Wolfwil, Wynau-
Roggwil Hans Sigrist wahrscheinlich gemacht hat2. Im Gegensatz zu den

Froburgern standen sie in enger Beziehung zu den Zähringern und deren

Förderer, Kaiser Lothar. Da sie um 1130 plötzlich den Grafentitel führten,

vermutet Amiet, die Zähringer hätten den Buchsgau vorübergehend den

Froburgern entzogen und den Bechburgern übertragen3. Ums Jahr 1200

teilte sich das Haus Bechburg in eine freiherrliche Linie von Bechburg und

eine gräfliche von Falkenstein. Letztere erhielt als Afterlehen der Frobur-

ger die Landgrafschaft im Buchsgau, die sie freilich 1318 durch unstandes-

gemässe Heirat verwirkte. In diese Würde teilten sich dann die Grafen von
Froburg, bis zu ihrem Aussterben 1366, mit den verwandten Grafen von
Neuenburg-Nidau. Nach 1375 übten die Grafen von Thierstein das Amt
aus, das sich 1418 neuerdings an die Falkenstein vererbte. 1426 erwarben

die Städte Bern und Solothurn gemeinsam die Landgrafschaft Buchsgau
tmd damit die Landeshoheit über die von ihnen erworbenen Herrschaften

im Bipperamt und Gäu4.

Zu Unrecht behauptete Moritz von Stürler, das Bipperamt habe

nicht zur Landgrafschaft Buchsgau gehört. Türler hat für das 14. und

I5jahrhundert eine ganze Reihe von Persönlichkeiten aus dem Bipperamt

namhaft gemacht, die an Landtagen teilnahmen4.

Im Gegensatz zu den meisten Herrschaften im Buchsgau ging aber die

Grundherrschaft im Bipperamt nicht vom Bistum Basel zu Lehen,
sondern gehörte den Froburgern zu eigen. Aufdiesem Boden wurde um 1240
die westlichste Stadt im Froburgerstaat, Wiedlisbach, gegründet und viel-

1 SUB 1,1952, Nr. 16, S. 20 f. -Zum Buchsgau vgl. S.23 f.
2 Sigrist Hans, Die Freiherren von Bechburg und der Oberaargau. OJB 5, i960,

S.105-111.
3 Amiet Bruno, Solothurnische Geschichte. 1952, S. 203,209f. -Vgl. Anm.2,S.24.
4 Türler Heinrich, Die Landgrafschaft im Buchsgau. NBT1927.
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leicht dem kyburgischen Wangen gegenübergestellt1. Das Schloss Bipp
wird 1268 von Hartmann von Froburg als Castrum nostrum Bippo
erwähnt2. Backsteine aus der Ziegelei des Klosters St. Urban bezeugen
Bauarbeiten aufBipp um 1270/12803.

Die Froburger gerieten schon ums Jahr 1300 unter habsburgischem

Druck und verschiedenen Hausteilungen, wohl auch biologischer Schwäche,

in eine Krise hinein. Scheinbar war einer dieser Grafen mit einer

Angehörigen des Hauses Neuenburg-Nidau vermählt, und Rudolf III. von
Neuenburg-Nidau, gefallen 1339 bei Laupen, heiratete eine Froburgerin.
Der Erbgang ist nicht ganz klar. Auf alle Fälle nennt der Nidauer schon

1297 Schloss Bipp sein eigen und kauft zehn Jahre später gar die Stammfeste

Froburg und einen Anteil am Buchsgau. Damit waren diese Lande

wenigstens habsburgischer Begehrlichkeit entzogen4.
Vielleicht in diesem Zusammenhang des froburgischen Erbganges

wurde unser heutiges Bipperamt in zwei Bezirke eingeteilt, die ungefähr
mit den Kirchgemeinden übereinstimmen.

1. Das eigentliche Amt Bipp mit dem Schloss, der Stadt Wiedlisbach,

Attiswil, Oberbipp und den Berggemeinden Farnern und Rumisberg.

2. Das Amt Erlinsburg mit dem Zentrum Niederbipp, Wolfisberg auf
derJuraterrasse, Walliswil und Rufshausen an der Aare.

Hans Sigrist, der bekannte Solothurner Mediävist, nimmt an, dass die

beiden Erlinsburgen aufder Lehnfluh von den Froburgern gebaut wurden

und beide den Herren von Bechburg zur Verwaltung übergeben waren.
Zur westlichen, obern Burg (Kt. Bern) sei als Ausstattung das Amt Erlins-

burg-Niederbipp, zur untern, östlichen Burg (Kt. Solothurn) das Gebiet

von Oensingen gelegt worden. Die letztere Burg sei dann im 13 .Jahrhun¬

dert durch die besser zu erreichende Neu-Bechburg ersetzt worden5.

1 Ammann Hektor, Die Froburger und ihre Städtegründungen. Festschrift Nabholz

1934.
2 QUE I, Nr. 1019.
3 Schnyder Rudolf, Die Baukeramik und der mittelalterliche Backsteinbau des

Zisterzienserklosters St.Urban. Bern 1958, Nrn.64 und 104. - Die Steine befinden
sich heute als Leihgabe im Museum Wiedlisbach.

4 F III, Nr.695, S.Ö98f.; IV, Nr.268, S.30ofF.
5 Referat über die Erlinsburg von Dr. Hans Sigrist vor den Historischen Vereinen

der Kantone Bern und Solothurn, 23.6.1963 in Niederbipp. AHVB 47, S. 429 f.
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Wie dem auch sei, der Grafvon Neuenburg-Nidau erhielt vorerst bloss

die Herrschaft Bipp und liess sie durch die Ritter von Aarwangen verwalten,

die auch die 1313 erstmals erwähnte dortige Brücke innehatten.

Pfarrei- und Herrschaftsgrenzen stimmten im Bipperamt nicht ganz
überein, indem Wolfisberg im Amt Erlinsburg bis heute nach Oberbipp
kirchgenössig ist, Attiswil bis zur Reformation nach Flumenthal gehörte.
Nach Attiswil benannte sich übrigens um die Mitte des 13.Jahrhunderts

ein in Solothurn verburgertes Rittergeschlecht. Ritter Heinrich und sein

gleichnamiger Neffe verkauften 1252 ihr Stadthaus ans Kloster St.

Urban1. Er wird in gleichzeitigen Urkunden gar Schultheiss von Solothurn

genannt. Herren vonWiedlisbachwerden bei SebastianMünster an
Turnieren in Zürich, Köln und Trier im späten 12.Jahrhundert genannt. Dass

sie aus unserer Gegend stammten, ist unwahrscheinlich. Die in den

Jahrzeitbüchern von Bern und Solothurn im 14.Jahrhundert genannten von
Wiedlisbach waren kaum adligen Standes. Allenfalls könnte man dies aber

von dem 1250 als Chorherr, 1289 als Donator des Stiftes Zofingen
erwähnten Burkhard von Wiedlisbach annehmen2.

Obwohl die Grafen von Neuenburg-Nidau mindestens seit 1297 über

die Herrschaft Bipp, erst seit 13 3 2 aber über das Amt Erlinsburg verfügten,

trug doch bereits 1313 Ritter Walter von Aarwangen die Brücke von

Aarwangen und Gut im Bipperamt von ihnen zu Lehen. 1329 versprach sein

SohnJohann, dem Grafen das Lehen zurückzugeben, wenn dieser

Nachkommen bekäme. Neben der Brücke zu Aarwangen wird dabei das Gut

zu Walliswil und der Zehnt von Farnern genannt. Demnach müsste Wal-
liswil zur Herrschaft Bipp gehört haben; nach andern Zeugnissen gehörte

es aber zum Amt Erlinsburg. Laut seinem Zinsrodel von 13 31 hattejohann

von Aarwangen zwei weitere Schupposen in Walliswil, wohl zu eigen3.

Zentren des Amtes Bipp waren die Stadt Wiedlisbach, Burg und
Pfarrkirche zu Oberbipp. Schon 1327 hatte Rudolfvon Neuenburg-Nidau, im
Einverständnis mit Johann von Froburg, zehn Schupposen zu Oberbipp

an Rudolfvon Falkenstein geschenkt4. Andere Güter im Dorfhatte er sei-

RQS1,1949, Nr.8, S. 13.-SUB 1,1952,^.339, S. 189.
2 Leuenberger, S. 21, 265.
3 FIV, Nr. 517, S. 542 f. ; V, Nr. 649, S. 678, und Nr. 774, S. 832.

4FF, Nr.533f., S.574ff.
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nem Vertrauten Ulrich von Sutz, Bürger zu Bern, verpfändet und löste sie

1335 wieder aus1. Die wachsende Schuldenlast nötigte den Grafen seit

1355, immer wieder die Erträgnisse des Amtes, des Zolls und der Mühle zu

Wiedlisbach zu verpfänden. Wir schildern die Vorgänge im Kapitel über

Wiedlisbach.

1388 vergabte Verena von Neuenstein der Leutkirche zu Solothurn eine

Schuppose zu Oberbipp mit einem Ertrag von je drei Viertel Dinkel und

Hafer und von 23 Schilling2. Im Gegensatz zum Kirchensatz von Nieder-

bipp blieb derjenige von Oberbipp mit reichen Erträgen stets der
Herrschaft. Zwar fiel ein Teil des Kornzehnten zu Wiedlisbach seit 133 8 an den

dortigen Kaplan ; aber die Pfründe zu Oberbipp war dennoch sehr begehrt
und wurde meist an treue Diener der Grafen verliehen3. Hohes Ansehen

genoss jedenfalls Kirchherr Heinrich von Oberbipp, der zwischen 1338

und 1357 manche Urkunde bezeugen half. Sein Nachfolger wurde offenbar

der ehemalige Schreiber der Grafen, Hermann von Algwe, dem Graf
Rudolf in seinem Testament 1368 die Pfründe auch weiterhin zusicherte4.

Eine Jahrzeit und ein ewiges Licht in die Kirche Oberbipp spendete Graf
Berchtold von Kyburg, wofür die Herrschaft Österreich 13 91 5 Pfund

vom Zoll zu Ölten einsetzte. Laut einer gleichzeitigen Urkunde des Pfarrers

Fridolin von Oberbipp hatte die Kirche damals vier Kirchmeier, je
einen aus Oberbipp, Wiedlisbach, Attiswil undRumisberg5.

Stadt undAmt Wiedlisbach

Wiedlisbach liegt auf der untersten Schotterterrasse (450/460 m) am

Jurasüdfuss. Im Westen grenzt der Wehribach den Gemeindebann gegen
Attiswil ab. Am Hang nordwestlich des Städtchens liegen die alten Weiler
Eichholz und Dettenbühl. Während beim Rieselhof im Westen und beim

Chlyhölzli und Längwald im Osten die Terrasse schroff gegen die Aare

hin abbricht, erstreckt sich dazwischen die weite sumpfige Niederung von
Staad und Moos auf der durchschnittlichen Höhe 420. Die alte Verbin-

1F VI, Nr. 197, S. 188 ff.
2 Urkunde vom 24.11.13 8 8 im StA Solothum.
3 F VI, Nr.436, S.42of. -Morgenthaler, S. 190.
4F VI, S.421; VII, S. 87und 688; VIII, S. 126,158h, 176; IX, S.96.
5 Boner G., Urkunden des Stiftsarchivs Zofingen. 1945, Nr.202, S.130. -

Urkunde vom 12.2.1391, StA Bern, F.Wangen.
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dungsstrasse mit Wangen wich bis 1790 dem Moos westwärts aus und

führte über den Stutzboden durch den Hohlweg von Bierhübeli hinauf
auf die Terrasse. Der Wiedlisbach entwässert durch ein kleines Tal
südwärts des Städtchens ins Moos. Darüber wird auf dem Walkihügel eine

mittelalterliche Burgstelle vermutet. Auf der Terrasse südöstlich des

Städtchens, wo die Römerstrasse Solothurn-Olten durchzog, ist aufdem

Niederfeld eine ausgedehnte kaiserzeitliche Römervilla nachgewiesen.

Wiedlisbach ist unter den acht von den Grafen von Froburg gegründeten
Städten die westlichste. Der Froburgerstaat, der im I2.jahrhundert
entstand und um 1300 bereits zerfiel, beherrschte die beiden Juraübergänge
des obern und untern Hauensteins, die Achse Liestal-Zofingen (Gotthardstrasse)

und die Achse Wiedlisbach-Olten bis vor die Tore Aaraus. Während

die bedeutenden Siedlungen Liestal und Zofingen (in Anlehnung ans

Fig. 18: Plan der StadtWiedlisbach, von J. G. Frinz, 1789/90. Verkleinert auf etwa
1 : 2350. StA Bern, Atlanten Nr. 114, Tafel 1. KKK 327.
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Mauritiusstift) schon um 1200 gegründet wurden, datiert Hektor
Ammann die Entstehung der übrigen froburgischen Kleinstädte um 1240,

kurz bevor die Grafen ihre Hausmacht teilten. Waldenburg und Klus

(abgegangen im Guglerkrieg) sicherten den oberen Hauenstein, Fridau

(ebenfalls 1375 zerstört und nicht wieder aufgebaut) vermittelte den

Aareübergang nach St. Urban in die Gegend von Langenthal, Huttwil, Willisau.

Ölten (in Anlehnung ans spätantike Castrum) lag im Kreuzungspunkt

der Gotthardstrasse und derJurasüdfuss-Route, Aarburg aufeinem

strategisch günstigen Sporn über einer Aareschleife zwischen Ölten und

Zofingen1.
Wiedlisbach hat - strategisch gesehen - bei weitem die ungünstigste

Lage. Der sanfte Abhang im Süden, der Wiedlisbach im Osten des Städtchens

vermochten es nicht uneinnehmbar zu machen. So dürfte seine

Gründung in erster Linie verkehrstechnischen und wirtschaftlichen

Erwägungen (Zollstatt) entsprungen sein. Der nahezu rechteckige Zweigassenrost,

bis heute gut erhalten, weist es als Gründungsstadt aus. Das Rechteck

erstreckt sich von West nach Ost, so dass die Hauptgasse mit der Strasse

Solothurn-Olten identisch ist. Hier befanden sich bis 1827 auch die beiden

Stadttore. Im Westen musste auf einer Zugbrücke ein schützender Weiher,

im Osten der Wiedlisbach überschritten werden. Während die

Hauptstrasse recht schmal ist, ist das heutige Hinterstädtchen ein breiter

Gassenmarkt, noch im 18.Jahrhundert durch vier Quergässlein mit der

Hauptgasse verbunden. Der einzige feste Punkt des Städtchens ist der massive

quadratische Turm an der Nordwestecke. Alle Häuser sind - wie in

Wangen und andern Miniaturstädtchen - direkt an die Ringmauer
gebaut. Das Rathaus steht in der Mitte der südlichen Flucht der Hauptgasse

und die St.-Katharinen-Kapelle im Nordosten, im Hinterstädtchen.

Als GrafLudwig von Froburg 1263 Schloss Aarburg und den Hofvon
Niederbipp dem Johanniterorden schenken wollte - der Vertrag kam
nicht zur Ausführung -, werden auch zwei oppida erwähnt, bei denen es

sich um Fridau und Wiedlisbach handeln könnte2. Ausdrücklich erwähnt
werden aber municipium, scultetus und burgenses in einer Urkunde, die der

1 Vgl. S. 232, Anm. 1.
2 QUE I, Nr. 941. - Die Vermutung von Hans Stark im «Wiediisbacher Kurier»

1955, Nr. 1, ist allerdings fraglich!
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Schmied Peter von Wiedlisbach 1275 ausstellte. Zeugen waren darin auch

der Leutpriester (von Oberbipp) und sein Vikar, zweifellos der Betreuer
der St.-Katharinen-Kapelle1.

Ähnlich wie in Wangen lässt die Erwähnung eines Schultheissen und

von Bürgern aufstädtische Verfassung schliessen, obschon auch Wiedlisbach

wohl nie eine Handfeste, ein verbrieftes Stadtrecht, erhielt. Der Mangel

einer Handfeste will im Mittelalter - der Zeit des Gewohnheitsrechtes

-juristisch wenig besagen; er spricht bloss für die politische Schwäche der

Bürgerschaft, vom Stadtherrn bloss wenig Privilegien erhalten zu können.

- Im 14.Jahrhundert ist weder von einem Schultheissen noch einem

Burgermeister die Rede. Ein Vogt im Dienste des Landesherrn verwaltete

Stadt und Amt Wiedlisbach (mit Attiswil, Oberbipp, Rumisberg und

Farnern), der wohl meist seinen Wohnsitz in der Stadt und nicht auf Schloss

Bipp hatte.

Als Vogt zu Wiedlisbach wird 1353 ein Konrad, i368-i388JohannBol-
ler genannt ; im Sempacherkrieg war 1385/86 Edelknecht Hans Kriech der

Ältere Vogt und militärischer Befehlshaber2. Nach Leuenberger wird ein

Rathaus erst 1540, ein Burgermeister erst 1562 erwähnt3. Dies spricht aber

nicht gegen die Selbstverwaltung von Wiedlisbach schon vor der bernischen

Zeit.
Bereits 1297 urkundet auf Schloss Bipp (1268 erstmals erwähnt) nicht

mehr ein Froburger, sondern Graf Rudolf von Neuenburg-Nidau4.
Wahrscheinlich handelt es sich um RudolfII., gest. 1308/09, dessen

gleichnamiger Sohn (1276-1339), gefallen bei Laupen, vielleicht mit Elisabeth

von Froburg vermählt war.

Jedenfalls war spätestens um 1300 das heutige Bipperamt in zwei Ämter

geteilt worden : dasjenige von Wiedlisbach-Bipp gehörte schon 1297 den

Nidauern, dasjenige von Niederbipp-Erlinsburg (mit Wolfisberg, Wallis-

wil, Rufshausen) ging erst 1332 als Pfand, 1366 als Eigentum an die

Nidauer über.

Die Nidauer, im 14.Jahrhundert massgebend im ganzen Gäu von
Wiedlisbach bis Ölten, seit 1356 auch Pfandinhaber von Wangen, urkun-

1F III, Nr. 118, S. iiöf.
2 F VII, S. 688; IX, S. 144,272,386,505; X, S. 96 und 497; X, S. 3 56,366,570.
3 Leuenberger, S.274, 293. 4 QUE!, Nr.1019.-FIII, Nr.695, S.698f.
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deten oft aufSchloss Bipp, öfters noch in der Stadt Wiedlisbach. 1338, ein

Jahr, bevor er in der Schlacht bei Laupen fiel, schenkte GrafRudolf III. im
Einverständnis mit dem Pfarrer von Oberbipp der St.-Katharinen-Kapelle

in der Stadt Wiedlisbach 30 Viertel Dinkel vom Wiediisbacher Kornzehnt
als Pfründe. Auf ewige Zeiten sollte dort Gottesdienst gehalten und die

Opfer empfangen werden, doch ohne Beeinträchtigung der Pfarrkirche

zu Oberbipp1.

Entgegen Freudigers und Morgenthalers Meinung handelte es sich

damals nicht um die Stiftung der Kapelle, die - gemäss der Nennung eines

Vikars 1275 - schon mit der Stadtgründung entstanden sein dürfte2. Laut

Aussagen des 15.Jahrhunderts hätten die Kyburger nach 1375 30 Mütt
Korn vom Wiediisbacher Zehnt an die Bruderschaft der Dekanie im
Buchsgau (Bruderschaft der Pfarrer des Buchsgaus) geordnet mit der

Bestimmung, dass dafür zu Wiedlisbach wöchentlich zwei Messen gehalten
undjährlich ihre und ihrer VordemJahrzeit begangen werden3.

Wiedlisbach spielte eine recht wichtige Rolle durchs ganze 14.Jahrhundert.

Im Friedensvertrag nach dem Laupenkrieg zwischen Bern und den

Grafen von Nidau wird Fraubrunnen als Schiedsort bei Streitigkeiten
zwischen Bern und Wiedlisbach vorgesehen4. Bern vermittelte 1377
zwischen den Behörden von Biel undJohann Golder und seinen Gesellen von
Wiedlisbach nach einem Uberfall, Verwundung und Gefangennahme5.

Besonders aber im Sempacherkrieg mussten sich die Bieler über die Wied-
lisbacher beklagen, «die aber uns an Leib und Gut gar gröblich geschadigt
haben». Biel erklärte deshalb den Herren vonWiedlisbach, der Stadt

Freiburg, den Krieg6.
Nach dem Aussterben des Hauses Nidau ging 1375 die ganze Herrschaft

Bipp an die Neffen Graf Rudolfs IV., an die Grafen von Thierstein über,

die aber 1379 das Ganze an die verwandten Kyburger veräusserten. Von
diesen fiel sie 13 8 5 an Habsburg, das Freiburg an der Pfandschaft teilhaben

liess. Dadurch wurde Wiedlisbach in den Sempacherkrieg gezogen7. Von

1F VI, Nr. 43 6, S. 420 f.
2 Vgl. S.237, Anm. 1.-Freudiger, S.68, io7.-Morgenthai.er, S. 199F.
3 Morgenthaler, S. 20ofF - Vgl. Anm. 5, S. 234.
4 F VI, Nr. 787, S. 767; VII, Nr. 99, S. 96.
5 FIX, Nr. 1164, S. 5 59. 6 F X, Nr. 846, S. 3 89.

7FX,Nr.93, S.4ifF;Nrn.643,654fr., 707.-RQIII, S.389.
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Fig. i9:WiedIisbach. Aus der Schweizer Chronik des Johannes Stumpf, 1548.

der Auseinandersetzung mit Biel haben wir schon gehört. Im März 1386

lieferte Freiburg den Bürgern von Wiedlisbach 23 Malter Roggen und 17

Malter Dinkel, wohl als Kriegsproviant. Eine Besatzung unter Graf Otto

von Thierstein lag in der Stadt. Im Auftrag Freiburgs musste Hermann

von Bubendorf die Festen Wiedlisbach, Bipp und Erlinsburg decken,

Brücken und andere notwendige Verstärkungsbauten errichten1.

Die habsburgische Belohnung für Wiedlisbachs Treue blieb nicht aus:

am 20. Oktober 1386 erteilte Herzog Leopold IV. Vogt und Burgern das

Privileg, jeden Dienstag einen Wochenmarkt abzuhalten und von jedem
Saum Wein 4 Mass Ungelt (Weinsteuer) zu beziehen. Noch 1396 verwaltete

im österreichischen Auftrag der Freiburger Schultheiss Wilhelm von
Düdingen die Gegend2.

Allein Österreich hatte im Bipperamt keine leichte Erbschaft angetreten

: seit 13 5 5 hatte der letzte Nidauer - seiner Schulden wegen - wieder-

1F X, Nrn. 676, 775,1237.-Vgl. Habsburgisches Urbar in QSGt5,1899.
2 F X, Nr. 853 f., S. 392. - Urkunde vom 26.9.1396, StA Bern, F. Wangen.
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holt bei Basler Bürgern Geld aufgenommen und dafür die Einkünfte der

Herrschaft Bipp verpfänden müssen. 1355/56 wurden so der Ertrag des

Zolls, 1364 die Steuern der Stadt Wiedlisbach, der Dörfer Oberbipp,

Rumisberg, Farnern und Attiswil, 1368 die Herrschaftsmühle zu Wiedlisbach,

1379 ein Teil des Zehntertrages versetzt1.

13 76 verkauften die Erben des letzten Nidauers ihrem LeibeigenenJenni
Schröter von Wiedlisbach um 7 Pfund das Gut, das vorherJenni Tütsch-

mann sei. zu Lehen besessen2. Auch am Beispiel des Eigenmannes Ueli

Hug wird der Aufstieg einfacher Menschen angesichts des Abstieges der

Feudalwelt deutlich: 1379 streckte er seiner Herrschaft 120 Gulden vor
und erhielt dafür Zehnteinkünfte. Hierauf wurde er Burger von Solo-

thurn und entzog sich damit der Leibeigenschaft. 13 80 urkundet er als Vogt
der Elisabeth von Rüediswil, Gattin des Edelknechts Hermann von
Soppensee, früher Vogt zu Erlinsburg. Soppensee kaufte 13 87 ein Haus neben

der Katharinenkapelle und eine Rente von 5 Pfund aufdem Zoll zu
Wiedlisbach, Lehen der Herrschaft, um 80 Gulden3.

Am 9.Juli 1386 trat in Konstanz ein Schiedsgericht von habsburgischen

Dienstleuten und Basler Bürgern zusammen, um die Basler Forderungen
aufdie österreichischen Herrschaften Bipp, Erlinsburg und Neubechburg

zu prüfen. Dabei zeigte sich, dass allein die ausstehenden Zinsen mehr als

3200 Gulden ausmachten. Basel Sellien also alle Chancen zu haben, als

Gläubiger die Hand auf die schwer verschuldeten Gebiete am Jurasüdfuss

legen zu können4. Wie aber Bern und Solothurn es nach 1406 verstanden,

den Baslern die Beute zu entreissen, soll die Geschichte der Landvogtei

Bipp aufzeigen5.

Das Amt Erlinsburg

Graf Ludwig von Froburg entschloss sich 1263, Schloss Aarburg und
den Hof zu Niederbipp, Leibgeding seiner Mutter, an den Johanniter-
orden zu schenken, vielleicht damit eine Komturei zu stiften. Aber der

1F VIII, Nrn. 229 und 448 ; Nr. 1485, S. 596 F ; IX, Nr. 257, S. 154 ; X, Nr. 28, S. 12.

2FIX, Nr. 1043, S.505. 3 F X, S. 12, 96f., 431F
4 Urkundenbuch Basel 5, Nr.71, S.78. - Grosses Weisses Buch, fol. 48. StA Basel-

Stadt.
5 Vgl. S. 271-274.
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Abbildung 16

Schloss Bipp 1670. Aquarellierte Federzeichnung von Albrecht Kauw.
Aufnahme Bernisches Historische Museum.



Abbildung 17
Schloss Bipp: Befestigungsprojekt, Plan und Vedute, wahrscheinlich von Nikiaus Stiirler, 1691. StA Bern,

Atlanten Nr. 6, Pläne 72/73. KKK 664. Aufnahme Cliché Henzi, Bern.



Vertrag wurde nie ausgeführt1. Laut einer gefälschten Kundschaft über

den Buchsgau war 1302 ein Hans Müller von Niederbipp Vogt im Amt2.
GrafVolmar IV. (f 13 20) schenkte 1313 zu seinem und seiner verstorbenen

Frau Seelenheil Güter bei der Neu-Bechburg und zu Niederbipp
«swas Ebi am Berge und Rudi Wiio von uns hatton» an St. Urban3. Im
Sommer 1322 folgten diesem Beispiel seine Söhne Johann und Henman:
sie schenkten der Abtei den Kirchensatz von Niederbipp und eine Schup-

pose, die Peter von Waiden bebaute, behielten aber den Herrschaftshof

und die übrigen Güter für sich. Schon 1324 erhielt St. Urban die päpstliche

Erlaubnis, das Kirchengut zu inkorporieren. Dem Pfarrer zu Niederbipp
sollten vorbehalten bleiben: der gesamte Kleinzehnt im Wert von 7

Pfund, der ganze Zehnt von Walliswil mit einem Ertrag von 8 Mütt Roggen,

6 Mütt Gemüse, 4 Mütt Dinkel und 10 Mütt Hafer, ferner der Zehnt

«an dem Berge von den hegen uf», der jährlich je 14 Mütt Dinkel und

Hafer ertrug4.

Am I.Dezember 1332 verpfändete in Wiedlisbach GrafJohann von
Froburg seinem Oheim GrafRudolfvon Neuenburg-Nidau die Erlinsburg

(«vor der selben bürg der sennen hus und der zubrer hûser») mit den Dörfern

Niederbipp, Waldkirch, Walliswil, Wolfisberg, Waiden und Hochenhüsern

(möglicherweise Holzhäusern oder Schwarzhäusern oder ein abgegangener

Weiler am Berg ob Niederbipp) um 800 Pfund. Von den Leuten dürfe

er nicht mehr als 80 Pfund Steuern nehmen. Die Burghut hatte bisher

Kuno von Soppensee inne5. Hermann von Soppensee war 1372 Vogt in
Balsthal, 1377 auf Erlinsburg. Als der Wiediisbacher Vogt Hans Boller

13 80 in Niederbipp zu Gericht sass, verkauften Hermann und seine Gattin
Elisabeth von Rüediswil Güter zu Niederbipp an St. Urban6.

Nach dem Tod des letzten Froburgers ging 1366 das Amt Erlinsburg

endgültig in den Besitz von Rudolf von Neuenburg-Nidau über, und

1 QUEI, Nr. 941. - Offenbar konnte der Orden die gestellten Bedingungen
nicht erfüllen, so dass die Söhne Rudolfs von Habsburg Aarburg besetzten, später
aber wieder an die Froburger zurückgeben mussten. Vgl. Kopp J.E., Geschichte der

Eidg. Bünde, II, 2.Hälfte, S.394f.

2FIV,Nr. 103, S. 116. 3 FIV, Nr. 513, S. 53 8 f.

WV, Nrn. 237,240 fr., S. 285-290; Nr. 371, S. 415; Nr. 382fr, S. 425-427.
s F VI, Nr. 28, S. 24ff.
6 FIX, S. 144,272,287,455, 547, 548 ; X, S. 18,96,431 f.
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1375 fieles im Erbgang an die Grafen von Thierstein. Diese pfändeten die

Herrschaften Bipp, Erlinsburg und vielleicht auch Neu-Bechburg 1379

um 12 200 Gulden an die verwandten Kyburger, die das Amt Erlinsburg
1383 mit 600 Gulden beim Basler Bürger Heinrich Murer belasten muss-

ten. Endlich ging 1385 das ganze Gebiet in die Hand der Herzoge von
Österreich über, die - gegen entsprechendes Entgelt - die Bürger von
Freiburg als Mitinhaber aufnahmen1. Anfangs des 15.Jahrhunderts setzte dann

das unentwirrbar bunte Ende ein. Wir schildern es hier nur soweit, als es

Niederbipp besonders betrifft. 1405 gaben die Habsburger die Ämter Bipp
und Erlinsburg für eine Summe von 2000 Gulden neuerdings den Kybur-

gern zu Pfand, die jedoch den Pfandbrief ihrem Gläubiger, dem Basler

Zunftmeister Konrad von Laufen, versetzten, dem sie am 9. März 1406 das

Dorf Niederbipp im besondern um 405 Gulden auf Wiederlosung
verkauften. Am 27. August 1406 verzichteten die Kyburger dann endgültig

zugunsten Berns auf diese Gegend2. Solothurn und Bern verschafften

ihnen im Sommer 1408 ein neues Darlehen, mit dem sie die Rechte des

Konrad von Laufen auf Niederbipp ablösen mussten. Graf Egon erhielt

gar die Festen Bipp und Erlinsburg mit ihren Einkünften als Leibgeding,
musste aber zwei von den Städten gewählte Burgknechte aufBipp, einen

auf Erlinsburg besolden. Erst nach dem Tode des letzten Kyburgers

setzten die Städte seit 1418 einen eigenen Vogt aufBipp. Das Amt Erlinsburg

ging in der grössern Herrschaft Bipp auf, die Erlinsburgen zerfielen3.

Kirchensätze und Zehntrechte

Alle Kirchensätze auf dem Boden des alten Bipperamtes gehörten

ursprünglich den Grafen von Froburg. Derjenige von Oberbipp blieb stets

in der Hand der Herrschaft. Das Patronat von Niederbipp gehörte 1322

bis 1579 dem Kloster St. Urban. Wir handeln andernorts davon4.

Aufdem Waldkilchenfeld südöstlich von Niederbipp bestand im Mittelalter

eine Alexander und den drei Königen geweihte Kapelle, deren Patronat

GrafLudwig III. von Froburg (Vater des Grafen Hartmann) vor 1259

'Vgl. S.238, Anm. 7-FX,Nr.4i5,S.2i2f.
2 RQ III, Nr. 127, S. 386-393 ; Nr. 1271, S. 409 fr.
3 RQ III, Nr. 1271, S. 43 5-444. -Morgenthaler, S. 63 ff.

Vgl. S. 244Ü, 317-
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denJohannitern von Thunstetten übertrug. Diese vertauschten es 1269 an

St. Urban, das es seinerseits 1274 an die Freiherren Ulrich, Heinrich und

Otto von Falkenstein abtrat. 1311 kam der Kirchensatz von Waldkilch ans

froburgische Hauskloster Schönthal, das 1320 auch das Patronat von
Bannwil von den Froburgern erhielt. Die beiden Kirchen wurden fortan

gemeinsam betreut. Die zugehörige Siedlung Waldkilch aber ging im
i4./i5.Jahrhundert ab. 1489/90 wird Waldkilch als Tochterkirche von
Bannwil genannt. Der 1480 von Bern präsentierte Kaplan von Aarwangen

erhielt vom Bischof von Basel auch die Investitur für Bannwil und

Waldkilch. Schönthal bestätigte diese Lösung 1482.

Die Kapelle, «so vormalen ein pfarrkirch gewesen», befand sich Ende

des 15.Jahrhunderts in baufälligem Zustand, weshalb Bern zu ihrer

Wiederherstellung 1493/1500/1501/1517 Bettelbriefe gestattete. Statt dass sich

Schönthal um die Sanierung der Kapelle kümmerte, forderte es vom
Kaplanjährlich 3 Mütt Getreide, «si wachsen oder nitt». Bern protestierte

energisch. Mit der Reformation wurde die Kapelle überflüssig und zerfiel,

während ihre Güter an die Burgergemeinde Niederbipp übergingen1.
Nach mittelalterlichem Brauch verfügten die Inhaber der Kirchensätze

auch über die einträglichen Zehnten. Dem Pfarrer von Niederbipp blieb
bloss der Kleinzehnt der ganzen Pfarrei, ferner der ganze Zehnt von Wal-
liswil und «an dem Berge von den hegen uff», während der grosse Rest an

die Abtei St. Urban abgeführt wurde.

Den Zehnten von Farnern (in der Pfarrei Oberbipp) nutzte 13 29 im Auftrag

Rudolfs von Neuenburg-Nidau sein Diener Sarrassi, und 1379

versetzten die Thiersteiner ihrem Knecht Ueli Hug von Wiedlisbach um 120

Gulden eine Rente von 4 Malter Dinkel und 3 Malter Hafer vom dortigen
Zehnt2.

Weitere Nachricht gibt uns der thiersteinische Einkünfterodel von zirka

13803. Im Amt Erlinsburg verzeichnet er einen Drittel des Zehnten zu
Rufshausen (je 10 Mütt Roggen und Hafer) und das Zehntli von Wulfers-

berg (3 Malter Dinkel und Hafer, 7 Schweine) über dasjenige, was Ueli

1 Morgenthaler, S. 196-199. - Freudiger, S. 98-102.
2 F V, Nr. 649, S.678;X,Nr.28,S.i2.
3 Roth Carl, Die farnsburgischen Urbarien 1372-1461. Basler Zeitschrift f. Ge-

schichte und Altertumskunde 8,1909 (Urbar Sigmunds II. 1372/1376).
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Hug bezog. Im Amt Bipp sind die Zehnten von Wiedlisbach und Staad

(130 Mütt Korn), von Rumisberg (70 Miitt) und Attiswil (100 Mütt)
erwähnt. Vom letztern bezog ein Hörli auf sein Lebtag 8 Mütt Roggen
und Dinkel. Die Mühle Attiswil entrichtete 12 Mütt Mühlikorn, der Zoll
zu Wiedlisbach ertrug 28 Pfund.

Die Güter der Abtei St. Urban in Niederbipp und Umgebung

Wir haben bereits oben angeführt, wie die Grafen von Froburg 1313

Güter, 1322 den Kirchensatz zu Niederbipp und eine Schuppose an St. Urban

vergaben. Aufdiesem Weg folgten ihnen ihre Dienstleute. So versetzten

die Geschwister Hesso und Verena von Soppensee 13 51 dem Ritter
Heinrich von Wile um 40 Pfund eine Schuppose. Dessen Sohn,

Hartmann, vergabte sie mit drei andern zu Oberbuchsiten an die Abtei. Das

Niederbipper Gut war vorher von Multa von Solothurn, dann vonJenni

am Brül, schliesslich von Konrad Burkhard gegen einenJahreszins von 10

Mütt Dinkel bebaut worden. Zwanzig Jahre später verkaufte derselbe

Hartmann von Wile um 85 Pfund die Güter des Ueli Zimmermann,Jenni

am Brül und Konrad Truchsess an St. Urban. Diese Besitzungen waren
nicht etwa altes Eigen der Vergaber, sondern rührten von Schenkungen
der Grafen von Froburg oder Neuenburg-Nidau her. Besonders deutlich

wird dies aus der Urkunde von 1353, durch welche Edelknecht Peter von
Nidau eine Schuppose, bebaut von Biirki am Brül und Konrad Hauden-

schild, um 20 Pfund an St. Urban verkaufte. Endlich schenkte die Solo-

thurnerin Agnes von Huson eine Schuppose 1370 ans Kloster; Hermann

von Soppensee verkaufte eine weitere um 23 Pfund 1380 vor Gericht zu

Niederbipp1.
Dass auch Dienstleute als Bürgen für ihre schwer verschuldeten Herren

m den Abgrund gezogen werden konnten, beweist die Verpfändung von
Niederbipper Grundstücken um 160 Gulden von Hermann von Bechburg

13 71 an den Solothurner Münzmeister Chunzmann2. In den Urkunden
des 14.Jahrhunderts, die Niederbipp betreffen, werden folgende Familien

erwähnt: am Berg, Boller, am Brühl, Burkart, der Weibel Peter Christen,

1 F VII, Nr.618f., S.588F; IX, Nr.483, S.245; VIII, Nr.5, S.zf.; IX, Nr.382,
S.202f; X, Nr.202, S.göf.

2 FIX, Nr. 541, S. 266.

244



Haudenschild, Kern, Koch, Lieber, Olter, Rot, Ruber, Schnider, Sutter,

Truchsess, Weibel und Wiio.
Im Schwarzbuch der Abtei St. Urban werden um 1460 als Güter in Nie-

derbipp 11% Schupposen genannt, die 38 Schilling 3 Denar, 1 Malter, 6

Mütt und 30 Viertel Dinkel und 2 Malter Hafer, Hühner und Eier eintrugen.

Inhaber waren Freudiger, Haudenschild, Höutschi, Käser, Kunz,

Lengendorf, Obi, Obrist, Rebstock, Weibel, Zensli und Zimmermann1.
Schliesslich nennt uns ein Klosterurbar von 1577/1579 neben den

Gütern zu Niederbipp zwei Schupposen zu Walliswil-Bipp, die Konrad
Plüss für 8 Schilling und 2 Hühner bebaute, lautJahrzeitbuch eine Vergabung

des Conrad von Deitingen, wohl des 1353-1358 in Wangen wirkenden

kyburgischen Vogtes. Ferner zinsten Hans Kellerhals von 3 V2 Schupposen

zu Rufshausen 14 Schilling, Martin Borner, Panthaleon Bollegger
und Hans Schaad 54 % Schilling von elfSchupposen zu Bannwil2.

DAS WASSERAMT

Der solothurnische Bezirk Kriegstetten in der Amtei Kriegstetten-
Bucheggberg umfasst das Land südlich der Aare und östlich des Unterlaufs

der Emme bis zur Berner Grenze das Gebiet der untern Osch. Mit den

Pfarreien Zuchwil und Biberist, den Gemeinden Lohn und Ammannsegg,

greift er westwärts über die Emme hinaus.

Im Westen grenzt das Wasseramt an die alte Herrschaft Buchegg, im
Süden an die Herrschaften Landshut und Koppigen, im Osten an Herzo-

genbuchsee und Wangen, während im Norden die Aare seine natürliche

Begrenzung ausmacht.

Das seit alters besiedelte Land gehörte im Früh- und Hochmittelalter zur
Grafschaft Oberaargau, später Landgrafschaft Burgund genannt. Es zählte

zum Einflussbereich der Grafen von Rheinfelden, der Herzoge von
Zähringen und der Grafen von Kyburg, freilich nicht durch diese direkt,
sondern durch Dienstleute verwaltet. Zuchwil und Luterbach gehörten seit

seiner Stiftung im 8.Jahrhundert zum St.-Ursen-Stift Solothurn. Eigene

Wege gingen Biberist und Gerlafingen. Der grosse südwestliche Teil des

1 Schwarzbuch St. Urban, Codex 4 b, S. 222-23 6. StA Luzern.
2 StA Aarau, Band 1698 (Archiv Stift Zofingen Nr. 13).
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Wasseramtes aber bildete im Mittelalter die Herrschaft Kriegstetten-Halten;

im Südosten erstreckte sich die Herrschaft Äschi und im Nordosten
die Herrschaft Deitingen-Subingen1.

1201 erscheinen als zähringische Ministerialen die Herren von Halten
und die Herren vom Stein. Im Dienste der Kyburger standen die 1248

bezeugten Herren von Recherswil, die von Etziken und Äschi (1256), von
Kriegstetten (1256), die von Deitingen, Horriwil und Hüniken (1264). «Es

ist indessen nicht sicher, ob alle diese Namen auch mit besondern adeligen
Familien gleichzusetzen sind. So ist es besonders bei den je nur ein einziges

Mal genannten Herren von Äschi, Etziken, Horriwil und Recherswil sehr

wohl möglich, dass sie zu benachbarten Geschlechtern gehörten und nicht

wirklich selbständige Familien darstellten2». Wir wissen auch nicht, wieweit

die genannten Herrschaften Eigentum jener Dienstleute waren oder

vom Hochadel zu Lehen gingen. Ausdrücklich als kyburgisches Lehen

bezeugt ist 1385 nur Deitingen-Subingen.

Die Herrschaft Halten-Kriegstetten3

Sie ist weitgehend mit dem alten Kirchspiel Kriegstetten identisch und
umfasste neben dem Pfarrdorf und dem Turm zu Halten die Dörfer

Oekingen, Recherswil, Hersiwil und Heinrichswil. Von den Herren von

Halten sind einzelne schon anfangs des 14.Jahrhunderts als Bürger von
Solothurn genannt. Konrad von Halten, Inhaber der halben Herrschaft,

kämpfte aber 1332/33 im Gümmenenkrieg auf kyburgischer Seite, weshalb

ihm Berner und Solothurner seine Burg zerstörten. Er verkaufte hierauf

seine Hälfte der Herrschaft an Nikiaus von Äschi, Doppelbürger zu

Bern und Solothurn, und zog ins Oberland. Durch die Erbtochter Klara

von Halten fiel die andere Hälfte an die Familie von Spiegelberg, die 1367

die ganze Herrschaft in ihrer Hand vereinigte. Zwei Vertreter dieses aus

den Freibergen stammenden Geschlechtes amteten in der ersten Hälfte des

1 Sigrist Hans, 500 Jahre solothurnisches Wasseramt. Jurablätter 28,1966, S.101-
104. - Jäggi Louis, Ingoid Arnold, Solothurnisches Wasseramt, herausgegeben

vom Regierungsrat des Kantons Solothurn. 1966. S. 11-18.
2 Sigrist, Wasseramt, S. 102 f.
3 Sigrist, Wasseramt, S.103, 108-110. - Jäggi/Ingold, S.ii-iö. - Schmidlin

Ludwig Rochus, Geschichte des solothurnischen Amteibezirkes Rriegstetten. 1895.
S. 3 5-81, 172-196.
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15.Jahrhunderts fast durchgängig als Schultheissen von Solothurn. Sie

verstanden es, durch Käufe und Erbschaft ihre Herrschaft Kriegstetten-
Halten abzurunden. So erwarben sie die Kirchensätze von Kriegstetten
und Hüniken, die Twingrechte von Derendingen, Horriwil, Gerlafingen,
halb Obergerlafingen und halb Hüniken, ferner von Winistorf. Als das

Geschlecht 1458 ausstarb, setzte ein heftiger Kampfum die Hand der

reichen Erbtochter Küngolt von Spiegelberg ein. Im Hintergrund wirkten
Solothurn und Bern als Tauzieher. Solothurn siegte. Küngolt heiratete

Junker Reinhard von Malrein, und beide zusammen verkauften 1466 die

Herrschaft Kriegstetten und die Hälfte der Herrschaft Äschi, die die Malrein

beanspruchten, um 4000 Gulden (rund 800000 Franken) an Solothurn.

Die hohe Gerichtsbarkeit aber fiel 1406 mit dem Erwerb der Landgrafschaft

Burgund an Bern, das auf ihre Ausübung im Wasseramt erst im
Wynigervertrag von 1665 verzichtete.

Die Herrschaft Äschi1

Zu ihr gehörten Burgäschi, Bolken, Steinhofund Hermiswil. Die Herren

vom Stein waren aber auch im übrigen Önztal und in den Buchsibergen

begütert. Ähnlich wie die Herren von Halten traten sie schon anfangs des

14.Jahrhunderts in Beziehungen mit Solothurn, schlugen sich aber im
Gümmenenkrieg auf die Seite ihrer kyburgischen Herrschaft, was ihnen

die Zerstörung der Burg Esche eintrug. 1378 verkaufte Heinrich vom
Stein seinen und seiner Brüder Anteil an der Herrschaft Äschi seiner Frau,

Esterlin von Burgistein2. Dazu gehörten Haus, Hof und Garten in der

Burg, acht Schupposen zu Esche, Bollodingen und zum Stein, fünf zu

Zwelenberg( ein Viertel von Twing und Bann und Gerichten zu Esche,

Hermiswil und Steinhof, die Güter zu Windshausen, Stauffenbach und

Spych, der Heuzehnt zu Esche, der halbe auf den Moosmatten zu Bettenhausen

u.a.m. Ihre Tochter, Agnes vom Stein, brachte diesen Anteil
ihrem Gatten Reinhard von Malrein in die Ehe. 1466 fiel er zusammen mit
der Herrschaft Halten an Solothurn. Das Schicksal der übrigen Teile ist

unbekannt.

1 Sigrist, Wasseramt, S. 103, 106f. - Jäggi/Ingold, S.iöf. - Schmtolin, S.23,

82-141, 197-217.
2 FIX, Nr. 1243, S. 606 f.
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Horriwil, Hüniken und Etziken

«Wahrscheinlich gehörten die drei Dörfer mit der Kirche zu Hüniken

ursprünglich einer kyburgischen Ministerialenfamilie, die unter allen drei

Namen erscheint, am längsten unter dem Namen der Herren von Hüniken.

In der ersten Hälfte des 14.Jahrhunderts scheinen diese Herren von

Hüniken ihre Herrschaft verkauft und sich selber als Burger in Bern
niedergelassen zu haben1.» Horriwil und ein Drittel von Etziken gehörten im

14.Jahrhundert zum kyburgischen Amt Wangen, das die Herren von Dei-

tingen als Burgvögte verwalteten. Mit der Pfandschaft über die oberaar-

gauischen Amter Wangen, Herzogenbuchsee, Ursenbach und Egerden

gingen 1407 auch die Rechte zu Horriwil und Etziken an Bern über. Dieses

verzichtete erst im Wynigervertrag von 1665 auf seinen Drittel des

Gerichts zu Etziken, während Horriwil schon im 15.Jahrhundert an die Herren

von Spiegelberg kam und mit der Herrschaft Kriegstetten 1466 an

Solothurn fiel.

Zwei Drittel des Gerichtes Etziken, Gericht und Kirchensatz zu Hüniken

waren - wahrscheinlich durch die Grafen von Kyburg - im 14.Jahr¬

hundert an die Herren von Durrach gekommen. Während die Twingrechte
und die 4V2 Schupposen zu Etziken mit einem Ertrag von 20 Viertel Dinkel

um 1420 von den letzten Durrach dem Solothurner Spital vergabt
wurden, erbten Hüniken die Herren von Spiegelberg. 1466 ward es solo-

thurnisch.

Die Herrschaft DeitingenjSubingen2

Das Gebiet ist identisch mit der alten Pfarrei, zu der früher vielleicht
auch Wangen gehörte. Nach Vermutimg von Hans Sigrist stammten die

Herren von Dettingen aus dem froburgischen Bereich und kamen durch die

Heirat Hedwigs von Froburg mit Berchtold IV. von Zähringen unter zäh-

ringische Botmässigkeit3. Anlässlich ihres Aussterbens um 1385 ist be-

1 Sigrist, Wasseramt, S. 104-108. - Jäggi/Ingold, S.8ofF., 74. - Schmidlin,
S.23f., 211 ff.

2 Sigrist, Wasseramt, S.io4ff. - Jäggi/Ingold, S.iyf. - Schmidlin, S.142-151,
248-270.

3 Sigrist Hans, Die Herren von Deitingen.JsolG33, i960, S. 134-137.
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zeugt, dass sie den Stock (Burg) zu Wangen und die halbe Herrschaft Dei-

tingen von den Kyburgern zu Lehen trugen1. 1382 musste Conrad von
Deitingen beim Lombarden Albrecht Merlo von Solothurn 82% Gulden

aufnehmen und ihm dafür den Halbteil von Deitingen verpfänden. Da
das Pfand nicht mehr eingelöst wurde, griffen die Merlo darauf und

verkauften es 1428 an Solothurn. Die andere Hälfte von Twing und Bann

erscheint im 14.Jahrhundert, in einzelne Teile gespalten, im Besitz der

Freiherren von Grünenberg, die 1390 den Kirchensatz an St. Urban ver-
gabten. Diese Hälfte der Herrschaft erscheint später im Besitz der Propstei

Wangen, die sie 1501 an Bern verkaufte, das sie seinerseits 1516 an
Solothurn abtrat2.

Entweder war diese Hälfte kyburgisches Lehen der Grünenberg und

wurde von diesen um 1390 der Propstei Wangen vergabt, oder dann

verwalteten die Grünenberger sie bloss im Namen der Propstei, die sie selbst

von den Zähringern oder Kyburgern erhalten hatte. Ein Streitfall von
1366 zwischen dem Propst und den Bauern von Subingen (Burger zu

Solothurn) um den Öschbach zeigt jedenfalls, dass die Propstei schon

damals über Herrschaftsrechte in diesem Gebiet verfügte3.

Laut demJahrzeitbuch St. Urban vergabte der treue Förderer des

Klosters, Hug von Seeberg, Bürger zu Zofmgen, zu seinem Seelenheil und zur
Feier seiner Jahrzeit die Vogtei in Deitingen und 100 Goldgulden4.
Seeberg war als Nachfolger der Sachs von Deitingen 1374-1382 Vogt zu

Wangen gewesen und hatte als solcher über das kyburgische Mannlehen

verfügt.

Kirchen- und Klostergut in Deitingen/Subingen

Dinghof der Abtei St. Blasien5

Bis zur Reformation besass die Abtei St. Blasien im Schwarzwald Güter

in Burgund, die sie durch den Dinghofzu Deitingen verwalten liess. Wir
vermuten, dass dieser Dinghofum 1130/1140 anlässlich der Trennung von

1 F X, Nr.647, S.309.
2 Flatt Karl H., Die Beziehungen der Propstei Wangen zum solothurnischen

Wasseramt. JsolG 32,1959, S. 98-101.
3 SW1825, S.466 und 468.
4 StA Luzern, Schwarzbuch St. Urban, Codex 4 b, S. 203.
5 Flatt Karl H., St.Blasiens Dinghofzu Deitingen. JsolG 34,1961.
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St. Blasien und Trub entstand, dass Trub zur Verwaltung seines Gutes die

Propstei Wangen stiftete, St. Blasien den Dinghof.
Die Vogtei über den Dinghof übten ursprünglich die Zähringer,

dann die Kyburger und schliesslich seit 1408 der Landvogt zu Wangen

aus, der nach einem Verzeichnis von 1438 sechs Viertel Roggen

von der Vogtei zu Deitingen bezog. Die vogteipflichtigen Güter sind

im Landvogteirodel Wangen 1485 aufgezählt. Schliesslich kaufte Bern

am 30.Juni 1528 von der Abtei St. Blasien die Zinsleistung von 19 Schilling

minder 1 Heller vom Hof zu Deitingen. Um 1350 hatte St. Blasien

von seinen Gütern in Burgund noch 4 Pfund minder 20 Heller

bezogen.

Während Bern 1516 das halbe Niedergericht zu Deitingen/Subingen
und die Hochgerichte ebendort, ferner zu Luterbach, Biberist, Lohn und

Ammannsegg an Solothurn abtrat, behielt es sich das Dinghofgericht
Deitingen und die Güter der Propstei Wangen vor. Gemäss Kundschaft von
1528 hatte der Vogt, wenn er zu Gericht sass, mit seiner Begleitung
Anrecht aufdas Groppenmahl ; auch sein Pferd, sein Hund und derJagdfalke
wurden verpflegt.

Gemäss dem im 14.Jahrhundert aufgezeichneten Hofrecht erschien der

Propst von Klingnau alljährlich drei Wochen vor Ostern im Auftrag des

Abtes von St. Blasien zum Bezug der Abgaben. Auch er wurde grosszügig
bewirtet und regelte die Angelegenheiten und Verleihungen der

Gotteshausgüter. Als örtliche Verwalter des Klostergutes aber amteten
abwechslungsweise zwei Deitinger Hofbauern unter dem Namen eines Meiers.

Das Amt eines Hofgerichtsweibels haftete an einem Gut zu Walliswil. Der
Meier beaufsichtigte während des Jahres die Dinghofleute, welche bis

15 km vom Meierhofentfernt wohnten.

In Deitingen lag bloss der Meierhofvon zwei Schupposen. Die Hauptgüter

aber lagen zu Subingen (mindestens 4% Schupposen, drei Äcker,
eine Hofstatt und ein Baumgarten), die rund einen Drittel der Zinse leisteten.

Ein Fünftel der Zinse fiel von den fünf Schupposen, je einem Acker
und Baumgarten zu Walliswil bei Wangen. Fast ebensoviel ertrugen
Weglers Güter zu Äschi; dazu kamen eine Schuppose zu Bösenried

(Wangenried), eine halbe zu Inkwil, grössere Güter zu Bettenhausen,

Loch bei Seeberg, einige Zinse von Schnerzenbach in den Buchsibergen
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und Groggenmoos. Zusammen dürfte es sich wohl um etwa zwanzig

Schupposen gehandelt haben.

Wir vermuten, dass es sich um ursprünglich rheinfeldisches, später zäh-

ringisches Eigengut handelte, das in bunter Mischlage mit dem Gut der

Propstei Wangen sich findet.

Das Gut der Propstei Wangen

Es ist bereits oben dargelegt worden, dass die Propstei Wangen bis 1501

den halben Twing und Bann mit Niedergericht zu Deitingen-Subingen
besass. Dazu gehörte die Verfügung über Hochwälder und Öschbach.

Die Einkünfte aus diesen öffentlichen Rechten betrugen rund nl/2 Pfund,

10 Viertel Twing- und Holzhafer, 12 Twinghühner1.
Anlässlich der Reformation legte 1529 der letzte Propst von Wangen

seine Einkünfte summarisch in einem Pergamenturbar nieder. Bern

begnügte sich nicht damit, sondern nahm im folgendenJahr alle zinspflichtigen

Grundstücke genau auf. Dabei ergab sich eine unterschiedliche

Bilanz2.

In Deitingen werden 1529 ausdrücklich 4V2 Schupposen, ein grösseres

Gut und eine Hofstatt im Besitz der Propstei erwähnt. In den Ertrag von
weitern zwei Schupposen teilte sich der Propst mit dem Abt von St.

Urban. Vom Gut des HeinzJäggi gingen gar Zinsleistungen an den Landvogt

von Wangen, an St. Urban undJunker Hans von Roll (Erbe der Privatgüter

der Spiegelberg im Wasseramt). Dann findet sich an Propsteigut vier
Schupposen und ein Hof zu Horriwil, zwei Güter und eine Hofstatt zu

Subingen. Total waren der Propstei allein 57 Maad und 92V2 Jucharten

zinspflichtig. Mit andern teilte sie sich in den Ertrag von 27% Maad und

32% Jucharten.

Im Urbar von 1530 sind zusätzlich drei Schupposen, ein Hof, Rüttimatt
und Stägmatt zu Deitingen mit 29 Maad und 40 Jucharten verzeichnet.

Zusammengerechnet ergibt sich für die Propstei ein Ertrag von 5 Pfund 17

Schilling, von 52 Viertel Dinkel, 6 Viertel Hafer, 57 Hühnern und 60

Eiern.

1469/1477 hatten St. Urban und die Propstei Wangen ihre Rechte durch

Schiedsgericht ausscheiden lassen. St. Urban verzichtete aufden strittigen
1 Flatt,Beziehungen, S.98f. 2Flatt, Beziehungen, S.i07f.
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Teil des Zehnts von Ried und auf 2x/2 Schilling von einer Schuppose zu

St. Paul und erhielt dafür vom Propstjährlichje 4 Viertel Dinkel, Roggen
und Hafer. Nach dem Wortlaut des zweiten Entscheides müsste man
annehmen, dass Wangenried sich damals bis gegen die Aare hin ausdehnte.

Hier im Moos lag wohl die Siedlung Bösenried, während Gutenried
anstelle des heutigen Dorfes Wangenried aufder Höhe lag1.

Bereits 1367 hatte die Propstei Wangen drei Schupposen zu Deitingen
an den Solothurner Bürger Konrad von Durrach, Murnhard genannt, um
43 Gulden verkauft. 1429 wurde die nieder Rütti zu Recherswil um 22

Gulden an die Pfarrei Kriegstetten veräussert2.

Im Laufe des 15.Jahrhunderts kam es wiederholt zu Auseinandersetzungen

zwischen den Pröpsten und den Bauern im Wasseramt. Gelegentlich
nahm man einander das Vieh von der Weide. - Zwischen dem Deitinger
Schachen und dem Hofuhrenwäldchen zu Wangen erstreckte sich im
Mittelalter die Hard, Twing zu St. Paul genannt, den die Deitinger um
2 Pfund Zins zusammen mit den Leuten von Wangen nutzen durften. In
einem Schiedsspruch von 1467 wurden die Eigentumsrechte der Propstei,
auch an den Fischenzen, bestätigt. 1495 wollte PropstJohann Dietrich von
seinen Vorgängern aus Nachlässigkeit vergessene Zinse von den Bauern

von Deitingen beziehen, wurde aber vom Rat von Solothurn abgewiesen3.

Uber die Güter im Twing und Bann zu St. Paul übte gemäss dem

Schwarzbuch der Abt von St. Urban (wohl durch die Schenkung des Hug
von Seeberg) die Vogtei aus. Er bezog von zwei Schupposen und verschiedenen

Landstücken 11 Schilling 3 Denar und 2 Viertel Hafer. In der

Beschreibung wird nun ausdrücklich «der boden bis an die Kirche zu Sankt

Paul» in der Nähe der Mülimatt, Au, Giessen, Schachen erwähnt. Zur

Vogtei St. Paul gehörten ferner Vischers Acker zu Alargstetten, die Stäg-

matt, der Finacher hei der alten Burg*.
Sowohl über Kirche als auch über die alte Burg sind wir nicht näher

unterrichtet. Es sei nur darauf hingewiesen, dass die Kirche unmittelbar
nördlich der Aare, die Kirche von Flumenthal, Peter und Paul geweiht war.

1 Flatt, Beziehungen, S. 102. 2 SW1817, S.405. - Schmidlin, S. 175.
3 Flatt, Beziehungen, S. 93-97.

Staatsarchiv Luzern, Schwarzbuch St. Urban, Codex 4 b, S. 208 f.
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Kirchensatz und Widum

Wohl im 13.Jahrhundert war der Kirchensatz zu Deitingen, vielleicht
als kyburgisches Lehen, in der Hand der Freiherren von Grünenberg. «Der

1240 bis 1257 genannte Solothurner Chorherr Peter von Deitingen trug
seinen Zunamen höchstwahrscheinlich, wie mancher andere Chorherr

seiner Zeit, davon, dass er gleichzeitig Pfarrherr zu Deitingen war1.

1390 vergabte Anfelisa von Grünenberg mit ihrem Mann Rudolf von
Aarburg den Kirchensatz und 11/2 Schupposen zu Deitingen an das durch

harte Kriegszeit verarmte Kloster St. Urban, das bereits 1270 die Mühle

von Subingen besass. Laut Schwarzbuch2 hatte die Abtei Anspruch auf
den Zehnten in der ganzen Pfarrei, in Deitingen, Subingen, Wil
(wahrscheinlich zwischen Horriwil und Oekingen) und Ried. Der Zehnt ertrug
jährlich ungefähr 350 Mütt Korn und wurde als Erblehen ausgeliehen

(Ehrschatz 1 Pfund für Deitingen, je 10 Schilling für Ried und Wil). Zum
Widum oder Kirchengut gehörten acht Schupposen und eine Hofstatt zu

Deitingen, drei Schupposen und die Mühle zu Subingen und eine zu Ink-
wil. Ferner gingen Pfennigzinse ein von der Vogtei über die Widumgüter
im DorfDeitingen und über diejenigen im Twing St. Paul. Daneben

besass St. Urban anderes, älteres Gut, das mit der Kirche in keinem

Zusammenhang stand : 6 Schupposen in Subingen, 1 x/2 in Röthenbach-Heimenhausen.

Jedes Haus in der Pfarrei entrichtete jährlich ein Gartenhuhn, wovon
der Pfarrer 16 erhielt.

Übersicht über den Grundbesitz zu Deitingen/Subingen

(Schupposen)

Dinghof St. Blasien Propstei Wangen Abtei St. Urban

Deitingen 2 7V2 8

Subingen 4% 9

Insgesamt bezog St. Urban an Bodenzinsen und Vogteiabgaben öPfund

16 Schilling 1 Denar, 112 Viertel Dinkel, 24 an Korn, 18 an Hafer.

1 Sigrist, Herren von Deitingen, S. 13 5.
2 StALuzern, SchwarzbuchSt.Urban, Cod0x4b, S.200-213.
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Kirchensatz und Zehntrechte zu Kriegstetten1

Die Marienkirche Deitingen und die Mauritiuskirche Kriegstetten

waren im Mittelalter die einzig bedeutsamen Pfarrkirchen im Wasseramt

östlich der Emme. Daneben bestanden noch die Michaelskapelle Hüniken
und die Verenakapelle Subingen. Der südöstliche Teil des Bezirks aber

war nach Herzogenbuchsee oder Seeberg pfarrgenössig, beides Patronats-

kirchen der Abtei St. Peter. Während die beiden letztern, wahrscheinlich

auch Deitingen, ursprünglich rheinfeldische Eigenkirchen waren, gehörte
das Patronat von Kriegstetten den Grafen von Fenis-Neuenburg. Beide

Familien gehörten zu den Gefolgsleuten der Könige von Hochburgund
(888-1032), denen sie wahrscheinlich ihren spätem Besitz und ihre Stellung

verdankten. Möglicherweise waren beide Geschlechter verwandt,
lässt sich doch in Huttwil ihr Besitz in Mischlage feststellen.

Das Mauritiuspatrozinium von Kriegstetten weist aufalte Beziehungen

zur Westschweiz hin. Büttner vermutet sogar hier eine alte Lausanner

Kirche2. Im 13.Jahrhundert und frühern 14.Jahrhundert befand sich der

Kirchensatz als Erblehen in der Hand der Freiherren von Bremgarten.
Ulrich, Sohn Freiherr Ulrichs, war 1276 Pfarrer zu Kriegstetten, 1285

vetus pastor und 1291 Canonicus des St.-Ursen-Stiftes Solothurn. Ein

gleichnamiger Verwandter bekleidete die gleichen Würden anfangs des

14.Jahrhunderts und bekennt 1310, von Graf Rudolf von Neuenburg-
Nidau zu Lehen zu tragen: Kirche, Patronatsrecht und Vogtei zu

Kriegstetten, den halben Zehnt, eine Hube mit Eigenleuten, vier Schupposen

und endlich die Vogtei über alle Leute im Aargau, die zur Abtei St.Jo-
hannsen gehören. Um 1303 bestätigte Peter von Onz eine Schenkung
seiner Mutter, Anna von Bremgarten, ans St.-Ursen-Stift und liess dies von
seinem Onkel, Pfarrer Heinrich von Bremgarten, bezeugen. Der letzte

Pfarrer aus dem Geschlecht der Bremgarten war Johann, gestorben kurz

vor 13 593.

Schon 1347 hatte GrafLudwig von Neuenburg das Erblehen des Kir-
chenpatronats Kriegstetten, auf Empfehlung Berns, den Brüdern Alt-

1 SCHMIDriN, S. 172-175,182 f.
2 Büttner Heenrich/Muller Iso, Frühes Christentum im Schweiz. Alpenraum.

1967, S.19, 27F
3 F III, Nr. 165 und 417. - SW1831, S. 521 f. -FIV, Nrn. 400 und 114.
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mann und Gerhard von Krauchthal verliehen, 1349 an Peter und

Hartmann, Söhne Gerhards sei. ZehnJahre später wurde Gerhard von Krauch-
thal als Pfarrer zu Kriegstetten investiert1. Um den Kirchensatz aber stritten

sich 1369 RitterJost Rieh, Gatte der Anna Senn von Münsingen, und

Ulrich Pfister, genannt Labhart. Die Grafen von Neuenburg bestellten

zum Entscheid des Streites ein Schiedsgericht.
Als Erbe der Rieh hatte 1421 Rudolf von Erlach einen Teil des

Erblehens, während die Hälfte der Familie Pfister durch Erbschaft an die

Spiegelberg fiel, deren Erbtochter 1466 mit der Herrschaft auch den Kirchensatz

Kriegstetten an Solothurn verkaufte2.

Auch die Zehntrechte der Pfarrei Kriegstetten wurden vom Hause

Neuenburg als Mannlehen ausgegeben. Über eine Hälfte verfügten 1310
die Bremgarten, während 1337 Berchtold von Grünenberg mit dem

bisherigen Anteil der Freiherren von Signau belehnt ward3. Das Erblehen

wurde Wilhelm von Grünenberg noch 1429 bestätigt, während der Anteil
der Grimm von Grünenberg damals an die Ringoltingen überging. Über
einen Drittel verfügten Ulrich Leberli und Henmann von Spiegelberg.

Erst im Laufe des 16.Jahrhunderts endlich konnte Solothurn die verschiedenen

Teile in seiner Hand vereinigen4.

DAS GERICHT KOPPIGEN

Die Geschichte des stattlichen Pfarrdorfes Koppigen, östlich von
Utzenstorf, an der Osch gelegen, ist schwer erhellbar. Auf dem Burgbühl
stand die im Sempacherkrieg von den Bernern zerstörte Burg des 1181/82

genannten zähringischen Dienstmannengeschlechtes von Koppigen5.
Kirchensatz und Grundherrschaft gehörten, mindestens im I4.jahrhundert,
den Herren von Thorberg. Als der letzte Thorherger Ende des 14.Jahrhunderts

im Krauchthal die Kartause Thorberg stiftete, erhielt diese auch

Twing und Bann sowie allen Grundbesitz in der Herrschaft Koppigen.
Die Kirche, zu der auch die kleinen Dörfer Hellsau, Hochstetten, Willa-

dingen und seit 1422 auch Alchenstorf gehörten, hatte 1275 der reiche

1F VII, Nm. 278 und 477 ; VIII, Nr. 793 f., S. 293 f.
2Schmidlin, S.172fr. 3FJF,Nr.4oo,S.429f.; FT, Nr. 361,8.351 f.
4 Schmidlin, S. i74f, i82fF. 5 FI, S.467F, 47of.

255



Pfründenjäger Berchtold von Rüti inne1. 1313/14 warJohann von Thorberg

selbst Pfarrer zu Koppigen und Chorherr (zu Solothurn oder Interla-

ken)2.13 60/1378 amteteJohann von Grans, aus einem Solothurner

Adelsgeschlecht, als Pfarrer zu Koppigen. Er war 1378 in einen schweren Streit

mit Heinrich von Bechburg verwickelt und musste auf Veranlassung der

bischöflichen Kurie zu Lausanne 90 Gulden Busse zahlen. Im Schiedsgericht

wirkte neben einem Solothurner Chorherrn und dem Schultheissen

auch Johann Furrer von Koppigen, Mitglied des Solothurner Rates, mit.
Dieser wird 1382 Ammann Peters von Thorberg genannt3.

Aus einem bürgerlichen Geschlecht von Koppigen bezeugten Rudolf
1319/20, Ulrich 1322/1329 (Bürger zu Bern und Burgdorf) verschiedene

Urkunden und standen in Beziehung zu den Thorberg4. Johannes von

Koppigen endlich war 1317 Chorherr zu Interlaken, seit 1328 Pfarrer zu

Gsteig5.

Ostlich von Koppigen liegt am Wynigenbach das Dorf Alchenstorf.

Um die Mitte des 13 .Jahrhunderts bezogen die Kyburger 1 Pfund Bodenzinse

von dort6. Im Wil bei Alchenstorf war die Propstei Wangen begütert.

Zeugen von Alchenstorf werden in Burgdorfer Urkunden seit 1257

gelegentlich erwähnt7. Die dortige Kirche verwaltete 1275 der Leutprie-
ster von Seeberg8. 1316 siegelt als Pfarrer der Edle Jakob von Schöpfen9.

Im Herbst 1381 verkaufte Ursula von Ergöw, Witwe Oswald zu Rhyn,
den Kirchensatz an Peter von Thorberg, der ihn seiner Stiftung, der Kar-
tause Thorberg, übergab. 1422 ward die Kirche Alchenstorfmit derjenigen

von Koppigen vereinigt10.
Auch Hochstetten und Hellsau, nordöstlich von Koppigen, an der neuen

Aargaustrasse des 18.Jahrhunderts gelegen, werden in den Urkunden nur

1 F III, Nr. 161, S. I5öf. - Heimatbuch Burgdorf 2, 1938, S.51, 110-112. - Vgl.
Häusler, Emmentala, S. 312-315.

2 FIV, Nrn. 518 und 585.
3 F VIII, Nr. 890, S. 333 ; IX, Nr. 1289, S.633 f. ; X, Nr. 182, S. 171.
4F V, Nrn.75,103,218,338,354,407,517,629, 63of., 671.
5 FIV, Nr. 705, S.722; V, Nr.67-769, vgl. Register.
6 F II, Nr. 511, S.536.
7 F II, Nrn. 428 und 436; III, Nr. 182, S. 176 f. ; IV, Nr. 63 8, S. 651 ff.
3 F III, Nr. 161, S. 15Öf. 9 FIV, Nr. 674, S. 690f.

10 F X, Nr.297, 333, 1350. - Vgl. Heimatbuch Burgdorf 2, 1938, S.320. - Vgl.
Häusler, Emmental 2, S. 315.
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selten genannt. Ein bürgerliches Geschlecht Hellsauer war in Solothurn

und Burgdorfansässig. 13 80 war Ulrich gar Priester am St.-Niklaus-Altar
der Kirche Solothurn1. Um dieMitte des 14.Jahrhunderts bestand inHells-

au eine Kapelle. Ein Teil von Hellsau war noch nach der Reformation
nach Seeberg pfarrgenössig2.

Peter von Hochstetten hiess 1327 der Weibel zu Burgdorf. 1360
verkaufte zu Koppigen im Dorf die Familie des Ueli von Matton die

Egelmatte und einen Acker zu Hochstetten am Vendelberg (heute Fänglen-

berg) um 14 Pfund anJenni Furrer3.

Ein bürgerliches Geschlecht von Willadingen, nördhch Koppigen an der

Osch gelegen, ist bereits im 13.Jahrhundert bezeugt4. 1374 verkaufte der

Burgdorfer Bürger Ulrich von Urtinen um 120 Pfund an Peter von Thorberg

zwei Schupposen zu Willadingen mit einem Ertrag von acht Viertel
Dinkel und 14 Schilling, die schon vorher den Thorberg vogthörig gewesen

waren5.

Auch im Wasseramt waren die Thorberg begütert. «Twing und Bann

in Ober- und Niedergerlafingen scheinen im 14.Jahrhundertje zur Hälfte
dem um 1340 gegründeten Frauenkloster vom Deutschen Haus zu Bern
und den Herren von Thorberg gehört zu haben; von den letzten kam ihr
Anteil an die 1393 von Peter von Thorberg gestiftete Kartause Thorberg.
Da die Thorberger auch Herren der Burg und Herrschaft Koppigen

waren, kann man vermuten, dass die beiden Gerlafmgen ursprünglich
Bestandteile dieser Herrschaft bildeten und nach dem frühen Aussterben

der Herren von Koppigen in verschiedene Hände gerieten6. »

1433 verkaufte die Kartause Thorberg ihre Wässerungsrechte zu
Recherswil und Halten um 25 Gulden an die Herren von Spiegelberg.

Noch 1508 besass das Kloster Anteil am Wald zu Gerlafmgen7.

1 F III, Nr.656, S.646; VIII, Nr.1016, S.381; IX, Nr.noo, S.532; X, Nr.152,
S.72.

2F VIII,Nr.82, S.30.-HeimatbuchBurgdorf2,1938, S.320.
3 F V, Nr. 517, S. 553; WJI, Nr. 890, S.333.

4FI, Nr. 126, S. 515 ; III, Nr. 104, S. 105 ; Nr. 500, S. 489.
5 FIX, Nr. 866, S. 403.
6 Sigrist Hans, 500Jahresolothurnisches Wasseramt.Jurablätter28,1966, S. 104.
7 Schmidlin Ludwig Rochus, Geschichte des solothurnischen Amteibezirkes

Kriegstetten. 1895, S.i82f.
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Nach der Reformationgehörten die niedern Gerichte in der Herrschaft Koppigen

zum Amt Thorberg, währendfür Blutgericht undMilitärwesen der Landvogt

von Wangen zuständig war.

DAS GERICHT NIEDERÖSCH

Ober- und Niederösch in der Pfarrei Kirchberg liegen im obern Oschtal

zwischen Ersigen-Rudswil und Öschberg-Koppigen. ImJahre 886 gab die

Abtei St. Gallen eine Hube zu Osse und vier zu Rumaningun, im Tausch

gegen den Zehnten von Leimiswil, an Frau Aba und ihren Sohn Adalgoz

zu Herzogenbuchsee1.

Gericht, Twing und Bann zu Osch (vielleicht nur teilweise) gehörten

1320 Ritter Albrecht von Thorberg, der damals dem Berner Bürger
Nikiaus Vrieso u. a. fünfSchupposen zu Oberösch verkaufte, die 18 Viertel

Dinkel und 3 Pfund abwarfen2. Zwei weitere Schupposen zu Oberösch

schenkte 1338 Berchtold von Thorberg ans Kloster Fraubrunnen, das dort

um 1380 fünf Schupposen besass3. An die Deutschordensfrauen zu Bern

vergabte der Berner Bürger Werner Schilling 1357 fünf Schupposen zu

Oberösch, während 13 60 31/z Maad Mattland ans Spital Burgdorffielen4.

Rumendingen liegt im Tal des Chänerechbaches östlich von Oberösch,

westlich von Wynigen. Die Kyburger bezogen von dort um die Mitte des

13.Jahrhunderts 1 Pfund Bodenzinse5. 1346 verkaufte Ritter Rudolfvon
Erlach an den Berner BürgerJacob von Grasburg ungefähr fünfSchupposen

zu Rumendingen6. Ritter Peter von Thorberg erwarb 1363 um 200

Pfund vier Schupposen zu Rumendingen von Nikiaus von Esche, Burger
zu Laupen, und seiner Frau Anna, Witwe des Solothurners Hugo von
Durrach7. Die Abtei Fraubrunnen besass dort 1380 eine Schuppose und

erhielt 13 90 zwei weitere von Anna, Witwe des Solothurner Bürgers Hans

Burger. Zuvor noch hatte Konrad Stampfvon Konrad von Ergöw zwei

Schupposen erworben8.

^S.zjpf. 2F K, Nr. 103, S. 156fr.
3 F VI, Nr. 424, S. 410; X, Nr. 204, S. 104.
4F PUT, Nr. 555, S. 201 f., und Nr. 868, S.322 f.
5 FII, Nr.511, S.536. 6F VII, Nr.222, S.221 f.
7 F VIII, Nr. 1356, S. 529. 8 FX, Nrn. 204,1317 und 1394.
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Die Stadt Burgdorf erwarb am 6. April 1423 von Verena von Rohrmoos,

Witwe Henmanns von Büttikon, um 233 Gulden Twing und Bann zu Nieder-

ösch, die Hälfte desjenigen von Oberösch, den Buchwald und das Gut Breitenegg

bei Wynigen. Sie behielt sich Bauholz für Mühle und Bläue zu Nie-
derösch vor. Die andere Hälfte des Twings von Oberösch gehörte der

Kartause Thorberg und gelangte erst anfangs des 16.Jahrhunderts in den

Besitz von Burgdorf1.
Über den Erwerb von Rumendingen sagen die Urkunden nichts aus.

Hingegen erwarb Burgdorf1402 die kyburgischen Rechte über Bickigen,
1428 den halben Bickigerhof für 300 Gulden vonJohann von Ergöw und

seiner Frau, Margaretha von Halten2.

Die beiden Osch, Rumendingen und Bickigen - ursprünglich wohl alles

Kyburger-Gut - bildeten fortan das Gericht Niederösch in der burgdorfischen

Vogtei Grasswil. Das hohe Gericht darüber übte der Landvogt von Wangen aus.

DAS GERICHT ERSIGEN

Ersigen, ein Strassendorf an der obern Osch, hat - ähnlich Kirchberg -
einen fast rechteckigen Gemeindebann in Richtung Ost-West. Es grenzt
an die Gemeinden Kirchberg, Utzenstorf, Oberösch und Rumendingen
und umfasst im Osten das hügelige, bewaldete Moränengebiet, die

Wasserscheide zwischen Osch und Chänerechbach. Zur Gemeinde gehören

Rudswil, Flueh, Furtrain und Murrain (römische Villa!). Mit den beiden

Osch und Rumendingen zählt es zur alten Pfarrei Kirchberg.
Das seit 1181 bezeugte, anfangs des 15.Jahrhunderts ausgestorbene zäh-

ringisch-kyburgische Ministerialengeschlecht von Ersigen hatte - soweit wir
sehen - keine Beziehungen zum Dorf3.

Twing und Bann und umfassender Grundbesitz gehörten -vielleicht als

kyburgisches Lehen - einem Zweig der Dienstmannen von Sumiswald, die

ihre Rechte und Güter zwischen 1342 und 1367 liquidierten. Es handelte

1 Urkunde vom 6.4.1423 im Burgerarchiv Burgdorf. -Vgl. Ochsenbein Rudolf,
Die oberaargauischen Grundherrschaften der Stadt Burgdorf. AHVB 20, 1912,
S. 222 f.

2 Ochsenbein, S.222f.
3 SUB 1,1952, Nrn. 221 und 249.
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sich um 33 Schupposen, drei Hofstätten und umfassendes Mattland, die

zum Teil an das St.-Ursen-Stift Solothurn, zum Teil an Münzmeister

Tragbott von Bern und andere Bürgerliche veräussert wurden1. Sechs

Schupposen kamen 1385 ans Deutschritterhaus Bern. Ferner gaben die

Sumiswald 1343 dem Kloster Selz das Erblehen des Kornzehnten zu Ersi-

gen und des Hafergeldes von vier Schupposen um 470 Pfund auf. Total
lösten sie über 1500 Pfund aus diesen Verkäufen2.

Endlich traten die Sumiswald 1367 Twing und Bann zu Ersigen und

Rudswil mit ihren restlichen Gütern (Wälder zu Loberg, Lerchenberg,

Längenberg, Reitenegg, Mühle Ersigen, 46 V2 Jucharten und zwei Schupposen,

zirka 40 Leibeigene mit ihren Kindern) um 1225 Gulden an Ritter
Peter von Thorberg ab3.

Schon 1338 hatte Ritter Berchtold von Thorberg zwei Ersiger Schupposen

ans Kloster Fraubrunnen vergabt. Zehn Schupposen fielen vor 1265

durch die Rohrmoos ans Kloster Frauenkappelen, während Johann von
Münsingen 1329 sieben Schupposen zu Rudswil (aus dem Besitz der

Scharnachthal) ans Gotteshaus Interlakenvergabte4.
In Ersigen stand im 14./15.Jahrhundert eine kleine, von Kirchberg

betreute Kapelle, 1306 erstmals bezeugt. Als die Abtei Selz sich 1310 mit
päpstlicher Erlaubnis die Einkünfte der Pfarrei Kirchberg inkorporierte,
wurden dem Vikar zu Kirchberg u. a. der Kleinzehnt zu Osch und Ersigen

angewiesen5.

Die niedern Gerichte zu Ersigen kamen Ende des 14.Jahrhunderts durch Peter

von Thorberg an die neu gestiftete Kartause Thorberg und damit unter die Vogtei
der Stadt Bern. Nach der Reformation übte der Landvogt zu Thorberg die niedern

Gerichte und die obere Polizei aus, während Kriminaljustiz und Militärwesen

dem Landvogt von Wangen zustanden.

'F FI,Nr.711, S.687f; KIT,Nrn. 15,92,210; FBI, Nrn. 815, 868,1263.
2 F X, Nr. 608, S. 293 f. ; VI, Nr. 773, S. 747F
3 FIX, Nr.66, S. 37fr.

F VI, Nr.424,S.4io; II, Nm. 575, 579, 582, 715; V, Nrn. 682, 713 fr.
5 FIV, Nrn. 377,378,409fr. -HeimatbuchBurgdorf2,1938, S. 106,140,211,326.
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DER GRUNDBESITZ DER KARTAUSE THORBERG
IM OBERAARGAU

Die Ende des 14.Jahrhunderts gestiftete Kartause erhielt von ihrem

Stifter, Peter von Thorberg, nicht nur die niedern Gerichte zu Ersigen-
Rudswil und in der Herrschaft Koppigen (mit Alchenstorf, Willadingen,
Hellsau und Hochstetten), sondern auch reichen Grundbesitz1.

Laut Urbar von 1470/902 hatte die Kartause in Koppigen selbst

Burgstall mit Haus, Hof, Speicher, Scheunen und "Weiher, Mühle und

Taverne, alle Zehntrechte samt denen zu Brechershäusern, Wil und

Rüedisbach in der Gemeinde Wynigen, und rund 45 Schupposen.

In Öschfurt lagen neben der Taverne iii/2 Schupposen, in Alchenstorf
neben Mühle und Bläue 18 Schupposen, dazu eine im Wil und eine bloss

vogteihörige (Eigentum der Propstei Wangen). Zu Willadingen lagen

neun, zu Hellsau acht, in Hochstetten aber bloss eine halbe zinspflichtige

Schuppose. Der HofAhorniberg bleibt noch zu lokalisieren.

In Ersigen blieben nach den zahlreichen Verkäufen der Sumiswald nur
noch das Hofgut von acht Schupposen und zwei weitere Bauerngüter,
sowie der Zehnten zu Widen. Im Gericht Kirchberg hatte Thorberg
nebst der einträglichen Vogtei über die Güter der Abtei Selz bloss drei

Eigenschupposen.

Im burgdorfischen Gericht Niederösch besass die Kartause nur

4'/2 Schupposen: i1/2 zu Niederösch selbst, 3 zu Rumendingen und den

Wald ob Oberösch.

Dagegen lagen im solothurnischen Wasseramt 13r/2 Schupposen, die

den Kartäusern zinsten: zu Heinrichswil 6, in Obergerlafingen 3 T/2, in

Horriwil zwei, in Oekingen eine und in Recherswil und Derendingen je
eine halbe. Vier dieser Güter waren der Kartause aus der reichen Stiftung
des Peter von Krauchthal und seiner Frau Anna Velschen zugefallen. Die
Wälder von Obergerlafingen gehörten halb den dortigen Bauern, halb

den Twingherren. Thorberg hatte als solcher Anteil an einem Viertel
und trieb dreissig Schweine ins Acherum.

1 Heimatbuch Burgdorf 2, 1938, S. 108-114, *75 £
Schmid Bernhard, Die Kartause Thorberg, BZ 6, 1944, S.8rff.

2 Urbarien BurgdorfNr. 26 und 27, StA Bern.
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Erst im Wyniger-Vertrag von 1665 trat Bern die in der Reformationszeit

von der Kartause Thorberg übernommenen halben niedern Gerichte

mit Twing und Bann zu Obergerlafingen an den Stand Solotburn ab1.

An Streubesitz nennen wir noch drei Schupposen zu Lüterkofen und

Leuzigen, eine zu Grasswil bei Seeberg, ferner das Gut des Müllers im
Lindenholz bei Leimiswil, von Anna von Krauchthal gestiftet, sieben

Schupposen zu Niederauswil und zwei zu Brüggen bei Rohrbach.

Zusammenfassend betrachtet besass die Kartause Thorberg im
Oberaargau, nördlich der Linie Huttwil-Kirchberg, rund 135 Schupposen,

davon ein Drittel im Dorf Koppigen. Vom Besitz ausserhalb Koppigen
gingen rund I9i/2 Pfund, 81 Mütt Dinkel, 215 Hühner und über 1130 Eier

an Bodenzinsen ein.

DIE HERRSCHAFT WYNIGEN

Der massgebende Grundbesitz nicht nur im Trockental nördlich Burgdorf,

sondern auch im Hügelland von Wynigen hatten - laut Urbar von
1260 - die Grafen von Kyburg. Daneben gab es viel freies bäuerliches

Eigen2. Die Burgen Friesenberg, Grimmenstein und Schwanden, verwaltet

von kyburgischen Ministerialen, sicherten die Übergänge nach Dür-
renroth-Huttwil und Oschenbach-Ursenbach.

Während die Grimmenstein schon im 14.Jahrhundert in keiner
nachweisbaren Beziehung zur gleichnamigen Burg standen, waren die Fries

von Friesenberg bis in die Mitte des 14.Jahrhunderts dort begütert, traten
aber schon früh aus dem kyburgischen Einflussbereich heraus ins Burgrecht

von Bern3.

Vor 1344 gelangte Burg Friesenberg - wohl kyburgisches Lehen - an

die Edlen von Mattstetten. Im Burgdorferkrieg vertraute Petermann von
Mattstetten die Burg seinem Freund Petermann von Thorberg und

seinem Verwandten Kraft von Burgistein an. Sie wurde von den Bernern

zerstört, der Ritter von Mattstetten auf der Heimkehr von Freiburg
erschlagen, während sein Verwandter, Petermann von Rohrmoos, Grim-

1 RQIV 2, S.1022.
2 Heimatbuch Burgdorf2,193 8, S. 118. - Vgl. S. 3 26 f.
3 Häusler, Emmental 1, S.42f.
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menstein übergab und sich durch den Eintritt ins bernische Burgrecht den

Kopfrettete1.

Zu ihrem Stammbesitz in der Gegend von Urtenen/Jegenstorf hatten

die Mattstetten Ende des 13.Jahrhunderts Gut der Herren von Schüpfen

geerbt. 1344 verkaufte Edelknecht Johann von Mattstetten auf Friesenberg

eine Schuppose zu Affoltern im Emmental2. Laut emem um 1350
erstellten Verzeichnis verfügte er über zahlreiche kyburgische Lehen in der

Gegend von Heimiswil und Oberburg, über zwei Schupposen zu Richis-

berg ob Ursenbach3, endlich besassen diese Edelknechte bis 13 71 vier

Schupposen im Dürrgraben bei Trachselwald4.

Petermann von Rohrmoos verkaufte 1384 im Namen der unmündig
hinterlassenen Kinder des unglücklichen Petermann von Mattstetten um
70 Gulden drei Matten, eine Hofstatt und zwei Acker in der Pfarrei Wyni-
gen5. Zehn Jahre später trat der inzwischen volljährig gewordene Hen-

mann von Mattstetten das von den Kyburgern seinem Vater verpfändete
Rütschelen um 220 Gulden an Burgdorfab, während sein Onkel Götz

von Hünenberg imJahre 1400 Twing und Bann von Wil bei Rütschelen

an Burgdorf verkaufte6. - Das Gut Busswil (10 Schupposen, Gemeinde

Heimiswil) und den Hof Ober-Zimmerberg bei Oberburg veräusserte

Henmann, schuldenhalber, 1396. Um 1425 ist er als Letzter seines

Geschlechtes gestorben7.

Der Nachlass im Oberaargau fiel an seine Vettern, die Edelknechte

Petermann und Henmann von Buchse. Diese verkauften am 10. November

1426 dem St-Ursen-Stift Solothurn die Kirchensätze der Kapelten

St. Ulrich im Graben bei Wynigen und zum hl. Kreuz auf Lünisberg8. 1455

verzichtete dasJohanniterhaus Thunstetten zugunsten von Hans Heinrich

von Banmoos aufden Kirchensatz von Ursenbach, den es von den

Mattstetten, Ahnen seiner Frau, Adelheid von Buchse, erhalten hatte9. Über-

1 Friedli Max, Die Ritter von Mattstetten. Bern 1965, S. 30-34. -KonradJustinger,

Berner Chronik, ed. Studer, S. 157.
2F VII, Nr.62, S. 56. 3 Friedli, Mattstetten, S.22f.

4Friedli, Mattstetten, S.27. 5 Friedli, Mattstetten, S. 34F
6 Vgl. S.213 f. - Urkunden vom 26.1.1394 und 30.9.1400 im Burgerarchiv Burgdorf.

' Friedli, Mattstetten, S.3öf., 42. 8Friedli, Mattstetten, S.42f.
9 Vgl. S.ii3f.
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dies ist bezeugt, dass die Mattstetten und Buchse dem Kloster Trub den

Kirchensatz von Hasle bei Burgdorfvergabt hatten1.

Gemäss Schiedssprüchen von 1439/1449 gehörten einst zum Besitz der

Mattstetten auch die Höfe Pöschen, Langenegg und Stampach im obern

Ö schenbachtal2. Petermann von Mattstetten hatte überdies 1373 als

Vormund für Elsbeth Kriech, Witwe Ortolfs vom Stein, geamtet3.
Möglicherweise waren auch sie zusammen verwandt; jedenfalls verfügten die

Kriech 1393 über Gut zu Rütschelen, anfangs des 15.Jahrhunderts über

Twing und Bann und sechs Schupposen zu Walterswil4.

Offenbar hatten die Mattstetten, in kyburgischem Dienst und vielleicht als

Erben der Fries von Friesenberg, in der zweiten Hälfte des 14.Jahrhunderts

versucht, im Räume Wynigen-TJrsenbach bis Rütschelen und Walterswil-Öschen-

bach einegeschlossene Herrschaft aufzubauen.

Die Herrschaftsrechte

Am 14. August 1402 übergaben die Grafen von Kyburg Twing und Bann

zu Wynigen samt Hirserenwald, Waldacker zwischen Lachmatt und

Riedtwil, Kastelberg an Nikiaus und Petermann von Rohrmoos, Inhaber

des Burglehens von Grimmenstein. Demgegenüber fielen die umliegenden

Twinge meist an die Stadt Burgdorf5.
In weiblicher Erbfolge über vier Generationen gelangte die Herrschaft

Wynigen schliesslich Ende des 15.Jahrhunderts in die Hand des Hans Sebastian

von Luternau in Aarau. Dieser verkaufte sie am 3. März 1497 um 1260

rheinische Gulden der Stadt Bern: «Herrschaft Wynigen, in der Grafschaft

Wangen gelegen, mitsamt den niedern Gerichten, allen Zinsen, Renten,

Bussen, Steuern, Fällen, Nutzungen, Diensten und Zugehörden» und das

Schloss Grimmenstein6. _Verena von Rohrmoos

°° Henmann von Büttikon

Verena von Büttikon
°° Petermann Segenser

1 Friedli, Mattstetten, S. 44. 2 Friedli, Mattstetten, S. 43 f.
3 Friedli, Mattstetten, S.28. * Vgl. S.116, 213
s Urkunde vom 14.8.1402, StA Bern, F. Burgdorf.
6RQIV1,Nr. 183e, S.632F -Heimatbuch Burgdorf2,1938, S.131,173.-Häus¬

ler, Emmental 1, S.43 f.
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Barbara Segenser
<*> Hans Heinrich Rot

Ursula Rot
°° Hans Sebastian von Luternau1

«Nach einem undatierten bernischen Verzeichnis gehörten zur Herrschaft

Wynigen zur Zeit des Verkaufs der Burgäschisee, die Mühle zu

Niederösch, die Tavernen und der Bach zu Wynigen, das Schloss

Grimmenstein, das Badhaus, der Hof zu Rüedisbach und der ,Kurnyberg',
einige Matten und die Schlosswälder Hirseren und Kastel2. »

Auf Klage der Leute von Wynigen legte Bern 1502 diese Herrschaft zum
Schultheissenamt Burgdorf3 und entzog sie damit der Landvogtei Wangen.

Die kirchlichen Verhältnisse

Auf die Vergabungen der Fries ans Kloster Fraubrunnen hat Häusler
hingewiesen. Dieses besass laut Urbar von 1380 einen Baumgarten in Leg-

giswil, fünf Schupposen zu Ferrenberg, Güter zu Schmidigen und Hägsbach;

Ende des 15.Jahrhunderts waren es in Wynigen allein 15 Schupposen4.

St. Urban erwarb 1321 eine Schuppose in Inner-Leggiswil, während

Thunstetten vorübergehend über den Kirchensatz von Heimiswil und

zwei Schupposen zu Breitenegg verfügte5.

Die kirchlichen Verhältnisse in diesem Gebiet sind verwirrend: Bicki-
gen-Schwanden gehörten bis 1911, Mistelberg und Leumberg mindestens

noch im 15 .Jahrhundert zum Zehntgebiet der Pfarrei Kirchberg, während

Rüedisbach, Wil und Brechershäusern bis 1886 zur Kirchgemeinde
Koppigen zählten6. Die Kapelle auf dem Lünisberg betreute, mindestens bis

ins I5.jahrhundert, eine eigene Pfarrei mit Richisberg, Hirseren und
1 Vgl. die Stammtafeln im Geneaologischen Handbuch zur Schweizer Geschichte,

Bd.3, ferner: Merz Walther, Die mittelalterlichen Burganlagen und Wehrbauten
des Kantons Aargau, 2 Bde, 1905/06. Ergänzungsband 192g.

2 Häusler, Emmental 1, S.44. -RQIV1, S.633.
3 Heimatbuch Burgdorf2,1938, S.173.
4 Urbar 1380, abgedruckt in F X. - Häusler, Emmental 1, S.44f.
3F H,Nr.i86,S.238f.-Vgl.S.i77, I79f.!
6Bärtschi Alfred, Die Chronik Josts von Brechershäusern. BJ 1958, S.8lf. -

Zehnt- und Primizrödel der Pfrund Kirchberg 1440-1477. - Urbar BurgdorfNr. 26,
S. 9. StA Bern. -Historische Karte des Emmentals. Beilage zu Häusler, Emmental 2.
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Hofen1. In der Reformation wurde sie aufgehoben ; das Gebiet von Lünis-

berg gehörte kirchlich bis 1888 zu Wynigen, seither zu Ursenbach.

Als Ritter Heinrich von Eriswil 1316 in über einem Dutzend Kirchen

von Emmental und Oberaargau Messen stiftete, ordnete er deren Begehung

an bestimmten Tagen an. Wir vermuten, dass diese Tage mit den

Festen der Heiligen zusammenfielen, denen die betreffenden Kirchen

geweiht waren. Für Ursenbach ist Leodegar auch sonst beglaubigt; für
Wynigen wäre er - gemäss Vergabung von 1316 - als Patron anzunehmen2.

Der Kirchensatz von Wynigen gehörte wohl ursprünglich dem Hause

Kyburg und wurde zu unbekannter Zeit dem St.-Ursen-Stift Solothurn

übergeben. 1381 inkorporierte ihn die Kurie aufAntrag des Stiftspropstes

Eberhard von Kyburg3. - 1360 noch hatte das Stift an Nikiaus und Petermann

von Rohrmoos Güter zu Wynigen abgetreten, im Tausch gegen
3 % Schupposen zu Äschi4.

Das Stift besass überdies Twing und Bann des Hofes Mistelberg (Pfarrei

Wynigen/Zehntgebiet Kirchberg). Die betreffenden Rechte musste

1411/1417 der Ausburger Heini Görye, Erblehenträger von Mistelberg,
und 1417 Hans Alchenberger anerkennen. Vier Jahre später verlieh der

Stiftspropst den Hofan den Solothurner Ausburger Clewi Hundesberg5.

1434 musste das Stift überdies Ansprüche des Heinrich vom Stein

abwehren, die er von seiner Verwandtschaft zu den Büttikon oder Segenser

herleitete6.

In einem Tausch verschiedener Kirchensätze trat Solothurn denjenigen

von Wynigen am 2ö.Juli 1539 an Bern ab7.

1 Vgl. S. 114 f.-ÜberLünisberg ist eine ArbeitvonHans WürglerinVorbereitung.
2 FIV, Nr.638, S. 651fr.
3 F X, Nr. 310, S. 162. -Vgl. Häusler, Emmentals, S. 322 f.
4 Urkunde vom 1.2.1360. Stiftsarchiv St. Urs, StA Solothurn.
5 AmietJ., Das St. Ursus-Pfarrstift... 1878, S.Ö7f.
6 Amet, S.68.
7 RQIV2, Nr. 197 d, S. 974-980.
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ZWEITER TEIL

AUFBAU UND AUSBAU DES STAATES

IM 15.JAHRHUNDERT

I. DIE ERRICHTUNG DER LANDVOGTEIEN

WANGEN 1408

I. Ende August 1406 hatten GrafBerchtold und GrafEgon von Kyburg
der Stadt Bern alle ihre «Mannschaften und Lehen», die Brücke zu

Aarwangen, die Landgrafschaft in Burgund mit Wangen und dem Hof zu
«Buchsi» übergeben. Im Oktober 1407 verzichtete dann der österreichische

Landvogt in Schwaben und Aargau auf alle diesbezüglichen

Forderungen des Hauses Habsburg, und schliesslich konnte Bern am 9. November

1407 die Pfandschaft der Freiherren von Grünenberg aufden ehemals

kyburgischen Amtern Wangen, Herzogenbuchsee, Ursenbach undEger-
den mit 2000 Gulden ablösen1.

Bereits am 11. Dezember desselben Jahres Hess Bern unter dem Vorsitz

des Edelknechtes Petermann von Rohrmoos, in Anwesenheit der

Ratsherren Entzo Matter und Conrad Horwer, vor dem Hofgericht in

Herzogenbuchsee über das Recht der Landgrafschaft und der Ämter

Herzogenbuchsee, Wangen und Langenthal Kundschaft aufnehmen2.

II. Für die Investitur des ersten bernischen Landvogtes auf Schloss Wangen
an Ostern 1408 hat sich der singulär dastehende Vertrag erhalten, der recht

eigentlich einer befristeten Belehnung des Grossweibeis Heinrich Gruber

mit Landgrafschaft und Herrschaft Wangen gleichkam3. Die Amtsdauer

betrug 15 Jahre. Würde Gruber vorzeitig sterben, so ginge das Amt bis zur

Erfüllung der gestellten Aufgaben aufseine Erben über, oder diese erhielten

einejährliche Entschädigung von 80 Pfund.

1 RQ III, Nr. 127b-d, S. 393-399. 2RQIII, Nr. 127L S.402-405.
3 RQ III, Nr. 127h, S.406-409.
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Der Landvogt durfte alle Einkünfte zu seinen Händen beziehen, nämlich

Zoll und Brügglohn, Wasserzoll zu Wangen, alle Bussen und Fälle bis

zu 3 Pfund, Futterhafer, Hühner, Vogteieinkünfte, Tagwan, Fischenzen

usw. Ausgenommen waren allein Bussen über 3 Pfund, Einkünfte aus der

hohen Gerichtsbarkeit, alle Geleite in der Landgrafschaft und die Zölle zu

Herzogenbuchsee und Bleienbach.

Gruber, ein ausgebildeter Zimmermann, musste dafür auf eigene

Kosten in dem Turm zu Wangen ein gutes Sässhaus mit Stuben, Gemachen

und Ställen, ziegelgedeckt, bauen, ferner den andern Turm zu Wangen

ausbauen und mit Ziegeln eindecken, für die Ringmauer der Stadt

einen neuen Wehrgang erstellen, Fallbrücken über den Stadtgraben und

Stadttore instand setzen. Über die Aare hatte er eine neue Brücke zu schlagen

«mit schrägen und jochen wol verbunden», mit einem Wighaus und

Lehnen, «also daz man mit lesten und ze ross und ze fûss über die selben

bruggen sichern wandel haben mùg». - Bern kaufte bloss die Ziegel für
den Umlauf und stellte zwanzig Tannbäume aus dem Bremgartenwald,
ein grosses und ein kleines Schiff, ferner Werg für ein Winden- und ein

Rüstseil zur Verfügung.
Es überstieg offenbar Berns finanzielle und politische Möglichkeiten,

die Verwaltung selbst in die Hand zu nehmen und in eigener Regie die

Stadt zu befestigen, Schloss und Aarebrücke zu bauen: «Bern vermochte

noch nicht für die öffentliche Wohlfahrt in seinem Gebiet zu sorgen1.»

Wir kennen den Grund nicht, warum bereits 1413 - lange vor Ablaufdes

Vertrages - mit Petermann Wendschatz ein neuer Landvogt zu Wangen
erscheint. Sein und seiner Nachfolger Einkommen blieb auf die Sportein
und normalen Amtseinkünfte beschränkt, der grosse Rest floss fortan in
den Staatssäckel.

III. Der Landvogt von Wangen übernahm gemäss dem Erwerbstitel

von 1406 die Ausübung der Blutgerichtsbarkeit und übrigen landesherrlichen

Rechte im Landgericht Murgeten der Landgrafschaft Burgund. Dieser

Sprengel wurde aber im Laufe des 15.Jahrhunderts insofern

eingeschränkt, als Huttwil und Eriswil zum Amt Trachselwald und Landgericht

Ranflüh, Kirchberg zum Schultheissenamt Burgdorf geschlagen

1 Feller, Bern 1, S. 264. 2 Urkunde vom 28.7.1413, Burgerarchiv Burgdorf.
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wurden1. Umfang und Recht des Landgerichtes Murgeten wurden bereits

durch Öffnung vom 26.Juni 1409 auf BegehrenHeinrich Grubers festgestellt2.

Gegen Ende des 15.Jahrhunderts wurde der Landvogt von
Aarwangen demjenigen von Wangen gleichgestellt, indem auch er nun für
seine Niedergerichtssprengel die hohe Gerichtsbarkeit erhielt3. Die
Hochgerichts-Kompetenz des Landvogtes von Wangen erfuhr hingegen 1504

mit dem Erwerb der sanktgallischen Immunitätsherrschaft Rohrbach eine

Erweiterung4.
Zur Landvogtei Wangen gehörten von Anfang an die Kastvogtei über

die Propsteien Wangen und Herzogenbuchsee, soweit letztere nicht

verpfändet war; Vogtei und Hofgericht über die Güter der Abtei St. Blasien

in Deitingen und Subingen; Schloss Wangen mit den Schlossdependen-

zen; die Oberhoheit über die Stadtgemeinde Wangen; die niedern

Gerichte, Twing und Bann im Gericht Wangen mit Ried und Walliswil,
soweit sie nicht von den Kyburgern der Propstei Wangen übertragen

waren, und ebenfalls im Gericht Herzogenbuchsee mit Ober- und Nieder-

önz, Röthenbach, Wanzwil und Heimenhausen, soweit sie nicht der Propstei

Herzogenbuchsee zustanden. Ferner verfügte der Landvogt über

Niedergericht, Twing und Bann in den ehemals kyburgischen Ämtern Eger-
den (mindestens mit Ochlenberg,Juchten, Loch, Oberbützberg, vielleicht
auch Walterswil und Öschenbach) und Ursenbach (Umfang nicht genau

bekannt). Wieweit man von einem Amt Langenthal sprechen konnte,

musste erst noch in Auseinandersetzung mit dem Twingherrn, dem Abt

von St. Urban, abgeklärt werden.

Wir ersehen aus dieser Aufstellung, dass der Landvogt von Wangen
nebst einem sehr ausgedehnten Blutgerichtsbezirk, der mehr Amtsbürden
als Einkünfte eintrug, über einen wesentlich kleinern Sprengel zur
Ausübung von Twing und Bann verfügte. Überdies gehörte in den beiden

erstgenannten Ämtern der meiste Grundbesitz den Propsteien Wangen
und Herzogenbuchsee; in den Gerichten Ochlenberg-Bollodingen und

Ursenbach wohnten viele freie Bauern aufeigenem Grund und Boden, die

keine Bodenzinse zahlten. Es zeigt sich also in der Landvogtei Wangen

1 Häusler, Emmental 1, S. 116-119. 2 RQ HI, Nr. 127k, S. 4i2ff.
3 Kasser Paul, Geschichte des Amtes und des Schlosses Aarwangen 19532, S. 34fr.
4 RQ IV1, Nr. 166, S.375-382.
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im 15.Jahrhundert eine Diskrepanz zwischen Amtspflichten und Einkünften,

so dass das Amt keineswegs gesucht war, j a einzelne Vögte ruinierte1.

IV. Der ,Ordnung umb die vögt' von 1438 entnehmen wir die persönlichen

Einkünfte eines Landvogtes: Er erhielt 10 Pfund für dieBurghut und

konnte drei kleine Wiesen («drü bletzli höw wachs») nutzen. Von
Fischenzen bezog er 5 Pfund 9 Schilling, an Futterhafer 21 Viertel, von der

Vogtei über den Dinghof Deitingen/Subingen 6 Viertel Roggen, von der-

jenigen über Grünenberg (nur vorübergehend bis zum Anschluss an die

Landvogtei Aarwangen) 4 Viertel Dinkel2.

Die Angaben der bernischen Rechnungsbücher (143 5-1474) geben nur
fragmentarischen Einblick in die Verwaltung der Landvogtei Wangen3.

Einträglich waren gelegentlich die Todfall-Leistungen von Leibeigenen:

1438 waren von 24 Pfund 15 Schilling allein 15 Gulden von Todfällen. Die
Bussen trugen 1451 gar 141 % Pfund ein, die zwischen Bern und dem Vogt
geteilt wurden. 1454 und 1463 ward der ganze Bussenerlös dem Landvogt
geschenkt.

Die Getreide-Einkünfte betrugen 143 8 bloss 6 Mütt Roggen und 1 Mütt
Hafer, seit 1440 je 35 Mütt Dinkel und Hafer (wohl durch den Erwerb

von Walterswil). Im alten Zürichkrieg konfiszierte Bern die Hermann

von Eptingen gehörende Herrschaft Rohrbach, so dass in der Abrechnung
des Landvogtes von Wangen 1446 insgesamt 323 Mütt Getreide und

51 Pfund an Geld ausgewiesen wurden. Hans Heinrich von Banmoos
heisst 1447 gar Vogt zu Wangen undzu Rohrbach.

Als die Herrschaft Rohrbach ihrem Eigentümer 1449 zurückgegeben

ward, fiel der schöne Einnahmenposten dahin. Hingegen erwarb Bern

1458 die Kehihof-Einkünfte zu Rohrbach, worüber der Dorfammann
selbst in Bern abrechnete4.1461 gingen in der Landvogtei Wangen bloss

75 Mütt Getreide ein, zu Geld geschlagen 30 Pfund, dazu 82 Pfund in bar,

1 Flatt Karl H., Von den bernischen Landvögten auf Schloss Wangen. SP

15.4.1961. - Flatt Karl H., Wie ein bernischer Landvogt im 18.Jahrhundert zum
Volk sprach. SP 26.9.1964. - StA Bern B VII2514.

2RQII,Nr.2i3, S. 148ff.
3 Die drei Bücher mit den Rechnungsablagen der Landvögte des ^.Jahrhunderts

finden sich: 1. (1435-1453) in Mss. hist. helv. IV.2,Burgerbibliothek Bern.-2. (1454
bis 1463) im Stadtarchiv Bern. - 3. (1464-1474) in B VII2522, im StA Bern.

4RQIV1, Nr. 166, S.375ff.
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so dass das Defizit sich auf 35 Pfund bezifferte. Die notwendigen
Bauarbeiten an Schloss und Aarebrücke, an den Pfarrhäusern konnten selten

aus den Einnahmen gedeckt werden.

Nebst einem Zinsbuch aller Landvogteien aus der Mitte des 1 s.Jahr-
hunderts gibt ein ersterZinsrodel von Schloss und Grafschaft Wangen von 1485

über den Haushalt bessern Aufschluss1 : Neben den Vogtei-Abgaben von
Deitingen-Subingen ist wiederum der Zins der Fischenzen von Wangen
verzeichnet, ferner alle Bussen von den Bächen in der Grafschaft (auch in
den Twingen der Abtei St. Urban). Vom Ursenbacb gingen 4 Pfund, vom
Bach zu Bollodingen 3 Pfund, vom Weiher der Burgerschaft Wangen
2 Pfund ein. VonJakob vom Steinhatte Bern eineBodenzinsleistung von j e

5 Viertel Dinkel und Hafer der Propstei Herzogenbuchsee und die Abgabe

vom Hof des Hans Wemb in Niederönz (je 4 Viertel Dinkel, Hafer und

Roggen, 1 Pfund, 12 Hühner) gekauft und zum Schloss Wangen gelegt.

Mit dem Erwerb der Herrschaft Rohrbach 1504 verbesserte sich das

Einkommen der Landvogtei bedeutend. In bar gingen rund 3 3 Pfund ein, von
Bodenzinsen rund 90 Mütt Getreide, an Twinghafer 18 Mütt, ferner 480

Eier, 31 Zinshühner und 73 Twinghühner (44 aus dem Gericht Rohrbach,

29 von den Höfen des Gerichtes Eriswil-Wyssachen, das aber dem Amt
Trachselwald zugeteilt wurde). Der Zehnt von Rohrbach, den Höfen und

von Kleindietwil trug je 145 Mütt Korn und Hafer ein. Ferner sind 32

Eigenleute, Abgaben von Mühle, Säge, Walke und Schmiede zu Rohrbach

und von der Säge im Wyl verzeichnet2.

Erst die Reformation mit der Säkularisierung der Klöster brachte der

Landvogtei Wangen ansehnliche neue Einkünfte, die sie zu einem

begehrenswerten Amt machten.

BIPP 1418

I. Nach dem gewaltsamen Tode des Grafen Rudolf IV. von Neuen-

burg-Nidau fielen die Herrschaften Bipp und Erlinsburg 1375 an die

Söhne seiner Schwester, die Grafen von Thierstein. Diese verpfändeten sie

1 Zinsbuch im Stadtarchiv Bern/Zinsrodel 1485 im F. Wangen, Rodel der
Grafschaft Wangen 1529 bei den Statutarrechten im StA Bern.

2 Vgl. die beiden letztgenannten Rödel und Urbar Wangen Nr. 17, StA Bern.
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13 79 um 12 200 Gulden an ihre kyburgischen Vettern, die sie ihrerseits um
die gleiche Summe 1385 den Herzogen von Österreich aushändigten. Die

Habsburger setzten die beiden Herrschaften zeitweise Freiburg, Basel und

Ingelram von Coucy zum Pfand1.

Anfangs 1405 erhielt hingegen wiederum Egon von Kyburg für eine

Forderung von 2000 Gulden das Pfand, das er gemeinsam mit seinem

Onkel Berchtoldverwaltete2. In der allgemeinen Liquidation ihrer Güter

und Rechte gaben die Grafen Bipp und Erlinsburg am 27. August 1406 an

Bern und Solothurn und nahmen dort Burgrecht. Ansprüche verschiedener

Gläubiger wurden in der Folge abgelöst3.

Nun setzte der Wettlaufder Aarestädte um den endgültigen Besitz ein:
Österreich überliess am 11. Oktober 1407 all seine Pfandrechte u.a. auf

Wiedlisbach, Bipp und Erlinsburg kostenlos der Stadt Bern4. Die Eigenschaft'

über die Gegend stand aber seit 1375 den Thiersteinern zu, von
denen sich Solothurn Ende 1408 das Vorkaufsrecht, auch auf die Landgrafschaft

Buchsgau, sicherte. Von Österreich ermächtigt, verkauften die

Thiersteiner am x 8. November 1411 die ganze Herrschaft um 4540 Gulden

an Solothurn.

Bern fand sich aber mit dieser Lösung nicht ab und erwirkte am 2. April
1413 einen eidgenössischen Schiedsspruch, wonach Bipp und Erlinsburg
in gemeinsamen Besitz der beiden Städte übergehen sollten5. Die
gemeine Herrschaft wurde 1415 durch den Kaufder Herrschaft Neu-Bech-

burg und 1426 der Landgrafschaft im Buchsgau erweitert, so dass nun
hohe und niedere Gerichte im Gebiet zwischen Siggernbach und Ölten

dazugehörten6.

II. Bereits 1415 zog der Berner Hans Zigerli von Ringoltingen als Vogt
auf Bechburg auf und machte nach einem Jahr dem Solothurner Heinzmann

Reiber Platz. In Niederbipp amtierte noch 1413 als kyburgischer

Vogt Hügli Meier, in Wiedlisbach 1416/1418 Hermann am Weg. Erst

nach dem Tode des letzten Kyburgers (nach dem 1. Februar 1418) über-

1RQ III, S. 3 89 mit Belegen. 2 RQ III, S. 391 f.
3 RQ III, Nr. 127a, S. 386fr. — Morgenthaler Hans, Beiträge zur Geschichte der

Herrschaft Bipp. Bern 1928, S. 63-72.
4 RQ III, Nr. 127 c, S. 395 ff. 5 RQ III, Nr. 127I, S. 43 5-444.
6 RQ III, Nr. 131, S. 461-473. -RQ IV1, Nr. 147, S. noff. -RQSI, Nr. 149.
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nahmen auch hier Bern und Solothurn die Verwaltung. Die beiden

Herrschaften Wiedlisbach und Erlinsburg wurden nun endgültig zum Bipperamt

vereinigt und abwechslungsweise von einem Berner und einem

Solothurner verwaltet. Ein dreijähriger Turnus war ungeschriebenes

Recht. Der Vogt von Bipp erhielt 40 Pfund für die Burghut, die er mit
zwei Knechten zu besorgen hatte, ferner die Nutzung der Schlossmatte

mit einem Ertrag von 20 Pfund und eine Beunde. Er übte die hohe und
niedere Gerichtsbarkeit aus und bezog Zehnten, Bodenzinse und

Leibsteuer. Bussen unter drei Pfund zog er zu eigenen Händen. Nach Ablauf
der Amtsdauer fand abwechselnd in Bern oder Solothurn die Rechnungsablage

statt. Innert Jahresfrist sollte der Vogt seine Schulden begleichen1.

III. Obwohl sich Solothurn widersetzte, begehrte Bern nach 1460 eine

Teilung dergemeinen Herrschaft Bechburg-Bipp. Es liess durch Venner Ludwig

Hetzel beiderorts Einkünfte-Rödel aufnehmen, wobei sich Bechburg
als einträglicher herausstellte. Bern liess Solothurn die Wahl zwischen

Bipp und Bechburg. Vorwiegend aus strategischen Gründen (Beherrschung

der Hauensteinpässe und Verbindung zum nördlichen Kantonsteil)

entschied sich Solothurn für die Herrschaft Bechburg und bezahlte

an Bern ein Aufgeld von 500 Gulden. Die Teilung wurde im Mai 1463

vollzogen, der Teilungsbriefaber erst am 3. August 1470 ausgefertigt2. Im
Sommer 1466 wurden die Grenzen ausgemarcht; aber die gemeinsame

Weidnutzung und Feldfahrt endete erst 15773.

IV. Die bernische Landvogtei Bipp war eine kleine, gebirgige, aber^e-
schlossene Herrschaft. Einzig in Niederbipp fand sich namhafter fremder

Besitz, besass doch St. Urban dort bis 1579 das Kirchenpatronat, das

Zehntrecht und verschiedene Schupposen4. In Attiswil gehörten
verschiedene Grundstücke Bauern aus der solothurnischen Vogtei Balm, wo
aber auch die Attiswiler ihrerseits begütert waren5.

Laut Rodel von 14605 gingen rund 300 Pfund an Geld ein, wovon 100

an Bodenzinsen, 130 als Leibsteuer der 243 Eigenleute (wovon 107 ausser-

1 Morgenthaler, S. 73 if.
2 Morgenthaler, S. 118-129. - RQIV1, Nr. 148 g, h, i, S. 13 5-141.
3RQIR2, Nr. 19711, S. 1008-1013. 4 Vgl. S.244f. und 317.
5 RQSI, Nr. 125, S. 307; Nr. 128, S. 309. -RQ IV1, Nr. 1481, S. 139fr.
6 Morgenthaler, S.i2off., 130-147,105.
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halb der Vogtei wohnten), rund 30 vom Böspfennig und 40 vom Zoll zu
Wiedlisbach. Der Zoll hatte noch in den frühen Vierzigerjahren 130 bis

150 Pfund abgeworfen, der Böspfennig zwischen 40 und 60 Pfund. Der
Heuzehnt ertrug rund 16 Pfund an Geld, der Kornzehnt von Attiswil,
Wiedlisbach, Rumisberg, Farnern, Wolfisberg und Rufshausen rund 200

Mütt; dazu kommen 132 Mütt Getreide von Bodenzinsleistungen, ferner

333 Hühner und 1600 Eier von rund xoo Schupposen.

Die Herrschaft musste davon jährlich 30 Mütt zum Unterhalt der

Kapelle Wiedlisbach ausrichten (gemäss Vertrag von 1469) sowie 2 Pfund

für eine alte kyburgische Jahrzeit in Oberbipp. Der Zehnt zu Oberbipp
gehörte dem dortigen Pfarrer, derjenige von Niederbipp und Walliswil
der Abtei St. Urban. Bannwil gehörte nicht mehr zum Bipperamt, wohl
aber Rufshausen, wie ein Vertrag von 1421 bestätigte1. Zur Herrschaft

Bipp gehörten ferner der Zehnt von Fahr und ein Viertel desjenigen von
Wolfwil.

AARWANGEN 1432

I. Um die Mitte des 14.Jahrhunderts war die Herrschaft Aarwangen
durch den letzten Vertreter jenes Geschlechtes, Ritter Johann, an seine

Enkelin Margaretha von Kien gefallen, die mit Freiherr Petermann von
Grünenberg vermählt war. Die Grünenberger waren damals das mächtigste

Adelsgeschlecht im Oberaargau, verfügten sie doch nicht nur über ihre

angestammte Herrschaft in Melchnau-Gondiswil, Madiswil und Bleienbach,

sondern- im Dienste Habsburgs - auch über zahlreiche kyburgische
Pfandschaften von Huttwil bis Wangen, ja auch im solothurnischen

Gäu2.

Im Gefolge der kyburgischen Liquidation von 1406, die Bern u.a. die

hohe Gerichtsbarkeit über den ganzen Oberaargau eintrug, mussten sich

auch die Freiherren von Grünenberg mit der mächtigen Aarestadt ins

Einvernehmen setzen : am 9. November 1407 verzichteten Henmann und sein

1 RQ III, S. 444. - Urkunde vom 25.1.1421. - Morgenthaler, S. i 10, datiert
irrtümlicherweise auf1433.

2 Kasser, Aarwangen, 19532. — Plüss August, Die Freiherren von Grünenberg in
Kleinburgund. AHVB16,1900.
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Vetter Wilhelm von Grünenberg gegen eine Entschädigung von 2000

Gulden aufdie kyburgische Pfandschaft über Wangen, Herzogenbuchsee,
Ursenbach und Egerden. Kurz darauf, am 27. November, traten die

Häupter der beiden Linien, Wilhelm und Johann Grimm von Grünenberg,

ins Burgrecht der Stadt Bern. Sie versprachen der Stadt Schutz und

Hilfe mit ihren Leuten und Festen, allein die Herrschaft Osterreich vorbehalten.

Ein bernisches Vorkaufsrecht wurde nicht vereinbart. Bern

verpflichtete sich, keine grünenbergischen Eigenleute ins Burgrecht
aufzunehmen. Gegenseitige Streitigkeiten sollten vor dem Fronfasten-Gericht
des bernischen Rates entschieden werden. Beide Freiherren bezahltenjährlich

drei rheinische Gulden zur Anerkennung des Burgrechtes, bei der

Kündigung aber je 100 Gulden1.

1414 verkauften die Grimm von Grünenberg ihr Losungsrecht auf

Huttwil, 1416 Ritter Wilhelm seinen Besitz im Gäu an die Stadt Bern.
Diese verfuhr aber mit den Freiherren nichts weniger als glimpflich,
sondern liess ihnen 1421 ihre Rechte auf Twing und Bann von Rufshausen

und aufdas hohe Gericht zu Eriswil durch den eigenen Rat absprechen2.

II. Schon 13 91 hatte sich Henmann von Grünenberg verpflichtet, bis ein

Jahr nach der Auslösung Aarwangens aus der Pfandschaft Henmann
Murnharts von Basel, Bern von dort aus nicht zu schädigen3. Nun ent-
schloss sich 1432 sein Neffe Wilhelm, der letzte Überlebende, zum
Verkauf. Um 8400 Gulden übergab er Bern: Burg und Schloss Aarwangen
mit Zoll und Brücke, das ganze Dorfmit dem Lehen der Kapelle und aller

Gerichtsbarkeit «untz an den tode, wand die hohen gerichten vormalen
der statt von Bern zugehoret hand», den Hof zuMumenthal mit Weiher
und Fischenz, die Höfe Meiniswil und Haldimoos, die Hälfte der Twinge
von Baumgarten, Berken und Stadönz mit der halben Onz-Fischenz, die

Dörfer Rufshausen und Bannwil, die beiden Fischenzen auf der Aare ob

und nid der Burg, den Inkwilersee, den halben Twing und Bann und
Kirchensatz von Bleienbach. - Wilhelm kündigte hieraufdas Burgrecht, hielt
aber Bern seine Burg Grünenberg offen und gestattete, dass seine Leute

von Bern der Reispflicht unterworfen werden konnten. Hingegen durfte

1RQ III, Nr. 127c! und e, S. 398-402.

2RQIJI,Nr.io6i, S.314; IK1,Nr. 137, S.6ff.;III, S.444DK1,Nr. 144a, S.91.
3 RQ III, Nr. 102a, S.275.
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die Stadt keine grünenbergischen Eigenleute als Burger annehmen und

von jenen Untertanen auch keine Teile fordern. Bei Straffällen galt der

Tatort als Gerichtsstand1.

III. Wilhelm von Grünenberg erwarb sich mit dem Erlös Schloss und

Herrschaft Rheinfelden. Als königlicher Rat und oftmals angerufener

Schiedsrichter gehörte er zu den angesehensten Politikern seiner Zeit.
«Ende 1439 war er Mitglied der glänzenden Gesandtschaft, die im Auftrag
des Basler Konzils dem Herzog Amadeus VIII. von Savoyen die Mitteilung

seiner Wahl zum Papst überbrachte. » Der alte Zürichkrieg entfremdete

ihn - im Dienste Kaiser Friedrichs III. - den Eidgenossen, so dass ihm

Bern am 11. August 1443 den Absagebrief sandte und seinen Anteil der

Herrschaft Grünenberg requirierte. Sein Greisenalter verdüsterte sich

durch jene Kämpfe, bis er hochbetagt im Jahre 1452 in Rheinfelden sein

tätiges Leben beschloss2.

IV. Bern errichtete mit dem Kaufvon 1432 eine neue Landvogtei Aarwangen.

Als erster Vogt ist 1433 Heinrich Andres bezeugt. Die hohe Gerichtsbarkeit

über den Oberaargau blieb aber bis gegen Ende des 15.Jahrhun¬

derts ungeteilt in der Hand des Landvogtes von Wangen, wie eine

Kompetenzausscheidung von 1456 deutlich zeigt. 1507 wird dann auch die

Landvogtei Aarwangen als .Grafschaft Aarwangen bezeugt, «was auf
eine gewisse Selbständigkeit in bezug auf die Hoheitsrechte schliessen

lässt». Aber auch späterhin zogen die Untertanen der Grafschaft Aarwangen

unter dem Fähnli von Wangen in den Krieg3.

Im alten Zürichkrieg legte Bern nach Kriegsrecht Hand auf die halbe

Herrschaft Grünenherg und liess sie durch die Vögte Hans Bleicker, Hentz-

man Schilt 1451, Petermann von Muleren 1453/54 (seit 1447 in Personalunion

mit Aarwangen) verwalten. «ImJahr 1455 muss das Amt Grünenberg

mit Aarwangen vereinigt worden sein, denn von dieser Zeit an wird
es nicht mehr genannt.» Hingegen fand sich sein Wappen noch längere

Zeit aufbernischen Amterscheiben4.

1 RQ III, Nr.i02c und d, S.276-279. - Kasser, S.57ff. - Kurz Gottlieb, Der
Übergang der Herrschaft Aarwangen an Bern 1432. OJB 8,1965, S. 59-95.

2 Kurz, S.9off.-PLÜss, S. 23 6-259.
3 Kasser, S.3off., 34fr.
4 Plüss, S. 265-271. - Matile Heinz, Berner Ämterscheiben. JBHM 45/46,

1965/66, S. 39-42.
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Endlich kaufte Bern am i. Oktober 1480 von den Erben der Grimm von
Grünenberg noch den Rest der alten Herrschaft Grünenberg um 3000
Gulden. Fortan gehörten die niedern Gerichte zu Melchnau, Gondiswil,
Madiswil und Bleienbach, die Kaplanei Grünenberg-Melchnau und der

Kirchensatz von Bleienbach ganz zur Landvogtei Aarwangen1. - In der

Reformationszeit legte Bern auch Territorium und niederes Gericht der

säkularisiertenJohanniter-Komturei Thunstetten zu dieser Landvogtei.
V. Laut der ,Ordnung umb die vögt' von 1438 konnte der Vogt von

Aarwangen zwei Wiesen nutzen und erhielt 10 Pfund zu Burghut. Für den

Einzug der Gefälle bekam der Vogt von jeder Schuppose zu Aarwangen
1 Viertel Hafer, zu Bleienbach 1 Viertel Roggen, von den Höfen etwas

mehr, zudemje 1 Fasnachtshuhn, 2 Stuffelhühner und 20 Eier. Der
durchschnittlicheJahresertrag der Herrschaft Aarwangen betrug um 1430 rund

150 Pfund in bar, 105 MüttRoggen, 138 Mütt Dinkel und 123 Mütt Hafer.

18/2 Pfund gingen an Kopfzins der Leibeigenen ein.

Laut einem Zinsrodel der (halben?) Herrschaft Grünenberg von zirka

1465 gingen dort rund 140 Mütt Getreide, 31 Pfund in bar, 51 Hühner, 330

Eier ein. Diese Einkünfte bezog nach 1480 auch der Landvogt von

Aarwangen zuhanden der Obrigkeit.
Das Zinsbuch der Grafschaft Aarwangen von 1522 endlich verzeichnet

einen Eingang von rund 80 Pfund, von 530 Mütt Getreide (ohne die Zehnten).

Durch die Säkularisierung der Johanniter-Komturei Thunstetten in
der Reformation vermehrten sich die Einkünfte noch beträchtlich2.

1RQIV1, Nr. 179 d, S. 562 f. -Valerius Anshelm, Berner Chronik I, S. 168.

2RQ II, Nr. 213, S. 148 fr. -Urbar Aarwangen Nr. 1, StA Bern.
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II. ABGRENZUNGEN UND AUSSCHEIDUNGEN
EROBERUNGEN UND ERWERBUNGEN

EROBERUNGEN

Wir haben schon an anderer Stelle daraufhingewiesen, dass der bernische

Staat nicht in erster Linie durch Eroberung geschaffen wurde. Jedenfalls

führte die häufige Zerstörung von Burgen im 14.Jahrhundert nur selten

zur Annexion der zugehörigen Herrschaft1.

Im Oberaargau nahm Bern nur die eine Hälfte der Herrschaft Grünenberg

nach Kriegsrecht ein, nachdem es Ritter Wilhelm von Grünenberg als

einem der eifrigsten Diener der Herzöge von Österreich im Zürichkrieg
die Absage gesandt hatte. Hingegen erhielt Magdalena von Grünenberg

1449 die wegen der feindlichen Haltung ihres Gatten, Hermann von
Eptingen, verlorene Herrschaft Rohrbach wieder zurück2.

ERWERBUNGEN

Nachdem Bern 1406/07 die Landgrafschaft Burgund und die kyburgi-
schen Rechte über Wangen, Herzogenbuchsee, Egerden und Ursenbach

an sich gebracht hatte und vor der Eroberung des Aargaus auch die Herrschaft

Trachselwald mit Huttwil erwarb, regelte es 1413/1415 das Verhältnis

zur Abtei St. Urban und zu deren Grundherrschaften im Oberaargau3.

Da Berns finanzielle Möglichkeiten beschränkt waren, konnte die Stadt

Burgdorf mit bernischer Protektion in der Zeit von 1394 bis 1435 selbst

eine ganze Reihe Feudalherrschaften im Oberaargau erwerben : vor den

Toren der Stadt durch das Wynigental über Thörigen bis nach Lotzwil
und Kleindietwil im Langetental4. - Die ehemals kyburgischen Gebiete

und die Twingherrschaften Burgdorfs und St. Urbans wurden einem seit

1 Vgl. S.54ff. 2 Vgl.Plüss,Grünenberg,S.236-259.-RQIII,Nr. 102e,S.280ff.
3 RQ III, Nr. 134, S.488f. ; Nr. 13 5I, S. 503 ff.
4 Ochsenbein Rudolf, Die oberaargauischen Grundherrschaften der Stadt Burgdorf.

AHVB 20,1912. -Heimatbuch Burgdorf2,1938, S. 121 f., 143.
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1408 in Wangen residierenden Landvogt unterstellt, Blutrichter im
Landgericht Murgeten.

Ein wichtiges Bindeglied zwischen Ober- und Unteraargau erwarb

Bern 1432 mit der Herrschaft Aarwangen zugleich mit einem neuen

Aareübergang ins Bipperamt, Verbindung zu Klus, Hauenstein und damit
Basel. 1455 mit der einen, 1480 mit der andern Hälfte der Herrschaft

Grünenberg vereinigt, bildete sie den Kern der Landvogtei Aarwangen1.

ImJahre 1438 tauschte Bern Twing und Bann von Walterswil gegen

Abtretung des Hofes Winistorf im Wasseramt ein und erwarb damit einen

neuen Ubergang zwischen Langetental und Tal des Rotbaches, an der

Grenze von Emmental und Oberaargau2.

Die letzten feudalen Twingherrschaften unseres Landesteils wurden an

der Wende des 15. zum iö.Jahrhundert dem bernischen Staat eingegliedert:

so 1480 die zweite Hälfte der Herrschaft Grünenberg, 1497 die
Herrschaft Grimmenstein-Wynigen, 1504 die Herrschaft Rohrbach, letztere - als

ehemals sanktgallische Immunität - allein im Oberaargau mit Stock und

Galgen3. -Endlich nahm Bern 1501 der überschuldeten Propstei Wangen
die Hälfte von Twing und Bann zu Deitingen/Subingen aus der Hand,

musste diesenBesitz aber schon 1516 dem Stande Solothurn überlassen4.

ABGRENZUNGEN

Von der Ausscheidung der Hoheitsrechte zwischen Twingherren und

Landesherrn berichten wir an anderer Stelle: Bern setzte sich noch vor
dem eigentlichen Twingherrenstreit, der in erster Linie die vier um die Stadt

liegenden Landgerichte betraf, mit Burgdorf und St. Urban als massgebenden

Twingherren im Oberaargau gütlich auseinander5.

Ansprüche des erlöschenden Feudaladels wurden von Bern ohne viel Federlesens

unter den Tisch gefegt. So entschied 1421 ein bernisches Gericht,
dass Rufshausen mit hohem und niederem Gericht zum Bipperamt, d. h.

zur gemeinen Herrschaft Solothurns und Berns, gehöre und wies die

1 Vgl. S.27öf. 2 RQIV1, Nr. 153, S.204fr. - Vgl. unten S.282.
3 RQ IV1, Nr. 179 d, S. 5Ö2f.; Nr. 183 e, S. 632 f. ; Nr. 166, S. 375-3 82.
+ RQIF1, S.169, i7of.;Nr.i48q, S.162E 5 Vgl. S.287-293.
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Ansprüche der Grünenberg auf Twing und Bann ab, obwohl
Rufshausen seit mindestens 1330 der Herrschaft Aarwangen angegliedert

war und auch im Kauftitel von 1432 noch aufgeführt wird1. Ebenso

setzte Bern im selben Jahr gegen Ritter Johann Grimm von Grünenberg

durch, dass Eriswil (in der Herrschaft Rohrbach) hochgerichtlich

zum Landgericht Ranflüh und damit zum Amt Trachselwald gehöre,

was dann 1505, nach Erwerb von Twing und Bann, bestätigt wurde2. -
Die Erben Wilhelms von Grünenberg wies man 1454 mit ihren

Ansprüchen auf die nach Kriegsrecht annektierte halbe Herrschaft Grünenberg

ab3.

Nach Mitte des 15.Jahrhunderts festigte sich der bernische Staatsbegriff]

nicht zuletzt im Twingherrenstreit und vielleicht infolge des Hochgefühls
nach dem Sieg in den Burgunderkriegen, obwohl gerade diese schwere

moralische Probleme schufen. Während der Inhaber der Grafengewalt in
den Öffnungen des Jahres 1409 kurzweg als ,Herrschaft' bezeichnet

wurde, spricht die Öffnung von Ranflüh 1464 von der .hochherlikeit'
Berns4. Dem gefestigten Staatsbegriff entsprach das Streben nach

Arrondierung und Abgrenzung des Territoriums, nach der Landesgrenze.

Nach jahrzehntelangen Streitigkeiten wurde 1470 der endgültige Verlauf

der Grenzegegen Luzern von der Schrattenfluh bis nach St. Urban
festgelegt5. Laut Spruch vom 24. August 1420 ging die Grenze zwischen den

Herrschaften Willisau und Wangen von der Enzifluh zu den zwei Tannen
ob Eriswil,Wagende Staude genannt, über Hennenbühl ins Eschibächli,in
denlbach gegen Schönentüel im Sumpf, gegenDietwil in dieRothbis rund
hundert Schritt unterhalb desKlostersSt.Urban.DieAbtei lagdemnachin
der Grafschaft Willisau. Mit einer 1416 in Anwesenheit des Grafen Berch-

told von Kyburg und 31 anderer Zeugen aufgenommenen Kundschaft

war Bern nicht durchgedrungen : danach wäre die Grenze zwischen Aargau

und Burgund durch den Altar der Kirche Zell über den Wielstein zu

1RQ III, S. 444.-Vgl.S-156.
ZRQ IV1, Nr. 144a, S.91. - Würgler Hans, Rohrbach, Gericht und Kirchgemeinde.

OJB 8,1965, S. 132. -Häusler, Emmental 1, S.49f. ; 117.
3 Plüss, S.2Ö7f. * Häusler, Emmental 1, S. 113.
5 Häusler, Emmental 1, S. 102-110.
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Hedmeringen, die schöne Eich zu Buttenried zum Turm von Fridau
verlaufen. Die Kyburger behaupteten überdies,,recht herren und Kastvogt'
der Abtei St. Urban gewesen zu sein1.

Auf Grund eines juristischen Gutachtens von Basilius Amerbach
entschied ein eidgenössisches Schiedsgericht 1572, dass mit der ,Entzenfluh'
das Hochänzi und nicht das Niederänzi gemeint sei, und folgte damit dem

luzernischen Standpunkt2.

Länger als mit Luzern zog sich die Auseinandersetzung um die Landesgrenze

mit Solothurn dahin. Sie endete erst 1665 mit dem Wynigervertrag.
Auf Begehren Berns musste sich Solothurn 1463 in die Teilung der seit

1413 bestehenden gemeinen Herrschaft im Buchsgau schicken. Solothurn

wählte die einträglichere Herrschaft Bechburg mit dem Zugang zu Klus

und oberem Hauenstein, während sich Bern endgültig hohes und niederes

Gericht im Bipperamt aneignete und daraus eine eigene Vogtei schuf3.

Schon 1438 hatten Bern und Solothurn die Märchen zwischen Attiswil
und der Vogtei Balm festgelegt, ohne aber die gemeinsame Feldfahrt
aufzuheben. Die Leute von Attiswil sollten ihre Güter in der Herrschaft Balm

nicht ohne Zutun der dortigen Bauern in Einung legen und keine Pfänder

daraus führen. -1490 wurde über die Nutzung der Alp Täuffelen ob Attiswil

im Bipperamt geurteilt : die Leute von Günsberg dürfen nur sechs

Kühe aufdie Weide treiben, müssen dafür einen Tag proJahr schwenden

(roden) und zum Unterhalt der Alphütte beitragen4. In Folge der Teilung

von 1463 wurden 1466 und 1470 die Märchen der auf drei Seiten von
Solothurnerland umgebenen Vogtei Bipp neu festgelegt, hingegen erst

1577 der gemeine Weidgang im ganzen Buchsgau aufBegehren der Bip-

per aufgehoben5. - Bis zur Reformation soll Attiswil nach Flumenthal

pfarrgenössig gewesen sein.

Verwickelter waren die Verhältnisse im Wasseramt, dem zwischen

Emme und Oschbach liegenden, im Norden an die Aare grenzenden Ge-

1RQIV1, Nr. 140, S.34-78, besonders S.36-39.
2RQII/2,Nr. 199c,S. 1069-1074. 3 Vgl. S.273.

4RQSI, Nr. 125, S. 307; Nr. 128, S.309.
5 RQ IV1, Nr. 148 h und i, S. 136ff., 139 ff. -RQ IV, Nr. I97n.
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biet. Hier übte Bern seit 1406 als Inhaber der Landgrafschaft das Blutgericht

aus. Überdies erwarb es damals als Pertinenzien des kyburgischen
Amtes Wangen das niedere Gericht zu Horriwil und einen Drittel desjenigen

von Etziken. Aufden HofWinistorfverzichtete Bern 143 8 zugunsten
Henmanns von Spiegelberg1.

Um die Hand der reichen Erbtochter, Küngold von Spiegelberg,
bewarben sich: von Bern gefördert, Georg vom Stein, von Solothurn

vorgeschickt,Junker Reinhard von Malrein. Der Streit schlug nicht nur in der

Eidgenossenschaft hohe Weilen, sondern wurde sogar vor den Papst gezogen.

Küngold schenkte ihr Herz Reinhard von Malrein, und zusammen
verkauften sie am 15. September 1466 die Herrschaft Kriegstetten um 4000
Gulden an Solothurn. Bern aber konnte den entgangenen Gewinn nie

ganz verschmerzen und pochte um so nachdrücklicher auf seine Rechtstitel2.

Im Dezember 1501 kaufte es von der Propstei Wangen die Hälfte von

Twing und Bann zu Deitingen und Subingen - die andere Hälfte gehörte
Solothurn3. Durchs ganze 15.Jahrhundert hatten sich der Propst von
Wangen und der bernische Landvogt ständig mit den Bauern dieser Dörfer

gestritten4. Wohl einigten sich Bern und Solothurn schon 1427 über

die Behandlung der Ausburger und 1451 über die Ausübung der Gerichtsbarkeit

im Wasseramt und Bucheggberg5, aber erst der Grosse Vertrag von

1316brachte die Streitfragen ihrem Ende entgegen6 :

1. Alle Eigenleute im fremden Machtbereich werden ausgetauscht und

damit das Territorial- gegenüber dem Personalprinzip durchgesetzt.

2. Da Solothurn über mehr Eigenleute aufbernischem Gebiet verfügte,
wird es durch Bern entschädigt mit der Hälfte von Twing und Bann zu

Deitingen/Subingen sowie mit dem Hochgericht in diesen Dörfern
und in Luterbach, Biberist und Lohn.

1RQIF1, Nr. 153, S.204f. — Vgl.oben S.279.
2JäggiLouis, Ingold Ahnold, Solothurnisches Wasseramt. 1966. -Sigrist Hans,

500 Jahre solothurnisches Wasseramt. Jurablätter 28,1966, Heft 7/8.
3 RQIV1, S. 169.
4 Flatt Karl H., Die Beziehungen der Propstei Wangen zum solothurnischen

Wasseramt. JsolG 52,1959, S. 92-97.
5 RQ IV1, Nr. 148 a, S. 113 ff. ; Nr. 148 d, S. 119-125.
6 RQ IV1, Nr. 148 q, S. 154-165.
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3. Bern behält sich vor : das Hofgericht über die Güter des sanktblasischen

Dinghofes zu Deitingen/Subingen, ferner Güter und Zinseinkünfte
der Propstei Wangen im Wasseramt.

4. In der übrigen Herrschaft Kriegstetten behält Bern die hohe Gerichts¬

barkeit, das Aufgebot zum Landtag, die Tröstung wegen Totschlags.

Heimgefallenes Gut von Unehelichen und Fremden soll geteilt werden

undPfändung gemeinsam erfolgen. Bern verzichtet aufeigenhändige

Gefangennahme von Übeltätern. Solothurn setzt die örtlichen

Beamten, unterhält Weg und Steg und verfügt, soweit mit Briefen

belegbar, über den Wildbann.
So konnte kurz vor der Reformation ein wesentlicher Teil der Streitfragen

geregelt werden. Der Rest hat im konfessionellen Zeitalter die

Beziehungen zwischen den Aarestädten noch genugsam belastet.

VOGTEI GRENZEN

Die rasche Expansion des bernischen Staatswesens von der Mitte des

I4jahrhunderts bis zum Twingherrenstreit bedeutete nicht nur eine

finanzielle Kraftprobe, sondern eine gewaltige organisatorische Leistung :

die Behörden einer mittelgrossen Stadt von 5000 Einwohnern sahen sich

recht unvermittelt vor die Aufgabe gestellt, mit fast gleichbleibenden Mitteln

das obere Aaregebiet vom Hasli bis Aarwangen, von Gümmenen bis

Huttwil zu verwalten. Mit Hilfe der aus dem kyburgischen Dienst

übergetretenen Ministerialen, den Twingherren auf dem Lande, den aus den

Landleuten rekrutierten Freiweibeln1 und den bernburgerlichen
Landvögten, meist bürgerlicher Herkunft, gelang dies erstaunlich gut. Das

Hauptverdienst an der gründlichen Bewältigung der kyburgischen
Erbschaft im Aaregebiet gebührt wohl RudolfHofmeister, der von 1418 bis

1446 Bern kraftvoll als Schultheiss führte.

Im Gegensatz zu Oberland und Emmental, wo meist geschlossene

Talgemeinden und Freiherrschaften als bernische Landvogteien weiterbe-

1 Freiweibel amteten in Lotzwil, Riedtwil und Koppigen. Sie vertraten den Landvogt

in den Twingherrschaften. Die Entstehung dieser Beamtung ist noch
unerforscht. Der Name leitet sich wohl vom Weibel eines Freigerichts her.
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standen, sind die Landvogteien im Oberaargau aus verschiedenen

Bestandteilen zusammengesetzt worden. Die Einteilung des Landes in
Landgerichte, wie sie aus den Öffnungen von 1409 zutage tritt, war dafür wohl
die massgebende Grundlage, vermochte aber in manchen Fällenpraktisch
nicht zu dienen1.

Durch den Ratsentscheid von 1421 wurde Rufshausen endgültig zum

Bipperamt geschlagen. Nicht so leicht liess sich dies mit Bannwil tun, dessen

hohe Gerichte historisch wohl zum Bipperamt gehörten, das aber seit

zirka 1330 mit Twing und Bann zur Herrschaft Aarwangen zählte2.

Überdies wurde seit 1482 die Pfarrei Bannwil mit der Kaplanei Aarwangen

durch einen Pfarrer versehen. So blieb denn ein Beschluss des Rates

von 1578 unwirksam, wonach Bannwil mit hohem und niederem Gericht

zu Bipp gehören solle3.

Innerhalb der Märchen des Landgerichtes Murgeten und damit des

Oberaargaus lag sicher bis anfangs des 15.Jahrhunderts Huttwil. Da aber

Burkhard von Sumiswald 1404 Pfandrechte zu Huttwil erwarb und, mit
seiner Herrschaft Trachselwald vereinigt, 1408 an Bern verkaufte, beliess

dieses Huttwil beim Amt Trachselwald4.

Ähnliches gilt für Eriswil, Bestandteil der sanktgallischen Herrschaft

Rohrbach im Oberaargau, dessenhohe Gerichtsbarkeit Bern 1421 -reichlich

willkürlich - als zum Landgericht Ranfliih gehörig ausgab, so dass

dann 1305 auch dieniedern Gerichte zu Trachselwald gelegt wurden. Eine

Zeitlang scheint man auch den Anschluss von Rohrbach erwogen zu
haben5.

Twing und Bann zu Dürrenroth gehörten im Mittelalter dem
Deutschordenshaus Sumiswald und gingen mit diesem erst 1698 endgültig an Bern
über. Das Gericht Affoltern in der Landvogtei Trachselwald endlich ist

1 Möglicherweise sind die meisten Landgerichte von Bern ad hoc gebildete Kund-
schaftsbezirke, die mit der Errichtung der Landvogteien - wenigstens im Emmental
und Oberaargau - fast bedeutungslos wurden. Einzig das Landgericht Ranfliih wird
schon in kyburgischer Zeit -13 87 - erwähnt. Vgl. Häusler, Emmental 1, S. 91 ff.

2 Vgl. S.i52f.
3RQ VI, S.111 f.-Kasser, Aarwangen, I9532,S.3ö.
4 Vgl. S. 135.-Häusler, Emmental 1, S.34f., 117.
5 Vgl. Anm.2, S. 280 und S. 130.

284



eine Neuschöpfung des 15.Jahrhunderts. Ihm wurde 1439 ein Teil der

Vogtei Walterswil zugewiesen, während der Rest zum Gericht Ursenbach

in der Landvogtei Wangen gehörte1.

Zur,Grafschaft Wangen' zählte seit alters auch die Herrschaft Grimmenstein-

Wynigen, die Bern 1497 kaufte. AufKlage der Bauern von Wynigen
wurde sie durch Ratsbeschluss vom 24. Februar 1502 mit hohem und
niederem Gericht zum Schultheissenamt Burgdorf geschlagen. Die Leute

hatten vor allem Anstoss genommen, dass der Landvogt vonWangen und

sein Freiweibel in Koppigen Landleute auf Anzeigen und Klagen hin

gefangennehmen und nach Wangen führen liessen, ohne sie gegen Bürgschaft

freizulassen2.

Die Grundherrschaft der elsässischen Abtei Selz zu Kirchberg, in der

Grafschaft Wangen gelegen, unterstand im Mittelalter der Vogtei der

Freiherren von Thorberg, nach 1397 der von ihnen gestifteten Kartause

Thorberg. Bern veranlasste die Kartäuser 1406 zum Verzicht aufdie Vogtei

und schied zweiJahre später mit der Abtei Selz die Gerichtskompetenzen

aus : innerhalb des Grabens durfte der Vertreter der Abtei über alle Frevel,

ausgenommen Totschlag, richten, während alle grossen Frevel,
ausserhalb des Grabens begangen, dem bernischen Offizial zur Beurteilung
zustanden und Selz dort nur Flurpolizeibussen beziehen konnte3. - 1429

verzichtete das Kloster auf alle Twingrechte und bezüglichen Gefälle zu

Kirchberg und verkaufte endlich 1481 alle seine Güter samt Zehnten und

Kirchensätzen um 5500 Gulden an Bern4. - Schon 1465 hatte die Stadtrepublik

einige Satzungen für die Gerichte Alchenflüh und Kirchberg erlassen,

aus denen die Zugehörigkeit zum Schultheissenamt Burgdorfhervorgeht5.

Auch in bezug auf Kirchberg wurde also die Landvogtei Wangen
im Laufe des 15.Jahrhunderts beschnitten.

1 Häusler, Emmental 1, S.70-80, nyf. - RQIV, Nr. 153b, S.205f. - Vgl. die

zum Gericht Affoltern gehörigen, nach Rohrbach, Ursenbach und Walterswil
kirchengenössigen Höfe: Historische Karte des Emmentals. Beilage zu Häusler,
Emmental 2.

2RQ/HX, Nr. 183 e,S.ö32f.- Heimatbuch Burgdorf2,1938, S. 173.
3 RQ III, Nr. 112 c, S.337ff.; Nr. 127g, S.405f.
4 RQ IV1, Nr. 150, S. 175-180.
5Häusler, Emmental 1, S.42,112,160f.-HeimatbuchBurgdorf2,1938, S.141:

nach Rennefahrt ist die Abtrennung erst 1471 erfolgt
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Hingegen blieb dem Landvogt von Wangen die hohe Gerichtsbarkeit

in den Gerichten Koppigen und Ersigen des Oberamts Thorberg, in den

Twingherrschaften der Stadt Burgdorfund der Abtei St. Urban, bis 1665

auch im solothurnischen Wasseramt.
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III. BERNS AUSEINANDERSETZUNG MIT DEN

TWINGHERREN

1. BURGDORF

In denJahren 1394 bis 143 5 kaufte die zehnJahre früher bernisch gewordene

Stadt Burgdorfeine ganze Reihe von Herrschaften in ihrer Nähe und

im Oberaargau entweder von den Grafen von Kyburg selbst oder von
deren Lehensträgern und andern Ministerialen.

Von den Kyburgern erwarb sie Inkwil, in der Nähe der Stadt : Bickigen
und Heimiswil. Die ehemals kyburgischen Gebiete von Rütschelen bei

Lotzwil kaufte sie von den Mattstetten, Wyl bei Rütschelen von Götz von
Hünenberg, Grasswil-Seeberg vom Bernburger Enz Matter. Damit fasste

Bern mittelbar schon vor 1406 Fuss im Oberaargau. Endlich stiess auch der

seit 1406 im bernischen Burgrecht stehende Thüring von Aarburg
1429/143 3 seine einträglichen Herrschaften Bettenhausen-Thörigen (Pfarrei

Herzogenbuchsee) und Gutenburg-Lotzwil ab. Den Schluss bildete

143 5 der Erwerb von Kleindietwil von den Kriech von Aarburg1.

Burgdorf hielt damit die Kastenstrasse als Einfallstor in den Aargau von
seinem Stadttor bis nach Bleienbach in der Nähe Langenthals in seiner

Hand; der Twingherr von Wynigen konnte dem kein Hindernis

entgegensetzen. Überdies besass Burgdorf in Lotzwil-Gutenburg und Klein-

dietwil/este Stützpunkte im Langetental an der Strasse Langenthal-Huttwil.
Diese Expansion geschah mit Willen und im Dienste der Stadt Bern, die

damals finanziell nicht in der Lage war, alle sich bietenden Gelegenheiten

auszunützen. Es war ein Spruch des bernischen Rates, der Burgdorfaus der

Hand von Enz Matter Grasswil zuspielte. Der Kaufvon Lotzwil-Gutenburg

erfolgte ausdrücklich mit Erlaubnis, Gunst und Willen Berns. Während

Bern die Titel der Landeshoheit sammelte und strategisch wichtige
Festen erwarb, überliess es Burgdorfdie Grundherrschaften.

Burgdorf besass überdies seit dem 14.Jahrhundert in der umliegenden
Landschaft eine grosse Anzahl Ausburger. Deren Steuern erst ermöglichten

1 Ochsenbein Rudolf, Die oberaargauischen Grundherrschaften der Stadt Burgdorf.

AHVB 20,1912, S. 220-228. -Heimatbuch Burgdorf2,1938, S. 12 t f., 143.
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den Ankauf der Grundherrschaften im Oberaargau. Aber schliesslich

musstenBern und Burgdorf doch ihre gegenseitigen Rechte ausscheiden.

Bern erhob auf die Steuern und Reispflicht der Burgdorfer Ausburger

Anspruch; Burgdorfaber wies auf die schweren Lasten mit Stadtbefestigung

und Emmeverbauung hin. Schliesslich wies Bern 1431, unter Vorbehalt

seiner ,Herrligkeiten, hohen und niedern Gerichten', Burgdorf die

acht Kirchspiele Kirchberg, Koppigen, Wynigen, Rüti bei Hindelbank,
Hasle, Oberburg, Affoltern und Sumiswald und dessen oberaargauische

Twingherrschaften als ausschliessliches Ausburgergebiet zu1.

Alle Leute in diesen Territorien mussten Burgdorf Dienst, Steuer und

Gehorsam leisten; sie wurden der Stadt Ausburger im neuen Sinne des

Wortes. Im 16.Jahrhundert legte Bern seine Befugnisse insofern extensiv

aus, als es die Leute in burgdorfischen Twingen der Grafschaft Wangen
auch zu Fuhrungen heranzog2.

Erst 143 8 kam es aber zur endgültigen Ausscheidung. Da Burgdorf 167

Ausburger mehr in bernischen Twingen als Bern in den burgdorfischen
Herrschaften besass, entschädigte Bern die Emmestadt mit der Erlaubnis,

zwölfJahre lang auch die Pfarreien Rohrbach, Eriswil und Ursenbach zu

Steuer und Hilfe heranzuziehen, aber dort keine Burger aufzunehmen3.

Das Territorialprinzip hatte sich damit voll und ganz durchgesetzt.

Von den acht Kirchspielen waren 1431 vier in Besitz von Klöstern.

Ursenbach gehörte zwar Bern, aber Eriswil und Rohrbach der verburg-
rechteten Magdalena von Grünenberg. Bern verfügte somit willkürlich
über fremdes Gebiet. Es fühlte sich als Landesherr.

Im Vertrag von 1460 behielt sich Bern in den Twingherrschaften Burgdorfs

oberste Herrschaft, Blutgericht und Ahndung aller den Leib
betreffenden Verbrechen und Trostungsbrüche vor. Femer erhob es Anspruch
aufWildbann, Federspiel, gefundenes Gut und den Nachlass Unehelicher

und Fremder und überliess Burgdorf nur Impen, Maulvieh und ein
beschränktesJagdrecht, ferner alle Einkünfte und Bussen des niedern Gerich-

1RQIV1, Nr. 151 a, S. 180-184. -HeimatbuchBurgdorf2,1938, S. 146ff.
2 Frey Beat, Ausburger und Udel, namentlich im Gebiete des alten Bern. 1950,

S. 3 9 ff, 42. -O chsenbein A., Der älteste Ausburger Rodel der Stadt Burgdorf. AHVB
5, I877-

3RQIV1, S. 183 f.-Urkunde vom 1.3.143 8 im StA Bern, F. Burgdorf.
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tes. Bern allein durfte zum Landtag aufbieten und Befehle ,des gemeinen
Nutzes wegen' (die spätem Mandate) erlassen1.

Damit hatte Bern schon vor dem Twingherrenstreit eine Abgrenzung
seiner Befugnisse vorgenommen. Erst nach der Reformation, mit der

Ausweitung der Staatsaufgaben, wurden neue Ausscheidungen nötig.
Der von Bern gesetzte Schultheiss von Burgdorf verwaltete fortan im

Namen der Obrigkeit das Stadtgericht Burgdorfund die Gerichte Hasle,

Oberburg, Kirchberg, Alchenflüh, Heimiswil und Wynigen (letzteres seit

1502). Die Stadt selbst hatte eigenes Panner, eigenes Blutgericht im Bur-
gernziel und das Zivilgericht, das niedere Gericht zu Heimiswil und in den

oberaargauischen Herrschaften. Aus diesen hatte sie zwei Vogteien gebildet.

Der Grasswil-Vogt verwaltete die beiden Osch, Rumendingen, Bik-
kigen, Heimiswil, Grasswil und Seeberg sowie Inkwil. Der Lotzwil-Vogt
besorgte die Verwaltung von Lotzwil, Gutenburg, Rütschelen, Kleindiet-

wil, Thörigen und Bettenhausen. In Lotzwil und Riedtwil wohnten bernische

Freiweibel in Standestracht, welche die obrigkeitlichen Mandate

verkünden, Befehle in Militär-, Polizei- und Sanitätsanstalten ausführen

mussten und über die bernischen Rechte wachten. Sie waren die Stellvertreter

des Landvogtes von Wangen2. - Überdies besass Burgdorf den

erwähnten Ausburgerbezirk von acht Kirchspielen, die teils in den

Ämtern Thorberg, Burgdorf, Sumiswald und Trachselwald lagen3.

2. ST. URBAN

Die Zisterzienser von St. Urban haben im Spätmittelalter Schritt um
Schritt die Grundherrschaft, Twing und Bann und niederes Gericht, in

Roggwil-Wynau, Langenthal, Ober- und Untersteckholz erworben. Mit
ihren 34 km2 waren diese oberaargauischen Gebiete nicht nur der grösste,

sondern auch der wirtschaftlich einträglichste Bezirk der Herrschaft des

Klosters4.

1RQIV1,Nr. 151 b, S. 184-186.-HeimatbuchBurgdorf2, S. 152.
2 Vgl. Anm.i, S.283.
3 Heimatbuch Burgdorf2, S. 173 f.-Ochsenbein, Grundherrschaften, S.228-234.
4 WiCKi Hans, Geschichte der Cisterzienser Abtei St. Urban im Zeitalter der

Reformation. 1500-1550. Freiburg i.Ue., 1945, S.4f.
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Der Erwerb der landgräflichen Rechte über Kleinburgund machte

Bern auch in diesem Gebiet zum Landesherrn. Überdies hatte die Stadt

auch gewisse kyburgische Ansprüche (wohl auf die mittlere
Frevelgerichtsbarkeit in Langenthal) geerbt, von denen in einem Kaufstitel von
1387 und im Weistum von Herzogenbuchsee 1407 die Rede ist. Wenn
aber GrafBerchtold 1416 behauptete, seine Vorfahren seien immer Herren

und Kastvögte von St. Urban gewesen, täuschte er sich offensichtlich1.

Bern unterstellte den ganzen Oberaargau, d.h. auch die Twingherr-
schaften der Abtei St. Urban, der Hoheit seines Landvogtes in Wangen.
Nach einem ersten Streit kam es im August 1413 zu einer Ausscheidung der

Rechte am Frevelgericht Langenthal, Wynau und Roggwil. Bern behielt

sich ,von unser lantgrafschaft wegen' die hohen Gerichte über das Blut,
über Diebstahl, Brand, Mord, Totschlag und alle Missetaten, die Leib und

Gut berührten, vor. Der bernische Landvogt solle in den genannten Twin-

gen richten über alle Wundtaten, Streiche und Messerzucken, über üble

Nachrede betreffend Leib und Gut, über Meineid und Herdfall (Zuboden-

werfen), über Einbruch, frevelhafte Pfandnahme und Trostungsbruch. In

seinem Auftrag gebot und verbot der Weibel zu Langenthal. - Alle übrigen

Fälle aber gehörten vor das Gericht des vom Kloster gesetzten
Ammanns zu Langenthal. Gegen Nichtbeachtung dieses Gerichtes genoss
die Abtei bernische Rechtshilfe2.

Mit diesem Vertrag hat Bern nicht nur seine unbestrittenen

hochgerichtlichen Befugnisse wahrgenommen, sondern sich auch das im
14. Jahrhundert zwischen dem Kloster, den Kyburgern und Grünen-

bergern strittige mittlere Frevelgericht zugelegt. - Hingegen gelang

es Abt Heinrich Hauptring erst nach langem, seinen Konvent von der

Notwendigkeit eines Burgrechtes mit Bern zu überzeugen. Erst nach der

Eroberung des Aargaus, am 9. Oktober 1415, kam es zum Vertragsab-
schluss. St. Urban nahm auf dem Haus der Schwesterabtei Frienisberg

in Bern für 100 Gulden Udel, unterwarf sich für Streitigkeiten mit
seinen Untertanen dem bernischen Fronfastengericht, gestattete das

Aufgebot seiner Leute zur Beschirmung des Landes. Das Kloster selbst blieb

steuerfrei, aber Bern durfte den Gotteshausleuten gemeine Landeskosten

1RQ III, S.402. - F X, Nr.98s, S-45off.
2RQ Iff, Nr. 134, S.488f.
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auferlegen - doch in Bescheidenheit und nicht nach Kirchspielen gesondert.

Hinwiederum gab die Aarestadt eine Garantieerklärung für Freiheiten

und Güter St. Urbans1.

Im August 1416 ging dann St. Urban auch mit Luzern, aufdessen

Territorium es lag, ein Burgrecht ein. Das Burgrecht mit Bern wurde 1422,

1463,1504,15i4und 1515 erneuert. Im alten Zürichkrieg bezogen Berner

Truppen regelmässig im Kloster Nachtquartier; als aber die Stadt zusätzlich

einen finanziellen Beitrag der Abtei verlangte, kam es zum Zerwürfnis.

St. Urban gab schliesslich nach; Bern aber verzichtete fernerhin auf
eine Besteuerung. Doch Abt Nikiaus Hollstein beschwor das Burgrecht
erst 1463,22 Jahre nach Antritt seines Amtes2.

Weitere Konflikte sind nicht ausgeblieben. Insbesondere die Leute von
Langenthal verstanden es, ihre Doppelstellung auszunützen und der Abtei
mit Berns Hilfe allerlei Rechte abzutrotzen. Nach ausführlicher
Kundschaftsaufnahme kam der Rat von Bern im Spruch vom März 1444 den

Langenthalern weit entgegen - gestattete der Dorfsame, Allmendhölzer
und gemeine Hölzer selbst zu beschirmen -, schützte aber des Klosters

verbriefte Rechte auf Einsetzung der Beamten (Ammann, Vierer, Zwölfer,
Bannwart, Hirt), Obhut über Feld und Wald, Gewässer und Fischenzen,

Gebots- und Zwangsgewalt. Der Spruch war zu unklar, als dass es nicht zu

neuen Streitigkeiten gekommen wäre. Die Schwäche der Abtei zeigt sich

darin, dass sie Ratsboten von Luzern als ihre Vertreter ins Schiedsgericht
bat. So urteilten denn Vertreter Berns und Luzerns 1464, 1469 und 1485

gemeinsam in Streitsachen zwischen oberaargauischen Untertanen und

der luzernischen Abtei St. Urban. - Zu einer neuen Welle der Insubordination

kam es kurz vor und während der Reformation ; der Abt musste

weitgehende Zugeständnisse machen, um sein Gebiet nicht überhaupt der

Gefahr der Säkularisation auszusetzen3.

1RQ III, Nr. 13 51, S. 503 ff.
2 Wicki, S. 9off. - Kaufmann Ernst, Geschichte der Cisterzienserabtei St. Urban

im Spätmittelalter. 13 75-1500. Freiburg i. Ue., 1956, S. 3 3-37.
3 Kaufmann, S. 48-51.
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3. ANDERE

Alle andern Twingherren im Oberaargau sind für unsere Betrachtung
fast bedeutungslos. Beinahe ausnahmslos standen sie im bernischen Burgrecht,

mussten sich Bern wohl oder übel fügen, da sie anderer Stütze

entbehrten. Adlige Herrschaften wie Grünenberg, Wynigen, Rohrbach-

Eriswil fielen Bern in der Zeit von i48obis 1504 wie reife Früchte zu. Nach

der Säkularisation des geistlichen Besitzes bestanden im Oberaargau nur
die Twingherrschaften der Stadt Burgdorfund der unter Luzerns Botmäs-

sigkeit stehenden Abtei St. Urban fort.
Bereits 1407 hatte Bern seine gerichtlichen Befugnisse in Herzogenbuch-

see geordnet, wo es auch die Kastvogtei über die Propsteigüter ausübte.

Überdies trat der Abt von St.Peter 1416 zum Schutz dieser Güter inBurgund

ins bernische Burgrecht und unterstellte sie dem Gerichtsstand

des bernischen Rates1. Über Reis- und Tellpfhcht ist nichts vereinbart;
Bern nahm sie selbstverständlich wahr. Ähnlich gestalteten sich die

Verhältnissebezüglich der Propstei Wangen und derJohanniterkommende

Thunstetten.

Die Herren von Thorberg hattenjahrhundertelang im Auftrag des Reiches

die Vogtei über das der Abtei Selz gehörende Kirchberg ausgeübt.

Diese Vogtei hatte nun gemäss der Stiftung Peters von Thorberg die Kar-
tause Thorberg übernommen, verzichtete aber 1406 aufBitte Berns darauf

zugunsten von Selz. Gemäss Spruch des bernischen Rates vomJanuar

1408 durfte der Richter von Selz alle Frevel innerhalb dem Graben von
Kirchberg, ausserhalb aber nur die kleinen Frevel beurteilen. Alles übrige
gebühre Bern als Inhaberin der Landgrafschaft. -Aber schon 1429 trat Selz

alle seine öffentlichen Rechte in Kirchberg und Umgebung an Bern ab

und behielt sich nur Grundbesitz, Bodenzinse und Zehnten vor. Hohes

und niederes Gericht zu Kirchberg und Alchenflüh verwaltete von 1429
bis ungefähr 1465 der Landvogt von Wangen als Nachfolger des Inhabers

des Landgerichtes Murgeten. Dann aber unterstellte Bern das Gebiet

dem Schultheissenamt Burgdorf und kaufte schliesslich 1481 um 5500
Gulden noch die reichen grundherrlichen Einkünfte, Zehntrechte und

1 RQ III, Nr. 127Ç S. 402-405 ; IV1, Nr. 13 8, S. 8-12.
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Kirchensätze (Kirchberg, Utzenstorf, Kapelle Ersigen) von der Abtei
Selz1.

Ritter Peter von Thorberg hatte die von ihm gestiftete Kartause der

bernischen Vogtei unterstellt. Bern befreite sie 1399 ausdrücklich von allen

Wachen, Teilen, Steuern, Reiskosten, Ungelt, Zöllen und Fuhrungen,
und auch Solothurn nahm sie gleichzeitig ins Burgrecht auf. - Erst in der

Folge des Twingherrenstreites, der sich vor allem um die Wahrnehmung
der fünf Gebote in den vier Landgerichten um Bern drehte, kam es 1473

auch zu einer Ausscheidung der Rechte in den Twingherrschaften der Kartause

Thorberg. Thorberg hatte im Sommer 1471 vom Erzbischof von Mainz

erwirkt, dass sein Schutz hohen Geistlichen in Konstanz, Basel und
Solothurn übertragenwurde, und trat überdies im Frühjahr 1472 ins Burgrecht

von Thun. Dies lässt die Auseinandersetzung mit Bern bereits ahnen: dass

der Landvogt von Wangen in den Gerichten Koppigen und Ersigen als

Blutrichter zuständig war, blieb unbestritten - als sein Stellvertreter

amtete der Freiweibel von Koppigen. Aber die Kartäuser hielten Wildbann,

Impen, Mulafe und Trostungsbrüche für Anhängsel ihrer niedern

Gerichtsbarkeit. Bern war nach den Weistümern der Landgrafschaft

Burgund durchaus im Recht; aber die betreffenden Kundschaften waren
offenbar vergessen. Die Stadt kam den Mönchen entgegen: zwar behielt

sie sich zuhanden ihres Landvogtes von Wangen Wildbann, Maulvieh und

Trostungsbruch mit angelegter Hand vor, überliess aber Thorberg Impen,
Fischenzen, Trostungsbruch mit Worten, Bussen vom Tanzen und Spielen.

Aus der letzten Bestimmung merkt man schon den landesväterlichen

Kampfgegen die Erscheinungen des Zeitgeistes. - In einem Streitfall von

1504 hat Bern den Prior von Thorberg ausdrücklich bei den Rechten des

Gotteshauses ,gehandhabt'2.

1RQ III, Nr. 112 c, S. 337; Nr. 127g, S.405. - RQIV1, Nr. 150, S. 175-180. -
Heimatbuch Burgdorf2, S. 137fr.

2RQ III, Nr. 112, S. 331-337; IV1, Nr. 172f, S. 495-499. - Heimatbuch Burgdorf
2, S.158.
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IV. DIE BEVOGTUNG DER KLÖSTER1

Die Bevogtung der Klöster im Bernbiet war kein gewaltsamer,
überraschender Akt, sondern das Ergebnis einer langwierigen Entwicklung,

die Bern zu einer immer stärkern Einmischung in kirchliche

Angelegenheiten veranlasst hatte. Der Staat, der noch im späten Mittelalter

einer höhern, göttlichen Beglaubigung entbehrte, überwand allmählich

die anfängliche Scheu, weil die Kirche ihren Aufgaben nicht mehr

gerecht werden konnte. Noch bestand diese aber als Institution mit

eigener Gesetzgebung, Rechtssprechung, mit eigenen Gütern und

Besitzungen.

Wie Bern im Vakuum zwischen den Machtblöcken Habsburgs und

Savoyens seinen Staat geschaffen, so schuf es nun im Randgebiet der

Bistümer Lausanne und Konstanz seine Kirchenhoheit, nicht planmässig und

folgerichtig zwar, aber hartnäckigjede Gelegenheit ausnützend.

Schon früh hatten die reichen Klöster des Aaregebietes in gefährlichen
Zeitläufen in Bern Schutz gesucht und gefunden. Jetzt, im 15.Jahrhun¬

dert, taten sie es weniger wegen Gefährdung durch äussere Feinde als aus

innerer Schwäche. - Zwar hatte sich an Frömmigkeit und gläubiger Hingabe

des Volkes nichts geändert. Wallfahrtsorte blühten - nicht nur
Oberbüren, sondern auch Fribach bei GondiswiK Zahlreiche neue Altäre und

Kaplaneien wurden in Pfarrkirchen gestiftet: in Huttwil bestand 1487 eine

Bruderschaft des hl. Sebastian; 1508 wird eine Theodorkapelle erwähnt3.

Durchs ganze 15.Jahrhundert kauften die Kirchmeier von Madiswil neue

Güter zur bessern Ausstattung ihres Katharinen-Altars. Dank einer

Spende der Patronatsinhaber konnte 1463 ein eigener, ständiger Kaplan

angestellt werden. Überdies weihte man 1480 dem hl. Anton und der

1 De Quervain Theodor, Geschichte der bernischen Kirchenreformation. Ge-
denkschrift zur Vierhundertjahrfeier der bernischen Kirchenreformation. Band 1,

1928. - Feller Richard, Der Staat Bern in derReformation. Gedenkschrift... Band2,

1929.
2Würgler Hans, Die Wallfahrtskapelle zu Fribach-Gondiswil. OJB 6, 1963,

S.7off.
3 NyffelerJohann, Heimatkunde von Huttwil. 1871. 19152. - Moser Andres,

DiePatrozinien der oberaargauischen Kirchen. OJB 2,1959, S.23.
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hl.Barbara einen Altar1. Auch die Leute von Rohrbach bestellten 1509

einen Kaplan für ihre zwei vakanten Altäre; er hatte wöchentlich drei

Messen zu lesen2. Endlich errichteten die Langenthaler 1514 einen neuen
Altar und verpflichteten einen Frühmesser, um auch einen eigenen
Geistlichen imDorf zu haben3.

All diese Belege der Devotion täuschen aber nicht über die Tatsache

hinweg, dass die Stimmung gegenüber den Klöstern gereizt war. Stiftungen

und Zuwendungen gingen nur noch vereinzelt ein, da die Konventua-
len die Seelsorge in ihren Pfarreien vernachlässigten. Das Wohlleben der

Mönche führte zu Misswirtschaft und Schulden. Ausländische Ordensmänner

betrachteten die Häuser als Ausbeutungsobjekte und sandten

Erträgnisse ausser Landes. Die Landleute-im Solddienst weit herumgekommen,

selbstbewusster ihr Schicksal in die Hand nehmend - zogen die

Autorität der Mönche in Zweifel und trachteten danach, lästige Fesseln

abzuschütteln. Die Nutzung von Feld, Wald und Bach sahen sie als ihr

gutes, natürliches Recht an, auch wenn dies mit dem verbrieften Recht des

Klosters nicht übereinstimmte.

Bern schützte im allgemeinen die Ansprüche der Gotteshäuser und wies

unbillige Forderungen der Untertanen ab. Aber es forderte dafür seinen

Preis: «Die Unfähigkeit der Klöster, aus eigener Kraft zu bestehen, ihre

offenkundige Schutzbedürftigkeit ermunterten Bern, eine Landeshoheit

gegen sie herauszukehren, die es gegen die weltlichen Twingherren nicht

wagte, indem es sich als natürlichen Oberherrn und Obervogt der Klöster

ausgab4».

Schon im Pfaffenbriefwurde die Geistlichkeit zum Staatseid verpflichtet.

Bern war zwar an diesem Verkommnis nicht beteiligt, befolgte aber

dieselbe Praxis. Seit 1437 galt im Bernbiet der allgemeine Untertaneneid.

Gleichzeitig unterwarfman die Klöster wie andere Landesangehörige der

Steuerpflicht: St. Urban zahlte 1445 - gleich wie Fraubrunnen und
Münchenbuchsee - 200 Gulden, Herzogenbuchsee 30 und Thunstetten 25 Gul-

1 Kurz Gottlieb, Bilder aus der Geschichte von Madiswil. Langenthal 1931,
S. 32-38.

2 Urkunde vom 31.5.1509 im StA Bern, F. Wangen.
3 MeyerJ.R., Langenthal während des 16.Jahrhunderts. OJB3, i960, S. 115 ff.
* Feller, Reformation, S.91 f.
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den. Fünfzig Jahre später leistete St. Urban bloss 50 Gulden, Herzogen-
buchsee und Thunstetten je 10; der Propstei Wangen gar musste man

3 von 5 Gulden erlassen1.

Die Untertanen der Klöster verschonte man meist mit Steuern, zog sie

aber - nach Grafschaftsrecht - zur Heerfolge heran. Der Staat sorgte mit
Mandaten und Richtsprüchen dafür, dass der Bauer seinen Hofmit
Jahrzeiten und Seelgeräten nicht überlastete und verhinderte das Wachstum
des Vermögens in toter Hand.

Als ,gotshüser miner Herren' galten, laut einer Erklärung von Schultheiss

und Rat aus dem Jahre 1473, bereits: Erlach, Frienisberg, Fraubrunnen,

Thorberg, Interlaken, Frauenkappelen, Detligen, Trub, Wangen,
Münchenbuchsee, Rüeggisberg und Gottstatt. Rennefahrt kommt zum
Schluss, «dass Bern nur diejenigen Klöster als die seinigen ansah, über die

ihm vom König selber oder durch Übernahme landgräflicher Rechte die

Regalien, das Recht aufKriegsfolge, aufhohe Gerichte und auf Steuerbezug,

zustanden»2.

Mit päpstlicher Bewilligung schuf Bern 1484 durch Aufhebung
zahlreicher Priorate und kleiner Ordenshäuser das Vinzenz-Chorherrenstift,
eine kirchliche Behörde unter Aufsicht des Rates, die dessen Massnahmen

deckte. Fortan scheute sich der Staat - in quasi bischöflicher Funktion -
nicht, Pfründen zu besetzen, Kirchspiele neu zu umschreiben, die Feiertage

zu regeln, selbst Kreuzgänge und Prozessionen anzuordnen3.

Laut einem Beschluss des Grossen Rates von 1487 sollte die Vogtei über

Klöster grundsätzlich von Mitgliedern des Grossen Rates ausgeübt werden.

Schon vor der Reformation hat Bern also die Bevormundung in eine

eigentliche Staatsaufsicht übergeführt. Die Bevogtung aller Klöster im
Jahre 1527 war nur der letzte Schritt dazu. «Das Bedürfnis nach Vollendung

des Staates schien durch die Unterwerfung der Kirche, die ihm an

Herkommen, Recht, Vermögen überlegen war, befriedigt worden zu

sein. In Wirklichkeit war es nur gereizt4. »

1 Mss. Hist. Helv. IV. 2. Burgerbibliothek Bern. - AHVB 9, 1876, S. 57 ;jo, 1930,
S. 147fr., vgl. dortiges Register - Anshelm II, S. 159.

2RQ VI1, S.XXXVIII ff.
3 Feller, Reformation, S.9öf.
4 Feller, Reformation, S.96, 99.
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1. PROPSTEI WANGEN

Mit dem Übergang der Landgrafschaft Burgund und der Herrschaft

über die Orte Wangen, Herzogenbuchsee und Ursenbach hatte Bern 1406

von den Kyburgern auch die Kastvogtei über die Propstei Wangen erworben.

Propst und bernischer Landvogt wohnten fortan im gleichen engen
Mauerrund. Da das Gotteshaus Wangen nicht autonom war und finanziell

und verwaltungsmässig von Trub abhing, erübrigte sich ein bernisches

Burgrecht mit ihm. Mit Trub aber stand Bern schon seit dem späten

13.Jahrhundert im Burgrecht. «Im letzten Drittel des 15.Jahrhunderts
sind bernische Eingriffe in die geistliche Gerichtsbarkeit und die Disziplin
innerhalb der Klostergemeinschaft nicht mehr selten», ja Bern nötigte
Trub 1485 den bisherigen Propst auf der Petersinsel als Abt auf und
bestellte seit 1488 wiederholt Bernburger als Klostervögte. Im letztgenannten

Jahr hatte der Abt überdies erstmals vor dem Rat zu Bern über Einnahmen

und Ausgaben Rechenschaft abzulegen1. Diese entschiedene

Intervention Berns steht nicht vereinzelt, musste doch das Kloster Kappel seit

1473 in Zürich, das Kloster St. Urban seit 1489 in Luzern die Rechnung
vorweisen2.

Was der grossen und abgelegenen Abtei Trub recht, das musste der

kleinen Propstei Wangen billig sein. Im Oktober 1422 bestätigte das

Propstei-Gericht, dass um Lehensgüter der Propstei nur auf der rechten

Dingstatt des Gotteshauses vor dem Keller zu Wangen geurteilt werden

dürfe. Vier Jahre später schützte das Urteil von Schultheiss Hofmeister,
Rudolf von Ringoltingen, Stadtschreiber Heinrich von Speichingen von
Bern, Landvogt und gemeinem Rat von Wangen die Propstei vor den

Zugriffen der reichen Walliswiler Erblehenbauern Marti3. Schultheiss

und Rat bestätigten ferner 1435 und 147s die Hoheit der Propstei über

Hochwald und Acherum gegenüber den Burgern von Wangen und andern

Untertanen und erklärten 1474, auf Bitte des Propstes, die Acherums-

Ordnung der vier Landgerichte auch für Wangen für verbindlich4. Laut

1 Häusler, Emmental 1, S. 55f., 58ff.
2 Kaufmann, S. 3 9, Anm. 3.
3 Urkunden vom 19.10.1422 und 1.8.1426 im StA Bern, F. Wangen.
4 Urkunden vom 12.10.1435,16.1.1475,28.9.1474, ibidem.
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Spruch des Propstei-Gerichtes von 1520 durften die Bauern von Wallis-
wil nur das zum Hausgebrauch überwinterte Vieh unentgeltlich ins

Acherum treiben; für Nutzung darüber hinaus mussten sie Holzhafer
entrichten1.

Auf Begehren des Propstes setzte Bern 1503 die Landesordnung gegen
Überbelastung der Güter mit Seelgeräten undJahrzeiten auch für Wangen
in Kraft, ja es hatte im Februar 1500 - im Einverständnis mit dem Abt von
Trub und nach Befragung der Untertanen-eine Gotteshaus-Ordnung über

Gerichtsbarkeit, Nutzung und Fertigung der Güter in über 30 Artikeln
erlassen. Dabei behielt es sich seine Herrlichkeit, Widerruf, Wandel oder

Änderung und die Rechte der Burger von Wangen vor2.

Wir würden uns täuschen, von dieser bernischen Protektion aufein stetig

gutes Einvernehmen schliessen zu können. Misswirtschaft und moralische

Dekadenz hatten auch in Wangen eingerissen, so dass der Rat im Mai 1483

dem Abt von Trub gebot, die von Wangen mit einem ziemlichen Propst

zu versehen. Im Herbst 1467, 1483 und auch 1489 wurde der Vogt von
Wangen mehrmals angewiesen, des Propstes Dirne auszuweisen. Die alte

«Pröpstin» von Wangen erschien i486 in Trub3. Sie wird auch von Ans-

helm erwähnt, so dass spätere Chronisten gar aufein Frauenkloster Wangen

schlössen! Der Helfer in Wangen, Mönch von Trub, ist im Januar

1489 wegen eines Straffalles gar eingekerkert worden. Im Herbst 1491
ersuchte der Rat den Landvogt, die Gläubiger des Propstes im Schloss zu
versammeln und anzuhören4.

Diese paar Streiflichter mögen genügen, das düstere Bild zu zeichnen.

Daneben gab es auch Lichtblicke: so ersuchte Solothurn 1496 den bernischen

Rat (nicht etwa den Abt von Trub), den allgemein beliebten Propst
Hans Dietrich in Wangen zu belassen. Er wurde dann doch nach kurzem
durch Bendicht Tavernier abgelöst, den die Langnauer seiner französischen

Muttersprache wegen als Pfarrer ablehnten. Dietrich kehrte rund
zehnJahre vor der Reformation nach Wangen zurück. Die beiden letzten

1 Urkunde vom 24.9.1520, in StA Bern, F.Wangen.
2 U. Spruchb. D, fol. 219 verso. - Ob. Spruchb. P, S. 229-244.
3 RM 20.10.1467, 30.10.1467, 21.10.1482, 31.5.1483, 24.4.1486, 12.11.1489. -

Vgl. Haller, Bern in seinen Ratsmanualen II., S. 305, 308.
4 RM 9.1.1489,12.9.1491.
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Reformpröpste vermochten freilich nicht, alles von ihren Vorgängern
Versäumte und Verlorene wiedergutzumachen1.

2. PROPSTEI HERZOGENBUCHSEE

Ähnlich wie mit Wangen verhält es sich mit der Propstei Herzogenbuchsee,

deren Kastvogtei Bern 1406 aus kyburgischer Hand erwarb, wobei
freilich die einträgliche Vogteiabgabe verpfändet war. - ImJuli 1416 trat
die Abtei St. Peter im Schwarzwald, die schon 1350 ins Burgrecht Solo-

thurns aufgenommen worden war, für ihre Güter im Aargau, Gäu und in

Burgund auch ins Burgrecht der Stadt Bern. Für die Garantiesumme von
50 Gulden hafteten die Propsteigüter von Herzogenbuchsee ;jährlich hatte

der Propst eine halbe Mark Silber zu entrichten. Das Burgrecht wurde

1467 und 1469 erneuert2.

Im 15.Jahrhundert befand sich verschiedenes Gotteshausgut im freien

Handel, so 1426 Mühle und Bläue Oberönz, 1436 Kornzehnt und Mühle

Wanzwil. Die Propstei verkaufte 1451 an Hans Steiner die Nutzung des

halben Korn-, Heu- und Jungzehnts zu Wanzwil. 143 5 wurde eine Wiese

am Aspenholz, 1496 30 Viertel Dinkel von den Hofgütern und der Mühle
Oberönz veräussert. Diese Verkäufe werfen nicht das beste Licht auf die

Verwaltung3.
Das Gericht des Meierhofes Huttwil sprach 1438 den Heuzehnt von

Rütschelen (Pfarrei Herzogenbuchsee - im 16.Jahrhundert zur Pfarrei

Lotzwil gelegt) gegen Ulrich Schulthess der Propstei zu, und Bern
schützte den Entscheid 1442. Ein Jahr später verkaufte die Abtei St.Peter

das Meiertum Huttwil mit den zugehörigen Waldungen der Stadtgemeinde

Huttwil, die fortan den Meier wählte, der allerdings die

Hofzinse, Fälle und Ehrschätze immer noch dem Propst zu Herzogenbuchsee

abzuliefern hatte. Kurz vor der Reformation, im Mai 1511, überliess

1 Flatt Kahl H., Die Beziehungen der Propstei Wangen zum solothurnischen
Wasseramt. Jsolg. 32,1959, S. 97F - UP 41, Nr. 14 vom 17.5.1496.

2 RQ IF1, Nr. 13 8, S. 8-12. -RQSI, Nr. 49, S.9iff.
3 Urkunden vom 24.4.1426, 29.2.1436, 12.2.1451, 2.11.1435 und 16.11.1496,

StA Bern, F. Wangen.
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St. Peter den Pfarreigenossen von Huttwil den dortigen Klein- undjung-
zehnten1.

Um die Mitte des 15.Jahrhunderts brach ein Streit zwischen AbtJohann

VI. von St. Peter (1453-1469) und PropstJohann Keller aus. Bern ersuchte

den Abt, den Propst probeweise für ein Jahr zu belassen; dieser solle aber

die in Rom erworbenen Bullen (Inhalt unbekannt) ausliefern, 20 Gulden

Entschädigung zahlen, seinem Abt gehorsam sein und Rechnung geben2.

1469 verzichtete der genannte Abt, Johann von Küssenberg, auf seine

Würde, erhielt als Leibgeding jährlich 12 Saum Wein und begab sich als

Propst nach Herzogenbuchsee, wo er 1484 starb. In sittlicher Hinsicht

gaben die Pröpste von Herzogenbuchsee Bern zu keinen Klagen Anlass3.

Das Propstei-Gericht erliess durchs ganze 15.Jahrhundert Verordnungen
für die Untertanen. Bei Anfechtung fand der Propst in Bern Schutz. Laut
Entscheid von 1442 bezog die Propstei von jedem Saum ausgeschenkten

Weines 4 Mass Kustwein, eine Bestimmung, die 1488 auf das ganze
Gericht Herzogenbuchsee ausgedehnt wurde4. Das Fischen mit der Angel im
Onzbach verbot der Propst 1454/1488 bei Busse von 3 alten Schilling;
Fischzug für Kranke und Schwangere blieb aber gestattet. Ihnen gab man
auch den Wein steuerfrei. - Wer im Gerichtsbezirk der Propstei mit Feuer

und Licht wohnte, war- laut Spruch von 1495 - zujährlich drei Frontagen

verpflichtet. Feld und Wald nutzen die Bewohner des Gerichtes

Herzogenbuchsee gemeinsam. Die Gemeindegrenze spielte noch keine Rolle,

war doch noch im 15.Jahrhundert das Kirchspiel oder Gericht die massgebende

Gemeinschaft. Zum Gericht gehörte nebst den bekannten Dörfern

(entsprechend dem kyburgischen Amt) auch das oberste Haus von Baumgarten

in der Gemeinde Graben5.

Zu Anfang des 16.Jahrhunderts stellen wir ein wachsendes Selbstbe-

wusstsein der Untertanen fest, das öfters zu Zusammenstössen mit dem

1 Urkunden vom 28.7.1438 und 4.8.1438, 18.5.1511 im StA Bern, F. Wangen
und Trachselwald. - SiGRiST Hans, Der mittelalterliche DinghofHerzogenbuchsee.
OJB 1,1958, S.21,25.

2 T. Miss. B, S. 175,252,344.
3 Mayer J., Geschichte der Benediktinerabtei Sankt Peter aufdem Schwarzwald.

1893, S.63.
4 Urkunden vom 6.7.1442 und 28.4.1488 im StA Bern, F. Wangen.
5 Urkunden vom 27.5.1454,19.5.1488,16.3.1495 und 27.4.1450, ibidem.
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Propst und in der Folge zu bernischen Eingriffen führte. AufBitten des

Abtes von St. Peter bestätigten Schultheiss und Rat am 17. April 1510, dass

um Gotteshausgüter allein vor Propsteigericht vor der Kapelle zu Herzo-

genbuchsee geurteilt werden dürfe, behielt sich aber die appellationsweise

Uberprüfung vor. In einem Streit zwischen Propst und Gemeinde ent-
schiedBern im Mai 1512, dassJungzehnt und Kustwein vom ausgeschenkten

Wein dem Propst bleiben sollten, dass er nur Eber und Wucherstier,
nicht aber Widder und Hengst zu halten verpflichtet sei. Drei Jahre

später gebot die Obrigkeit den Kirchmeiern von Herzogenbuchsee die

Leistung der Frontagwan ans Pfarrhaus oder die Abgeltung mit 3 Pfund1.

Die Zeit des Bauernkrieges (1525) zeigte auch die Bauern von Herzogenbuchsee

in offener Rebellion gegen die Propstei2. Sie beklagten sich in
Bern über ihre Belastung :

1. Obwohl sie jährlich den Pfennig, genannt Hofzins, gäben, müssten sie

bei jedem Abgang zusätzlich den Fall (Besthaupt oder Bestgewand)
entrichten.

2. Bei Empfang der Güter hätten sie 4 Mass Wein zu Ehrschatz zu ent¬

richten.

3 Sie seien gezwungen, bei Streitigkeiten über ihre Güter das Hofgericht
zu besuchen.

Da die Bauern offenbar nicht mit sich reden liessen, erwirkte Bern das

Einlenken des Propstes, so dass sich die Untertanen am 8.Januar 1526 um
220 Gulden von Hofzins, Fall, Ehrschatz und Hofgericht loskaufen konnten.

Nebst seinem Grundeigentum und den Lehengütern blieben dem

Propst Zehnten, Tavernenzins, Tagwan und die Befugnis, Vierer und

Bannwart einzusetzen. Die gesamte hohe und nun auch die niedere

Gerichtsbarkeit übte fortan der Landvogt von Wangen aus3. - Wahrscheinlich

bedeutete der Akt von 1526 auch die Aufhebung der Leibeigenschaft, ist

doch der Todfall eine spezifische Abgabe der Eigenleute gewesen.

1 Urkunden vom 17.4. i5iound26.5.i5i2,ibidem.-RQ.rF1, Nr. 138 c, S.12.
2 Zum Bauernkrieg vgl. Günther Franz, Der deutsche Bauernkrieg. Aktenband.

München/Berlin 1935. - Bonjour Edgar, Die Bauernbewegungen des Jahres 1525

im Staate Bern. 1923.
3Urkunde vom 8.1.1526 im StA Bern, F.Wangen. -RQIV1, Nr. 13 8 d, S.i3ff.

-Vgl. die .Freiheiten des Dorfes Herzogenbuchsee' vom 9. Februar 1533, Pergamentrodel

im dortigen Burgerarchiv.
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Es ist wohl kaum als Zeichen des neuen Glaubens zu werten, wenn der

Helfer von Herzogenbuchsee 1522 das Fastengebot übertrat; fünfJahre

später wurde er des Landes verwiesen. Dem Propst bedeutete Bern

1524/25, wenn erjagen wolle, müsse er den Landvogt um Erlaubnis

fragen. Im Sommer 1527 stritten die Dorfleute mit dem geistlichen Herrn um
die Art der Zehntsteigerung und den Unterhalt des Kirchenchores1.

Am 4. August des gleichenJahres bevogtete Bern alle Klöster und
entsandte nach Herzogenbuchsee Hans Sträler. Den in die Hauptstadt berufenen

Äbten und Pröpsten legte man als Beweggründe dar :

- « das üpig läben in ettlichen mitt frouwen gebrucht »,

- « und von ettlichen der übernutz in frömbde land geschickt »,

- « und anderer gestallt übell und ungeschicklich geregiert worden... »2.

Der Abt von St.Peter erhob heftigen Einspruch; Bern aber antwortete

ruhig, es gehe ihm nicht um «Abfall», sondern um Erhaltung der Gotteshäuser.

Auf den Vorwurf der königlichen Regentschaft im Oberelsass in
dieser Sache erwiderte es, man wolle den Abt seines Einkommens nicht

berauben, sondern Gerechtigkeit, Nutzung, Freiheit und Zubehörden der

Propstei beschirmen. Der Vogt solle bloss auf Verkauf und Tausch von
Gotteshausgut achthaben und die Rechnung einsehen. Der Ubernutz sei

zu ,erbuwung des huses, so buwvellig ist', zu verwenden.

Obwohl der Abt neuerdings schrieb, der Propst persönlich vor dem Rat

erschien, ja sogar die Stadt Freiburg im Breisgau intervenierte, beharrte

Bern aufseinem Standpunkt. Im November 1527 ging die bündige "Weisung

an Sträler, Zinsen und Zehnten einzuziehen. Wer aber dem Abt Geld

geliehen habe, solle es selbst eintreiben3.

3. RITTERHAUS THUNSTETTEN

Die Johanniter-Kommende Thunstetten bequemte sich erst 1466 zum
Burgrecht mit Bern. Sie leistete eine jährliche Abgabe von 3 Gulden, bei

Lösung des Vertrages 40 Gulden. Wie andere getreue Untertanen mussten

1 Steck und Tobler, Nrn. 109,1219, 535, 545,1232,1262.
2 Steck und Tobler, Nrn. 1270 und 1287.
3 Steck und Tobler, Nrn. 1286,1322,1353,1363.
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die Bauern Bern mit Reisen, Reiskosten und Diensten gehorsam sein. Das

Burgrecht wurde 1474,1494 und 1504 erneuert1.

ImJuli 1472 beklagte sich Bern beim Kapitel desJohanniterordens über

den ,ungebuwligen abgang' des Hauses Thunstetten in der Grafschaft

Wangen, den es nicht mehr länger dulden könne. Als Glied des hl. Reiches

müsse man sonst selbst die Einkünfte beziehen und damit das Haus

unterhalten, um nicht ,vor Gott und der wellt' in Schuld zu geraten2.
Sieben Jahre später vermittelte Bern in einem Streit um 120 Gulden

zwischen Ordensmeister Johann von Au, Graf Hans von Werdenberg,
Komtur zu Heitersheim und Thunstetten, und dem dortigen Statthalter

Johannes Zwick. Als der Statthalter 1501 wegen Krankheit nicht zum

Ordenskapitel reisen konnte, entschuldigte ihn Bern beim Ordensmeister.

Hingegen verlangte es 1518 seine Abberufung: ,im nitt möglich ist zu

regieren'3.
Durchs ganze 15.Jahrhundert besorgte der Landvogt von Wangen den

Verkehr mit denJohannitern von Thunstetten, die im Städtchen seit 1320

verburgrechtet waren und ein Haus besassen. Mahnungen zum Unterhalt
dieses Hauses ergingen 1467 und 1496. Zum Strafvollzug an frevelnden

Untertanen durfte der Komtur das Gefängnis im Schloss Aarwangen
benutzen4.

Die finanzielle Notlage führte die Klöster dazu, die ihnen übertragenen

Kirchenpatronate auszunutzen, die Pfarrer aber schlecht zu besolden. Die
Untertanen wünschten ausdrücklich Weltgeistliche und leimten Ordensleute

als Pfarrer ab. So gingen 1463-1469 Klagen aus der Pfarrei Egerkin-

gen in Bern ein, das seinerseits 1495 den Ordensmeister ersuchte, den

neuen Pfarrer von Rohrbach zu entfernen und den alten Vikar wieder

einzusetzen5. Dem Komtur, der sich auch eine Jungfrau' hielt, wurde 1515

geboten, nicht mit dem Gesinde zusammen zu hausen, sondern ein besonderes

Gemach zu bauen. Der Pfarrer von Rohrbach durfte 1524 wegen
Alters und Krankheit auf Zusehen hin seine Dirne behalten6.

1RQIV1, Nr. 176, S.514Ü
2 Kümmerli Arnold, Breiter Otto, Heimatbuch von Thunstetten. 1952, 1,

S.402ff. -T. Miss. A, S. 966 f.
3 Kümmerli, S. 409 ff., 429 h

4RM10.6.1496. -Kümmerli, S. 416-425.
5T.Miss. A, 8.425,639a; H,fol. 18 verso. 6RM9. 10.1515und22-8.1524.
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Auch in Thunstetten verschlechterte sich in der zweiten Hälfte des

15Jahrhunderts das Verhältnis zwischen Komtur und Untertanen. Im
Jahre 1474 wurde die bernische Acherums-Ordnung auch im Klostergcbiet
für verbindlich erklärt, was einer Reihe von Streitigkeiten rief, die Landvogt

Nikiaus Meyenberg von Wangen zu untersuchen hatte. Gemäss

Spruch von 1478 mussten die Bauern dem Komtur Tagwan leisten, von
dem über den Hausgebrauch gehaltenen Vieh Holzhafer als Entgelt fürs

Acherum entrichten, seine Tiere mit den ihren hüten, auch von früher

baulosen (wüsten) Landstrichen Zehnten bezahlen. Um Fuhrung muss er

sie und die Langenthaler bitten und ihnen dafür Bau- und Brennholz

verabfolgen1. Siebenjahre später bestätigte Bern den Spruch von 1478 erneut
und entschied überdies, dass die Bauern keinen Zehnt von alten zehntfreien

Matten, wohl aber von neuen Rodungen und als Wiesen angeblümten

alten Äckern entrichten sollten2.

ImJahre des .kleinen' Bauernkrieges, 1525, konnten sich die Gotteshausleute

von der Leibeigenschaft loskaufen ; im übrigen ging Bern nicht aufdie

von Langenthal und Thunstetten eingereichten Beschwerdeartikel ein3.

AufBefehl der Obrigkeit behielt der letzte Komtur von Münchenbuchsee

und Thunstetten, Peter von Englisberg, den Übernutz seiner Häuser

im Lande zurück, was Bern dem deutschen Ordensmeister am 8. November

1526 mitteilte. Im August 1527 wurde Andreas Zehnder zum Vogt der

bernischen Johanniterhäuser bestellt. Damit wich auch hier die

Bevormundung der direkten Staatsaufsicht4.

4. ABTEI ST. URBAN

Im Unterschied zu den besprochenen Gotteshäusern lag die Abtei St. Urban

ausserhalb der bernischen Botmässigkeit aufLuzerner Boden, konnte

also nicht bevogtet werden. Eine Aussage des Grafen Berchtold, wonach

1 Kümmeeli, S.404-409. - Urkunden 29.7.1474, 21.2.1475 und 16.10.1478 im
StA Bern, F. Aarwangen.

2 Kümmeeli, S. 425-428.-Urkundevom 5.5.1485 im StABern, F. Aarwangen.
3 Steck und Tobler, Nrn.631,652 F., 664,743.
4 Steck und Tobler, Nrn. 1029 und 1270.
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Abbildung 18

Mühle Obermurgenthal aus dem 16.Jahrhundert. Zeichnung Carl Rechsteiner, Wynau/Au SG.



Abbildung 19

Schlatt-Briickc über die Langete in den Wässermatten von Roggwil.
Aufnahme Valentin Binggcli, Langenthal.



das Kloster unter der Kastvogtei der Kyburger stände, wurde 1416 zu
Recht unter den Tisch gefegt.

Drei Viertel des Grundbesitzes der Abtei lagen auf Berner und Solo-

thurner Boden. Wir wissen bereits, wie Bern 1413 mit dem Kloster die

Befugnisse in den oberaargauischen Twingherrschaften ausschied und wie
St. Urban 1415 ins bernische Burgrecht trat1. In diesem Falle lag es nun
nahe, dass Bern gegenüber dem luzernischen Abte die Rechte und Ansprüche

seiner Untertanen besser schützte, als es dies bei Klöstern seines

Staatsgebietes tat, wo man hoffen konnte, einstmals die Erbschaft anzutreten.
Auch der Abt von St. Urban empfand den Anbruch der bernischen

Herrschaft als Zäsur, wenn er im Langenthaler Twingrodel rückblickend
schreibt :

«Dieselben unser herrlichkeiten sind bestanden und von unseren
vorfahren bracht, bis daß die grafschaft Wangen kommen ist in hand und

gewalt deren von Bern. Als denmals anhubun die gemeinden etwas mehr
dan vor, unserem gotshus ungehorsamer werden, sind umb mehreres

schirmbs willen unsere vorfahren mit Schultheißen und rat zu Bern eins

fründlichen Vertrags übereinkommen und ihnen etwas von unserem

gwalt nachgelassen, damit sie uns by dem überigen zu schirmen dester

williger und geneigter wärendt2. »

Immerhin hat Bern in den meisten Fällen loyal auch dem Abt von
St. Urban Recht werden lassen, lag es doch auch im bernischen Interesse,

das Prinzip der Autorität gegenüber den Untertanen hochzuhalten. Es tat
dies energischer noch als Luzern.

Allein Spanntmgen blieben nicht aus. So erneuerte Abt Nikiaus Hollstein

erst 1463, 22Jahre nach seinem Amtsantritt, das Burgrecht. Er hatte

sich 1445 vergeblich der bernischen Besteuerung zur Deckung der Kosten
des alten Zürichkrieges zu entziehen gesucht. Dem renitenten Heinrich

von Bartenheim, der St. Urban in Verfall bringen sollte, setzte Bern 1487

kurzerhand einen Tag zur Beschwörung des Burgrechtes fest3.

Schon im grossen Schiedsvertrag von 1444 zwischen der Abtei und den

Dorfgenossen von Langenthal forderte die selbstbewusste Aarestadt, dass alle

künftigen Händel der beiden Parteien vom bernischen Rat entschieden

1 Vgl. S.290. 2 Kaufmann, S.45, Anm.3. 3 Kaufmann, S.34f., 3öf.
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würden. Die direkten Berufungen ans landvögtliche Gericht zu Wangen
oder an den bernischen Rat nahmen seit 1460 aufKosten des niedern
Gerichtes der Abtei ständig zu und endeten kurz vor der Reformation in offener

Rebellion der Untertanen1.

Voran gingen die Leute von Langenthal, wo sich am frühesten das

Gemeindebewusstsein entwickelte. Bern schützte zwar im Spruchbrief

von 1444 St. Urbans verbriefte Rechte, kam aber den Erblehenbauern

doch weit entgegen : sie durften nicht nur die alten, sondern auch die neu

angelegten Wiesen bewässern (dies aufKosten von St. Urbans Bauern zu

Roggwil) ; sie konnten die Waldungen selbst schirmen und Bussen zuhanden

der Gebursami beziehen ; sie durften in der Langeten frei fischen.

Sei es, dass der umfangreiche Spruchbrief zu unklar, sei es, dass die

Langenthaler durch ihren Erfolg bestärkt waren, der Streit ging weiter.

Die Abtei war klug genug, nun genau Buch zu führen, und zog als ihre

Berater nun stets Ratsboten von Luzern zu. Ein bernisch-luzernischer

Schiedsspruch in der gleichen Sache erging 1469. Schliesslich verlor aber

Bern die Geduld und legte 1485 der unterliegenden Partei bei inskünfti-

gen Händeln nicht nur die Kosten, sondern auch noch eine Gebühr von
20 Pfund auf2.

Das Gericht zu Langenthal schützte 1482 die Abtei in ihrem Recht auf

Bezug des Ehrschatzes als Handänderungsgebühr. Der Abt legte zum
Beweis seine Zinsbücher vor, während Alt-Ammann Peter Mäder vorgab,

die Natur des Ehrschatzes nicht zu kennen3 - Die Pächter des Hofes

Roggwil durften laut Vertrag von 1349-stand er im 15.Jahrhundert noch

in Kraft? - den ganzen Zehnten für sich nutzen. Obwohl weder die

Bauern noch der Abt ihren Standpunt urkundlich beweisen konnten, hielt

Bern am Zehntgebot fest und schützte den Abt4.

Die Bevölkerungszunahme in den Dörfern machte eine intensivere

Nutzung des Landes, die stärkere Ausbeutung von Brenn- und Bauholz in den

Wäldern nötig. Die verarmte Abtei ihrerseits musste ihr nutzbares Eigentum

schirmen und bewahren, auch im höhern Landesinteresse Raubbau

1 Kaufmann, S. 49 ff., 3 5 Anm. 3.
2 Kaufmann, S.48-51. - Meyer J.R., Zwei Urkunden zur Geschichte Langenthals.

1939.
3 Kaufmann, S. 85. 4 Kaufmann, S. 8yf.
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abwenden. Den vernünftigen Mittelweg zwischen diesen berechtigten

Standpunkten suchten die Schiedleute oft vergeblich.
Der imJahre 1480 zum Abt gewählte SolothurnerJohannes Küffer be-

sass seines Alters wegen nicht mehr die nötige Rüstigkeit, die Abtei zu

leiten. Arge Misstände rissen ein. Mit der Resignation Küffers und der Wahl
Heinrichs von Bartenheim geriet das Kloster aber 1487 vom Regen in die

Traufe. Der neue Abt kam seiner Residenzpflicht nicht nach, stürzte das

Haus in neue Schulden und inneren Streit, so dass ihn Luzern 1501 absetzen

musste. Die Untertanen aber hatten die zwanzig Jahre der Misswirtschaft

weidlich ausgenützt und machten ihre Anmassung zum Gewohnheitsrecht1.

Bauernkrieg. Teuerung und Schwanken der Konjunktur, Solddienst

und Hass gegen die Kronenfresser nährten bei den Bauern überJahre einen

Groll, der sich im Frühjahr 1525 in allgemeiner Auflehnung Bahn brach.

In Artikelbriefen meldeten sie ihre Begehren der Obrigkeit, forderten

freie Jagd, Fischfang, Holzung, Abschaffung von Kleinzehnt und
Ehrschatz, Reduktion der Bodenzinse. Bern gab nicht nach, sondern schützte

den Abt bei seinen verbrieften Rechten. Landvögte und Ratsdelegationen
mahnten die Untertanen zum Gehorsam. Volksanfragen wirkten als Ventil2.

Luzern gegenüber drückte der Rat sein Bedauern aus, dass die Bauern

,sich gegen bemelten hern apt und sin gotzhus so ungeschicklichen halten'.

Im Mai 1527 wurde der Landvogt von Wangen angewiesen, die Bauern

von Wynau zu büssen, die in des Abtes Bächen fischten. Als alles nichts

fruchtete, drohte man den Madiswilern und Roggwilern : « By verlierung

m. h. huld dem apt zu recht zu stan!» Allein im Jahre 1530 kosteten der

Abtei die Prozesse mit Oberaargauer Bauern 230 Pfund3.

Mit Beschluss vom 10. September 1529 verweigerte Bern jedes Nachgeben

in der Zehntenfrage, gestattete aber am 23.Februar 1530 die

1 Kaupmann, S. 193,195, 201-204.
2 Wien, S.99-111. - Vgl. seine Arbeit im OJB 10,1967, S. 102ff. - Zum Bauernkrieg

vgl. Anm. 2, S. 301.
3 Steck und Tobler, Nm. 1213, I3i8f., 2108, 2569, 2572, 2938. - Wicki, 1945,

S.39f-
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Umwandlung von Natural- in Geldzinsen ausser bei den Grund- und

Bodenzinsen. Infolgedessen stiegen St. Urbans Einnahmen 1530 auf das

Doppelte, fielen aber später aufeinen nie gekannten Tiefstand1.

Ein Gutes hatte die allgemeine Unruhe für Bern : man benützte nun die

Gelegenheit, die Reste der Leibeigenschaft zu beseitigen, die sich in den

Twingherrschaften der Klöster am hartnäckigsten gehalten hatte. Im
Februar 1525 erging an St. Urban die Weisung, den Eigenleuten bis

Ostern den Loskauf zu ermöglichen, sonst werde sie Bern ausweisen! -
Ähnlich ging es wohl auch in Thunstetten und Herzogenbuchsee. Allein es

fehlen die Quellen, Art und Weise und Umfang des Loskaufs zu ergründen.

«DaraufHessen sich die Leibeigenen wohl freien, verweigerten aber

dem Abte die rechtliche Loskaufsumme2. »

Zum Schluss mögen uns die Akten des Madiswiler Wässerungsstreites

zeigen, wie weit die Entfremdung zwischen Abt und Untertanen bereits

gediehen war : Urkunden bewiesen wohl das hohe Alter, nicht aber die

Rechtmässigkeit der äbtischen Ansprüche, sagten die Bauern. Bisher seien

sie - wie ihre Vorfahren - der Meinung gewesen, wenn sie sich den

Ordensleuten widersetzten, sündigten sie so, als sündigten sie gegen Gott.

Nur deshalb hätten sie sich gebeugt. «In dieser schlichten, ehrlichen Rede

spiegelt sich ein Wegstück zur inneren Freiheit wider, das die Oberaar-

gauer Bauern unter dem Einfluss der Reformation zurückgelegt hatten3. »

1 Wicm, S. 105. 2 Wicki, S. 102f. 3 WiCKi, S. 107.
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DRITTERTEIL

FOLGEN DER REFORMATION

I. DIE SÄKULARISIERUNG DER KLÖSTER1

Im Reformationsmandat vom 7. Februar 1528 gestattete Bern den Austritt

aus den Klöstern und verbot die Aufnahme von Novizen. Die Austretenden

erhielten das eingebrachte Gut zurück und wurden, je nach

Vermögensstand des Klosters, abgefunden. Eine berechnende Vorzugsbehandlung

erfuhren die Äbte und Pröpste, denen man die Gotteshäuser

abkaufte, um sich der Auseinandersetzung mit den Orden zu entziehen.

Der Staat übernahm die Klöster mit Vermögen und Schulden. Der
Zuwachs des Staatsvermögens an liegendem Gut und nutzbaren Rechten

(besonders Zehnten) war gewaltig ; allein die Barmittel, auch aus

eingeschmolzenen oder verkauften Kirchenzierden, reichten nicht aus, die

Abfindung im Betrag von rund 60 000 Pfund und die jährlichen Leibgedinge

von 1700 bis 2000 Pfund zu bezahlen. Es bedurfte der Anleihen. Bern hielt

darauf, dass die Vermögenswerte zweckentsprechend verwendet wurden
und gebot 153 3 - freilich etwas spät - getrennte Rechnungsführung über

das Klostergut2.

Die Leute von Wangen wurden durch den im Oktober 1525 von Solo-

thurn abgesetzten Pfarrer zu Deitingen, Ulrich Mohr, erstmals mit der

neuen Lehre bekannt. Bern griffsofort ein und wies den Landvogt an, die

Winkelprediger wegzuschicken. Während Wangen bei der Volksbefragung

von 1524 den Entscheid den gnädigen Herren anheimgestellt hatte

1 Feller Richard, Der Staat Bern in der Reformation. Gedenkschrift zur
Vierhundertjahrfeier der bernischen Kirchenreformation. Band 2, 1929. - De Quervain
Theodor, Kirchliche und soziale Zustände in Bern unmittelbar nach Einführung der
Reformation. Bern 1906.

2 Feller, Bern 2, S. 314fr. - Feller, Reformation, S. 156fr., 197, 215 F - de Quervain,

Zustände, S.iösf.
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,nach üwerem gefallen, damit das lob gottes und die ere siner muetter und

der lieben heiligen gesucht werd', forderte man schon 1526/27 Einigkeit
zwischen Bern und Zürich und Predigt nach Art Zwingiis1. - Offenbar

lebte der Propst zu Wangen dem dritten, vermittelnden Glaubensmandat

nicht nach, so dass ihn der Rat im Juli 1526 durch den Landvogt

mit Strafe bedrohen liess. Im Dezember 1527 erging die Weisung an

die Untertanen, dem Gotteshaus - wie bisher - Zinsen und Zehnten zu
bezahlen2.

Dem Reformationsmandat vom Februar 1528 fügte sich der Propst

widerspruchlos, so dass man ihm die Verwaltung weiterhin beliess. Am

14. März erschien eine Ratsdelegation mit Seckelmeister Tillmann an der

Spitze, die des Propstes Rechnung prüfte : die drei Kelche und das silberne

Kreuz solle er nach Bern senden, vom Klostergut nichts verkaufen. Man
stelle ihm frei, einen Prädikanten anzustellen oder selbst zu predigen. Des

Kirchengutes der von der Propstei verwalteten Ulrichskapelle in Thöri-

gen nahmen sich die Landleute selbst an; Bern zog nur den Zehnten an

sich3.

Vom Angebot des Propstes, Renten, Gülten und anderes Einkommen

aufzuzeichnen, machte der Rat am 4. März 1529 gerne Gebrauch. Resultat

davon ist das summarische Pergament-Urbar desselbenJahres. Lucas, der

Schreiber, gebürtig von Bremgarten, besorgte die Reinschrift4. - Laut

Weisung vom 16. August sollte fortan der Landvogt Vierer und Bannwart
bestellen. Als diese sich widerspenstig zeigten, meinte Bern, es könne sie

zwar nicht ,von irn conscienzen' bringen, aber wohl ihre heimlichen

Versammlungen verbieten. Noch im Oktober gestattete die Regierung dem

Propst, für ein weiteres Jahr in Wangen zu bleiben; der Vogt allein aber

besorge die Verwaltung5.
Endlich setzte Bern am 18. Dezember 1529 dem Propst Hans Dietrich

und seiner Frau, nachdem er ,frilich, unbezwungen und unhindergangen'

1 Flatt Kahl H., Die Beziehungen der Propstei "Wangen zum solothurnischen
Wasseramt. JsolG52,1959, S.i02f.

2 RM 27.7.1526 und 4.12.1527.
3 RM9.9.1528,14.1.1529,24.12.1528, 3.5.1529.-Rechnung vom 14.3.1528im

Stiftsarchiv Zofingen (im StA Aarau).
4 RM 4.3.1529. -Urbar Wangen Nr. 1, StA Bern.
5 RM 16.8.1529,14.10. und23.10.1529.
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die Propstei seinen Oberschirmherren und Kastvögten übergeben, zum
Leibgeding1 :

- Haus und Baumgarten vor der Michelsinsel zu Bern ;

- jährlich 15 Mütt Dinkel, 2 Mütt Hafer, 5 Saum Wein ;

- jährlich 80 Pfund an Geld.

Bis zum 24.Juni durfte er die Einkünfte der Propstei nutzen, dafür aber

den Prädikanten besolden. Auf den 29. September trat das Leibgeding in
Kraft. Bei Tod der Frau würde das Leibgeding um die Hälfte vermindert.

Hausrat und Gut des Ehepaars fielen nach dem Absterben an den Staat.

So vollzog sich die Reformation in Wangen reibungslos. Mit Hilfe des

alten Propstes nahmen Grossrat Hans Pastor, Landvogt Matthäus Knecht

und Schreiber Hans Bletz ein detailliertes Urbar auf, das am 28. November

1530 fertig vorlag2 : das Propsteigut fiel an die Landvogtei Wangen.

Auch in Thunstetten warf die Reformation keine grossen Wellen, nachdem

sich die Bauern mit ihren Forderungen von 1525 nicht hatten durchsetzen

können. Leutpriester Lienhard Haltmeyer und Helfer Adam
Wisslocher unterzeichneten die Schlussreden der Berner Disputation3. Der

Komtur von Münchenbuchsee und Thunstetten, Peter von Englisberg,
ward mit einem fürstlichen Leibgeding abgefunden:

- Schloss und Herrschaft Bremgarten ;

- jährlich 300 Pfund, je 50 Mütt Dinkel und Hafer, 4 Fass Wein4.

Mit Verweis aufdiese Abfindung lehnte Bern 1542 weitere Ansprüche
des Johanniterordens ab. Unter dem Vorwand, die Johanniter hätten die

Insel Rhodos an die Türken verloren, sistierte der Rat schon 1528 die Pension

an den Orden5.

Mit Hilfe des Statthalters Lienhard Haltmeyer nahmen Seckelmeister

Tillmann, Bauherr Michael Augsburger und Landschreiber Andres Gottfried

in der Zeit zwischen Brachmonat 1530 und Heumonat 1531 ein

genaues Urbar auf6. Der Landvogt von Aarwangen verwaltete fortan die

1 Ob. Spruchb. DD, S. 777f. - Steck und Tobler, Nr.2668.
2 Urbar Wangen Nr. 2 im StA Bern.
3 Steck und Tobler, S. 596, 598. 4 Feller, Reformation, S. I97f.
5 Feller, ibidem. - Kümmerli Arnold, Heimatbuch von Thunstetten 1, 1952,

S.457f.
6 Urbar Aarwangen Nr. 25 im StA Bern.
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Güter zu Bleienbach, Rütschelen, Lotzwil, Steckholz, Mättenbach und

Melchnau, seit der Resignation Haltmeyers, 1537, auch niederes Gericht

und Grundbesitz zu Thunstetten-Bützberg. Die Rebberge zu Twann
wurden dem Schaffner von Münchenbuchsee, die Güter im Bucheggberg
dem Schaffner von Fraubrunnen zur Verwaltung übertragen1.

Wir wissen bereits, wie übel man zu St. Peter im Schwarzwald die Be-

vogtung der Propstei Herzogenbuchsee nahm. Wirklich hat Vogt Hans

Sträler im Sommer 1527 die Verwaltung tatkräftig in die Hand genommen

und den Propst aufdie Rolle eines Pfarrers zu Herzogenbuchsee
beschränkt. Am 24. November 1527 versammelten sich alle Gläubiger und

Schuldner im Hofzu Buchsee. Die ersteJahresrechnung als Schaffner legte
Sträler aufJohanni 1528 vor. Daraus ist ersichtlich, wie er alte Schulden

beglich, die nötigen Zuchttiere für die Dorfsame anschaffte, einen Speicher

aus Rohrbach in Herzogenbuchsee aufstellte, Kirchenchor und Kirche

reparierte, das Dach der Propstei ausbesserte. Als Einkünfte gingen in
erster Linie rund 860 Mütt Zehntgetreide ein, von denen freilich die Quart
an St. Urban und die Vogteiabgabe an den Landvogt abgezogen wurden.

Die Einkünfte reichten nicht aus, die Auslagen zu decken, um so mehr als

offenbar 1526 die Bodenzinse mit einem Ertrag von rund 32 Pfund
wegfielen2.

An der Disputation in Bern widersetzte sich der Propst den Schlussreden

nicht. Ende März 1528 reiste er - offenbar mit Erlaubnis Berns - nach

St. Peter, kehrte aber nicht mehr zurück und nahm das Archiv mit. Als

Bern dem Abt den Rechtsgang verweigerte, beschlagnahmte Österreich

Zehnt und Kirchensatz Waldshut des bernischen Stiftes Königsfelden,
woraufBern seinerseits dem Kapitel Rheinfelden die Einkünfte von Asp
und Densbüren sperrte. Der Groll wuchs, nachdem man in Bern von
Verhandlungen zwischen St. Peter und Solothurn über eine Abtretung der

Zehnten im Wasseramt hörte. Auf ein Schreiben König Ferdinands hin
berief sich die Berner Regierung auf die Kastvogtei, die ihr kraft
Oberherrlichkeit, laut Briefund Siegel, zustehe. Solothurn stellte sich trotz ver-

1 Vgl. S. 184.
2 Steck und Tobler, Nrn. 1270, 1363,1369.-Rechnung 1527/1528: B VII1128

(bei den Amtsrechnungen Münchenbuchsee!) im StA Bern.
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schiedener Mahnungen taub, und Bern appellierte vergeblich an seine

Einsicht: «daß üwers und unsres lands nutzungen in frömbde land zogen
wurden, zü verderplichem schaden gemeiner landschaft und der Stetten1 ».

Am 20. April 1528 kaufte Solothurn von der Abtei um 855 Gulden

deren Zehntrechte zu Äschi, Etziken, Bolken, Hermiswil, Burg, Steinhof,

Heinrichswil und Winistorf, d. h. in allen solothurnischen Gerichten, die

bisher zu den Pfarreien Herzogenbuchsee und Seeberg gehört hatten. Erst

1539 erwarb Bern diese Rechte zurück2.

Als man in St. Peter zur Überzeugung gelangte, dass Bern in eine

Wiederherstellung der Propstei Herzogenbuchsee niemals einwilligen würde,
suchte man Güter und Rechte zu versilbern. Bern ging am 19. Mai aufden

Vorschlag ein und verlangte Offerte. Allein der Abt erschien nicht zu den

aufden 16. Oktober festgesetzten Verkaufsverhandlungen.

So kam denn der Streit in den folgendenJahren wiederholt vor die

eidgenössische Tagsatzung: 1536 intervenierte der Bischof von Konstanz,

1540 der kaiserliche Gesandte in Baden. Bern aber bestand auf Verhandlungen

mit dem Abt an Ort und Stelle. - Endlich sandte dieser im Mai

1549 Gesandte in die Aarestadt, die nicht nur von Schultheiss und Rat,
sondern auch von den Burgern (CC Grosser Rat) empfangen wurden. Man
eröffnete ihnen den eidgenössischen Beschluss, « dhein kilchengut usser der

eidgnoßchaft khommen ze lassen, sonders inlendig ze halten», schlug aber

die Entrichtung einerjährlichen Pension von 100 Gulden vor3.

Als der Abt die Frage 1555 neuerdings aufnahm, lud ihn Bern mit
Schreiben vom I5.januar 1556 vor Landgericht. Trotz Protest des königlichen

Statthalters zu Ensisheim sprach das ordentliche Landgericht der

Grafschaft Wangen zu Herzogenbuchsee, in Anwesenheit des bernischen

Schultheissen, am 2.März den Abt aller Güter verlustig: Propst Rudolf
habe 1528 nicht an der Disputation teilgenommen und sei finder-
rucks' mit Briefen und Gewahrsamen verschwunden. Überdies habe der

Abt ohne Wissen des Kastvogtes, Bern, acht Zehnten verkauft4.

1 Steck und Tobler, Nrn. 1465,1569,1575,1577,1596,1600,1612,1621.
2RQS I, S.95.-RQIF2, S.768.-Vgl. S. 321.
3 SteckundToBLER,Nm. 1688,1723,1853.-RQIV1,S. 15;IV2, S.770f.-Feller,

Reformation, S.20of.
4 RQ IV2, Nr. 191 h, S. 765-770.
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Da aller Protest auf der Tagsatzung nichts nützte und Bern seine

Usurpation zudem durch Landgerichtsurteil rechtlich legitimiert hatte, lenkte

die Abtei ein und trat am 21.Juni 1557, aufRat der Regentschaft in Ensis-

heim, die Güter und Rechte der Propstei Herzogenbuchsee mit den drei Kollatu-

ren (Herzogenbuchsee, Seeberg, Huttwil) und allen Zehntrechten um 5000 Gulden

an Bern ab1.

Die säkularisierten Güter der Abteien St. Peter und St.Johannsen in
Huttwil wurden seit der Reformation vom Schultheissen von Huttwil als

Schaffner verwaltet. Hingegen hob Bern Ende des 16.Jahrhunderts die

selbständige Schaffnerei Herzogenbuchsee auf, d. h. es übertrug sie dem

Landvogt von Wangen, der 1607/08 erstmals eine gemeinsame Rechnung

ablegte2.

DAS KLOSTERGUT

Die Säkularisierung des Klostergutes brachte dem Staat Bern eine Fülle

neuer öffentlicher Rechte und Einkünfte, umfangreichen Grundbesitz -
freilich meist in der Hand von Erblehenbauern -, daneben aber auch

zahlreiche neue Aufgaben und Lasten.

Bern gewann im Oberaargau :

1. Turing und Bann und niedere Gerichte zu Wangen (ausserhalb des städ-

tischenBurgernziels), Ried und Walliswil, zu Herzogenbuchsee, Ober-
und Niederönz, Wanzwil, Röthenbach und Heimenhausen, zu

Thunstetten-Bützberg.

2. Die Kirchensätze zu Wangen einschliesslich Kaplanei Thörigen, zu

Herzogenbuchsee, Seeberg und Huttwil, zu Thunstetten, Lotzwil,
Rohrbach, Egerkingen im solothurnischen Gäu und Ätingen im
Bucheggberg.

3. Von der Propstei Wangen die Zehnten von Wangen, Hofuhren, Ried,

von der Propstei Herzogenbuchsee diejenigen der Pfarreien Seeberg,

Huttwil und Buchsi (über das Gericht hinaus : von Bollodingen,
Bettenhausen, Thörigen, Berggemeinde Ochlenberg, teils von Bleienbach,

von Graben, Berken und Walliswil), von derJohanniter-Kom-
turei Thunstetten diejenigen von Thunstetten, Bützberg, Meiniswil,

1 RQIV2, Nr. 191h, S. 771-774. ZB VII2115, StA Bern.
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Haldimoos, Lotzwil, Gutenburg, Obersteckholz, Teile des Rohrbach-

Zehnts - soweit er nicht schon 1504 mit der Herrschaft an Bern

übergegangen war -, ferner die Zehnten der Pfarreien Egerkingen und

Ätingen.
Die Zehnten der Propstei Wangen ertrugen ungefähr 80 Mütt,
diejenigen aus den Pfarreien Herzogenbuchsee und Seeberg 850 Mütt, von
Thunstetten und Umgebung 130 Mütt, von Huttwil 170 Mütt
Getreide.

4. In den Pfarreien Wangen und Thunstetten Twing und Bann der

betreffenden Gotteshäuser) Bodenzinse von umfassendem Grundbesitz.

In Herzogenbuchsee hatten die Bauern sie 1526 grossteils abgelöst.
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II. ABGRENZUNGEN UND AUSSCHEIDUNGEN
INFOLGE DER REFORMATION

Bereits im Laufe des IS.Jahrhunderts hatte Bern mit den Nachbarständen

die Staatsgrenzen bereinigt und im Innern mit den Twingherren die

politischen Rechte abgegrenzt. Nun bedingte die Reformation noch die

Ausscheidung der kirchlichen Rechte, was zur weitern Stärkung der

Staatsgewalt beitrug.

1. KIRCHENSÄTZE

Verschiedene Kirchensätze hatte Bern schon vor der Reformation mit
den zugehörigen Herrschaften erworben: Bleienbach, Eriswil, Oberbipp,
Ursenbach, Walterswil und die Kaplaneien Aarwangen und Grünenberg-
Melchnau. Sieben weitere Kollaturen im Oberaargau trug ihm die

Reformation ein1.

Aber immer noch gehörte das Patronat einzelner bernischer Kirchen

auswärtigen Klöstern und Ständen, während Bern seinerseits Kirchensätze

im Luzernbiet und Solothurnerland besass. Da beide Nachbarn beim alten

Glauben verharrten, Bern sich aber dem neuen Glauben geöffnet hatte,

wurde ein Tausch aus konfessionellen wie politischen Gründen
wünschenswert. Wie weit auch in katholischen Ständen das staatliche

Kirchenregiment gediehen war, zeigt das souveräne Verfügen Solothurns, aber

auch Luzerns, über Gut ihrer Klöster.

Im Abkommen vom Juli 1539 trat Bern die Kirchensätze von Gren-

chen, Selzach, Egerkingen (inkl. Zehntbezug), Ölten, Trimbach und Stüss-

lingen (inkl. Bodenzinsen) an Solothurn ab und empfing dafür die Kollaturen

von Wynigen, Limpach, Diessbach, Leutwil, Uerkheim und Seon, die

acht strittigen Zehnten im äussern Wasseramt und überdies 7120 Pfund2.

Schwieriger gestalteten sich die Verhandlungen mit Luzern, die sogar

vor die Tagsatzung gezogen wurden. Bereits 1546 hatte St. Urban den

Kirchensatz Hägendorfan Solothurn abgetreten, behielt aber das Patronat

'Vgl. S. 314.
2 RQ IV2, Nr. 197d, S. 974-979.
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von Balm und Deitingen, weil man sich nicht einigen konnte1. - Im Mai

1579 kam es dann in St. Urban zum endgültigen Vertragsabschluss mit
Bern: Dieses überliess Luzern die Kirchensätze von Luthern und Knutwil
mit den Pfründen und empfing dafür die Kollaturen und Pfründen von
Madiswil und Wynau. Von den von St. Urban gepachteten Schupposen

musste der Pfarrer von Wynau weiterhin, bis zur Ablösung von 1587,

Bodenzins entrichten. Auch die Zehnten und Zinsen, soweit sie nicht den

Pfarrherren zustanden, behielt sich die Abtei vor2. - Ferner trat Bern die

vom Stift Zofingen übernommene niedere Gerichtsbarkeit mit Twing
und Bann, Reispflicht und einigen Leibeigenen zu Knutwil gegen den

Zehnt von Aarwangen mit einemJahresertrag von 40 Malter an Luzern ab.

Endlich kam nach langen Erwägungen noch folgender Tausch zum
Abschluss: Bern verzichtet auf alle Zehnten und Bodenzinse zu Knutwil
und erhält dafür den Kirchensatz, Zehnt und Bodenzinse in Niederbipp:

29Pfund 10 Schilling4Denar; iMüttKernen, 3 Mütt Roggen; 48Malter,
3 Mütt, 3 Viertel Dinkel ; 23 Malter, 3 Mütt, 3 Viertel Hafer ; 1 Viertel Bohnen;

42 Hühner und 240 Eier sowie, zuhanden der Stiftsverwaltung

Zofingen, die bisher von St. Urban bezogene Zehntquart der Pfarrei Herzo-

genbuchsee von zirka 200 Mütt Getreide2.

2. KIRCHSPIELE

Wo es ohne Not anging, beliess Bern die Pfarreien im alten Umfang.
Dasselbe gilt auch für die alten Dekanate, die als Kapitel der bernischen

Landeskirche weiterbestanden. Zum Kapitel Langenthal kamen neu die

bisher zum Bistum Basel gehörenden Pfarreien Ober- und Niederbipp,
die zum Dekanat Willisau gehörenden Aarburg, Zofingen und Brittnau
sowie das - nach Verlust der Pfarreien im Wasseramt - vom Dekanat

Burgdorfabgeschnittene Wangen.
1 WlCKi Hans, Geschichte der Cisterzienser Abtei St. Urban im Zeitalter der

Reformation. 1500-1550. Freiburg 1945 S.22.

2RQ IF2, Nr. 199 d, S. 1074-1078. -KollegeDr.Wolfram Limacher gewährtemir
freundlicherweise Einsicht in seine abgeschlossene Dissertation «Geschichte der
Zisterzienserabtei St. Urban im Zeitraum von 1551-1627», welche die komplizierten
Verhandlungen von 1577 bis 1579 zu entwirren sucht.
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Im Mittelalter hatten Melchnau und Gondiswil zur Urpfarrei Grossdiet-

wil gehört, besassen aber je eine eigene Kapelle. Die Reformation setzte

der blühenden Wallfahrt nach Fribach ein jähes Ende, was den Kollator,
den Abt von St. Urban, zum Einspruch bewog. Die Melchnauer holten
sich die drei Glocken, der Abt stellte Marienbild, Altartücher, Kelche und

anderes Messgerät sicher, während die Dietwiler an den Fenstern Gefallen

fanden. In Bern war man sich vorerst nicht klar, ob die Kapelle ,ufunserm
ertrich ligge'. ImJuli 1529 erging dann an den Landvogt von Aarwangen
die Weisung, die Ziegel und des Abtes Zeichen von der Kapelle zu
nehmen. Das Gotteshaus zerfiel, wie so manche andere Kapelle im Oberaargau

auch. Vergeblich forderten die Luzerner auf der Tagsatzung von
1538/39 eine Entschädigung1.

Die Kollatur der Burgkapelle St. Georg auf Grünenberg hatte Bern

1480 mit dem Rest der Herrschaft erworben. In den Jahren 1508-1510
bauten die Bauern im Dorf eine eigene Kirche, die am 28.Juli geweiht
ward. Sie ersetzte die bald zerfallende Burgkapelle. Bern unterstützte das

Unternehmen und bewilligte im Dezember 1512 einen Bettelbrief zur
Schuldentilgung. Im Herbst 1518 ermahnte man die Untertanen, dem

Priester die Wohnung herzurichten. So war es denn zehnJahre später, in
der Reformation, nur noch ein kleiner Schritt, Melchnau zur eigenen Pfarrei

zu erheben2.

Verworrener liegen die Verhältnisse zu Langenthal. Das Dorf gehörte

zusammen mit Schoren zur Pfarrkirche von Thunstetten. Für einen

bestimmten Kreis von zugezogenen Leuten und Klosterbedienten gab es

aber im Dorfeine schon im 12.Jahrhundert von den Langenstein gestiftete

Kirche der Abtei St. Urban. Seit dem Abgang der Kapelle von Kleinroth
besuchten sie auch die Leute von Untersteckholz.

An der Wende des 15. zum 16.Jahrhundert erwog der Komtur von
Thunstetten eine Zeitlang, dem Wunsch der Langenthaler nach einer

eigenen Kapelle zu entsprechen. Der Bau unterblieb aber. Man fand 1514

1 Würgler Hans, Die Wallfahrtskapelle zu Fribach-Gondiswil. OJB 6, 1963,
S. 80ff. - Steck und Tobler, Nrn. 2250,2268,2280,2288 f., 2424,2562.

2 Kasser Paul, Geschichte des Amtes und des Schlosses Aarwangen. 19532, S. 49
bis 52.-Steck und Tobler, Nrn. 504,1631,1667.-Vgl. S. 168.
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eine andere Lösung, indem der Abt von St. Urban gestattete, in seiner Kirche

zu Langenthal einen neuen Altar zu errichten, an dem ein von den

Langenthalern besoldeter, von Thunstetten gewählter Kaplan wöchentlich

dreimal die Frühmesse für alle Dorfbewohner lesen sollte1.

Infolge der Reformation wurde die Johanniterkomturei Thunstetten

1528 durch Bern aufgehoben. «Die Verpflichtung dieser Kirche gegenüber

Langenthal aber gedachte es nicht zu übernehmen.» Der Abt von
St. Urban wurde - obwohl er nicht dazu verpflichtet war - gehalten, den

Langenthalern einen reformierten Pfarrer zu wählen und zu besolden. Tat

er es nicht, so drohte man ihm mit Entzug der 1396 von denJohannitern
erworbenen Zehntrechte. ImJuli 1530 setzten die Berner kurzerhand das

vomAbt zu entrichtende Fixum aufjährlich 50 Pfund, je 40 Viertel Dinkel
und Hafer nebst Behausung fest. Die Ausscheidung des Archivs bedeutete

1538 die endgültige Lösung von Thunstetten und den Schlusspunkt unter
die Errichtung der selbständigen Kirchgemeinde Langenthal2.

Bis 1579 besass St. Urban den Kirchensatz zu Wynau, wohin auch

Aarwangen pfarrgenössig war. Im Dorf selbst bestand die Herrschaftskapelle

zum hl. Kreuz, deren Kollatur Bern 1432 erwarb. Die Rechte des Leutprie-
sters von "Wynau und des Kaplans von Aarwangen sind 1341 und 1381

festgelegt worden3.

ImJuli 1529 gestattete Bern den nächsten Umsässen von Aarwangen,
das göttliche Wort in der Kapelle zu hören, ,aber den Touffund thisch des

hern zû Winnouw pflegen'. Mit Unterstützung der Regierung bauten die

Leute von Aarwangen seit 1577 als Ersatz der Kapelle eine eigene Kirche,
die Bern -nach dem Erwerb der Kollatur von Wynau - x 579 zur Pfarrkirche

erhob4.

Anfangs des 14.Jahrhunderts hatten die Freiherren von Falkenstein und

die Grafen von Froburg das Patronat der Kapelle Waldkilchen bei Nieder-

bipp und der Michaelskirche Bannwil ihrem Hauskloster Schöntal bei

1 Meyer J.R., Langenthal während des 16.Jahrhunderts. OJB 5, i960, S. njff. -
WiCKt, St. Urban, S. 19f. (zum Teil überholt).

2 MeyerJ. R., 16.Jahrhundert, S. 115 ff.- Steck und Tobler, Nrn. 2430,293 8.

3 Kasser, Aarwangen, S.42ff. - Vgl. S.198. - Kaufmann Ernst, Geschichte der
Cisterzienserabtei St. Urban im Spätmittelalter. 1375-1500. Freiburg 1956, S. 107 f.

4 Steck und Tobler, Nr. 2429. - Kasser, S. 44-47. -Vgl. OJB 11,1968, S. 97fr.
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Langenbruck geschenkt. In der zweiten Hälfte des 15.Jahrhunderts einigte
sich Bern mit dem Kloster, die Würde des Leutpriesters von Bannwil mit
derjenigen des Kaplans von Aarwangen - um des bessern Einkommens

willen, aber auch wegen Bevölkerungsabnahme - zu vereinigen. Laut

Vertrag von 1482 bestellten die beiden Patronatsinhaber abwechslungsweise

den Pfarrer. Da aber Schöntal seine Pflichten oft vernachlässigte,
Hessen sich Streitigkeiten nicht vermeiden1. Allein zu einer Abtretung,
wie Kasser irrtümlicherweise vermutet2, kam es 1518 noch nicht.
Vielmehr gingen Schöntals Rechte und Güter in der Reformationszeit an die

Stadt Basel über, bei welcher Bern am 4. April 1528 vorsprach : in Bannwil
und Aarwangen bestehe kein Bedarfnach der Messe. Man wünsche, «daß

ein pfarrer nit allein mess halten, sonders vyl mer sinen vertruwten scheflin

das wort gottes trüwlich fürlegen und damit weiden soll». Als sich Bartlome

von Schöntal nicht an die Weisung hielt, wurde er Mitte Monats

kurzerhand abgesetzt und den Baslern Felix Stoll von Zofingen als

tauglicher Priester vorgeschlagen. Bald nach dieser Affäre dürfte Basel aufsein

Kollaturrecht zugunsten Berns verzichtet haben3. Die Kapelle zu Wald-
kilchen ging in der Reformationszeit ein, während Bannwil auch nach

1579 mit der neuen Pfarrei Aarwangen vereinigt blieb.

In welche Zeit die kirchliche Beziehung zu Wolfwil und Fulenbach

zurückreicht, wo der Kaplan bzw. Pfarrer von Aarwangen Anspruch aufdie

Zehntquart hatte, ist nicht abzuklären. Der Pfarrer von Wolfwil seinerseits

bezog einen Drittel des Zehnten von Rufshausen und den ganzen im
Schürhof4. - Wie weit Attiswil im Bipperamt im Mittelalter nach Flu-

menthal pfarrgenössig war, bedürfte eingehender Untersuchimg.

Schon im Laufe des 15.Jahrhunderts hatten die Propstei Wangen und die

Abtei St. Urban - als Kollator von Deitingen - die Zehntrechte zu

Wangenried ausgeschieden. Es ist möglich, dass Wangen und Deitingen-
Subingen im frühen Mittelalter zur einen Grosspfarrei gezählt hatten5. In

1RQ VI1, S. 111 f. -MorgenthalerHans, Beiträge zur Geschichte der Herrschaft

Bipp. Bern 1928, S. 196 ff., 199.

2Kasser, S.45.
3 Steck und Tobler, Nrn. 809,1604,1628. 4 Kasser, S. 45 f.
5 Flatt, Beziehungen, S. 102.
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Abbildung 20
Wiedlisbach. Hinterstädtchen. Zeichnung Carl Rechsteiner, Wynau/Au SG.



Abbildung 21

Scheibe des Gerichtes Rohrbach, Landvogtei Wangen, um 1685 : Landvogt Beat Fischer,
Landschreiber Johann Jakob Wild und Gerichtssässen. Historisches Museum, Bern.



der Hard, zwischen Deitingen und Wangen, stand im Mittelalter an der

Aare eine Paulus geweihte Kirche1.

Im äussern Wasseramt bewirkte die Reformation den Abfall der

Gemeinden Bolken, Etziken, Burg, Äschi, Steinhof und Hermiswil von der

Pfarrei Herzogenbuchsee, der Gemeinden Winistorf, Heinrichswil und

vielleicht Hersiwil von der Kirche Seeberg. Die Leute besuchten fortan den

katholischen Gottesdienst in den Kapellen Äschi und Hüniken. Hingegen
erwarb Bern 1539 die betreffenden Zehnten zurück, die Solothurn 1528

voreilig vom Abt zu St. Peter gekauft hatte2. - Unter Berufung auf die

hohe Gerichtsbarkeit verhinderte Bern 15 3 2-1577 die Feier des Messopfers

in der Pfarrkirche zu Kriegstetten3.

3. POLITISCHE ABGRENZUNGEN

Solothurn und Bern hatten sich schon vor der Reformation erfolgreich

um die Abgrenzung ihrer Territorien bemüht, und doch blieb auch über

die Zeit der konfessionellen Spaltung hinaus manche Frage in der

Schwebe, die nun unter dem Glaubensaspekt eine weitere Verschärfung
erfuhr.

Bern übte als Nachfolger der Landgrafen von Burgund im ganzen
Gebiet südlich der Aare, d. h. auch in den solothurnischen Niedergerichten
des Bucheggberges und Wasseramtes, die Blutgerichtsbarkeit aus, ohne

aber mit seinem Anspruch auf die Landeshoheit durchzudringen. Überdies

beherrschte die mächtige Republik die wichtige Verkehrs- und
Handelsstrasse der Aare wohl von Meiringen bis über Brugg hinaus, nicht aber

auf den Zwischenstrecken von Altreu bis Wilihof (zwischen Leberberg,

Bucheggberg und Wasseramt), von Ölten bis zum Erzbach im Niederamt.

Die Strasse von Solothurn nach Ölten oder über den obern Hauenstein

ins Schwarzbubenland durchquerte das bernische Bipperamt. Welch

1 St. Urban Codex 4b, S.209, StA Luzern. -Ämterbuch Bipp A, S. 85 f.
2 Vgl. S.313.
3 Sigkist Hans, 500 Jahre solothurnisches Wasseramt. Jurablätter 28, 1966, Heft

7/8, S. 113 ff.

321 21



ärgerliche Zwischenfälle sich aus diesen geographischen Umständen ergeben

konnten, zeigte der Kluserhandel von 163 21.

Nach dem Stillestehen Solothurns im ersten Villmergerkrieg und dem

Scheitern eidgenössischer Schiedsverhandlungen 1658 verschärfte sich die

Spannung zwischen den beiden Aarestädten : Rüstungen aufbeiden Seiten

hüben an, Bündnisverhandlungen mit den Glaubensbrüdern. Als sich aber

die konfessionellen Streitigkeiten in der Ostschweiz zuspitzten und

gesamteidgenössisches Ausmass erreichten, zeigte sich sofort, dass Bern und

Solothurn den Krieg nicht wollten : Ratsboten trafen sich im Februar 1663

in Wynigen. «Eine Zeitlang schien eine Einigung bevorzustehen»;

schliesslich nahm aber Solothurn die Errichtung eines bernischen Chorgerichtes

im Bucheggberg nicht an. Noch einmal suchte man das eidgenössische

Forum. Doch als neue Schiedsverhandlungen wiederum scheiterten,

fand man im November 166s bei gütlicher Aussprache in Wynigen doch eine

Lösung2. Sie beschäftigt uns hier nur insofern, als sie das Wasseramt und

die Landvogtei Wangen betrifft.

1. Die Zollprivilegien der Solothurner in Wangen und Wiedlisbach

werden im bisherigen Umfang bestätigt.

2. Bern verzichtet auf das Mannschaftsrecht im Bucheggberg und

Wasseramt, aufdie hohe Gerichtsbarkeit in der Herrschaft Kriegstetten.

3 Bern verzichtet auf

- das halbe Niedergericht zu Obergerlafmgen, in der Reformation

von den Kartäusern von Thorberg erworben ;

- das Hofgericht Subingen mit Dependenzen und Zinsen, ehemals der

Abtei St.Blasien gehörend;

- einen Drittel des Niedergerichtes Etziken, bis 1406 Bestandteil des

kyburgischen Amtes Wangen.

4. Solothurn verzichtet auf Twing und Bann und niederes Gericht zu

Hermiswil, behält aber die Enklave Steinhof. Die katholischen

Einwohner dürfen ihre Güter verkaufen und auswandern oder ruhig in
ihrer Religion,absterben'3.

1 Fäh Franz, Der Kluser Flandel und seine Folgen. Diss. phil. 1884.- Roth FIans,
Solothurns Politik während des Dreissigjährigen Krieges. Diss, phil., Bern 1946.

2 Meyer Erich, Solothurns Politik im Zeitalter Ludwigs XIV. JsolG 28, 1955,
5. 92-104.

3 RQIV2, Nr. 197 o, S. 1013-1024.
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Bern hatte ursprünglich verlangt: «die Dörffli Hermißweil [darunter
das Wirtshus zum Rössli], Stein und Burg, sind 29 Hushaltungen, mit aller

Jurisdiction und Landsherrlichkeit». Schliesslich gab es sich mit Hermiswil

zufrieden, wo die Heerstrasse Burgdorf-Langenthal durchführte. Das

Dorfkam zur Landvogtei Wangen1.

Burgdorf. Schwere Brandfälle trafen 1706 und 1715 die Stadt Burgdorf.
Die zum Wiederaufbau notwendigen Finanzen beschaffte sie sich, indem
sie am 4. März 1720 Twing und Bann mit allen Einkünften zu Inkwil an

General Hieronymus von Erlach, Seckelmeister, Kommandant des

welschen Landes, Herrn zu Urtenen, Mattstetten, Hindelbank und Illiswil,

um 8000 Pfund verkaufte2. -Von Erlach, einer der reichsten und mächtigsten

Männer des alten Bern, trat hierauf in Verhandlungen mit der Regierung,

um Inkwilgegen Thunstetten zu tauschen.

Im Vertrag vom 13.Januar 1721 überliess Bern seinem erlauchten

Mitbürger3 :

- einen ausgemarchten Herrschaftsbezirk in Thunstetten von 854Juchar-

ten,

- Bussen für übersehene Herrschaftsleistung und Monatsbott,

- Einzugs- und Hintersässengeld,

- 2 Mäss Futterhafer und 1 altes Huhn pro Haushaltung.

Alle Bodenzinsen, Zehnten, Ehrschätze, Todfälle, Fuhrungen und Tag-

wan, insbesondere auch der Kirchenbezirk mit Pfarrhaus, Pfrundgut,
Chorgericht gehörten weiterhin zur Landvogtei Aarwangen. - Gegen

Entrichtung von 4000 Pfund ans Schloss Aarwangen befreite Bern die

Güter von Erlachs von Ehrschatz und Bodenzins : rund 15 Mütt Getreide,

7 Hühnern, 60 Eiern und 10 Pfund 13 Schilling jährlich.

Dagegen trat Hieronymus von Erlach der Stadt Bern zuhanden der

Landvogtei Aarwangen ab :

- Twing und Bann zu Inkwil im Umfang von 864jucharten,

- niederes Gericht, Buss und Frevel, alle andern Einkünfte, zwei Bodengülten.

1 Schmalz Karl Ludwig, Steinhofund Steinenberg. OJB g, 1966, S.2öf.
2 Ochsenbein Rudolf, Die oberaargauischen Grundherrschaften der Stadt Burgdorf.

AHVB 20,1912, S.2i8ff.-HeimatbuchBurgdorf2,1938, S.i2if.
3 RQIV2, Nr. 191 dd, S. 803-806.
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Fig. 20: Thunstetten: Ausschnitt aus dem «Plan der proiectirten
Herrschaft Tunstetten», von J.A.Riediger, 1720. Schloss mit

Ehrenhof, Gartenanlage und Allee.
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Die Dorfleute entrichteten je Haushaltung 2 Mass Futterhafer und ein
altes Huhn als Twingabgabe, von jedem Pflug 2 Mass Dinkel, von den

übrigen Haushaltungen 1 Mass als Bruggkorn oder Grossweibelmäss.

Übersahen sie eine Herrschaftsleistung oder ein Monatsbott, zahlten sie

drei Pfund Busse. Jeder neu einziehende Burger erlegte 16 Pfund

Einzugsgeld, jeder Hintersässe 2 Pfund.

Der Inkwilersee war wohl als kyburgisches Lehen schon im 14.Jahrhundert

an die Herrschaft Aarwangen gelangt. Laut Zinsrodel von 1430

ertrug er jährlich 10-12 Gulden. ImJahre 1466 nahmen ihn Bannwart und

ganze Gemeinde Inkwil ,mitsampt dem Graben, so darus gat untz herab an

die Straß' um einen Jahreszins von 3 Gulden zu Lehen. Heini und Clewi

Grimm hatten ihn 1499 um 7 Pfund, Hans Ingold 1522 um ebensoviel Zins

in Pacht1.

Mit dem Abtausch von Thunstetten und Inkwil hatten die oberaargau-
ischen Landvogteien 1721 ihre endgültige Begrenzung erlangt. Auch im
17. und 18.Jahrhundert gingen die Auseinandersetzungen des Landvogtes

von Wangen mit den Twingherren, insbesondere Burgdorf und St.

Urban, weiter. Von konstitutiver Bedeutung waren sie aber kaum mehr.

1 Urbarien Aarwangen 1 und 11. — Urkunde vom 24.2.1466. - F. Aarwangen,
Ob.Spruchb. P, S.409f.
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III. DER AUFBAU DES OBRIGKEITSSTAATES

1. DIE ABLÖSUNG DER LEIBEIGENSCHAFT UND DIE
GLEICHSCHALTUNG DER UNTERTANEN

Die ursprüngliche Gliederung in verschiedene, klar voneinander

getrennte Stände hatte sich im Spätmittelalter längst verwischt und durch

Gewohnheit angeglichen. «Dabei gewannen die untersten Stufen; die

obersten sanken aufden Stand der mittleren zurück. » Die Unterscheidung

von Leibeigenen, Hörigen und Gotteshausleuten als drei Klassen von
Unfreien ist im Bernbiet bereits zu Anfang des 15.Jahrhunderts belanglos.

Längst konnte der Leibherr nicht mehr über Leib und Leben des

Unfreien verfügen; dieser war von einem Objekt des Sachenrechtes zum
Rechtssubjekt geworden1. Laut Öffnung des Landgerichtes Murgeten
von 1409 nahmen Eigenleute sogar an den Landtagen teil2; hingegen

waren sie der allgemeinen Landkosten und des Wehrdienstes enthoben.

Schwerste Belastung des Leibeigenen war die Ungenossame, d.h. er

durfte nur mit Erlaubnis des Leibherren und nur Leute gleichen Standes

heiraten. Dies führte zu Inzucht, ja verunmöglichte innerhalb kleiner

geistlicher Herrschaften oft überhaupt die Eheschliessung. - Ursprünglich
hatte der Unfreie kein Erbrecht genossen; natürlicher Erbe war stets der

Leibherr gewesen. Mit der Zeit aber schwächte sich dieser Anspruch ab auf
den Bezug des Todfalles, d. h. von Besthaupt oder Bestgewand. Aus

wirtschaftlichen Gründen war auch der Schollenzwang für Leibeigene meist

hinfällig geworden.
In den Berggebieten hatte sich der Stand der Freien durchs ganze Mittelalter

besonders stark erhalten oder durch Rodungsfreie vermehrt. Wo es

Leibeigene gab, suchten sie im Laufe des 13. und 14.Jahrhunderts erfolgreich

die Ablösung der Last durch Loskaufoder Zug in die Stadt. Umsjahr
1400 treffen wir deshalb im Oberland, in den vier Landgerichten und im
südlichen Emmental nur noch geringe Spuren der Leibeigenschaft. Weit

1 Bieler Peter, Die Befreiung der Leibeigenen im Staat Bern im 15. und 16.Jahr¬
hundert. AHVB 40,1949, S. 5 ff., 8 ff.

2 RQ III, Nr. 127k, S. 412-414.
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verbreitet war sie aber damals noch in den offenen Gebieten des Mittellandes,

im Seeland, in Ober- und Unteraargau1.
Im Oheraargau hatte sich der Stand freier Bauern insbesondere im

Hügelland der Buchsi- und Wyniger-Berge und in der Gegend von
Madiswil und Gondiswil erhalten, wo die Kyburger bis 1333 die Vogtei
über die freien Bauern ausübten und davon jährlich 20 Pfund bezogen2.

Überhaupt hören wir in den ehemals kyburgischen Twingen des

Oberaargaus nur selten von Eigenleuten, sei es, dass sie sich schon im Laufe des

14.Jahrhunderts der Unfreiheit entzogen, sei es, dass Bern sie kurz nach

1406 befreite. Urkundlichen Niederschlag hat das letztere nicht gefunden
und mutet unwahrscheinlich an.

Stark verbreitet war aber die Leibeigenschaft bis zur Reformation in den

Twingherrschaften der Gotteshäuser St. Urban, Thunstetten und Herzo-

genbuchsee. Um die Ungenossame zu mildern, schlössen die Leibherren

Verträge, welche den Untertanen gegenseitig die Heirat ermöglichten, so

St. Urban in Einzelfällen 1272 mit Heinrich von Grünenberg, 1293 mit
Thunstetten. Je ein unfreies Ehepaar tauschtenJohanniter und Zisterzienser

13173. Gehörten Vater und Mutter in einer unfreien Familie verschiedenen

Herren, so wurden die Kinder dieser Ehe geteilt.

Die Befreiung der Leibeigenen von der Leistung allgemeiner Landkosten

und des Wehrdienstes deckte sich nicht mit den Bedürfnissen des werdenden

Staates, der über alle Untertanen militärisch und steuerlich verfügen
wollte. Erster Schritt zur Gleichschaltung aller innerhalb bernischer Grenzen

wohnenden Leute war 1437 die Auferlegung des allgemeinen
Untertaneneides. Die Befreiung der Leibeigenen aber wurde zu Anfang des

15.Jahrhunderts noch systemlos, bei passender Gelegenheit betrieben. Sie

hatte um 1405 eingesetzt und ruhte in denJahren 1417-1432, 1449-1463.

Ihren Höhepunkt erreichte die Bewegung in den Jahren vom Twing-
herrenstreit bis zur Reformation, nun vom Staate ausdrücklich gefördert4.

Im Mai 1484 verbot Bern bei 20 Gulden Busse die Mischehe zwischen

Freien und Unfreien erneut mit Nachdruck. Damit schloss man einen

Nebenausweg aus der Leibeigenschaft und drängte die Leute zum billige—

1 Bieler, S. 8. 2 Heimatbuch Burgdorf2,1938, S.n8£, 155 f.-Vgl. S. 160 f.
3 F VI, Nrn.26, 572, 574; IV, Nr. 732. 4Bieler, S. ii ff.
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ren Loskauf. Als sich aber der Widerstand vieler Betroffener fortsetzte,

bedrohte man im Oktober i486 alle Eigenleute, die dem Staat weder mit
Teilen, Zinsen noch Reisen und Reiskosten dienten, mit Ausweisung1.

Sieben Jahre nach dem Kauf der Herrschaft Aarwangen, am 1. Februar

143 9, kauften sich die Leibeigenen dieses Gebietes um 1400 Gulden los. Sie

wurden von der Obrigkeit mit ,lib und guot an alle fürwort iemer ewenc-
lich dem Heiligen Römischen Rieh als für fry, unverhafft lüt ufgegeben
und der eigenschafft lidig gesagt'2. - Laut einem grünenbergischen Rodel

von 1430 handelte es sich um mindestens 105 Personen aus ungefähr 80

Haushaltungen, die bisherjährlich rund 21 Pfund Steuer entrichtet hatten :

einige 1-2, andere 10 oder gar 16-20 Schilling. Ihre Familienangehörigen

gehörten zum Teil St. Urban, Burgdorf, den Grimm von Grünenberg
und Bern als Mitherrn im Bipperamt. Zahlreiche Eigenleute hatten ausserhalb

der Herrschaft ihren Wohnsitz3.

Nach dem Erwerb der Herrschaft Grünenberg überschrieb man im
Oktober 1485 die restlichen Eigenleute von Aarwangen auf dieses Haus.

Vereinzelte Loskäufe von grünenbergischen Eigenleuten sind seit 1487

bezeugt. So wurden 1496 fünf Geschwister des Hans Turner der Unfreiheit

entlassen. Eine weitere Gelegenheit bot sich 1512 anlässlich des

Loskaufs der Eigenleute in der Herrschaft Grünenberg: ein Pfund Steuer

konnte mit 10 Pfund abgelöst werden. Am 1. Oktober 1520 quittierte
Bern alsdann den Einzügern Heinz Spar, Heini Schwab und Clewi Zingg
für 1250 Pfund Loskaufsumme von Leibeigenen des Hauses Grünenberg4.

Aber noch waren nicht alle erfasst. So liess die Regierung im Sommer

1542 die Restlichen durch den Landvogt nach Bern zu einer Unterredung
laden. Drei Jahre zogen sich die Verhandlungen hin. Einigen währte dies

zu lange; sie meldeten sich in der Stadt und kauften sich persönlich los.

Endlich konnte Bern im Frühjahr 1545 70-80 Familienväter und Angehörige

des Bands, der Pflicht und Schuld der Leibeigenschaft und aller

Gerechtigkeit, ,so uns dahar an iren lyben und güttern zû gehört hat' entledi-

1 Bœler, S. 22ff. 2 U. Spruchb. A oder Freiheitenbuch S. 276 im StA Bern.
3 Urbar Aarwangen Nr.i im StA Bern. - Kurz Gottlieb, Der Übergang der

Herrschaft Aarwangen an Bern 1432. OJB 8,1965, S. 78.
4 RM 5.10.1485 und 15.11.1512. - Ob. Spruchb. O, S.451 und Z, S.221. -

Bieler, S.36£-Plüss, Grünenberg, S.272.
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gen. Twinghühner und Futterhafer allein blieben vorbehalten. - An der

Feierlichkeit nahmen Altvenner Imhag und Ratsherr Huber teil und

versprachen, falls die Schuld bis Weihnachten bezahlt würde, die Loskaufsumme

von iooo auf 800 Pfund zu ermässigen. Die Ammärmer von
Langenthal, Murgental, Thörigen, der Weibel von Ursenbach, Heini Schwab

von Mättenbach, Thomas Schwyzer und Hans Bottenstein von Melchnau

verteilten die Kosten ,der billigkeit gemäß'1.

Weil er mit dieser Einschätzung nicht einverstanden war, kaufte sich

Hans Bösiger vonRoth im folgendenJahrpersönlichum40 Pfund frei.Junker

Jakob Heid von Lanthen aber beriefsich aufeinen Freiheitsbriefseiner

Mutter (Tochter des bekannten Schultheissen Schindler von Huttwil), der

beim Stadtbrand von 1537 verbrannt sei. Bern anerkannte dies wegen der

Verdienste des alten Schindler. Endlich erhielt der Landvogt im März 1549

die bernische Weisung, die restlichen Leibeigenen vor Gericht und Stab zu

ewigem Gedächtnis aufzuschreiben. Er hat es nicht getan2.

Ungefähr 35 Eigenleute von Rohrbach hatte man 1504, beim Kauf der

betreffendenden Herrschaft, im Zinsrodel des Schlosses Wangen verzeichnet.

Sie entrichtetenjährlich zwischen 1 und 10 Schilling Steuer. Entgegen
Geisers Meinung konnten sie sich nicht 1505, sondern wahrscheinlich erst

im Herbst 1511 loskaufen. Anzahl und Gebühr sind nicht bekannt3. -Bern
hatte schon 1488, d.h. vor dem Erwerb der luternauschen Twingherr-
schaft, den Ammann von Rohrbach zur Rede gestellt, warum er die Ehe

zwischen einem Freien und einer Eigenfrau zugelassen habe. Der Bräutigam

aus Trachselwald wurde um 20 Gulden gebüsst. 1494 bat man Hans

Rudolf von Luternau, eine leibeigene Tochter nicht am Loskauf zu
hindern, damit sie heiraten könne. Eine einzelne sich freiende Frau zahlte 1509

20 Pfund. Erst 1544 kauften sich Peter Hermann von Oberauswil und

Cueni Hermann von Sossau frei4.

1 RM 14.12.1542, 29.4.1545, 27. Ii. 1545. - Ob.Spruchb. NN, S.384 bis 387. -
Ämterbuch Aarwangen B, S. 1018-1022.

2RM2.3.i549.-Ob.Spruchb.NN, S.23if., 554f.
3 Zinsrodel Wangen 1485, F. Wangen im StA Bern. - Geiser, Rohrbach. 1920,

S.34, und nach ihm Häusler, Emmental 1, S. 50, täuschen sich. - Vgl. Würgler
Hans, Rohrbach - Gericht und Kirchgemeinde. OJB 8, 1965, S. 132. - RM
15.11.1511.

4 RM 14.2.1488,15.2.1488,2.7.1488,26.5.1494,14.6.1494, 7.5.1509.
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Stark verbreitet war die Leibeigenschaft auch in der Herrschaft Guten-

burg-Lotzwil, die noch 143 x rund 40 Pfund an Steuern bezog. Von den 87

Eigenleuten sassen 10 in Roggwil, 7 in Langenthal, 4 in Schoren, 11 in
Leimiswil, 17 in Madiswil, 2 in Melchnau und 36 in Lotzwil. Wann sie

Burgdorfvon der Eigenschaft befreite, ist unbekannt. Jedenfalls gebot der

bernische Rat 1492 den Burgdorfern, die Leute von Lotzwil ungeteilt
und ruhig zu lassen, ,dan si syen m. h. eigen und also dafür gefrygt'1.

In der Landvogtei Wangen sind wir über den Loskaufder Eigenleute nur
schlecht unterrichtet. In den Buchsibergen, in Ursenbach und Walterswil

sassen wohl vorwiegend freie Bauern. Leibeigene gab es noch in den

geistlichen Herrschaften, in den ehemals kyburgischen Twingen offenbar nur
wenige. 1506 schenkten die gnädigen Herren dem Zöllner von Wangen,
ihrem treuen Diener, die Freiheit2.

Trefflich hingegen können wir die Ablösung der Leibeigenschaft im
Bipperamt anhand von reichem Quellenmaterial verfolgen3. Laut Rodel

von 1460 entrichteten 243 Eigenleute (wovon 135 ausserhalb der Vogtei
wohnten) rund 130 Pfund Leibzins oder Steuer. In spätemJahren ist diese

,Stür' pauschal bezogen worden, was die Untertanen 1493 bewog - der

grossen Sterbensläufe wegen -, eine Reduktion auf 140 Pfund zu verlangen.

Unter der von ihnen zu leistenden Erbsteuer ist wohl, wie anderswo,

der Todfall zu verstehen.

Für die Regierung war es schwierig, die in andere Territorien gezogenen

Eigenleute im Griff zu behalten. Einer wurde 1472 in Rheinfelden

ermordet, eine Frau kam 1504 auf die Mühle nach Liestal. Zur Zeit der

Burgunderkriege zog Bern auch Leibeigene zu Landkosten und Wehrdienst

bei4. In bezug aufdiese Leistungen vereinbarte man mit Solothurn

den Grundsatz der Territorialität, d.h. der Landvogt auf Schloss Bipp
durfte in seiner Vogtei auch solothurnische Eigenleute aufbieten, und

umgekehrt. Wo es anging, tauschte man freilich die Eigenleute aus.

1 RM 8.3.1492. - Urkunde vom 5.3.143 x im Burgerarchiv Burgdorf.
2 RM 14.1.1506.
3 Morgenthaler Hans, Beiträge zur Geschichte der Herrschaft Bipp. 1928,

S.148-186.
4 Morgenthaler, S. 152-157.
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Einzelne Loskäufe finden sich schon kurz nach dem Übergang an Bern :

1469 die im Luzernbiet wohnende Elsa Burger, 1478 die Familie des

Fridli Schmid in Ersigen, 1483 Klaus Gasser, Hufschmied in Solothurn,

1484 Nikiaus und Anton Frank in Burgdorf. Soweit sie im Bernbiet sassen,

hielt man die Freigelassenen an, Ausburger der Stadt zu werden1.

In einem Schreiben von 1498 gab Bern seinen Willen kund, dass,solliche

eigenschafft, die wir in unser landtschafft begeren uszerütten,
erlöschen wurde'. Bereits 1503 verhandelte die Regierung mit den Untertanen

von Bipp, die in einer eindrücklichen Bittschrift den Willen zur Freiheit

begründeten. So klagten über die ,unkomlikeit... unser kinder halb, die

wir früntschafft, gevatterschafft und andrer inrysender Sachen halb nit wol
wüssent an großen schaden ze versechen', versprachen, sich Bern nicht zu

entfremden, ,dann in der warheit wir keiner andren herrschafft under der

sunnen nit begerent denn allein iiwer gnaden'. Es sei überdies ungehörig
und unleidig, dass ein armer Mann ebensoviel Steuer bezahle als ein

reicher2.

Im Januar 1506 gestattete Bern den Loskauf. Bis zum 6. Februar 150S

war die vereinbarte Summe von 3000 Pfund vollständig bezahlt; alle 135

innerhalb der Amtsgrenzen wohnenden Leibeigenen wurden frei und

gegen einenjahreszins von 2 Schilling Ausburger von Bern3 :

Oberbipp 25

Wolfisberg 6

Rumisberg 14

Wiedlisbach 40

Attiswil 17

Niederbipp 3 3

Im Mai 1508 ordnete Bern auch den Loskauf der 146 ausserhalb des

Amtes wohnenden Bipper Eigenleute an. Ihre Steuer von jährlich rund

301/, Pfund konnten sie mit dem fünfundzwanzigfachen Betrag innert

Jahresfrist ablösen. Mit dem Bezug des Geldes wurden Männer von
Madiswil, Langenthal, Murgental, Herzogenbuchsee, Röthenbach, Wal-
liswil und Wangen betraut. Kranken und armen Leibeigenen kam man

entgegen4.

1 Morgenthaler, S. 165 fr. 2 Morgenthaler, S. 167-171.
3 Morgenthaler, S. 171 ff. 4 Morgenthaler, S. 174-178.
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1513 gestattete auch Solothurn die Befreiung der Eigenleute und

tauschte dreiJahre später mit Bern alle Unfreien ausserhalb seines Territoriums.

So flössen in denJahren 1518/19 noch einmal rund 19° Pfund in die

bernische, 360 Pfund in die solothurnische Staatskasse von den letzten

Leibeigenen im Bipperamt. Bern erliess ihnen endlich 1520 den Udelzins
als Ausburger, verpflichtete sie aber zu Brückenfuhrungen und andern

Diensten1.

Die Regierung benutzte 1525 die Gelegenheit der Bauernunruhen, um
schliesslich auch die Eigenleute der oberaargauischen Klöster zu befreien. -
Dass auch dieJohanniter von Thunstetten solche besassen, erweist ein
bernischer Brief vom Januar 1494, wonach dem Komtur die Hühner der

Eigenleute auf Lebzeiten überlassen wurden. ZehnJahre später gestattete
die Obrigkeit, dass des Ammanns zu Thunstetten Sohn, ,so des Ordens

von Sant Johans eigen ist', eine Freie heiratete. Hingegen mahnte man

1517 den Statthalter der Kommende, die Seinen, die sich ,entnössen', zu
bestrafen. - Uber den Loskaufselbst sind wir nicht unterrichtet. Aber am

29. Mai 1525 erging an die Amtleute von Wangen und Aarwangen der

Bescheid, die Eigenleute der Komturei Thunstetten, ,so sich abkoufft',
sollten den bezüglichen Spruch halten2.

Imjahre 1440 hatte sich die Propstei Herzogenbuchsee mit der Stadt Burgdorf

um die Eigenleute Schnell von Grasswil gestritten, die sich durch

Aufnahme ins städtische Burgerrecht der Leibeigenschaft entzogen. Da

er ihn nicht rechtzeitig zurückforderte, ging der Propst 1496 auch des

Eigenmannes Peter Schädeli verlustig3. In der Folge der Bauernunruhen
des Jahres 1525 konnten sich die Gotteshausleute von Herzogenbuchsee

am 8.Januar 1526 dank bernischer Unterstützung von Hofzins, Fall,
Ehrschatz und Hofgericht der Propstei um 220 Gulden loskaufen und waren
damit - unseres Erachtens - auch der Leibeigenschaft ledig4.

Im Februar 1525 war auch an den Abt von St. Urban Berns forsche Weisung

ergangen, ,die eygenlütt zimlichen in abkouffzu halten' bis Ostern,
1 Moegenthaler, S. 180-183.
2 RM 8.1.1494,16.7.1504,15.5.1517. - Steck und Toblee, Nr. 652. - Seemann

Sebastian, Antiquitates Sancti Urbani. QSG6,1884, S.298fr. CisterzienserChronik
9, 1897-

3 RM 30.6.1496. -Ob.Spruchb. C, S.135. 4RQ JK1,Nr. I38d, S.i3ff.
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,oder m. h. werden sie uss dem land wysen'. Die Bauern fügten sich zwar,
wollten aber dem Abt den Loskaufnicht bezahlen. Streng schritt hierauf
der Rat ein und ermächtigte den Klosterammann, Widerspenstige bis zur

Abgeltung der Schuld in Giselschaft zu legen. Einige meinten, mit dem

Loskaufseien sie auch der Zehnten und Bodenzinse ledig, bis sie die Regierung

im Dezember 1527 durch den Landvogt zur Ordnung wies1.

Gegen Ende des 16.Jahrhunderts kam es nur noch zu vereinzelten

Loskäufen Leibeigener. So entrichteten 1579 Fridli und Anni Mäder

200 Pfund, einige Langenthaler 1580 sogar 400Pfund2. Das heisst nun aber

nicht, dass es fortan keine Unfreien mehr gab. Freilich gerieten die persönlichen

Bedingungen der Leibeigenschaft, wie Ungenossame, Befreiung

von Wehrdienst und Teile, Schollenzwang in Vergessenheit. Aber in der

Abgabe des Todfalls hielt sich die Erinnerung an die Leibeigenschaft noch

lange. Im Laufe des 17. und 18.Jahrhunderts entspannen sich in der Land-

vogtei Aarwangen öfters Streitigkeiten darüber3. Von allen Leuten, welche

nicht ihre Befreiung nachweisen konnten, bezog der Landvogt neben

2%% Ehrschatz bei Handänderung bodenzinspflichtigen Gutes auch den

Todfall in der Höhe von 1/4%. Vorsichtshalber Hessen sich deshalb die

Nachkommen der 1545 losgekauften Geschlechter von Madiswil 1695

ihre Freiheit von Bern beglaubigen, was umfangreichen genealogischen

Nachforschungen rief. Hingegen galten die Briefe von 1439 und 1520

nicht, weil sie nicht ausdrücklich vom Fall sprechen oder die Losgekauften
nicht namentlich erwähnen.

Schon 1566 war sich der Landvogt von Aarwangen - aufeine bernische

Anfrage hin - über die Praxis nicht im klaren : er kenne wohl todfallpflich-

tige Güter, wisse aber nicht, wer frei und wer leibeigen sei. Seine Nachfolger

vertraten von Fall zu Fall den ihnen günstigen Standpunkt : der Todfall
hafte an den Gütern, oder der Todfall hafte an der Person und folge ihr wie
ein Schatten. Carl Wurstemberger äusserte gar um die Mitte des i8.Jahr-
hunderts die Ansicht, die Leibeigenschaft sei aus Gnaden in den Todfall

1 Wiera, St. Urban, S. 102 f. - RM 18.4.1526.
2Bieler, S.4l.-Ob.Spruchb. BBB, S.öijof.
3Ämterbücher Aarwangen A, S.ifE, röof., i9of.; B, S.1006-1022, 1024-1092;

G,S. 609 bis 722.
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umgewandelt worden, sei also gleichsam eine unablösliche Entschädigung
für die Lösung von der Leibeigenschaft

Die Streitfrage war insofern heikel, als in der Landvogtei Wangen der

Todfall nur aufeinigen Gütern im Gericht Rohrbach haftete und auch die

Leute der Ämter Aarburg und Bipp den Todfall nicht kannten. So gedieh
die Unzufriedenheit in Madiswil zu einer eigentlichen Rebellion, einem

Vorspiel zum Bauernkrieg. - Samuel Leuenberger verweigerte um 1750

den Todfall, weil seine Vorfahren erst seit 1674 in Melchnau im Amt
Aarwangen verburgert wären und ursprünglich aus dem todfallfreien Ursenbach

stammten. «Und warum sollen wir leibeigene Leuthe seyn?» Der
Entscheid fiel der Regierung nicht leicht, war man sich doch auch in Bern
über die Natur des Todfalls nicht im klaren. Seit 1788 mussten jedenfalls
die Landvögte in ihren Amtsrechnungen Ehrschatz und Todfall ausweisen,

obwohl diese zu ihren persönlichen Einkünften gehörten.
Ziehen wir die Summe, so sehen wir, dass auch in diesem Falle der

Übergang vom Personal- zum Territorialprinzip, der Weg vom
mittelalterlichen Feudalstaat zur frühneuzeitlichen Landesherrschaft mit Härten

verbunden war.

2. DIE KODIFIKATION DER ORTSRECHTE
UND DIE FRAGMENTE DES LANDSCHAFTSRECHTES1

Nach mittelalterlicher Anschauung war gutes Recht altes Recht. An
diesen Grundsatz hielt sich das alte Bern bis zu seinem Untergang, indem

es die Untertanen bei Orts- und Landschaftsrecht, bei ihren alten Freiheiten

und Gewohnheiten beliess. Der frühneuzeitliche Staat hatte nicht den Ehrgeiz

oder das Bedürfnis, das Recht zu vereinheitlichen, die Landschaft dem

Stadtrecht zu unterwerfen. Jede Herrschaft war mit der Hauptstadt durch

besondere Verträge verbunden, die einzelnen Orte und Gegenden aber

nicht unter sich. Der Landvogt nimmt nicht nur zuhanden der Regierung
die Huldigung der Untertanen entgegen, sondern verspricht ihnen seinerseits,

die alten Gewohnheiten zu achten.

1 Häusler, Emmental 1, S. 158 fr. - Rennefahrt, Grundzüge der bernischen

Rechtsgeschichte 1, S.ö4ff.
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Und dennoch erfuhr das örtliche Recht im Laufe der Zeit die Einwirkung

des stadtbernischen. Satzungen und Mandate Berns, nach der

Reformation in zunehmender Zahl erlassen, erlangten die Bedeutung von allgemein

verbindlichen Landesgesetzen.

«Nachweisbar seit 1471 mussten die Rechte und Freiheiten der bernischen

Städte und Landschaften der Obrigkeit zu Bestätigung und Besiege-

lung vorgelegt werden, um Gültigkeit zu erlangen.» Vom Abänderungsvorbehalt,

Ortsrecht zu mindern oder zu mehren, machte die Obrigkeit
freilich selten Gebrauch. Auch bei Appellation an Schultheiss und Rat

sollte - laut Satzung von 1543 -der Gerichtsstand der Parteien massgebend

sein, Ortsrecht gelten1.

Hatte man sich noch im frühen 15.Jahrhundert begnügt, das gute Recht

durch alte, erfahrene Leute offnen zu lassen und in Kundschaften zu fassen,

so brachte die Reformation den Zweifel an der menschlichen Gedächtniskraft

: menschlicher Sinn sei vergänglich und blöde, heisst es etwa in der

Einleitung zu den Urbaren. Deshalb wurde nun mehr und mehr das alte

Recht geprüft und - oft auf Begehren der Landleute - schriftlich festgelegt.

Briefund Siegel erhielten damit nie gekannte Bedeutung.
Diese Auffassung war aber nicht nur fruchtbar, insofern sie Willkür

ausschloss, sondern hatte auch ihre negativen Seiten : sie verhinderte spätere

Anpassung des Rechtes an die Zeitumstände von Seiten der Obrigkeit.
Der Untertan aber hatte nun jederzeit den Beweis mit Brief und Siegel

anzutreten, konnte sich nicht mehr allein aufalte Gewohnheit berufen.

Im Gegensatz zum Emmental finden sich im Oberaargau, dem alten

Landgericht Murgeten, nur wenige Fragmente des Landschaftsrechtes.

Jedenfalls gab es keine oberaargauische Landsatzung. Immerhin öffnete 1419
das Landgericht zu Langenthal, was recht sei in der Grafschaft Wangen
über Uneheliche und Fremde und deren Erbe. Im übrigen stellte man bloss

die Pertinenzen der hohen Gerichtsbarkeit fest2.

Zäh hielt sichjedoch altes Recht einzelner Herrschaften : im Bipperamt
etwa die Wahl des Landesvenners', der die Landschaftsfahne trug; in
Rohrbach das Recht, unter dem bernischen Stadtpanner, nicht unter dem

Fähnlein der Grafschaft Wangen zu reisen3.

'Häusler, Emmental 1, S. 158. 2RQIII, Nr. 127k, 4, S-4i8f. 3Kasser, S.88f.
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Im Zusammenhang mit der Ablösung der Leibeigenschaft ersuchten die

Leute von Bipp 1512, den alten Brauch, wonach Kindeskinder an der

Eltern Statt nicht erben konnten, abtun und in diesem Punkt das bernische

Stadtrecht annehmen zu dürfen1.

Seit der Mitte des 16.Jahrhunderts finden sich - von der Obrigkeit
gefördert und bewilligt - Satzungsbriefe der einzelnen Handwerkszweige
der drei Ämter Bipp, Aarwangen und Wangen2, die auch als Blutgerichtsbezirk,
als Fuhrungs- und Reisverband allmählich zu einem oberaargauischen Landes-

teilbewusstsein gelangten. Seit dem frühen 16.Jahrhundert wirkte für die

drei Amter überdies ein einziger Landschreiber mit Sitz in Wangen. Das

Zusammengehörigkeitsgefühl fand auch in der Zusammenarbeit der drei

Vögte seinen Niederschlag, die 1630 für sich und ihre Nachfolger einen

Freundschaftsbecher stifteten3.

Die Reformation stärkte nicht nur die Staatsgewalt, sondern auch das Eigenleben

der Gemeinde. War diese bisher nur wirtschaftlicher Nutzungsverband
und Rechtsamegenossenschaft gewesen, so überband ihr nun der Staat

auch früher von der Kirche erfüllte Aufgaben, wie Armenfürsorge und

Vormundschaftswesen. Voran ging die Kirchgemeinde als Chorgerichtssprengel;

bald folgten die einzelnen Dorfschaften, welche die vermehrte

Wanderungsbewegung vor soziale Probleme im Verhältnis zwischen

bestallten Erblehenbauern und armen Taunern stellte. Aufgaben, Pflichten

und Nutzungen wurden ausgeschieden, die Gemeindegrenze entstand.

Ammann, Vierer und Bannwart erhoben sich über das Amt von blossen

Feldhütern zu Gemeindevätern. - «Es gab bisher keine Dorfgemeinde. Das

Wort Gemeinde bedeutete Versammlung, gewöhnlich mit dem Nebensinn

von unerlaubter Versammlung und Aufruhr. Die Bewohner eines

Dorfes hiessen etwa die Dorfmenge. Erst gegen Ende des 16.Jahrhunderts,
als sich das Dorf politisch, rechtlich und gesellschaftlich formte, wurde

ihm immer mehr die Bezeichnung Gemeinde gegönnt.4»

1 Ob. Spruchb. U, S. 422.
2 Graf-Fuchs Margrtt, Das Gewerbe und sein Recht in der alten Landschaft Bern.

1940. - RQ V passim.

3Kasser, Aarwangen, S. 83. -JBHM1929, S. 128.

4Feller, Bern2, S.3iof.
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J. R.Meyer hat am Beispiel von Langenthal die Entwicklung des

Gemeindegedankens im Oberaargau und im Bernbiet überhaupt eindrücklich

gemacht1. Das im ij.Jahrhundert unter der friedenssichernden und

ordnenden Verwaltung Berns gewachsene Selbstbewusstsein der Untertanen

zeigte sich zuerst in den oberaargauischenLandstädtchen und den grossen

Dorfschaften geistlicher Grundherrschaften. So rief die Sammlung
und Fixierung der Herrschaftsrechte durch Bern und die Twingherren
auch der Fixierung der Ortsrechte aufBegehren der Untertanen.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, an dieser Stelle näher aufdie einzelnen

Dorf- und Stadtrechte einzugehen ; wir begnügen uns deshalb mit
einigen Hinweisen :

1. AufBegehren des Propstes von Wangen und nach Anhören der betroffe¬

nen Untertanen erliess Bern am 14. Februar 1500 eine Propstei-Ord-

nung über Bestellung von Gericht, Ammann und Vierer; Appellation;

Verwaltung und Nutzung von Feld und Wald; Handänderung

von Gotteshausgut; Jahrzeiten usw.2.

2. AufWunsch der Burger von Wangen fertigten und besiegelten Schult¬

heis und Rat von Bern am 21. April 1501 - nach einem vorgelegten
Text- eine Satzung für die Stadt Wangen über Selbstwahl des

Burgermeisters, von Vierern und Stubenknecht; Stadtbussen; Brandverhütung

; Gewerbepolizei ; Bezug des Ungeltes ;Jahrmarkt ; Feldhut ;

Verhältnis zum Landvogt3.

3 Die bernische Regierung genehmigte am 17. April 1516 eine Bussen¬

ordnung der Stadtgemeinde Wiedlisbach betreffend Brandverhütung,

Bachabschlag und Feldhut. - Am 26. Februar 15x8 ordnete Bern das

Niederlassungsrecht und die Einbürgerung in der Stadt Wiedlisbach4.

4. Die Stadtgemeinde Huttwil erhielt am 14. März 1505 von Bern das alte

Recht aufBezug von Stadtzoll und Ungelt bestätigt5. - 1539 ward ein

zweiter Jahrmarkt, 1564 ein Viehmarkt, 1575 ein Wochenmarkt

bewilligt6.

1 Meyer J.R., Von der Entwicklung des Gemeindegedankens in der Geschichte

Langenthals. Maschinenschrift 1949-1952. - StA Bern.
2 U. Spruchb. D, fol. 123-132. 3 U.Spruchb. D, fol. 154 verso.
4 LeuenbergerJohann, Chronik des Amtes Bipp. Bern 1904, S. 78,277.
5 U. Spruchb. D, fol. 261.
6 Plüss August, Huttwilbis zum Übergang an Bern. NBT13, 1908, S. 179.
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Im Jahre 1659 bestätigte die Obrigkeit .Freiheiten, Satzungen, alte

Bräuche und Gewohnheiten' der Stadt Huttwil, aufdie schon hundert

Jahre früher Bezug genommen worden war1.

5. Im Urbar von 15312 ist das alte Recht von Hof und Gericht Herzogen-
buchsee aufgezeichnet, wie es uns schon aus Urkunden des 15.Jahrhunderts

teilweise bekannt ist. Auch hier handelt es sich um Vorschriften
betreffend Bestellung von Vierern und Bannwart; Aufsicht über das

Gewerbe; Feld und Wald; Haltung der Zuchttiere; Wasserversorgung

und Brandbekämpfung. Die frühern Rechte des Propstes gingen
teils aufden bernischen Schaffner, teils aufden Pfarrer über, soweit sich

die Gemeinde 1526 nicht losgekauft hatte.

6. Ausführlicher noch ist das ebenfalls 1530/31 aufgezeichnete Dorfrecht

von Thunstetten. Es handelt von der bisher von der Komturei geübten

Gerichtsbarkeit, von Pflicht und Eid von Ammann, Bannwart und

Zwölfern, von Bussen und Frontagwan3.

7. Schon vor 1444 hatten die Langenthaler einen Sechserausschuss dem

vom Abt von Sankt Urban gewählten Dorfammann beigegeben. Im
Klosterurbar von 1530 werden Rechte und Pflichten von Abtei und

.Gemeinde', aus der Sicht des Klosters, ausgeschieden und endlich

noch vor 1550, nach Rücksprache mit den Untertanen, im, Twingrodel
des Dorfs undt Grichts Langenthal' gefasst. Es stellt dieser eine vorbildlich
ausführliche und systematische Arbeit dar, die 1669 auch Berns

Bestätigung fand4.

Wieweit es sich bei den angeführten Ortsrechten um bestätigtes

Gewohnheitsrecht oder um neue Satzung handelt, wieweit ein vom bernischen

Stadtrecht verschiedenes Landschaftsrecht daraus hervortritt, muss

einer eingehenden Untersuchung vorbehalten bleiben.

'U.Spruchb. TT, fol. 173-178 verso. - Plüss, Huttwil, S. i8off. - Häusler,
Emmental 1, S. 165.

2 Urbar Wangen Nr. 13, StA Bern.
3 Urbar Aarwangen Nr. 25, StA Bern.
4 Vgl. Antn. 1, S. 337! - Geiser Karl, Langenthal unter der Twingherrschaft des

Klosters St. Urban. AHVB 25,1920.
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3. DIE LANDSCHREIBEREI

Die Reformation hatte nicht nur in Glaubensfragen das Schriftprinzip

zur Richtschnur erhoben, sondern verlangte nun auch, alles Denkwürdige
überhaupt dem Papier anzuvertrauen.

Die bernische Kanzlei, 1540 neben dem Rathaus neu erbaut, erhielt

mehr Angestellte. Neben den Stadtschreiber trat 1533 der Ratsschreiber.

Die Vennerkammer wurde seit 1530 zum Mittelpunkt der gesamten
Landesverwaltung und beriet die Regierung in allen Fragen des Staatshaushaltes

und des Staatsrechtes1.

Aufdem Land wurde der Prädikant zur Führung von Tauf- und Eherö-

deln, später erst von Totenrödeln, verpflichtet. Die erste Erhebung über

Feuerstätten und Wehrpflichtige fällt noch ins ausgehende 1 S.Jahrhun¬

dert. Fünzig Jahre später verlangte Bern bereits differenziertere Angaben
und erhielt damit Einblick in die Bevölkerungsstruktur. Während sich auf
der bernischen Kanzlei die Schreiben der Amtleute häuften, später zu den

Ämterbüchern zusammengefasst, wuchsen auf den Amtssitzen der Landschaft

Mandaten- und Dokumentenbücher.

Der gewaltige Zuwachs an Domänen und Naturaleinkünften machte

eine genauere Bestandesaufnahme und Buchführung nötig, musste doch Gott
über das anvertraute Gut Rechenschaft abgelegt werden. Blosse Zinsrödel

- wie wir sie aus dem 14. und 15.Jahrhundert auch aus weltlichen
Herrschaften kennen - genügten nicht mehr; vielmehr entstanden nun überall

- nach dem Vorbild z. B. der Klosterverwaltung Thorberg oder der

Herrschaft Landshut - Urbare, die jeden Erblehenbauern undjedes Grundstück

mit den unablöslichen Abgaben aufführten und alle 30-50 Jahre der

Erneuerung bedurften.

Noch fehlte dem Staat zur Reformationszeit das Personal, die Aufgabe
selbst zu bewältigen. So mussten Schreiber aus der ganzen Eidgenossenschaft

herangezogen werden. Das Ergebnis der Erhebungen legte offenbar

nahe, schliesslich neben dem Landvogt und Prädikant, neben den

nebenamtlichen Weibeln (aus dem Kreis der Untertanen) auch Landschreiber

anzustellen.

1 Feller, Bern 2, S.305f. - Sulser Matthias, Peter Cyro, Bern 1922, S.24fr.
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Noch ist das Institut der bernischen Landschreiberei wenig erforscht. Das

Beispiel unseres Untersuchungsgebietes wirft aber ein Licht auf die

Anfänge : das Propstei-Urbar von 1529 erstellte in bernischem Auftrag,Lucas
der schriber, bürtig von Bremgarten', dasjenige von 1530 Notar Hans

Bletz aus Zug, geschworner Schreiber der Stadt Bern. Noch im selben

Jahr 1530, wo die Regierung im Zinsmandat die Ausfertigung von
Zinsbriefen und Verträgen amtlich anerkannten Schreibern vorbehielt1,
machte sich in der Hauptstadt Andres Gottfried anheischig, ,zu der schri-

berj köndig ze sin' und erhielt die Erlaubnis, nach der aufgestellten

Ordnung in den Grafschaften Wangen und Aarwangen alle Schreiben zu

besorgen. Eine gleiche Konzession erhielt 1541, als sein Nachfolger, Lorius

Amport, der im folgenden Jahr vergeblich um ein Fixum von 15 Pfund

bat, aber nur 5 Pfundjährlich bewilligt bekam. Fortan bricht die Reihe der

Landschreiber von Wangen nicht mehr ab. Das Amt wurde meist an

Bernburger der zweiten und dritten Garnitur verliehen, die in den Ämtern

Bipp, Aarwangen und Wangen das ausschliessliche Stipulationsrecht
erhielten und dafür, nebst einem kleinen Fixum, einträgliche Sportein bezogen.

Imjahre 163 5 kaufte der Staat das Haus des bisherigen Landschreibers

als Amtsgebäude. Der Landschreiber wurde zur zweiten Hand und
unentbehrlichen Hilfe der im Turnus wechselnden Landvögte, zu einem

Element der Kontinuität in der bernischen Landesverwaltung2.

1 Feller, Bern 2, S. 3 06.
2 Flatt Karl H., Das öffentliche Leben der Stadt Wangen a. A. im ausgehenden

iö.Jahrhundert. BZ ig, 1957, S. 133, Anm.9.
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SCHLUSS

Im Auftrag Gottes und in verantwortlicher Ehrfurcht gegen ihn führten

Schultheis, Rät und Burger Stadt und Landschaft Bern in die

Zukunft. Der Staat trat seiner politischen Vollendung mit der Reformation

einen grossen Schritt näher : Aufgaben und Mittel hatten sich gewaltig
vermehrt. Mochte auch von der spätmittelalterlichen Vielfalt im
staatlichen Leben manches weiterleben, umschloss doch alle das einigende
Band des Glaubens. Aufdiesem Boden gedieh die bernische Landesväterlichkeit.

Nicht die Errichtung des grössten Stadtstaates nördlich der Alpen
ist das Hauptverdienst Berns. Vielmehr: es gewami die Achtung und

Liebe seiner Untertanen.

Wieweit es uns mit der vorliegenden Arbeit gelungen ist, einen Beitrag

zur Erhellung der bernischen Territorialpolitik zu leisten, möge der Leser

entscheiden. Da es sich beim Oberaargau um ein relativ kleines Gebiet

handelt und die bernische Expansion hier erst spät einsetzte, können keine

allgemeingültigen Schlüsse gezogen werden, bevor nicht andere Landesteile

unter demselben Gesichtspunkt untersucht worden sind.

Die theoretischen Ausführungen zum Problem der Landeshoheit (Exkurs

i halten wir aus methodischen Gründen - gleichsam als Definition

zu unserem Thema - für notwendig. Freilich lässt sich die Frage nach der

wichtigsten Komponente der Landeshoheit aus der vorliegenden
Untersuchung über den Oberaargau nicht beantworten. Vielmehr zeigt sich

einmal mehr die Tatsache, dass man mit allen rechtshistorischen Kategorien

der komplexen historischen Wirklichkeit nur beschränkt gerecht
werden kann.

Wir sind uns bewusst, das reiche Quellenmaterial des 15. und 16 .Jahr¬

hunderts nur summarisch erfasst zu haben. Hier müsste nun die ,innere'
Geschichte der bernischen Landvogteien anschliessen, um ein umfassendes

Bild des Oberaargaus im alten Staate Bern zu entwerfen. In diesem Sinn

möchten wir unsere Arbeit als Versuch und Anfang gewertet wissen, als

Anregung zu weiterer Beschäftigung mit heimatlicher Geschichte.
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EXKURS 1

ZUM BEGRIFF DER LANDESHOHEIT

FORSCHUNGSSTAND

Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat in der deutschen Rechtsgeschichte

«ein Gebäude von imponierender Geschlossenheit zerstört»,
«ohne bislang ein neues an seine Stelle zu setzen»1. Dies gilt auch für den

Begriff der Landeshoheit, der von der Schule Theodor Mayers,von
Otto Brunner, Heinrich Mitteis u.a. entscheidend umgedeutet
wurde. Der juristischen Lehre des iç.Jahrhunderts warf man
ungeschichtlichen Positivismus vor, insbesondere Rückprojizierung aktueller

Zustände aufs Mittelalter. Eine «statistisch, dogmatisch-institutionelle

Richtung der juristischen Forschung sei durch die dynamisch-funktio-
nelle der Historiker umgestaltet und ergänzt» worden, meint Mayer.
«Die mittelalterliche Verfassungsgeschichte steht also in einem entscheidenden

Umbau, starr gewordene Begriffe sind aufgelöst, alte Systeme

gelockert worden, das Geschichtsbild hat seine frühere Geschlossenheit

eingebüsst und ist uneinheitlich geworden2.»
Nicht alle Ergebnisse dieser Forschung scheinen uns haltbar. Im

Gegensatz zur früher betonten Stellung der Freien, des Volkes, der

genossenschaftlichen Idee sieht man heute alles einseitig für adelige Herrschaft

an. Die alte Markgenossenschaft wird bestritten; Freie können offenbar

nur Rodungsfreie sein; das Mitspracherecht des Volkes in politischen

Fragen war minimal. - Unseres Erachtens gilt es hier zweierlei zu
bedenken. Einmal müssen wir uns hüten, Verhältnisse grossräumiger
Landschaften (Ebenen, Verkehrsfurchen) unbesehen auch auf die

Hügellandschaft (etwa des Emmentals), der Voralpen und Alpen zu übertragen.

Für das flachere Mittelland mögen die Ergebnisse dieser

Forschungsrichtung eher Anwendung finden. - Ferner gilt es, die Quellen-
1 Schlesinger, S.136. 2 Mayer, S.284 und 289.
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läge zu bedenken. Die Tätigkeit von geistlichen Stiften und adligen
Herren findet in Urkunden und Chronistik einen ungleich deutlicheren

Niederschlag als das Leben des Volkes, weil nur die höhern Stände sich

der Schrift zu bedienen wussten und unter den Dorfgenossen gar kein

Bedürfnis nach schriftlicher Fixierung von Rechtshandlungen bestand.

Im deutschsprachigen Bereich begnügte man sich bis ins Spätmittelalter
meist mit der mündlichen Abmachung. So haben wir eine ganze Anzahl

indirekter, zufälliger Hinweise auf freie Leute und freies Eigen im
Mittelland, ohne direkten Beleg. - In bezug auf die Landeshoheit aber

scheint die heutige Forschung ganz undogmatisch den vielfältigen
Erscheinungsformen der Realität nähergekommen.

Belows Begriff von der Landeshoheit war ein rein technischer. Er hat

alle Hoheit auf die Delegation der Grafengewalt durch den König
zurückgeführt und die hohe Gerichtsbarkeit ganz in den Vordergrund
gestellt1. Diese Lehre spielt noch bei Schröder/Künssberg 1932 eine

entscheidende Rolle: bei geteilten Rechten werde «meistens der Inhaber

der hohen Gerichtsbarkeit als der eigentliche Landesherr angesehen».

Die landesherrliche Gewalt leite sich in erster Linie aus herzoglichen
und gräflichen Befugnissen ab, durch Regalien zur Landeshoheit erweitert2.

Adolf Gasser hingegen sah in der Grundherrschaft oder dem niedern

Gericht in betonter Einseitigkeit die Wurzel der Landeshoheit3.

Heute setzt sich allmählich die Meinung durch, dass Landeshoheit aus

verschiedensten Wurzeln entspringen konnte, dass sie sowohl auf Recht

wie auf .politischer' Macht gründete. Paul Kläui, in Anlehnung an

K.S.Bader, formuliert dies folgendermassen: «Grundbesitz allein

genügte in der Regel so wenig wie Gerichtsbarkeit ohne materielle

1 von Below G., Der deutsche Staat des Mittelalters. Leipzig 1925. - Urteil
darüber bei Kienast W., HZ 158, S.9. - Vgl. Brunner O., S. 14.

2 Schröder Richard/Eberh. Freiherr von Künssberg, Lehrbuch der dt.
Rechtsgeschichte. 19327, S.639fr.

3 Gasser Adolf, Entstehung und Ausbildung der Landeshoheit im Gebiet der
Schweiz. Eidgenossenschaft. Diss. phil. Zürich. Aarau 1930. - Vgl. U.Stutz,
ZRG2, 51, 1931. - Fehr, S.84, 3i3f.-Mayer, S. 3 22 f. - Feller: «Mag auch das

Buch Gassers da und dort anregende Hinweise und wertvolle Aufschlüsse erteilen,

das wesentliche Ergebnis ist doch ein neues Begriffsgitter, das den freien
Blick auf das Mittelalter stört. »
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Grundlage. Ob einem weltlichen oder geistlichen Herrn die Schaffung
einer Herrschaft gelang, hing nicht allein von den Rechten ab, über die

er verfügte, sondern auch davon, wieweit er sie mit Macht zu erfüllen

verstand, was wiederum von den nachbarlichen Verhältnissen und
Zeitumständen weitgehend abhing1.»

Oder Bader selbst: «Wer nach politischem Einfluss strebt, fragt nicht
nach der Art des Rechtstitels, der ihm Schlüssel zur Machtstellung werden

soll; ihm genügt die Tatsache irgend einer rechtlichen Grundlage.

Damit muss sich auch die rechts- und verfassungsgeschichtliche

Forschung bescheiden, die sich redlich bemühte, die einzelnen Bestandteile

solcher Herrschaftsbildung zu analysieren und institutionell zu deuten2.»

- Es ist aber festzustellen, dass der tatsächliche Inhaber hoheitlicher

Rechte darnach strebte, diesen Zustand wenigstens nachträglich rechtlich

zu untermauern. Im bernischen Bereich wird das deutlich am Privileg

Sigismunds von 1415, das aber zugleich ein Titel für die Zukunft

war.

LANDESHOHEIT ODER LANDESHERRSCHAFT

Einige Autoren gehen so weit, den Begriff der Landeshoheit als für
das Mittelalter zu weitgehend durch den Begriff der Landesherrschaft zu

ersetzen. So spricht etwa Hermann Conrad durchgehend von
Landesherrschaft. «Wir wissen schon, dass sie nach [Otto] Brunner keine

Landeshoheit', keine einheitlich gedachte souveräne Staatsgewalt ist»,

betont auch Mitteis, und an anderer Stelle: «Es gab damals weder

Fürsten- noch Volkssouveränität.3»

Auch Walter Schlesinger hält die Begriffe Landesherrschaft und

Landeshoheit auseinander, ohne freilich Landeshoheit gleich mit
Souveränität des Staates im Sinne des iç.Jahrhunderts gleichzusetzen. Er
sieht Landeshoheit aus der Landesherrschaft sich herausentwickeln -

1 Kxäui Paul, Ortsgeschichte. Eine Einführung. Zürich 19572, S.7of.
2 Bader K. S., Der deutsche Südwesten in seiner territorialstaatlichen Entwicklung.

1950, S.28.
3 Conrad Hermann, Deutsche Rechtsgeschichte I.Teil, Karlsruhe 19622,

S. 309fr. - Mitteis, Land, S.60 und 37.
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wohl am ehesten im Staat der frühen Neuzeit. «Indem solche

Herrschaft sich bewusste Zwecke setzt, tritt sie heraus aus dem Kreise der

gewachsenen Ordnungen der Gemeinschaft, es entsteht ein objektiver,
gedachter und gewollter politischer Körper, der .institutionelle' Staat. Der

.politische' Zweck tritt jetzt ganz in den Vordergrund, zu seiner

Erreichung wird ein Apparat geschaffen, der nun in der Tat nur delegierte
Rechte ausübt: das Beamtentum1.»

LANDESHERRSCHAFT UND TERRITORIALSTAAT

Seit dem ausgehenden iI.Jahrhundert sind im deutschen Reich die

Ansätze zur Landesherrschaft feststellbar. Anstelle des alten Dualismus

von Königtum und Herzogtum tritt allmählich der neuere von Reich

und Territorium2. Otto Brunner hat bewiesen, dass geistliche Territorien,

ausser dem Stammesrecht und ausser Stammesverbindung, zuerst

.terrae' genannt werden. «An Stelle der Stammes- tritt jetzt die

Gebietsherrschaft, richtig verstanden natürlich nicht als Herrschaft über Grund

und Boden, sondern als Führergewalt über die Insassen eines geographisch

begrenzten Gebietes ohne Rücksicht auf ihr Stammesrecht3.»

Der Begriff .territorium' stützt sich auf die in den Quellen belegten

.domini terrrae' und .dominium terrae'. Er ist von Theodor Mayer in
glücklicher Weise als Flächenstaat bezeichnet worden. Bader betont

dazu: «Aus dem ältern Verbandsstaat, der im Reich bis zu dessen Ende

fortlebte, wurde im Raum des einzelnen Herrschaftsinhabers der

Flächenstaat», «ein Vorgang der Fixierung und Radizierung der

Herrschaftsvorgänge auf umgrenztem und abgrenzbarem Raum.» In diesem

Sinn kann Theodor Mayer für das i2.Jahrhundert von einem Staat der

Zähringer und vom Versuch zur Staatsgründung durch Heinrich den

Löwen sprechen4.

1 Schlesinger, S.189.
2 Bader, Volk, Stamm, Territorium, S.265.
3 Mitteis, Land und Herrschaft, S.53.
4 Bader, Volk, Stamm, Territorium, S.265 f., 280. - Theodor Mayer, Der

Staat der Herzoge von Zähringen. 1935. - Derselbe, Analekten zum Problem
der Entstehung der Landeshoheit. Blätter für deutsche Landesgeschichte 8g, 1952.
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Walter Schlesinger warnt nun davor, in unzulässiger Vereinfachung

bloss das Prinzip der Personalität dem der Territorialität
gegenüberzustellen. Flächenhaften Charakter hatte auch die königliche
Herrschaft im Frühmittelalter, bei allem Bezug auf Personenverbände. Mit
Mayer betont deshalb der genannte Autor: dass das Wesen des .moder¬

nen' Staates keineswegs allein in seiner Flächenhaftigkeit gesehen werden

darf, sondern dass er ausdrücklich als «institutioneller» Flächenstaat

zu kennzeichnen ist. «Die .staatliche' Herrschaft erschien nicht nur in
erhöhtem Masse auf den Raum bezogen, also verdinglicht und verdichtet,

sondern zugleich versachlicht, der .Staat' als Idee und als Ziel, als ein

objektiver Körper, der sich selbst seine Organe bestellt1.»

Otto Brunner hat nachzuweisen versucht, dass bereits vor der

Landesherrschaft ,das Land' war, d.h. nicht die Landesherren haben die Länder

rechtlich konstituiert, wenn sie sie auch politisch geschaffen haben.

Das Land sei eine Rechts- und Friedensgemeinschaft unter einem Landrecht

schon vorher gewesen. Mitteis hat diese primäre Stellung des

Landes nicht bejaht, weil er an der Kontinuität eines Landrechtes von
der fränkischen Zeit her zweifelt, weil die ersten Territorien - die

geistlichen - ausser jedem Stammesverband und Stammesrecht waren, weil

er endlich gerade den Landesfürsten den Hauptanteil an der Schaffung
des Landrechtes zuspricht. Die Frage dürfte aber unseres Erachtens nicht

allgemeingültig, d.h. für jede Gegend, zu beantworten sein2.

KOMPONENTEN DER ENTSTEHUNG
DER LANDESHERRSCHAFT

Hans Fehr hat bemerkt, dass die Frage nach der Entstehung der

Landesherrschaft nicht aus dem Lehensrecht erklärbar ist, und zwei

Komponenten scharf auseindandergehalten :

1. die Lockerung der Beziehung zum Reich und

2. die Festigung im Innern.

1 Schlesinger, S. 179 f. - Vgl. Mayer, Ausbildung, HZ 1939.
2 Mitteis, Land und Herrschaft, S.49ff. - Tellenbach, im selben Band .Herr¬

schaft und Staat im Mittelalter', edidit Kämpf, 1964, S.23of.
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Walter Schlesinger hat zusätzlich zum Kampf des Landesherrn

gegen oben und unten den seitlichen Kampf gegen Mitbewerber betont,

in dem gar mancher Versuch zur Erringung der Landeshoheit scheiterte

und der Initiant mediatisiert ward. Mitteis betont aber, dass nicht nur
Reichsunmittelbare zur Landeshoheit aufsteigen konnten1,

i. Die Entfremdung vom Reich ist in der frühern Forschung fast allein

für die Ausbildung der fürstlichen Landeshoheit im Vordergrund
gestanden, nach der Vorstellung des 19.Jahrhunderts, dass alle Gewalt

innerhalb eines Staates nur kraft Delegation durch eine oberste Instanz

bestehe.

Die Landesherren des i2./i3.Jahrhunderts haben sicher eine ganze
Reihe einst königlicher Befugnisse entweder auf legalem Weg erworben

oder usurpiert. Ihr Aufstieg vollzog sich vor dem Hintergrund der

zerfallenden Grafschaftsverfassung. Der König hatte zu diesem Zerfall
durch die Erteilung zahlreicher Immunitäten selbst beigetragen, stützten

sich doch Ottonen und Salier immer mehr aufdie hohe Geistlichkeit,

der sie in ihrem Abwehrkampfgegen die Macht der Stammesher-

zöge zum Aufstieg zum Reichsfürstenstand verhalfen. «Das Wormser

Konkordat bedeutete die erste Stufe in der werdenden landesherrlichen

Gewalt2.»

In einer «heillosen verfassungsrechtlichen Verwirrung», in Zeiten des

politischen Chaos (Investiturstreit, Regierung der Pfaffenkönige zu

Anfang des 12.Jahrhunderts, Thronstreit nach 1198) sprangen die

Reichsfürsten «aus der Not der Zeit in die Bresche, wo das Reich

versagte»3.

«Die Landesherrschaft war weniger entartete Grafschaft als gesteigerte

Immunität. » Ihre Träger sind nicht mehr die comités, sondern principes,

domini terrae, welche die staatliche Gewalt zu eigenem Recht,

nicht mehr im Namen des Königs, ausüben3.

Bader und Mayer betonen einlässlich, dass dieser Vorgang nicht
bloss ein negativer, dem Reich abträglicher war. «Gerade dieses

Reich bedurfte, um sich als Hoheitsverband über ein loses Bündel
lehensrechtlicher Beziehungen hinaus zu behaupten, der von unten
her kommenden helfenden Kräfte. » Über blosse Usurpation ehemals

1 Fehr, S.79-87. 2 Fehr, S.8of. 3 Mitteis, Staat, S.43off.
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königlicher Rechte hinaus haben die Landesherren ganz neue Aufgaben

übernommen, die Staatszwecke vermehrt.

Die hohe Gerichtsbarkeit und die Regalien waren diese ursprünglich

von der Königsgewalt delegierten Rechte.

2. Die Landesherren sind auf Gebieten tätig geworden, deren sich das

Reich nicht annahm. Helbok hat darauf hingewiesen, dass die

Anfänge der Landesherrschaft gleichzeitig mit der grössten Ausbauzeit

der deutschen Geschichte zusammenfielen1. Dieser Ausbau manifestierte

sich nicht nur in der Ostkolonisation, sondern auch in der

Rodung und Erschliessung neuen Siedlungsraumes (z.B. im
Schwarzwald), in Städtegründungen, in der Bevölkerungszunahme.

Der Landesherr übernimmt die Sicherung des Landfriedens, bietet

der Bevölkerung Schutz und Schirm, baut dazu die hohe Gerichtsbarkeit

zur Kriminaljustiz aus. Dass damit auch eine intensivere

Herrschaft über die Bevölkerung einsetzte, ist verständlich.
«Zunächst wurden die Insassen, Adlige wie Bauern, zum reinen Objekt
der aufstrebenden Landesgewalt. Der Landesherr verfügte über

Territorium und Leute, ähnlich wie ein Privatmann über seinen Grundbesitz.»

Kraft Lehensrechts wurde auch der Landadel durch die

Reichsfürsten mediatisiert. Gegen Ende des 12.Jahrhunderts bildeten

sich dann aber gewisse Rechtsnormen aus - wie Unteilbarkeit des

Gerichtsbezirks, Verbot der Belehnung mit dem Blutgericht über

die dritte Hand hinaus, Zustimmungsrecht der Besten und Grössten

im Land zu landesherrlichen Verfügungen usw.2. Bader hat besonders

darauf hingewiesen, dass im Mittelalter nirgends Herrschaft rein

einseitige Befugnis war. «Auch der Beherrschte erwarb durch .Herr¬
schaft' Rechte : nicht nur das Recht auf Schutz und Schirm, auf Frieden

und ungestörtes Wirken...» Er musste um das Recht gefragt
werden, das in Dorf und Land galt, um Steuern und Abgaben

gefragt, «gebeten» werden3.

3. Die dritte, von Schlesinger erwähnte Komponente ist der Kampf
des Landesherrn gegen Rivalen, die Behauptung der Selbständigkeit

1 Heibock A., Grundlagen der Volksgeschichte Deutschlands und Frankreichs 1,

1937, S.627. - Vgl. zum Landausbau: Bader, Volk S.270fr. mit Literatur.
2 Fehr, S.85f. 3 Bader, Volk, Stamm, Territorium, S.277.
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und möglichsten Reichsunmittelbarkeit. Es ist dies eine reine Machtfrage.

Mittel zur Erlangung der Landesherrschaft sind Kauf oder Tausch von
Rechten und Gütern, gewaltsame Eroberung und Usurpation,
Machtsteigerung durch Schenkungen und günstige Heirats- und Erbschaftspo-
litik.

INHALT DER LANDESHERRSCHAFT

Trotz aller Distanzierung von der frühern einseitigen Auffassung
bleibt für die meisten Autoren die Gerichtsbarkeit Hauptstütze der

Landesherrschaft. Dürst formuliert prägnant: «Ohne Gerichtshoheit gibt
es keine Landeshoheit1.»

Auch Fehr schliesst sich dem an: «Das kraftvollste, staatenbildende

Recht war die hohe Gerichtsbarkeit. Das Gericht über Leib und Leben,

über Freiheit und Ehre sowie über Erb und Eigen war imstande, ein

loses Gebiet und einen losen Volkskörper zu einem Landesgebiet und

einem Landesverbände zusammenzuschweissen. Die hohe Gerichtsbarkeit

war neben der Heergewalt das bedeutsamste Recht der aufstrebenden

Herren.» «Zur Landeshoheit führte die Hochgerichtsbarkeit,
verbunden mit der Exekutionsgewalt und dem persönlichen Gerichtsstand

vor den Reichsgerichten in staatsrechtlichen Streitigkeiten2.»
Das Land reicht so weit, als der Hochgerichtsbezirk geht, trotzdem

kann es in einem Territorium exemte Hochgerichte geben, da Landeshoheit

im mittelalterlichen Sinne keine einheitliche Gebietsherrschaft sei.

Die Landesherren machten das Gerichtswesen zur Landessache und

verwandelten das weitgehend fiskalisierte und unwirksam gewordene

Hochgericht in ein Kriminalgericht. Diese Bestrebungen gehören mit
zum Programm der Landfriedenswahrung.

Nach Fehr leitet sich auch die Steuerhoheit recht eigentlich aus der

Gerichtshoheit ab, jedenfalls nicht aus der Vogtsteuer der freien Leute.

«Kraft seiner Gerichtsherrschaft besteuerte» der Landesherr seine Leute,

1 Dürst Hans, Rittertum. Schweizerische Dokumente: Hochadel im Aargau.
i960, S.52.

2 Fehr, S. 83 f.
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da er nur als Blutrichter allen gleich gebieten konnte. Eine einheitliche

Gerichtsherrschaft förderte auch die Einsetzung von Beamten im Dienst
des Landesherrn1.

Adolf Gasser hat mit seiner These von der entscheidenden Wirkung
der Niedergerichtsbarkeit, von Zwing- und Banngewalt der Gerichts- und

Vogteiherren wenig Anklang gefunden2. Diese Befehlsgewalt der

Obrigkeit und das Recht, die Befehle durch Bussen zu sanktionieren, hat

gewiss ihre Bedeutung. Für einen Landesherrn war es von Gewinn, solche

Befugnis direkt ausüben zu können. Andererseits ist diese niedere

Polizei doch kein konstitutives Element für Landesherrschaft. Aus

Niedergerichten allein liess sich keine solche aufbauen. Gerade die bernischen

Twingherrschaften (nach ihrer Einschränkung durch den Twing-
herrenstreit) sind dafür sprechendes Beispiel. So haben etwa die Twing-
herrschaft des Abtes von St. Urban über Langenthal/Roggwil oder die

niedern Gerichtsherrschaften der Stadt Burgdorf der bernischen

Landesherrschaft nicht den geringsten politischen Eintrag getan.
Freilich kam es oft zu Kompetenzstreitigkeiten, die Bern aber als

Landesherrin souverän entschied und nicht etwa einem Schiedsgericht

unterbreitete. Hingegen erlitt der Staat in Ermangelung der Bodenzinse

und besonders der Zehnteinkünfte solcher Twingherrschaften eine

finanzielle Einbusse.

Diese Befugnisse hingen aufs engste mit der Grundherrschaft zusammen.

Mitteis betont, dass man das Element des Grundbesitzes bei der

Entstehung der Landeshoheit nicht ganz ausschalten könne. Zwar ist

Gebietsherrschaft nicht in erster Linie Herrschaft über Grund und

Boden, sondern über die Insassen eines geographisch begrenzten Gebietes

ohne Rücksicht auf ihr Stammesrecht3. Die Grenzen von
Grundherrschaft und Landesherrschaft fallen in vielen Fällen nicht zusammen,
und der grösste Grundbesitzer wird nicht immer Landesherr. Aber ohne

ein grundherrliches Fundament ist auch kein Aufstieg zum Landesherrn

möglich4. Die Grundherrschaft trägt meist bedeutende Einkünfte ab,

die für den werdenden Staat notwendig sind. Nicht zuletzt darin liegt

1 Fehr, S. 122f. 2 Vgl. Anm. 3, S. 344.
3 Mitteis, Staat, S-3öof. - Derselbe, Land und Herrschaft, S.53.
4 Fehr, S.83.
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die Bedeutung der Klostersäkularisation in der Reformation für die

Steigerung der Staatsgewalt. Grundherrschaft gibt die Möglichkeit zur

Schaffung von Verwaltungszentren, einträglichen Märkten, zu einer

gewissen Wirtschaftslenkung und Sicherung der Landesversorgung. Es ist

ein Zeichen für das wachsende Staatsbewusstsein, dass erworbener

Grundbesitz nicht mehr veräussert wird, dass man ihn nicht mehr
ausleiht, sondern durch Beamte verwalten lässt.

Bedeutsam für die Landesherrschaft sind nebst den Gerichtsbefugnissen

die Regalien. Es sind dies einstmals königliche Prärogativen, die den

Landesherren teils übertragen werden, teils von ihnen usurpiert sind. Für

die Wahrung des Landfriedens ist besonders das Befestigungsregal

wichtig, daneben das Geleitregal, das sich auch finanziell ausbeuten liess.

Einkünfte werfen ferner das Zoll- und das Marktregal ab. Dem Handel

förderlich ist das Münzregal. Bergbau- und Salzregal können sich

ebenso zu einträglichen Monopolen ausbilden. Forst-, Jagd-, Wasserrechte,

das Recht auf verlorenes Vieh usw. sind erwähnenswert. Seit

dem 15. und 16.Jahrhundert erhob der bernische Staat systematisch

Anspruch auf das Allmend- und Reisgrundregal. Entscheidend ist bei allen

Regalien nicht die Berechtigung allein, sondern die Möglichkeit, den

Anspruch durchzusetzen1.

DER HEERBANN

Im Gegensatz zum übrigen Reichsgebiet hat sich in den Alpenländern
das Recht zum Waffentragen durchs ganze Mittelalter erhalten. Der

Kriegsdienst wurde nicht zum einseitigen Ritterdienst, nicht ausschliesslich

Sache des Lehensrechtes. Die starken genossenschaftlichen Elemente

wirkten sich nicht nur in den Alpentälern, sondern auch in den vielen

Städten des Mittellandes aus, wo aber auch der bäuerliche Landsturm

immer wieder in Erscheinung tritt. Besonders im 14.Jahrhundert griff
die Landbevölkerung etwa zur Selbsthilfe, wenn der adlige Landesherr

versagte. Der Heerbann war grundsätzlich Sache des Landgrafen. Nicht
1 Fehr, S.83, 113, 122. - Vgl. Strahm Hans, Die Regalien im ältesten Stadtrecht

von Lausanne. Festschrift F.E.Welti, 1937.
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aufgeboten werden konnten allein die Leibeigenen. - Die Territorialpolitik

der Städte wurde getragen vom Auszug der Bürgerschaft,
verstärkt durch Dienstleute aus dem Ritterstand. Nicht nur der Hochadel

verfügte nämlich über Ministerialen, sondern diese traten sehr

oft auch als Bürger in den Dienst der Städte, deren militärisches Kader

sie bildeten. Die Aufhebung der Leibeigenschaft diente in unsern Gegenden

in erster Linie der Verstärkung des militärischen Potentials. Ja man
könnte direkt sagen, Landeshoheit reichte bei uns soweit als die Militärhoheit.

^

Mit den vorstehenden Ausführungen leisten wir keinen Beitrag zur
Erforschung der Landeshoheit, sondern versuchen bloss, einen Überblick
über den Stand der Forschung zu erhalten. In Deutschland ist die Frage
nach der Entstehung der Landeshoheit zugleich eine Frage nach der

Ausbildung des Fürstenstaates. Von allen angeführten Autoren betont einzig
Hermann Conrad: «Nicht weniger bedeutsam waren die Landesherrschaften

der Städte1.» Als Beispiele für deutsche Stadtstaaten führt er

Nürnberg, Rothenburg ob der Tauber, Metz und Lübeck an. Ungleich
bedeutsamer als im deutschen Reich waren die Stadtstaaten in Italien

und im schweizerischen Mittelland, wobei italienische Einflüsse auf die

eidgenössischen Städte nicht ausgeschlossen sind, wie dies Karl Meyer

sogar für die Länderorte wahrscheinlich macht2.

Von grosser Bedeutung für die Ausbildung der Landeshoheit hat man
immer die Reichsgesetze Friedrichs II. und Heinrichs (VII.) gehalten. Ja

man schob auf Grund dieser Erlasse den letzten Staufern geradezu die

Schuld am deutschen Partikularismus zu. Zu Recht betonen aber Fehr
und Mitteis, dass diese Erlasse bloss die Legalisierung eines herrschenden

Zustandes bedeuteten3. Überdies sind sie vorwiegend städtefeindlich

konzipiert, was aber die Ausbildung der Landesherrschaft der

Städte etwa in der Schweiz nicht behindert hat. Daneben lässt sich aber

auch in unserem Lande die Ausbildung von Fürstenstaaten beobachten,

wobei wir weniger an die gescheiterten Landesfürstentümer der Zäh-

1 Conrad, S.337f.
2 Meyer Karl, Der Ursprung der Eidgenossenschaft. Zürich 1941.
3 Fehr, S.81. - Mitteis, Staat, S.131.
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ringer und Habsburger als an die Staaten des Fürstabtes von St. Gallen,
des Fürstbischofs von Basel und des Bischofs von Sitten denken.

Wir schliessen diese Betrachtung mit zwei Zitaten moderner Autoren
und einem eines Staatsrechtlers des 18.Jahrhunderts.

Walter Schlesinger1: «Die Landesstaaten des späten Mittelalters

sind individuelle historische Gebilde und entziehen sich deshalb der

Definition mittels allgemeiner Begriffe. Es ist unmöglich, den Punkt zu

bestimmen, mit dessen Erreichung die Landesherrschaft,fertig' ist.»

Heinrich Mitteis2: «Es ergibt sich das Wesen der Landesherrschaft

als wirksame Realität, gegründet zugleich auf politische Macht und auf
das Recht.»

J.J.Moser3: «Wer die hohe und nidere Gerichte beysammen hat, der

ist zwar deswegen noch gar nicht Landesherr ; doch hat er einige Schatten

von der Landeshoheit.

Die Landeshoheit und die Regalien seynd von einander unterschiden,

wie das ganze und dessen Theile. Die Regalien seynd die Theile der

Landeshoheit, und alle solche Theile zusammen machen die Landeshoheit.

Wer also die Landeshoheit hat, der hat auch alle Regalien; und wer
alle Regalien hat, der hat auch die Landeshoheit.

Es gehören zur Landeshoheit alle diejenigen Rechte, welche zur

Regierung eines Staates zu desselben Besten nach denen gegenwärtigen
Zeiten und Umständen erforderlich seynd.»

(Literaturangaben vgl. S. 375.)

1 Schlesinger, S.188.
2 Mitteis, Land und Herrschaft, S.60.
3 Moser J.J., Von der Landeshoheit derer teutschen Reichsstände. Frankfurt und

Leipzig 1773.
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EXKURS 2

ZUM BEGRIFF BURGUND

Bernhard Stettler hat in seinem anregenden Buch über das obere

Aaregebiet im Frühmittelalter die Äusserungen verschiedener spätantiker

und mittelalterlicher Autoren über «Burgund» zusammengestellt

(Ammianus Marcellinus, Orosius, Gregor von Tours, Fredegar, Ago-
bard von Lyon, Liutprand von Cremona, Otto von Freising) und dabei

zu bedenken gegeben, welchem Begriffswandel die .Burgundia' vom
Brief Theoderichs an König Gundobad 507 bis zur Zäringerurkunde

vom 27. März 1210, actum in Burgundia, in castello Burgdorf, unterliegen

mochte. In bezug auf das Nachleben burgundischen Volkstums und

Rechts ist er zu vorwiegend negativen Ergebnissen gekommen1.

«Für uns ist nur soviel wichtig, dass die Westschweiz als pagus
Ultraioranus, auch in pago Aventicense Ultraiorano, nur ein östliches

Teilgebiet war von Burgund, durch den Jura vom Hauptgebiet an

Rhone und Saône getrennt, offen dagegen nach dem Aareraum2.»

Was Stettler aus Gregor und Fredegar für die merowingische Epoche

herausliest, gilt mutatis mutandis auch für die Karolingerzeit: die

heutige Schweiz blieb für das Reich stets ein Rand- und Nebengebiet.

Von festen Verwaltungsbezirken königlicher Beamter kann in der

Frühzeit keine Rede sein, wie sich denn überhaupt das Problem Grenze

bei der damaligen dünnen Besiedlung und den weiten Ödländereien

gar nicht im heutigen Sinne gestellt hat.

Weder von der ,Civitas Aventicae', noch vom frühmittelalterlichen

Bistum Lausanne lässt sich der Umfang genauer bestimmen. Wir kennen

höchstens die Kerngebiete, wie denn überhaupt politische und

kirchliche Verwaltung nur allmählich von gewissen Zentren aus sich

über das Land legten.

1 Stettler Bernhard, Studien zur Geschichte des obern Aareraumes im Friih-
und Hochmittelalter. Thun 1964, S.öpff., löff.

2 Stettler, S. 70.
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Das seit 561 existierende Teilreich Burgund blieb auch in karolingi-
scher Zeit bestehen. - Die Grenze zwischen Francia und Burgundia verlief

grosso modo dem Unterlauf der Loire nach hinauf bis Orleans und

von dort ostwärts zum Rheinknie von Basel1. Die Ostgrenze Burgunds
dürfte am Aarelauf zu suchen sein, umfasste es doch sicher die Diözesen

Genf, Sitten und Lausanne und die jurassischen Gebiete ohne den ale-

mannisierten Sornegau2.

Diese östlichen Landschaften, d.h. das spätere Hochburgund, nannte

man im Ostreich ,Burgundia', in der Provence ,Alemannia' oder

burgundia Teutonica', bei den Westfranken Jurenses partes' oder ,Pagus

Ultrajuranus'. Aus diesem lehrreichen Hinweis Blignys ersehen wir,
wie sehr es auf den Standort ankommt, von wo eine Landschaft

benannt wird3. Die Reichsteilungen bzw. die betreffenden Pläne haben

Burgund 806, 817, 829, 831, 839 wieder verändert. Sicher ist nur, dass

mit dem Vertrag von Verdun die spätere ,Bourgogne' von Hochburgund,

vom Lyonnais und der Provence getrennt wurde4.

Im karolingischen Itinerar werden bloss die Städte Basel und Besançon,

die Orte Orbe und Granges-du-Val erwähnt. Karl der Grosse

selbst hat das heute schweizerische Gebiet bloss einmal in Genf berührt5.

Schenkungen und Privilegien Karls des Grossen haben allein den Bodensee-

und Bündner Klöstern sowie den ostschweizerischen Bistümern

gegolten, in reichem Masse dem Elsass, Chalon-sur-Saône und Saint-

Claude im Jura. Die Westschweiz fehlt vollkommen. Die Verbindung
mit Italien suchte man vorwiegend über die Ostalpen6.

Im 8. und 9.Jahrhundert war unser engeres Untersuchungsgebiet eher

ost- und nordwärts orientiert. Aargau und seit 861 Oberaargau sind als

Landschaftsbezeichnungen belegt. 843 fiel diese Gegend an das Ostreich

Ludwigs des Deutschen. Jedenfalls hiess sie nicht Burgund und gehörte

1 Karl der Grosse. Persönlichkeit und Geschichte, ed. H.Beumann, Düsseldorf
1965: Ewig Eugen, Descriptio Franciae, S. 145 f. - Biigny Bernard, Le

royaume de Bourgogne, S. 251.
2 Bligny, S.248f.
3 Bligny, S. 261.
4 Bligny, S.266.
5 Karten nach S. 176 und 320 in dem in Anm. 1 zitierten Werk.
6 Ibidem, S.488f.
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nicht zu Burgund1. Entgegen Wurstemberger2 und Gloor3 halten wir
wenigstens die Zugehörigkeit zum Mittelreich für unwahrscheinlich.

Für 894 ist dann die Zugehörigkeit zum Reich König Arnulfs sicher

beglaubigt4.

Im ausgehenden 9.Jahrhundert machten sich verschiedene Teile des

zerfallenen Karolingerreiches selbständig. So schuf der Weife Rudolf im
Raum der heutigen Westschweiz und in der später Franche-Comté

genannten Landschaft westlich des Jura das Königreich Burgund, in der

neuzeitlichen Geschichtsschreibung Hochburgund genannt. Es umfasste

aber nur geringe Teile der alten Burgundia. Rudolfs Bestrebungen gingen

weit über das hinaus, was er realpolitisch erreichen konnte. Sein

Nachfolger erlangte in der Zeit zwischen 920 und 935 - trotz einer

Niederlage gegen den Herzog von Schwaben-, entweder durch Heiratspolitik

oder durch die Abtretung der hl. Lanze an den deutschen König,
eine Erweiterung seines Reiches über die Aarelinie hinaus ostwärts5.

Dass 892 der Lausanner BischofBoso in Solothurn geweiht wurde,
beweist die Zugehörigkeit dieser Stadt zu Burgund. Schon früh taucht auch

der Basler Bischof Iringus im Gefolge des Burgunderkönigs auf, nimmt
aber doch 895 am Tag von Tribur im Ostreich teil. Noch 912 stand Basel

im Einflussbereich des deutschen Reiches. Freilich gehörte es dann durchs

ganze 10.Jahrhundert zu Burgund, wie der aus der Gegend stammende

Wipo 1025 bezeugt. Eine Herrschaft Rudolfs II. über Zürich wird
von Hopmeister nicht für möglich gehalten. Ob die Grenze Burgunds
nach 935 an der Roth-Murg oder an der Reuss lag, ist nicht zu entscheiden.

Für uns genügt es zu wissen, dass der Oberaargau nun zum Königreich

Burgund gehörte 6.

1 Stettler, S.129-133, 148fr.
2 Wurstemberger J.L., Geschichte der alten Landschaft Bern 1, 1862, S.33iff.
3 Gloor Georges, 150 Jahre Aargau. Aargauer Tagblatt 25.4.1953. - Meyer

J.R., Von der Entstehung und dem Wandel des Begriffs Oberaargau. OJB 1,

1958.
4 Monumenta Germaniae Historica, Diplomata Arnulfi Nr. 130, S.193.
5 Mayer Hans Eberhard, Die Alpen und das Königreich Burgund. In: Die

Alpen in der europäischen Geschichte des Mittelalters. Reichenau-Vorträge 10,

1961/62, S. 57-76.
6 Hofmeister Adolf, Deutschland und Burgund im frühen Mittelalter. Leipzig

1914. Photomechanischer Nachdruck, Hamburg-Darmstadt 1962/63. S. 3 5 fF.
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Um 942/943 wurde auch die Provence diesem Reich angegliedert, das

fortan gesamthaft als Arelat bezeichnet wurde. Noch eine Kundschaft
des Lausanner Bischofs von 1251 besagt, dass das Stift von Solothurn
der Kastvogtei des Königs von Arelat unterstehe, und noch Rudolf von
Habsburg betrachtete die Bistümer Lausanne und Genf als zum Arelat

gehörig, obwohl ein solches längst nicht mehr bestand.

1032/1034 war das Königreich ans deutsche Reich heimgefallen. Kaiser

Konrad II. wurde am 2. Februar 1033 in Payerne zum König von
Burgund gekrönt. Odo von Champagne, ein Neffe des letzten

Burgunderkönigs, hatte Murten und Neuenburg besetzt gehalten, wurde
schliesslich aber aus dem Feld geschlagen. Die ersten Salier haben

Burgund grosse Bedeutung beigemessen und hier, insbesondere in
Solothurn, verschiedentlich Reichstage abgehalten : 1038/10522. Die zuverlässigste

Stütze der Herrschaft in Burgund waren unter den letzten Saliern

die Bischöfe von Basel und Lausanne. Die Grenze zwischen Reich und

Teilreich Burgund verwischte sich im Osten: Burgund wird immer
mehr zu einer Landschaftsbezeichnung. Wenn die Quellen von einem

,comitatus Burgundiae' reden, ist damit nicht unsere Gegend, sondern

die spätere Freigrafschaft Burgund gemeint. Für unsere Lande sind an

der Jahrtausendwende Bezeichnungen wie Aargau, Oberaargau, Ufgau,
Grafschaft Bargen, vereinzelt Oltigen und Utzenstorf bekannt. Von

Kleinburgund aber ist keine Rede3.

Als Sachwalterin für ihren unmündigen Sohn übertrug 1057 Königin
Agnes die Herrschaft über Schwaben und Burgund an den Grafen

Rudolf von Rheinfelden, dessen Herkunft umstritten ist4.

Ekkehard von Aura nennt Rudolf einfach dux Alemanniae et

Burgundiae, obwohl von einem Herzogtum eigentlich sonst nie die Rede

ist5. 1079 jedenfalls übertrug Heinrich IV. wegen der Untreue Rudolfs

die Herzogswürde in Schwaben an Friedrich von Staufen, verschiedene

Güter des Rheinfelders in der Westschweiz an die treuergebenen
Bischöfe von Lausanne und Sitten, die Grafschaft Buchsgau 1080 dem

1 Amiet Bruno, Solothurnische Geschichte, 1952, S.221. - RQS Nr. 7.
2 AMIET, S. 179-184. 3 Stettler, S.i29ff., 141-144.
4 Vgl. Flatt Karl H., St. Blasiens Dinghofin Deitingen. JsolG 34, 1961, S. iö4f.
5 MG SS VI, S.201.
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Bischof von Basel. Einen Amtsträger für Burgund kennen wir nicht. In
der Westschweiz übte faktisch der Bischof von Lausanne dieses Amt
aus. Nach dem Zeugnis Bertholds von St. Blasien musste des Rhein-

felders Gattin 1077 die Pfalz zu Zürich verlassen und blieb länger als ein
halbes Jahr auf einer ihrer Burgen in Burgund, wo sie aber vor den

Zugriffen der Bischöfe auch nicht sicher war. Später hielt sie sich auf dem

Hohentwiel auf, wo sie auch starb. In St. Blasien fand sie ihr Grab '.
Zum Jahr 1084 erwähnt Bernold von St. Blasien die Belagerung einer

Burg in Burgund durch die Anhänger Heinrichs: castellum bertoldi
ducis, filii regis Rodolfi2. In dieser Berchtoldburg hat Geiser Burgdorf
sehen wollen. Etymologisch ginge der französische Name Berthoud auf
Berchtold zurück3. Büttner bestätigt: «Aus den Quellen des Klosters

Trub ergibt sich indirekt, dass Burgdorf um 1125 längst bestand4.»

Wenn aber Burgdorf damals zur Landschaft Burgund zählte, gilt dies

auch für den Oberaargau.
Dass die anfangs des 1 I.Jahrhunderts in den Einsiedler Traditions-

Notizen erwähnte ,Burgundia minor' - später in der Literatur als

Kleinburgund Rechtsnachfolgerin der Grafschaft Oberaargau angesprochen

- eine gelehrte Konstruktion späterer Zeit war, legen wir andernorts

dar5. Der Oberaargau gehörte seit spätestens 935 zum Königreich

Burgund - eine Urkunde König Konrads von Burgund verfügte 949

über Güter zu Roggwil, die zum fiscus von Utzenstorf gehörten6 -,
aber er hiess nicht selbst Burgund oder gar Grafschaft Kleinburgund.

Heinrich IV. hat nicht alles rheinfeldische Allod eingezogen. Gerade

das Besitztum in unserem Untersuchungsgebiet vererbte sich 1090 von
Bertold von Rheinfelden (ultimus) an seinen Schwager Berchtold II.

1 Bruns Heinz, Das Gegenkönigtum Rudolfs von Rheinfelden. Diss. Berlin
1939. - Müller Albin, Rudolf von Rheinfelden. Rheinfelder Neujahrsblätter
1962/63.

2 Chronik Bernolds von St. Blasien ad 1084. MG SS V., S.441.
3 Heimatbuch Burgdorf 2, 1938, S. 53 ff. - Vgl. Lachat Paul, Die Kirchensätze

zu Oberburg, Burgdorf und Heimiswil bis zur Reformation. BJ 27, i960, S. 38-41.
4 Büttner Heinrich, Staufer und Zähringer im politischen Kräftespiel

zwischen Bodensee und Genfersee während des I2.jahrhunderts. MAGZ 40, Heft 3,

1961, S.45.
5 Vgl. S.22.
6 Wartmann, Urkundenbuch St. Gallen 3, Nr. 800, S. 19.
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von Zähringen, der 1098 auch die vom Herzogtum Schwaben

abgetrennte Reichsvogtei über die Stadt Zürich erhielt.

«Die Grafen von Hochburgund vermochten um eben diese Zeit (um

1080), von Heinrich IV. gerufen oder geduldet, ihre Macht bis südlich der

Jurahöhen vorzuschieben1.» Graf Wilhelm III. wird Vogt der Abtei

Romainmôtier genannt, verfügt über Orbe, stösst durchs Val de Travers

bis in die Gegend des Neuenburger- und Bielersees vor. Seine

Mutter soll die Erbtochter Regine von Oltigen gewesen sein, die dem

Grafenhaus die Grafschaft Bargen oder Solothurn eingebracht hätte.

Wilhelm IV. wird denn auch in der Grabinschrift als,comes Solodoren-

sis' bezeichnet2. Beide Grafen starben eines gewaltsamen Todes und

wurden in der Prioratskriche auf der Petersinsel beigesetzt. Mit ihnen

endete das Haus Hochburgund. Dass unser Oberaargau zu dieser

kurzlebigen hochburgundischen Herrschaft (1080/1127) gehörte, ist wenig
wahrscheinlich. Jedenfalls waren auch die Grafen von Oltigen nie Grafen

des Oberaargaus, wie Eggenschwiler irrtümlich meinte3.

König Lothar übertrug 1127 die Hinterlassenschaft dieser Grafen

Herzog Conrad von Zähringen, dessen Schwester Agnes die Mutter
Wilhelms IV. gewesen war, und betraute ihn mit dem neu geschaffenen

Amt eines Rektors in Burgund. «Unter diesen Herrschaftsrechten in

Burgund ist an sich mehr zu verstehen als nur die Übertragung der dem

Grafen Rainald nunmehr aberkannten Grafschaft Burgund, die sich

vom Jura zum Saônegebiet erstreckte. Es war damit weit eher eine

Wahrnehmung der Herrschaftsrechte im ganzen burgundischen Raum

gemeint, soweit der Zähringerherzog ihnen Geltung verschaffen

konnte4.» Und zu diesem Burgund im weitern Sinne gehörte auch der

ehemalige Oberaargau.

Bruno Meyer hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass auch nach

der Beschränkung des zähringischen Einflusses auf das zisjuranische
Gebiet der Titel weiterhin ,dux et rector Burgundie' blieb. «In den

•Büttner, S.jf.
2 Amiet Bruno, Solothurnische Geschichte 1, 1952, S. 189.
3 Eggenschwiler Ferdinand, Territoriale Entwicklung des Kantons Solothurn,

1916, S. 13.f. - WURSTEMBERGER, 2, S. 181-185.
4 Büttner, S.20.
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Reichsakten wurde er aber genauer als ,dux de Zeringen' bezeichnet,

denn der Herzogstitel gehörte nicht zu Burgund1.»

Zu diesem Burgund im weitesten Sinne aber gehörte auch der

ehemalige Oberaargau. Er nahm im Zähringerstaat durch seine zentrale

Lage eine bedeutsame Stellung ein, wie denn überhaupt das nachmals

bernische Mittelland links und rechts des mittleren Aarelaufes, als rhein-
feldisches Erbe zähringisches Allod geworden, Kern der zähringischen
Macht darstellte. Neuere Forschungen haben erwiesen, dass nicht nur
die traditionell bekannten zähringischen Städtegründungen Beachtung

verdienen, sondern dass die Zähringer auch massgebenden Einfluss auf
den Ausbau der Städte Zürich und Solothurn, auf die Gründung
Luzerns, die Erschliessung der Berner Oberländer Pässe, des Brünigs, ja
sogar des Gotthards hatten2. Filiationen bedeutender Klöster im
Schwarzwaldgebiet mit geistlichen Stiften im Oberaargau halfen als

Klammern, den kühnen Staat rittlings über den Rhein zusammenzuhalten3.

In den Zentren des nachmals bernischen Mittellandes wurden
demnach im I2.jahrhundert die Geschicke weiter Landstriche, vom
Zürich- bis zum Genfersee, vom Breisgau bis zu den Alpen, bestimmt.

Das Aussterbender Herzoge von Zähringen und Rektoren von Burgund
1218 war das entscheidendste Ereignis in der mittelalterlichen Geschichte

des Aareraums. Das Rektorat ging vorläufig nicht unter, wie die beiden

Diplome vom 4.Januar und 20. April 1220 bezeugen: Friedrichs II. Sohn

Heinrich wird Herzog von Schwaben und Rektor Burgunds genannt4.

Mit seiner Wahl zum deutschen König im gleichen April 1220

verzichtete aber Heinrich offenbar auf den Titel eines Rektors von
Burgund, der damit einging. Die Wahrung des Reichsgutes in diesem Raum

wurde statt erblichen Lehensträgern absetzbaren Beamten anvertraut.
Die Befugnisse des Prokurators für Burgund waren aber sehr beschränkt,

so dass er nur wenig hervortrat. Die eigentliche politische Initiative ging
bald auf das reichsunmittelbare Bern über. Feller vermutet sogar, das

Amt des Prokurators Burgundie sei gar nicht stets besetzt gewesen5.

1 Meyer Bruno, Die Sorge um den Landfrieden im Gebiet der werdenden
Eidgenossenschaft 1935, S.56.

2 Büttner, passim. Vgl. sein Register. 3 Vgl. Anm.4, S.358. 4 F II, S. 16.
5 Feller Richard, Geschichte Berns 1, S.33.
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Die Ausübung des Königsschutzes über das Kloster Interlaken wird

1224 dem Schultheissen und der Bürgerschaft zu Bern übertragen; 1229

aber zeigt König Heinrich seine Schenkung an den Deutschritterorden

nebst .sculteto et universis civibus de Berno' auch dem ,procuratori
Burgundie pro tempore constituto' an1. 1235/36 wird Konrad von Tuffen

Prokurator genannt, der zwischen Stadt und St.-Ursen-Leuten von
Solothurn vermittelte2. 1244 lag offenbar das Amt eines Prokurators in
den Händen der bernischen Behörden selbst. König Heinrich hielt 1224,

sein Bruder und Nachfolger Konrad 1238 und 1244 Hoftage in Bern3.

Als der Kampf zwischen den Anhängern von Kaiser und Papst 1243

neuerdings auch Burgund ergriff, hielt der König es für nötig, in Ritter

Bogner, «officialis regis apud Berno» oder «minister imperatoris», Bern

wiederum einen Reichsbeamten zu geben. 1249 aber wird ein M. de

Rotenburch Prokurator «Burgundie, Turegi ac Scafuse» genannt4. In
der Zeit des Interregnums unterstellte sich Bern zusammen mit andern

reichsunmittelbaren Orten Burgunds dem savoyischen Protektorat,
erhielt 1255/56 in Peter von Wippingen einen Vogt und erlangte erst

1274, nach der Wahl Rudolfs von Habsburg zum deutschen König, wieder

die Reichsunmittelbarkeit. Rudolf nahm die Rekuperation des

Reichsgutes in unseren Landen energisch an die Hand, drängte erfolgreich

die savoyische Macht zurück und setzte neuerdings Prokuratoren

für Burgund, Vögte in verschiedene Städte und Burgen, ja er heiratete

1278 eine burgundische Prinzessin5.

Burgundia ist im 13.Jahrhundert vorwiegend als Bezeichnung der

nachmals bernischen und westschweizerischen Landschaft verwendet

worden. 1210 liegt Burgdorf in Burgundia, 1223 ff. Bern, 1234, 1248,

1269, die Kirche Meiringen im Haslital, Diözese Konstanz: ,in terminis

Burgundie'6.
Auch die Stadt Freiburg liegt 1249 in Burgund, nennt sich gar 1264 in

ihrem Siegel entsprechend. Allmählich verdrängt dann aber, seit 1264, die

Bezeichnung .Uechtland' die ältere .Burgund' in bezug aufFreiburg7.

1 RQ III, Nrn.2 und 3, S.24-26. 2 F II, Nr. 143, S. 157.
3 F II, S.246. 4 F II, S.312. 5 Feller, 1, S. 50-58.
6 QUE I, 230. - F II, S.42, 140, 2$>of., 720.
7 F II, S.298, 688, 735/591/589 und 656.
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In einem Friedensvertrag zwischen Bern und Luzern von 1251 nennt
Bern ,alle unser eitgnoze von Buorgendon' als Mithaften1.

Das Kloster St. Gallen hat zur Verwaltung seines Besitzes im Oberaargau

einen Propst per Burgundiam. Ritter Walter von Rohrbach ,inBur-
gundia' urkundet um 1262 für die Abtei, Freiherr Rudolf von Balm ,de

pago Burgundie' 12692. Auch das Kloster Selz im Elsass hat 1321 einen

procurator generalis... in Burgundia'3.
Im Rodel des Bistums Konstanz für den Kreuzzugszehnt erscheint 1275

der Archidiakonat Burgund, umfassend die Dekanate Rot, Lützelflüh,

Langnau und Wengi, d.h. nachmals bernische Lande rechts der Aare4.

1292 wird die Stadt Büren an Heinrich von Strassberg um 600 Pfund

gemeiner münze ze Bùrgendon' verpfändet5. Auch vom comitatus Burgundie

ist gelegentlich die Rede. So nennt 1220 ein Diplom Friedrichs II. für
Interlaken ,ecclesia sancte Marie virginis, sitam in Lausannensi episcopatu,

in comitatu Burgundie, inter lacus, Matton vulgariter nominatum'. Auch

1295 wird Interlaken von König Adolfals in ,comitatu Burgundie' gelegen

bezeichnet6.

Ein Jangravius Burgundie' ist mit Heinrich von Buchegg ausdrücklich

seit 1286 bezeugt, ein ,langravius in Burgundia circa Ararim' mit Rudolf

von Neuenburg-Nidau seit 1276 7.

Als 1263 Graf Hartmann der Jüngere von Kyburg, Gebieter über das

kyburgische Gut im Aaregebiet, starb, wurden für die Witwe Elisabeth

und die Tochter Anna ,procuratores per Burgundiam' bestellt, nämlich

Berchtold und Werner von Rüti, sowie Heinrich von Önz8.

Im Dienste König Adolfs von Nassau amtete 1294/95 Ritter Gottfried

von Merenberg als Jantvogt des riches ze Elsaze und ze Bürgenden'9. In

Bestätigung seines Spruches von Ende Juni 1294 zwischen der Stadt Bern

und den dortigenJuden nennt König Albrecht am 29. April 13 00 Gottfried

von Merenberg nachträglich ,advocatus Alsacie et Burgundie minoris' :

soviel wir sehen, die einzige urkundliche Erwähnung von ,Kleinburgund'10.

König Albrecht von Österreich bestellte dann den einheimischen

1 F II, S.339. 2 F III, S.766 und 77of. 3 F V, Nr.195, S.247.
4 F III, S.154-159. 5 F III, Nr.548, 539f. 6 F II, S.19; III, Nr.617, S.608.
7 F III, Nr.429 und Nr. 196. 3 F II, S.567F. 5 F III, Nrn.595 und 644.

10 F IV, Nr. 15.
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Grafen Otto von Strassberg zum Reichslandvogt in Burgund, der «wohl

auf bernischen Wunsch» auch unter Heinrich VII. amtierte, im Morgar-
tenkrieg das österreichische Heer über den Brünig führte und 13 x 8 als letzter

Prokurator des Reiches von Burgund starb '. Zeitweise hatten offenbar

die Herzoge von Österreich noch einen eigenen Beamten für Burgund, ist

doch 1306 Vogt Heinrich von Baden als,gemein flegger in Burgendon der

edlon herren der hertzogen' bezeugt2.

Der Name Burgund blieb an unsern Landen weiterhin haften, insbesondere

an den beiden Landgrafschaften links und rechts der Aare, als geographische

Bezeichnung, etwa 13 31 ,in Argöwe untz an sant Gotzhartzberge

in Burgenden untz an Losense' (Genfersee)3.

Mit dem Erwerb der beiden Landgrafschaften 1389 und 1406, mit dem

Vorstoss Berns in den Aargau 1415 wird der Name ,Burgund'
bedeutungslos und verschwindet. Als der Krieg mit Karl dem Kühnen anhob,

fühlte man sich in Bern längst nicht mehr als Burgunder.

1 FIV, Nrn.42, 70, 97, 322f., 332, 341, 489, 614. - QUE II, Nr.644.
2 F IV, Nr.238. 3 QUE II, Nr. 1567, S.762.
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ORTS- UND PERSONENREGISTER

VORBEMERKUNG

Wegen ihres häufigen Vorkommens sind ins Register nicht

aufgenommen worden: Bern (Stadt und Staat) und Oberaargau (Landschaft),

ferner zufällige Bezeichnungen, die keinen direkten Zusammenhang

mit dem Thema haben.

Flur- und Personennamen der Ortschaften sind nicht einzeln

verzeichnet, sondern in einem allgemeinen Hinweis zusammengefasst.

Seitenzahlen in Kursiv geben die Stelle an, wo Wesentliches zum
betr. Stichwort gesagt ist. Hochgestellte Zahlen verweisen auf die

Anmerkungen.

ABKÜRZUNGEN

alem. alemannisch Jh. Jahrhundert
B Burger kyb. kyburgisch
b. bei Ldvgt. Landvogt, Landvogtei
bern. bernisch N Nord, nördlich
dt. deutsch Pfr. Pfarrer, Pfarrei
E Ost, östlich S Süd, südlich

erw. erwähnt s. siehe

f. für soloth. solothurnisch
frz. französisch u. - und
Gde. Gemeinde v. von
Hzg. Herzog vgl. vergleiche
i. in, im W West, westlich
i.E. im Emmental z. zu
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Aarau: 220, 229, 235, 264
Aarberg, Stadt, Herrschaft, Landvogtei:

41, 78

Aarberg von

- Grafen: 20

- Ulrich: 41

- Johann: 209 f.
Aarburg

- Ort: 185, 230, 236, 2411, 317

- Burg: 236, 240

- Landvogtei: 9, 334
Aarburg von

- Freiherren (s. auch Kriech) : 53, 213

- Rudolf III.: 135, 165, 209L, 220, 253

- Thüring: 163, 210, 220, 287
Aare: 9, 14, 17, 19, 21, 60f., 71 f., 82,

138-141, 1454, 146-148, 150 f., 185,

193-195, 228, 234, 245, 252, 268,

275, 281, 283, 321, 355-357, 361, 363

- regio Arurensis: 21

Aargau: 9, 21 f., 55, 88, 120, 213, 221,

254, 267, 278-280, 287, 290, 299, 327,
356, 358, 364

- pagus Aragougensis: 161, 21, 1194

- Strasse: 256

Aarwangen

- Ort: 138-148, 153, 155, 169, 174 f.,
182, 184, 186, 191, 194, 196, 198,

283, 319

- Amtsbezirk: 10

- Bannwarttum: 146, 148

- Brücke: 88, 138, 140 f., 145 f., 152 f.,
233, 267, 275

- Burg: 27, 140, 146, 155 f., 275, 277,
303, 323

- Fischenz: 147, 275

- Grafschaft: 276 f., 340

- Herrschaft: 20, 27, 52, 74,138f., 152,
154-158,169, 227, 274f., 277, 279 f.,
284, 325, 328

- Kapelle: 146,150, 154, 156, 198, 243,

275, 284, 316, 319 f.,
- Kirche und Pfarrei: 319f.,

- Landvogt: 184, 193, 269, 27öf., 311,
318, 332f.

Aarwangen (Fortsetzung)

- Landvogtei: 9f., 27, 76,127,153,170,
227, 270, 274-277, 279, 323, 333 f.,
336, 340

- Leibeigene: 328

- Lokalnamen: 12, 138L, 147, 151,

I55f-, I74f-, 182, i84f., 187, 191,

275,314 £

- Mühle u. Taverne: 147h

- Schleife u. Ziegelhaus : 148

- Zehnt: 317

- Zoll: 146, 148, 275
Aarwangen von

- Herren: 26, 29, 48, 94, 139-145,
147-150, 152, 173, 233

- Adelheid, Gattin "Walters, s. Onz

- Berchtold, Ritter: 139

- Burkhard: 139 f., 186

- Ita, Tochter Burkhards: 139

- Johann, Ritter, ultimus: 113, 134,

140-146, 149 f., 153-155, 157-159,
174, 198, 233, 274

- Katharina?: 206

- Niklaus/Rudolf (fraglich) : 139

- Verena, Gattin Johanns, s. Senn v.
Münsingen

- Walter, Ritter: 48, 141 f., 145, 149 f.,
187, 197, 233

- Walter, Dienstmann u. Vogt: 155,
162

Aba, Mutter d. Adalgoz: 258

Adalgoz/Adalgozinger, karoling. Adelssippe:

15-17, 119, 1221, 132, 199,
258

Adelbero, Donator (n.Jh.): 154
Adelheid von Burgund, Gattin Kaiser

Ottos I.: 17
Aefligen: 12

Affoltern i. E.

- Ort: 263

- Gericht: 72, 116, 284, 2851

- Pfarrei: 288

Aßo/ferrt-Waldsberg, Agnes und Werner

von: 214
Agnes, s. Rheinfelden/Poitou
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Ahortii, SE Eriswil: 129, 131

Ahorniberg, Herrschaft Wynigen(?):
104, 261

Alchenflüh : 285, 289, 292
Alchenstorf: 222, 255 f., 261

Algwe Hermann von, Pfr. z. Oberbipp :

234

Alpen: 49, 361

Altachen, Bach, Bettenhausen-Langenthal:

105, 156, 184, 212, 217
Altbüron, Burg: 24, 122, 160, 166 ff.,

171, 196, 199
Altbüron von

- Herren: 32, 166

- Regingerus: 100

Altdorf UR: 204
Alterswil (N Zäziwil) Johann von, Pfr. :

117

Altishofen LU: 97, 159, 178

Altreu, SW Selzach: 321
Alzenwilb. Melchnau: 171, 182

Amerbach Basilius, Basler Jurist : 281

Ammannsegg, SW Biberist: 91, 245, 250
Amport Lorius, Landschreiber z. Wangen:

340
Amsoldingen: 94
Am Weg Hermann, Vogt z. Wiedlis-

bach: 272
Andres Heinrich, Ldvgt. z. Aarwangen:

155, 276
Ängelbrächtigen, NE Huttwil: 72, 135
Anshelm Valerius: 298
Ärbolligen, W Gondiswil: 127, 159

Arnulf, dt. König: 21, 357
Äschi SO (Esche)

- Ort: 20, 28, 49, 102, 105, 225, 250,
266, 313, 321

- Burg: 27, 49, 59, 86, 134, 247

- Herrschaft: 49, 246f.

- Kapelle: 321
Äschi Nikiaus von, B. z. Bern u. Solo-

thurn: 246, 258

Ascoldesbach, alter Name f. Dürren-
renroth(?): 173

Asp AG: 312

Aspenholz, b. Oberönz: 299
Ätigkofen SO, Bucheggberg: 100, 183

Atingen, soloth. Kirchgde. i. Bucheggberg:

30, 142, 179, 183 f., 314 f.
Attiswil

- Ort: 11, 228 f., 231-234, 237, 240,

273, 281, 320, 331

- Kirchmeier: 234

- Mühle/Zehnt: 244, 274

- Heinrich, Ritter von: 233
Au Johann von, Ordensmeister d. Jo-

hanniterordens: 303

Augsburger Michael, bern. Bauherr:
181, 311

Ausburger (Stadtburger auf der
Landschaft): 51-54, 70, 287fr.

Auswil, Gde. E Rohrbach: 34, 118,

120, 127, 163, 165, 210

- Niederauswil: 34, 128, 262

- Oberauswil: 128, 329

Avenches/Aventicum VD: 14, 355

Baden AG

- Stadt u. Schloss: 71, 209, 313

- Heinrich von: 364

Baldegg, Herren von: 204
Balm, Herrschaft am Thunersee: 55
Balm bei Messen, Kirche: 317
Balm SO, Vogtei im Unterleberberg:

273, 281

Balm von

- Peter, bern. Schultheiss: 49

- Freiherren: 24, 48, 115, 121, 130,

159, 168, 173 \ 176 f., 185, 187, 192,

203 ff., 211, 214, 216 f.

- Anna, Gemahlin Dietrichs v. Rüti:
122 f.

- Heinrich I.: 168, 185, 187

- Judenta, Gemahlin Rudolfs I. von
Balm: 178

- Rudolf I.: 122, 176, 178, 203, 205f.,
363

- RudolfIL : 1245,145,160,185,201,216

- Ulrich: 125, 176, 203, 205
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Bahnegg, Burg, Bucheggberg: 58, 68,

1453

Balsthal SO: 12, 14, 195, 241

Balzenwil, Gde. Murgenthal, NW
Pfaffnau: 127, 194

Banmoos von (Ballmoos)

- Hans Heinrich, Ldvgt.: 113, 180,

263, 270

- Ulrich, Münzmeister: 85

Bannwil (Banuilr/Bawile)

- Ort: 14.%,151-156,195,228,245,274f.,
284, 319 f.

- Pfarrei: 151 f., 243, 284, 319 f.

- Bürgergeschlechter: 153, 245
Bärenwil BL, bei Langenbruch: 195

Bargen, Grafschaft: 22, 358, 360

Bärhegenknubel, N Wasen i. E. : 129
Basel

- Bischöfe
Burkhard: 229

Iringus: 357

- Bistum: 9, 14, 23, 151, 197, 212, 215,
228-230, 243, 293, 317, 357-359

- Bürger: 156, 240, 242, 275

- Fürstbistum: 39, 41, 50, 354

- Konzil: 276

- Stift St. Alban: 154

- Stadt: 66, 71, 87, 104, 140, 272, 279,

320, 356 f.
Batzwil, N Bützberg: 147

Bauernkrieg (1525): 301, 304, 307
Baumgarten, Gde. Graben b. Herzogen-

buchsee

- Ort : 20,101,144,148,182,184,275,300

- kyb. Amt: 74, 88, 156

- Bürgergeschlechter: 150f.
Bayern Ludwig von, dt. Kaiser: 46, 77
Bechburg

- Altbechburg: 24, 195

- Herrschaft Neubechburg: 155, 240,

242, 272 f., 281

- Neubechburg: 155, 232, 241, 272
Bechburg von

- Grafen u. Freiherren: 24, 30, 1221,

139 f., 186, 194-196, 199, 230, 232

Bechburg von (Fortsetzung)

- Heinrich IV. : 197

- Heinrich V.: 256

- Piermann: 244

- Konrad I.: 154

- Konrad II.: 195

- Kuno II.: 199

- Peter: 154, 195

- Rudolf, s. Falkenstein

- Ulrich I. : 195
Bellach SO: 178

Belp

- Ort: 55, 58, 62

- Herren von: Burkhard, Konrad,
Odalricus, Rudolf: 100

Berchtoldshof, S Bätterkinden : 142

Berghof, E Untersteckholz: 166

Berken (Berinkon/Beriken) : 28, 48, 92,

100-102, 148-152, 156, 275, 314

- Ober- und Niederberken: 148

- Bürgergeschlechter: 112, 150 f., 174
Bern

- Stadt u. Staat: vgl. Vorbemerkung

- Burger: vgl. Vorbemerkung

- Chorherrenstift St. Vinzenz: 150,

296

- Deutschordenshaus: 48, 150, 218,

257 f., 260

- Kanzlei: 339

- Kawertschensteuer : 66, 77

- Michelsinsel: 311

- Münster: 149

- Predigerkloster: 65

- Reichszoll: 66, 77
Bernstein B. von: 186

Beromünster LU, Chorherrenstift: 159,
165

Bertha von Schwaben, Gattin König
Rudolfs II. v. Burgund: 13

Bettenhausen

- Ort: 27, 102, 104, 210, 217-221, 247,

250, 287, 289, 314

- Zehnt: 218

- Moosmatte: 218, 247
Betzlisberg, N Rohrbach: 123, 163, 210
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Biberist SO : 12, 14, 91, 245, 250, 282
Biberist von

- Konrad: 104

- Ulrich: 31
Bibernbach i. Bucheggberg: 60
Biberstein AG, Johanniterkomturei: 180

Bickigen 72, 106, 213, 224, 25g, 265,

287, 289

Bickigerhof: 259
Biel

- Stadt: 14, 39, 40f., 50, 58E, 225,238f.

- Hartmann von, Pfr. z. Herzogen-
buchsee: 97

Bielersee: 30, 206, 360

Bigental: 19

Bipp, s. auch Ober- und Niederbipp

- Burg, G. Oberbipp: 14, 17, 27, 206,

228, 232 f., 237-239, 242, 330

- Comitatus Pipinensis: 229

- Herrschaft (imengern Sinn) : 89,152 f.,

232 f., 237 f., 240, 242, 244, 271 f.

- Landesvenner: 335

- Landvogtei: 10, 52, 54, 228, 240,
242, 271-274, 281, 330 f., 334, 336,

340

- Landvögte: 242, 273, 330

- Leibeigene: 330 ff.
Bipperamt, s. auch Herrschaft Bipp: 9,

11, 14, 32, 53 f., 101 f., 145 f., 148,

153-155. 203, 228-245, 273 f., 279,
281, 284, 320 f., 328, 330-332, 335

Bissegg, heute Bisig, W Madiswil: 158,

160, 162 f., 165, 211

Bittwil, SW Grasswil: 222, 226

Blankenburg, Edle von: 48, 57, 150
Blauenstein Jonata von, Gattin des Hans

v. Neuenstein: 94, 96
Bleicker Hans, Ldvgt. von Aarwangen/

Grünenberg: 276
Bleienbach (Blaichinbach)

- Ort: 20, 25, 107,145,156-158, 169ff..
182, 184, 189, 203, 211, 220, 274 f.,
277, 287, 312

- Kirchensatz: 156 f., 170, 176, 192,

203, 275, 277, 316,

Bleienbach (Fortsetzung)

- Pfr. Lütprand: 97, 157

- Zehnt: 218, 314

- Zoll: 94, 268

- Bürgergeschlechter: 157 f.
Bletz Hans, Notar: 91, 311, 340
Bleuen, S Hofen bei Ursenbach: 114 f.,

118

Bodenberg, N Zell LU: 199
Bodensee: 356

Bogner, Ritter, Reichsvogt in Bern: 362
Böhmen: 144

- König Johann von: 123
Bolken SO: 28, 102, 105, 247, 313, 321
Boller Johann, Vogt z. Wiedlisbach:

237. 241

Bolligen

- Ort: 55, 58

- Ivo von: 72
Bollodingen (Bolathingen/Polatingen),

s. auch Amt Egerden

- Ort: 11 f., 100,104f., 247, 314

- Gericht: 105, 107, 109, 269

- Bach: 271

- Lokalnamen: 104
Bonisberg, alter Name für die Wasserscheide

zwischen Stauffenbach u.
Langeten: 102

Boniswil AG: 221

Bonstetten Guta von, Gattin Dietrichs v.
Rüti: 124

Bonwald, Wald zwischen Murgenthal
u. Zofingen: 23

Bottenwil AG: 221
Brandis

- Freiherrschaft: 68, 74

- Freiherren von: 48, 53, 68, 81

Adelheid, Gattin Markwarts v.
Grünenberg: 68

Thüring I.: 44, 68, 112, 115

Thüring II: 125, 134

- - Wolfhard V.: 90
Brechershäusern, NE Wynigen: 212,

261, 265

Breisgau: 136, 361
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Breitenegg, S Riedtwil: 177, 259, 265

Bremgarten AG, Lucas, der Schreiber:

340
Bremgarten BE

- Stadt, Burg u. Herrschaft: 58, 65,

311

- Freiherren von: 254 f.
Bremgartenwald bei Bern: 268

Brittnau AG: 317
Brugg: 321

Brugg, SE Biel: 20

Brüggen(weid), S und E Auswil, SE

Madiswil: 123, 262

Brügglen (Bucheggberg): 162, 183

Briinig, Pass: 361, 364

Bubenberg von

- Rittergeschlecht: 46, 58

- Adrian I., Schultheiss z. Bern: 216

- Johann I. : 48

- Johann d.J. : 70, 86

Bubendorf Hermann von: 239
Bubikon ZH, Johanniterkomturei : 172

Buchegg

- Herrschaft: 60, 245

- Ort: 183

Buchegg von

- Grafen: 9, 22 f., 60-67

- Arnold: 60

- Elisabeth, Gattin Heinrichs d. Schreibers:

66

- Heinrich: 64-67, 69, 226, 363

- Hugo I.: 60

- Hugo II.: 47, 66

- Kuno I.: 60

- Peter I.: 61-64

- Ulrich: 61, 64

Bucheggberg: 30, 58, 60, 68, 179, 183,

245, 282, 312, 314, 321 f.
Buchs LU (bei Altishofen) : 97
Buchse (Herzogenbuchsee) von, Rudolf

und Ulrich: 96

Buchse, Edle von

- Adelheid: 113, 263

- Henmann: 263

- Petermann: 263

Buchsgau: 9, 14, 23 f., 27, 34, 1021, 146,

151, 195, 208, 228-230, 232, 238,

241, 272, 281, 358

Buchsiberge, Gericht Ochlenberg: 27,

102, 106-109, 156, 211, 250, 327, 330
Buchsiten SO (Gäu), vgl. Ober- und

Niederbuchsiten: 31, 154, 183, 195 f.
Buchsiterberg SO : 195

Büetigen Jakob von: 64, 125, 226

Bumann Arnold, B.z. Ölten: 108

Bundkofen: 61, 65

Buobo, alem. Gutsbesitzer: 184

Burach, Gde. Graben: 148-151
Büren

- Stadt und Herrschaft: 55, 363

- Grafen von: 20
Büren zum Hof: 142
Burgäschi: 224, 247, 313, 321, 323

Burgäschisee : 10, 27, 59, 96, 224, 265

Burgdorf

- Amtsbezirk: 10

- Burg/Schloss: 19, 61, 68, 355, 359

- Bürger: 861,104-106,108,114,129f.,
149, 160, 174, 177 f., 212 f., 215,
218, 220, 225-227, 256 f.

Bollodingen Werner von : 104

Egensezzo Konrad: 108 f., 114,

130, 160, 215, 225
Frank Anton und Nikiaus: 331

Hersing Ulrich: 225 f.
Hunno Johann: 225
Johannes, Magister: 222
Pfruonder Rudolf: 180

Sanger Michel: 105
Sarrassi Jakob : 108, 225

Stampf Konrad: 104, 213, 218,

220, 258

Werdin Rudolf: 227

- Dekanat/Kapitel: 222, 317

- Gericht/Landvogtei: 9, 225, 289

- Niederes Spital: 114,116,180,226,258

- Pfarrer: 129 f.

- Schaflnerei: 150

- Schultheiss/Schultheissenamt : 72,84f.,
150,265,268,285,289,292
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Burgdorf (Fortsetzung)

- Stadt: 12, 20, 26 f., 35, 52 f., 55, 58 f.,
65, 68, 71 f., 87, 93, 96, 114, 132, 148,

156, 160, 163, 171, 176, 184, 202 f.,

207, 209 f., 212 f., 216 f., 220,

222-224, 226 f-, 256 f., 259, 262-264,
278 f., 286-289, 292, 323, 325, 328,

330-332, 351, 359. 362

- Twingherrschaften: 287-289, 351

Burgdorferkrieg: 27, 47F, 51, 55, 69, 87f.,
112,197, 213, 262

Burgen: 25, 27, 54-59
Burgistein von

- Edle: 59, 67, 70, 247

- Conrad: 67, 70

- Jordan: 67

- Kraft: 262

- Esterlin, Gattin Heinrichs v. Stein:

247
Bürgisweiher (im Weier), NE Madis-

wil: 158, 166, 211

Burgund, s. auch Hochburgund

- Aarburgund, Landgrafschaft westl.
der Aare: 64, 79, 363 f.

- Archidiakonat : 363

- Burgundia minor (Kleinburgund) :

22, 79, 290, 358 f., 363

- Landgericht: 67

- Landgraf: 134, 160, 363

- Landgrafschaft, östl. der Aare: 9,
60-62, 71-76, 86, 88, 93, 146, 156,

189, 224, 226, 245, 247, 267 f., 278,
282, 290, 292 f., 297, 321, 363 f.

- Landschaft: 22, 38 f., 47 f., 81, 98,

100, 109,120-122,173,189,204,249 f.,
280, 292, 299, 355-364

- Prokurator/Reichslandvgt. : 361-364

- Rektorat: 37, 360 f.
Burgund Beatrix von, Gattin Friedrich

Barbarossas: 172
Burgunderkriege : 280, 330
Burkhard, bern. Werkmeister: 58

Busswil bei Melchnau: 32, 121, 127,
156, 166-168, 191, 210

Busswil, Gde. Heimiswil: 263

Bütikofen, E Kirchberg: 129
Buttenried LU: 281

Büttikon von

- Edle: 24, 121, 142,166,168, 208, 266

- Hartmann I., Ritter: 168

- Hartmann II., Ritter: 168

- Henmann: 220, 259, 264

- Hermann: 199

- Verena, Gattin d. Petermann Segen-
ser: 220, 264

- Walter: 135, 176, 205

- Werner: 225
Buttisholz LU : 186

Bützberg

- Ort: 28, 97, 104, 142-144, 147, 149,
162, 171, 174 f., 181, 312, 314

- Wald: 217

Chalon Alix und Hugo von: 173
Chänerechbach b. Rumendingen: 258 f.
Château-d' Oex : 50
Chur: 13

Coelestin III., Papst: 172

Coucy Ingelram von, frz. Edelmann,
Anführer der Gugler: 272

Cronica de Berno: 133

Dagmersellen LU: 221

Dettingen SO

- Ort: 12, 18, 20, 27 f., 86, 90, 92, 213,

249-254, 279, 282, 320 f.

- Burg: 84, 252

- Dinghof: 34, 80 f., 99, 108 f., 218,

227, 249-251, 253, 269 f., 283

- Hofgericht u. Meier: 250

- Lokalnamen: 251-253

- Pfarrei/Kirche: 81, 84, 210,220,248 f.,
253f, 309, 317, 320

- Twing u. Bann: 81, 84 f., 90 f., 246,

248-251, 279, 282

- Zehnt: 253

- St. Paul (Kirche und Twing) : 252 f.

- Bürgergeschlechter: 251
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Dettingen von

- Edelknechte: 27, 84 f., 246, 248f.
Agnes, Gattin Ritter Burchards:
82

Burchard, Ritter: 82

Conrad Sachso, Vogt z. Wangen:
85, 245, 249
Conrad II., Ritter: 108

Heinrich Sachso, Vogt z. Wangen:

85

Hesso II., Ritter: 227
Katharina (von Önz oder Stein)
Gattin Conrads II.: 108

Ita, geh v. Titterten, Gattin Conrads

I.: 97
Johann Sachso gen. Zschöti, Ritter,

Vogt z. Wangen: 85 f.

Margaretha, Gattin Hans Kriechs

d.J. von Aarburg: 213

- biirgerl. Geschlecht: Peter, Chorherr
zu Solothurn: 253

Densbüren AG: 312
Derendingen SO : 12, 74, 247, 261

Detligen, Zisterzienserinnenhaus b.

Bern: 65, 296
Deutschritterorden, s. Komtureien Köniz

u. Sumiswald: 40, 44, 48, 140, 159,
362

Diepold, Graf, im 12. Jh.: 132
Diessbach b. Büren: 316

Diessenberg, Burg und Herrschaft: 19,

58

Dieterswil, Freigericht: 65

Dietrich Johann, Propst z. Wangen:
252, 298, 310

Dingstätten: 72-74, 167, 226

Doppleschwand (Entlebuch) : 144

Dornegg, NW Leimiswil: 32, 105,
108

Dornegg Gütsch, NW Leimiswil: 211
Dottikon Walter von : 209
Diidingen, Wilhelm von, Vogt z.

Wiedlisbach: 239
Dünnem, Fluss d. soloth. Bezirke Thal

u. Gäu: 228 f.

Duppental, NE Ochlenberg: 105, 108 f.
Durach bei Rohrbach (?): 210
Durrach von

- soloth. Edelfamilie: 248

- Anna, Gattin Hugos: 108

- Conrad, gen. Murnhard: 252

- Hugo: 108, 136, 258

- Jakob : 174
Dürrenroth (vgl. Ascoldesbach) : 173,

262, 284

Dürrgraben b. Trachselwald: 263

Eberhard, Graf im Oberaargau: 21

Ebersecken LU, Zisterzienserinnenhaus:

135, 143, 207
Egensezzo Konrad, B.z. Burgdorf u.

Solothurn: 108 f., 114, 130, 160, 215,
225

Egerden, kyb. Amt (Buchsiberge) : 20,
72,74,88,104,106/., 112,248,267,269,
275, 278

Egerder Johann, kyb. Pfleger des nach

ihm benannten Amtes: 86, 106

Egerkingen SO, Ort u. Pfarrei: 30, 179,
183, 195. 199, 303, 314-316

Eichholz, Gut b. Langenthal: 175, 187,

1943

Einsiedeln, Benediktinerabtei: 22, 31 f.

109, 154, 166, 216, 221, 359

Elmegg (Älmig), SE Huttwil: 137

Elmigrin, Ritter von, Schwager d. Lu-
ternau: 186

Elsass: 14, 47, 63, 144, 356, 363

Emme: 17, 52, 58, 72, 144, 245, 254,
281, 288

Emmental: II, 19, 24, 47 f., 52 f., 67,

71, 74, 87, 133, 140, 263, 266, 279,
283, 326, 335

Engelberg, Benediktinerabtei: 32, 143,

159, 173

Engelsbühl, SE Habkerig, Gde.
Obersteckholz: 171, 192

Englisberg Peter von, Johanniterkom-
tur: 304, 311
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Ensisheim

- Stadt i. Elsass: 313 f.

- Hugo von: 212
Entlebuch: 25, 48, 140, 144, 162

Enzi (W Napf)
- Enzifluh: 106, 280

- Höchenzi: 72, 106, 281

- Niederenzi: 72, 106, 281

Eptingen von

- Bertold: 121

- Hermann, Vogt zu Rohrbach: 55,

125-127, 270, 278

Ergöw von, Edle zu Burgdorf
- Johann: 259

- Konrad: 114, 258

- Ursula, Gattin des Oswald zu Rhyn:
256

Eriswil

- Ort u. Pfarrei: 34, 53 f., 72, 106, 119,
126-130, 215, 225, 268, 271, 275, 280,

284, 288, 292, 316

- Gericht: 130, 271

- Bürgergeschlechter: 97, 130
Eriswil von

- Rittergeschlecht: 129 f.

- Gisela, Gattin des Albert v. Winterberg:

129

- Heinrich: 125, 129, 215, 266

- Hemma, Gattin des Thomas v.
Scharnachthal: 129

- Ludwig, Pfr. zu Burgdorf: 129

- Nikiaus, Abt von Trub: 130

- Rudolf: 129

- Werner, Ritter: 129

- Werner, Pfr. zu Spiez, Burgdorf u.
Thun: 129 f.

Eriz: 19
Erlach von

- bern. Familie: 208, 220

- Anna, Gattin Hartmanns v. Stein:

220

- Hieronymus, bern. Schultheiss, Herr
zu Thunstetten: 227, 323

- Nikiaus: 220

- Rudolf: 47, 255, 258

Erlach von (Fortsetzung)

- Ulrich: 65

- Walter: 114
Erlinsbach SO/AG: 31

Erlinsburg

- Ruine N Niederbipp: 27, 232, 239,

241 f.
- Amt und Herrschaft: 89, I52f. 155,

232f., 240-243,271-273
- Vögte, s. auch Soppensee: 134

Ersigen

- Ort: 12, 32, 74, 258-261

- Gericht: 25gf., 286, 293

- Kapelle: 260, 293

- Mühle: 260

- Lokalnamen: 259-261
Ersigen von

- Rittergeschlecht: 259
Hesso: 90
Konstantin: 100

Rudolf: 100

- bürgerl. Geschlecht, Schmid Fridli:
331

Erzbach, Grenze der Kantone Aargau
und Solothurn (Erlinsbach): 229, 321

Esche, Wald zwischen Huttwil u. Än-
gelbrächtigen: 135

Esche, s. Äschi

Eschibach, s. Öschenbach

Eschibächlein, E Huttwil: 280

Etichonen, Herzoge im Elsass: 21

Ettiswil LU : 221

Etziken SO

- Ort u. Gericht: 20, 28, 86, 88, 102,

248, 282, 313, 321 f.

- Herren von: 246

Eybach bei Huttwil (?): 137

Fahr, S Wolfwil: 148, 194 f., 274
Falkenstein von

- Grafen u. Freiherren: 61, 126, 179,

195-197, 230, 243, 319

- Berchtold, Abt von Murbach: 179

- Hans II. : 126, 217
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Falkenstein von (Fortsetzung)

- Heinrich: 196, 243

- Otto: 179, 196 f., 243

- Rudolf I.: 195

- Rudolf II. : 233

- Thomas I.: 126

- Ulrich I. : 196, 243
Farnern (Varnerron): 145, 228, 232 f.,

237, 240, 243, 274
Fenis von

- Grafen: 15-17, 20, 24, 32, 132, 254

- Mangold d.J. : 132

- Ulrich: 31

Ferdinand I., dt. König: 312

Ferrenberg, E Wynigen: 90, 265

Flechten, W Huttwil: 127, 137 f.

Fiechtenberg, W Huttwil: 131

Flückigen, S Rohrbachgraben: 127h, 183

Flumenthal SO: 233, 252, 281, 320
Fontanne, Fluss im Entlebuch: 144
Forst bei Bern: 19

Forst, W Thunstetten : 15, 97,149,171 f.,
174 f., 181

Fraubrunnen

- Amtsbezirk: 10

- Landvogtei: 9, 184, 312

- Zisterzienserilmenabtei: 20, 32, 44,
58, 105, 108, 115, 130, 142, 149, 212,
227, 238, 258, 260, 265, 295 f.

Frauenkappelen bei Bern, Augustinerinnenkloster:

226, 260, 296
Freiberge (Jura): 246

Freiburg im Breisgau: 136, 302

Freiburg im Üechtland: 38-40, 44, 47,
55, 238 f., 242, 262, 272, 362

Freie (Leute): 49-51, 65, 70, 72, 106,

152,160,162,167,226,269, 326 f., 330
Freiweibel: 2831, 289

Fribach, Hof u. Kapelle, NW Gondis-
wil: 127, 168 f., 294, 318

Fridau, S Fulenbach, abgegangene
Stadt: 35, 155, 236, 281

Friedrich der Schöne, dt. König: 77
Friedrich mit den leeren Taschen, Hzg.

v. Österreich: 78

Friedrich I. Barbarossa, dt. Kaiser: 159,
165, 173, 185

Friedrich II. von Hohenstaufen,
dt. Kaiser: 37 f., 40, 77, 353, 361,

363

Friedrich III. von Habsburg, dt. Kaiser:

276
Friedrich, Hzg. v. Schwaben: 358

Frienisberg, Zisterzienserabtei «Aurora»:

41, 65, 190, 205, 226, 290, 296
Frienisberg, Plateau NW Bern: 20, 41

Friesenberg, E Wynigen: 106, 112

- Burg: 27, 59, 72, 213, 262 f.

- Herrschaft: 114

- Edelknechte von: 27, 115, 214, 262,

264 f.

- Heinz von: 127

- Anna, Gattin desMarkwartv. Grünenberg

: 207

- Fries: 114

- Nikiaus: 258

- Rudolf Frieso : 177

Fritzenfluh, SW Eriswil: 129, 131

Froburg, Burgruine N Trimbach: 229,
232

Froburg von

- Grafenhaus: 23 f., 30, 34 f., 61, 82,

84, 142, 173, 185 f., 195, 197, 204,
208, 229 f., 232 f., 235-237, 240-244,
248, 319

- Adalbero I.: 185, 230

- Elisabeth, Gattin Rudolfs III. v.
Neuenburg-Nidau: 237

- Hartmami: 121, 178, 232, 242

- Hedwig, Gattin Berchtolds IV. v.
Zähringen: 84, 248

- Hermann II.: 185

- Hermann VI.: 151, 241

- Johann: 70, 145, 151 f., 208, 233,

241

- Ludwig III.: 178, 236, 240, 242

- Volrnar I.: 230

- Volmar IV. : 241

Frutigen: 46, 50 f.
Fulenbach SO: 194, 320
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Gantrischgebiet : 41

Ganzenberg, Gde. Rohrbachgraben:
118, 123, 127

Gän, soloth. Bezirk im alten Buchsgau:
30 f., 862, 195, 230, 237, 274 f., 299,

314
Geffelsmiihle : 105

Geil, Bürgergeschlecht v. Huttwil: 134
Geiss LU : 24, 32
Gemeinde: 201, 336f.
Genf: 12, 356, 358

Genfersee: Ii, 361, 364

Gensberg, S Wangen a. A. : 80, 91
Gerichtsbarkeit

- hohe: 71, 74h, 78, i88f., 268f., 276,

288ff., 344, 350

- niedere: i88f., 269, 344, 351

Geristein, Burgruine am Bantiger: 58

Gerlafingen: 12, 245, 247

- Obergerlafingen: 34, 247, 257, 261 f.,
322

- Niedergerlafmgen : 227, 257
Ghürn, E Madiswil: 158 f., 192

Gjuch, N Melchnau: 166

Gisenstein, bern. Burgergeschlecht: 145
Glaner David, B. zu Bern: 165

Glasbach, S Rohrbach: 72,106,122 f., 182

Glashütten, SE Murgenthal: 194
Göhl, Graben bei Langnau: 55, 59
Gondiswil

- Ort: 25, 30, 32, 53, 72, 120, 127, 137,
156, 160, 164-169, 170, 177, 211, 274,

277, 294, 318, 327

- Mühle: 171

- Zockengut: 166

Gösgeramt SO: 216

Gottfried Andres, Landschreiber zu
Wangen: 181, 311, 340

Gotthard: 235 f., 361, 364

Gottstatt, Prämonstratenserabtei: 296
Graben bei Herzogenbuchsee (kyb.

Amt Baumgarten): 20, 28, 48, 102,

144, 148-151, 182, 300, 314

- Bürgergeschlechter: 150 f.

- Lokalnamen: 148-150

Grafenried bei Fraubrunnen: 142

Grajfenried Abraham von: 165

Grafschaft: 20-22, 359h
Granges-du-Val: 356

Grangie (Klosterhof) : 192, 200

Grasburg

- Burg und Herrschaft: 63

- Jakob von: 258
Grasswil (Craolteswile), Gde. Seeberg

- Ort: 31, 34, 53, 73, 100, 102, 213,
221-226, 262

- kyb. Amt: 221-224, 227> 259> 287,

289

- Twing u. Bann: 224

- Zehnt: 222

- Bürgergeschlechter: 224-226, 332
Gregor IX., Papst: 190

Gregor X., Papst: 121

Grenchen SO: 55, 178, 316

Greyerz von

- Grafen: 58

- Rudolf: 50
Griesbach, N Wasen/Sumiswald: 106

Griessenberg Heinrich von: 122
Grimmenstein b. Wynigen
- Burg: 27, 59, 262 f., 265

- Edle von: 262

- Herrschaft: 279, 285
Grindelwald: 49, 61

Groggenmoos (i.Wasseramt?) : 251

Grossajfoltem: 20
Grossdietwil LU, Pfarrei und Ort: 32,

127, 156, 164, 167 f., 1943, 215, 280,

318
Grosshöchstetten: 19, 53, 85® 861

Grosswangen LU: 199, 214
Grossweiher (Fulenbach-Weiher) bei

Schwarzhäusern: 154
Gruben b. Murgenthal: 1943

Gruber Heinrich, Grossweibel, Landvogt

z. Wangen: 267, 269

Gründen, S Walterswil: 116 f.

- Christen Hans von : 117
Griindenweid, S Walterswil: 117
Grundherrschaft: 344 f., 351 f.
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Grünen bei Sumiswald: 106, 140

Grünenberg b. Melchnau, s. auch

Langenstein/Schnabelburg

- Burg: 24, 27, 48, 59, 73, 122, 137,
166 f., 169-171, 275

- Herrschaft: 25, 74-76, 156-171, 204,

211, 269, 276-280, 292, 328

- bern. Amt: 276

- Georgskapclle: 168, 170, 277, 316,

318

- Leibeigene: 328 f.

- Zehnt: 165

Grünenberg von

- Freiherren: 24, 26, 30, 48, 53, 59, 65,

67 f., 76, 84, 88, 93, 96, 107, 112 f.,

130, 134 f., 142, 151 f., 156-158, 160,

164-166, 173 f., 176 f., 186-188, 198,

203 f., 207 f., 211 f., 214, 249, 253,
267, 274 f., 280, 290, 328

- Agnes, Gattin d. Hans Egbrecht v.
Mülinen: 96, 126, 170

- Anfelisa, Gattin Rudolfs v. Aarburg :

165, 210, 220, 253

- Anna, Tochter Johannes III. Grimm:
96

- Arnold I., Ritter: 67, 134, 145, 157,
169

- Berchtold I., Ritter: 125, 160, 255

- Eberhard, Ritter: 185, 190, 192

- Grimm (Linie): 148, 157 f., 171, 216,

255. 277, 328

- Hans Walter, Vogt z.Madiswil: 169 f.

- Heinrich II., Ritter: 121, 168, 327

- Heinzmann, Ritter: 94, 96

- Henmann, Ritter: 48, 89, 274 f.

- Henmann Schnabel, Junker: 48

- Johann I. Grimm, Ritter: 67, 134,

169

- Johann II. Grimm, Ritter: 94, 135

- Johami III. Grimm, Ritter: 96, 103,

125 f., 130, 170, 275, 280

- Johann II., Deutschritter: 207

- Konrad, Ritter: 169

- Magdalena, Gattin Hermanns v. Ep-
tingen: 56, 96, 125 f., 278, 288

Grünenberg von (Fortsetzung)

- Margaretha, Gattin Rudolfs v. Riie-
diswil: 113, 143

- Markwart I., Ritter: 121

- Markwart II., Ritter: 68, 176, 203

- Markwart ab Bissegg, Junker: 162,

166, 207

- Menta, Gattin Berchtolds v. Stain

(Schwaben): 96

- Petermann I., Ritter: 48, 87, 144 f.,
155. 157, 160, 275

- Rudolf Rusze, Ritter: 67, 162

- Rudolf,Propst d. Abtei St. Gallen: 121

- Schnabel (Junker Heimo) : 165

- Ulrich II., Ritter: 176, 203

- Ulrich III., Ritter: 67, 167, 206

- Ulrich IV., Junker: 188

- Ulrich V., Deutschritter: 207

- Walter I., Ritter: 185

- Walter III., Ritter: 162

- Walter IV., Ritter: 209 f.

- Werner Bandeis, Ritter: 67 f.

- Wilhelm, Ritter: 56, 89, 154, 156 f.,
169 f., 255, 275-277, 280

Grünholz, Hof S Eriswil, s. auch Staude,

Wagende: 1066

Gruoba, Urner Geschlecht: 204
Gsteig b. Interlaken: 61, 66, 256

Gsteig, SE Wynau: 138

Guggisberg: 49
Guglerkrieg: 69, 156, 197, 201, 236

Guidisberg, S Hermiswil: 105

Gummen, SW Huttwil: 137 f.
Gümmenen, Burg u. Stadt: 58, 283

Gümmenenkrieg: 27, 46, 49, 51, 55, 58,

69, 86, 134, 246 f.

Günsberg SO: 281

Gunzgen SO: 183, 195
Gürbetal: 19, 59, 75

Gutenau, Gde. Herzogenbuchsee: 103

Gutenburg

- Burg: 24, 26 f., 48, 68, 163 f., 202,
206, 208, 210

- Herrschaft: 25,68,75,163,165,176f.
187, 202-211, 214, 200, 287, 330
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Gutenburg (Fortsetzung)

- Leibeigene: 330

- Ort: 182, 202, 289

- Zehnt- 315

Gutenburg von

- frater Berchtoldus: 207

- Ulrich: 207
Guttannen: 71

Habsburg-Laufenburg von, Fürstenhaus,

Dynastie

- Eberhard: 197

- Rudolf, Bischof v. Konstanz: 94
Habsburg-Österreich von

- Fürstenhaus,Dynastie: 2Öf., 38f.,47f.,
55, 58, 61-63, 67-69, 86, 88f.,
112, 122, 124, 130, 133 f., 144, 155,

207, 213, 216, 232, 238-240, 242,
267, 272, 274, 294, 354

- Albrecht I., dt. König: 42 f., 46, 48,
62, 77, 363

- Albrecht, Herzog: 70, 88

- Friedrich d. Schöne, dt. König: 77

- Friedrich mit den leeren Taschen,

Herzog: 78

- Leopold I., Herzog: 42, 27, 67-69,
123

- Leopold III., Herzog: 209

- Leopold IV., Herzog: 239

- Rudolf I., dt. König: 35, 38, 62-64,

77, 82, 132, 204, 208, 241, 358, 362

- Rudolf IV., Herzog: 71, 78
Habsb. Urbar: 143, 164

Habkerig, NE Lotzwil: 30, 157, 166,

168, 176, 182, 191-193, 202 f.

Hägendorf SO: 316
Haldimoos, heute Haulimoos, SW

Meiniswil: 138, 147, 156, 175, 182,

191, 275, 315

Hallwyl von

- Grafen: 142

- Johann: 188

- Verena, Gattin Joh. Grimms v.
Grünenberg: 94

Halten SO

- Ort: 20, 27, 74, 257

- Burg: 27, 49, 58, 135, 178, 246

- Herrschaft: 105, 246f.
Halten von

- Edle: 49, 246 f.

- Johann, Ritter: 125, 178

- Klara, Gattin Imers v. Spiegelberg:
246

- Kuno: 226

- Konrad, Ritter: 49, 246

- Margaretha, Gattin Johanns v. Er-
göw: 259

- Peter: 49

- Ulrich: 49

- Utecha, Witwe Johanns v. Halten:
125

Haltmeyer Lienhard, Statthalter u. Leut-
priester zu Thunstetten: 311 f.

Hard, W Wangen a. A.: 91, 252, 321

Hard, Wald, S Aarwangen: 138, 184 f.
Härkingen SO

- Grafschaft: 229

- Ort: 183, 195

Hasenburg, Freiherren von: 135
Hasle bei Burgdorf: 19, 72, 264, 288 f.
Hasli, Talschaft im Berner Oberland:

39, 42, 46, 49, 54, 63, 77, 283, 362

Hattstatt, Freiherrengeschi, des Elsass,

Johanna von : 226

Hauenstein: 82, 152, 235, 279

- oberer: 14, 195, 236, 273, 281, 321

- unterer: 14, 273

Häusernmoos, S Öschenbach, N Weiher
i. E. : 109, 114, 131

Hauterive, Zisterzienserabtei bei
Freiburg: 173

Hedineringen, Gde. Grossdietwil?: 280 f.
Heerbann: 75, 79, 352h
Hegau: 216

Hegen, N Bollodingen

- Ort: 104 f.

- Mühle, Bläue: 105

Hegsbach, SW Wyssachen: 265

Heid Jakob, von Lanthen: 329
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Heiligenland, SW Affoltem, Lueg: 115

Heimberg, Herrschaft bei Thun: 19, 64
Heimenhausen

- Ort: 11, 28, 93, 97, 99 f., 102, 148,

253, 269, 314

- Steg: 103, 150

- Zehnt: 151
Heimiswil

- Ort: 20, 72, 213, 224, 263, 287, 289

- Pfarrei u. Kirche: 30, 179 f., 265
Heinrich III., dt. Kaiser: 13

Heinrich IV., dt. Kaiser: 98, 358 if.
Heinrich (VII.) v. Hohenstaufen, dt.

König: 353, 361 f.
Heinrich VII. v. Luxemburg, dt. Kaiser:

62, 66, 77, 364
Heinrich der Löwe, Herzog von Bayern

u. Sachsen: 346
Heinrichswil SO: 222, 246, 261, 313,

321
Heitersheim, Johanniterkomturei : 3031

Hellsau, SW Seeberg, Ort u. Kapelle:
255 ff-, 261

Hellsauer Ulrich, Pfarrer zu Solothurn:

257
Hennenbühl, E Huttwil: 280

Heribold, aleman. Grundbesitzer: 119

Hermandingen, E Auswil: 123, 128, 183

Hermiswil (Hermanswyl) : 12, 32, 105,

107, 247, 313, 321-323
Hersiwil SO : 222, 246, 321

Herzogenbuchsee

- Ort: 11, 26, 86, 88, 93-104, 119, 171 f.,
203, 212, 217, 223, 288, 308, 314, 331

- kyb. Amt: 28, 68 f., 71, 74, 86 f., 88,

93, 99, 106 f., 112, 133, 245, 248,

267, 275, 278, 297, 300

- Curia monachorum nigri ordinis:

97, 99

- Dekan, Helfer, Leutpriester: 96 f.,
99, 157, 302

- Dinghof: 28, 93, 98 f., 145, 267

- Hofu. Hofgüter: 103, 221, 301, 312,
338

- Hofgericht : 74,99,103,267,300 f., 3 3 2

Herzogenbuchsee (Fortsetzung)

- Gericht: 269, 300, 338

- Kastvogtei: 27, 94, 96, 98, 103, 126,

145, 269, 292, 299, 312

- Kirche/Kirchhof: 15, 17, 28, 59, 93 f.,
98,107,118,135,221 f., 301 f., 312, 314

- Königshof: 15, 98, 171

- Landgericht: 74 f., 313

- Marienkapelle: 96, 149, 301

- Minister de Bucse/Schultheiss: 93, 96,

100, 133

- Pfarrei: 28, 53, 101 f., 105, 119, 148,

151, 182, 214, 217 f., 226, 245, 254,
287, 299, 313-315, 317, 321

- Pröpste: 97, 300, 313

- Propstei: 17, 20, 27 f., 34, 44 f., 81,

89, 92-94, 95, 97-105, 109, 151, 157,

159, 218, 222, 227, 269, 271, 292,
295f-, 299-302, 312-314, 327, 332, 338

- Schaffiierei: 314

- Taverne: 94, 301

- Vierer u. Bannwart: 301, 338

- Vogt der Propstei, s. Sträler Hans

- Weistum: 290

- Zehntquart: 317

- Zoll: 87,94,268
Herzogenbuchsee von, s. auch Buchse

- Geschlecht: 94, 96h, 101, 103

- Kuenzi Klaus: 97, 218

- Keller Johann, Propst: 300

- Rudolf, Propst: 313

- Schädeli Peter: 332
Hessigkofen SO (Bucheggberg): 183

Hettiswil, Cluniazenserpriorat bei Burgdorf:

44
Hetzel Ludwig, bern. Venner: 273
Hindelbank: 20, 114, 288, 323

Hirseren, SW Ursenbach: 109, 114,

119, 265

Hirserenwald, SW Wynigen: 264 f.
Hochburgund von

- Könige: 17, 21 f., 222, 229, 254, 357
Adelheid, Gattin Kaiser Ottos I. :

17
Konrad: 14, 359
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Hochburgund non (Fortsetzung)
Rudolf I.: 357
Rudolf II. : 357

- Grafen: 22, 360
Rainald: 360

- - Wilhelm III. u. IV. : 360

Höchi, SW Wynau: 138, 193

Hochstetten, NE Koppigen: 222,

255-257, 261

- Peter von: 257
Hofen, zw. Ursenbach u. Öschenbach:

109, 114, 119, 266

Hofmeister Rudolf, Schulth. zu Bern:
154, 283, 297

Hofuhren, W Wangen a. A. : 91 f., 252,

314
Hohburg bei Belp: 58

Hohenstaufen, dt. Königshaus: 23, 37 f.,
62 f.

Hohentüfen, Küngold von : 207 f.

Hohenüviel, Burg bei Singen: 359
Holderbank SO: 195

Homberg, S Hermiswil/Bollodingen:
104 f., 108 f., 217, 220

Hopferen, NW Langenthal: 186 f.
Horriwil SO (Horgunwile)
- Ort: 20, 28, 86, 92, 100, 102, 206,

247 f., 251, 253, 261, 282

- Herren von: 246, 248
Horwer Konrad, bern. Ratsherr: 267
Houracht, W Reisiswil: 158

Howart, S Duppental: 107 f., 223, 225
Hub, an der, bei Eriswil od. Ursenbach:

127, 137 f.
Hubberg, S Öschenbach, N Häusernmoos:

109, 115 f., 180

Huber Hans, bern. Ratsherr: 329
Hünenberg von

- Edelgeschlecht: 214

- Hartmann, Ritter: 207

- Götz II.: 213 f., 263, 287

- Peter II., Ritter: 136, 212, 214

- Nesa, Gattin Petermanns v. Mattstetten:

214

- Rutschmann: 214

Hüniken SO

- Ort: 20, 27, 247

- Kapelle: 247 f., 254, 321
Hüniken von

- Herren: 246, 248

- Ulrich: 226

Hunze, E Kleindietwil: 158, 215

Huprechtigen, S Nottwil LU: 112

Hurun (Ghürn?) Adelheid von: 159,192
Huttwil (Huttivilare)

- Ort: 12, 15 ff., 24, 26 f., 32, 53 f., 71,

74, 86, 119 f., 131-138, 169, 203, 217,
236, 254, 262, 268, 274 f., 278, 283 f.,
287, 314

- Bürgergeschlechter: 114, 134-137,
299, 329

- Bruderschaft St. Sebastian: 294

- Dekan: 164

- Flurnamen: 136-138

- Hofgemeinde: 131, 133, 137

- Häba: 207

- Kirche u. Pfarrei: 17, 28, 98, 119,

132, 134, 136, 221 f., 314

- Landtag: 74

- Markt: 133, 337

- Meierhöfe: 28, 34, I02f., 131, 133,

136-138, 159, 166, 299

- Meiertumswald : 299

- Mühlebach/Mühlewuhr: 137

- Schultheissen: 132-134, 136, 314, 329
Konrad: 132

Ludwig v. Oberburg: 132

- Stadt: 20, 35, 59, 69, 72, 86, 93,
131-133, 203, 299, 337 f.

- Stadtgraben/Viehmarkt: 137

- Stock u. Galgen: 135

- Theodorkapelle: 294

- Ungelt/Zoll: 133, 135, 337

- Zehnt: 137, 168, 300
Huttwilberg: 131

Ibach, S Gondiswil: 280

Ifenthal von

- Herren: 23
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Ifenthal von (Fortsetzung)

- Gottfried, Ritter: 206, 217

- Heinrich, Ritter: 208

- Johannes, Ritter: 205

- Werner III., Ritter: 186

Igliswil Peter von: 179
Illisivil b. Wohlen BE: 323

Im Haag Peter, alt Venner z. Bern:
329

Immensee SZ: 209
Inkivil (Inchwile)

- Ort: 12, 28, 30, 32, 64, 73 f., 102,

178, 213, 221, 224, 226 f., 250, 253,
287, 289, 323, 323

- Landgericht: 226

- Önzberg: 226

- Seebach: 148

- Bürgergeschlechter: 226 f., 325
Inkwiler See: 10, 156, 226 f., 275, 325
Innerschweiz: 42, 48, 195, 209
Innozenz III., Papst: 172, 196

Inselgau i. Seeland: 20, 55

Interlaken, Augustiner-Chorherrenstift :

19, 41 f., 61 f., 64, 66, 77, 149, 256,
260, 296, 362 f.

Isleten, Alp bei Interlaken (?): 66

Izeling, Urner Geschlecht: 204

Jagberg, Burg im Stockental: 57

Jegenstorf

- Ort: 20, 53, 64, 114, 263

- Herren von : 64, 226

Jens, s. Biel: 20

Johanniterorden, s. auch Thunstetten u.
Münchenbuchsee: 240, 303, 311

Juchten, W Wäckerschwend: 28, 92,

107, 109, 113, 222, 224, 269

Jungherr

- Anna, Gattin des Entz Matter: 223

- Hans, Krämer zu Solothurn : 223

Junkholz, Gde. Heimiswil: 115

Jura: 9 f., 228 f., 234 ff., 240 355, 360

Justinger Konrad, bern. Stadtschreiber/
Chronist: 51, 57

Kabisberg, N Dürrenroth: 117
Kaltenegg, NE Dürrenroth: 116, 128,

182 f.
Kaltenherberg b. Roggwil: 139, 186

Kapfenberg

- Burg i. Entlebuch: 144

- Arnold von: 164, 185, 192

Kappel SO: 195

Kappel ZH, Zisterzienserabtei: 196, 297
Kappeler Johann und Otto, Ritter: 215
Karl d. Grosse, Kaiser: 13 f., 20, 229, 356
Karl IV., dt. Kaiser: 77 f.
Kastelberg, Wald b. Wynigen: 264 f.
Kastenstrasse (Wynigen-Langenthal) :

27, 104, 156, 171, 287
Kehrhübeli, Burg bei Oberwangen: 58

Keralo, Propst zu St.Gallen: 120
Kernenried

- Ort: 167

- Burg bei Fraubrunnen: 58

Kernenried von, Edle

- Kerro, Propst z. Wangen: 80

- Kuno, Ritter f 1323: 58

- Rudolf, Edelknecht: 150

- Werner: 167
Kerzers FR: 20
Kestenholz SO: 195
Kien von

- Freiherren: 142, 208

- Hugo: 186, 199

- Johann, Herr z. Worb: 207 f.

- Margaretha, Gattin Petermanns V. v.
Grünenberg: 87, 145, 155 f., 274

- Mechthild, Gattin des Hugo v. Kien :

186, 199

- Philipp, Schultheiss z. Bern: 48, 142,

207

- Werner I.: 186

- Werner III. : 68, 122

Kienberg von

- Johann: 209

- Peter, Komtur z. Thunstetten: 179
Kilchberg Lütold von: 186

Kirchberg

- Ort: 32, 64, 72,258-262,268,285,292

391



Kirchberg (Fortsetzung)

- Gericht/Landtag: 73, 289

- Königshof: 17

- Pfarrei: 258 f., 265 f., 285, 288, 293

- Stadt: 35
Kirchheim unter Teck: 100

Kleitidietwil (Diotinwilare) : 34, 118,

127 f., 158, 183, 213, 214-217, 271,
278, 287, 289

- Dietwil: 120

- Mülimatt: 215

- Schlosshubel: 215
Kleinemmental, s.auchWalterswil: iiöf.
Kleinhöchstetten, Kirche, Pfarrei

Münsingen: 15

Kleinroth (Rota), Gde. Untersteckholz:

30 f., 160, 166, 173, 189, 191 f.,
195, 199, 318

- Frauenkloster: 192

Klingnau AG, Propstei: 250
Klotter Konrad, Rudolf und Ulrich,

Ritter: 134
Klus von Baisthal: 12, 14, 228, 236,

279, 281

Kluserhandel 1632: 322
Knecht Matthäus, Ldvgt. z. Wangen:

311
Knutwil LU: 130, 317
Kölliken AG: 126

Königsfeldelt AG, Frauenkloster: 312
Köniz, Augustiner-, später Deutschritterhaus:

19, 40, 77
Konrad I., König von Burgund: 14, 359
Konrad II., dt. König u. Kaiser: 13, 358
Konrad IV., dt. König: 63, 362
Konstanz

- Bischof u. Bistum: 14, 94, 98, 117,
136, 164, 173, 179, 186, 190, 196 f.,
222, 293 f., 313, 362 f.

- Stadt: 240

Koppigen

- Ort: 12, 32, 53, 74, 255-258, 262

- Bürgergeschlechter : 256 f.

- Burg/Burgbühl: 27, 59, 255, 257,
261

Koppigen (Fortsetzung)

- Freiweibel: 283 x, 285, 293

- Gericht u. Herrschaft: 245, 255-258,

261, 286, 293

- Kirche u. Pfarrei: 255 f., 265, 288

- Mühle/Taverne: 261

- Lokalnamen: 257
Koppigen von, Edelgeschlecht: 255
Kosthofen: 61, 65

Krauchthal: 255
Krauchthal von

- Edelgeschlecht: 255

- Altmann: 255

- Gerhard: 255

- Hartmann: 255

- Peter: 255

- Peter, Schultheis z. Bern: 261

Kriech von Aarburg

- Edelknechte: 58, 116 f., 213, 216,

264, 287

- Elsbeth, Gattin Ortolfs v. Stein: 264

- Hans der Ältere, Vogt z. Wicdlisbach :

337

- Hans der Jüngere: 213, 216

- Ritter Johann: 213

- Margaretha, geborne von Deitingen :

116 f., 213

- Nikiaus: 116 f., 216

- Hans Georg: 116 f., 216

Kriegstetten SO

- Bezirk: 245

- Herrschaft: 20, 27, 206, 245-248,
255, 282 f., 322

- Kirche und Pfarrei: 14, 246 f., 252,

254 f., 321

- Zehntrechte: 255

Kriegstetten von

- Edelknechte: 246

- Chono, Frieso, Hugo: 84

- Hartmann: 218

Kröschenbrunnen bei Trubschachen: 19

Kupf Rutschmann von, Vogt z. Wangen:

86

«Kumyberg», Herrschaft Wynigen: 265

Kiissnacht SZ : 209
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Küttigkofen SO: 183

Kyburg von (älteres Grafengeschlecht):

17, I9f., 23, 26, 28, 30, 34f., 38, 42f.,
61, 63-65, 80-82, 93, 98, 107-109,
119, 129, 132, 140, 146, 179, 186,

203, 217, 223, 226, 245 f., 249 f., 253,
256, 259, 262 f., 266, 269, 363

- Anna, Tochter Hartmanns V., Gattin
des Eberhard v. Habsburg-Laufenburg:

363

- Elisabeth, von Chalon, Gattin
Hartmanns V. v. Kyburg: 63, 93, 363

- Hartmann V., der Jüngere: 39, 63 f.,

93, 139, 184, 363

Kyburg von, Neukyburg (jüngeres
Grafengeschlecht) : 9, 27 f., 44, 47, 48,

51, 55, 58, 65, 67-70, 72, 75f.,
84-89, 93 f., 98 f., 112, 122, 125, 130,

133-135, 143, 145 f-, 156 f-, 161 f.,

!77, 179, ï88 f., 203, 207 f., 213, 217,

220, 223 f., 226, 238, 242, 245-250,
267, 269, 272, 274 f., 278, 281, 283,
287, 290, 297, 299, 304 f., 325, 327,

330

- Anastasia, Gattin Eberhards II., s.

Signau von
- Anna, Gattin Eberhards I., s. älteres

Geschlecht Kyburg
- Anna, Gattin Hartmanns III., s. Neu-

enburg-Nidau von
- Berchtold I., ultimus, Landgraf: 7of.,

85, 87f., 112, 189, 234, 267, 272, 280,

290, 304

- Eberhard I., s. Elabsburg-Laufenburg

- Eberhard II., Landgraf: 58, 67, 70,

74, 86, 133 f., 145, 162, 167, 180,

188, 218, 222

- Eberhard V., Propst z. Solothurn:
266

- Egon I., Landgraf, später Domherr z.

Strassburg: 70

- Egon II., Landgraf: 71, 88, 96, 242,
267, 272

- Elisabeth, Gattin Hartmanns I., von
Freiburg i. Breisgau: 207

Kyburg von (Fortsetzung)

- Hartmann II., Landgraf, 1322 ermordet

z. Thun: 67, 69, 73, 167

- Hartmann III., Landgraf: 70, 86,223 f.

- Hartmann IV., Landgraf, später
Johanniter: 71

- Johann I., Dompropst z. Strassburg:

224

- Katharina, Gattin d. Albrecht v.
Werdenberg: 47

- Rudolf II., Landgraf: 59, 70 f., 87

Kyburger Urbar (um 1250): 191, 81, 94,

107, 112, 115, 129, 160, 223, 226, 262

Landausbau: 349
Landesgrenze : 280L, 321-323
Landeshoheit: 343-354
Landgerichte, vier (um die Stadt Bern) :

293, 297, 326

Landgrafschaft, s. auch Burgund: 22f.,
60-76, 146

Landschaftsrecht: 334-336
Landschreiberei: 336, 339 f.

Landshut, Gde. Utzenstorf

- Burg: 58, 88

- Herrschaft: 19, 93, 245, 339

- Landvogtei: 9
Langenbruch BL: 195, 320
Langenegg b. Öschenbach: 264

Langenstein b. Melchnau

- Burg: 167, 170

- Herrschaft: 25, 156, 163, 168, 191,

204, 211

Langenstein von

- Freiherren: 24, 30, 164, 166,

184-189, 192, 203, 211, 318

- Heinrich: 121, 168

- Liitold: 159, 199

- Ulrich: 159, 166, 176, 185, 195

- Werner: 159, 199

- Willebirk (?): 164, 185

Langenthal

- Ort: 11, 25 f., 29 ff., 45, 53, 113, 124,

138, 142, 151, 156 f., 159, 166, 171 f.,
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Langenthal, Ort (Fortsetzung)
174 f., 178, 182, 184-192, 196,

202-204, 209 f-. 217, 236, 287,

289-291, 304-307, 318, 323, 330 f.,

337 £, 351

- Allmende/Bamiwart/Gerichtssässen :

188

- Ammann: 201, 290 f., 329, 338

- kyb. Amt: 74, 189, 267, 269

- Gericht/Landgericht: 74 f., 193, 201,
3°ö, 335

- festes Haus: 25, 187-189

- Kapitel/Dekanat/Kaplan: 136, 317,

319

- Kirche: 29, 31, 166, 185 f., 189 f.,
295, 318 f.

- Mühle: 175, 185, 187, 200

- Pfarrei/Leutpriester: 198, 318 f.

- Taverne: 188

- Twing und Bann: 188 f.

- Twingrodel: 305, 338

- Weibel: 188, 290

- Zehnt: 172, 175, 190 f.

- Flurnamen: 171, 184 f.

Langenthal von

- Dietricus: 100

- Lemannjenni: 209

- Mäder Anni u. Fridli: 333, Peter:
306

- Rüschlin Claus, Jenni, Johann: 209,

213, 225

- Scherer Hans, genannt Hans von L. :

169

Langeten

- Fluss: 109, 120, 129, 131 f., 158, 162,

176, 184, 186, 188, 198, 200, 202 f.,
208, 306

- Fischenz: 208, 216

Langetental: 12, 15, 26, 30, 102, 108,

118,121,160,162,203,211,214,278 f.,
287

Langnau i. Emmental: 55, 59, 68, 140,
1442. 298, 363

Längwald, Wiedlisbach-Kestenholz :

151, 228

Laubegg, Herrschaft im Simmental: 55,
58

Laufen Konrad von, B. z. Basel: 242

- Pfarrer zu Madiswil und Rohrbach :

124, 164

Laufenburg AG: 82, 85s

Laupen

- Stadt und Herrschaft: 39, 63, 77, 258

- Hupold von: 100

Laupenkrieg/schlacht : 42, 46 f., 51, 55,

59, 69, 86, 135, 232, 237 f.
Lauperen (Lopringen), N Fribach: 168

Laupersdorf SO: 14, 24s, 195
Lausanne

- Bischof und Bistum: 14, 21, 64, 124,

254, 256, 294, 355-359, 363

- Boso, Bischof: 357
Leberberg, erste Jurakette, bei Solo-

thurn: 61, 228, 321

Lehnfluh ob Niederbipp: 27, 232
Leibaniet Burkhart, Bauer aus Utzigen/

Altdorf: 204
Leibeigene: 148,152h, 157,163,210,301,

304, 308, 326-334
Leimiswil: 11, 15, 30, 34, 108, 118, 120,

127, 137, 210 f., 258, 262, 330
Lenk i. Simmental: 46

Lenzburg AG, Stadt: 166

Lenzburg von

- Grafen: 23, 185, 195

- Otto: 185

- Sophie, Gräfin von Froburg: 185, 230
Leutwil AG: 316

Leuzigen: 178, 262

Liechtenberg, Herren von: 144
Liemberg, SE Ursenbach: 123
Liestal BL: 144, 235, 330

Limpach: 60, 316

Linden, Passübergang W Leimiswil:
108

Lindenfeld, Kirche unbekannten Orts
(bei Bleienbach?): 124

Lindenholz, N Kleindietwil: 34, 262

Loch, S Oschwand: 100, 107, 109, 222,
250, 269
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Lohn SO: 91, 245, 250, 282

Lommiswil SO : 12

Lothar III., dt. Kaiser: 80, 230, 360
Lotzwil (Locewillare/Lotzwiler), s. auch

Herrschaft Gutenburg

- Ort: 30, 171, 202-212, 278, 287, 289,

312, 330

- Allmende, Bannwart, Hirten: 205

- Freiweibel: 2831, 289

- Gericht: 127, 202, 210

- Kirche/Pfarrei: 15, 30, 118, 175-178,
182, 184, I9if., 202-205, 208, 211 f.
299, 314 f.

- Mühle, Bläue, Säge, Schmiede: 210

- Twing und Bann: 205, 210

- Vogtei: 202, 221, 227, 289

- Widum: 182, 211

- Lokalnamen: 208, 210, 212

Lotzwil von

- Eberhard: 100

- Hr. Ulrich: 203

- Werner: 203
Lucas, Schreiber, aus Bremgarten

(AG?): 310, 340

Ludligen LU, E Kleinroth: 31, 159,
1943

Ludwig d. Deutsche, fränkischer Kg. : 356

Ludwig d. Bayer, dt. Kaiser : 46, 77
Lueg, s. auch Heiligenland: 115

Lünisberg, heute Liinschberg,Bergviertel
Wynigen, seit 1888 b.Ursenbach: 53,

109, 112, 114, 119, 263, 265

Lüssligen SO: 15

Luterbach SO: 91, 245, 250, 282

Lüterkofen SO, Bucheggberg: 90, 262

Luternau von, b. Buttisholz

- Edelknechte: 25,261,29F, 173,
176 f., 186-190, 200, 203 f., 211

- Burkhard: 192

- Hans Rudolf (f 1467): 126 f., 170,

329

- Hans Sebastian, Schultheiss z. Aarau:
220, 264 f.

- Heinrich, Schultheiss z. Zofmgen,
Pfleger z. Huttwil: 134

Luternau von (Fortsetzung)

- FIeinz(?): 186

- Rudolf I.: 176, 203

- RudolfII., Schultheiss z. Willisau: 134

- Werner I., Ritter: 186

- Werner II.: 115, 175 f., 187, 203
Luthern LU: 317
Lutherntal (Entlebuch) : 214
Lützelflüh: 179 f., 222, 363

Lützelflüh von

- Freiherren: 17, 80 f.

- Thiiring: 80

Luxeuil, Abtei i. den Vogesen: 14

Luzertt

- Stadt: 39 f., 45, 48, 51, 53, 202, 208,

217, 2S0 f., 291 f., 297, 304-307,
316-318, 361, 363

- Bürger von : 204 f.

- Stift St. Leodegar: 14

Lyss: 15, 20

Lyssbach: 61

Madiswil (Madolteswilare)

- Ort: 25, 32, 53, 90, 119, 124, 134 f.,
137, 143 f., 156, 158-167, 169-171,
196, 203, 2io f., 214, 274, 277, 307 f.,
327, 330 f., 333 f.

- Bürgergeschlechter: 100, 159 f., 164,

215, 328 f., 334

- Gericht: 127,163

- Pfarrei/Kirche: 31, 162-165, 209 f.
220, 317

- Kaplanei: 294 f.

- Mühle, Mühlebach, Säge: 163,210

- Zehnt: 164 f., 209

- Lokalnamen: 159,162-165,210
Magerau, Frauenkloster bei Freiburg : 43

Malrein Reinhard f., Junker: 247, 282

Malters Nikiaus von, Chorherr z. So-
lothurn: 222

Mannenberg, Herrschaft i. Simmental:

55, 58, 77
Margarethen St., bei Kirchberg: 72, 106

Matten bei Interlaken: 66, 363
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Mättenbach, SE Madiswil :15s, 160,163 f.,
182, 184, 210 f., 312, 329

Mättenberg, S Thörigen: 217
Matter Entz, B. z. Bern: 223, 267, 287
Mattstetten

- Ort: 323
Mattstetten von

- Edelknechte: 27, 113, 180, 213,
262-264, 287

- Heitmann, ultimus: 213, 263

- Johann II., Herr zu Friesenberg: 114,

263

- Margaretha, Gattin des Johann v.
Buchse: 113

- Peter III., Ritter, Schultheiss z. Burgdorf:

70

- Petermann, "J" 1383: 113, 213 f.,
262-264

- Ulrich IV., Vogt z. Unspunnen: 113

Matzendorf SO: 14
Melbach b. Huttwil: 138

Meier Hügli, Vogt z. Niederbipp: 272
Meiniswil (Öniswil), SW Aarwangen:

139, 147, 151. 156, 175, 182, 191,

275, 314

Meiringen: 321, 362

Melchnau

- Ort: 24 f., 32, 53, 76, 137, 156,

164-171, 191, 210 f., 274, 276, 312,
318, 330, 334

- Bürgergeschlechter: 170, 329

- Dingstätte: 73

- Lokalnamen: 167, 170 f., 182

- Mühle, Säge, Walke: 170 f.

- Pfarrei/Kirche: 127, 156, 168 f., 173,

318

- Schlossherg: 167

- Weibelhube: 167

Menznau LU: 24, 32, 34

Meran, Hzg. Otto II. von: 172 f.

Merenberg Gottfried von,Ldvgt. i. Elsass

u. Burgund: 363

Merlo Albrecht, Lamparter in Solo-
thurn: 249

Messen SO: 15

Messen von

- Edle: 65

- Heinrich: 89

Meyenberg Nikiaus, Ldvgt. zu Wangen:

304

Meyer Ueli, von Roth: 117
Ministerialen: 26f., 48f., 246, 262ff.
Mohr Ulrich, Pfr. zu Deitingen: 309
Montenach (Montagny)
- Herren von: 55, 58

- Aimo, Gepa: 61

Moos, W Thunstetten : 144,150,171,182
Moosbach b. Ursenbach: 109
Moosberg, SW Aarwangen: 147
Morgartenkrieg: 42, 63, 123, 364

Mörsburg ZH, Edelknechte: 213

Moselgebiet: 230
Moutier-Grandval, s. Münster-Gran-

felden

Mühledorf SO, Bucheggberg: 183

Mühleweg, S Öschenbach: 109, 114
Muleren Petermann von, Ldvgt. z.

Aarwangen: 276
Mülinen von

-Barbara, Gattin H. R. v. Luternaus:
126, 170

- Hans Egbrecht, Herr z. Grünenberg :

76, 126, 170

Mumenthal, SE Aarwangen: 139, 147,
156, 275

- Heinrich von: 143

Mumenthaler-Weiher, ebendort: 147,

156, 275
Münchenbuchsee, Johanniterkomturei :

41, 45, 65, 172, 184, 205, 207, 295 f.,
304, 311 f.

Muniberg, E Aarwangen: 138-140, 193

Münsingen, Herrschaft und Pfarrei: 15,

17, 19, 58, 85

Münster-Granfelden (Moutier-Grandval),

Stift: 14, 17, 229
Münster Sebastian, Chronist: 233
Münze: 71, 77, 85

Murbach, Abtei im Oberelsass: 14, 144

179
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Murer Heinrich, B. z. Basel: 242
Murg, Grenzfluss im Oberaargau: 12,

26, 72, 193 f., 198, 200, 357
Murgeten, Landgericht der Ldgrfsch.

Burgund: 71-75, 106, 268 f., 279,
2841, 292, 326, 335

Murgenthal, Obermurgenthal, Gde.

Wynau: 9, 23, 35, 73, 138, 185, 193 f.,

329, 331

- Lokalnamen: 194
Muri AG, Benediktinerabtei: 190
Muri bei Bern: 41, 55, 58

Murnhart Hermann, B. v. Basel: 275

Mutten, Stadt und Herrschaft: 39 f., 63,

358

Napf (-gebiet) : 9 f., 12, 72, 106, 131

Nassau, Adolf von, dt. Gegenkönig:
39. 77, 363

Neuenburg am Rhein: 212

Neuenburg, Neuchâtel

- Stadt: 358

- See: 360

Neuenburg von

- Grafen: 255

- Ludwig: 254
Neuenburg-Nidau von

- Grafenhaus: 15, 20, 22, 66, 93 f., 112,

142, 153, 155, 206, 208, 230, 232 f.,
237 f., 244, 254

- Anna, Gräfin v. Kyburg: 71, 86-88,
112, 224

- Jakob (f 1356): 47

- Rudolf I.: 167

- Rudolf II.: 65, 237, 254, 363

- Rudolf III.: 47, 145 f., 232 f., 237 f.,

241, 243

- Rudolf IV.: 47, 86 f., 197, 208, 234,
238-241, 271

Neuendorf SO: 183, 194 f.
Neuenstadt: 50
Neuenstein von, Edelknechte

- Hans: 94

- Rudolf: 96

Neuenstein von (Fortsetzung)

- Verena: 234
Neuhasenburg LU : 135

Neuweid, E Öschenbach: 117
Nidau, Stadt und Herrschaft: 55

- Peter von: 244
Niederamt, soloth. Bezirk Gösgen: 321

Niederbipp, siehe auch Herrschaft Er-
linsburg/Bipp

- Ort: 11, 28, 101 f., 154, 178, 197 f.,
228,232,23öf., 240-245,272 f., 319,331

- Burgergemeinde: 243

- Bürgergeschlechter: 241, 244 f.

- Gericht: 153, 244

- Hof: 236, 240

- Lokalnamen: 241 f.

- Pfarrei/Kirche: 31, 155, 234,

241-244, 273,317
- Vögte: 241, 272
Niederhard, S Aarwangen: 187
Niederhuttwil: 119, 137 f.
Niederönz

- Ort: 28, 93 f., 97, 99 f., 102, 224,
269, 271, 314

- Mühle: 103
Niederösch

- Ort: 258f., 289

- Gericht: 258 f., 261

- Mühle, Bläue: 259, 265

Niffen, Egino von: 100

Nugerol, abgegangener Ort bei Le
Landeron: 154

Nünlist, Edelknechte

- Anastasia: 97

- Ulrich: 97
Nydegg, Brücke u. Burgruine in Bern:

57, 146

Nyfffel, SE Huttwil: 136-138
Nyffenegg, S Nyffel: 137

Nyfwile Jakob von: 212

Oberaargau

- Begriff: 9 f., 21 f.

- Grafschaft: 9, 17, 245, 359
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Oberaargau (Fortsetzung)

- Landschaft: passim, vgl. Vorbemerkung

Oberbipp, s. auch Bipp
- Ort: Ii f., 228 f., 232, 234, 237, 240,

331

- Kirche/Pfarrei: 15, 229, 233, 238,

242f., 274, 3iöf.
- Kirchmeier/Pfarrer: 234, 237 f.

- Zehnt: 274
Oberbuchsiten SO: 11, 244
Oberbüren: 294
Oberburg: 19, 72, 263, 288 f.

- Ludwig von, Schultheiss z. Huttwil:
132

Oberbützberg, S Bleienbach: 107, 156,

158, 269
Oherdiessbach: 19

Oberdorf SO: 12, 15, 152
Oberelsass: 302
Oberhard, S Aarwangen: 174

Oberhofen: 31, 55, 61

Oberkappel SO : 195

Oberland, Berner: 19, 24, 39, 42, 46,

49. 55, 58, 66, 75, 246, 283, 326,

361

Oberönz

- Ort: 28, 93 f., 99 f., 102, 104, 224,
269, 314

- Mühle: 103, 299
Oberösch, s. auch Osch: 100, 258 f.,

261, 289
Oberrhein: 39
Oberroth, E Untersteckholz: 30

Oberstampach, SW Ursenbach: 118

Obersteckholz, s. auch Steckholz,
Engelsbühl, Habkerig

- Ort: 25, 26, 30 f., 157, 176, 182,

191-195, 202, 211, 289, 315

- Lokalnamen: 182, 191, 202
Oberthai, S Huttwil: 136

Oberwangen bei Bern: 58

Oberwynau, s. auch Wynau: 138, 142,

193 f-, 197

Ober-Zimmerberg, Gde. Oberburg: 263

Ochlenberg s. auch Amt Egerden

- Ort: 20,105-107, 211, 269, 314

- Gericht: 269

Oekingen SO: 12, 100, 178, 246, 253,
261

Oensingen SO: 11, 14, 17, 195, 232
Olsberg, Frauenkloster bei Rheinfelden :

31, 1602

Ölten

- Stadt: 11, 23, 34, 59, 85 \ 861, 87,

108, 228, 235 ff., 272, 316, 321

- Zoll: 234
Oltigen, Stadt und Herrschaft: 20, 47,

71, 84, 93, 1454

Oltigen von

- Grafen: 22, 360

- Regine: 360

- Grafschaft: 358
Önz

- Fluss: 103-105, 108 f., 148, 217, 247,

300

- Fischenz: 150, 275
Önz von (Stadönz)

- Edle: 29, 48 f., 148f., 173-175, 218

- Adelheid, Gattin Walters v.
Aarwangen: 149 f., 174

- Heinrich, Ritter, Schultheiss z.

Thun: 149, 363

- Leo, Ritter: 149, 174

- Peter, Junker, z. Bern: 48, 150,

254

- Rudolf, Ritter: 96, 148 f.

- Ulrich, Ritter: 149

- Verena, Gattin des Rudolf Kerro,
Meisterin d. Deutschordensh. Bern:

15°
Önzmatte: 103
Orbe: 356, 360
Ortsrechte: 334-338
Osch, Fluss: 80, 91, 245, 249, 251, 255,

258 f., 281
Osch (Osse), s. auch Ober- und Nieder-

ösch: 15, 100, 260

Öschberg b. Koppigen: 258
Öschfurt, Taverne: 261
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Öschenbach (Eschibach), NW Dürrenroth

- Ort: 106, 109, 112, 114f., 127, 262,

264, 269

- Bach Fischenz: 114, 117, 120

- Bürger von: 166, 225

- Müller von: 113 f.

- Zehntbezirk: 114 f., 118

Oschwand, SW Ochlenberg: 105, 107 f.
Osterreich, s. Habsburg-Österreich
Ostschweiz: 322
Otterbach, N Affoltern, Cueni von: 117

Ottini, alem. Grundbesitzer: 119
Otto III., dt. Kaiser: 17

Ougspurger, s. Augsburger

Payerne, Stadt und Abtei: 40, 358

Perchtger, alem. Grundbesitzer: 119 f.
Petersinsel, Cluniazenserpriorat: 297,

360
Pfaffnau LU: 24, 32, 123, 1943

Pfajfnau von, Edelknechte: 115, 151

Pfister Ulrich, gen. Labhart, B. z. Solo

thurn: 255
Pierre Pertuis: 14
Pieterlen: 15

Pippin der Kleine, fränk. König : 229
Poitou, Agnes von, Gattin Kaiser Heinrichs

III.: 358

Port bei Nidau: 20
Püschen b. Öschenbach: 264

Rain, NE Steinhof: 104
Ramsenmoos, heute Rausimoos,

Öschenbach: 107, 114

Ramsern, Bucheggberg: 183

Ranßüh, Landgericht im Emmental:

19, 71 f., 89, 106, 130, 135, 268, 280,

2841

Rapperswil BE: 20, 61

Raron von

- Freiherren: 58

- Peter: 46

Rathausen LU, Zisterzienserinnenkloster:

204
Rätisegg, E Roggwil: 199, 201
Recherswil SO

- Ort: 89 f., 227, 246, 252, 257, 261

- Herren von : 246

Regalien, königl. bzw. staatl. Hoheitsrechte:

352
Reiher Heinzmann, Vogt z. Bechburg:

272
Reichenau, Abtei im Oberrhein: 216
Reiden LU, Johanniterkomturei : 179 f.
Reisiswil: 34, 118, 127 f., 137, 156, 163,

166, 168, 171, 183, 194 f., f., 210 f.
Rekenhüseren b. Eriswil: 130
Rengershäusern, SW Thunstetten: 171,

175, 181

Reuss: 357
Reutigen i. Stockental: 19
Rhein: 11, 19, 23, 81, 140, 356, 361

Rheinfelden

- Stadt und Herrschaft: 276, 330

- Kapitel: 312

- Stein zu: 169

Rheinfelden von

- Grafenhaus: 15-17, 20, 22, 32, 80 f.,
89, 93, 132, 221, 223, 226, 245, 251,
254, 361

- Agnes, Gattin Berchtolds II. v.
Zähringen: 17, 97 f., 104, 132, 217, 221

- Bertold (ultimus): 359

- Rudolf, dt. Gegenkönig: 17, 31, 97 f.,
104, 221, 358

Rhyn Oswald zu, Edelknecht zu Burgdorf:

256
Rieh Jost, Ritter, B. z. Solothurn: 255
Richard von Cornwallis, dt. Gegenkönig:

64
Richenthal LU (Hûba) : 207
Richisberg, heute Ryschberg, SW

Ursenbach: 109, 112-115, 119, 127, 263,

265
Richli Ulrich, Vogt z. Wangen: 86, 88

Ried, Gde. Bützberg: 149
Ried, Herren von: 1745
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Riedhof, E Langenthal: 174, 192

Riedtwil, Gde. Seeberg

- Ort: 12,108,212,222L,225h,264

- Freiweibel: 2831, 289

Riketi, NE Murgenthal: 194

Ringgenberg von

- Freiherren: 46

- Johann: 46

Ringoltingen

- Ort: 255, 272

- Rudolf von : 297
Rockenbühl, Wald b. Aarwangen: 139

Rodung: 349
Roggliswil LU, SW Pfaffnau: 24, 127,

167

Roggliswil von, Ritter

- Johann:167

- Rudolf: 167

Roggwil

- Ort: 11, 24, 26, 31, 45, 53, 139, 185,

196, ig8f, 202,210,230, 289f., 306f.,

330, 351, 359

- Ammann: 201

- Gericht: 193, 290

- Lokalnamen: 196, 198, 200 f.

- Mühle: 200

- Zehnt: 196, 200
Roggwil von, Ritter (aus dem Hause

Bechburg?)

- Arnold, Konrad, Kuno: 199

- Fleuch Burkhard: 199
Rohrbach

- Ammann: 128, 329

- Burg, s. Rorberg

- Bürgergeschlechter: 123-125, 303,

329

- Flurnamen: 118-120, 123, 127 f., 182

- Gericht: 128, 168, 271, 334 f.

- Herrschaft: 26, 53 f., 56, 72, 74 f., 96,

118-120, 125-130, 132, 158, 207, 214,
262, 269-271, 278-280, 284, 292, 314

- Kaplanei: 295

- Keller: 123 f.

- Kirche: 15, 30, 114, 117, 119, 164,

179, 2C2, 215

Rohrbach (Fortsetzung)

- Leibeigene: 329

- Leutpriester/Sigrist: 124 f., 303

- Meier- u. Kelnhof: 15, 34, 113 f.,
116, 120, 122, 126-130, 134, 215,

270

- Mühle: 124

- Pfarrei: 115, 118f., 124, 127 f., 179,
182 f., 214, 2851, 288

- Säge, Walke, Schmiede: 128, 271

- Vogtei u. Meieramt: 26, 68, 115,
121-126, 128, 130, 203, 216

- Widum: 182 f.

- Zehnt: 122, 124, 128, 179, 271, 315
Rohrbach von

- Walter, Ritter: 121 f., 168, 363

- s. auch Adalgoz/Adalgozinger
Rohrbachgraben: 34, 72, 115, 118, 127
Rohrmoos von

- Edelknechte: 27, 260

- Albrecht, Ritter, Schultheiss z. Burgdorf

u. Freiburg: 176, 205

- Hartmann, Chorherr z. Solothurn:
108 f., 225

- Nikiaus: 105, 264, 266

- Petermann, ultimus: 74, 104 f., 263,

263,264, 266f.

- Verena, Gattin Henmanns v. Bütti-
kon: 259, 264

Roll Hans von, B. z. Solothurn: 251
Romainmôtier VD, Stift i. Jura: 360

Rorberg, Burgruine E Rohrbach: 27,
58, 116, 167, 213, 216

Rosenegg von, Freiherren

- Hans, Ritter: 216

- Heinrich: 216 f.

- Anna, Mutter Adrians v. Bubenberg:

216

Rossweid, S Walterswil: 117
Rota, Kirche unbekannten Orts, evtl.

Root LU: 117, 173
Rotbach (Weier-Huttwil) : 120, 129,

131, 279
Rotenberg (Rotinberc) Rötelberg, E

Roggwil: 194, 1961, 199, 201
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Roth

- bern.-luz. Grenzfluss: 12, 17, 25 f.,
30, 72, 169, 193, 198, 202, 215, 280,

357

- Dekanat im Bistum Konstanz: 363
Roth

- Ursula, Gattin des Sebastian v. Lu-
ternau: 265

- Hans Heinrich: 265

- Hans, v. Rumisberg: 87
Röthenbach bei Herzogenbuchsee

- Ort: 28, 74, 92-94, 99 f., 102, 253,
269, 314, 331

- Bürger von : 97
Rothenburch M. de, Prokurator

Burgunds: 362

Rothenburg LU: 48 f., 1442, 155

Röti, Gipfel des Weesensteins: 228

Rotulus Sanpetrinus (Güterrodel: Kloster
St.Peter i. Schwarzwald): 97, 100,
221

Rotwald, SE Obersteckholz: 185, 192

Rudolf, s. Habsburg-Österreich u.

Hochburgund
Rudswil, NE Ersigen: 258-261
Rüdtligen, SW Kirchberg: 12

Rued AG: 221

Rüedisbach, NE Wynigen: 261, 265
Rüediswil von, Edelknechte

- Elisabeth: 240 f.

- Rudolf: 113, 143

Rüeggisberg, Cluniazenserpriorat: 41,
63, 77, 296

Rüegsau, Benediktinerinnenkloster: 44,

80-82, 112, 115, 117, 130, 149, 206

Rufshausen (Rudolfshausen), Gde.
Schwarzhäusern

- Ort: 31, 100, 145 f., 152-156, 195 f.,
228, 232, 237, 245, 274 f., 279 f., 284

- Zehnt: 155, 243, 274, 320
Rumendingen: 12, 15, 258 f., 261, 289

Rumisberg

- Ort: 100, 1021, 228, 232, 234, 237,

240, 274, 331

- Zehnt: 244, 274

Rütnligen von

- Jakob : 165

- Lütold: 100

Rumschberg (Rumisberg), Gde. Graben:
148

Rüppisivil, NE Madiswil: 158-160, 163,
165 f., 210

Rüssegg Ulrich II. von, Freiherr: 206

Rüti bei Hindelbank: 288

Rüti von

- Freiherren: 135, 173\ 176 f., 204,
207

- Berchtold, Domherr z. Basel, Chorherr

z. Solothurn: 256, 363

- Dietrich, Herr zu Rohrbach u.
Trachselwald: 68, 113, 121-124, 130

- Johann dessen Sohn: 123

- Kuno, Ritter: 176, 203

- Werner, Rat d. Gräfin Elisabeth v.
Kyburg: 363

Riitschelen

- Ort: 30, 118, 136, 177, 182, 184,

189, 202 f., 207, 210, 211-214,
216, 224, 263 f., 287, 289, 299,

312

- Bürger von: 182, 212
Riitschelen von

- Edelknechte, B. z. Burgdorf: 1293

- Heinz, Vogt z. Wangen: 85

- Heinrich: 90

- Rudolf, Grundbesitzer z. Rütschelen:

177, 212

- Rudolf: 90

Saane: 64
Saanen, Herrschaft in Oberland: 50 f.
Säckingen: 82, 207
Safnern: 64, 226

Salier, dt. Königshaus: 22

Sängi, E Langenthal, Gde. Untersteckholz:

191-193, 206
St. Blasien, Benediktinerabtei im

Schwarzwald: I7f., 34,80f.,99, io8f.,
227, 249 f., 253, 269, 322

401 26



St. Gallen

- Benediktinerabtei: 14 f., 26, 34, 72,

74, 114, 119-126, 129, 132, 134, 158,

164, 179, 184, 203, 208, 214-217,
258, 279, 284, 363

- Propst: 120

- Propst Mangold: 122

- Fürstabt: 354

St.Johannsen bei Erlach, Benediktinerabtei:

17, 24, 34 f., 44, 132 f.,
136-138, 159, 167, 254, 296, 314

St. Paul, abgegangene Kirche u. Twing
bei Deitingen: 91, 252 f.

St. Peter

- Benediktinerabtei im Schwarzwald:

17, 28, 31, 34 f., 45, 81, 94, 96-100,
1021, 103, 105, 132 f., 136-138, 166,

217, 221 f., 224, 254, 292, 299-302,
312-314, 321

- Abt Johann VI. von Küssenberg: 300
St. Urban

- Zisterzienserabtei: 24, 26, 29 f., 32,

34,45, 53, 64,68, 89,92,94,97,104f.,
107-109, 112-114, 116, 123, 128,

130, 134, 136, 139 f., 142-144, 148,

151, 154, 157-161, 165-168, 172-176,

179, 184-193, 195-208, 210-212,
214-217, 225-227, 232 f., 236,

241-245, 249, 251-253, 265, 269,

271, 273 f., 278-281, 286, 289-292,

295-297, 304-308, 312, 316-320, 325,

327 f-, 332, 338, 351.

- Äbte
Heinrich von Bartenheim: 305,

307
Heinrich Hauptring : 290
Johann KüfFer: 307
Nikiaus Hollstein: 197, 201, 291,

305
Otto: 190

St.-Ursen-Stift, s. Solothurn
Sarbachen b. Neuenstadt: 206

Sarrassi, bürgerl. Geschlecht v. Burgdorf:

108, 145, 225, 243

Saugern, Grafen von: 20

Savoyen von

- Herzoge und Grafen: 37-39, 63, 77,
294

- Peter: 64

- Amadeus VIII.: 276
Schadau, Burg bei Thun: 77
Schaffhausen: 362

Schafis a. Bielersee: 206

Schafweg, Wald S Aarwangen: 174
Schallenberg, Passübergang vom Eriz ins

Emmental: 19
Scharnachthal von

- Bernburger: 260

- Thomas: 129
Schauberg (Schouperg), SE Gutenburg:

163, 211

Schaufelbühl, W Sumiswald: 115
Schenkon Ita und Jakob von : 186

Scherzligen am Thunersee: 14, 78
Schilt Hentzmann, Vogt z.

Aarwangen/Grünenberg: 276
Schlatt, W Roggwil: 186

Schlosswil, Burg und Herrschaft: 19

Schmidigen, N AIFoltern: 107, 114-118,
180, 265

Schmidwald, S Reisiswil: 163,168, 211

Schnabelburg, b. Melchnau: 167

Schnell, bürgerl. Geschlecht von Grass-

wil, Huttwil u. Burgdorf: 134, 136,

226, 332
Schnerzenbach, E Oschwand: 105,108 f.,

218,250
Schnottwil SO: 70
Schönau, unbekannte Kirche b. Langenthal:

187

Schonegg bei Sumiswald: 72, 106

Schönentiiel, SE Gondiswil: 72, 280
Schönenwerd SO, Stift: 14
Schöntal BL

- Kloster am Belchen: 82, 152, 243,
3i9f-

- Barthlome von: 320
Schoren bei Langenthal: 25 f., 30 f.,

175, 178, 185, 187, 190, 192, 206,

208, 210, 318, 330
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Schrattenfluh: 280

Schriher Petermann, B. z. Solothurn:
108, 225

Schiipfen

- Herrschaft: 20

- Herren von: 256, 263

Schürhof, NAarwangen: 139,147,153 ff.,
320

Schwanden bei Seewil: 65
Schwanden von, Edle

- Dietmut: 64

- Rudolf: 61

Schwanden, Burg, E Bickigen: 59, 262

Schwandiburg b. Deisswil, Gde. Stettlen:
58

Schwarzbubenland, soloth. Bezirke
Dorneck-Thierstein: 321

Schwarzenbach, SW Huttwil: 129, 134,

137 f-

Schwarzenburg: 19

Schwarzhäusern, s. auch Rufshausen: 31,

154, 228, 241

Schweikhof E Affoltern i.E. : 115

Schweinbrunnen, NW Wyssachen: 130,

137 f-

Schweinsberg-Attinghausen, Freiherren

von: 113, 135

Schyneti, E Ursenbach: 109
Seeberg, s. auch Grasswil/Riedtwil

- Ort: 221-226, 262, 287, 289

- Kirche: 17, 28, 31, 98, 100, 102, 221,
256, 314

- Pfarrei: 107, 109, 119, 222 f., 254,
257, 313 f-, 321

- Zehnt: 222, 314
Seeberg von

- Hug, Edelknecht, Vogt zu Wangen:
85, 94, 97, 218, 249, 252

- Johannes, Pfarrer zu: 222

- Nikiaus, Vikar zu: 222

- Stophinger Mechthild: 225

- Ulrich, Magister, Pfarrer zu: 232

Seedorf: 208
Seeland: 20, 41, 44, 50, 53, 55, 327
Seelmatte b. Ursenbach: 112

Seengen AG: 199
Segenser, B. z. Aarau

- Barbara, Gattin d. Hans Heinrich
Roth: 220, 265

- Gertrud, Gattin Heinzmanns
v.Stein: 220

- Petermann: 220, 264

Seliger von Wolhusen Abt zu
Einsiedeln: 31 f., 221

Selz, Abtei im Unterelsass: 17, 129,
260 f., 285, 292 f., 363

Selzach SO: 178, 316

Sempacherkrieg, -Schlacht: 27, 39, 46 f.,
5° f-, 55, 59, 71, 88, 144, 197, 213 f.,
237 f-, 255

Sempachersee : 186

Senn, Herren von Münsingen : 66

- Anna, Gattin d. Ritters Jost Rieh:

255

- Burkhard: 58, 67 f.

- Hartmann: 67

- Hans u. Heinrich (?): 165

- Johann: 260

- Peter: 66

- Verena, Gattin Ritter Johanns v.
Aarwangen: 142, 144

Sense: 64
Seon AG

- Ort: 316

- Gertrud u. Ulrich von: 108

Siegelmann Magdalena, Gattin Jakobs v.
Stein: 107,221

Siggern, Grenzbach b. Attiswil: 228f.,
272

Sigismund, dt. König: 55, 77h, 345

Signau von

- Freiherren: 66, 68, 74, 122-125, 130,

135, 204, 207, 255

- Anastasia, Gräfin v. Kyburg: 223

- Heinrich: 47, 123

- Matthias: 47

- Ulrich: 70, 122-124
Sigriswil: 19, 61

Simisheim (Sinsheim?) Heinrich von,
Mönch zu Trub: 130
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Siminenegg, Herrschaftim Simmental : 48
Simmental: 54 f., 57 f., 77
Sitten, Bistum u. Bischof: 39, 354, 356,

358
Solothurn

- Stadt: 11, 15, 17, 21, 23, 30 f., 34, 39,

40 f., 45, 49, 53, 55, 58 f., 77, 86 f.,
91 f., 116, 123, 146, 155, 178, 192,
206, 208, 216 f., 222, 224 f., 227-230,
234-236, 240, 242, 245-250, 255,
257, 262, 266, 272 f., 279, 281-283,
293, 298f., 305, 309, 312f., 316, 321 f.,

357f-. 3öif.
- Castrum: 12 f.

- «Grafschaft»: 360

- Hermesbühl: 222

- Rat: 252, 256

- St.-Ursen-Stift, Chorherren: 13, 32,

34, 61, 66 ff., 70, 119, 164, 212, 222,
224, 227, 245, 253 f., 256, 260, 263,
266, 358, 362

- Schultheissenamt: 66, 221, 233, 247

- Spital: 248

- Stephanskirche: 13

- Bürger von: 27, 72, 97, 104, 108,

134, 174, 209, 218, 223-225, 227,
233, 240, 244, 246, 249, 256, 258,
266, 307, 331

s. auch Durrach/Egensezzo/Spie-
gelberg
Äschi, Nikiaus von: 246, 258

Burger Hans: 258

Chunzmann, Münzmeister: 244
Gasser Klaus: 331
Grans Johann: 256
Häfeli Wilhelm: 178

Huson Agnes: 244
Jungherr Hans: 223
Leberli Ulrich: 255
Lerowa Heinrich: 227
Merlo Albrecht: 249
Pfister Ulrich, gen. Labhart: 255
Reiher Heinzmann: 272
Rieh Jost, Ritter: 255
Schreiber Petermann: 108, 225

Solothum (Fortsetzung)
Sefrith Rudolf: 224

Soppensee von

- Edelknechte, s. auch Klotten 134,
240f., 244

- Hermann, Vogt z. Erlinsburg u.
Baisthal: 240 f., 244

- Hesso: 244

- Kuno, Vogt z. Erlinsburg: 241

- Verena, Schwester Hessos: 244
Sornegau i. Jura: 356

Sossau, SW Rohrbach: 120, 128, 183

Spar, Heinz: 328

Speichingen Heinrich von, Berner
Stadtschreiber: 297

Spichigwald, SW Aarwangen: 139
Spiegelberg von

- jurassische Edelknechte, B. z.
Solothurn: 49, 53,116,246-248, 251, 255,

257

- Henmann: 116, 255, 282

- Küngolt, Gattin Reinhards v. Malrein:

247, 282

Spiegeler Johann, Pfr. z. Münsingen: 85

Spiez: 14, 21, 129

Spins Margaretha von, Gattin
Heitmanns von Spiegelberg: 116

Spitzenberg, Burg und Herrschaft bei

Langnau: 55, 59, 68

Spyck, N Oschwand: 105,108 f.,225,247
Staad, N Wangen, Gde. Wiedlisbach:

234, 244
Stadönz, Gde. Graben: 28, 48, 90, 92,

101, 14S-151, 156, 275
Stampach, SW Ursenbach: 115, 127,

225, 264

- Oberstampach : 114

Stampf Konrad, B. z. Burgdorf: 104,

213, 218, 220, 258
Staude, Wagende, alte Grenzbezeichnung,

SE Eriswil b. Hof Grünholz:
71 f., 106, 280

Stauffen, W Ochlenberg: 107

- Kapelle St. Afra, Mühle, Siechenhaus:

107, 221
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Stauffenbach, W Ochlenberg: 105, 107,

109, 217 £, 221, 247
Steckhof: 191

Steckholz, s. auch Ober- u. Untersteckholz:

I59f., 191-193,203,205f., 2iif.,
312

Steffisburg: 19, 208, 212
Stein zu Rheinfelden, Heinrich von : 207
Stein von

- Rittergeschlecht von Steinhof und
Burgäschi: 27, 59, 96, 104 f.,
107-109, 142, 217 f., 246 f.

- Agnes, Gattin d. Joh. Sachs v. Dei-
tingen: 86

- Agnes, Gattin d. Reinhard v. Malrein:

247

- Anna, Gattin d. Jakob v. Rümligen:
165

- Eglof (Egelolf) : 162

- Ernestus (?): 100

- Esterlin v. Burgistein, Gattin Heinrichs:

247

- Georg, B. z. Solothurn u. Bern: 282

- Hartmann (erw. 1264-1284) : 206,224

- Hartmann (erw. 1311-1316), Pfr. z.
Staufen: 107

- Hartmann gen. Wegler, B. z. Bern:
49

- Hartmann (erw. 1449-1473),
Schulth. z. Solothurn: 226 f., 165

- Heinrich (erw. 1241-1257) : 108

- Heinrich (erw. 1274-1301): 224

- Heinrich (erw. 1336-1378): 247

- Heinrich (15.Jh.): 266

- Heinzmann (erw. 1448-1463): 220

-Jakob (erw. 1500-1522): 107, 221,

271

- Johann, Pfr. z. Madiswil, Chorherr
z. Solothurn: 164, 209

- Katharina, Gattin des Ortolfs v.
Utzigen, später des Gottfried v. Ifenthal:

97, 2o6f., 217

- Ortolf (Rudolf) (erw. 1311-1373):

107, 264

- Rudolf, Wohltäter St.Urbans: 217

Stein von (Fortsetzung)

- Ulrich (erw. 1264-1282) : 224

- Ulrich (erw. 1252-1290) : 105

- Ulrich genannt Wegler (erwähnt
1311-1360): 164, 209

Steiner, kyb. Pfleger d. Amtes Egerden:
106

Steinhof SO (zum Stein) : 104 f., 247,
313, 321-323

Steitiried, Gde. Rohrbachgraben: 123

Stettlen bei Bern: 48, 55, 58

Stoll Felix, von Zofingen, Pfr. z. Bann-
wil: 320

Sträler Hans, bern. Kastvogt d. Propstei
Herzogenbuchsee: 302, 312

Strassberg, Herrschaft, W Solothurn: 60

Strassberg von

- Grafen: 20

- Heinrich (f 1292): 363

- Imer, ultimus: 209

- Otto II., Ldvgt. in Burgund: 63, 66,

364

Strassburg, Bistum: 13 f.

Strättligen, Burg u. Herrschaft am Thu-
nersee: 19, 58

Studen bei Biel: 20

Studen, S Madiswil b. Lindenholz: 134

Stumper Ulrich, v. Willisau: 136

Stumpf Johannes, Chronist v. Zürich:
31, 239

Stüsslingen SO: 316

Subingen SO

- Ort: 12, 18, 20, 27 f., 86, 92, 100,

102, 248-251, 269-271, 279, 320

- Dinghof, s. Deitingen

- Hofgericht: 322

- Mühle: 253

- Twing und Bann: 90 f., 246, 279,
282 f.

- Verenakapelle: 254

- Zehnt: 253

Siidjura: 39, 360
Suhr AG: 61

Sumiswald

- Ort: 12, 106, 109, 114, 131
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Suniiswald (Fortsetzung)

- Burgbühl: 140

- Deutschritterhaus: 44, 53, 61, 116,

140, 159, 173, 201, 208, 284

- Landvogtei: 289

- Pfarrei: 288
Sumiswald von

- Freiherren: 61

Lütold: 61, 140

- Edelknechte: 65, 139 f., 259-261
Burkhard, Herr z. Trachselwald

(Huttwil): 71, 135, 284

Konrad, Ritter, Schultheiss z.

Burgdorf: 68, 123

Matthias, Ritter, Schultheiss z.

Burgdorf: 130

Sundgau: 188

Sunnenwald, E Gutenburg: 163, 211
Sursee LU
- Stadt: 30

- "Werner von: 160

Sutz Ulrich von: 234

Täujfelen, Alp ob Attiswil: 281

Tavemier Bendicht, Propst z. "Wangen:
298

Tennwil AG: 178

Territorialstaat: 346 f.
Thancharat, alem. Unfreier: 214
Theathart, alem. Grundbesitzer: 184

Thengen (Hegau), Freiherren von

- Clara, Gattin Rudolfs II. v. Balm:
1245, 144, 216

- Johann: 216
Thierstein von

- Grafenhaus: 20, 230, 238, 242F, 271F

- Otto II.: 239

- Sigmund II.: 155
Thomann Jakob, B. z. Bern: 165

Thorberg

- Burg: 59

- Kartause: 32, 44, 59, 255-257,
209-262, 285, 292 f., 296, 322, 339

- Landvogtei: 258, 260, 286, 289

Thorberg von

- Freiherrengeschlecht: 65, 255, 285,

292 f.

- Albrecht, Ritter: 258

- Berchtold I., Ritter: 225, 258, 260

- Johann, Pfr. z. Koppigen: 256

- Johanna, Gattin "Werners v. Affol-
tern: 214

- Peter, Ritter: 59, 209, 256 fF, 260 ff.,
292 f.

- Ulrich, Ritter, kyb. Pfleger: 47,
67-69, 205, 207

Thörigen (Toerinen)

- Ort: 12, 27, 30, 73, 102, 105, 107 f.,
156, 166, 178, 206, 210, 217-221, 278,

287, 289, 314, 239

- Bach u. Fischenz: 220

- Gericht: 202, 221

- Heuzehnt: 218, 314

- Kapelle St.Ulrich: 28,108F, 218, 310,

314

- Taverne: 220

Thun, Schloss, Stadt u. Amt: 19, 42,

49, 55,69ff, 84F, 88,93,130, 208,293
Thun, Freiherren von: 19
Thunersee: 9, 14 f.
Thunstetten

- Allmende: 182

- Dorfrecht: 338

- Halbmeyer Lienhard, Pfr. u.
Statthalter: 181

- Herrschaft: 227, 323-325

- Hofgut: 181

- Johanniterkomturei: 28-30, 41, 45,
68, 89, 96 f., 113, 128, 142-144, 149,
166,171-184,187,196,203,205,211F,
216F, 227, 243, 263, 265, 277, 292,
295F,302-304,311f., 314F, 318F, 327,

332

- Kienberg, Peter von, Komtur: 179

- Leibeigene: 332

- Lokalnamen: 171 f., 174 f., 181 f.

- Ort: 156,171-184, 308, 314

- PFarrei u. Kirche: 30, 173f., 181,

189F, 314, 318
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Thunstetten (Fortsetzung)

- Schloss: 324

- Zwick Johann, Statthalter: 303

Thurgau: 216

Thum von

- Freiherren: 46

- Anton: 50

Tillmann, Bernhard, bern. Seckelmei-

ster: 181, 310 f.
Todfall: 333 f.
Trachselwald

- Burg: 59, 123, 263

- Herrschaft: 68, 124, 135, 278, 284

- Landvogtei: 34, 72, 1x6 f., 130, 135,
268, 271, 280, 284, 289, 329

Tragbott, Münzmeister z. Bern: 260

Triengen LU, Burg: 135
Trimbach SO: 229, 316

Trub, Benediktinerabtei: 17 f., 28, 34,

43 f., 64, 77, 80-82, 89, 99, 112, 114,

117, 130, 140, 187, 203, 250, 264,

296-298, 359
Truebberg, S Bleienbach: 156

Tschäppel, S Huttwil: 137
Tscheppach SO, i. Bucheggberg: 183

Tschudi Aegidius, Chronist: 22, 68

154, 206

Tiiffen Konrad von, Prokurator
Burgunds: 362

Tundwil LU, alter Name f. St.Urban:
30, 164, 195 f., 199

Turner Hans: 328

Twann: 178, 183 f., 312
Tivingu. Bann: 351

Twingherrenstreit: 280, 289, 293

Twingherrschaften, s. auch Burgdorf:
57. 184-228, 279, 287-293, 351

Üechtland, s. auch Freiburg: 362
Uerkheim AG: 316

Uffikon LU: 130, 178

Ufgau, Grafschaft Bargen (Aarburgund):

358

Ufhusen LU: 135, 167, 215

Ultrajoranus pagus, s. Aventicum: 355 f.
Ungenossame: 326

Unspunnen, Burg und Herrschaft: 55

Unteräbnit, SE Huttwil: 137
Unterseen, Stadt und Amt: 42, 50, 55, 66

Untersteckholz, s. auch Kleinroth, Sängi

- Ort: 25 f., 30 f., 166, 189, 191-193,
289, 318

- Lokalnamen: 191 f.

- Bürgergeschlechter: 193, 329
Unterwaiden: 42
Uri: 26, 204
Ursenbach

- Ort: 53 f., 109-114, 138, 143 f., 151,
214, 262-264, 329 f-, 334

- Bürgergeschlechter: 113

- Gericht: 109, 112, 115, 117, 127, 269,
285

- kyb. Amt: 20, 27, 74, 86, 88,
106-114, 248, 267, 269, 275, 278, 297

- Leutpriester: Gerwig u. Heinrich:
113

- Pfarrei u. Kirche: 30, 112-114, 118,
128, 180, 263, 266, 288, 316

- Zehnt: 113, 119, 124

- Bach: 271

- Ulrich von: 31, 109
Ursenbachberg : 117
Urtenen: 20, 257, 263, 323

Urwil, S Leimiswil: 30, 113, 119, 124,

127, 137 f., 177

Utzenstorf, s. auch Herrschaft Landshut

- Ort: 17, 93,143 f., 255, 259, 293, 359

- Grafschaft: 17, 22, 358

- Königshof: 17, 359

Utzingen (Thurmatt), Gde. Altdorf:
204

Utzingen von

- Freiherrengeschlecht: 24, 26, 30, 48,

75, 165, 176 f., 187, 202-209, 211

Burkhard, Bürger z. Zofingen:
204, 206

Gerhard, ultimus: 164, 208 f.
Johannes, Junker, Sohn Ortolfs
d.J. : 206
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XJtzingen von (Fortsetzung)
Ortolf I. : 176 f., 204 f.
Ortolf II. d.Ä.: 67 f., 205 ff., 212
Ortolf d.J. : 192, 205 f., 207, 217
Rudolf, Sohn Burkhards: 205

Ulrich, f etwa 1345: 207 f.
Werner, Sohn Burkhards: 205

- Edelknechte

Nikiaus, Rudolf, Ulrich, Werner:
208

Uwelntal, s. Oberthal

Val de Travers: 360

Valangin von

- Grafen: 20, 209

- Maha: 2x0
Vechigen: 55, 58
Velschen Anna von, Gattin Peters v.

Krauchthal: 261 f.
Villmergerkrieg, 1656: 322
Villmeringen Werner von: 166, 217
Volretscha, s. Oberthal

Waadt, GrafLudwig von der: 39
Wäckerschwend, W Liinisberg, Gde.

Ochlenberg: 105, 107, 223
Wädenswil von

- Freiherren: 135, 142

- Margaretha, Gattin Hartmanns v.
Hünenberg: 207

Wagende Staude, s. Staude

Waldenburg BL: 236
Waldhaus, W Trachselwald, Gde.

Lützelflüh: 90
Waldkilchen, Gde. Niederbipp,

abgegangene Kirche: 30, 152 f., 178 f.,
197,203, 241-243, 319f.

Waldsberg LU, Burg bei Luthern: 214
Waldshut: 312
Waldstätte: 47
Walliswil-Bipp, Pfr. Niederbipp:
- Ort: 12, 28, 31, 92, 145, 152, 228,

232 f., 237, 241, 245

- Zehnt: 243, 274

Walliswil-Wangen: 12, 28, 31, 81, 86,

92, 102, 228, 250, 269, 297 f., 314,

331
Walliswil AG, S Murgenthal: 31, 194
Walterswil

- Ort: 53, 106, 112, 115-118, 127, 213,
216, 264, 269 f., 279, 330

- Bach: 109

- Pfarrei u. Kirche: 107, 116-119, 128,

2851, 316

- Vogtei/Widum/Zehnt: 116 f., 285
Walterswil von Hugou. Gertrud: usf.,

125

Waltrigen, SW Dürrenroth: 115 ff., 180

Waltwil i. Bucheggberg: 145

Wangen an der Aare

- Ort: ix, 80-92, 138, 235, 237, 245,

309-311, 320 f., 331

- Amtsbezirk: 10, 148

- Belagerung: 87

- Burg/Stock/Schloss: 27, 68 f., 78, 80,

85, 249, 267-271, 329

- Burger: 84, 297 f., 337

- Burgergeschlechter: 89

- Burgermeister/Schultheiss: 84, 337

- Brücke: 83, 87, 146, 268, 271

- Fischenz: 271

- Gericht: 269, 306, 314, 337

- «Grafschaft»: 54, 72, 74h, 96, 264,

271, 280, 285, 288, 303, 305, 313, 335,

340

- Kirche u. Pfarrei: 28, 53, 81, 91, 148,

248, 314. 317

- kyb. Amt: 68 f., 71, 74, 78, 80, 86,

88, 93, 106 f., 112, 133, 146, 245,
248, 267, 274 f., 278, 282, 297, 322

- Landgericht: 74

- Landvogt: 75, 90, 103, 189, 193, 221,

250 f., 258-260, 267-270, 276, 279,
282, 285 f., 289 f., 292 f., 298, 301,

303, 307, 309 f-, 314, 325, 332, 337

- Landvogtei: 9 f., 27, 74, 105, 107,

115, 117, 128, 193, 227, 265,
267-271, 285, 297-299, 311, 322 f.,
330, 334. 336, 34°
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Wangen an der Aare (Fortsetzung)

- Leibeigene: 330 f.

- Lokalnamen: 80, 90-92

- Markt/Ungelt: 337

- Mühle, Säge, Schleife: 92

- Pröpste: 82, 252, 298, 310

- Propstei: 17, 20, 28, 34, 44, 80-82,

84, 59-92, 99, 109, 249-253, 256, 261,

269, 279, 282 f., 292, 296-299, 310 f.,

314 f., 320, 337

- Propstei-Ordnung 1501: 298, 337

- Stadt: 20, 26-28, 34, 59, 68 f., 80-82,
87 f., 227, 232, 268 f., 303, 337

- Vierer/Bannwart: 310, 337

- Vögte, kyb. : 84-86, 226, 249

- Weiher: 271

- Zehnt: 314

- Zoll/Zöllner: 87, 94, 146, 268, 322,

330
Wangenried

- Ort: 11, 28, 81, 92, 250, 252, 269,

314

- Bösenried: 86, 250, 252

- Buchrain: 92

- Gutenried: 86, 252

- Zehnt: 252 f., 314, 320
Wanzwil

- Ort: 12, 28, 93, 99, 102, 269, 299,
314

- Mühle: 299

- Zehnt: 299
Wartenfels SO, Adelheid von: 216

Wartenstein, Burg und Herrschaft: 59,

65

Wasseraint, soloth. Bezirk Kriegstetten :

11 f., 14, 20, 28, 30, 32, 58, 74, 90,

92, 101 f., 1052, 118, 162, 213, 222,

245-255, 257, 261, 279, 281-283, 286,

312, 316 f., 321 f.
Wattenwil: 19

Wauwil LU: 221
Weilheim a. d. Teck: 98

Weinstegen, NW Kleindietwil: 109,
163, 216

Weissenau, Burg b. Interlaken: 42, 49

Weissenburg, Freiherren von : 42,46,49 f.,
54, 58

Weissenried, NW Thunstetten: 174,
181

Weissenstein SO: 229
Welschenrohr SO: 12

Welschland, W Bützberg: 12, 171
Wendschatz

- Bernhard, Ldvgt. z. Bechburg: 155

- Petermann, Ldvgt. z. Wangen: 268

Wengi b. Büren: 363

Wenzel, dt. König: 78
Werd SO, heute Neuendorf: 183, 196

Werdenberg von, Grafen

- Albrecht: 47

- Hans, Johannitermstr. : 303

- Margaretha, Gattin Thürings v.
Aarburg: 210

Westschweiz : 254, 355-359
Wichtrach Kuno von: 66

Wiedlisbach

- Ort: 11, 28, 87, 100 ff., 208, 228,

230, 234-240, 241, 243 f., 331

- Bach: 235 f., 337

- Bürger/Schultheiss: 212, 233, 236 f.,
238-241, 243

- Katharinenkapelle: 236-238, 240,
274

- Kirchmeier: 234

- Lokalnamen: 234 f.

- Markt/Ungelt: 239, 274

- Mühle: 234, 240

- Rathaus: 236 f.

- Stadt: 34, 82, 230, 232-240, 272 f.,
337

- Vögte: 213, 237, 239, 241, 272

- Zehnt: 234, 238, 240, 243 f., 274

- Zoll: 87, 234, 236, 240, 244, 274, 322
Wiedlisbach von:

- Rittergeschlecht?: 233

- Bürgergeschlechter, s. auch Am
Weg

Burkhard, Chorherr z. Zofingen:
233
Golder Johann : 238
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Wiedlisbach von (Fortsetzung)

Hug Ueli: 240, 243 f.

Peter d. Schmied: 212, 237
Schrötter Jenni: 240
Tiitschmann Jenni: 240

Wielstein, s. Hedmeringen: 280 f.
Wierezwil, SW Rapperswil BE: 61

Wiggen LU : 19

Wiggertal: 25

Wiggisberg, heute Widisberg, W Dür-
renroth: 116 f.

Wil bei Alchenstorf: 28, 93, 256, 261

Wil, S Rütschelen: 212f., 263,287
Wil, W Horriwil: 253

Wil, s. auch Schlosswil
Wile von, Edelknechte aus dem soloth.

Gäu

- Hartmann: 244

- Heinrich: 244

- Rudolf: 104, 112

Wilhelmvon Holland, dt. König: 63, 77

Wilihofb. Luterbach SO: 321

Willadingen: 12, 100, 255, 257, 261

Willershäusern, N Ochlenberg: 105,

107 f., 225
Willisau LU
- Dekanat: 317

- Grafschaft: 53, 133 f., 280

- Stadt: 32, 52, 62, 67, 69, 93, 131,
134-136, 236

- Vertrag (1313) : 67-69, 122

Wimmis, Burg u. Stadt: 54, 57
Winigshus (Windahusen?), S Ochlenberg:

105, 109, 247
Winistorf SO: 118, 222, 247, 279, 282,

313» 321

Winterberg, Ritter Albert von: 129
Winzenhausen b. Roggwil: 199, 2012

Wipo, salischer Chronist: 13, 357

Wippingen Peter von, Vogt zu Bern:
362

Wisslocher Adam, Helfer zu Thunstetten:

311

Witchin, domina de, "Wohltäterin d.

Abtei St.Urban: 108

Wittenbach, Eremitenhaus i. Entlebuch:
162

Wohlen b. Bern: 227
Wolfisberg (Wulfersberg) : 228, 232 f.,

237, 241,243,274,331
Wolfmatt, Gde. Obersteckholz: 182,

191, 202

Wolfwil SO: 24, 148, 154 f., 193-195,
230, 274, 320

Wolhusen von

- Freiherren: 32, 61, 144, 204, 209, 221

- Johann: 144, 209

- Margaretha: 209
WorbjWorblental: 19, 58

Wurstemberger Carl, Ldvgt. z. Aarwangen:

333

Wynau

- Ort: 11, 24, 31, 45, 53, 142, 148, 154,
193-19S, 201, 230, 289 f., 307

- Ammann: 201

- Dekanat/Kapitel: 136, 198

- Leutpriester: 196, 198, 317
Berchtold/Konrad: 196

- Pfarrei u. Kirche: 31, 139 f., 160, 175,

186,191, 194, 196, 199, 2851,3I7, 319

- Vogteiabgaben: 197

- Lokalnamen: 196, 197

Oberwynau: 13S, 142,193 f., 197
Wynigen

- Ort: 12, 20, 32, 53, 59, 106, 112, 129,

212, 214, 217, 226, 258 f., 261,
262-266, 278, 322

- Gericht: 289

- Herrschaft: 27, 72, 220, 224, 262-266,

279, 285, 287, 292

- Kapellen: 263

- Pfarreiu. Kirche: 119,177,263,265f.,
288, 316

- Taverne: 265

- Twing u. Bann: 264 f.

- Lokalnamen, s. auch Brechershäusern,

Breitenegg, Rüedisbach,
Schwanden: 264-266

St. Ulrich i. Graben, Kapelle: 263

- Bürgergeschlechter von: 212, 266
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Wynigenbach: 256, 265

Wynigenberge : 32, 262, 327
Wynigervertrag, 1665: 105, 247 f., 262,

281, 322
Wyssachen (Wisagun)

- Ort: 34, 72, 119, 127-130, 134, 271

- Bach: 129
Wyssbach, SE Madiswil: 137, 158-160,

163, 165, 211, 217
Wyssenbach, Gericht i. Oberemmental:

19, 71

Zähringen von

- Herzoge: 16-19, 22 f., 26, 28 f., 37,

60-62, 80 f., 89, 93, 98 f., 119, 132,

140, 148, 172, 195, 204, 212, 217,

223, 226, 230, 245 f., 248-251, 259,
346, 353 f-. 359-3ÖI

- Agnes: 360

- Berchtold II.: 17, 97 f., 104, 132,

217, 221, 359 f.

- Berchtold III.: 100

- Berchtold IV. : 84, 248

- Conrad: 100, 360
Zehnder Andreas, Vogt d. bern.

Johanniterhäuser: 304

Zell LU: 199, 280

Zielebach, S Gerlafingen: 143 f.

Zigerli Hans, von Ringoltingen : 272
Zimmertüelen b. Urwil: 119, 124

Zingg Clewi: 328

Zockengut, Gde. Gondiswil: 137
Zofingen AG

- Chorherrenstift: 97, 112, 142, 194,
196, 205, 233, 235 f., 317

- Stadt: 23, 30 f., 854, 88, 123, 130,

134, I59, I85, 191, I943, 204 f., 221,

230, 235 f., 249, 317
Zuchwil SO: 12, 15, 245

Zug: 209, 214, 340

Zulligen, N Öschenbach: H4f., 118,127
Zürich : 40, 51, 139, 172, 233, 297, 310,

357, 359, 360 f.
Zürichgau: 1221

Zürichkrieg, alter: 55, 125, 269, 276,
278, 291, 305

Zürichsee: 361

Zuzwil: 129

Zweienberg, unbekannter Ort i.
Wasseramt: 247

Zwick Johann, Statthalter z. Thunstetten:

303

Zivingli Ulrich, Reformator: 310
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1. St. Urban : frühgotisches Antlitz Christi 48
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